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I 
Der Präsident der Landessynode und sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin

(§ 5 der Geschäftsordnung der Landessynode)

Präsident der Landessynode:  Axel Wermke, Rektor i. R.  

1.  Stellvertreter des Präsidenten:  Karl Kreß, Pfarrer / gepr. Industriefachwirt  

2.  Stellvertreterin des Präsidenten:  Ilse Lohmann, Bundesrichterin

II 
Das Präsidium der Landessynode
(§ 5 der Geschäftsordnung der Landessynode)

1. Der Präsident und sein Stellvertreter/seine Stellvertreterin:  
Axel Wermke, Karl Kreß, Ilse Lohmann  

2. Die Schriftführer/Schriftführerinnen der Landessynode:  
Joachim Buchert, Thea Groß (Erste Schriftführerin), Rüdiger Heger, Sabine Ningel,   
Elisabeth Winkelmann-Klingsporn, Udo Zansinger

III 
Der Ältestenrat der Landessynode
(§ 11 der Geschäftsordnung der Landessynode)

1.  Der Präsident und seine Stellvertreter: 
Axel Wermke, Karl Kreß, Ilse Lohmann 

2.  Die Schriftführer/Schriftführerinnen der Landessynode: 
Joachim Buchert, Thea Groß (Erste Schriftführerin), Rüdiger Heger, Sabine Ningel,  
Elisabeth Winkelmann-Klingsporn, Udo Zansinger 

3.  Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse der Landessynode: 
Bildungs- und Diakonieausschuss:  Dr. Thomas Schalla 
Finanzausschuss:    Helmut Wießner 
Hauptausschuss:    Angela Heidler 
Rechtsausschuss:    Julia Falk-Goerke 

4.  Von der Landessynode gewählte weitere Mitglieder: 
Dr. Jochen Beurer, Dr. Adelheid von Hauff, Werner Kadel, Thomas Rufer, Natalie Wiesner
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IV 
Die Mitglieder des Landeskirchenrats

(Art. 81, 82, 87 der Grundordnung)

Ordentliche Mitglieder Stellvertretende Mitglieder

Die Landesbischöfin:
Springhart, Prof. Dr. Heike

Der Präsident der Landessynode:
Wermke, Axel, Rektor i. R.

Erster Stellvertreter des Präsidenten:
Kreß, Karl, Pfarrer / gepr. Industriefachwirt Lohmann, Ilse, Bundesrichterin

Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse:
Falk-Goerke, Julia, Juristin  Buchert, Joachim, Mathematiker

Heidler, Angela, Dekanin Heger, Rüdiger, Dipl. Sozialarbeiter

Schalla, Dr. Thomas, Dekan Rees, Dr. Carsten T., Webmaster im Bereich Life Science

Wießner, Helmut, Dezernatsleiter Hauff, Dr. Adelheid von, Religionspädagogin / Dozentin

Von der Landessynode gewählte Synodale:
Dörnenburg, Corina, Dipl. Finanzwirtin (FH) Weber, Michael, Pfarrer u. Dachdecker

Groß, Thea, Dipl. Religionspädagogin Bussche-Kessel, Gevinon von dem, Verwalterin i.R.

Hartmann, Ralph, Dekan Garleff, Dr. Gunnar, Pfarrer

Kerschbaum, Matthias, Generalsekretär CVJM Baden Alpers, Dr. Sascha, Informationswirt

Klotz, Jeff, Verleger Zansinger, Udo, Pfarrer / hauptamtl. Religionslehrer

Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang, Astrophysiker i.R. Boch, Dirk, Pfarrer

Weida, Ruth, Oberstudienrätin i.R. Schaupp, Dorothea, Religionsphilologin i.R.

Berufenes Mitglied der Theologischen Fakultät  
der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Art. 87 Nr. 2 GO):

Nüssel, Prof. Dr. Friederike, Universitätsprofessorin

Die stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Die Oberkirchenrätinnen/die Oberkirchenräte: Henke, Uta; Keller, Urs; Kreplin, Dr. Matthias; Schmidt, Wolfgang;  
Weber, Dr. Cornelia; Wollinsky, Martin

Die beratenden Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Der Prälat/die Prälatin: Schächtele, Prof. Dr. Traugott; Zobel, Dagmar
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V 
Die Mitglieder der Landessynode

(Art. 66 der Grundordnung)

A Die gewählten Mitglieder

Alpers, Dr. Sascha Informationswirt  (KB Karlsruhe-Land) 
Hauptausschuss

Becker, Rainer Dekan (KB Ortenau) 
Hauptausschuss

Beurer, Dr. Jochen Mathematiker (KB Südliche Kurpfalz) 
Rechtsausschuss

Boch, Dirk Pfarrer (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Hauptausschuss

Bollacher, Tilman Jurist (KB Hochrhein) 
Rechtsausschuss

Borm, Helgine Wirtschaftskauffrau/Pfarramtssekr. (KB Kraichgau) 
Hauptausschuss

Bruszt, Gisela Oberstudienrätin i.R. (KB Überlingen-Stockach) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Buchert, Joachim Mathematiker (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Hauptausschuss

Bussche-Kessell, Gevinon von dem Verwalterin i.R. (KB Konstanz) 
Hauptausschuss

Daute, Doris Lehrerin i.R. (KB Emmendingen) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Dörnenburg, Corina Dipl. Finanzwirtin (FH) (KB Karlsruhe-Land) 
Finanzausschuss

Falk-Goerke, Julia Juristin (KB Neckargemünd-Eberbach) 
Rechtsausschuss

Fischer, Jürgen Filmcutter (KB Ortenau) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Garleff, Dr. Gunnar Pfarrer (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Gemmingen-Hornberg,  Zahnärztin (KB Mosbach) 
Dr. Daniela Freifrau von Finanzausschuss

Goll, Prof. Dr. Gernot Festkörperphysiker (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Finanzausschuss

Götz, Mathias Pfarrer (KB Badischer Enzkreis) 
Hauptausschuss

Groß, Thea Dipl. Religionspädagogin  (KB Überlingen-Stockach) 
Finanzausschuss

Hager, Gert Wirtschaftsberater (Stadtkirchenbezirk Pforzheim) 
Finanzausschuss

Hartmann, Ralph Dekan (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Finanzausschuss

Hauff, Dr. Adelheid von Religionspädagogin/Dozentin (KB Südliche Kurpfalz) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Heger, Rüdiger Dipl. Sozialarbeiter (KB Karlsruhe-Land) 
Hauptausschuss

Heidler, Angela Dekanin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Hauptausschuss

Hock, Dagmar Bankkauffrau (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Bildungs-/Diakonieausschuss
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Jung, Sylvia Rechtsanwältin und Mediatorin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Rechtsausschuss

Kadel, Werner Vors. Richter am Landgericht (KB Ortenau) 
Rechtsausschuss

Kaminsky, Dr. Ronald Parasitologe (KB Markgräflerland) 
Hauptausschuss

Klotz, Jeff Verleger (KB Badischer Enzkreis) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Kreß, Karl Pfarrer / gepr. Industriefachwirt (KB Adelsheim-Boxberg) 
Rechtsausschuss

Langenbach, KMD Anne-Christine Bezirkskantorin (KB Neckar-Bergstraße) 
Hauptausschuss

Lehmkühler, Thomas Pfarrer (KB Neckargemünd-Eberbach) 
Rechtsausschuss

Mödritzer, Dr. Helmut Schuldekan (KB Baden-Baden und Rastatt) 
Rechtsausschuss

Nakatenus, Ruth Pfarrerin (Stadtkirchenberzirk Pforzheim) 
Hauptausschuss

Ningel, Sabine Oberstudienrätin, Theologin (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Peter, Dr. Barbara Ärztin (KB Adelsheim-Boxberg) 
Hauptausschuss

Peter, Gregor IT-Teamleiter (KB Ortenau) 
Finanzausschuss

Peters, Dr. Christian Arzt (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Rees, Dr. Carsten T. Webmaster im Bereich Life Sciences (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Finanzausschuss

Reimann, Ulrich Dipl.-Pädagoge, Rektor i.R. (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Roloff, Claudia Pfarrerin / Leiterin eeb Ortenau (KB Ortenau) 
Hauptausschuss

Roßkopf, Susanne Pfarrerin (KB Markgräflerland) 
Rechtsausschuss

Rufer, Thomas Steuerber./Rechtsanw./Wirtsch.pr. (KB Neckar-Bergstraße) 
Finanzausschuss

Rüter-Ebel, Wolfgang Dekan (KB Villingen) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Schalla, Dr. Thomas Dekan (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Schaupp, Dorothea Religionsphilologin i. R. (KB Markgräflerland) 
Hauptausschuss

Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang  Astrophysiker i.R. (KB Breisgau-Hochschwarzwald) 
Finanzausschuss

Schulze, Rüdiger Dekan (KB Emmendingen) 
Rechtsausschuss

Schumacher, Michael Pfarrer (KB Kraichgau) 
Finanzausschuss

Stromberger, Ingolf Pfarrer (KB Mosbach) 
Finanzausschuss

Vogel, Christiane Dekanin (KB Hochrhein) 
Finanzausschuss
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Vogel, Klaus Pfarrer (KB Bretten-Bruchsal) 
Rechtsausschuss

Weber, Michael Pfarrer und Dachdecker (KB Konstanz) 
Hauptausschuss

Weida, Ruth Oberstudienrätin i.R. (KB Bretten-Bruchsal) 
Hauptausschuss

Wermke, Axel Rektor i. R. (KB Bretten-Bruchsal) 
Präsident der Landessynode

Wetterich, Cornelia Schuldekanin (KB Wertheim) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Wick, Peter Dipl. Volkswirt, Steuerberater (KB Baden-Baden und Rastatt) 
Finanzausschuss

Wiesner, Nathalie Pfarrerin (KB Südliche Kurpfalz) 
Finanzausschuss

Wießner, Helmut Dezernatsleiter (KB Wertheim) 
Finanzausschuss

Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth freie Journalistin (KB Villingen) 
Finanzausschuss

B Die berufenen Mitglieder
Baden, Stephanie Prinzessin von Rechtsausschuss (KB Überlingen-Stockach)

Daum, Prof. Dr. Ralf Studiengangsleiter BWL  (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Finanzausschuss

Fischer, Sibylle Kindheitspädagogin/Dozentin (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Heute-Bluhm, Gudrun Oberbürgermeisterin a. D.  (KB Markgräflerland) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Kaiser, Balthasar Student Rechtswissenschaften (KB Hochrhein) 
Rechtsausschuss

Kerschbaum, Matthias Generalsekretär CVJM Baden (KB Bretten-Bruchsal) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Lohmann, Ilse Bundesrichterin (Stadtkirchenbezirk Karlsruhe) 
Rechtsausschuss

Nemet, Simon Student evang. Theologie (Stadtkirchenbezirk Mannheim) 
Hauptausschuss

Neugart, Bernd Geschäftsführer (KB Ortenau) 
Hauptausschuss

Nödl, Michael Justitiar/stellv. Hauptgeschäftsführer (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 
Hauptausschuss

Nüssel, Prof. Dr. Friederike  Universitätsprofessorin  (Stadtkirchenbezirk Heidelberg) 
Hauptausschuss

Spieß, Antonia Studentin (KB Karlsruhe-Land) 
Bildungs-/Diakonieausschuss 

Weber, Lydia Studentin evang. Theologie (KB Kraichgau) 
Bildungs-/Diakonieausschuss

Zansinger, Udo Pfarrer/hauptamt. Religionslehrer (KB Neckar-Bergstraße) 
Bildungs-/Diakonieausschuss
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C Veränderungen

1.  Der Ältestenrat der Landessynode (III)

 ausgeschieden:  Springhart, Prof. Dr. Heike (Stadtkirchenbezirk Pforzheim) 

 neu:    Heidler, Angela (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 

2.  Die Mitglieder des Landeskirchenrats (IV)

 Der Landesbischof/die Landesbischöfin:

 ausgeschieden:  Cornelius-Bundschuh, Prof. Dr. Jochen

 neu:    Springhart, Prof. Dr. Heike 

 Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse (ordentliche Mitglieder):

 ausgeschieden:  Springhart, Prof. Dr. Heike (Stadtkirchenbezirk Pforzheim)

 neu:    Heidler, Angela (Stadtkirchenbezirk Freiburg) 

 Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse (stellvertretende Mitglieder):

 ausgeschieden:  Heidler, Angela (Stadtkirchenbezirk Freiburg)

 neu:    Rees, Dr. Carsten T. (Stadtkirchenbezirk Freiburg)

3.  Die Mitglieder der Landessynode (V)

 Die gewählten Mitglieder (A):

 ausgeschieden:  Springhart, Prof. Dr. Heike (Stadtkirchenbezirk Pforzheim)

 neu:    Nakatenus, Ruth (Stadtkirchenbezirk Pforzheim)

     Peters, Dr. Christian (Stadtkirchenbezirk Mannheim)

     Vogel, Klaus (KB Bretten-Bruchsal)

4.  Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats (VI)

 Der Landesbischof/die Landesbischöfin:

 ausgeschieden:  Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh

 neu:    Prof. Dr. Heike Springhart 
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D Die gewählten und berufenen Mitglieder der Landessynode  
– dargestellt nach Kirchenbezirken –

Kirchenbezirk/ 
Stadtkirchenbezirk Anzahl Gewählte Synodale Berufene Synodale 

Adelsheim-Boxberg  2 Kreß, Karl; Peter, Dr. Barbara
Baden-Baden u. Rastatt  2  Mödritzer, Dr. Helmut; Wick, Peter
Badischer Enzkreis 2 Götz, Mathias; Jeff, Klotz
Breisgau-  3  Boch, Dirk; Reimann, Ulrich; 
Hochschwarzwald   Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang
Bretten-Bruchsal  3  Vogel, Klaus; Weida, Ruth; Wermke, Axel Kerschbaum, Matthias
Emmendingen  2  Daute, Doris; Schulze, Rüdiger
Freiburg  3  Heidler, Angela; Jung, Sylvia; Fischer, Sybille; Nödl, Michael 
  Rees, Dr. Carsten T.
Heidelberg  2  Garleff, Dr. Gunnar; Buchert, Joachim Nüssel, Prof. Dr. Friederike
Hochrhein  2  Bollacher, Tilman; Vogel, Christiane Kaiser, Balthasar
Karlsruhe-Land  3  Heger, Rüdiger; Alpers, Dr. Sascha; Spieß, Antonia 
  Dörnenburg, Corina
Karlsruhe  3  Goll, Prof. Dr. Gernot; Hock, Dagmar; Lohmann, Ilse 
  Schalla, Dr. Thomas
Konstanz  2  Bussche-Kessell, Gevinon von dem;  
  Weber, Michael
Kraichgau  2  Borm, Helgine; Schumacher, Michael Weber, Lydia
Mannheim  3 Hartmann, Ralph; Ningel, Sabine;  Daum, Prof. Dr. Ralf; Nemet, Simon 
  Peters, Dr. Christian 
Markgräflerland  3  Kaminsky, Dr. Ronald; Heute-Bluhm, Gudrun 
  Roßkopf, Susanne; Schaupp, Dorothea
Mosbach  2  Gemmingen-Hornberg, Dr. Daniela Freifrau von; 
  Stromberger, Ingolf
Neckar-Bergstraße  2  Langenbach, Anne-Christine; Zansinger, Udo 
  Rufer, Thomas
Neckargemünd-Eberbach  2  Falk-Goerke, Julia; Lehmkühler, Thomas
Ortenau  5  Becker, Rainer; Fischer, Jürgen; Neugart, Bernd 
  Kadel, Werner; Peter, Gregor; Roloff, Claudia
Pforzheim  2  Hager, Gert; Nakatenus, Ruth
Südliche Kurpfalz  3  Beurer, Dr. Jochen; Hauff, Dr. Adelheid von; 
  Wiesner, Nathalie
Überlingen-Stockach  2  Bruszt, Gisela; Groß, Thea Baden, Stephanie Prinzessin von
Villingen  2  Rüter-Ebel, Wolfgang;  
  Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth
Wertheim  2  Wetterich, Cornelia; Wießner, Helmut 

Zusammen: 59   14  73
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VI 
Die Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats

(Art. 66 Abs. 3, Art. 79 der Grundordnung)

1. Die Landesbischöfin:
Springhart, Prof. Dr. Heike

2. Die stimmberechtigten Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats (Oberkirchenrätinnen/Oberkirchenräte):

Weber, Dr. Cornelia    (Ständige Vertreterin der Landesbischöfin)

Henke, Uta     (Geschäftsleitendes Mitglied des Evangelischen Oberkirchenrats)

Keller, Urs

Kreplin, Dr. Matthias

Schmidt, Wolfgang

Wollinsky, Martin

3. Die beratenden Mitglieder des Evangelischen Oberkirchenrats:
Schächtele, Prof. Dr. Traugott (Prälat des Kirchenkreises Nordbaden)

Zobel, Dagmar (Prälatin des Kirchenkreises Südbaden)
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VII 
Die Ausschüsse der Landessynode

A Die ständigen Ausschüsse
(§ 13 der Geschäftsordnung der Landessynode)

Bildungs- und Diakonieausschuss 
(19 Mitglieder)

Schalla, Dr. Thomas, Vorsitzender
Wetterich, Cornelia, stellvertretende Vorsitzende

Bruszt, Gisela
Daute, Doris
Fischer, Jürgen
Fischer, Sibylle
Garleff, Dr. Gunnar
Hauff, Dr. Adelheid von
Heute-Bluhm, Gudrun
Hock, Dagmar
Kerschbaum, Matthias

Klotz, Jeff
Ningel, Sabine
Peters, Dr. Christian
Reimann, Ulrich
Rüter-Ebel, Wolfgang
Spieß, Antonia
Weber, Lydia
Zansinger, Udo

Finanzausschuss  
(18 Mitglieder)

Wießner, Helmut, Vorsitzender
Schmidt, Prof. Dr. Wolfgang, stellvertretender Vorsitzender
Wiesner, Natalie, stellvertretende Vorsitzende

Daum, Prof. Dr. Ralf
Dörnenburg, Corina
Gemmingen-Hornberg, Dr. Daniela 
Freifrau von
Goll, Prof. Dr. Gernot
Groß, Thea
Hager, Gert
Hartmann, Ralph

Peter, Gregor
Rees, Dr. Carsten T.
Rufer, Thomas
Schumacher, Michael
Stromberger, Ingolf
Vogel, Christiane
Wick, Peter
Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Hauptausschuss  
(21 Mitglieder)

Heidler, Angela, Vorsitzende
Heger, Rüdiger, stellvertretender Vorsitzender

Alpers, Dr. Sascha
Becker, Rainer
Boch, Dirk
Borm, Helgine
Buchert, Joachim
Bussche-Kessell, Gevinon von dem
Götz, Mathias
Kaminsky, Dr. Ronald
Langenbach, KMD Anne-Christine
Nakatenus, Ruth

Nemet, Simon
Neugart, Bernd
Nödl, Michael
Nüssel, Prof. Dr. Friederike
Peter, Dr. Barbara
Roloff, Claudia
Schaupp, Dorothea
Weber, Michael
Weida, Ruth

Rechtsausschuss  
(14 Mitglieder)

Falk-Goerke, Julia, Vorsitzende
Kadel, Werner, stellvertretender Vorsitzender

Baden, Stephanie Prinzessin von
Beurer, Dr. Jochen
Bollacher, Tilman
Jung, Sylvia
Kaiser, Balthasar
Kreß, Karl

Lehmkühler, Thomas
Lohmann, Ilse
Mödritzer, Dr. Helmut
Roßkopf, Susanne
Schulze, Rüdiger
Vogel, Klaus

B Der Rechnungsprüfungsausschuss
(§ 15 der Geschäftsordnung der Landessynode)

(7 Mitglieder) Daum, Prof. Dr. Ralf, Vorsitzender
Wick, Peter, stellvertretender Vorsitzender

Alpers, Dr. Sascha
Buchert, Joachim
Daute, Doris

Kaiser, Balthasar
Rufer, Thomas
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Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen
– Bericht des Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (Evang. Rundfunkdienst 

 Baden gGmbH, Evang. Fachschulen für Sozialpädagogik gGmbH, prokiba GmbH, Evang. Studienseminar 
Morata-Haus GmbH, Evang. Pressedienst Südwest GmbH, Gesellschaft z. Energieversorgung der kirchl. 
u. sozialen Einrichtungen GmbH (KSE GmbH), Bibelgalerie Meersburg gGmbH, Evang. Kreditgenossen-
schaft eG, Oikocredit Ökumenische Entwicklungsgenossenschaft, PRIMUSS Campuss IT) . . . . . . . . . .  25f

Besoldungs- und Versorgungsgesetz der EKD
– siehe Pfarrerbesoldung (Eingabe der Pfarrvertretung vom 26.02.2021 betr. Besoldungsniveau der 

Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden) (hier auch: Anpassung des Be-
messungssatzes) 

Beteiligungen an GmbHs
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

 Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020) 

Bezirksstellenpläne
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR v. 

16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen); Eingabe von Renate und 
Axel Malter und Lothar Mößner u.a. betr. Gemeindepfarrstellen; Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe-
Land u.a. betr. Gemeindepfarrstellen) 

Bilanz der Evang. Landeskirche in Baden
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 1. Prüfung 

des Jahresabschlusses 2020 der Evang. Landeskirche in Baden, …) 

Cornelius-Bundschuh, Prof. Dr. Jochen, Landesbischof
– Verabschiedung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14ff

Denkmalschutz
– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: 

Immobilienplattform „Kirchenland in Kirchenhand“) 

Diakonisches Werk Baden
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses …. über die 

Prüfung der Verwendungsnachweise des Diakonischen Werkes Baden e.V. für die Jahre 2019 bis 2020…) 
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: … Abschlussbericht Projekt K 09/14: Frei-
willigen dienste; …) 

Dienstreisen
– siehe Gesetze (Kirchliches Dienstreisekostengesetz) 

Digitalisierung
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 

Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 

Ehrenamt, Ehrenamtliche 
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in der 

Evangelischen Landeskirche in Baden; Schriftlicher Antrag des Synodalen Dr. Thomas Schalla u.a. betr. 
Änderung des Ehrenamtsgesetzes) 

EKD-Synodale / Mitglieder Vollkonferenz der UEK
– siehe Wahlen 

EKD-Synodale, Berichte
– Bericht des EKD-Synodalen Kaiser (Bericht von der EKD-Synode) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27f

EMS - Evangelische Mission in Solidarität
– Bericht zum Jubiläum 50 Jahre EMS, Dr. Heidtmann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36f

Sachverzeichnis
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Energieversorgung KSE GmbH
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (...Gesellschaft 

z. Energieversorgung der kirchl. U. sozialen Einrichtungen GmbH (KSE GmbH…)) 

Entsendung von Landessynodalen in verschiedene Gremien
– Entsendung von Landessynodalen in verschiedene Gremien durch den Ältestenrat . . . .  Anl. 20, 24

Epd-Südwest
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (…, Evang. Pressedienst Südwest GmbH, …) 

ERB (Evangelischer Rundfunkdienst Baden)
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (Evang. Rundfunkdienst Baden gGmbH, …)) 

Erwachsenenbildung
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR v. 

16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“)

Fachschulen für Sozialpädagogik
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (…, Evang. Fachschulen für Sozialpädagogik gGmbH…)) 

Fair-Trade
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: … Abschlussbericht Projekt K 01/14:  
Öko-fair-soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie) 

Finck, Dr. Klaus
– siehe Nachrufe 

Flüchtlinge
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: …Zwischenbericht Projekt P 01/19 Emoji – 
Migrationsfamilien stärken; …) 

Frei willigen dienste
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: …Abschlussbericht Projekt K 09/14: Frei-
willigen dienste; …) 

Friedensfragen
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… VI. Räume für den Frieden, …)) 
– Erklärung der Landessynode zum Krieg in der Ukraine vom 30.04.2022 – „Richte unsere 

Schritte auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1,79) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59f
– siehe Israel (Dialogweg „Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs” in der Evangelischen 

Landeskirche in Baden (hier auch: Kairos-Palästina-Dokument, Eingabe des Forum Friedensethik vom 
13.03.2019)) 

– siehe Landessynode (Friedensgebet im Gedenken an den Krieg in der Ukraine) 
– Vertreter der Landessynode im Beirat für den friedensethischen  Prozess 

Gäste
– Cornelius-Bundschuh, Prof. Dr. Jochen, Landesbischof i.R. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
– Hiller, Dr. Doris, Direktorin Predigerseminar, Petersstift. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
– Kastner, Martina, Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken in Baden . . . . . . . . . . .  6f
– Kirchhoff, Prof. Dr. Renate, Rektorin Evang. Hochschule Freiburg . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Gebäude, kirchl.
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… IV. Heilige Räume – sichtbare Präsenz, …)) 
– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: 

Immobilien plattform „Kirchenland in Kirchenhand“) 
– Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach § 8 Abs. 1 

Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken (hier auch: Gebäude-
ampel). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 8, 63ff

 – Eingabe des Bezirkskirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel . . . . . .  Anl. 8.1, 63ff
– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 

 Prozess Ekiba 2032) 
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Geschäftsordnung der Landessynode
– siehe Landessynode (Vorlage des Ältestenrates v. 26.03.2022: Änderung der Geschäftsordnung der 

Landessynode) 

Gesetze
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung von 

Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 7, 35f
– Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zusammen-

wirken in Kooperationsräumen (Erprobungsgesetz Kooperationsräume – ErpG-Kor) (hier 
auch: Vernetzungsräume, Gemeindeverband) 

 – Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Strukturen in der Fläche im  Prozess  
 EKIBA 2032 und 
– Eingabe des Kirchengemeinderats Oberes Renchtal betr. Resolution zum Strategie - 
 prozess EKIBA 2032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 10.1, Anl. 10, 38ff

– Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze 
 – Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Strukturen in der Fläche im  Prozess  

 EKIBA 2032 und 
 – Eingabe des Kirchengemeinderats Oberes Renchtal betr. Resolution zum Strategie - 

 prozess EKIBA 2032. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 10.2, Anl. 10, 38ff
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in der 

Evangelischen Landeskirche in Baden 
 – Schriftlicher Antrag des Synodalen Dr. Thomas Schalla u.a. betr. Änderung des 

  Ehrenamtsgesetzes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 4, 50f, Anl. 4.1; 50f
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ 
(Versorgungsstiftungsgesetz – VersStG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 14, 51f

– Kirchliches Dienstreisekostengesetz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 5, 52ff
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Rechts- und Fach-

aufsicht in der Evangelischen Landeskirche in Baden  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 6, 71ff
– Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 

EKD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 12, 77
– Kirchliches Gesetz über das Archivwesen in der Evangelischen Landeskirche in Baden 

(Archivgesetz-ArchG) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 13, 77ff

Gleichstellung
– Vertreter der Landessynode in der Fachgruppe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Grundordnung
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze (hier 

auch: Stellvertretung Landessynodale im LKR, Grundlage digitale Sitzungen) 

Grußworte (siehe Gäste)
– Kastner, Martina, Vorsitzende des Diözesanrates der Katholiken in Baden . . . . . . . . . . .  6f

Haushalt der Landeskirche
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 1. Prüfung 

des Jahresabschlusses 2020 der Evang. Landeskirche in Baden, …) 
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versorgungsstiftungs-
gesetz – VersStG)) 

– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 
§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 

– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 
2032: Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 

– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 
 Prozess Ekiba 2032) 

Immobilienplattform
– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche 

Interreligiöser Dialog
– siehe Vertreter der Landessynode 
 – in der Fachgruppe christlich-jüdisches Gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
 – in der Fachgruppe christlich-islamisches Gespräch. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Islam
– siehe Vertreter der Landessynode in der Fachgruppe „christlich-islamisches Gespräch“  Anl. 20, 24
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Israel
– Dialogweg „Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs” in der Evangelischen 

Landeskirche in Baden (hier auch: Kairos-Palästina-Dokument, Eingabe des Forum 
Friedensethik vom 13.03.2019)). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73ff

Juden, Judentum
– siehe Vertreter der Landessynode in der Fachgruppe „christlich-jüdisches Gespräch“ . .  Anl. 20, 24
– siehe Israel (Dialogweg „Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs” in der Evangelischen 

Landeskirche in Baden (hier auch: Kairos-Palästina-Dokument, Eingabe des Forum Friedensethik vom 
13.03.2019)) 

Jugendarbeit
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch: Stellenkürzungen)) 
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: … Abschlussbericht Projekt K 09/14: Frei-
willigen dienste; …)

Kantoren/innen
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen)) 

Kirche, Zukunft
– Vorlage des LKR v. 26.01.2022: Projektantrag im landeskirchlichen Projektmanagement: 

Laufzeitverlängerung des Projektes „Sicherung und Bearbeitung der Pfarrarchive“. . . . .  Anl. 2, 26f
– Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und Zwischen-

berichte im landeskirchlichen Projektmanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 3.A, 3B, 3C, 52
– Zwischenbericht Projekt P01/19: Emoji – Migrationsfamilien stärken . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 3.A, 52
– Abschlussbericht Projekt K 09/14: Frei willigen dienste  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 3.B, 52
– Abschlussbericht Projekt K 01/14: Öko-fair-soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie   Anl. 3.C, 52

Kirchenbeamte
– siehe Pfarrerbesoldung (Eingabe der Pfarrvertretung vom 26.02.2021 betr. Besoldungsniveau der 

Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden) (hier auch: Anpassung des Bemes-
sungssatzes) 

Kirchenbezirke
– siehe Gesetze (Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zusammen-

wirken in Kooperationsräumen (Erprobungsgesetz Kooperationsräume – ErpG-Kor) (hier auch: Vernetzungs-
räume, Gemeindeverband) Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Strukturen in der Fläche im 
 Prozess EKIBA 2032 und Eingabe des Kirchengemeinderats Oberes Renchtal betr. Resolution zum 
Strategie prozess EKIBA 2032) 

Kirchenbild
– siehe Transformation 

Kirchengemeinden
– siehe Gesetze (Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zusammen-

wirken in Kooperationsräumen (Erprobungsgesetz Kooperationsräume – ErpG-Kor) (hier auch: Vernetzungs-
räume, Gemeindeverband) Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Strukturen in der Fläche im 
 Prozess EKIBA 2032 und Eingabe des Kirchengemeinderats Oberes Renchtal betr. Resolution zum 
Strategie prozess EKIBA 2032) 

Kirchenmusik
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen)) 

Kirchl. Entwicklungsdienst (KED)
– siehe Vertreter der Landessynode in der Fachgruppe „Mission und Ökumene weltweit, 

kirchl. Entwicklungsdienst“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Klassifizierungsquote
– siehe Gebäude, kirchl. 

Klimaschutz
– Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und  Prozess 

Ekiba 2032 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 17, 75ff
– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 

§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 
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Konfirmation, Kommission des EOK
– Vertreter der Landessynode in der Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Kooperation mit anderen Landeskirchen
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… V. Räume für Kooperation und verlässliche Sichtbarkeit…)) 

Krieg
– siehe Landessynode (Friedensgebet im Gedenken an den Krieg in der Ukraine) 
– siehe Friedensfragen (Erklärung der Landessynode zum Krieg in der Ukraine vom 30.04.2022 – 

„Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens“) 

Landesbischof / Landesbischöfin
– Springhart, Prof. Dr. Heike . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Landesjugendkammer
– Vertreter der Landessynode in der Landesjugendkammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Landeskirchenrat
– Nachwahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21, 31f, 49f, 51

Landessynode
– Mitglieder, Zuweisung in ständige Ausschüsse, Veränderungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7
– Friedensgebet (im Gedenken an den Krieg in der Ukraine) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17, 35, 59
– Vorlage des Ältestenrates v. 26.03.2022: Änderung der Geschäftsordnung der Landes-

synode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 18, 37

Leitungs- und Wahlgesetz (LWG)
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze) 

Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche
– Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Immobilienplattform „Kirchenland in Kirchenhand“ . . . .  Anl. 11, 56f
– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 

§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 

– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 
 Prozess Ekiba 2032)

Liturgische Kommission des EOK
– Vertreter der Landessynode in der Kommission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Migration
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022, 16.02.2022 und 25.03.2022: Abschluss- und 

Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement: … Zwischenbericht Projekt P 01/19 Emoji – 
Migrationsfamilien stärken; …) 

Missbrauch, sexuell / sexualisierte Gewalt
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… VII. Schutzräume gegen die Scham: Der Umgang mit sexualisierter Gewalt, …)) 
– Bericht zum Thema „Sexualisierte Gewalt“, OKRin Henke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17ff
– Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Bericht über die Aufklärung, Prävention und Intervention 

von Missbrauch und sexualisierter Gewalt in der Evangelischen Landeskirche in Baden  Anl. 16, 61f

Mission und Ökumene
– Vertreter der Landessynode in den Fachgruppen
 – Ökumene vor Ort 
 – Ökumene in Europa, Ökumenische Theologie 
 – Mission und Ökumene weltweit, Kirchl. Entwicklungsdienst 
 – Ökumenischer Rat der Kirchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– siehe Israel (Dialogweg „Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs” in der Evangelischen 

Landeskirche in Baden) 

Morata-Haus
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (…, Evang. Studienseminar Morata-Haus GmbH, …)) 

Nachrufe
– Finck, Dr. Klaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
– Rau, Prof. em. Dr. Gerhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
– Wanner, Prof. Dr. Eckhardt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8

Ökologie
– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 

 Prozess Ekiba 2032) 
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Ökumenischer Rat der Kirchen (ÖRK) 
11. Vollversammlung 31.08.-08.09.2022 in Karlsruhe
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… VIII. Begegnungsräume: auf dem Weg zur Vollversammlung des ÖRK, …)) 
– Bericht zur Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK), OKR der 

EKD Dr. Witzenbacher  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54ff

Palästina
– siehe Israel (Dialogweg „Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs” in der Evangelischen 

Landeskirche in Baden) 

Pandemie
– Schutzkonzept . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Pfarramt
– siehe Kirche, Zukunft (Vorlage des LKR v. 26.01.2022: Projektantrag im landeskirchlichen Projekt-

management: Laufzeitverlängerung des Projektes „Sicherung und Bearbeitung der Pfarrarchive“) 

Pfarrdienstgesetz
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 

EKD) 

Pfarrdienstrecht
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 

EKD) 

Pfarrer/innen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der 

EKD) 
– siehe Pfarrer/innenbesoldung (Eingabe der Pfarrvertretung vom 26.02.2021 betr. Besoldungsniveau 

der Pfarrerinnen und Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden (hier auch: Anpassung des 
Bemessungssatzes)) 

Pfarrer/innenbesoldung
– Eingabe der Pfarrvertretung vom 26.02.2021 betr. Besoldungsniveau der Pfarrerinnen 

und Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden (hier auch: Anpassung des 
Bemessungssatzes) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 1, 67ff

Pfarrstellen, -besetzung, -errichtung, -streichung
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen); Eingabe von Renate und 
Axel Malter und Lothar Mößner u.a. betr. Gemeindepfarrstellen; Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe-
Land u.a. betr. Gemeindepfarrstellen) 

Pro ki ba
– siehe Beteiligungen (landeskirchl.) an rechtl. selbständigen Einrichtungen (Bericht des 

Finanz aus schusses zum Beteiligungsbericht 2020 (…, prokiba GmbH, …)) 

 Prozess Strategische Planung und Steuerung
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“) 
– Vorlage Strukturen in der Fläche im  Prozess EKIBA 2032 – Eckpunktepapier (hier auch: 

Kooperationsräume, Vernetzungsräume, Gemeindeverband; Eingaben d. Bezirkskirchenrats Konstanz 
und d. Kirchengemeinderats Oberes Renchtal zum Strategie prozess EKIBA 2032) . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 10, 38ff

– siehe Gesetze (Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zusammen-
wirken in Kooperationsräumen (Erprobungsgesetz Kooperationsräume – ErpG-Kor) (hier auch: Vernetzungs-
räume, Gemeindeverband) Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Strukturen in der Fläche im 
 Prozess EKIBA 2032 und Eingabe des Kirchengemeinderats Oberes Renchtal betr. Resolution zum 
Strategie prozess EKIBA 2032) 

– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: 
Immobilien plattform „Kirchenland in Kirchenhand“) 

– siehe Transformation (Dimensionen der Transformation (hier auch: Fachtag Kirchenbild)) 
– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 

§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 

– Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: Stellenentwicklung, Stärkung kritischer 
Funktionen, Umsetzung im Stellenplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 15, 69f

– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 
 Prozess Ekiba 2032) 

Rau, Prof. em. Dr. Gerhard
– siehe Nachrufe 
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Rechnungsprüfungsausschuss
– Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über
 1.  die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Evangelischen Landeskirche in Baden
 2.  die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Versorgungsstiftung
 3.  die Prüfung der Verwendungsnachweise des Diakonischen Werkes Baden e.V. für die 

 Jahre 2019 bis 2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29ff

Referate
– Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt ( I. Geboren zu einer lebendigen Hoffnung und aus guten Gründen hoffnungsstur, 
II. Im weiten Horizont und auf weitem Raum: für mutige und demütige Grundhaltung in unseren Entschei-
dungen, III. Lernräume einer Kirche, die den Mut zur Verletzlichkeit hat, IV. Heilige Räume – sichtbare 
Präsenz, V. Räume für Kooperation und verlässliche Sichtbarkeit, VI. Räume für den Frieden, VII. Schutz-
räume gegen die Scham: Der Umgang mit sexualisierter Gewalt, VIII. Begegnungsräume: auf dem Weg 
zur Vollversammlung des ÖRK, IX. auf weitem Raum) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9ff, 49

– siehe Missbrauch, sexueller / sexualisierte Gewalt (Bericht zum Thema „Sexualisierte Gewalt“, 
OKRin Henke) 

– siehe EMS - Evangelische Mission in Solidarität (Bericht zum Jubiläum 50 Jahre EMS, Dr. Heidt-
mann) 

– Bericht zum Chorfest Baden 2022, Herr Martin, Herr Plagge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57ff

Reisekosten
– siehe Gesetze (Kirchliches Dienstreisekostengesetz) 

Religionsunterricht
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen)) 

Ressourcensteuerung im Kirchenbezirk
– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 

§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 

Ruhegehaltskasse, Evang. (ERK)
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versorgungs-
stiftungsgesetz – VersStG)) 

Seelsorge
– Vertreter der Landessynode im Beirat Zentrum für Seelsorge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Seelsorge in besonderen Arbeitsfeldern
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen) 

Springhart, Prof. Dr. Heike, Landesbischöfin
– Begrüßung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Stellenfinanzierungsvermögen
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 

Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 

Stellenkürzungen
– siehe Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung (Vorlage des LKR 

v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen; Eingabe von Renate und 
Axel Malter und Lothar Mößner u.a. betr. Gemeindepfarrstellen; Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe-
Land u.a. betr. Gemeindepfarrstellen) 

– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage Strukturen in der Fläche im 
 Prozess EKIBA 2032 – Eckpunktepapier (hier auch: Kooperationsräume, Vernetzungsräume, Gemeinde-
verband; Eingaben d. Bezirkskirchenrats Konstanz und d. Kirchengemeinderats Oberes Renchtal zum 
Strategie prozess EKIBA 2032))

– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 
Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan)

Stellenplan
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 

Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 
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Stellenplanung, -abbau, -finanzierung, -streichung, -errichtung
– Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“ (hier auch Stellenkürzungen) 
 – Eingabe von Renate und Axel Malter und Lothar Mößner u.a. betr. Gemeindepfarrstellen 
 – Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe-Land u.a. betr. Gemeindepfarrstellen. . .  Anl. 9, 9.1; 9.2, 32ff
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 

Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 

Stiftungsvermögen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versorgungsstiftungs-
gesetz)) 

Transformation
– siehe Referate (Bericht der Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: zur lebendigen Hoffnung geboren auf 

weiten Raum gestellt (… V. Räume für Kooperation und verlässliche Sichtbarkeit, …)) 
– Dimensionen der Transformation (hier auch: Fachtag Kirchenbild). . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 21, 62f
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 2032: 

Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 

Umweltfragen
– siehe Gebäude, kirchl. (Vorlage des LKR v. 16.02.2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten nach 

§ 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken und Eingabe des Bezirks-
kirchenrats Bretten-Bruchsal betreffend Gebäudeampel) 

– siehe Klimaschutz (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: Klimaneutralität, Liegenschafts prozess und 
 Prozess Ekiba 2032) 

Verabschiedungen
– Cornelius-Bundschuh, Landesbischof i. R. Prof. Dr. Jochen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14ff

Vermögen der Kirche
– siehe Liegenschaften / Immobilienvermögen der Kirche (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: 

Immobilien plattform „Kirchenland in Kirchenhand“) 

Vernetzung in der Landeskirche
– Vertreter der Landessynode im Beirat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24

Versorgungsaufwendungen
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versorgungs-
stiftungsgesetz) 

Versorgungsstiftung
– siehe Rechnungsprüfungsausschuss (Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses … 2. über die 

Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der Versorgungsstiftung…) 

Versorgungsstiftungsgesetz
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 

nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versorgungs-
stiftungsgesetz) 

Vertreter der Landessynode
– im Ausschuss für Ausbildungsfragen (Entsendung durch ÄR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– im Beirat Alter und demografischer Wandel (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– im Beirat des Zentrums für Seelsorge (ZfS) (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– im Beirat für den friedensethischen  Prozess (Entsendung durch ÄR). . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– im Beirat Vernetzung (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– in die Delegiertenversammlung ACK (Entsendung durch ÄR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– in der Fachgruppe Gleichstellung (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– nach der Ordnung für Ökumene, Mission und Kirchl. Entwicklungsdienst in Fachgruppen 

(Entsendung durch ÄR) 
 – Ökumene vor Ort 
 – Ökumene in Europa, Ökumenische Theologie 
 – Mission und Ökumene weltweit, Kirchl. Entwicklungsdienst 
 – Ökumenischer Rat der Kirchen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– nach der Ordnung für Interreligiöses Gespräch in der Evang. Landeskirche in Baden in 

den Fachgruppen (Entsendung durch ÄR) 
 – christlich-jüdisches Gespräch 
 – christlich-islamisches Gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– in der Kommission für Konfirmation (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– in der Landesjugendkammer Baden (Entsendung durch ÄR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
– in der Liturgischen Kommission des EOK (Entsendung durch ÄR). . . . . . . . . . . . . . . . . .  Anl. 20, 24
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Verwaltungs- und Serviceämter
– siehe  Prozess, strategische Planung und Steuerung (Vorlage des LKR v. 25.03.2022: EOK 

2032: Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellenplan) 
– siehe Gesetze (Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze) 

VSA-Gesetz (Kirchl. Gesetz über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben kirchlichen 
Rechtsträger)
– siehe Verwaltungs- und Serviceämter 

Wahlen
– EKD-Synodale / Mitglieder Vollkonferenz der UEK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19f, 28f, 31, 32
– siehe Landeskirchenrat (Nachwahl) 

Wahlprüfung der Landessynode
– vereinfachtes Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7, 25

Wanner, Prof. Dr. Eckhardt
– siehe Nachrufe 
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XII 
Gottesdienst

zur Eröffnung der vierten Tagung der 13. Landessynode am Dienstag, dem 26. April 2022, um 14 Uhr 

Eröffnung der Tagung und Begrüßung durch 
Präsident Axel Wermke
Liebe Schwestern und Brüder, 
meine sehr geehrten Damen und Herren,
wieder beginnen wir unsere Tagung hier im Kurhaus in Bad 
Herrenalb, dieses Mal aber mit einem Gottesdienst, zu 
dem ich Sie alle herzlich begrüße.
Umfangreich wie immer ist die Tagesordnung, die wir in dieser 
Woche zu bewältigen haben, geht es doch um die Transfor
mation in unserer Kirche, aber auch um unser Bild von Kir
che, und wir haben weitreichende Entscheidungen zu treffen.
Wir sind gespannt auf den ersten Bericht unserer neuen 
Landesbischöfin Frau Prof. Dr. Springhart und wollen ihren 

Vorgänger Altbischof Cornelius-Bundschuh vor der Syn
ode mit herzlichem Dank verabschieden.

Dank an der Stelle Frau Oberkirchenrätin Dr. Weber für die 
Gestaltung und Predigt dieses Gottesdiensten, ebenso 
allen daran Beteiligten.

Dank den Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse, die im 
Vorfeld bereits etliches vorbereitet haben. 

Dank den Mitarbeitenden des EOK und meiner Geschäfts
stelle für die Vorlagen und Entscheidungshilfen und die 
Vorbereitungen zu dieser 4. Tagung der 13. Landessynode 
unserer Badischen Landeskirche, die ich hiermit eröffne.

Uns allen wünsche ich eine erfüllte Zeit und Gottes Segen 
zu unseren Beratungen.
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Predigt 
von Oberkirchenrätin Dr. Cornelia Weber  

(ständige Vertreterin der Landesbischöfin)
„Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ – Predigt zu 
Gen 32,23-32

Liebe Synodalgemeinde,

vom hinterlistigen Fersenschleicher zum Namensgeber 
des Gottesvolkes – wer überhaupt könnte eine solch groß
artige Veränderungsgeschichte erzählen, wenn nicht die 
Bibel selbst.

Hören wir auf den Predigttext aus dem 1. Buch Mose im 
32. Kapitel. Es ist einer der neuen Perikopentexte, die für
den Sonntag Quasimodogeniti vorgeschlagen sind:
23 Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen 
und die beiden Mägde und seine elf Söhne und zog an die Furt des 
Jabbok, 24 nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüber
kam, was er hatte, 25 und blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit 
ihm, bis die Morgenröte anbrach. 26 Und als er sah, dass er ihn nicht 
übermochte, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Ge
lenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt.  
27 Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. 
Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn.  
28 Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. 29 Er sprach: Du 
sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel; denn du hast mit Gott 
und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. 30 Und Jakob fragte 
ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum 
fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. 31 Und Jakob 
nannte die Stätte Pnuël; denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht 
gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. 32 Und als er an 
Pnuël vorüberkam, ging ihm die Sonne auf; und er hinkte an seiner 
Hüfte. 

Liebe Gemeinde, 
es ist mitten in der Nacht.

Jakob, der viele Jahre zuvor vor seinem Bruder Esau geflo
hen war, er steht am Grenzfluss Jabbok und hat Angst. 
Angst vor der Wiederbegegnung mit seinem Bruder; Angst, 
ob dieser seine Familie und seinen Besitz verschonen 
wird; Angst, ob ihn die eigene Geschichte, vor der er jahre
lang davongelaufen war, nun endgültig einholen wird.

Jakob, der Fersenschleicher und Betrüger - das ist sein 
Name, dem er wirklich alle Ehre gemacht hat: bei der Ge
burt hält er sich an der Ferse seines Bruders Esau fest. 
Dessen Hunger nutzt er später aus und erschleicht sich mit 
einem Linsengericht das Erstgeburtsrecht. Und schließlich 
betrügt er mithilfe seiner Mutter den eigenen Vater und lässt 
sich von ihm den Segen für den Erstgeborenen geben.

Vor Esaus berechtigtem Zorn flieht Jakob in die Fremde. 
Dort gründet er eine Familie und kommt zu Reichtum – 
aber auch das auf nicht ganz ehrlichem Wege. So muss er 
erneut fliehen. Als Zufluchtsort bliebt ihm nur die alte Hei
mat. Aber wie wird ihn sein Bruder Esau empfangen? Wird 
er sich nun an Jakob rächen - nach all dem, was dieser ihm 
in jungen Jahren angetan hat?

Jakob steht am Grenzfluss zu seinem alten Leben, - voller 
Angst, hin- und hergerissen zwischen der Schuld, die er 
auf sich geladen hat, und dem Zweifel, ob ein Neuanfang 
möglich ist; zerrissen zwischen der Erkenntnis, dass er 
sein Leben ändern muss, und der Furcht, seine Chancen 
längst verspielt zu haben.

„Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte anbrach.“ Die 
ganze Nacht dauert dieser Kampf am Flussufer. Jakob 
wird verwundet, gezeichnet, aber er gibt nicht auf. Er lässt 
den Angreifer nicht los, denn er ahnt: Hier ringe ich um 
mein altes und zugleich um ein neues Leben. Es ist ein 

Kampf um einen Neubeginn, um ein Leben in neuer Pers
pektive. „Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn“ – so 
nötigt er den Angreifer. Und erst, als dieser ihn segnet und 
die Nacht der Morgenröte weicht, erkennt Jakob, dass es 
Gott selbst ist, mit dem er hier gekämpft hat.
Liebe Synodalgemeinde, 
wie stelle ich mir das vor?
Da ringt einer mit Gott. Um ihn herum ist Nacht. Angst hat 
ihn überwältigt. Den eigenen Weg kann er nicht mehr 
sehen: Wo bist du, Gott? Und wer bist du? Wie kann ich 
dich erkennen? Bis ins Tiefste hinein sucht er den, der so 
weit weg scheint.
Jakob, der nach menschlichen Maßstäben alles erreicht 
hat: Das Erstgeburtsrecht, den Segen des Vaters, eine 
große Familie und genügend Besitz –in dieser Nacht ist er 
ganz auf sich gestellt: Wohin soll ich fliehen, Gott, vor dei
nem Angesicht? Wohin mit meiner Angst und meiner 
Schuld, wenn nicht zu dir?
Wie in vielen biblischen Geschichten spiegeln sich auch in 
der Erzählung von Jakobs Kampf am Jabbok tiefe mensch
liche Grunderfahrungen wider. Und zugleich übersteigen 
sie das, was wir selbst erleben und erdenken können, in 
einer besonderen Weise. Sie holen mich bei den eigenen 
Erfahrungen ab und führen mich doch zugleich hinaus in 
eine Weite, die ich mir selbst nicht schaffen kann.
So erkenne ich mich selbst in Jakobs Kampf am Jabbok 
wieder. Denn wenn ich mir gegenüber ehrlich bin, dann 
kenne auch ich diese Momente, in denen mir mein Glaube 
abhanden zu kommen droht; Momente, in denen ich den 
eigenen Weg nicht mehr sehen kann, in denen das Ver
trauen fehlt. -- Die biblischen Texte, das Gespräch mit einer 
guten Freundin, die Morgenröte über dem Bodensee - sie 
helfen mir, neue Gedanken zu fassen. Aber immer wieder 
ist es ein Ringen. Anstrengend, verletzend - und doch von 
einer Tiefe, die mich neu aufstehen lässt. Ob Gott selbst 
mich in diesen Momenten festhält, mir Raum für dieses 
Ringen gibt? Ist nicht er es, der mir einen neuen Horizont 
schenkt und den Mut, loszugehen?
Mit Jakobs nächtlichem Ringen schaue ich auch auf die 
Herausforderungen, die vor uns als Landeskirche liegen. 
Wie kann der Weg in eine zukunftsfähige Kirche ausse
hen? Wird es uns gelingen, das weiterzugeben, wovon wir 
selbst leben? Sind wir bereit, denen zuzuhören, die in un
serer Kirche etwas vermissen und die deshalb darum rin
gen, ob sie Kirchenmitglied bleiben wollen? Haben wir den 
Mut, neue Wege einzuschlagen und gleichzeitig darauf zu 
vertrauen, dass nicht wir es sind, die unsere Kirche tragen? 
Und welche Wege können es sein, die Menschen in diese 
Gemeinschaft einladen, die doch aus der Liebe Gottes lebt? 
Wie gut, dass wir als Landessynode darum miteinander 
ringen können. Denn eines ist klar: einen einfachen Weg 
gibt es nicht über den Fluss – und auch keinen eindeuti
gen. Er muss erstritten und in manchem vielleicht sogar er
litten werden. Aber ich vertraue darauf, dass gerade auf 
diesem gemeinsamen Ringen Gottes Segen liegt und sich 
der Horizont für neue Wege öffnen wird.
Und schließlich wird Jakobs Kampf am Jabbok für mich 
auch zum Symbol für unsere Suche nach einer angemes
senen Haltung gegenüber der Frage, was dem Frieden in 
der Ukraine dienen kann. Es ist nicht die Evangelische Kir
che, die diese Frage entscheiden wird. Aber es hat mich 
bewegt, dass es in diesem Jahr an vielen Orten zwei unter
schiedliche Ostermärsche geben musste: die einen, die 
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aus tiefer Überzeugung daran festhalten, dass mit Waffen 
kein Friede zu schaffen ist und dass deshalb Waffenliefe
rungen auch an die Ukraine nicht zu rechtfertigen sind. 
Und die anderen, die in dieser Situation das Recht der Uk
rainer zur Selbstverteidigung auch durch Waffenlieferun
gen unterstützen möchten.

Auch hier bin ich davon überzeugt, dass dies ein notwendi
ges Ringen ist – gerade auch für uns in der Ekiba als einer 
Friedens-bewegten Kirche. Aber der Weg ist nicht leicht 
und die Furt durch den Fluss ist im Dunkel noch nicht er
kennbar.

Liebe Gemeinde,

Die Geschichte von Jakob am Jabbok zeigt mir: Sein Rin
gen mit dem nächtlichen Angreifer ist Zeugnis einer tiefen 
Gotteserfahrung. Jakob spürt dies, er lässt Gott nicht los, 
er setzt sich den tiefen Fragen nach seinem Leben und 
nach seinem Glauben aus –-- und es ist Gott, der Jakob in 
seinem Ringen schließlich mit seinem Segen Recht gibt.

Bei Jakob selbst bringt dies die Wende. In dieser Nacht 
wird er mit seinem bisherigen Leben konfrontiert. Um eine 
neue Perspektive muss er ringen, sie wird ihm nicht ein
fach geschenkt. Im Ringen wird er verletzt, bleibt sogar ge
zeichnet und hinkend zurück. 

Doch Jakob ahnt, dass auch dies noch nicht ausreicht. 
Deshalb hält er den Angreifer fest. Eine ganze lange Nacht 
lang ringt er mit ihm. Und er lässt ihn nicht gehen, bevor er 
ihn, Jakob, nicht gesegnet hat: „Ich lasse dich nicht, du 
segnest mich denn.“

Genau so aber wird der Aufbruch in ein neues Leben möglich.

Aus der Nacht wird ein Morgen.

Aus dem Fersenschleicher und Betrüger Jakob wird Israel, 
der dem Gottesvolk seinen Namen gibt.

Aus dem, der sich bisher menschlichen Segen auf unehrli
che Weise erschlichen hatte, gerade aus ihm wird der von 
Gott Gesegnete.

Diese Nacht verändert Jakob zutiefst. Gezeichnet und ge
segnet kann er seinen Weg nun gehen. Über den Fluss 
hinweg, auf seinen Bruder Esau zu, im Vertrauen darauf, 
dass Versöhnung möglich wird und Zukunft sich öffnet – 
weil Gott dabei ist. 
So wagt Jakob schließlich den Weg über den Fluss. Demü
tig und hinkend geht er seinem Bruder Esau entgegen. 
Sieben Mal verneigt er sich vor Esau, seinen ganzen Stolz 
hat er abgelegt und geht ihm demütig entgegen. Doch 
Esau richtet ihn auf. Sie fallen sich um den Hals und beide 
weinen um ihr altes Leben, weinen um die verlorenen 
Jahre ihres Zorns. Sie weinen aber auch in dem errunge
nen Wissen, dass Gott sie nicht verlassen hat.
So werden Versöhnung und Neuanfang möglich. Gott sei 
Dank! Und Jakob, der Gesegnete, er gibt das, was er von 
Gott empfangen hat, mit vollen Händen an Esau weiter.
Liebe Synodalgemeinde,
die Geschichte von Jakob am Jabbok erzählt in ihrer gan
zen Tiefe vom Ringen, vom Kämpfen, vom Suchen. Sie er
zählt aber eben auch davon, dass gerade in diesem Ringen 
Segen liegt. Denn wo wir von Gott nicht lassen, da lässt 
auch er nicht von uns, sondern geht unsere Wege mit uns.
Kann es so auch uns gelingen, Gott entgegenzugehen, 
dem Ringen um den richtigen Weg auf dieser Synodalta
gung nicht auszuweichen, gemeinsam Stege über den 
Fluss zu suchen und Menschen einzuladen, die Wege mit
zugehen / mitzugestalten?
Wird sich in diesem Ringen unser Horizont so öffnen, dass 
wir Türen nicht verschließen, sondern reichlich von dem 
Segen weitergeben, der uns geschenkt ist?
Werden wir uns trauen, Gott nicht loszulassen und ihm zu
zurufen: Wir lassen dich nicht, du segnest uns denn?
Und wird sich Gott genau in diesem Suchen von uns finden 
lassen und uns mit seinem Segen auf den Wegen in die 
Zukunft begleiten?
Ich selbst vertraue fest darauf – und sage deshalb: Amen.
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Verhandlungen

Die Landessynode tagte in Bad Herrenalb und hybrid per Videokonferenz

Erste öffentliche Sitzung der vierten Tagung der 13. Landessynode
Kurhaus, Bad Herrenalb, Dienstag, den 26. April 2022, 15 Uhr

Tagesordnung
I
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet

II
Begrüßung / Grußwort

III
Änderungen in der Zusammensetzung der Synode / Wahl
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schlussfähigkeit

IV
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V
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VI
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VII
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X
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XII
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XIII
Bestätigung der Wahl ins Vorsitzendenamt des Hauptaus
schusses durch die Landessynode

XIV
Verschiedenes

XV
Beendigung der Sitzung / Schlussgebet

I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren, liebe Konsynodale, ich eröffne die erste öffentliche Sit
zung der vierten Tagung der 13. Landessynode und bitte 
den Synodalen Prof. Dr. Goll um das Eingangsgebet.

(Der Synodale Prof. Dr. Goll 
spricht das Eingangsgebet.)

II 
Begrüßung / Grußwort
Präsident Wermke: Nun begrüße ich Sie alle, liebe 
Schwestern und Brüder, sehr herzlich hier im Kurhaus zu 
unserer vierten Tagung, die – zumindest teilweise – wieder 
in Präsenz stattfindet.
Ich begrüße alle Konsynodalen, auch die, die coronabedingt 
digital zugeschaltet sind, sehr herzlich.
Ein ganz besonderes Willkommen zur ersten Tagung in der 
neuen Funktion gilt heute Landesbischöfin Springhart. Ein 
kleiner Blumengruß steht zur Begrüßung auf Ihrem Platz.

(Beifall)
Und ich begrüße natürlich auch alle weiteren Mitglieder 
des Kollegiums und die hier anwesenden Mitarbeitenden 
des Evangelischen Oberkirchenrats.
Herzlich danken wir Frau Oberkirchenrätin Dr. Weber und 
allen, die den Eröffnungsgottesdienst mitgestaltet haben.
Aufgrund der noch immer sehr hohen Infektionszahlen 
mussten wir bedauerlicherweise auch bei dieser Tagung wie
der auf die Einladung unserer zahlreichen Gäste verzichten.
Wir freuen uns aber, heute zumindest eine kleine Anzahl 
von Gästen zu dieser Plenarsitzung bei uns willkommen zu 
heißen.
So begrüße ich sehr herzlich
Herrn Landesbischof i. R. Prof. Dr. Jochen Cornelius-
Bundschuh,

(Beifall)
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Frau Seminardirektorin Dr. Doris Hiller vom Predigerseminar 
Petersstift und

Frau Martina Kastner, die Vorsitzende des Diözesanrats 
der Katholiken im Erzbistum Freiburg, die uns nachher per 
Video für ein Grußwort zugeschaltet wird,

Frau Prof. Dr. Renate Kirchhoff, die Rektorin der Evange
lischen Hochschule Freiburg.

Nachdem die Theologie-Studierenden, die Studierenden 
der EH Freiburg und Lehrvikarinnen und Lehrvikare pan
demiebedingt leider an einigen unserer Tagungen nicht 
teilnehmen konnten, freue ich mich, dass wir ihnen die 
Möglichkeit der Teilnahme in diesem Jahr wieder eröffnen 
konnten. So begrüße ich die Lehrvikarin Lisa Stapper 
und die Lehrvikare Dr. Marcus Held und Dr. Alexander 
Stavnichuk, die Studentinnen der Theologie Lilian Jost und 
Nasreen Shah sowie die Studentinnen der Evangelischen 
Hochschule Freiburg Maren Fichte und Emma Seidel.

Ich begrüße Herrn Dr. Daniel Meier, der unsere Tagung in 
seiner Funktion als Pressesprecher begleitet. Dieser Gruß 
gilt auch allen Vertreterinnen und Vertretern der Medien mit 
einem herzlichen Dankeschön für ihr Interesse und ihre 
Berichterstattung und auch für die Aufnahmen, die heute 
hier getätigt werden.

Ebenso gilt mein Dank Herrn Friedrich, der unsere Plenar
sitzungen im Livestream technisch möglich macht. Der 
Livestream kann aktuell mitverfolgt werden, eine Aufzeich
nung und Speicherung erfolgt nicht. Sie wurden zuvor über 
die Datenschutzhintergründe informiert.

Ganz herzlich begrüße ich Frau Julia Thomas, sie ist die 
Nachfolgerin von Frau Fegert als Sachbearbeiterin im 
 Synodenbüro.

Unseren Stenografen Herrn Erhardt möchte ich auch herz
lich begrüßen.

(Beifall)

Da Frau Kastner einen bestimmten Zeitkorridor für die 
Zuschaltung hat, wollen wir sie jetzt ganz herzlich um ihr 
Grußwort bitten.

Herzlich willkommen, Frau Kastner. Ich bitte um Ihr Gruß-
wort.

Frau Kastner: Sehr geehrter Herr Präsident Wermke, sehr 
geehrte Frau Landesbischöfin Springhart, sehr geehrte 
Damen und Herren, gerne wäre ich heute nach Bad Her
renalb gefahren, wohne ich doch nicht weit weg. Aber wie 
so vieles in den letzten zwei Jahren, die Pandemielage 
lässt es nicht zu.

Doch ich freue mich, wenigstens auf diesem digitalen Weg 
an der Landessynode teilzunehmen.

Ihre vierte Tagung ist schon etwas Besonderes. Zum ers
ten Mal gibt eine Frau als Landesbischöfin hier ihren 
 Bericht ab, und der wird – so vermute ich – mit Spannung 
erwartet.

Liebe Frau Springhart, ich freue mich sehr über Ihre Wahl 
und werte diese als ein hoffnungsvolles Zeichen für die 
Frauen in allen Kirchen.

(Beifall)

Hoffnungsstur und glaubensheiter, so haben Sie sich in 
Ihrer Vorstellungsrede beschrieben. Ich habe dies im 

Livestream verfolgt, und es hat mich so angesprochen, 
dass ich Sie jetzt schon öfter zitierte. Denn hoffnungsstur, 
das sind auch Frauen in der Katholischen Kirche. Wir hof
fen stur auf mutige Schritte unserer Kirchenoberen.
Lieber Herr Cornelius-Bundschuh, Sie können heute ent
spannt an der Landessynode teilnehmen und sich freuen, 
nun nicht mehr in der vordersten Reihe zu stehen, sondern 
gelassen und glaubensheiter Ihre gewonnene Zeit zu 
 genießen. Mir fällt da immer ein Satz von Astrid Lindgren 
ein: „Und dann muss man ja auch noch Zeit haben, einfach 
nur dazusitzen und vor sich hin zu schauen.“ – Einfach nur 
dazusitzen und vor sich hin zu schauen, solche Momente 
wünsche ich Ihnen von Herzen für Ihren Ruhestand.
In dieser Wahlperiode haben sich Landessynode und der 
Diözesanrat der Katholik/innen, der Erzdiözese Freiburg 
fast zeitgleich konstituiert. Seit Februar 2021 fanden drei 
Vollversammlungen statt, auch alle leider nur in digitalem 
Format. Daneben arbeiten unsere Ausschüsse intensiv, und 
auch wir, der Vorstand, haben uns einiges vorgenommen.
Kirchenentwicklung 2030 – dieser Prozess der Erzdiözese 
Freiburg wird auch von uns intensiv begleitet. Viele unserer 
rund 90 Delegierten arbeiten in den eingerichteten Fach
gruppen mit. Vorstandsmitglieder in der Projektleitung und 
vor allem durch unseren eingerichteten Ausschuss eigens 
zur Kirchenentwicklung sind wir kompetente Gesprächs-
partner/innen für die Verantwortlichen im Ordinariat. Denn 
unsere Delegierten sind alle vor Ort engagiert, ob in den 
Pfarrgemeinden und Dekanatsräten, ob in den Erwachsenen- 
und Jugendverbänden und vielem mehr. Sie kennen die so
genannte Basis vor allem aus ehrenamtlicher Sicht und 
können als Bindeglied der verschiedenen Ebenen tätig sein.
Anfang Juli können im vom Erzbischof Stefan neu einge
richteten Diözesanforum, dem alle Diözesanräte und -gre
mien angehören, die Weichenstellung beraten werden und 
dann in die Umsetzung vor Ort gehen. Das wird noch ein 
steiniger Weg werden.
Wie in allen Kirchen merken auch wir den Rückgang von 
Kirchenmitgliedern gewaltig, vor allem auch vermehrt von 
engagierten, die wir so dringend brauchen. Doch für viele 
ist inzwischen das Maß voll. Sie wollen und können nicht 
mehr. Sexualisierte Gewalt, Machtmissbrauch, undurch
sichtige Finanzen – viele haben den Glauben daran, dass 
sich etwas ändert und ihr Engagement Sinn macht, verlo
ren und verlassen die Kirche.
Der Diözesanrat hat sich bereits in der vergangenen Wahl
periode verpflichtet, sexualisierte Gewalt und Machtmiss
brauch und den Umgang in unserer Erzdiözese damit 
kritisch zu begleiten und stetig den Finger in die Wunde zu 
legen. Auf unserer zweiten Vollversammlung hat Professor 
Magnus Striet von der Uni Freiburg, der der Vorsitzende 
der Kommission Macht und Missbrauch ist, ausführlich 
über den Stand der Aufklärungsarbeit berichtet, und wir 
sind im Kontakt mit dem Betroffenenbeirat der Erzdiözese.
Die sogenannte MHG-Studie 2018 war auch der Anlass für 
den synodalen Weg in Deutschland, der derzeit voll im 
Gange ist. Bei mancher Kritik aus mehr traditionelleren 
Kreisen – wenn wir nicht endlich die Strukturen, die Miss
brauch begünstigen, auf den Prüfstand stellen und Verän
derungen angehen, werden wir verlorenes Vertrauen nicht 
zurückgewinnen. Der synodale Weg ist eine Chance, eine 
andere haben wir nicht.
Diese innerkirchlichen Debatten sind bisweilen sehr ernüch
ternd. Da finde ich es ermutigend, was dieser Tage im „Süd
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kurier“ zu lesen war. Der Soziologe Hartmut Rosa bescheinigt 
den Kirchen nach wie vor eine große Bedeutung. Ja, wir 
haben eine Bedeutung, und das müssen wir selbst auch 
 offensiver vertreten. Wir haben etwas zu sagen, wir sind ein 
Teil der Gesellschaft. Das wird unter anderem sichtbar durch 
unsere kirchlichen Hilfswerke, in Willkommens-Initiativen für 
Geflüchtete, aktuell für Geflüchtete aus der Ukraine, oder 
auch in unserem Engagement für die Bewahrung der 
Schöpfung durch Klimaschutzkonzepte und anderes.

Wichtig finde ich, gerade zu gesellschaftspolitischen Themen 
mit einer Stimme zu sprechen und nach außen zu vertreten. 
Der dritte ökumenische Kirchentag im letzten Jahr wäre viel
leicht auch so ein Zeichen gewesen, das pandemiebedingt 
leider in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde.

Ich freue mich aber auf zwei Großereignisse in diesem 
Jahr, zum einen auf den Katholikentag, der im Mai in Stutt
gart, also ortsnah, stattfindet, und auf die Vollversammlung 
des ÖRK in Karlsruhe. Bei beiden Großereignissen sind in 
der Vorbereitung und im Programm jeweils Personen aller 
Konfessionen beteiligt. Das ist gelebte Ökumene, also 
„Leben teilen“, wie das Motto des diesjährigen Katholiken
tags lautet. Beides sind Großereignisse, die wir in Pande
miezeiten fast nicht mehr gewohnt sind. Insofern wird es 
spannend sein, wie die Beteiligung jeweils sein wird.

Ich persönlich freue mich sehr auf beide Ereignisse und hoffe, 
auch vielen von Ihnen dann live und in Farbe zu begegnen.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und einen guten 
und gesegneten Verlauf Ihrer Tagung.

(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Frau Kastner. Wir 
haben dringend vor, den Dialog mit Ihnen wieder etwas an
zukurbeln, der ja durch die coronabedingten Zurückhaltun
gen ausgesetzt ist. Wir freuen uns, wenn wir Sie in 
Karlsruhe treffen können, und freuen uns auch auf ein Tref
fen unter der Zeit, ohne dass wir jetzt bei Vollversammlun
gen oder Synodentagungen zusammen sind. Wir werden 
diese gute und bewährte Zusammenarbeit gerne aufrecht
erhalten, wie es bisher auch gewesen ist.

Ich darf einen Satz aufgreifen: Wir haben etwas zu sagen, 
wir haben etwas beizutragen für die Herausforderungen 
unserer Zeit. Das heißt für Sie wie auch für uns, dass wir 
mit Zuversicht in die Zukunft schauen, denn wir haben Auf
gaben zu erfüllen, und wir wissen uns getragen bei der Er
füllung dieser Aufgaben.

So wünsche ich Ihnen, dem Diözesanrat und auch der Erz
diözese alles Gute bei all dem, was Sie unternehmen, und 
nehmen Sie unsere Grüße bitte mit nach Freiburg. Vielen 
Dank.

Ja, liebe Konsynodale, wir freuen uns, dass wir diese Ta
gung zum Glück zumindest teilweise wieder in Präsenz 
durchführen können. Die Corona-Verordnung der Landes
regierung wurde, wie Sie alle wissen, gelockert. Zwin
gende Abstandsregelungen und ein Hygienekonzept sind 
dadurch gesetzlich nicht mehr vorgeschrieben. Aber auf
grund der doch immer noch sehr angespannten Infektions
lage und zum Schutz aller Teilnehmenden haben wir uns 
dennoch für ein eigenes Hygiene- und Schutzkonzept ent
schieden. Dieses haben Sie alle im Vorfeld erhalten. Ich 
bitte Sie insbesondere zum Schutz aller, aber auch als Ver
antwortlicher dieser Tagung, um Einhaltung der Angaben. 
Bei jeglichen Krankheitsanzeichen bitte ich Sie, meine Ge
schäftsstelle zu informieren, wie im Hygiene- und Schutz

konzept vermerkt ist. Halten Sie sich bitte an die AHAL- 
Regeln: Abstand halten, Hygiene beachten, medizinische 
Maske tragen und regelmäßiges Lüften. Auch bei der 
Nutzung der Saalmikrofone bitte ich Sie, einen Mund- 
Nasen-Schutz zu tragen. Ausnahme ist das Rednerpult. Der 
Verzehr ist am eigenen Platz oder außerhalb des Sitzungs
saals einzunehmen. Ein regelmäßiger Luftaustausch und 
die Desinfektion von Flächen werden sichergestellt.
Weiter ist meine sehr dringliche Bitte, dass wir alle die zu
sätzliche Schutzmaßnahme eines täglichen Selbsttests 
ernst nehmen. Denn wie Sie sicherlich alle wissen, können 
auch immunisierte Personen, also Geimpfte und Gene
sene, das Corona-Virus bekommen und übertragen. Die 
Selbsttests werden Ihnen in Ihren Fächern im Tagungs
haus zur Verfügung gestellt.
Die Mahlzeiten im Haus der Kirche werden wir wieder in 
zwei Schichten einnehmen. Der Speisesaal ist zwar wieder 
komplett bestuhlt. Wir bitten, jeden zweiten Stuhl – gewis
sermaßen als Puffer – frei zu lassen.
Alle die genannten Maßnehmen sollen helfen, die weitere 
Ausbreitung des Corona-Virus, egal in welcher Variante, zu 
verhindern. Nur wenn wir gemeinsam Verantwortung tra
gen, können wir unseren Beitrag leisten.
Herzlichen Dank für all Ihre Mithilfe, die dafür sorgen mag, 
dass die kommenden Tage für uns zu einer sicheren Ta
gung werden.

III 
Änderungen in der Zusammensetzung der Synode / 
Wahlprüfung (Art. 66 GO; §§ 49 – 52 LWG; §§ 2 – 4 
GeschOLS) / Entschuldigungen / Feststellung der 
Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt III.
Synodale Groß: Seit unserer Tagung im Dezember haben 
sich folgende Veränderungen ergeben:
Für den verstorbenen Synodalen Reinhard Ehmann hat 
der Kirchenbezirk Bretten-Bruchsal am 18. Februar 2022 
Herrn Pfarrer Klaus Vogel nachgewählt.
Für die ausgeschiedene Synodale Professor Dr. Spring
hart hat der Stadtkirchenbezirk Pforzheim am 24. März 
2022 Frau Ruth Nakatenus nachgewählt, die leider er
krankt ist.
Herr Vogel wurde im Eröffnungsgottesdienst verpflichtet.
Präsident Wermke: Nach unserer Geschäftsordnung 
haben wir bezüglich der Nachwahlen der beiden Synoda
len die Wahlprüfung durchzuführen.
Die Geschäftsordnung sieht die förmliche Wahlprüfung 
und das vereinfachte Wahlprüfungsverfahren vor.
Das vereinfachte Wahlprüfungsverfahren kann dann ange
wendet werden, wenn dem kein Synodaler widerspricht.
Die Vorprüfungen der Wahl durch den Evangelischen 
Oberkirchenrat haben ergeben, dass die Wahlen ord
nungsgemäß durchgeführt wurden.
Werden aus der Mitte der Synode Bedenken dagegen er
hoben, das vereinfachte Wahlprüfungsverfahren anzuwen
den? Dann bitte ich gegebenenfalls um Handzeichen. – Das 
ist offensichtlich nicht der Fall.
Dann führen wir dieses vereinfachte Verfahren nach § 2 
Absatz 5 unserer Geschäftsordnung durch. Jedes stimm
berechtigte Mitglied der Landessynode kann in die Wahl
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akten Einsicht nehmen. Sofern Sie davon Gebrauch 
machen wollen, wenden Sie sich bitte an das Synodalbüro.
Wird bis zum Beginn der zweiten Plenarsitzung, also bis 
Freitagnachmittag, von keinem der Mitglieder Antrag auf 
förmliche Wahlprüfung gestellt, so gilt die Wahl als ord
nungsgemäß erfolgt.
Frau Nakatenus würde gerne im Hauptausschuss mitar
beiten. Herr Vogel würde gerne im Rechtsausschuss mitar
beiten.
Weiterhin möchte ich Ihnen einen Wunsch zum Aus-
schusswechsel mitteilen: Der Synodale Buchert möchte 
gerne zum 01.05. dieses Jahres, also nach der Tagung, 
vom Hauptausschuss in den Rechtsausschuss wechseln.
Über die Zuteilung in die ständigen Ausschüsse hat die Sy
node zu entscheiden. Gibt es gegen diese drei genannten 
Wünsche irgendwelche Einwendungen? – Das ist erwar
tungsgemäß nicht der Fall. Somit ist Frau Nakatenus dem 
Hauptausschuss zugewiesen und Herr Vogel dem Rechts
ausschuss. Herr Buchert wird nach der Tagung in den 
Rechtsausschuss wechseln.
Synodale Groß: Für die gesamte Tagung haben sich ent
schuldigt die Synodalen Sibylle Fischer und Bernd Neugart.
Einige Synodale sind zeitweise verhindert, an der Tagung 
teilzunehmen.
Wie Sie es gewohnt sind, werden wir nun die Beschlussfä
higkeit überprüfen. Ich rufe die Synodalen namentlich auf 
und bitte um ein Zeichen der Anwesenheit.

(Die Feststellung der Anwesenheit  
erfolgt durch Namensaufruf.)

Präsident Wermke: Vielen Dank. Ich stelle nach der Verle
sung der Anwesenheitsliste die Beschlussfähigkeit der 
Landessynode fest.

IV 
Nachrufe
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IV 
und bitte Sie, sich von den Plätzen zu erheben.

(Die Anwesenden erheben sich von ihren Plätzen.)
Am 2. November 2021 verstarb im Alter von 92 Jahren der 
ehemalige Synodale Dr. Klaus Finck aus Sinsheim. Herr 
Dr. Finck war in der Zeit von April 1966 bis April 1972 ge
wähltes Mitglied der Landessynode aus dem Kirchenbezirk 
Sinsheim, heute Kraichgau, und in dieser Zeit Mitglied im 
Hauptausschuss.
Unser ehemaliger Synodaler Professor Dr. Eckhardt Wan
ner verstarb am 24. Februar dieses Jahres im Alter von 88 
Jahren. Dr. Wanner war gewähltes Mitglied der Landessy
node aus dem damaligen Kirchenbezirk Alb-Pfinz, heute 
dem Kirchenbezirk Karlsruhe-Land zugeordnet. In der Zeit 
von Oktober 1998 bis April 2002 war er dort im Finanzaus
schuss tätig. Er war Professor für Betriebswirtschaftslehre 
an der Fachhochschule Karlsruhe und dem CVJM sehr 
verbunden.
Professor emeritus Dr. Gerhard Rau verstarb am Oster
samstag, dem 16. April, im Alter von 87 Jahren. Professor 
Rau war in der Zeit von Herbst 1984 bis zum Frühjahr 2002 
berufenes Mitglied der Landessynode als Vertreter der 
theologischen Fakultät Heidelberg, also in der 7., 8. und  
9. Landessynode. In dieser Zeit war er Mitglied im Haupt
ausschuss, in der 7. Landessynode Mitglied der EKD-Synode 

und in der 7. und 9. Legislaturperiode Mitglied der Bischofs
wahlkommission. An der Universität Heidelberg wirkte er als 
Professor für praktische Theologie, als Dekan und Prodekan 
der theologischen Fakultät und als Prorektor und hat die 
Fakultät im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts maßgeblich 
mitgeprägt. In der Landessynode und im Hauptausschuss 
waren seine fundierten theologischen Beiträge richtungs
weisend. Sein besonderes Charisma war es, Planung, Orga
nisation und Strukturen unserer Landeskirche theologisch 
gründlich zu reflektieren. Auch im Bereich christlich-jüdischen 
Dialogs und Zusammenarbeit hat er sich große Verdienste 
erworben und wurde 1989 mit dem Leo-Baeck-Preis des 
Zentralrats der Juden ausgezeichnet.
Ich bitte die Frau Landesbischöfin, ein Gebet zu sprechen.

(Die Landesbischöfin spricht ein Gebet.)
Vielen Dank.

(Die Anwesenden setzen sich wieder.)

V 
Zuweisung der Eingänge an die ständigen Aus-
schüsse und Bestimmung der federführenden 
Ausschüsse
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt V.

Synodale Groß: Das endgültige Verzeichnis der Eingänge 
mit dem Vorschlag des Ältestenrates haben wir Ihnen auf 
Ihren Tischen bereitgelegt. Diesem Verzeichnis können 
Sie die Zuweisung der Eingänge an die ständigen Aus
schüsse und die Bestimmung der federführenden Aus
schüsse entnehmen.

Zu den Projektberichten OZ 04/03 (siehe Anlage 3) wird nur 
bei Bedarf im Plenum berichtet.

Präsident Wermke: Gibt es Fragen zur Zuweisung des 
 Ältestenrates? – Gibt es sonstige Einwände zur Zuwei
sung? – Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich Einverständ
nis fest. Vielen Dank.

VI 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VI.

Gerne, ausgesprochen gerne, informiere ich Sie heute 
über die Kollekte beim digitalen Gottesdienst der außeror
dentlichen Tagung zur Wahl der Landesbischöfin im 
 Dezember 2021. Die Kollekte war bestimmt für die Corona-
Hilfe „Brot für die Welt“ und betrug 3.140 Euro. Dafür ganz 
herzlichen Dank.

Wir haben in der Zeit seit der letzten Haupttagung Besu-
che bei anderen Synoden und bei der Vollversammlung 
des Diözesanrates der Katholiken durchgeführt. Corona
bedingt sind einige Tagungen abgesagt worden, andere 
fanden unter Ausschluss von Gästen oder im digitalen Format 
statt. Dennoch habe ich im November 2021 an der Synode 
der Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer digital teil
nehmen können und im März 2022 digital an der Versamm
lung des Diözesanrates der Katholiken in Freiburg.

Des Weiteren darf ich bekanntgeben, dass die IT des Ober
kirchenrates in bewährter Weise wieder einen Informations
stand im Foyer des Hauses der Kirche eingerichtet hat, bei 
dem Sie am Mittwoch und am Donnerstag fachkundigen 
Mitarbeitenden all Ihre technischen Fragen stellen können, 
die dann hoffentlich auch alle beantwortet werden.
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VII 
Glückwünsche
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VII.
Es stehen Glückwünsche und Gratulationen an.
Die Synodale Heidler wurde am 05.11.2021 50 Jahre alt,  
die Synodale Bruszt am 13.11. 70 Jahre,  
am 25.11. die Synodale Weida 70 Jahre,  
am 29.11. die Synodale Dr. Nüssel 60 Jahre,  
am 22.01. dieses Jahres der Synodale Götz 65 Jahre,  
am 17.03. die Synodale Heute-Bluhm ebenfalls 65 Jahre,  
am 25.04.2022 der Synodale Dr. Alpers 40 Jahre und  
am 06.03.2022 Prof. Dr. Schächtele 65 Jahre.
All den Genannten, aber natürlich auch allen anderen Ge
burtstagskindern der vergangenen Monate seit unserer 
letzten Haupttagung nochmals an dieser Stelle herzliche 
Glück- und Segenswünsche.
Unserem Konsynodalen Dekan Dr. Schalla gratulieren wir 
– auch nochmals in diesem Rahmen – herzlich zur Wieder
wahl als Dekan des Stadtkirchenbezirkes Karlsruhe.

(Beifall)

VIII 
Bericht der Landesbischöfin
Präsident Wermke: Nun freue ich mich besonders auf 
Tages ordnungspunkt VIII.
Ich freue mich aus mehreren Gründen, zum einen, es ist 
der erste Bericht, und da sind wir natürlich ganz besonders 
gespannt, wie dieser ausfallen wird. Er wird auch mit  
Power-Point-Unterstützung stattfinden.
Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: Sehr geehrter Herr 
Präsident, Hohe Synode, liebe Schwestern und Brüder, ich 
möchte mich zuerst einmal herzlich bedanken für Ihre 
freundlichen Worte in den letzten Wochen, für die wunder
baren Blumen, und ich freue mich außerordentlich, dass 
wir uns hier jetzt endlich persönlich und auch ein bisschen 
ausführlicher begegnen.
Ich möchte in neun Schritten mit Ihnen darüber nachden
ken, was es heißt, dass wir zur lebendigen Hoffnung gebo
ren sind und auf weiten Raum gestellt.
Damit Sie sich nicht so sehr über die Worte langweilen, gibt 
es jeweils ein Bild. (Bilder hier nicht abgedruckt.)

1. Geboren zu einer lebendigen Hoffnung und aus guten 
Gründen hoffnungsstur
Anfang des Jahres war ich in der Polarnacht unterwegs. 
150 km nördlich vom Polarkreis – dort, wo man hinfährt, 
um das Polarlicht zu sehen. Es gibt keine verlässliche 
Regel, wann und unter welchen Umständen es zu sehen 
ist. Und es ist auch nicht so, dass man einen grünbevor
hangten Himmel sieht – solche wunderbaren Bilder kann 
man nur mit der Kamera einfangen und per Langzeitbelich
tung erzeugen. Spezielle Apps lassen einen wissen, ob 
wohl heute Abend die Chance besteht, das Polarlicht zu 
sehen – oder eben nicht.
Mein Ehrgeiz war gepackt. An einem Tag war es vorherge
sagt. Ab nachmittags war es dunkel. Bei minus 15 Grad 
harrte ich aus, ab dem Nachmittag orientierte ich mich am 
schwarzen Himmel. Ich hatte eine klare Erwartung, auf 
deren Erfüllung ich nun einigermaßen ungeduldig wartete – 
und habe vor lauter Fixierung darauf fast die Schönheit des 
Sternenhimmels übersehen.

Spätabends zog ich nochmal los auf einen zugefrorenen 
See, wo man gute Chancen haben sollte. Wieder stehen. 
Frieren. Warten. Die anderen Menschen beobachten, die 
in einer Mischung aus Erwartung und Hilflosigkeit in den 
Himmel schauten. Mit einer klaren Hoffnung auf das per
fekte Bild. Wieder passierte nichts. Dachte ich.
Dabei hatte ich doch alles gut geplant. Die Prognose 
stimmte. Das Equipment auch. Aber es passierte trotzdem 
nichts. Durchgefroren ging ich unverrichteter Dinge zurück. 
Meine Erwartung war nicht erfüllt. Dabei waren die Bedin
gungen doch so gut gewesen.
Eher zufällig sah ich auf dem Heimweg einen eigenartigen 
Streifen über dem Wohngebiet. Also habe ich mein Stativ 
wieder ausgepackt, Kamera draufgehalten – und siehe da: 
Das war das Polarlicht. Anders, als ich es erwartet hatte. 
Und schon gar nicht dort, wo die Bedingungen günstig ge
wesen wären. Einfach mittendrin im Alltag, über den Häu
sern. Selbst über der Straße, an dem Kloster, in dem ich 
die Tage verbrachte, sah ich dann noch das Polarlicht. 
Mein Blick hatte sich geschärft.
Ich musste schmunzeln. Das ist wohl Hoffnungssturheit. 
Aushalten und warten. Und nochmal losgehen. Dabei mög
lichst nicht den Blick für das verlieren, was sich unterwegs 
an Schönheiten bietet. Aber eben auch wissen, dass noch 
etwas kommt. Vom Himmel her – und da, wo wir es am we
nigsten erwarten.
„Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, 
der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren 
hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung 
Christi von den Toten.“ (1. Petr 1,3). Mit Ostern im Rücken 
erinnert uns der 1. Petrusbrief in dieser Woche daran, dass 
die Auferweckung Christi in uns lebendige Hoffnung 
pflanzt. Unsere Hoffnung ist lebendig, weil sie einen klaren 
Grund hat – die Auferweckung Jesu von den Toten – und 
eine ebenso klare Aussicht: unsere Auferstehung aus 
allem, was abgestorben ist, das Reich Gottes, in dem 
Recht und Gerechtigkeit, umfassender Frieden und Hei
lung alles Verwundeten Wirklichkeit werden. Es ist Gottes 
Zukunft, auf die wir zugehen. In diesem großen Horizont ist 
unser Konzipieren, Strukturieren und Planen aufgehoben.
Lebendige Hoffnung ist mehr als Erinnerung im erhöhten Ton.

Sie ist nach vorne gerichtet. Gerade da, wo der Ausgang 
ungewiss ist, brauchen wir die Orientierung an der lebendi
gen Hoffnung. Sie hat ihren Grund im Ostermorgen und 
ihren Realismus an Karfreitag. Von Ostern her speist sich 
die Aussicht darauf, dass etwas Neues lebendig wachsen 
kann – selbst da, wo es so aussieht als würde alles nur 
kleiner, schwächer und weniger. Mit Karfreitag bleibt der 
scharfe und realistische Blick auf das, was das Leben und 
den Glauben gefährdet, auch, wie sich öffentliche Mei
nung, Politik und Religion zu einer unheilvollen Melange 
verbünden können. Es wird auch darauf ankommen, dass 
wir nüchtern und realistisch die Verwerfungen und das Leid 
im Großen wie im Kleinen sehen, benennen und nicht vor
schnell einordnen oder gar wegwischen. Erst dann wird die 
Hoffnung kraftvoll. Sie ist lebendig und kraftvoll, wenn sie 
auch angesichts von Leid und Schuld, an Gräbern und auf 
Schlachtfeldern das große Dennoch wachhält.
Gerade in diesen Tagen und in den weitreichenden Ent-
scheidungen, die vor uns liegen, braucht es die orientie-
rende Kraft dieser Hoffnung.

Schon am ersten Ostermorgen war sie nur zart und zag
haft. Die Frauen am Grab sind zwar tapfer, pflichtbewusst 
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und in bester Absicht zum Grab gegangen – aber dann ent
setzt und sprachlos zurück. Auch Thomas hat sich nicht mit 
Worten abspeisen lassen, sondern wollte begreifen, dass 
ihm in diesem Verwundeten der Auferstandene begegnet.
Auf dem Weg nach Emmaus geht der Auferstandene mit 
den resignierten Jüngern mit, die kaum fassen können, 
dass dieser Fremde den Grund ihrer Traurigkeit nicht 
kennt. Erst beim gemeinsamen Mahl begreifen sie, wer da 
mit ihnen geht.
Erst im Nachhinein realisieren sie, wie ihnen das Herz 
brannte, als er ihnen die Schrift auslegte. Wenn die Trauer 
groß und die Resignation tief ist, ist es schwer zu sehen, 
wo es eine gute Perspektive geben könnte. Dann hilft es, 
zu teilen – Brot und Wein, Erinnerungen und Hoffnungen, 
manchmal auch Ärger und Enttäuschung. Und der Blick 
auf das, was trägt – schon lange oder ganz neu. Und bei
des nicht gegeneinander auszuspielen.
2. Im weiten Horizont und auf weitem Raum: für eine mutige 
und demütige Grundhaltung in unseren Entscheidungen
In den letzten Wochen war immer wieder zu lesen und zu 
hören, dass wir uns in einer Zeitenwende befinden. Die Er
schütterung durch den Angriffskrieg Putins, die um Ostern 
veröffentlichte Zäsur, dass erstmals unter 50 % der Deut
schen einer der großen Kirchen angehören, nur noch unter 
50 % – das sind massive Infragestellungen, aber keine Zei
tenwende. Die eigentliche Zeitenwende liegt mit Ostern 
längst hinter uns.
Zeiten können sich ändern, werden sich ändern und wer
den durch bislang Unvorstellbares erschüttert. Aber sie ste
hen im weiten Horizont der Zeit Gottes – hin auf das, was 
uns verheißen ist: die neue Schöpfung – neuer Himmel, 
neue Erde – Auferstehung der Toten und das Reich Gottes.
Die Wahrnehmung des großen Horizonts redet allerdings 
nicht die Herausforderungen unserer Tage klein. Im Ge
genteil: Mit der Ausrichtung auf das, was noch verheißen 
ist und vor uns liegt, schärft sich unser Blick auf das, was 
hier und heute ist.
Zugleich leben wir als Kirche davon, dass wir eingebettet 
sind in etwas, das größer ist als wir selbst. Wir schreiben 
uns und unsere Lebensgeschichte in die Geschichte Got
tes mit der Welt ein, wir leben in und aus der Kraft jahrhun
dertealter biblischer Texte und machen Lieder zu unseren 
eigenen, die schon lange vor uns Menschen haben aufat
men lassen. Wir beten und feiern Gottesdienst in Kirchen, 
in denen schon Generationen vor uns gebetet haben, Got
tes Wort gehört und Abendmahl gefeiert haben.
Wir sind aufgehoben im großen Horizont der Glaubensge
schichte, und wir machen sie uns zu eigen. Die Kraft der 
vergegenwärtigenden Erinnerung prägt die alttestamentli
chen Texte – beispielsweise die Worte aus dem 5. Buch 
Mose, die beim Erntedankfest zu lesen sind: „Mein Vater 
war ein Aramäer, dem Umkommen nahe, und zog hinab 
nach Ägypten, und war dort ein Fremdling mit wenig Leu
ten und wurde dort ein großes, starkes und zahlreiches 
Volk.“ Und im Hebräer-Brief wird der Glaube als „feste 
Zuversicht auf das, was man hofft“ und „ein Nichtzweifeln 
an dem, was man nicht sieht“ beschrieben (Hebr. 11,1). 
Darauf folgt die Aufzählung der langen Wolke von Zeugin
nen und Zeugen von Abel über Mose bis hin zur Hure 
Rahab und den Frauen am Grab Jesu.
Als Kirche und als Glaubende stehen wir ganz und gar  
in der heutigen Zeit, aber wir leben in und stehen für den 
weiteren Horizont.

Wir stehen dafür ein, dass menschliches Leben mehr ist 
als Leistung.

Dass unsere Hoffnung größer ist, als Prognosen voraussa-
gen können.

Und dass wir getragen sind von dem, was vor uns war und 
Verantwortung haben für das, was nach uns kommt.

In diesem Geist gehen wir mutig und beherzt, aber auch 
selbstkritisch und demütig auf die vor uns liegenden Ent
scheidungen zu. Wir haben guten Grund, leichtfüßig den 
Wandel zu gestalten. Aber wir müssen uns aus ebenso 
guten Gründen immer wieder auch selbstkritisch fragen, ob 
wir unsere gegenwärtigen Erkenntnisse und Prognosen 
verabsolutieren, anstatt deren Vorläufigkeit zu sehen, und 
deswegen müssen wir behutsam bei einschneidenden 
Entscheidungen sein.

Zur Grundbewegung der Kirche und des christlichen Glau
bens gehört es, von der verheißenen Zukunft Gottes her 
und der Vorwegnahme der Erlösung der Welt durch Jesus 
Christus die Gegenwart in neuem Licht zu sehen und zu 
gestalten.

Als Christenmenschen sind wir Zukunftskünstlerinnen und 
Zukunftskünstler. Die Hoffnung auf das Reich Gottes ist 
unser Lebenselixier.

Wir wissen aber auch seit biblischen Zeiten, dass tiefgrei
fender Wandel unterschiedliche Reaktionen hervorruft. 
Mose muss das Murren des Volkes aushalten und ist un
terwegs mit denen, die in der Wüste fragen, ob das wirklich 
der Weg in die Zukunft sein kann. Elia sitzt nach großen 
Erfolgen erschöpft unter dem Ginsterbusch. Amos kämpft 
unermüdlich für Gerechtigkeit. Maria und die anderen 
Frauen am Grab wollen sich nicht abgeben damit, dass 
alles vorbei sein soll. Da sind Menschen wie der ent
täuschte hochengagierte Petrus und die bittende Witwe, 
die so lange um ihr Recht kämpft, bis der Richter nachgibt. 
Und Jesus, der den Blick immer wieder darauf lenkt, dass 
das Neue längst wächst, dass das Reich Gottes sich aus
breitet – unscheinbar, unaufhaltsam, hoffnungsvoll.

3. Lernräume einer Kirche, die den Mut zur Verletzlichkeit 
hat

Die Kirche als Leib Christi ist sein verletzlicher Leib, für den 
das gilt, was Paulus über den menschlichen Leib sagt 
(2.Kor 4,10): „Wir tragen allezeit das Sterben Jesu an un
serm Leibe, auf dass auch das Leben Jesu an unserm Leib 
offenbar werde.“ Wir haben den Schatz des Evangeliums 
in zerbrechlichen Gefäßen.

Das lässt sich auch auf die Kirche übertragen.

Die Kirche ist verletzlich, schon immer – nicht erst seit den 
verschärften Infragestellungen. Es entspricht ihrem Wesen, 
und es ist eine besondere Chance.

Wir sind als Kirche ausgerichtet auf Jesus Christus, des
sen Menschlichkeit sich in seiner Verletzlichkeit gezeigt 
hat. In Jesus Christus macht Gott sich für die Welt und die 
Menschen berührbar, geht in sie ein und transformiert sie 
durch die Kraft der Auferstehung.

An Karfreitag und Ostern, an Kreuz und Auferstehung 
Christi wird deutlich: In der Verletzlichkeit liegt eine ver
wandelnde Kraft. Sie ist die fundamentale Offenheit für 
das, was uns widerfährt: Liebe und Vertrauen, Krankheit 
und Gewalt, aber auch die Erfahrung der Beziehung zu 
Gott. Diese fundamentale Offenheit ist die Voraussetzung 
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dafür, dass wir als Kirche offen sind für das, was uns von 
Seiten der Gesellschaft und der Sozialräume, in denen die 
Kirche existiert und wirkt, entgegenkommt, und für die Of
fenheit für den auch die Kirche verändernden Geist Gottes.
Dass wir uns weder als Institution noch als Organisation 
abschließen gegen die, die mit uns ins Gespräch gehen 
wollen, ist damit auch verbunden.
Verletzliche Kirche zu sein bedeutet auszuhalten, dass es 
etliche Menschen gibt, die weder etwas für noch etwas 
gegen die Kirche haben – und es bedeutet, mit den Leisen 
und den Lauten auszuhandeln, wo die Kraft in dieser Ver
letzlichkeit liegt. Wir müssen offen und ansprechbar blei
ben und uns ehrlich in Frage stellen lassen.
Verletzliche Kirche zu sein bedeutet auch die Demut, von 
denen zu lernen, die nicht unser Sprachspiel spielen und 
die die Institution in ihren Abläufen heilsam unterbrechen, 
durch kritische Fragen zur rechten Zeit und durch konstruk
tive und kreative Impulse und durch den Blick auf unge
wohnte Wege.
Verletzliche Kirche zu sein, bedeutet, dass die Kirche 
darum weiß und daraus lebt, dass ihr das Wesentliche und 
ihre Zukunft von Gott her zuwächst, und dass sie zugleich 
mit Geistesgegenwart die Wege in die Zukunft der Organi
sation und Institution Kirche gestalten kann – mit der Kraft, 
die in der Schwachheit mächtig ist.
Der Mut und die Kraft der Verletzlichkeit zeigen sich in der 
Bereitschaft, als Kirche lernende Organisation zu sein. 
Dazu gehört die Bereitschaft, genau hinzuhören – auf das, 
was die mit der Kirche verbundenen Menschen erwarten 
und befürchten, auf das, was von der Kirche in den ver
schiedenen Öffentlichkeiten erwartet wird, aber auch auf 
das, was die, die in den verschiedenen Ämtern der Kirche 
Verantwortung tragen, brauchen, um die Kraft für die Ge
staltung der Transformation aufbringen zu können.
4. Heilige Räume – sichtbare Präsenz
Die Präsenz der Kirche lebt von den Präsenzen des Geis
tes. Diese sind nicht auf Räume begrenzt. Aber unsere Kir
chen sind besondere Orte für das Wirken von Gottes Geist, 
sie sind auch in evangelischer Sicht heilige Räume.
Kirchen sind durchbetete Räume, Erinnerungsräume für 
das, was Menschen vor Gott bringen und von Gott erfah
ren. Sie sind heilige Räume, die über sich selbst hinaus
weisen – durch das Wirken des Geistes, das in ihnen 
geschieht. 
Schon das Volk Israel lebte auf seiner Flucht aus Ägypten 
davon, dass die Wolken- und Feuersäule mitging, Orientie
rung gab und den Ort, an dem sie waren, zu einem heiligen 
Ort machte. Wo Gottes Geist sich ausbreitet, entstehen 
weite Räume. Räume, in denen Menschen aufatmen kön
nen, in denen Freiheit spürbar wird und in denen das Herz 
berührbar wird.
Die Präsenz Gottes und sein Mitgehen sind so gewiss wie 
fluide. Die Wolken- und Feuersäule, in der dem Volk Gottes 
auf seinem Weg durch die Wüste die göttliche Präsenz un
terwegs und an allen möglichen Orten jenseits des Tem
pels vor Augen stand, ist auch uns verheißen.
Mobile Formen von Kirche und weithin sichtbare Kirchge
bäude stehen nebeneinander und sind starke Formen 
kirchlicher Präsenz.
Immer ist die Frage: Wie sind wir als Kirche sichtbar, spür-
bar und hörbar?

Die Kirchgebäude stehen in besonderer Weise für Sicht
barkeit und Ausstrahlungskraft – und für Räume für Begeg
nung und dafür, dass Menschen einen Ort haben dafür, 
dass ein anderes Licht auf ihr Leben fällt. 

Kirchen sind eine Form kirchlicher Präsenz, die selbst 
dann predigt, wenn niemand auf der Kanzel steht. Sie ver
kündigen mit dem Glockenschlag, sie bieten Raum für indi
viduelle Spiritualität. Die predigende Kraft der Kirchen 
wurde im Osten unseres Landes auch von denen erkannt, 
denen die Kirche ein Dorn im Auge war. Deswegen wurde 
die Versöhnungskirche auf dem Todesstreifen in Berlin 
1985 durch den SED-Staat gesprengt, obwohl dort schon 
seit über 20 Jahren keine Gottesdienste mehr stattfinden 
konnten. Die nach dem Krieg in West und Ost mit Hilfe der 
weltweiten Ökumene erbauten Notkirchen waren ihrerseits 
ein Zeichen der Versöhnung schon kurz nach Kriegsende. 
Die Bedeutung von Kirchen geht über die rein gebäudliche 
Funktionalität hinaus.

Ich halte es für wichtig, dass wir diese steingewordenen 
Präsenzen als Kirchen erkennbar halten. Dafür lohnt es 
sich, noch erfinderischer zu werden dabei, was in ihnen ge
schehen kann. Offene Kirchen am Wegesrand, Gasthäu
ser für die Seele – und gelegentlich auch für den Leib. 
Warum nicht ein Begegnungscafé einrichten? Mit der Mög
lichkeit, dass Menschen sich zum Gebet versammeln – mit 
oder ohne Pfarrperson. Kirchbauvereine und andere Ko
operationen im Sozialraum können hier Finanzierungs
möglichkeiten und fruchtbares Zusammenwirken schaffen.

Auch Kirchen, die wir nicht mehr zentral finanzieren kön
nen, können sichtbare Räume für das Heilige sein. Sie ste
hen für mehr als einen Zweckraum und sind nicht nur 
Kunstschätze. Sie sind Kirchenschätze.

In Kirchenräumen kann und soll mehr geschehen als Got
tesdienst im engeren Sinn. So werden sie selbst Erfah
rungsräume der Weite des Geistes. Gerade am Umgang 
mit den alten Kirchen wird deutlich, dass die christliche Ge
meinschaft Erzählgemeinschaft ist, Gemeinschaft von 
Zeuginnen und Zeugen für etwas, das größer ist als wir 
selbst. Es geht um die lebendige und selbstbewusste, aber 
eben auch demütige Einordnung in einen Rahmen, der 
größer ist als wir selbst: biblische Texte, Rituale, das Kir
chenjahr, geliehene Gebete, Musik, die mich mitnimmt und 
mitreißt, und eben Räume, in denen andere vor mir (und 
nach mir) ihr Leben Gott hingehalten haben, geklagt, gebe
tet, ihre Verzweiflung in Seufzer gelegt, Trost erfahren, den 
Himmel geöffnet bekommen haben. In denen Kinder ge
tauft und Menschen getraut wurden. Wo Verstorbene über 
die Schwelle des Todes begleitet wurden und Trauernde 
getröstet.

Es kommt darauf an, dass wir Räume für den Heiligen 
Geist offen halten – auch in unseren Kirchgebäuden.

5. Räume für Kooperation und verlässliche Sichtbarkeit

Seit dem ersten Pfingstfest setzt der Geist Christi seine 
Gemeinde aber auch in Bewegung aus ihren Mauern hin
aus. Er verändert die Wahrnehmung der Welt derjenigen, 
auf die er ausgegossen ist, und er verändert die Gemein
schaft, die er in Bewegung versetzt.

Diese Grundbewegung der Kirche aus den eigenen Mau-
ern und dem eigenen Denken hinaus ins Weite der Öffent-
lichkeiten gehört zu ihrer Sendung in alle Welt.

Der weite Blick über den eigenen Gartenzaun, Kirchturm 
und Sozialraum hinaus und die Verwurzelung an dem Ort, 
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an dem Menschen ihr Zuhause haben, gehören zusam
men. Alles beginnt an dem Ort, an dem Menschen zu 
Hause sind – und wo ihr Glaube eine Heimat hat. Für man
che sind es prägende Menschen, eine lebendige Gemein
schaft, für manche ist es die Ortsgemeinde, für andere sind 
es prägende Erfahrungen an wichtigen herausgehobenen 
Punkten in ihrem Leben.

Immer ist der Glaube verankert auf dem Boden der Tatsa-
chen des Lebens.

Das schafft Räume für Kooperation. Dabei werden künftig 
noch stärker fluide und stabile Formen von Kirche zusam
menwirken, so dass Kirche vielschichtig und vielgestaltig 
präsent und erkennbar ist. Immer geht es darum, dass 
Menschen verlässlich, sichtbar und nahbar Kirche – in wel
cher Form auch immer – erleben und erreichen können, 
dass Beziehungen wachsen und entstehen können, Be
gleitung geschehen kann und die vielfältigen Formen kirch
lichen Lebens einander ergänzen und befruchten.

Wer eine Mitte hat, kann weite Kreise ziehen. Ausstrah
lungsstärke braucht eine solche Mitte: Gottes Geist und die 
lebendige Hoffnung – und die Verwurzelung in dem, was 
trägt und Heimat gibt: Orte, Menschen und die Gemein
schaft der Heiligen.

Kooperation braucht Freiraum zur Gestaltung. Sie ermög
licht, dass Menschen noch stärker an ihren Gaben und 
Schwerpunkten orientiert Kirche gestalten können. Und sie 
gelingt dann, wenn sie von denen ausgeht, die sich zur Ko
operation entschließen. Unsere Aufgabe ist es, das Evan
gelium strahlen zu lassen an allen Orten – und uns von 
Gottes Geist zu Erfindungsreichtum, Offenheit und Gast
lichkeit bewegen zu lassen.

An den Schnittstellen zur Öffentlichkeit und im Blick auf 
den eigenen Wandel ist wichtig: Nie geht es um Wandel um 
des Wandels willen. Die Gestaltung von Transformations
prozessen trägt vielmehr immer die Frage nach dem Hori
zont mit sich, auf den hin sich die Gesellschaft und die 
Kirche transformieren. Versöhnung, Nächsten- und Fein
desliebe und umfassender Friede stehen sicherlich an die
sem Horizont.

6. Räume für den Frieden

Seit zwei Monaten sehen wir täglich neue Bilder des Krie
ges in der Ukraine. Bombardierungen, zerstörte Städte, 
wahllose Ermordung von Zivilisten, Vergewaltigungen von 
Frauen. Der Angriffskrieg Putins lässt uns neu danach fra
gen, was es heißt, Kirche des gerechten Friedens zu sein.

Der Vorrang der Gewaltlosigkeit und die klare Option für 
friedliche Konfliktlösungen auf der einen Seite und das 
Recht auf Selbstverteidigung der Angegriffenen auf der an
deren Seite müssen zusammengedacht werden. Norma
tive Postulate müssen sich den politischen Realitäten 
stellen. Auch die friedensethischen Grundüberzeugungen 
sind verletzlich und müssen sich in Frage stellen lassen. In 
einem frühen Grundsatztext, der von der FEST in Heidel
berg veröffentlicht wurde, heißt es: „Gefordert ist eine Re
flexion der Möglichkeiten, aber eben auch der Grenzen 
ziviler Konfliktbearbeitung. Gegen kriegsbereite Autokra
ten, die keine Rücksicht auf ihre Bevölkerungen nehmen 
(müssen), die bereit sind, jedes Mittel einzusetzen, die 
weder Kriegsopfer scheuen noch sich von humanitären 
Katastrophen beeindrucken lassen, dürfte gewaltfreier Wi
derstand nur eine begrenzte Chance haben.“ (Werkner)

Wir stehen als Kirche auf der Seite der von Gewalt Betroffe-
nen und der Opfer des Krieges. Es steht uns nicht zu, sie aus 
der Ferne zur Gewaltlosigkeit aufzurufen. Zur Gewaltlosig-
keit aufrufen kann, wer von der Gewalt selbst betroffen ist.

Aber wir müssen alles daran setzen, diejenigen zu stärken, 
die nach Wegen friedlicher Konfliktlösung suchen. Auch wir 
sind zu einer selbstkritischen Haltung aufgefordert, zu der 
die Frage gehört, wie wir den vom Krieg betroffenen Men
schen am besten zur Seite stehen können. Wir müssen an
erkennen, dass wir in diesen Spannungen schuldig werden, 
wie auch immer wir friedensethisch optieren.

Das zeigt insbesondere die Diskussion um die Waffenliefe
rungen. Können wir den flehentlichen Ruf um Hilfe – auch 
mit Waffen – wirklich ignorieren? Ist es aber auf der ande
ren Seite nicht eine unheilvolle Befeuerung der Spirale der 
Gewalt, wenn Waffen geliefert werden? Mit der „Uniting-
for-Peace“-Resolution der UN-Generalversammlung vom 
2. März 2022, der sich 141 Staaten angeschlossen haben, 
steht ein starkes Signal der Weltgemeinschaft im Raum, 
sie ist aber rechtlich nicht bindend. Der Ukraine-Krieg mar
kiert das Problem der fehlenden Rechtsdurchsetzung in 
aller Deutlichkeit. „Statt der Stärke des Rechts kommt hier 
das Recht des Stärkeren zum Tragen.“ (Werkner)

Jenseits von Appellen und der Fokussierung auf die Waf
fenlieferungen hat sich die Kraft des Friedenszeugnisses 
der Kirchen in den letzten Wochen hier bei uns in einer gro
ßen Welle der Hilfsbereitschaft eindrücklich gezeigt. Men
schen haben ihre privaten Häuser geöffnet und Frauen und 
Kinder aus der Ukraine aufgenommen. Auch in Gemeinde
häusern und Pfarrhäusern konnten ukrainische Geflüch
tete Zuflucht finden.

In Kitas und im Religionsunterricht, aber auch in Gesprä
chen mit Angehörigen unserer Kriegsgeneration nehmen 
wir die Verantwortung wahr, dem Schrecken des Krieges 
zu begegnen, Räume dafür zu öffnen, gegen die Bilder der 
Angst Bilder des Friedens zu setzen und im jüngst eröffne
ten Masterstudiengang zur Friedenspädagogik an der 
Evangelischen Hochschule in Freiburg konkret an Wegen 
des Friedens und der Konfliktlösung zu arbeiten.

Auch in unseren Gemeinden und Kommunen gilt es, die 
Gespräche offen zu halten zwischen russischen und ukrai
nischen Menschen. Das Friedenszeugnis der Kirchen ist 
stark, wenn es sich den spannungsreichen Realitäten 
stellt, die eigene Verletzlichkeit und Vorläufigkeit ernst
nimmt und dafür steht, dass der Friede Christi ein anderer 
ist als der, den die Welt gibt und geben kann. Damit ent
steht ein kritischer und selbstkritischer Raum, der vor Mo
ralisierung und Ideologisierung bewahrt.

7. Schutzräume gegen die Scham: Der Umgang mit sexuali
sierter Gewalt

Der geschärfte Blick für die Verletzlichkeit gewinnt beson
dere Relevanz beim Umgang mit sexualisierter Gewalt in 
unserer Kirche. Hier haben wir als Landeskirche in den zu
rückliegenden 12 Jahren einen Lernweg zurückgelegt. Es 
ist viel erreicht, dennoch haben wir noch viel vor uns, um 
zu einem betroffenengerechten und opfersensiblen Um
gang mit sexualisierter Gewalt zu kommen.

Von der Einrichtung der Arbeitsgruppe „Sexueller Miss
brauch in Kirchlichen Einrichtungen“ (2010) über die Etab
lierung des Präventionsprojekts „Alle Achtung“ hin zur 
„Unabhängigen Kommission zur Anerkennung der Opfer 
sexuellen Missbrauchs“ war es ein langer Weg.
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Entscheidend für diesen Weg war und ist der Mut und die 
Bereitschaft von Menschen, die sexualisierte Gewalt erfah
ren haben, sich auf unterschiedlichen Wegen an die Lan
deskirche zu wenden. Die Macht der Scham ist oft noch 
nach Jahren und Jahrzehnten massiv. Dafür müssen wir 
sensibel sein und bleiben. Deswegen sind die Wege und 
Zeiten oft lang, bis Betroffene sich dazu durchringen, die 
Geschichten ihrer Verletzungen zu erzählen.

Wir müssen auch hier unseren Blick schärfen für die Ver
letzlichkeit – für die Verletzlichkeit der Betroffenen, aber 
auch für die Verletzlichkeit derer, die sich die Geschichten 
von Gewalt und Missbrauch zu Herzen nehmen und dafür 
offene Ohren haben.

Für Betroffene von sexualisierter Gewalt ist die Wiederge
winnung des Muts zur Verletzlichkeit nach Jahren der Dis
soziation des Traumas ein langer Weg. Oft müssen sie sich 
mühsam und schmerzhaft erarbeiten, dass nicht sie den 
Makel tragen, sondern dass ihnen Gewalt angetan wurde. 
Tiefsitzende Verunsicherung und Scham machen es nötig, 
dass wir in jedem einzelnen Schritt unserer Verfahren dar
auf achten, dass sich nicht Erfahrungen des Ausgeliefert
seins und der Hilflosigkeit wiederholen. Das ist eine 
Herausforderung für unsere Organisation, die in formali
sierten Abläufen agiert, die sich Außenstehende oft nur 
schwer erschließen.

Die Aufarbeitung erfolgt selbstkritisch und unabhängig. So
wohl die exemplarische Fallstudien unserer Kirche als 
auch die ForuM-Studie auf EKD-Ebene werden – so hoffen 
wir – Erkenntnisse darüber bringen, welche Haltungen und 
Überzeugungen Formen sexualisierter Gewalt begünsti
gen oder erschweren.

Betroffene werden auch künftig offene Ohren bei uns finden. 
So verschieden die Erfahrungen sind, die Betroffene von 
sexualisierter Gewalt gemacht haben, so unterschiedlich 
sind die Bedürfnisse nach Kontaktaufnahme. Dem tragen 
wir mit unterschiedlichen Kanälen der Kontaktmöglichkei-
ten Rechnung.

Schon lange ist das Vertrauenstelefon etabliert, über das 
anonym und niederschwellig Kontakt aufgenommen wer
den kann, von einem Erstkontakt bis hin zu längerer Be
gleitung. Daneben gibt es die jüngst eingerichteten Stellen, 
die Meldestelle und die Ansprechstelle. Wir sind darauf an
gewiesen, dass Menschen sich melden und uns ihre Ge
schichten anvertrauen. Auch ich als Landesbischöfin bin 
dafür ganz persönlich ansprechbar. Den Betroffenen sage 
ich: Sie finden bei uns offene Türen und Ohren. Fassen Sie 
sich ein Herz und melden Sie sich!

Wir müssen als Kirche mit dem Skandal umgehen, dass 
ein Glied am Leib Christi dem anderen tiefgreifende Wun
den zugefügt hat, die oft ein Leben lang nicht heilen. Weder 
Betroffene noch Täter stehen außerhalb der Kirche. Auch 
deswegen ist es ein Thema für uns alle, das klare und un
abhängige Verfahren braucht, das aber nicht mit den Ver
fahren erledigt ist. Wir sind dringend angewiesen auf die 
Expertise von Menschen, die sich in dem komplexen Feld 
auskennen: Traumatherapeut/innen, Verletztenbeistände 
und Betroffene.

In der Seelsorge und im Konfi-Unterricht, im Religionsun
terricht und in den Seniorenkreisen begegnen uns Men
schen, denen sexualisierte Gewalt angetan wurde – nicht 
nur in der Kirche, sondern auch im sozialen Nahbereich 
der Schule, der Familie und in den Vereinen. Um der Be
troffenen willen müssen wir einen sensiblen Blick einneh

men, der damit rechnet, dass auch solche Menschen 
Wunden mit sich bringen, denen wir es nicht anmerken.

Die wesentliche Perspektivänderung der zurückliegenden 
Jahre war der geschärfte Blick für die Situation der Betrof
fenen. An ihrer Seite stehen wir, und ihre Perspektive müs
sen wir ernstnehmen. Wie die Beteiligung von Betroffenen 
in der gemeinsamen Aufarbeitungskommission der vier 
süddeutschen evangelischen Kirchen bestmöglich und an
gemessen realisiert werden kann, ist gerade eine beson
dere Herausforderung, der wir uns sensibel und differenziert 
stellen.

Dazu gehört auf EKD-Ebene auch die Überarbeitung des 
Disziplinarrechts daraufhin, dass Verletzten künftig Mitwir
kungsrechte in den Verfahren zugestanden werden.

Die Auseinandersetzung mit sexualisierter Gewalt darf nicht 
an der Entwicklung von unabhängigen Verfahren und an Auf
arbeitungsstudien enden. Wir brauchen eine grundlegende 
Sensibilisierung für die Macht- und Abhängigkeitsverhält
nisse und für die oft schleichenden Grenzverletzungen. In 
der jüngst beschlossenen Gewaltschutzrichtlinie ist dafür ein 
erster Schritt getan, indem der Schutzbereich nun neben 
Minderjährige im Kinder- und Jugendhilfebereich auch Er
wachsene in Abhängigkeitsverhältnissen in Seelsorge, Bil
dung, Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen umfasst.

Die Sensibilisierung und Schärfung der Wahrnehmung und 
Selbstreflexion muss auch noch stärker Teil der Ausbildung 
im Lehrvikariat und der Diakon/innen sein. Auch unser litur
gisches Handeln und theologisches Reden müssen wir kri
tisch darauf hin überprüfen, wie das, was wir sagen und 
wie wir beten, in den Ohren von Menschen klingt, die zu 
Opfern geworden sind. Dazu gehört auch die Bereitschaft, 
unsere eigenen Strukturen so zu verändern, dass sexuali
sierte Gewalt konsequent eingedämmt wird.

8. Begegnungsräume: auf dem Weg zur Vollversammlung 
des ÖRK

Wir gehen mit großen Schritten und vorfreudiger Erwar
tung auf die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der 
Kirchen Anfang September zu.

Die Sehnsucht nach der versöhnenden und einenden Kraft 
der Liebe Christi hat durch die Situation in der Ukraine 
neue Bedeutung gewonnen. Die Haltung des Moskauer 
Patriarchen Kyrill zeigt die Gefahr einer politisch instru
mentalisierten Kirche, die sich nicht mehr durch ihre eigene 
Botschaft in Frage stellen lässt. Auch Religion und Kirche 
sind durch Macht und Tyrannei korrumpierbar. Die inneror
thodoxe Auseinandersetzung ist zunächst vor allem für die 
Orthodoxie eine Zerreißprobe, aber auch für den Ökumeni
schen Rat der Kirchen stellt sich die Frage, wie mit dieser 
Haltung des Patriarchen umzugehen ist.

Hier wird noch einmal deutlich, welche Chancen im Frie
denszeugnis der kirchlichen Gemeinschaft liegen können. 
Die Beziehungen zur russisch-orthodoxen Kirche sind 
nicht aufgekündigt worden. Das erhält die Möglichkeit, die
jenigen zu stützen, die sich auch in der russischen Ortho
doxie für das Ende des Krieges einsetzen.

Mit der Vollversammlung rückt auch die Erinnerung an die 
von der Ökumene direkt nach dem Zweiten Weltkrieg aus
gestreckten Hände zur Versöhnung in die deutschen Kir
chen wieder ins Blickfeld. Über die Kirchen waren auch in 
düsteren Zeiten die Kommunikationskanäle in die internati
onale Gemeinschaft offengehalten worden. Noch während 
des Krieges war heimlich in den USA und anderswo Geld 
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für die Notkirchen gesammelt worden. Sehr schnell nach 
dem Krieg wurden die Gespräche mit den Kirchen wieder 
aufgenommen. Das hat den selbstkritischen Diskurs, wie 
er im Stuttgarter Schuldbekenntnis vom 19. Oktober 1945 
zum Ausdruck kam, ebenso ermöglicht wie den Bau der 
sogenannten Notkirchen von Otto Bartning. Bereits ein 
Jahr nach Kriegsende konnte in Pforzheim mit dem Bau 
der Auferstehungskirche begonnen werden, nur kurz dar
auf folgten die Friedenskirche in Karlsruhe und die Gna
denkirche in Mannheim – und weitere Notkirchen in 
unserem ganzen Land in Ost und West. Die Erinnerung 
daran zeigt in der aktuellen Lage, dass die ökumenische 
Gemeinschaft auch kritisches Korrektiv sein kann und 
muss. So werden dann bewegt von der Liebe Christi aus 
Fronten Bewegungen, und Versöhnung wird möglich.

Die Weite der Ökumene, die wir im September in Karlsruhe 
erleben, wird uns die verschiedenen Gesichter lebendiger 
Hoffnung zeigen. Wir werden im Feiern, Diskutieren, Strei
ten und in den Begegnungen viel zu lernen haben darüber, 
wie an anderen Orten der Welt Christinnen und Christen 
Kirche leben – und dass das Evangelium auf sehr unter
schiedliche Weise strahlkräftig wirken kann.

Wir werden von den langen Versöhnungswegen berichten 
können, wie wir sie mit unseren französischen Nachbarn 
erfahren haben und wie sie in der Chapelle de la rencontre 
ihren sichtbaren Ort gefunden hat.

9. Auf weitem Raum

Wir werden viel Sturheit für die lebendige Hoffnung brau
chen in den nächsten Jahren – und wir haben guten Grund 
dazu.

Wir stehen als Kirche im Horizont des Raumes, auf den 
Gott unsere Füße stellt.

Nicht wir schaffen die Zukunft der Kirche.

Wir sind getragen von Gottes Geist und von Worten und 
Räumen, die wir uns zu eigen machen. Wir sind Zeuginnen 
und Zeugen des Evangeliums und stellen uns immer wie
der neu der Frage: wie können wir weitergeben, was uns 
trägt? Wie können wir so vom Glauben erzählen, ihn leben 
und bezeugen, dass Menschen begeistert werden und die 
Hoffnung lebendig bleibt.

Es kommt darauf an, dass wir offen bleiben für das, was 
uns vor die Füße gelegt ist:

Der Einsatz für den Frieden, der Umgang mit Schuld in un
serer Kirche, der gesellschaftliche Wandel, der auch uns 
als Kirche betrifft.

Und dass wir mutig und selbstbewusst von der Hoffnung 
reden, die uns trägt – heiter und gelassen und so, dass 
spürbar ist: In der Weite des Raumes Gottes gewinnt das 
Leben Fülle und Tiefe und einen neuen Ton.

Dazu gehört auch immer wieder der selbstkritische Blick 
auf das, was wir bislang für richtig gehalten haben. Dass 
wir mit weitem Geist lernen und mutig experimentieren.

Und dass wir offen bleiben für die Überraschungen des 
Heiligen Geistes.

Dafür müssen wir uns mitunter auf den Weg machen – so 
wie man in den hohen Norden nördlich des Polarkreises 
fahren muss, um das Polarlicht zu sehen. Und es braucht 
den langen Atem und die wachen Augen selbst dann, wenn 
es längst Nacht geworden ist und sich Resignation und 
Enttäuschung eingestellt hat.

Dann lässt sich das Leuchten des Evangeliums mitten im 
Alltag entdecken.

Und die Hoffnung bleibt lebendig durch die Kraft des Aufer
standenen. Die Frauen am Ostermorgen haben es ja ge
hört: Er ist nicht hier. Er geht euch in eurem Alltag voran. 
Dort werdet Ihr ihn finden.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

(Beifall)

Präsident Wermke: Liebe Frau Springhart, ganz herz-
lichen Dank.

In den Ausschüssen gibt es Gelegenheit, auch mit Ihnen 
über diesen Bericht zu sprechen. Mir sind so beim ersten 
Hören – und es bedarf sicherlich noch eines intensiven Le
sens – folgende Sätze im Gedächtnis geblieben: „Wir ste
hen fest in der heutigen Zeit, aber ebenso in der Hoffnung 
in die Zukunft. Wir gehen selbstkritisch, demütig und be
herzt die neuen Schritte. Wir sehen uns in die Geschichte 
der Bibel und die Geschichte unserer Kirche gestellt, und 
wir wollen glaubensstur, offen, ansprechbar, hoffnungsvoll 
und vor allem verlässlich ans Werk gehen.“ – Das, denke 
ich, ist eine gute Marschrichtung. Vielen Dank.

Warum ich vom Rednerpult aus antworte, hat den Sinn, 
weil unser nächster Tagesordnungspunkt etwas ist, was 
durchaus auch von gehobener Stelle aus erfolgen soll.

IX 
Verabschiedung Landesbischof i. R. Prof. Dr. 
Cornelius-Bundschuh
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IX. 
Es steht ein Abschied aus dem höchsten geistlichen Lei
tungsamt unserer Landeskirche an, und der erfolgte natür
lich in einem ganz offiziellen Teil in einem Festgottesdienst, 
den wir am Palmsonntag in Karlsruhe miterleben konnten, 
und bei einem anschließenden Festakt.

Aber natürlich auch hier in der Landessynode. Wir wollen 
heute als Synode unseren alten Landesbischof Prof. Dr. 
Jochen Cornelius-Bundschuh hier im Plenum verabschie
den. Dazu begrüßen wir Sie an dieser Stelle noch einmal 
ganz herzlich, bedauern gleichzeitig, dass Ihre werte Gat
tin aus dienstlichen Gründen leider nicht bei uns sein kann, 
bitten Sie aber, ihr herzliche Grüße auszurichten. Und neh
men Sie später den Blumenstrauß, den wir ihr eigentlich 
zugedacht haben, ganz einfach mit.

Wir nehmen Abschied. Wir nehmen Abschied mit Wehmut, 
wir nehmen Abschied mit besten Erinnerungen und mit 
herzlichem Dank.

Synodale Lohmann: Gestatten Sie uns einen Rückblick.

Auf einer Sondertagung am 18. und 19. Juli 2013 hat die 
11. Landessynode Sie zum Landesbischof gewählt. Am 1. 
Juni 2014 haben Sie dieses Amt angetreten – im Alter von 
56 Jahren. Sie folgten 2009 einem Ruf nach Baden als Lei
ter der theologischen Ausbildung und des Prüfungsamtes 
unserer Landeskirche.

Groß geworden gewissermaßen sind Sie in der kurhessen-
waldeckschen Kirche, aus Fulda stammend. Nach dem 
Theologiestudium wurden Sie in Ihrer Heimatkirche 1988 
ordiniert. Dort waren Sie unter anderem acht Jahre lang 
Leiter des Predigerseminars in Hofgeismar, zuvor aber 
auch etliche Jahre im Gemeindepfarramt tätig, daneben 
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Privatdozent an der theologischen Fakultät der Universität 
Göttingen, im Jahre 1996 mit einer Gastprofessur an der 
Balamond-Universität im Libanon. Wir erinnern uns an den 
Besuch des dortigen Leiters bei unserer Landessynode im 
Herbst. Universitäre Stationen waren zunächst eine außer
planmäßige Professur an der Universität Göttingen, dann 
an der Universität Heidelberg.

Und dann wollen wir auch Ihre Familie nicht vergessen: 
Ihre Ehefrau, badische Pfarrerin, zeitweilig meine Gemein
depfarrerin, drei Kinder wurden Ihnen geboren, alle inzwi
schen erwachsen. Wir wissen, wie sehr Sie sich über ein 
Enkelkind gefreut haben.

Präsident Wermke: Im Februar des letzten Jahres haben 
Sie dem Landeskirchenrat Ihre Absicht mitgeteilt, zum  
31. März 2022 in den Ruhestand zu treten, und in diesem 
hochverdienten und hoffentlich erholsamen Ruhestand 
sind Sie heute noch einmal zu einer Synodentagung zu 
uns gekommen. Herzlichen Dank dafür.

Als meine Dekanin vom beabsichtigten Ruhestand erfuhr, 
meinte sie spontan: Sein verschmitztes Lächeln wird mir 
fehlen. Wie recht sie hat. Dieses gewinnende Lächeln, 
diese damit verbundene Freundlichkeit, Ihr Zugehen auf 
Mitarbeitende und Gemeindeglieder werden in bester Erin
nerung bleiben. Ihre Wertschätzung, die Sie auch Anders
denkenden zukommen ließen, Ihre Ruhe, das fundierte 
theologische Wissen, das Sie immer wieder einbrachten, 
die bestens vorbereitete Sitzungsleitung – das hat Sie aus
gezeichnet.

Synodaler Kreß: Die jährlichen Berichte hier in der Landes
synode haben wichtige Akzente gesetzt, aufgegriffen, was 
die Zeit uns auferlegte. Ich darf an einige Titel erinnern:

– Die Liebe Christi drängt uns: Impulse der reformatori
schen Bewegung für heute

– Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung: Die re
formatorische Bewegung und der Mut zum Aufbruch

– Weidet die Herde Gottes, die euch anbefohlen ist

– In der Liebe Christi auf dem Weg – mit Blick auf das 
Motto der Vollversammlung des Ökumenischen Rates 
der Kirchen in Karlsruhe

– In der Kraft des Geistes Christi: Spannungen aushalten 
und Umbrüche gestalten.

Diese Berichte, in ansehnlicher Druckausgabe, beschrie
ben zwar die Herausforderungen der jeweiligen Zeiten, 
wiesen aber in die Zukunft und gaben uns allen immer wie
der Hoffnung, Impulse zur weiteren Arbeit und Unterstüt
zung.

Präsident Wermke: Lieber Herr Cornelius-Bundschuh, die 
Zusammenarbeit mit Ihnen war bereichernd, vertrauens
voll und außerordentlich wohltuend. Manches Gespräch 
bleibt lange in Erinnerung, der Austausch miteinander war 
herzlich und weiterführend.

Sie haben badische Kirchenleitung, obwohl nicht hier in 
diesen Traditionen groß geworden, verinnerlicht und nach 
außen verdeutlicht: die Einheit der vier kirchenleitenden 
Organe Bischofsamt, Kollegium, Landeskirchenrat und 
Landessynode.

Immer waren Sie ansprechbar, unermüdlich für unsere Kir
che und auch in den Gremien der EKD unterwegs. Die Zu
sammenarbeit im Landeskirchenrat und zum Beispiel bei 
den vielen Bezirksvisitationen war hervorragend, ebenso 

wie Ihre Vorbereitungen dazu. Auch dafür danke ich Ihnen 
ganz persönlich sehr.

In Ihrer Vorstellungsrede vor der Landessynode am  
18. Juli 2013 bekannten Sie sich ausdrücklich zur Volks-
kirche und sprachen davon, dass diese klare Verantwort
lichkeiten brauche, dazu auch klare, zukunftsfähige 
Strukturen, und da waren die zurückgehenden Finanzen 
und Mitgliederzahlen noch nicht in dem Maße absehbar, 
wie wir es heute erleben.

Schon damals drückten Sie aus, dass sich die Lebens
wege der Menschen neu gestalten, vielfältiger werden und 
Bindungen an Institutionen wie auch an die Kirche lockerer 
und individueller werden.

Aber es war Ihnen wichtig, dass bei allen nötigen Verände
rungen die Bindungen an die Kirche vor Ort unerlässlich 
sind.

In Ihrer Amtszeit war auf vieles zu reagieren, was aus dem 
Leben unserer Kirche selbst nicht entstanden ist. Ich denke 
an die Situation des großen Flüchtlingsstromes, an die 
Pandemie und ihre Folgen, auch und gerade für das Leben 
in unseren Gemeinden, und schließlich an den Ukraine-
krieg.

Sie haben vieles auf den Weg gebracht, sich mit der gan
zen Landeskirche dieser Probleme angenommen und zu
sammen mit der Kirchenverwaltung wie mit vielen 
ehrenamtlich Tätigen und den Gemeinden vor Ort Kon
zepte entwickelt und sich auf neue Wege und Arbeitsfor
men eingelassen.

Und doch, es bleiben ja auch Highlights, wie wir es heute 
gerne nennen, etwa das Reformationsjubiläum, aber auch 
das Unionsjubiläum, das trotz der coronabedingten Ein
schränkungen die große Gemeinschaft und das große En
gagement in unserer Kirche öffentlich aufzeigte.

Wie vieles mehr wäre noch zu berichten, Einzelheiten, Be
gegnungen, Events zu erwähnen, doch das mag im per
sönlichen Gespräch noch möglich sein, hier würde es 
sicher den zeitlichen Rahmen sprengen.

So sage ich danke für acht Jahre intensives Wirken als 
Landesbischof. Ich sage dies im Namen der gesamten 
Landessynode und wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.

(Beifall)

Synodale Groß: Verabschiedungen, lieber Herr Cornelius-
Bundschuh, sind in der Regel nicht nur mit Rückblick und 
Dank verbunden, sondern auch mit Geschenken.

Die Synodalen haben dazu beigetragen, Ihnen Spezialitä
ten aus ihren Kirchenbezirken mit auf den Weg zu geben, 
ebenso wie manches Dankeswort. – Sie sehen hier den 
Gabentisch mit wunderbaren Dingen. Aber halt, das ist 
noch nicht alles. Sie sind ja viel in Baden herumgekom
men, mit vielen Begegnungen und Eindrücken und haben 
dabei die wunderbare Landschaft unserer badischen Lan
deskirche in ihrer Vielfältigkeit wahrnehmen können. Nun 
lassen Sie auch das gewissermaßen hinter sich. Die Mit
glieder der Landessynode möchten deshalb dazu beitra
gen, dass Sie ganz neue Eindrücke bekommen und Neues 
erleben können. Neue Perspektiven entdecken, davon
schweben, dem Himmel entgegen, einzigartige Momente 
genießen. Ich freue mich, Ihnen dafür im Namen aller Syn
odalen, diesen Gutschein überreichen zu dürfen.

(Synodale Groß überreicht einen Gutschein 
für einen Zeppelinflug.)
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Es ist ein Gutschein für einen Zeppelinflug, für einen Flug 
mit dem Zeppelin ab Friedrichshafen. Wir können nur 
sagen, heben Sie ab, frei, leise, sanft. Es ist fast wie ein 
Traum. Wann und welche Route genau, das liegt in Ihrer 
Hand. Das können Sie wählen. Wir wünschen Ihnen ein
fach: schweben Sie mit dem Zeppelin davon, dem Himmel 
entgegen, genießen Sie die wunderschöne weite Boden
seelandschaft und im Hintergrund die lichtdurchdrungenen 
Alpen. Viel Freude an dieser Gabe von uns allen.

(Die Synodale Groß überreicht zwei aufblasbare  
Mini-Zeppeline.)

Gerne hätte ich Ihnen diese kleinen Zeppeline in aufgebla
senem Zustand übergeben, was wegen Corona leider 
nicht möglich ist. Vielleicht haben Sie Freude diese kleine 
Beigabe mit Ihren Enkeln zusammen zum Schweben zu 
bringen.

(Prof. Dr. Cornelius-Bundschuh bedankt sich unter dem  
Beifall der Anwesenden für die überreichten Geschenke.)

Präsident Wermke: Und jetzt endlich die Blumen für die 
Ehegattin, die man mit auf diese Zeppelinfahrt nehmen 
darf – nicht die Blumen, aber die Ehegattin.

(Heiterkeit, Beifall)

Prof. Dr. Cornelius-Bundschuh: Liebe Synodale, meine 
Frau hat beim Empfang am 10. April 2022 gesagt, ich hätte 
zu lange geredet, also rede ich jetzt kurz.

Das Erste ist: Danke! Ich bin total gerührt und begeistert, 
vor allen Dingen von diesem Gutschein für den Zeppelin, 
das ist ja unglaublich! Ich bin zwar nicht ganz mutig beim 
Fliegen, aber das ist eine echt tolle Chance und Herausfor
derung. Ich freue mich sehr, weil das etwas war, was diese 
Zeit hier sehr geprägt hat: Diese wahnsinnig schöne Land
schaft, diese vielen interessanten Gegenden, damit ver
bunden Wein und Honig und was es sonst noch alles gab. 
Das ist mir sehr ans Herz gewachsen. Dafür will ich herz
lich danken, dass Sie mir das jetzt noch einmal schenken. 
Vielen, vielen Dank dafür.

Ich danke besonders dem Präsidium, dem Ältestenrat und 
natürlich in erster Linie Herrn Wermke. Das war eine groß
artige Zusammenarbeit. Ich bin wirklich sehr froh darüber, 
denn ich finde, in dieser Zusammenarbeit zeigt sich das, 
was die Klugheit und der Schatz der badischen Grundord
nung ist. Ich glaube, Sie haben mit dieser Viererkonstruktion 
Landeskirchenrat, Kollegium, Landessynode, Landesbischof 
wirklich einen echten Schatz, in dem ganz viel Dynamik, 
ganz viel Bewegung, aber auch Weisheit steckt.

Da gibt es ein gutes Miteinander, und es gibt auch immer 
wieder ein Gegenüber: Beides braucht sich. Beides ist für
einander wichtig. Man muss sich auch einmal im Wege ste
hen, und dann doch den Weg miteinander finden, 
gemeinsam die nächsten Schritte gehen. Über dieses Rin
gen haben wir ja heute im Gottesdienst schon viel gehört.

Es war für mich großartig, dass – ich sage jetzt noch ein
mal: mein Büro – mein früheres Büro mich toll begleitet hat, 
aber auch der Kontakt in das Büro der Landessynode so 
eng und so gut war. Auch dafür vielen Dank. Ich glaube, 
das ist das Setting, aus dem heraus diese Kooperation der 
Organe, dieses Miteinander, möglich ist.

Die Struktur ist ein großer Schatz, den wir, den Sie dann 
persönlich füllen. Wir haben eine super Struktur, aber die 
müssen Person füllen, und dafür danke ich Ihnen, Herr 
Wermke, noch einmal ganz besonders.

Was hat mich auch durch diese Zeit getragen? Das wissen 
Sie alle, es ist eine Zeit, in der viel Dampf war, viel zu tun, 
auch viel Wunderbares zu erleben. Die Visitationen waren 
für mich eine Bereicherung. Es kamen immer mal wieder 
Kinder zu mir – aus Schulen und Kindertagesstätten –, und 
wenn die mich gefragt haben: Was macht so ein Bischof 
 eigentlich? Sonntags mal einen Gottesdienst, und dann hat 
er frei. Ich habe dann erzählt: ein Drittel sind Festgottes
dienste, das war immer eine großartige Erfahrung. An Corona 
hat mich am meisten geärgert, dass diese Gottesdienste oft 
nicht möglich waren. Das hätte ich in den zwei Jahren 
gerne weiter gehabt. Manches kann man digital ein Stück 
einfangen, aber für das, was an Beziehungen wächst, was 
an Möglichkeiten da ist, wo man merkt, da kommt etwas 
von dieser guten Nachricht an, was uns auch Heike jetzt in 
ihrem Bericht gerade wieder auf den Weg gegeben hat, da 
ist „live“ einfach etwas anderes.

Das Drittel Gremienarbeit ist sehr viel gemischter als die 
Festgottesdienste. Und schließlich das Drittel Begegnung: 
mit vielen Einzelnen mit denen ich Wege zusammen ge
gangen bin, aber eben auch mit Politikerinnen und Politi
kern, mit Menschen aus der Öffentlichkeit, mit Menschen 
von Sportvereinen usw. Auch das war sehr schön und sehr 
spannend, für mich eine große Bereicherung, was ich da 
alles erleben durfte.

Sie haben mir den Zeppelin-Flug geschenkt. Ich habe 
heute Morgen noch einmal überlegt: Womit höre ich auf? 
Ich würde gerne biblisch aufhören, weil das für mich die 
Grundlage ist. Es ist eine Bewegung Gottes, die uns trägt 
und durch die Welt führt, die Liebe Christi bewegt, versöhnt 
und eint die Welt! Dazu ist mir ein Vers eingefallen, der zu 
den Predigttexten dieser Woche gehört und auch vom Flie
gen redet. Mit dem möchte ich aufhören:

„Junge Menschen werden müde und matt, Erwachsene 
straucheln und fallen, aber die auf Gott harren, kriegen 
neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass 
sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und 
nicht müde werden.“

Das wünsche ich Ihnen allen persönlich, das wünsche ich 
unserer badischen Landeskirche weiter durch alle Trans
formations- und Strukturprozesse hindurch! Und danke 
Ihnen noch einmal ganz herzlich für die gemeinsame Zeit. 
Gottes Segen.

(Die Anwesenden erheben sich und spenden  
anhaltenden Beifall.)

Präsident Wermke: Liebe Synodale, ich möchte Sie an 
dieser Stelle noch einmal darüber informieren, dass Frau 
Annegret Brauch und Herr Dr. Kendel als Überraschung 
anlässlich der Verabschiedung – der offiziellen beim Fest
akt in Karlsruhe – in den Ruhestand von Herrn Cornelius-
Bundschuh einen Predigtband mit dem Titel „Die Liebe 
Christi drängt ins Leben“ übergeben haben. Diesen Band 
finden Sie in Ihren Fächern als Geschenk, als Erinnerung, 
dass Sie einmal nachblättern und nachlesen können, was 
im Laufe der Amtszeit unseres Bischofs so alles gepredigt 
und als Impuls in die Welt gegeben wurde.

(Beifall)

Es ist bei Verabschiedungen üblich, dass wir singen, auch 
mit Maske, aber es lässt sich machen. Sie haben das Ab
schiedslied bei sich am Platz liegen: „Der Herr segne dich 
und behüte dich“, und Frau Langenbach ist schon auf dem 
Weg auf die Bühne.
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Es singt sich im Stehen am besten.

(Die Synode erhebt sich und singt das Lied.)

Vielen Dank. Wir unterbrechen die Sitzung bis 17:20 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 17:05 bis 17:25 Uhr)

X 
Friedensgebet

(Die Synodale Groß zündet eine Kerze an.)

Präsident Wermke: Liebe Konsynodale, die schrecklichen 
Ereignisse in der Ukraine, in der seit Wochen ein unerbittli
cher Angriffskrieg tobt, haben uns veranlasst, während der 
Plenarsitzungen im Gebet zur Ruhe zu kommen und zu 
mahnen, auch uns selbst.

Wir haben uns entschlossen, das Friedensgebet der Co
ventry-Nagelkreuzgemeinschaft auszuwählen, entstanden 
in einer Situation, die der in den Städten der Ukraine ver
gleichbar ist.

Sie finden das Gebet an Ihrem Platz, und ich bitte Sie, 
aufzustehen. Wir wollen es gemeinsam sprechen.

(Das Friedensgebet der Coventry-Nagelkreuz-
gemeinschaft wird gemeinsam gesprochen.)

XI 
Bericht zum Thema „Sexualisierte Gewalt“
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XI. 
Frau Oberkirchenrätin Henke wird vortragen.

Oberkirchenrätin Henke: Werter Herr Präsident Wermke, 
sehr geehrte Synodale, sehr geehrte Damen und Herren, 
ich berichte Ihnen heute zu den Themen Aufarbeitung, Prä
vention und Intervention bei Missbrauch und sexualisierter 
Gewalt in der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Bevor ich zu den rein sachlichen Informationen komme, 
lassen Sie mich Folgendes voranstellen: Hinter all den 
Zahlen und Fakten verbergen sich individuelle Menschen, 
denen großes Leid angetan wurde. Unser Bestreben ist es, 
durch intensive Präventionsarbeit flächendeckend sexuali
sierter Gewalt vorzubeugen, geschützte Räume zu schaf
fen und Strukturen zu implementieren, die es uns 
ermöglichen, bei Übergriffen schnell und konsequent zu 
handeln. Hierbei lassen wir uns von dem Grundsatz leiten: 
Der Schutz der Betroffenen hat höchste Priorität. Um all 
das zu erreichen, hat sich die Evangelische Kirche in 
Baden seit vielen Jahren den Themen Missbrauch und 
 sexualisierte Gewalt gestellt.

Bereits 2010 wurde die Arbeitsgruppe „Sexueller Miss
brauch in kirchlichen Einrichtungen“ ins Leben gerufen. 
Neben Mitarbeitenden der Evangelischen Landeskirche in 
Baden gehörten dieser Arbeitsgruppe zahlreiche externe 
Personen aus Politik und Gesellschaft an. Die vorgegebe
nen Aufgaben der Arbeitsgruppe waren:

– die Aufarbeitung aller Fälle sexuellen Missbrauchs 
sowie

– die Entwicklung von Richtlinien für Präventionsarbeit 
und für Interventionen.

Mit Unterstützung eines extern beauftragten Geschichts
wissenschaftlers wurden für den Zeitraum 1954 bis 2010 
aus den Personal- und Disziplinarakten insgesamt 27 Täter 

ermittelt. Darüber hinaus wurden in einem öffentlichen Auf
ruf der Landeskirche Betroffene aufgefordert und ermutigt, 
ihr Leid zu schildern. Zahlreiche Menschen, die in kirchli
chen und diakonischen Einrichtungen sexualisierte Gewalt 
erfahren haben, sind damals diesem Aufruf gefolgt. Diese 
Aufforderung und Ermutigung, sexualisierte Gewalt zu 
melden, gilt bis heute uneingeschränkt fort.

Gleichwohl schweigen viele Betroffene aus unterschiedli
chen Beweggründen.

Die Dunkelziffer der Fälle sexualisierter Gewalt in unserer 
Landeskirche und Diakonie dürfte daher die Zahl der heute 
bekannten 92 Fälle deutlich übersteigen.

Viele Versäumnisse, die im Zuge der seit 2010 erfolgten 
Aufarbeitung im Umgang mit den Tatpersonen offenbar 
wurden, konnten wegen Zeitablaufs, zum Beispiel, weil die 
Tatperson bereits gestorben war, nicht mehr geheilt wer
den. Umso mehr galt es, für die Zukunft neue, transparente 
Wege der Aufarbeitung, Prävention und Intervention zu be
schreiten.

Im Frühjahr 2011 startete deshalb das Projekt: „Alle Ach
tung: Grenzen achten, vor Missbrauch schützen!“ mit dem 
Ziel, die gesamte Landeskirche für das Thema sexuali
sierte Gewalt zu sensibilisieren und tragfähige Strukturen 
zur Prävention von und Intervention bei sexualisierter Ge
walt konzeptionell und inhaltlich zu entwickeln. Das Projekt 
etablierte eine umfassende Kultur der Grenzachtung. Die
ses Projekt wurde zunächst zeitlich begrenzt gestartet und 
wird nunmehr dauerhaft fortgeführt. Indem es Handlungs
wege aufzeigt, leistet es wertvolle Hilfe und Unterstützung 
sowohl für Mitarbeitende im Umgang mit und Vermeidung 
von Grenzverletzungen als auch für die Opfer und Betrof
fenen sexualisierter Gewalt.

Als Zeichen der Verantwortungsübernahme für das Miss
brauchsgeschehen in zahlreichen kirchlichen Einrichtun
gen wurde im Herbst 2011 eine Arbeitsgruppe zur 
Anerkennung von Betroffenen sexuellen Missbrauchs ein
gerichtet. Grundgedanke dieser Arbeitsgruppe und damit 
auch der von ihr beschlossenen Anerkennungsleistungen 
war die Implementierung eines bewusst niedrigschwelligen 
Angebots – mit dem Ziel, die Betroffenen anzuhören und 
eine ehrliche Aufarbeitung zu erreichen. Die Evangelische 
Landeskirche in Baden hat als eine der ersten Gliedkirchen 
ein solches Angebot eröffnet.

Mit Blick auf eine Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten in
nerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland firmiert 
die Arbeitsgruppe seit März dieses Jahres als „Anerken
nungskommission“. Die evangelische Landeskirche in 
Baden und das Diakonische Werk der Evangelischen Lan
deskirche in Baden e. V. haben sich von Beginn an je zur 
Hälfte finanziell an dem dafür eingerichteten Fonds betei
ligt. Bis heute hat die Kommission 56 Betroffenen, die se
xualisierte Gewalt in kirchlichen und diakonischen 
Einrichtungen erfahren haben, auf deren Antrag hin Unter
stützung geleistet.
Seit Jahresbeginn läuft zudem ein zusätzliches individuel
les Unterstützungsprogramm. Leitend ist bei diesem Mo
dell der Gedanke, dass Kirche und Diakonie sich auch 
nach bereits erfolgter Gewährung einer Anerkennungsleis
tung weiter in der Verantwortung gegenüber den Betroffe
nen sehen und im individuellen Austausch mit diesen 
klären, ob und wie in deren aktueller Situation Hilfe ge
währt werden kann. Die Landeskirche hat dafür insgesamt 
500.000 Euro in den Haushalt eingestellt. Der konkrete 
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Austausch mit den Betroffenen erfolgt über ein persönli
ches Gespräch. Das Programm hat eine außerordentlich 
positive Resonanz.
Um die zahlreichen Aufgaben, die es im Zusammenhang 
mit der Thematik sexualisierte Gewalt in der Landeskirche 
zu lösen gilt, zu bündeln und zu koordinieren, gibt es seit 
Februar 2018 im Evangelischen Oberkirchenrat eine soge
nannte referatsverbindende Dienstgruppe zum Thema 
„Sexueller Missbrauch und sexualisierte Gewalt in kirch
lich-diakonischem Kontext“.
Die Mitglieder dieser Dienstgruppe sind maßgeblich an der 
Formulierung der Gewaltschutzrichtlinie der Evangelischen 
Kirche in Baden beteiligt, die das Kollegium des Evange-
lischen Oberkirchenrates jetzt aktuell im März 2022 be
schlossen hat. Diese Gewaltschutzrichtlinie löst die bisherige 
Richtlinie zur Umsetzung von Präventions- und Interven-
tionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung und Gefähr
dung von schutzbefohlenen Erwachsenen ab. Unter dem 
neuen Titel werden der Begriff und der Schutz vor sexuali
sierter Gewalt im Gleichklang mit der Gewaltschutzrichtlinie 
der EKD erheblich erweitert. In der Konsequenz erfährt 
auch die Präventions- und Interventionsarbeit eine Aus
dehnung. Der Schutzbereich umfasst nun über die Minder
jährigen im Kinder- und Jugendhilfebereich hinaus alle 
Erwachsenen in Abhängigkeitsverhältnissen im Bereich der 
Seelsorge, Bildung und in den Arbeits- und Ausbildungs
verhältnissen. Dementsprechend weitet sich auch der Kreis 
der Mitarbeitenden, die in der Kultur der Grenzachtung 
geschult werden müssen. Die notwendigen Strukturen dazu 
sind im Aufbau.
Über rein inhaltliche Fragen hinaus gibt die neue Richtlinie 
auch Orientierung für drängende organisatorische Fragen. 
In Angleichung an die Gewaltschutzrichtlinie der EKD ver
orten die Landeskirche und das Diakonische Werk der 
Evangelischen Landeskirche in Baden nunmehr eine An
sprech- und eine Meldestelle mit einem jeweils abschlie
ßend definierten Aufgabenkatalog. Die landeskirchliche 
Ansprechstelle übernimmt die Begleitung und Koordinie
rung von Präventions- und Interventionsaufgaben. Das 
Diako nische Werk plant, in seinen Strukturen eine eigene 
Ansprechstelle einzurichten. Die zusätzlich eingerichtete 
Meldestelle nimmt Meldungen von Fällen eines begründe
ten Verdachts auf sexualisierte Gewalt entgegen, doku
mentiert diese und sorgt für eine weitere Bearbeitung bis 
hin zur Information der zuständigen staatlichen Stellen, 
insbesondere der Staatsanwaltschaft.
Als besondere, nicht regelhafte Hilfe bei sexualisierter Ge
walt bleibt das Vertrauenstelefon als Sonderinstitution der 
badischen Landeskirche bestehen. Dieses gibt es seit über 
zehn Jahren. Hier können Betroffene oder auch aufmerk
same Beobachtende Missbrauchsfälle auch anonym mel
den und Unterstützung erfahren. Seit Januar 2021 wird 
das Vertrauenstelefon von der erfahrenen Diplom-Pädago
gin Dr. Wiebke Müller betreut. Ihre Kontaktdaten finden Sie 
im Internet-Auftritt der Landeskirche. Neben Gesprächen 
und einem vertraulichen Zuhören bietet sie den Menschen, 
die sich bei ihr melden, eine professionelle Begleitung bei 
allen Fragen an, die sich diesen im Zusammenhang mit 
ihrer eigenen Betroffenheit oder Beobachtung stellen.
Um spezifische Risikofaktoren in der Landeskirche zu 
identifizieren und damit Prävention und Intervention bei 
 sexualisierter Gewalt verbessern zu können, hat die Landes
kirche einzelne dokumentierte Fälle von einem externen 
Juristen, dem die Akten zur Verfügung gestellt wurden, auf
arbeiten lassen.

Ganz aktuell ist das Format einer exemplarischen Fallstudie 
hinzugetreten. Hier fand auf Wunsch einer Betroffenen ein 
Gespräch mit dem heutigen Ältestenkreis der Gemeinde 
statt, in der vor mehreren Jahrzehnten der Missbrauch ge
schehen ist. Mit Unterstützung einer Wissenschaftlerin er
hofft man sich, Erkenntnisse darüber gewissen zu können, 
welche Haltungen und religiösen Überzeugungen Formen 
sexualisierter Gewalt begünstigen oder erschweren.

Sowohl die Evangelische Landeskirche in Baden als auch 
die Diakonie in Baden beteiligen sich auch an der großen 
EKD-Studie, welche die EKD im vergangenen Jahr beim 
Forschungsverbund „ForuMForschung zur Aufarbeitung 
von sexualisierter Gewalt und anderen Missbrauchsfor
men in der Evangelischen Kirche und Diakonie in Deutsch
land“ in Auftrag gegeben hat. Das Ziel dieser Studie ist es 
ebenfalls, Strukturen aufzudecken, die Missbrauch in der 
evangelischen Kirche erleichtert bzw. deren Aufdeckung 
verhindert haben. Derzeit sucht der Forschungsverbund 
Betroffene für Interviews bzw. Teilnahme an einer Online-
Befragung. Dazu finden Sie Informationen auf der Internet
seite vom Forum unter der Adresse „www.forum-studie.de“, 
aber auch auf der Internetseite der Landeskirche finden 
Sie den Link zu den entsprechenden Informationen. Falls 
Sie also Betroffene kennen, wäre es sehr hilfreich, wenn 
sich Menschen bereitfinden würden, an dieser Studie teil
zunehmen. Jeder Betroffene, der uns berichtet, ist eine Hilfe 
zur Vermeidung zukünftiger Fälle. Parallel zu der Studie 
Forum entwickeln die vier süddeutschen evangelischen 
Landeskirchen in Baden, Bayern, Pfalz und Württemberg 
ein eigenes Format für eine gemeinsame Aufarbeitungs
kommission. Eine große Herausforderung bei beiden 
Studien ist neben der Erfassung gesicherter Daten die ge
ordnete und angemessene Beteiligung der Betroffen.

Sie sehen, vieles ist getan worden im letzten Jahrzehnt. 
Trotzdem bleibt sehr vieles zu tun, um Menschen vor sexu
alisierter Gewalt zu schützen und Betroffene zu begleiten. 
Wir sind weiterhin auf dem Weg – in dem Bewusstsein, 
dass wir beständig an den Themen Prävention, Interven
tion und Aufarbeitung weiterarbeiten müssen.

Eine große und elementar wichtige Aufgabe, die unser 
ganzes Engagement erfordert.

Vielen Dank.
(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Frau Henke.

Die weiteren Beratungen über die Thematik finden in den 
Sitzungen des Bildungs- und Diakonieausschusses und 
des Hauptausschusses statt. Auch dort können – natürlich 
nur im Rahmen der Ausschüsse – jederzeit Fragen einge
bracht werden.

Jetzt haben wir die Gelegenheit zu einer Aussprache, vor 
allem, falls es noch Fragen oder Anmerkungen zum Be
richt gibt. Ich bitte um Meldungen.

Synodaler Rufer: Sie haben berichtet, dass 92 Fälle sexu
alisierter Gewalt bekannt wurden. Handelt es sich um 92 
Täter, 92 Opfer oder 92 Taten? Mich würde interessieren, 
wie viele Täter und wie viele Opfer gibt es.

Oberkirchenrätin Henke: Wir haben erfasst: 92 Betroffene, 
sprich: Opfer. An Tätern namentlich erfasst haben wir 62. 
Die Differenz erklärt sich daraus, dass es zum einen Mehr
fachtäter gibt, und zum anderen daraus, dass auch ver
schiedene Betroffene die Namen der Tatperson überhaupt 
nicht kennen, sondern nur unter einem allgemeinen Begriff 
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gekennzeichnet haben und wir deshalb die Tatperson 
nicht persönlich benennen können. Deshalb die Differenz: 
derzeit 62 bekannte Täterinnen und Täter, davon sind  
58 männliche Täter und 4 weibliche Täterinnen.

Synodaler Reimann: Vielen Dank für Ihren Bericht, Frau 
Henke. Sie haben darin berichtet, dass das Programm in 
der Landeskirche auf positive Resonanz gestoßen ist. Was 
heißt „positive Resonanz“? Bei den Betroffenen oder in der 
Öffentlichkeit oder in den Einrichtungen der Evangelischen 
Kirche und im Diakonischen Werk?

Oberkirchenrätin Henke: Hier geht es ja um eine individu
elle Unterstützungsleistung für Menschen, die von sexuali
sierter Gewalt betroffen worden sind, und wir haben 
diejenigen noch einmal persönlich angeschrieben und 
Ihnen im Rahmen eines persönlichen Gesprächs weitere 
Unterstützung offenbart oder die Möglichkeit eröffnet. In 
diesen Gesprächen ist dann festgelegt worden, in welcher 
Form Unterstützung sinnvoll und notwendig ist. Die posi
tive Resonanz ist bei den konkret Betroffenen.

Präsident Wermke: Da ich keine weiteren Meldungen 
mehr sehe, schließe ich die Aussprache. Wir werden si
cherlich noch die Ergebnisse aus den beiden Ausschüssen 
hören.

XII 
Feststellung der Wahlvorschläge, Schließung der 
Wahlvorschlagsliste und Vorstellung der Kandi-
dierenden für die Nachwahl in die EKD-Synode/
UEK-Vollkonferenz
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XII. 
Unsere badische Landeskirche wird von fünf Mitgliedern in 
der EKD-Synode vertreten, und diese Synodalen sind zu
gleich Mitglieder der Konferenz der UEK. Für jedes Mit
glied sind zwei Personen im Stellvertretendenamt zu 
wählen. Durch die Amtsniederlegung von Frau Professor 
Dr. Springhart, infolge ihrer Wahl zur Landesbischöfin, ist 
die Nachwahl eines zweiten stellvertretenden Mitgliedes in 
die EKD-Synode für die restliche Dauer der Wahlperiode 
erforderlich.
Wir haben um Interessensbekundungen gebeten und fol
gende Personenmeldungen erhalten:
Synodaler Dr. Alpers,
Synodale Falk-Goerke,
Syndoale Dagmar Hock,
Synodaler Reimann und
Synodale Schaupp.
Frau Falk-Goerke hat zwischenzeitlich die Bewerbung zu
rückgezogen.
Gibt es dazu noch Fragen? – Kommen aus der Mitte der 
Synode noch weitere Vorschläge für dieses Amt? – Das ist 
nicht der Fall.
Dann gehen wir auch hier die Vorschlagsliste noch einmal 
durch, um das Einverständnis zur Kandidatur festzustellen.
Herr Dr. Alpers? 

(Synodaler Dr. Alpers: Ja.)
Frau Falk-Goerke hat zurückgezogen.
Frau Hock hat mitgeteilt, dass ihr Interesse be stehen bleibt.

Herr Reimann?

(Synodaler Reimann: Ja.)

Frau Schaupp?

(Synodale Schaupp: Ja.)

Damit möchte ich, wenn Sie keine Einwände haben, die 
Wahlvorschlagsliste für die Nachwahl schließen. – Ein
wände sehe ich keine. Dann ist die Wahlvorschlagsliste für 
dieses Amt geschlossen.

Wir kommen zu den Vorstellungen.

Synodaler Dr. Alpers: Sascha Alpers, Kirchenbezirk Karls
ruhe-Land. Ich habe mich hier schon ein paar Mal vorge
stellt, deswegen verzichte ich auf Eckdaten zu meiner 
Person, die haben sich seitdem nicht verändert, sind also 
bekannt.

Zu meiner Motivation zu kandidieren: Ich kandidiere für 
eine zweite Stellvertretung, und mir geht es im Wesentli
chen um Vernetzung mit Beratungsprozessen in der EKD. 
Im Laufe meiner Erfahrungen in der 13. Landessynode habe 
ich verschiedene Punkte bemerkt, die ich wahrgenommen 
habe, das müsste auf EKD-Ebene diskutiert werden, wie 
beispielsweise die Frage, welche genaue Qualifikation 
Theologiestudierende erwerben müssen oder sollen. Dem
entsprechend möchte ich das gerne weiter diskutieren 
können und mich besser mit der EKD-Ebene vernetzen 
durch den Informationsfluss, der mit dieser zweiten Stell
vertretung ermöglicht wird.

Vielen Dank.
(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank.

Da Frau Hock nicht anwesend ist, wird Frau Weber die Vor
stellung von Frau Hock verlesen.

Synodale Weber: Sehr geehrter Herr Synodalpräsident, 
liebe Mitsynodale, ich bin Dagmar Hock, 57 Jahre, verhei
ratet, Mutter von drei erwachsenen Söhnen, Bankkauffrau 
in Teilzeit bei einer großen Genossenschaftsbank, echte 
Karlsruherin und lebe dort mitten in der Stadt.

Einige erinnern sich vielleicht noch an mein Hintergrund
bild bei unseren Online-Synoden: die evangelische Stadt
kirche/Bischofskirche in Karlsruhe. Und dort begann auch 
mein kirchliches Engagement im Ehrenamt – zuerst nach 
der Konfirmation bei der Mithilfe im Kindergottesdienst und 
vor fast 35 Jahren als Kirchenälteste bis heute. Da ich aber 
auch gerne über den Tellerrand hinausschaue, auch den 
gemeindlichen, engagiere ich mich auch gerne in der 
Stadtsynode, im Stadtkirchenrat und im Vorstand der Kin
derstadtkirche und nun hier in der Landessynode.

Ebenfalls konnte ich viele Erfahrungen in vielen anderen 
Gremien im öffentlichen Leben in Schule oder beim Enga
gement einer christlichen Wählergemeinschaft sammeln.

Warum bewerbe ich mich jetzt noch um das Amt der zwei
ten Stellvertreterin in der EKD-Synode? Da ich seit fast 40 
Jahren regelmäßig die Evangelischen Kirchentage und die 
Ökumenischen Kirchentage besuche und diese für mein 
geistliches Leben sehr wertvoll geworden sind, fühle ich 
mich nicht nur meiner badischen Landeskirche verbunden, 
sondern auch den anderen evangelischen Kirchen und der 
Ökumene.

Ich würde mich sehr freuen, durch dieses Amt noch einen 
größeren Einblick in diese evangelischen Strukturen zu er
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halten, und finde es gerade heute wichtig, dass wir insgesamt 
in größeren Einheiten denken und handeln, damit wir als 
Christinnen und Christen in der Gesellschaft noch weiter 
eine wichtige Rolle spielen können und unsere Wertvor
stellungen in der Gesellschaft weiter oder auch neu ver-
wurzelt werden.

Ich freue mich sehr, wenn Sie mir trotz meiner krankheits
bedingten Abwesenheit Ihre Stimme und Ihr Vertrauen 
geben und ich dieses Mal gewählt werde, was das letzte 
Mal ganz knapp leider nicht geklappt hat.

Vielen Dank.
(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank. Wir hörten die Bewer
bung von Frau Hock, und auf der Bühne war eine doch 
deutlich jüngere Vertreterin aus unserer Synode.

Wir kommen zu Herrn Reimann.

Synodaler Reimann: Liebe Mitsynodale, liebe Frau Bi
schöfin, ich komme aus dem Kirchenbezirk Breisgau-
Hochschwarzwald. Ich war 20 Jahre lang Schulleiter, und 
eine der einschneidendsten Erfahrungen in dieser Zeit war 
das Auftreten von zwei Missbrauchsfällen bei zwei Mäd
chen. Das hat uns im Kollegium derartig überrascht, weil 
wir als Lehrkräfte, die jahrelang mit den Kindern zusam
mengearbeitet haben, nichts davon mitbekommen haben, 
was sich dann erst im weit fortgeschrittenen Prozess des 
Missbrauchs anderen Lehrkräften an unserer Schule offen
bart hat.

Diese Erfahrung hat mich auch im Ausschuss in der Herbst
tagung recht vehement werden lassen für das Eintreten 
des Verbotes von Prostitution in Deutschland als einer 
Form von sexualisierter Gewalt. Die Vorstufe dieser Prosti
tution habe ich als Schulleiter in der Schule erlebt, und des
wegen finde ich, dass wir in der Kirche wie auch überhaupt 
im öffentlichen Leben eine ganz besondere Verantwortung 
tragen für die Prävention und für die Sensibilisierung in die
sem Bereich.

Deswegen habe ich mich bereit erklärt, auch in der EKD für 
diese Problematik zu sensibilisieren und zu arbeiten.

Dankeschön.
(Beifall)

Präsident Wermke: Vielen Dank, Herr Reimann.

Frau Schaupp, bitte.

Synodale Schaupp: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe 
Mitsynodale! Dorothea Schaupp aus dem Kirchenbezirk 
Markgräflerland. Um meine Vorstellung kurz zu halten, 
möchte ich nur mit wenigen Sätzen begründen, warum ich 
für die zweite Stellvertretung in der EKD-Synode kandidiere, 
so wie ich es vor einem Jahr schon einmal getan habe.

Durch Nachwahl war ich von 2016 bis 2020 eine der fünf 
badischen EKD-Synodalen. In diesen Jahren ging es um 
Themen wie „Kirche auf gutem Grund“ mit der ökumeni
schen Gestaltung des Reformationsjubiläums, aber auch 
um Digitalisierung, Flüchtlingsarbeit, Friedensethik und die 
Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in evangelischen 
Gemeinden und Einrichtungen. Es war spannend, aus der 
Nähe mitzuerleben, wie die evangelischen Kirchen in 
Deutschland gemeinsam ihre Verantwortung für Kirche, 
Gesellschaft und Welt wahrnehmen.

Durch die Pandemie und den Krieg in der Ukraine sind die 
Themen und damit auch die Arbeit in den Synoden noch 
herausfordernder geworden. Ich würde gerne weiter daran 
teilnehmen, und darum bitte ich Sie um Ihre Stimme.

Vielen Dank.
(Beifall)

Präsident Wermke: Ebenso vielen Dank.

Damit haben wir die Vorstellungen für die Nachwahl in die 
EKD-Synode/Vollkonferenz der UEK beendet. Die Wahl 
wird am kommenden Freitag in der Plenarsitzung über das 
bewährte digitale Wahltool Polyas erfolgen. An dieser 
Stelle auch der Hinweis: Die Zugangsdaten zur Wahl erhal
ten Sie – wie gewohnt – per Mail. Bitte loggen Sie sich zeit
nah ein. Bei technischen Problemen wenden Sie sich bitte 
an die Polyas-Hotline. Die Nummer finden Sie in MS-
Teams im Bereich „Links und Informationen“.

XIII 
Bestätigung der Wahl ins Vorsitzendenamt des 
Hauptausschusses durch die Landessynode
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XIII. 
Durch das Ausscheiden von Frau Professor Dr. Springhart 
aus der Landessynode muss das Vorsitzendenamt im 
Hauptausschuss, welches sie innehatte, nachbesetzt 
werden.

Der Hauptausschuss hat beim Tagestreffen die Synodale 
Angela Heidler zur Vorsitzenden gewählt.

Die Vorsitzenden der ständigen Ausschüsse sind gebo
rene Mitglieder des Landeskirchenrates und daher gebe
ten, sich kurz vorzustellen. Frau Heidler, ich bitte um Ihre 
Vorstellung.

Synodale Heidler: Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Mit
synodale, es ist schön, in Ihre Gesichter zu blicken. Ich 
habe mich schon zweimal online vorgestellt, und es ist jetzt 
das erste Mal live, das ist auch schön.

Mein Name ist Angela Heidler, wie alt ich bin, haben Sie 
vorhin schon gehört. Ich bin verheiratet, mein Mann ist 
Pfarrer, und wir haben drei fast erwachsene Kinder. Wir 
leben in Freiburg, und ich habe dort seit einem halben Jahr 
eine neue Aufgabe übernommen. Ich bin dort Dekanin des 
Kirchenbezirks. Vorher habe ich in dem Kirchenbezirk als 
Pfarrerin in Stellenteilung mit meinem Mann gearbeitet.

Gebürtig stamme ich aus Hannover. Das hört man nicht 
mehr so wirklich, finden die Hannoveranerinnen und Han
noveraner. Ich bin seit meiner Oberstufenzeit Wahlbadene
rin mit Herz und Leib und Seele.

Ein bisschen aus meinem Leben hatte ich Ihnen schon 
 erzählt. Ich habe gedacht, was macht mich aus, damit Sie 
ein bisschen das Gefühl dafür bekommen. Ich bin zum einen 
eine Person, die mit sehr viel Gottvertrauen ausgestattet 
ist. Das empfinde ich als ein ganz großes Geschenk und 
bin so auch innerlich unterwegs. Was mir wesentlich ist, ist, 
dass es immer wieder Momente gibt, wo ich das Gefühl habe 
oder spüre, dass der Glaube meine Seele berührt. Und es 
ist das, was mich dann auch wirklich trägt.

Ich liebe Menschen, und ich liebe, mit Menschen in Kom
munikation zu sein, und mag es, wenn es frisch ist und 
 lebendig und man die Energie und den Schwung spürt.
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Ich bin gerne von Dingen begeistert, und dann bin ich auch 
gerne mit voller Kraft dabei. Gleichzeitig brauche ich Raum 
für Ruhe und zum Zuhören und zu sehen, dass es die an
deren gibt, was sie denken, und auch Zeit zum Nachden
ken, für andere einzutreten und zum Beten.

Warum erzähle ich Ihnen das? Ich glaube, weil das ein 
bisschen ein Spiegel für das ist, was mir Kirche bedeutet und 
was mir dabei wichtig ist. Das habe ich so als Gemeinde
pfarrerin gelebt und versuche, das jetzt auch mit ins Dekanat 
umzuziehen.

Was bringe ich für das Amt als Vorsitzende des Hauptaus
schusses mit? Oder was würde ich mitbringen, wenn Sie 
mir Ihr Vertrauen aussprechen?

Ich bringe ganz verschiedene Perspektiven mit – zum 
einen die Perspektive einer Gemeindepfarrerin in ganz un
terschiedlichen Kirchenbezirken, also ehemals Alb-Pfinz, 
Karlsruhe-Land, Villingen und dann die Erfahrung aus 
einem Stadtkirchenbezirk mit einer großen Dienstgruppe in 
einer neuen Struktur, damals die erste Großstruktur in Frei
burg. Ich kenne die Chance von Teamarbeit und auch die 
damit verbundenen Herausforderungen bei der Umset
zung von neuen Strukturen, was das bedeutet, auch im 
Miteinander der unterschiedlichen Kirchtürme, der Men
schen, der Ehrenamtlichen, der Gemeindeglieder, diese 
mitzunehmen.

Seit einem halben Jahr bringe ich auch den Blick mit für 
einen ganzen Bezirk und damit die Verantwortung für sehr 
viele unterschiedliche kirchliche Präsenzen und das Aus
probieren neuer Arbeitsformen. In Freiburg probieren wir 
gerade aus oder haben das sozusagen auch rechtlich voll
zogen, dass das Diakonische Werk und die evangelische 
Kirchenverwaltung gemeinsam eine Geschäftsführung 
unter einem Dach haben und wir so noch einmal anders 
Kirche mitten in der Stadt sind.

Ich bringe ein bisschen erste Erfahrungen aus der Aus
schussleitung mit, weil ich das sozusagen an der Seite von 
Rüdiger Heger, dem stellvertretenden Vorsitzenden des 
Hauptausschusses, das letzte Halbjahr ein bisschen aus
probieren konnte und Hauptausschussvorsitzendenluft ge
schnuppert habe.

Ich ahne also ein bisschen, was auf mich zukommt, auch 
wenn ich jetzt erst in der ersten Periode einer Landessyno
dalen bin. Was mir wichtig ist, ist, dass wir die vor uns lie
genden Aufgaben so angehen: mit Gottvertrauen, dass wir 
realistisch sind und auch realistisch sprechen, aber eben 
nicht defizitorientiert unterwegs sind, sondern wirklich die 
Chance nutzen, die wir jetzt haben, auch aus der Situation 
und auch aus dem Druck, der auf uns liegt.

Was für mich sehr wesentlich ist, ist, dass wir Stadt und 
Land nicht gegenseitig ausspielen, sondern gemeinsam 
unterwegs sind, dass wir theologisch im Blick behalten, 
was wir verändern, und vor allem, warum wir das tun. Und 
dass wir dabei gleichzeitig nicht nur den Blick für uns selbst 
haben. Die Situation mit der Ukraine hier in Europa zeigt 
uns noch einmal ganz mächtig und mit Schmerz, was ei
gentlich sonst auf der Welt noch los ist, und wie schnell das 
Leben auch anders sein kann.

Ich möchte mich dafür einsetzen, im Gespräch zu sein und 
zu bleiben, und die vielen Ideen und Perspektiven, die 
auch hier im Raum sind, miteinander in Beziehung zu brin
gen, sie auch vor Gott zu bringen und darum zu ringen, 

was der richtige Weg für unsere Kirche ist. Ich will dabei 
zuhören, den Raum öffnen, um sich gegenseitig zu verste
hen, auch wirklich zu diskutieren und dann zu etwas Ge
meinsamem zu kommen.

Nicht wir bauen die Kirche, Gott tut das, und ich bin sehr 
zuversichtlich und möchte mich dafür einsetzen, dass es 
uns gemeinsam gelingen kann, daran zukunftsorientiert 
und perspektivisch zu arbeiten, weil ich sicher bin, dass wir 
hier alle mit Leidenschaft unterwegs sind für unsere Kirche, 
sehr ernsthaft, dass die vielen verschiedenen Blickwinkel 
auch eine große Bereicherung sind. Sie sind Schätze und 
Reichtum im Gepäck, und ich würde mich freuen, als Vor
sitzende des Hauptausschusses ein Stück des Weges ge
meinsam mit allen zu gehen.

Ich freue mich, wenn Sie mir Ihr Vertrauen schenken. Vielen 
Dank.

(Beifall)

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Frau Heidler. Nach 
der Geschäftsordnung der Landessynode, § 16  Absatz 1, 
bedürfen die Wahlen ins Vorsitzendenamt und Stellver-
tretendenamt der ständigen Ausschüsse der Bestätigung 
durch die Landessynode. Die Bestätigung erfolgt nach den 
Grundsätzen einer Wahl.

Ich schlage vor, die Bestätigung per Akklamation durch-
zuführen, wenn Sie damit einverstanden sind. Gibt es Ein
wände? – Das ist nicht der Fall.

Dann bitte ich sehr herzlich, wer zustimmen will, dass Frau 
Heidler zur Vorsitzenden von uns bestätigt wird, die Stimm
karte zu erheben.

(Abstimmung erfolgt.)

Es ist ein großes „Rosa“ festzustellen, damit also eine 
ganz, ganz deutliche Mehrheit.

Ein guter Start, Frau Heidler, ein gutes Händchen, eine 
gute Zusammenarbeit im Ausschuss. Alles Gute in dieser 
Funktion.

(Beifall)

Aber natürlich muss ich Sie ganz offiziell fragen, ob Sie die 
Wahl annehmen?

(Synodale Heidler: Ja.)

Herzlichen Dank. Sie haben diesen Dienst übernommen und 
sind jetzt als Ausschussvorsitzende Mitglied im Ältestenrat, 
und im Landeskirchenrat waren Sie bisher Stellvertreterin, 
aber künftig als Ausschussvorsitzende ordentliches Mitglied. 
Somit ist im Landeskirchenrat nun eine Stellvertretung 
nachzuwählen. Ich bitte, in den Ausschüssen darüber zu 
beraten, wer denn für eine Wahl zur Stellvertretung im 
Landeskirchenrat benannt wird. Das können wir dann in 
der Plenarsitzung am Freitag oder Samstag tun. Denken 
Sie bitte daran, wir suchen.

Vielen Dank. Die Interessensbekundungen sollten Sie beim 
Synodalbüro hinterlegen, damit wir auch informiert sind.

(Frage aus der Mitte der Synode:  
Muss es ein hauptamtliches Mitglied sein, oder  

kann es auch ein ehrenamtliches Mitglied sein?)

Präsident Wermke: Es muss ein Mitglied der Landes-
synode sein. Es gibt keine Festlegung.
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XIV 
Verschiedenes
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XIV. 
Zunächst einmal ein Versäumnis: Bei den Glückwünschen 
haben wir übersehen, dass auch eine andere Person aus 
unserer Mitte zum Dekan wiedergewählt wurde: Herr 
Schulze im Kirchenbezirk Emmendingen. Dafür natürlich 
auch herzlichen Glückwunsch.

(Beifall)

An dieser Stelle darf ich noch einmal auf die persönlichen 
Postfächer im Haus der Kirche aufmerksam machen. 
Diese stehen im Erdgeschoss, wenn Sie in Richtung Ple
narsaal gehen. Die Kolleginnen aus dem Büro legen immer 
wieder Informationen in die Fächer, Unterlagen, die Sie 
brauchen. Es wäre schön, wenn Sie vielleicht doch auch 
mehrmals am Tag dort einfach vorbeischauen würden, was 
es Neues gibt.

Wie Sie dem Ablauf bereits entnehmen konnten, treffen wir 
uns heute Abend bereits um 19:30 Uhr wieder hier im Kur
haus zum Fachtag „Kirchenbild“.

Deshalb bitte sich Sie, gleich im Anschluss an die Sitzung 
zügig zum Abendessen in das Haus der Kirche zu gehen. 
Wir werden aus Zeitgründen heute nicht in zwei Schichten 
zu Abend essen können, das würde sich zu lange hinzie
hen. Daher wird das Essen im Speisesaal und im Club
raum bereitgestellt.

Und jetzt gibt es einen ganz wichtigen Hinweis: Im Speise
saal gibt es warme und kalte Speisen, im Clubraum nur 

kalte Speisen. Wenn jemand aber nach Warmem ist, dann 
darf er, auch wenn er keinen Platz im Speisesaal findet, 
gerne seinen Teller dort füllen und diesen mit in den Club
raum nehmen, das ist überhaupt kein Problem.

Bitte denken Sie daran, dass Sie dann die Wegezeit zum 
Kurhaus wieder einplanen, damit wir rechtzeitig weiterma
chen können. Für Menschen, die zum Kurhaus ein wenig 
länger brauchen würden, steht ein Fahrservice zur Verfü
gung.

Der Fachtag morgen – das wird aber noch einmal deutlich 
gesagt – wird vormittags in Kleingruppen fortgesetzt, also 
im Haus der Kirche stattfinden. Erst um 15 Uhr sind wir 
dann hier wieder im Kurhaus. Dort gibt es eine gemein
same Sitzung der ständigen Ausschüsse zum Thema „Ziel
organisation EOK 2032“. Diese Sitzung ist nicht öffentlich. 
Bitte denken Sie auch hier wieder an die Wegezeiten.

Gibt es von Ihrer Seite zum Punkt „Verschiedenes“ noch 
Beiträge? – Danke, nein.

XV 
Beendigung der Sitzung / Schlussgebet
Präsident Wermke: Dann schließe ich die erste öffentliche 
Sitzung der vierten Tagung der 13. Landessynode und bitte 
die Synodale Dr. von Hauff um das Schlussgebet.

(Die Synodale Dr. von Hauff spricht das Schlussgebet.)

(Ende der Sitzung: 18:10 Uhr)
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I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren, liebe Konsynodale! Ich eröffne die zweite öffentliche 
Sitzung der vierten Tagung der 13. Landessynode.

Das Eingangsgebet spricht Frau Bruszt.

(Die Synodale Bruszt spricht das Eingangsgebet.)



24  29. April 2022Zweite Sitzung

II 
Begrüßung
Präsident Wermke: Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu 
unserer zweiten Plenarsitzung hier im Haus der Kirche und 
digital vor Ihren Bildschirmen. Ich begrüße alle, die über 
Youtube unseren Livestream verfolgen.
Wir sind dankbar, dass wir unsere Frühjahrstagung in Bad 
Herrenalb in Präsenz beginnen konnten und die erste Ple
narsitzung sowie den großen Teil der Ausschussberatun
gen vor Ort erlebt haben. Nun haben wir also auf das 
digitale Format gewechselt. Das Präsidium sowie die Vor
sitzenden der ständigen Ausschüsse sind hier im Haus der 
Kirche in Herrenalb anwesend. Alle weiteren Mitglieder der 
Landessynode nehmen über die MS-Teams-Sitzung teil.
Ich begrüße herzlich unseren Stenografen Herrn Lamprecht, 
der ebenfalls hier vor Ort ist.
Ich darf mitteilen, dass Herr Oberkirchenrat Wollinsky er
krankt ist und durch Herrn Süss vertreten wird.
Die heutige Nachwahl in die EKD-Synode wird wieder über 
das bewährte digitale Wahltool Polyas erfolgen. An dieser 
Stelle gleich der Hinweis: Die Zugangsdaten zur Wahl 
haben Sie wie gewohnt per Mail erhalten. Bitte loggen Sie 
sich zeitnah vor der Wahl ein. Bei technischen Problemen 
wenden Sie sich an die Polyas-Hotline. Die Nummer finden 
Sie in MS-Teams im Bereich „Links und Informationen“.

III 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Wir kommen zum Tagesordnungs
punkt Bekanntgaben.
An dieser Stelle möchte ich gerne zunächst verschiedene 
Vereinbarungen zum digitalen Sitzungsablauf mit Ihnen 
treffen.
Bitte schalten Sie Ihre Mikrofone stets aus, es sei denn, Sie 
werden zu einem Wortbeitrag aufgerufen.
Wortmeldungen bzw. Abstimmungen erfolgen über das 
Symbol „Hand heben“ / „Hand senken“.
Zum weiteren Geschäftsgang werden wir gleich einen 
Beschluss fassen.
1. Die Chat-Funktion im Rahmen der MS-Teams-Sitzung 

ist ausschließlich zu nutzen
a. für Wortmeldungen, die Sie bitte mit „HZ“ oder „HZ 

GOA“ Handzeichen bzw. Handzeichen Geschäfts
ordnungsantrag im Chatverlauf anmelden,

b. soweit die Sitzungsleitung zu einer Äußerung im 
Chatverlauf auffordert. Das geschieht in der Regel 
immer dann, wenn Sie vorher Ihren Beitrag ange
meldet haben.

 Alle sonstigen dort eingetragenen Äußerungen, auch 
die, die uns auf das technische Problem zu Beginn hin
gewiesen haben, gehören nicht zum Gegenstand der 
Landessynode und werden insbesondere nicht in das 
Protokoll aufgenommen.

2. Anträge aus der Mitte der Synode lt. Geschäftsordnung 
sind dem Präsidium schriftlich vorzulegen. In unserem 
Falle also über eine mündliche Anmeldung im Rahmen 
der Wortmeldung – wie beschrieben „Hand heben“ – 
und eine darauf folgende Übersendung des Antrages 
per E-Mail an das Synodalbüro. Anträge an das Büro, 
die nicht mündlich in der Sitzung angekündigt wurden, 
können nicht berücksichtigt werden.

Der Grund dafür ist: Es ist nicht möglich, den Chatverlauf 
belastbar nachzuvollziehen und diesen auszuwerten. Der 
Chatverlauf kann zudem nicht übertragen werden und 
nimmt also auch nicht an der Öffentlichkeit der Sitzung teil. 
Daher wird klargestellt, dass der Chatverlauf nur als Instru
ment der Wortmeldung bzw. zur Aufforderung eingesetzt 
werden kann. Dadurch soll klargestellt werden, dass sons
tige Wortbeiträge im Chatverlauf nicht im Protokoll der 
Synodal tagung wiedergegeben werden können.

Gebeten wird insbesondere, den Chatverlauf zu Kommen
tierungen nicht zu nutzen.

Zu 2. Im Hinblick auf klare und transparente Beschlüsse 
sowie zum Zwecke der ordentlichen Protokollierung war es 
bislang ständige Übung der Landessynode, Anträge, die in 
der Sitzung gestellt werden, dem Präsidium schriftlich vor
zulegen. Diese Praxis soll also auch im Rahmen der digita
len Tagung fortgeführt werden. Da die Übersendung einer 
E-Mail an die Landessynode der Plenarsitzung aber nicht 
unmittelbar und automatisch zugeordnet werden kann, 
wird klarstellend festgestellt, dass nur die E-Mails mit An
tragstexten berücksichtigt werden können, die vorher im 
Plenum angekündigt sind, wie beschrieben.

Gibt es Einwände gegen diese Vereinbarung, dann bitte 
ich um Handzeichen. Es gibt keine Einwendungen, vielen 
Dank.

Nun kommen wir zu den eigentlichen Bekanntgaben.

Gerne informiere ich Sie über die Kollekte beim Eröff
nungsgottesdienst am vergangenen Dienstag. Die Gelder 
sind bestimmt für das Programm ”Hilfe für Betroffene der 
Ukraine-Krise” der Diakonie Katastrophenhilfe und betru
gen 478,00 €. Ganz herzlichen Dank hierfür.

Der Ältestenrat hat per Wahl in verschiedene Gremien 
entsandt. Dies geschah in der Sitzung am 26. April und gilt 
für folgende Gremien:

−	 Ausschuss für Ausbildungsfragen

−	 Beirat Alter und demografischer Wandel

−	 Beirat des Zentrums für Seelsorge

−	 Beirat friedensethischer Prozess

−	 Beirat Vernetzung

−	 Delegiertenversammlung ACK

−	 Fachgruppe Gleichstellung

−	 Fachgruppe Ökumene vor Ort

−	 Fachgruppe Mission und Ökumene weltweit und kirch
licher Entwicklungsdienst

−	 Fachgruppe Ökumene in Europa, Ökumenische Theo
logie

−	 Fachgruppe Ökumenischer Rat der Kirchen

−	 Fachgruppe christlich-islamisches Gespräch

−	 Fachgruppe christlich-jüdisches Gespräch

−	 Kommission für Konfirmation

−	 Landesjugendkammer

−	 Liturgische Kommission.

Die Liste der Wahlergebnisse haben Sie als Übersicht über 
Ihre Fächer erhalten. (siehe Anlage 20)
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IV 
Ergebnis der Wahlprüfung
Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 
IV, die Ergebnisse der Wahlprüfung. Wir haben betreffend 
der neu gewählten Synodalen Nakatenus und Vogel das 
vereinfachte Wahlprüfungsverfahren durchgeführt. Bis 
zum Beginn der heutigen Sitzung wurde von keinem Mit
glied der Landessynode Antrag auf förmliche Wahlprüfung 
gestellt.

Damit stelle ich fest, dass die Wahl ordnungsgemäß erfolgt ist.

V 
Bericht des Finanzausschusses zum Beteiligungs-
bericht 2020  
(hier nicht abgedruckt)

Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt V: 
Bericht des Finanzausschusses zum Beteiligungsbericht 
2020. Wir hören dazu als Berichterstatter den Synodalen 
Rufer.

Synodaler Rufer, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder! Für den Finanz
ausschuss darf ich den Beteiligungsbericht 2020 vorstel
len. Alle zwei Jahre wird dieser Bericht vorgelegt.

Bei dem Beteiligungsbericht geht es darum, für Transpa
renz und Information zu sorgen. Er bezieht sich auf die 
Jahre 2019 und 2020 und ist insofern teilweise durch die 
Coronapandemie beeinflusst.

Im Finanzausschuss haben wir ihn ausgiebig studiert und 
beraten. So viel kann ich vorwegnehmen: Wir haben kei
nen Grund für Beanstandungen gefunden.

Die Beteiligungen beziehen sich jeweils auf Gesellschaf
ten, an denen wir uns mit anderen beteiligt haben, nicht um 
Geld zu verdienen, sondern um unserem kirchlichen Auf
trag nachzukommen. Insgesamt zehn solche Beteiligun
gen gibt es, von denen ich berichten werde. An fünf 
Gesellschaften sind wir zu wenigstens 50 % beteiligt. Hier 
entscheiden also letztendlich wir, was geschieht.

An zwei Gesellschaften sind wir mit wenigstens 25 % betei
ligt und bei drei Gesellschaften sind es nur minimale Betei
ligungsquoten, nämlich weniger als 5 %, teilweise sogar 
weniger als 1 %.

Als erstes ist vom Evangelischen Rundfunkdienst Baden zu 
berichten. Es handelt sich um eine gemeinnützige GmbH, 
an der wir zu 100 % beteiligt sind. Diese Gesellschaft ist für 
die Medienarbeit in unserer Landeskirche zuständig. Ge
schäftsführer ist Dr. Daniel Meier. Diese Gesellschaft erhält 
von uns pro Jahr eine Zuwendung von knapp 125.000 Euro 
und kommt mit diesem Geld gerade so aus. Im Jahr 2019 
gab es einen Gewinn von 1.000 Euro, in 2020, teilweise 
auch Corona geschuldet, einen Verlust von 4.000 Euro, 
also fast noch eine schwarze Null.

Bei der zweiten Gesellschaft handelt es sich um die „Evange
lischen Fachschulen für Sozialpädagogik gGmbH“, kurz 
„FSG gGmbH“ genannt. Hierbei handelt es sich, wie der 
Name schon sagt, um Fachschulen für Sozialpädagogik. 
sie wurden 1996 gegründet, um in gemeinsamer Verant
wortung der evangelischen Landeskirche und der Diakonie 
Baden qualifiziert und profiliert Erzieherinnen und Erzieher 
für Einrichtungen der Kinder und Jugendhilfe auszubilden. 
Die EFS betreibt drei Fachschulen in Karlsruhe, Freiburg 
und Lahr.

An der Gesellschaft sind zu zwei Dritteln wir als Landeskir
che beteiligt und im übrigen das Diakonische Werk Baden 
mit einem Sechstel und das Diakonissenhaus nonnenweier 
ebenfalls mit einem Sechstel. Insbesondere durch sin
kende Schülerzahlen in Karlsruhe wurde in 2020 kein posi
tives Ergebnis erwirtschaftet und es war eine Zuwendung 
der Landeskirche in Höhe von 877.000 Euro erforderlich, 
um den erlittenen Verlust auszugleichen. Die Entwicklung 
der Bewerbersituation und die angekündigten dauerhaften 
Kürzungen der landeskirchlichen Zuweisung erfordern eine 
strategische und finanzielle Gegensteuerung, um die Schu
len nachhaltig betreiben zu können. Hier werden die Ge
schäftsführung, die in den Händen von Friederike Heidland 
liegt, und die Gremien einiges zu tun haben, und wir wer
den ein Augenmerk darauf werfen müssen, wie sich die 
Sache weiterentwickelt.

Bei der dritten Gesellschaft handelt es sich um die  
prokiba GmbH. An dieser Gesellschaft sind wir zu 50 % 
 beteiligt und die anderen 50 % gehören der ESPS, der 
nunmehrigen Stiftung Schönau. Der Hauptauftrag ist die 
Beratung zur Sicherstellung und Weiterentwicklung der 
notwendigen kirchlichen Immobilien. Durch die notwendige 
Reduktion der gemeindlichen Gebäude und das Projekt 
Kirchenland in Kirchenhand (siehe Anlage 11), über das wir 
auf dieser Synode beraten, werden hier einige neue Aufga
ben für die prokiba hinzukommen und das dort vorhandene 
Know-how wird uns sehr wertvoll sein.

In 2019 konnte die Gesellschaft noch einen leichten Ge
winn von 17.000 Euro erwirtschaften. Durch das Baumora
torium ab 2020 fielen viele Aufträge weg und es ergab sich 
als logische Konsequenz ein Verlust von 190.000 Euro. Mit 
Auslaufen des Baumoratoriums und mit der neuen Immo
bilienplattform Kirchenland in Kirchenhand wird die prokiba 
jedoch viel zu tun bekommen, ihr Know-how einsetzen 
können und es wird wieder mit positiven wirtschaftlichen 
Ergebnissen gerechnet.

Als nächstes ist von der Moratahaus GmbH in Heidelberg 
zu berichten. An dieser waren wir ebenfalls mit 50 % betei
ligt, die anderen 50 % hatte der Verein theologisches Stu
dienhaus Heidelberg (TSH). Ja, wir waren nur beteiligt, 
denn inzwischen ist diese GmbH aufgelöst. Es hat sich ge
zeigt, dass in diesem Fall die Führung einer GmbH nur zu 
unnötigen Kosten und Aufwand führt und Risiken bzgl. eine 
Umsatzsteuerpflicht drohen. Das Moratahaus wird nun als 
Sondervermögen innerhalb des landeskirchlichen Haus
halts geführt.

Als letzte Gesellschaft, an der wir zu 50 % beteiligt sind, ist 
die epd gGmbH zu nennen, die Evangelische Pressedienst 
Südwest gGmbH. Es ist ein Pressedienst, an dem wir als 
Landeskirche und der Presse Verband Württemberg mit je 
50 % beteiligt sind. In den Jahren 2019 und 2020 konnten 
jeweils Überschüsse von rund 30.000 Euro erwirtschaftet 
werden.

Zwei Gesellschaften gibt es, an denen wir zu 25 % beteiligt 
sind.

Hier gibt es zunächst die KSE GmbH, die Gesellschaft zur 
Energieversorgung der kirchlichen und sozialen Einrich
tungen GmbH. An dieser Gesellschaft sind wir mit der 
Württembergischen Landeskirche sowie der Erzdiözese 
Freiburg und Rottenburg-Stuttgart mit je 25 % beteiligt. Ziel 
des Unternehmens sind Energie und Energiedienstleistun
gen von Kirche für Kirche für die Bewahrung der Schöp
fung. Diese Gesellschaft trägt sich selbst, sodass weder 
direkte noch indirekte Geldzuwendungen nötig sind.
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Als nächste Beteiligung gibt es die Bibelgalerie Meersburg 
gGmbH. Auch an dieser sind wir zu 25 % beteiligt. Weitere 
Gesellschafter sind die Badische Landesbibelgesellschaft 
e.V. mit 37,5 %, sowie der Kirchenbezirk Überlingen-
Stockach, die Stiftung Bibelgalerie Meersburg und Herr 
Nußbaum als Privatperson mit jeweils 12,5 %. Unser Bei
trag zu dieser Gesellschaft ist ein jährlicher Betriebs- und 
Mietkostenzuschuss in Höhe von 61.500 Euro. Daneben 
wird durch uns die Stelle der Geschäftsführerin finanziert, 
einer Gemeindediakonin, nämlich unsere Mitsynodalin 
Thea Groß.

Zum Abschluss sind noch drei Beteiligungen zu erwähnen, 
an denen wir nur geringfügig und somit ohne nennens
werte Einflussmöglichkeit beteiligt sind.

Für diese drei Gesellschaften haben wir jeweils vor länge
rer Zeit eine Einlage geleistet, mit laufenden Geldzahlun
gen oder Zuwendungen sind diese Beteiligungen aber 
nicht verbunden.

An der „Evangelische Kreditgenossenschaft eG“ sind wir 
mit 0,21% als Genosse beteiligt, was jedoch immerhin 
260.000 Euro entspricht.

An der Oikocredit Ökumenische Entwicklungsgenossen
schaft sind wir aufgrund einer Einlage von damals 113.000 
Euro mit minimalen 0,01% beteiligt.

Und schlussendlich sind wir an der PRIMUSS Campuss IT 
mit 4,27% beteiligt, mit der unsere Evangelische Hoch
schule Freiburg mit anderen Hochschulen ein sogenann
tes Campus-Management-System entwickelt und betreibt.

Das war im Schnelldurchlauf eine Übersicht über den Be
teiligungsbericht 2020.

Wie eingangs erwähnt, haben wir im Finanzausschuss uns 
eingehend mit diesem beschäftigt und sehen keinen An
lass für Beanstandungen oder Sorgen.

Mein herzlicher Dank gilt den Geschäftsführenden und Mit
arbeitern dieser Gesellschaften einerseits für diesen Be
richt und andererseits für die tägliche Arbeit.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Wermke: Wir danken Ihnen, Herr Rufer, sehr 
herzlich für den ausführlichen Bericht, der uns diese Betei
ligungen vorgestellt hat.

Gibt es dazu Bedarf an einer Aussprache? Dann bitte ich um 
die Meldungen per „Hand heben“, wie zuvor beschrieben.

Synodale vom dem Bussche-Kessell: Vielen Dank! Wir 
haben im Vorfeld auch diesen Bericht bekommen. Nun 
finde ich aber die Zahlen, die Herr Rufer genannt hat, nicht 
unbedingt in der Übersicht 2020 wieder. Oder habe ich 
da etwas falsch verstanden? So steht zum Beispiel bei 
den Zuweisungen der Landeskirche an Prokiba, dass 
diese keine erhalten haben. Hier hat man aber etwas von 
190.000 Euro gesagt.

Eine zweite Frage betrifft die Fachschulen, die 2020 auf
grund von Corona und dadurch geringeren Studierenden
zahlen ins Minus gelangt sind. Gibt es hierzu Prognosen, 
wie es weitergeht mit der Rentabilität?

Präsident Wermke: Herr Rufer, möchten Sie direkt antwor
ten oder sollen wir sammeln?

Synodaler Rufer, Berichterstatter: Man kann sammeln. 
Hinsichtlich der zweiten Frage fühle ich mich ehrlich gesagt 

etwas überfragt. Ich muss da auf den Beteiligungsbericht 
verweisen.

(Aufruf des Synodalen Prof. Dr. Schmidt)

Oberkirchenrat Schmidt: Hier liegt wohl eine Verwechs
lung vor. Es ist Herr Oberkirchenrat Schmidt, der sich hier 
äußert und der gerne auf die Frage von Frau von dem Bus
sche-Kessel eingehen möchte, wenn Sie erlauben.

(Präsident Wermke: Aber gerne!)

Sie haben das schon richtig angezeigt, dass die Defizite 
insbesondere im Jahr 2020 mit der Corona-Pandemie zu
sammen hängen. Für das Jahr 2021 sind die Kopfsätze 
gestiegen, mit denen das Land Baden-Württemberg die Ar
beit der Fachschulen unterstützt. Nach einer ersten Über
sicht der entstehenden Abschlüsse ist im Jahr 2021 mit 
einem Überschuss von 300.000 Euro zu rechnen.

Synodale von dem Bussche-Kessell: Vielen Dank!

Präsident Wermke: Herzlichen Dank. Gibt es weitere 
Rückfragen? – Das ist nicht der Fall. Dann schließe ich die 
Aussprache und frage den Berichterstatter, ob er ein 
Schlusswort wünscht.

(Synodaler Rufer, Berichterstatter:  
Nein, ich brauche kein Schlusswort.)

(Zuruf, dass noch eine Wortmeldung  
des Synodalen Dr. Rees vorliegt.)

Entschuldigung, ich habe dieses Handzeichen bei mir nicht 
angezeigt. Wir bemühen uns aber natürlich, Sie zu Wort 
kommen zu lassen. Frau Weber, wenn ich es richtig sehe?

Synodale Weber: Ich wollte nur darauf hinweisen, im Chat 
ist ein Handzeichen aufgetaucht. Herr Rees hat sich ge
meldet.

Präsident Wermke: Dann bitte ich Herrn Rees, seine 
Frage zu stellen.

Synodaler Rees: Ich wollte nur eine Frage klären von Frau 
von dem Bussche-Kessell: Es gibt zwei Beteiligungsbe
richte, eine Kurzfassung und eine dicke Langfassung. Der 
Finanzausschuss hat sich durch die Langfassung gewühlt. 
Das könnte die eine Frage möglicherweise erklären.

Synodale von dem Bussche-Kessell: Wahrscheinlich ist 
das so, danke.

Präsident Wermke: Vielen Dank. Jetzt können wir wohl die 
Aussprache schließen. Dann noch einmal die Frage an 
Herrn Rufer, wünschen Sie ein Schlußwort?

(Synodaler Rufer, Berichterstatter: Nein!)

Danke schön. Hier erfolgt kein Beschluss, denn dies ist nur 
ein Bericht zur Kenntnisnahme für die Landessynode.

VI 
Bericht des Hauptausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022:  
Projektantrag im landeskirchlichen Projekt-
management: Laufzeitverlängerung des Projektes 
„Sicherung und Bearbeitung der Pfarrarchive“   
(Anlage 2)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VI. 
Wir hören gleich einen Bericht des Hauptausschusses zur 
Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022 zum 
Projektantrag im landeskirchlichen Projektmanagement: 
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Laufzeitverlängerung des Projektes „Sicherung und Bear
beitung der Pfarrarchive“, gelistet unter der OZ 04/02. Be
richterstatter ist der Synodale Buchert. Ich hoffe, er hat die 
Zulassung erhalten.

Synodaler Buchert, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder! Die 12. Landes
synode hatte im Herbst 2017 ein Projekt zur Sicherung und 
Bearbeitung der Pfarrarchive über fünf Jahre, vom 1. Januar 
2018 bis 31. Dezember 2022, genehmigt. Mit fünf befristet 
angestellten Projektmitarbeiter/innen sollten die ca. 350 Pfarr
archive erschlossen werden, zusätzlich die Voraussetzungen 
für eine nachhaltige Archivierung geschaffen und regel-
mäßige Schulungen für die Pfarramtssekretär/innen etabliert 
werden. Bedingt durch Verzögerungen bei der Einstellung 
der Fachkräfte wurde die Laufzeit kostenneutral bis zum 
30. September 2023 verlängert. Die Pandemie verursachte 
naturgemäß Verzögerungen des Projekts, da zeitweise die 
Bereisungen der Bezirke stark eingeschränkt waren. Der 
Projektfortschritt insgesamt ist gut und es kamen viele 
 positive Rückmeldungen aus den Bezirken. Auch Schulungs
angebote fanden gute Resonanz. Die nachhaltige Archivie
rung ist auch eine Grundvoraussetzung für eine zukünftige 
Digitalisierung der Archive.

Jetzt stellt sich die Situation so dar, dass eine der Projekt
stellen seit November 2021 vakant ist und man für die ver
bleibenden knapp 18 Monate eine neue Kraft einstellen 
und evtl. einarbeiten müsste, wenn man dieses Projekt so 
beibehält. Die Projektleitung hat deswegen überlegt, das 
Projekt um 12 Monate, also bis zum 30. September 2024 mit 
den verbliebenen vier Mitarbeiter/innen zu verlängern. Das 
ließe sich kostenneutral verwirklichen, da in den bisherigen 
Projektjahren die Personalkosten deutlich unter dem Plan 
geblieben sind. Zudem sind die vier Mitarbeiter/innen gut ein-
gearbeitet, so dass die Aufgaben schnell und effizient erledigt 
werden können und die Zielerreichung gewährleistet werden 
kann. Eine Einsparung von 10 % der Sachkosten bis zum 
Ende der Projektlaufzeit kann erfüllt werden.

Der Hauptausschuss kann der Argumentation der Projekt
leitung folgen und hat sich einmütig für eine Verlängerung 
des Projekts ausgesprochen. Zuletzt noch ein herzliches 
Dankeschön an Frau Ritter für die erfolgreiche Durchfüh
rung des Projektes.

Der Beschlussantrag des Hauptausschusses zu OZ 04/02 
lautet:

Die Landessynode beschließt die kostenneutrale Verlän-
gerung des Projektes „Sicherung und Bearbeitung der 
Pfarrarchive“ um 12 Monate bis zum 30. September 2024.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Herr Buchert. Ich er
öffne die Aussprache und sehe keine Meldungen zur Aus
sprache. Es wird der Beschlussantrag eingeblendet, Sie 
können diesen noch einmal lesen.

Die Landessynode beschließt die kostenneutrale Verlän
gerung des Projektes „Sicherung und Bearbeitung der 
Pfarrarchive“ um 12 Monate bis zum 30. September 2024.

Ich bitte Sie nun, nachdem ich die Aussprache damit auch 
beschließe, um Abstimmung. Die geschieht dadurch, 
dass Sie die Hand heben, wenn Sie dem Vorschlag zustim
men. Ich sehe notiert 60 Personen; eine Person, bei der die 
Funktion des Handhebens ausgefallen ist, hat sich direkt 
mit der Hand gemeldet, wie ich dem Bildschirm entnehme, 

sodass jetzt – nachdem noch eine Person hinzugekom
men ist – insgesamt 62 Personen zugestimmt haben.

Stimmt jemand dagegen, dann bitte ich ebenfalls um Hand
hebung. Aber alle, die dafür waren, mögen jetzt bitte die 
Hand wieder zurück nehmen. Ich sehe keine Gegenstim
men. Enthält sich jemand? – Das ist auch nicht der Fall. 
Dann habe ich Einstimmigkeit festzustellen. Herzlichen 
Dank, somit wie vorgeschlagen beschlossen.

VII 
Bericht von der EKD-Synode
Präsident Wermke: Wir kommen nun zum nächsten Punkt 
der Tagesordnung: Bericht von der EKD-Synode. Es be
richtet der EKD-Synodale Kaiser. Ich bitte ihn nun, diesen 
Bericht uns vorzutragen.

Synodaler Kaiser, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Synode! Ich habe mich auf diese EKD- 
Synode besonders gefreut. Denn nach der digitalen konsti
tuierenden Sitzung im vergangenen Frühjahr war ich schon 
gespannt, alle Mitglieder der 13. Synode auf der 2. Tagung 
vom 7.-10. November 2021 in Bremen live und präsent zu 
sehen. Abfahrtbereit war ich also in Heidelberg, als uns alle 
die Nachricht erreichte, dass auf der vorgezogenen Konfe
renz der Bischöfinnen und Bischöfe der VELKD (Vereini
gung evangelischer lutherischer Kirchen Deutschlands) 
ein Corona-Fall aufgetreten ist und wir deshalb nicht anrei
sen konnten, sondern die Tagung wieder einmal online 
stattfinden musste. Also hieß es für bereits Angefahrene 
wieder abzureisen und für alle anderen, den Koffer wieder 
aufzumachen und den Laptop aufzuklappen. Innerhalb 
eines Tages sollte nun die Tagung in ein Online-Format 
umgewandelt werden, was trotz des hohen logistischen 
Aufwands, eine Synode in dieser kurzen Zeit umzustellen, 
in einer rekordverdächtigen Geschwindigkeit geschah. 

Nachdem auch auf dieser Synode die VELKD die Tagung 
schon im Vorfeld begonnen hatte, trafen sich am Samstag
abend sowohl die synodalen Ausschüsse als auch die syn
odalen Arbeitsgruppen. Es wurde sich kurz vorbereitet und 
man verschaffte sich gemeinsam einen Überblick für alles 
Anstehende und besonders über die Kandidierenden der 
Wahl in den Rat der EKD (Evangelische Kirche in Deutsch
land).

Am Sonntagmorgen bildete schließlich der Eröffnungsgot
tesdienst im St. Petri Dom in Bremen für alle den gemein
samen Auftakt der 2. Tagung der 13. Synode der EKD.  Im 
Zentrum des Gottesdienstes stand das Thema Frieden. Im 
November allerdings gab es noch keinen Angriff Russlands 
auf die Ukraine, sondern Bernd Kuschnerus verdeutlichte, 
dass es immer mehr Streit und Kriege gebe und rief zu 
mehr Einsatz ziviler Konfliktlösungen auf. Ständig würden 
immer raffiniertere Waffensysteme entwickelt. „Doch wir 
brauchen nicht immer intelligentere Waffen, wir brauchen 
eine intelligente Menschlichkeit“ – so Bernd Kuschnerus. 
Am Nachmittag eröffnete dann die neue Präses Anna-Ni
cole Heinrich das Plenum der 13. Synode der EKD. Im 
Zentrum dieser Synode standen die Neuwahlen des Rates 
der EKD, die Wahl der neuen Ratsvorsitzenden und die 
Berichterstattung über den Stand der Aufarbeitung von Fäl
len sexualisierter Gewalt in der evangelischen Kirche. 

Nach Grußworten hielt dann der ehemalige Ratsvorsit
zende, der bayrische Landesbischof Prof. Dr. Heinrich 
Bedford-Strohm, seinen letzten Bericht vor der Synode. Er 
erinnerte an das 500. Reformationsjubiläum im Jahr 2017, 
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den eingeforderten Einsatz für Geflüchtete im Jahr 2015, 
an die Diskussion über die Zukunft der Kirche und die 
schwierige Aufarbeitung des Missbrauchs, wobei er an
merkte: „Wir sind noch nicht so weit gekommen, wie wir 
wollen.“ Außerdem erinnerte er nochmals an die prognosti
zierte Zahl der Mitglieder in den kommenden Jahren. 

Zwei Schlussfolgerungen leitete er aus diesen Diskussio
nen ab: Er wünscht sich eine „ausstrahlungsstarke Kirche“; 
diese sollte „da präsent [sein], wo sich das Leben der Men
schen abspielt.“

In ihrem darauffolgenden Bericht machte Präses Anna-Ni
cole Heinrich Mut für die anstehenden Reformen: „Uns 
muss klar sein, wer wir sind und wohin wir wollen.“ Sie be
tonte, dass es nicht darum gehen könne, den Status quo 
aufrechtzuerhalten und berichtete außerdem von ihrer 
Deutschlandreise von Flensburg bis Freiburg und erzählte, 
wie Begegnungen Vertrauen schaffen. 

Bevor der Rat gewählt wurde, bildete die Aufarbeitung se
xualisierter Gewalt einen zweiten Themenschwerpunkt der 
Synode. Der Sprecher des Beauftragtenrats der EKD zum 
Schutz vor sexualisierter Gewalt, Landesbischof Christoph 
Meyns, zog dabei eine gemischte Bilanz und berichtete 
zwar von Fortschritten, aber auch von einigen Rückschlä
gen im letzten Jahr.

Daraufhin sprachen sehr eindrücklich ursprüngliche Mit
glieder des Betroffenenbeirates über die Arbeit, gefolgt von 
einer Aussprache und einer Podiumsdiskussion. Als Zwi
schenergebnis ist für die Zukunft unter anderem eine Ver
schärfung des Disziplinarrechts geplant. Des Weiteren soll 
eine synodale Kommission eingerichtet werden, die die 
Vernetzung mit Synode und Betroffenen und dem Beauf
tragtenrat sicherstellt. Zudem soll die Begleitung von Be
troffenen verbessert werden. Präses Anna-Nicole Heinrich 
wies auf das Ziel hin: „Null Toleranz für Täter, maximale 
Transparenz für Betroffene.“  

Die Vollkonferenz der UEK (Union Evangelischer Kirchen) 
tagte diesmal kürzer und beschränkte sich auf Berichte des 
Präsidiums, den Tätigkeitsbericht des Amtsbereichs der 
UEK und einen theologischen Impulsvortrag „Was fehlt, 
wenn Gott fehlt? – Die Frage nach Gott“ von Prof. Dr. Chris
tiane Tietz. 

Am Sonntagabend begann schließlich die Vorstellung der 
zur Wahl in den Rat vorgeschlagenen Kandidierenden. Die 
Vorschläge stammten aus dem Ratswahlausschuss, den 
die Synode in der Frühjahrstagung im Mai eingesetzt hatte. 
Zur Wahl standen 21 Kandidierende, die auf 14 der 15 
Plätze zu wählen waren. Die Synodenpräses gehört dabei 
qua Amt dem Rat an.

Alle diese Vorstellungen sind auch noch weiterhin online 
auf dem Youtube-Kanal der EKD zu finden. Am Dienstag 
wurde dann gewählt. Im Vorfeld wurde ich schon auf eine 
lange und komplizierte Wahl eingestellt, was sich definitiv 
bewahrheitet hat.

Für eine Wahl in den Rat musste die oder der Kandidie
rende eine Zwei-Drittel-Mehrheit erreichen, was bei 21 
Kandidierenden gar nicht so leicht ist. Dadurch kam es 
auch zu den insgesamt neun Wahlgängen auf dieser Syn
ode. Für mich hat der Umstand, dass alles digital stattfand, 
die Orientierung nicht unbedingt leichter gemacht. Aber 
durch den ständigen Austausch der synodalen Arbeits
gruppen zwischen den Wahlgängen blieb jeder einzelne 
Wahlgang spannend. Dabei hat dieser ständige Austausch 

auch dafür gesorgt, dass die Wahl eine tagesfüllende Akti
vität war und man nach dem achten Wahlgang um 17 Uhr 
auch so langsam mürbe war. Nachdem der Rat gewählt 
worden ist, wurden dann schließlich auch die neue Rats
vorsitzende Dr. Annette Kurschuss und die Stellvertreterin 
Kirsten Fehrs durch die Synode bestätigt. 

Am letzten Tag, nach allen Wahlen, wurden schließlich 
noch verschiedene Beschlüsse gefasst, wie beispiels
weise die Forderung einer Auswertung des Afghanistan-
Einsatzes der Bundeswehr durch die Bundesregierung 
oder der Beschluss über die Festlegung einer abgestimm
ten Klimastrategie in Form einer Roadmap. 

Gerne stelle ich, ergänzend zu meinem Bericht, die Über
sicht zu den gefassten Beschlüssen ein. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank, Herr Kaiser.

VIII 
Nachwahl in die EKD-Synode / Vollkonferenz der 
UEK (2. Stellvertretung)
Präsident Wermke: Logisch folgt nun Tagesordnungs
punkt VIII, der sich ebenfalls mit der EKD-Synode beschäf
tigt. Denn wir haben die Nachwahl in die EKD-Synode und 
damit automatisch in die Vollkonferenz der UEK durchzu
führen für ein zweites stellvertretendes Mitglied.

Bevor wir aber dazu kommen, müssen wir uns über das 
Online-Wahltool entsprechend informieren und einen Ge
schäftsordnungsbeschluss fassen. Denn bei einer digita
len Zusammenkunft ist es notwendig, den sogenannten 
Wahlkörper zu definieren.

Unser Vorschlag ist, wie bei den vergangenen letzten digi
talen Tagungen zu verfahren, und das bedeutet:

Der Wahlkörper besteht aus der gesamten Landessynode. 
Abwesenheiten bleiben unberücksichtigt.

Ich lese Ihnen den Beschlussvorschlag vor:

Für die Durchführung der Wahlhandlungen bei der 4. Ta-
gung verständigt sich die Landessynode auf folgende Ver-
fahrensweise:

1. Der technische Zugang zum Abstimmungstool für Wahl-
handlungen wird für alle stimmberechtigten Mitglieder 
der Landessynode als genereller Zugang eröffnet, un-
abhängig davon, ob das einzelne stimmberechtigte Mit-
glied an der Tagung ganz oder teilweise verhindert ist.

2. Mit der Stimmabgabe ist die abstimmende Person als 
anwesend zu betrachten, unabhängig davon, ob die 
Person an der digitalen Tagung ansonsten ganz oder 
teilweise teilnimmt.

3. Die Beschlussfähigkeit wird anhand der Zahl der ange-
meldeten Nutzer im Polyas festgestellt. Ergibt die Zahl 
der angemeldeten Nutzer, dass die Beschlussfähigkeit 
nicht erreicht ist, kann der Wahlgang logischerweise 
nicht durchgeführt werden. Wir werden dann eine kurze 
Pause einlegen, um Landessynodalen die Möglichkeit 
zu geben, sich anzumelden.

Ich bitte Sie nun um Abstimmung bezüglich des Wahl
körpers, also dieses eben vorgelesenen dreiteiligen 
 Beschlusses. Das Ganze geschieht, damit wir Rechts-
sicherheit auf jeden Fall erreichen können. Sofern Sie mit 
der soeben erläuterten Vorgehensweise einverstanden sind, 
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also: „Der Wahlkörper ist die gesamte Synode“, – abge
kürzt dargestellt –, bitte ich Sie um Ihr Zeichen über das 
Symbol „Hand heben“. Bitte stimmen Sie ab. – Ich gehe 
davon aus, dass ich diese Abstimmung, was die Ja-Stimmen 
betrifft, abschließen kann. 

Das sind insgesamt 61 Zustimmungen. Ich bitte Sie, die 
Hände nun wieder zu senken und frage nach Enthaltun
gen: Da sehe ich keine. Ich frage nun nach Gegenstim
men: Da sehe ich ebenfalls keine. Damit haben wir diese 
Regelung einstimmig beschlossen und ich danke Ihnen 
herzlich.

Jetzt können wir also regulär zur Wahl kommen.

Die Evangelische Landeskirche in Baden entsendet fünf 
Mitglieder in die EKD Synode. Zu wählen sind weiterhin je
weils zwei Stellvertretungen. Durch das Ausscheiden von 
Frau Prof. Dr. Springhart nach ihrer Wahl zur Landesbi
schöfin ist eine Nachwahl für eine zweite Stellvertretung er
forderlich, wofür vier Synodale kandidieren. Die 
Vorstellungen dazu haben wir am Dienstag in der Plenar
sitzung gehört. (siehe 1. Sitzung TOP XII)

Bei der Wahl in die EKD-Synode ist ein Quorum einzuhal
ten betreffend die theologischen Mitglieder. Von den fünf 
Mitgliedern in der zweiten Stellvertretung dürfen nicht mehr 
als die Hälfte Theologinnen bzw. Theologen sein. Wir 
haben nur ein theologisches Mitglied, die Kandidierenden 
sind alle Nichttheologen. Somit ergibt sich hier keine Prob
lematik.

Wir benötigen wieder einen Wahlausschuss. Bedingt durch 
die Online-Wahlen über Polyas besteht dieser wiederum 
nur in einer kleineren Zusammensetzung als bei Wahlen 
mit Wahlurne.

So Sie einverstanden sind, wird der Wahlausschuss gebil
det von Herrn Heger, einem unserer Schriftführer, und Frau 
Meister von der Geschäftsstelle, die beide hier im Haus der 
Kirche anwesend sind.

Sind Sie mit dieser Zusammensetzung einverstanden? 
Dann bitte ich Sie, nicht die Hand zu heben, sondern nur, 
wenn sich jemand dagegen aussprechen möchte. Ich sehe 
gegen diese Regelung keinen Widerspruch.

Es kandidieren für diesen zweiten stellvertretenden Platz in 
der EKD-Synode

die Synodalen

Dr. Sascha Alpers,

Dagmar Hock,

Ulrich Reimann und

Dorothea Schaupp.

Die Personen haben sich, wie erwähnt, bereits vorgestellt.

Nach den Bestimmungen unserer Kirchenverfassung ist im 
ersten Wahlgang gewählt, wer die Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen erhalten hat, damit also die absolute Mehr
heit.

Jeder, der nun wählt, hat eine Stimme, weil auch nur ein 
Platz zu besetzen ist.

Ich eröffne den Wahlgang, hoffe, dass Sie sich alle in Po
lyas eingewählt haben und bitte wieder Herrn Lange um 
Freischaltung des Stimmzettels.

(Wahlhandlung)

Der Wahlgang läuft und wir werden informiert, wenn alle 
ihre Stimme abgegeben haben. – Es haben alle, die ange
meldet sind, ihre Stimme abgegeben.
Damit schließe ich den Wahlgang und bitte Herrn Lange, 
auch den Stimmzettel zu schließen.
Die Auszählung läuft und wir warten auf das Wahlergebnis.

IX 
Bericht des Rechnungsprüfungsausschusses über 
– die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der  
 Evangelischen Landeskirche in Baden  
– die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der  
 Versorgungsstiftung  
– die Prüfung der Verwendungsnachweise des  
 Diakonischen Werkes Baden e.V. für die Jahre  
 2019 bis 2020  
(hier nicht abgedruckt)

Präsident Wermke: Bis zum Vorliegen des Wahlergebnis
ses der Nachwahl in die EKD-Synode können wir uns in 
der Zwischenzeit dem nächsten Tagesordnungspunkt zu
wenden, damit das Ganze in Ruhe ausgezählt werden kann.
Wir kommen unter Tagesordnungspunkt IX zum Bericht 
des Rechnungsprüfungsausschusses. Es berichtet der Sy
nodale Prof. Dr. Daum.
Synodaler Prof. Dr. Daum, Berichterstatter: Sehr geehr
ter Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder! Ich be
richte über die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der 
Evangelischen Landeskirche in Baden, über die Prüfung 
des Jahresabschlusses 2020 der Versorgungsstiftung und 
über die Prüfung der Verwendungsnachweise des Diakoni
schen Werkes Baden e.V. für die Jahre 2019 bis 2020.
In der Herbsttagung durfte ich über zahlreiche Prüfungen 
berichten, die sich in Zusammenhang mit der Corona-Pan
demie ansammelten. Mittlerweile befinden wir uns wieder 
im üblichen Rhythmus. Insofern war der Jahresabschluss 
2020 der Evangelischen Landeskirche in Baden Schwer
punkt der Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses 
am 25. März 2022. Der Wochenspruch aus Lukas 9, 62 
lautete: „Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, 
der ist nicht geschickt für das Reich Gottes.“ Das ist ein 
Vers, der einen Rechnungsprüfungsausschuss herausfor
dert. Die Hauptaufgabe des Ausschusses liegt doch in der 
Auseinandersetzung mit Jahresabschlüssen und Prüfun
gen aus der Vergangenheit. Als Rechnungsprüfungsaus
schuss können wir uns mit dem Wochenspruch dennoch 
gut identifizieren, weil das Zusammenwirken zwischen 
Oberrechnungsamt der EKD und den geprüften Stellen als 
sehr konstruktiv und zukunftsorientiert wahrgenommen 
werden kann. Es geht immer um das gemeinsame Bemü
hen, Verbesserungspotentiale zu identifizieren und um die 
Qualität zu steigern.
Einige Daten zum Jahresabschluss 2020: Das Volumen des 
ordentlichen Haushalts beträgt etwa 470 Millionen Euro. Der 
Haushaltsüberschuss in Höhe von ca. 2,3 Millionen Euro 
entspricht einer Quote von 0,46 % des von der Landes-
synode beschlossenen Haushaltsvolumens und liegt damit im 
unkritischen Bereich. Die geringe Planabweichung bestätigt 
erneut die Planungsgenauigkeit der Verwaltung. Das Haus
haltsvolumen einschließlich der Haushaltsreste aus dem 
Vorjahr war um 21,15 Millionen Euro geringer als im Haus
halt 2019. Der Überschuss wurde entsprechend der Vorgabe 
des § 3 Abs. 5 Haushaltsgesetz (Nachtragshaushalt vom 
24. Juni 2020) der Haushaltssicherungsrücklage zugeführt.
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Die Bilanzsumme zum 31. Dezember 2020 beträgt 
2,46 Milliarden Euro.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses betrachtet 
das Oberrechnungsamt einzelne Bereiche schwerpunkt
mäßig. Bei den Prüfungshandlungen zum Jahresabschluss 
2020 waren das der Nachtragshaushalt und Projekte.

Aufgrund der Corona-Pandemie war mit geringeren Kir
chensteuereinnahmen zu rechnen, weshalb vorsorglich 
ein Nachtragshaushalt aufgestellt wurde. Die Prüfung kam 
zu dem Ergebnis, dass der Nachtragshaushalt notwendig 
und der Krisensituation angemessen war.

Die Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden gehört ebenfalls 
zum Auftrag der Rechnungsprüfung. Diese umfasst insbe
sondere das Verwaltungshandeln, welches nur indirekt sei
nen Niederschlag im Jahresabschluss findet. Dazu gehören 
auch Projekte. Prüfungsmaßstäbe sind hier die Ordnungs
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. 
Darüber hinaus waren konkret die Ordnungsmäßigkeit des 
Projektmanagements und die Umsetzung des Nachtrags
haushalts Gegenstand der Prüfung. Hierzu gab es seitens 
des Oberrechnungsamtes Empfehlungen, zum Beispiel die 
Einführung verpflichtender Schulungen, um entsprechende 
Kenntnisse im Haushaltsrecht bei den Projektverantwortli
chen sicherzustellen.

Insgesamt führte die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 
zu keinen wesentlichen Beanstandungen und es kann des
halb bestätigt werden, dass

– die im Jahresabschluss und in den Büchern aufgeführ
ten Beträge – unter Einbeziehung der Daten aus der 
Konsolidierung – übereinstimmen und ordnungsgemäß 
belegt sind,

– die für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen 
und die Wirtschaftsführung maßgebenden Bestimmun
gen eingehalten worden sind und

– der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnis
sen entsprechendes Bild der Haushaltsführung und 
ihrer Auswirkungen auf das Vermögen, die Schulden 
und die Finanzsituation der Evangelischen Landeskir
che in Baden vermittelt.

Ebenso kann bestätigt werden, dass die der Landeskirche 
anvertrauten Mittel zweckentsprechend, wirtschaftlich und 
sparsam verwendet wurden.

Auf Basis dieser Prüfung fasste der Rechnungsprüfungs
ausschuss den einstimmigen Beschluss, der Landessynode 
die Entlastung des Evangelischen Oberkirchenrates für 
den Jahresabschluss 2020 der Evangelischen Landeskir
che in Baden vorzuschlagen.

Auf das sehr konstruktive Miteinander zwischen Prüfungs
einrichtung und den zu prüfenden Stellen wurde bereits 
hingewiesen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie der 
neue Leiter des Oberrechnungsamtes der Evangelischen 
Kirche in Deutschland, Herr Mark Hattendorf, bestätigte. Er 
nahm zum ersten Mal an einer Sitzung unseres Rech
nungsprüfungsausschusses teil. Auch die transparente 
Dokumentation in Prüfungsberichten, die auch die Stel
lungnahmen der betroffenen Verwaltungseinheiten und 
Referate abbildet, wurde sehr positiv seitens der Aus
schussmitglieder wahrgenommen.

Der laufende Strategieprozess bedingt, dass bei der Prü
fung der Blick zurück um die zukünftigen Entwicklungen in 

der Evangelischen Landeskirche in Baden ergänzt werden 
muss. Der Rechnungsprüfungsausschuss bittet deshalb 
das Oberrechnungsamt und die Verwaltung bis zur nächs
ten Sitzung um die Erstellung einer Konzeption, wie das 
Oberrechnungsamt die Strukturprozesse in der Evangeli
schen Landeskirche in Baden begleiten kann.

Neben dem Jahresabschluss der Evangelischen Landes
kirche in Baden wurde im Rechnungsprüfungsausschuss 
auch der Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 
2020 der Versorgungsstiftung behandelt.

Die Zwecke der Versorgungsstiftung sind die Sicherung 
der Versorgungs- und Beihilfeansprüche der landeskirchli
chen Versorgungsempfänger/innen sowie die Mitfinanzie
rung von Gemeindepfarrstellen und weiterer Stellen der 
Evangelischen Landeskirche in Baden.

Die vier Teilvermögen „Versorgungsvermögen“, „Beihilfe-
finanzierungsvermögen“, „Stellenfinanzierungsvermögen“ 
und „Gemeindepfarrstellenfinanzierungsvermögen“ wiesen 
zum 31. Dezember 2020 eine Gesamtbilanzsumme von knapp 
1,176 Milliarden Euro aus. Das in Einnahmen und Ausgaben 
ausgeglichene Gesamtvolumen beträgt 75,7 Millionen Euro. 
Herausforderungen bleiben die monetäre Bewertung der 
zukünftigen Verpflichtungen und die Erzielung von aus
kömmlichen Renditen zur Deckung der Verpflichtungen. Im 
Hinblick auf die Gesamtstiftung realisierten die Kapital-
anlagen im Berichtszeitraum eine Rendite von 2,64 %.

Über eine Entlastung entscheidet die Stiftungsaufsicht 
nach Vorlage des Prüfberichts. Von Seiten der Synode be
darf es keiner Entlastung. Aus Sicht des Oberrechnungs
amtes bestehen gegen die Erteilung der Entlastung keine 
Bedenken.

Schließlich beschäftigte sich der Rechnungsprüfungsaus
schuss noch mit dem Diakonischen Werk der Evangeli
schen Landeskirche in Baden e. V.

Das Diakonische Werk berichtete von den Jahresabschlüs
sen 2019 und 2020. Diese erhielten einen uneingeschränk
ten Bestätigungsvermerk durch die Wirtschaftsprüfer. Das 
Ziel der so genannten „schwarzen Null“ konnte realisiert 
werden. In beiden Jahren gab es einen Jahresüberschuss. 
Vor dem Hintergrund perspektivisch sinkender Zuschüsse 
von Seiten der Evangelischen Landeskirche in Baden ver
stärkt das Diakonische Werk seine Bemühungen, beste
hende Finanzierungssäulen zu stärken und neue aufzubauen.

Das Oberrechnungsamt ist beim Diakonischen Werk nicht 
für die Prüfung der Jahresabschlüsse zuständig. Es prüft 
die Verwendungsnachweise für die Zuwendungen der 
Evangelischen Landeskirche in Baden an das Diakonische 
Werk. Das Diakonische Werk hat in den Rechnungsjahren 
2019 und 2020 Zuwendungen und zweckgebundene Zah
lungen aus dem landeskirchlichen Haushalt in Höhe von 
insgesamt rund 11,3 Millionen Euro erhalten. Das Ober
rechnungsamt bestätigte als Ergebnis der Prüfung eine 
zweckentsprechende, wirtschaftliche und sparsame Mittel
verwendung für die Jahre 2019 und 2020.

Soweit meine Ausführungen zu den Prüfungen.

Danken möchte ich zum Abschluss dem Oberrechnungs
amt, namentlich Frau Metzger und Frau Ernstberger, für 
die fachkundige Durchführung der Prüfungen und konst
ruktiven Empfehlungen. Ich danke auch den Mitarbeiten
den des Referats Finanzen, Bau und Umwelt, namentlich 
den Herren Wollinsky, Süss und Bruch für die kompetente 
Beantwortung aller Rückfragen im Rechnungsprüfungs
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ausschuss, selbst zu äußerst komplexen Themen wie der 
bilanziellen Bewertung der Versorgungsansprüche und der 
daraus resultierenden Abbildung in der Bilanz der Evange
lischen Landeskirche in Baden.

Herzlicher Dank auch Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Beschlussvorschlag:

Die Landessynode beschließt die Entlastung des Evange-
lischen Oberkirchenrates für den Jahresabschluss 2020 
der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank, Herr Prof. Dr. 
Daum. Ich eröffne die Aussprache und bitte um Wortmel
dungen.

Synodale von dem Bussche-Kessell: Es fällt langsam 
auf, es sollte aber auch meine Wertschätzung sein für den 
hervorragenden Bericht von Herrn Prof. Daum. Ich habe 
nur eine Frage zu den 11,3 Millionen Euro Zuwendungen 
an die Diakonischen Werke von der Landeskirche. Gleich
zeitig haben Sie gesagt, Herr Daum, dass das Diakonische 
Werk versucht, sich mehr auf eigene Füße zu stellen. Wie 
viel Prozent des Haushaltes machen diese 11,3 Millionen 
Euro aus? Wissen Sie das zufällig?

Synodaler Prof. Dr. Daum, Berichterstatter: Aus dem 
Stand heraus erwischen Sie mich da auf dem falschen 
Fuß. Kann da vielleicht aus dem EOK, möglicherweise 
Herr Keller, dazu kompetent Auskunft geben?

Oberkirchenrat Keller: Es geht um zwei Haushalte. Im 
Prinzip muss man deshalb durch zwei teilen. Zum damali
gen Zeitpunkt sind es ungefähr 40 % gewesen. Es geht da 
aber nicht um die Diakonischen Werke, sondern es geht 
um das Diakonische Werk Baden, somit nicht um die örtli
chen Diakonischen Werke.

Präsident Wermke: Vielen Dank, Herr Oberkirchenrat Keller. 
Gibt es weitere Rückfragen? – Das ist nicht der Fall. Dann 
beende ich die Aussprache und erteile dem Berichtenden 
das Schlusswort, sofern er ein solches wünscht.

(Synodaler Prof. Dr. Daum, Berichterstatter:  
Nein, vielen Dank!)

Sie sehen den Beschlussvorschlag eingeblendet, er ist re
lativ einfach und gut zu überschauen. Ich bitte nun um Ihre 
Meldungen per Handzeichen, wenn Sie dem Beschluss
vorschlag zustimmen.

Ich sehe 59 Zustimmungen. Wer ist gegen diesen Be
schluss, kann somit nicht zustimmen? – Ich sehe hier keine 
Meldungen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist ebenfalls nicht 
der Fall. Dann ist einstimmig so beschlossen. Das beweist 
auch, wie ausführlich und verständlich der Bericht des 
Berichterstatters hier in der Synode aufgenommen wurde. 
Das wurde auch schon an anderer Stelle betont. Herzlichen 
Dank noch einmal.

VIII 
Nachwahl in die EKD-Synode / Vollkonferenz der 
UEK (2. Stellvertretung)  
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Wir kommen jetzt nicht zum nächsten 
Punkt der Tagesordnung. Wir gehen vielmehr wieder einen 
Schritt zurück zur Wahl in die EKD-Synode. Ich habe die 
Wahlergebnisse.

Im ersten Wahlgang sind 62 Stimmen abgegeben worden, 
die auch alle gültig waren. Die erforderliche Stimmenzahl 
im ersten Wahlgang wäre damit 32 gewesen.
Es entfielen auf Herrn Dr. Alpers 19 Stimmen,
auf Frau Hock 17 Stimmen,
auf Herrn Reimann 13 Stimmen
und Frau Schaupp ebenfalls 13 Stimmen.
Hier ist also ein zweiter Wahlgang erforderlich.
Üblicherweise fragt man an dieser Stelle, ob die Kandidie
renden aus dem ersten Wahlgang alle auch für den zwei
ten Wahlgang antreten. Das möchte ich jetzt tun.
Herr Dr. Alpers?
Synodaler Dr. Alpers: Ja, ich trete auch wieder beim zwei
ten Wahlgang an.
Präsident Wermke: Frau Hock?
Synodale Hock: Ja, ich trete auch an.
Präsident Wermke: Herr Reimann?
Synodaler Reimann: Nein, ich trete nicht an.
Präsident Wermke: Herr Reimann zieht somit zurück. Und 
Frau Schaupp?
Synodale Schaupp: Ja, ich trete noch einmal an.
Präsident Wermke: Auch Frau Schaupp tritt noch einmal 
an. Somit haben wir im zweiten Wahlgang Herrn Dr. Alpers, 
Frau Hock und Frau Schaupp auf dem Wahlzettel. Der wird 
nun entsprechend vorbereitet und wir können dann über 
Polyas wieder wählen.
Auf meinem Gerät ist die Wahl freigeschaltet. Ich bitte Sie 
nun zu votieren, die Wahlhandlung läuft.
Es fehlt noch die Abgabe einer Stimme, wir warten noch 
einen Moment. Vielleicht ist diese Person momentan aber 
auch nicht vor Ort. Somit schließe ich den Wahlgang und 
bitte Herrn Lange, den Stimmzettel ebenso zu schließen. 
Den Wahlausschuss bitte ich, das Ergebnis anschließend 
auszuwerten.

X 
Feststellung der Wahlvorschläge, Schließung der 
Wahlvorschlagsliste und Vorstellung der Kandidie-
renden für die Nachwahl in den Landeskirchenrat 
(Stellvertretung)
Präsident Wermke: In der Pause, die durch das Auszählen 
der Stimmen zu Tagesordnungspunkt VIII entstehen muss, 
schreiten wir zum übernächsten Tagesordnungspunkt. Wir 
kommen zu Tagesordnungspunkt X, da geht es um die 
Feststellung der Wahlvorschläge, Schließung der Wahlvor
schlagsliste und Vorstellung der Kandidierenden für die 
Nachwahl in den Landeskirchenrat. Durch die Wahl von 
Frau Heidler ins Vorsitzendenamt des Hauptausschusses 
ergibt sich eine Veränderung im Landeskirchenrat. Damit 
ist auch die Nachwahl eines stellvertretenden Landeskir
chenratsmitglieds durchzuführen.
Die Nachbesetzung der Bischofswahlkommission wird zu 
einem späteren Zeitpunkt erfolgen, weil wir davon ausge
hen, dass dies im Moment nicht so eilt.
Für die Nachwahl als Stellvertretung in den Landeskirchen
rat hat uns der Synodale Dr. Carsten Rees sein Interesse 
bekundet.
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Gibt es hierzu Fragen oder Anmerkungen? – Offensichtlich 
nicht.

Gibt es aus der Mitte der Synode noch weitere Vorschläge 
für dieses Amt? Dann bitte ich durch Handzeichen, dies 
jetzt zu melden. Hier sehe ich ebenfalls keine Meldung.

Dann frage ich Herrn Dr. Rees an dieser Stelle nochmals 
nach seinem Einverständnis zur Kandidatur.

(Synodaler Dr. Rees: Ja!)

Präsident Wermke: Wir haben es vernommen. Wenn Sie 
keine Einwände haben, kann ich die Wahlvorschlagsliste 
für die Nachwahl als Stellvertretung in den Landeskirchen
rat schließen. Die Wahlvorschlagsliste ist geschlossen.

Wir kommen zur Vorstellung und bitten Herrn Dr. Rees, 
sich der Synode vorzustellen.

Die Wahl selbst wird morgen in der nächsten Sitzung unse
rer Tagung erfolgen.

Synodaler Dr. Rees: Vielen Dank! Die meisten werden 
mich mittlerweile kennengelernt haben. Das ist das große 
Glück von Präsenzsitzungen. Mir geht es darum, mein En
gagement, meine Mitarbeit anzubieten. Das war es auch 
schon, danke!

Präsident Wermke: Ganz herzlichen Dank. Sie haben das 
sicher auch mit Blick auf die Uhr getan. Auch dafür sind wir 
Ihnen dankbar.

Wie ich schon erwähnte, findet die digitale Wahl morgen 
statt. Das ist unsere Regelung, dass zwischen der Schlie
ßung der Wahlvorschlagsliste und Vorstellung sowie der 
Wahl selbst gewissermaßen eine Nacht liegt.

VIII 
Nachwahl in die EKD-Synode / Vollkonferenz der 
UEK (2. Stellvertretung)  
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Das Ergebnis des zweiten Wahlgangs 
liegt vor, der fliegende Bote ist unterwegs. Ich trage Ihnen 
die Ergebnisse für den zweiten Wahlgang vor:

Zahl der abgegebenen Stimmen: 63. Diese 63 Stimmen 
sind auch alle gültig. Die erforderliche Stimmenzahl ist 
die einfache Mehrheit, mindestens ein Drittel der abgege
benen Stimmen. Ein Drittel der abgegebenen Stimmen 
sind 21.

Es entfielen auf Herrn Dr. Alpers 24 Stimmen,

auf Frau Hock 22 Stimmen und

auf Frau Schaupp 16 Stimmen.

Damit ist Herr Dr. Alpers gewählt, hat auch die notwendi
gen Voraussetzungen erfüllt. Herr Dr. Alpers, ich frage Sie: 
Nehmen Sie die Wahl an?

Synodaler Dr. Alpers: Ja, ich nehme die Wahl an und be
danke mich für das Vertrauen.

Präsident Wermke: Dann gratuliere ich Ihnen herzlich. Sie 
werden wohl nur äußerst selten tatsächlich zur EKD-Syn
ode fahren als 2. Stellvertreter, werden sicherlich aber alles 
das, was dort geschieht, mit großem Interesse verfolgen.

Damit können wir den Tagesordnungspunkt VIII erfolgreich 
abschließen.

XI 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
– zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
 16. Februar 2022: Prüfaufträge „Stellen in der  
 Fläche“   
 (Anlage 9)  
– zur Eingabe von Renate und Axel Malter und  
 Lothar Mößner u.a. betreffend Gemeindepfarr- 
 stellen   
 (Anlage 9.1)  
– zur Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe- 
 Land u.a. betreffend Gemeindepfarrstellen   
 (Anlage 9.2)

Präsident Wermke: Wir kommen zu Tagesordnungspunkt 
XI: Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses zur 
Vorlage des Landeskirchenrates: Prüfaufträge „Stellen in 
der Fläche“. Das ist die Ordnungsziffer 04/09. Damit auch 
zur Eingabe von Renate und Axel Malter und Lothar Möß
ner u.a. betreffend Gemeindepfarrstellen unter OZ 04/09.1 
und zur Eingabe des Bezirkskirchenrates Karlsruhe-Land 
u.a., ebenfalls betreffend Gemeindepfarrstellen, unter OZ 
04/09.2. Es berichtet der Synodale Rüter-Ebel. Ich bitte 
ihn, diesen Bericht jetzt abzugeben.

Synodaler Rüter-Ebel, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Mitsynodale, liebe Schwestern und 
Brüder! Ich habe die Aufgabe, der Synode einen Be
schlussvorschlag zum Thema „Stellen in der Fläche“, also 
zur Ordnungsziffer 04/09 zu machen. Dazu gehört eben 
auch eine Stellungnahme zu den Eingängen 04/09.1 von 
Renate und Axel Malter, Lothar Mößner und anderen, und 
04/09.2 vom Bezirkskirchenrat Karlsruhe-Land und anderen.

Zunächst wende ich mich dem Thema „Stellen in der Flä
che“ als einem Kapitel des Strategieprozesses der Evan
gelischen Landeskirche in Baden zu. Die Landessynode 
hat sich auf ihrer Herbsttagung 2021 intensiv mit diesen 
Fragen beschäftigt und hat damals den Evangelischen 
Oberkirchenrat Karlsruhe um verschiedene Prüfungen dazu 
gebeten.

„Stellen in der Fläche“ meint hier landeskirchliche Stellen, 
die in den Kirchenbezirken verortet sind, und zwar hier 
konkret in den Bereichen Kirchenmusik, in den Bereichen 
bezirkliche Kinder- und Jugendarbeit, sowie in besonderen 
Bereichen der Seelsorge. Außerdem geht es hier um Stel
len im Bereich des Religionsunterrichts an den Schulen.

Zum einen wurden mögliche Stellenkürzungsszenarien in 
diesen Bereichen erarbeitet und vorgestellt. Zum anderen 
wurde auf Bitte der Synode geprüft, ob es Möglichkeiten 
gebe, in den drei genannten Bereichen – also Musik, 
 Jugend und Seelsorge – in geringerem Umfang als den all
gemein beschlossenen 30% zu kürzen. Und schließlich 
drittens wurde an sogenannten „vernetzenden Stellen“ 
konzeptionell weitergedacht.

Alle vier Ausschüsse befassten sich mit den vorgelegten 
Kürzungsszenarien und einem Vorschlag des Evangeli
schen Oberkirchenrats Karlsruhe, die Stellenreduzierung 
in den drei genannten Bereichen etwas abzufedern. Dabei 
nahmen die Ausschussmitglieder zur Kenntnis, dass die 
angesagten Kürzungen diese Arbeitsbereiche bis an die 
Schmerzgrenze herausfordern werden. Dies wurde zum 
Beispiel sehr anschaulich im Hinblick auf Kantoratsstellen 
in den Bezirken, sowie im Hinblick auf Klinik- oder Hoch
schulseelsorge.
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Der Kompromissvorschlag des Evangelischen Oberkir
chenrats, die Kürzungen in diesen Bereichen wenigstens 
etwas abzufedern, funktioniert folgendermaßen in zwei 
Schritten: Im ersten Schritt wird der allgemeine Kürzungs
beschluss von 30 % umgesetzt. Gleichzeitig werden in 
einem zweiten Schritt 10 % der Stellen für Innovationen 
und für Vernetzungsarbeit sozusagen „zurückgegeben“. 
Das entspricht dem 20-plus-10-Beschluss der Landes-
synode aus dem Jahr 2020 (siehe Protokoll Nr. 12, Herbstta
gung 2020, S. 41 ff).

Dabei geht es insgesamt konkret lediglich um 11,5 Ange
stelltenstellen, also für Kantor/innen und Diakon/innen. An 
Pfarrstellen ist hier in diesem Zusammenhang nicht ge
dacht. Von diesem Kompromissvorschlag waren alle vier 
Ausschüsse sehr angetan.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss hat mich gebeten, 
in diesem Zusammenhang zu erwähnen, dass die Landes
synode im Zuge der nächsten Haushaltsberatungen ein 
besonderes Augenmerk auf die Sachmittel für die Telefon
seelsorge haben möge. Hier würde schon bei geringen 
Kürzungen der Kollaps drohen.

Die Ausschüsse haben sich dann auch intensiv mit Ent
wicklungen im Bereich Religionsunterricht beschäftigt. 
Dabei ist man in einem sehr komplexen Feld, das bestimmt 
ist von staatlichen Drittmitteln, von sich verändernden 
rechtlichen Rahmenbedingungen, von gesellschaftlichen 
Entwicklungen und von anstehenden Ruheständen bei 
den Pfarrpersonen. Je nachdem, wie die Entwicklungen in 
diesem Bereich laufen, kann der Rückgang an Kosten hier 
sehr unterschiedlich ausfallen, möglicherweise auch deut
lich höher als 30%.

Der Finanzausschuss hat gebeten, dass es alle zwei Jahre 
im Rahmen der Haushaltssynode einen Bericht dazu 
geben möge, um mögliche Maßnahmen dann zeitnah er
greifen zu können.

Im Weiteren wurden in allen vier Ausschüssen die Einga
ben zum Thema „Gemeindepfarrstellen“ ausführlich be
sprochen. Es wurde auch zur Kenntnis genommen, dass 
die Eingabe „Rettet die Gemeindepfarrstellen“ durch eine 
online-Petition vielfach unterstützt wurde.

Auf der einen Seite kommt darin eine große Wertschät
zung für Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer zum 
Ausdruck, eine große Wertschätzung für kirchliche Kon
takte und Beziehungen vor Ort, auch eine Sehnsucht nach 
begreifbarer und erreichbarer Kirche, sicher auch der 
Schmerz über den bevorstehenden Abbau von Pfarrstellen 
– da geht es real um Verluste, und damit eine Unsicherheit 
über den Umbau vertrauter Strukturen.

Auf der anderen Seite hat sich keiner der Ausschüsse 
dafür ausgesprochen, den Beschluss der Landessynode 
über die Kürzung von 30% auch der Pfarrstellen in den Ge
meinden noch einmal in Frage zu stellen.

Es gab einzelne Punkte und Gedanken, die in der Diskus
sion noch genannt werden sollten.

– Die Landessynode hat sich am Dienstag und am Mitt
woch dieser Woche in einem Fachtag intensiv mit 
 Fragen des Kirchenbildes beschäftigt (siehe Anlage 21). 
Eine der Erkenntnisse war dabei, dass Kirche künftig in 
unterschiedlichen Formen und Netzwerken zu denken 

und zu leben sein wird. Die Parochie wird dabei sicher 
eine wichtige, doch nicht die einzige Rolle spielen.

– Insbesondere der Rechtsausschuss sah die Anliegen 2 
bis 4 der Eingabe 04/09.2 des Kirchenbezirks Karls
ruhe-Land als gut aufgenommen an. Das Anliegen 1 
deckt sich in etwa mit dem Anliegen der Eingabe 
04/09.1. Dieses wurde in den Ausschüssen, wie ge
sagt, ausgiebig besprochen.

– Eine Prognose zur Pastorationsdichte – das ist das 
Verhältnis von Pfarrstelle in Bezug auf die Zahl der Ge
meindeglieder – für die Jahre 2021 und 2036 besagt, 
dass die Verhältniszahlen in etwa gleich sein werden, 
nämlich ungefähr 1.850 Gemeindeglieder pro Gemein
depfarrstelle. D. h. die bestehende Pastorationsdichte 
kann im Blick auf 2036, was die Prognose angeht, er
halten werden. Auf Grund des Kleinerwerdens der Ge
meinden wird die Zahl der Gemeindepfarrer/innen in 
etwa gleichem Verhältnis sein wie heute, wobei natür
lich die Fläche der Gemeindebezirke größer sein wird.

– Noch eine andere Zahl, die immer wieder auch eine 
Rolle spielt, soll genannt sein, um an einer Stelle die 
nötige Transparenz herzustellen: Im Evangelischen 
Oberkirchenrat Karlsruhe gibt es derzeit etwa 50 Pfarr
stellen. Zu diesen 50 Pfarrstellen gehören die Landes
bischöfin und die Prälaten, einige der Oberkirchenräte, 
einige Pfarrer/innen in den Fachabteilungen, in denen 
theologisches Know-how benötigt wird, also etwa in 
den Themenbereichen Gottesdienst, Seelsorge, Religi
onspädagogik, Akademie, Predigerseminar, Rundfunk
verkündigung und anderen.

– Insgesamt war in den Ausschüssen der Gedanke vor
herrschend, dass es aus unterschiedlichen Gründen 
für unsere Kirche gut ist, wenn sie sich in vielfältigen 
Formen und Profilen trifft, organisiert, zusammenfindet, 
entwickelt, Gemeinde lebt. Einerseits weil Menschen 
ganz unterschiedliche Kontaktpunkte zur Kirche und 
zum Glauben brauchen, andererseits damit beruflich 
Tätige in der Kirche auch unterschiedliche Arbeits- und 
Einsatzfelder finden.

Die genannten Eingaben sind damit gut gewürdigt und in
tensiv besprochen.

Folgende Beschlüsse werden der Landessynode vorge
schlagen

1. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkir-
chenrat, das Reduktionsziel von 30 % bei den Stellen in 
der Fläche in den Entwürfen zu den Doppelhaushalten 
2024 / 2025 bis 2032 / 2033 bei allen Arbeitsbereichen 
umzusetzen. Bei der Umsetzung der Einsparungen im 
Bereich des Religionsunterrichts ist die Unterrichtsver-
sorgung und der Erhalt des „Badischen Drittels“ zu be-
achten.

2. Die Landessynode bittet für jeweils fünf Doppelhaus-
halte 11,5 Personalstellen (Diakon/innen oder Kirchen-
musiker/innen) vorzusehen, die für Innovationen bzw. 
Vernetzungsarbeit im Bereich bezirklicher Jugendar-
beit (drei Stellen), im Bereich der Kirchenmusik (5,5 
Stellen) sowie der Seelsorge in besonderen Arbeitsfel-
dern (drei Stellen) eingesetzt werden sollen. Diese sind 
durch den Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe 
nach zu entwickelnden Kriterien zu vergeben.
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3. Die Landessynode bittet darum, Rahmenbedingungen 
für vernetzende Stellen zu schaffen (insbesondere hin-
sichtlich des Besetzungsverfahrens, der Begleitung 
und der Supervision).

4. Soweit den Eingaben nicht stattgegeben worden ist, 
werden sie zurückgewiesen.

Ich danke der Synode für die Aufmerksamkeit. 

Präsident Wermke: Unser Dank gilt Ihnen, Herr Rüter-
Ebel. Ich eröffne die Aussprache und bitte um Wortmel
dungen.

Synodale Vogel: Herr Präsident, liebe Konsynodale! Zu
nächst auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön 
für diesen klaren Bericht, lieber Herr Rüter-Ebel.

Ich gehöre selbst zu den Unterzeichnerinnen dieser Peti
tion von Ehepaar Malter und Herrn Mößner. Ich möchte 
Ihnen auch sagen, warum. Ich habe nach der letzten Syn
ode – ich sage das ganz selbstkritisch – empfunden, dass 
wir mit dieser Entscheidung, überall 30 % zu kürzen, damit 
eigentlich den leichtesten Weg für uns gewählt haben, so 
schwer er natürlich ist. Wir haben den leichtesten Weg 
deshalb gewählt, weil wir uns davor gedrückt haben oder 
weil wir es nicht hinbekommen haben, eine Priorisierung in 
den Aufgaben und Arbeiten der Kirche irgendwie darzustel
len. Diese Priorisierung kann nicht darin bestehen, das 
möchte ich ganz klar sagen, dass man einer Berufsgruppe 
den Vorzug gibt, indem man sagt, Frau Vogel ist Dekanin, 
die redet jetzt für die Pfarrerinnen und Pfarrer. Das ist aber 
für mich nicht der Punkt. Der Punkt ist vielmehr der, dass 
ich der Meinung bin, dass wir als Kirche in aller erster Linie 
das machen müssen, was sonst niemand macht außer der 
Kirche, nämlich Verkündigung, Seelsorge und Gottes
dienste feiern und das in den unterschiedlichsten Berei
chen, durch die unterschiedlichsten Mitarbeitenden. Wir 
tun das, was andere nicht tun.

Unter Umständen werden wir uns in der Zukunft auch von 
Arbeitsbereichen mutig trennen werden müssen, die auch 
andere übernehmen können, die nicht Kirche sind. Dass 
uns das schwer fällt und uns das weh tut, ist ganz klar. 
Wenn das nicht so wäre, hätten wir die ganze Zeit Dinge fi
nanziert und unterstützt, die wir gar nicht hätten unterstüt
zen sollen oder die wir gar nicht hätten machen sollen. Das 
wird immer weh tun. Trotz allem denke ich, dass wir um die 
Entscheidung, irgendwann eine Priorisierung treffen zu 
müssen, gerade in Zeiten weniger werdender Mittel, auch 
des begrenzten Personals, nicht herumkommen werden. 
Wir werden schauen müssen, dass das in der Mitte bleibt, 
was unser ureigenster Auftrag ist, nämlich Menschen ein
zuladen zum Glauben an Jesus Christus, auch die Verkün
digung und Seelsorge in der Mitte zu haben. Da gehören, 
wie gesagt, viele Berufe dazu, nicht nur die Gemeindepfar
rerinnen und Gemeindepfarrer. Ich bin dem Ehepaar Mal
ter und Herrn Mößner sehr dankbar, dass sie darauf so klar 
hingewiesen haben. Gleiches gilt für den Kollegen aus 
Karlsruhe-Land und dem dortigen Bezirkskirchenrat. Ich 
habe mich deren Anliegen deshalb angeschlossen, das 
möchte ich zum Verständnis der Synode mitgeben, weil ich 
denke, dass wir in Zukunft irgendwann dahin kommen wer
den, diese Priorisierung treffen zu müssen.

Ungeachtet dessen weiß ich natürlich auch, dass wir die 
30 % Kürzung gemäß dem Beschluss, den ich ja selber im 
November mitgefasst habe, umsetzen müssen. In den Be
zirken sind wir alle schon dran; da müssen wir das Beste 

daraus machen. Das ist gar keine Frage. Das macht auch 
keiner von uns wirklich gerne. Es geht darum, dass wir um 
den Beruf des Pfarrers und der Pfarrerin werben, dass wir 
einfach sehen, dass wir in eine gute Zukunft für unsere Kir
che gehen, wo einfach das Wesentliche im Mittelpunkt 
steht. Das wollte ich einfach noch einmal betont haben. 
Dankeschön!

Präsident Wermke: Dankeschön, Frau Vogel.

Synodaler Dr. Rees: Ich beziehe mich auf den Hauptan
trag „Stellen in der Fläche“ und den Prüfauftrag, den wir 
gegeben hatten. Da sehe ich tatsächlich auch alle diese Ar
beitsfelder bei „Stellen in der Fläche“ als Arbeitsfelder in 
den Bereichen Zeugnis, Verkündigung und Seelsorge. Ich 
bin unglaublich dankbar, dass es vor dem Hintergrund der 
schweren Entscheidungen nicht dazu gekommen ist, dass 
verschiedene Arbeitsbereiche gegeneinander ausgespielt 
wurden oder diese gegeneinander agiert haben. Man hat 
vielmehr in großer geschwisterlicher Verbundenheit ver
sucht, alle Schwierigkeiten gemeinsam zu tragen. Man hat 
auch auf die Kreativität des Oberkirchenrats gesetzt, die 
dieser mit dieser Vorlage eingelöst hat. Dafür bin ich un
glaublich dankbar.

Oberkirchenrat Dr. Kreplin: Ich möchte noch eine Informa
tion hinzufügen, die vielleicht bei der Kommunikation die
ses Beschlusses heute wichtig ist.

Der Beschluss, 30 % der Gemeindepfarrstellen zu reduzie
ren, hat eine Laufzeit bis zum Ende 2035, zum Jahres
wechsel 2036. Wenn man schaut, wie viele Stellen bis 
Ende 2032 gekürzt werden müssen, sind es genau 20 %. 
Das heißt, faktisch haben wir im Bereich der Gemeinde
pfarrstellen bereits jetzt eine Schwerpunktsetzung ge
macht, weil wir in allen anderen Bereichen bis 2032 
eigentlich 30 % kürzen. Nur im Bereich der Gemeindepfarr
stellen kürzen wir nur um 20 %. Die 30 %-Perspektive ist 
bis zur zweiten Hälfte der 30er-Jahre schon auch gegeben. 
Ich möchte das nicht verharmlosen. Wir werden auch in 
den anderen Bereichen, das ist zu befürchten, zwischen 
2032 und 2036 noch weitere Kürzungen machen müssen. 
Es wäre auch wichtig, dass Sie das so in den Kirchenbezir
ken weitergeben. Es gibt jetzt schon eine Priorisierung im 
Bereich der Gemeindepfarrstellen.

Präsident Wermke: Vielen Dank. Gibt es weitere Wort-
meldungen? – Das sehe ich nicht. Dann schließe ich die 
Aussprache. Ich frage den Berichterstatter, ob er ein 
Schlusswort wünscht.

(Synodaler Rüter-Ebel, Berichterstatter:  
Nein, vielen Dank!)

Vielen Dank. Dann können wir zur Abstimmung kommen. 
Die Beschlussvorschläge waren eingeblendet.

Wenn Sie keine Einwände haben, möchte ich die aufge
zeigten vier Punkte in einem Abstimmungsdurchgang ab
stimmen lassen. Gibt es dagegen Bedenken? – Das ist 
offensichtlich nicht der Fall.

Dann bitte ich Sie sehr herzlich, die Hand zu heben, wenn 
Sie diese Beschlüsse unterstützen wollen. Der letzte 
Stand sind 59 Ja-Stimmen. Dann frage ich: Wer ist gegen 
diesen Hauptantrag und die dortigen Beschlüsse? – Ich 
sehe keine Meldung. Nun bitte ich um Enthaltungen. – Ich 
sehe eine Enthaltung. Damit ist beschlossen, wie im 
Hauptantrag des Bildungs- und Diakonieausschusses ge
nannt.
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Vielen Dank, auch noch einmal dem Berichterstattenden 
und all denen, die mit ihren Beiträgen hier für weitere Klar
heit gesorgt haben.

Mit Blick auf die Uhr möchte ich nun in die Abendessens
pause einleiten. Ich unterbreche die Sitzung bis 20 Uhr und 
bitte aber sehr herzlich, dass wir auch pünktlich um 20 Uhr 
wieder fortfahren können und nicht erst die Nachrichten 
der Tagesschau abwarten müssen.

Einen guten Appetit in der Pause, ein wenig Erholung und 
dann um 20 Uhr Fortsetzung der Sitzung. Vielen Dank!

(Unterbrechung der Sitzung 
von 18:58 bis 20:10 Uhr)

(Vizepräsidentin Lohmann übernimmt  
die Sitzungsleitung.)

XIII 
Friedensgebet
Vizepräsidentin Lohmann: Liebe Konsynodale, wir begin
nen die Abendsitzung mit einem Gebet um Frieden in der 
Ukraine und in den anderen Kriegsgebieten dieser Welt. 
Wir wollen beten mit den Worten des Friedensgebets von 
Coventry.

(Das Friedensgebet der Coventry – Nagelkreuz-
gemeinschaft wird gemeinsam gesprochen.)

Es gab einen Stromausfall während der Pause. Wir haben 
nun wieder Strom und wir hoffen, es bleibt auch so.

XII 
Bericht des Hauptausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:   
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung von 
Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen  
(Anlage 7)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir fahren nun fort in der Ta
gesordnung mit Punkt XII: Bericht des Hauptausschusses 
zum Entwurf eines Kirchlichen Gesetzes hinsichtlich der 
Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und To
desfällen. Berichterstatter ist Herr Heger.

Synodaler Heger, Berichterstatter: Sehr geehrte Frau Vi
zepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder! Das vorlie
gende Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über 
die Gewährung von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und 
Todesfällen eröffnet die Möglichkeit, dass beihilfeberech
tigte Personen, die sich freiwillig gesetzlich krankenversi
chern lassen möchten, an Stelle der Beihilfeleistung einen 
Beitragszuschuss zu den Beiträgen der freiwilligen gesetz
lichen Krankenversicherung erhalten.

Es gibt sehr unterschiedliche Gründe, weshalb es im Ein
zelfall als vorteilhaft bewertet wird, trotz bestehender Bei
hilfeberechtigung den Krankenversicherungsschutz über 
die freiwillige Krankenversicherung abzubilden. Folgerich
tig ist und bleibt es die persönliche Einschätzung und Ent
scheidung der betreffenden Personen, ob diese sich 
freiwillig gesetzlich versichern und den Beitragszuschuss 
in Anspruch nehmen. Das Änderungsgesetz eröffnet 
genau diese Wahlmöglichkeit.

Der Anwendungsbereich beziehungsweise die Reichweite 
der vorgesehenen Regelung ist eher gering. Oder konkret 
gesprochen: Derzeit gibt es vier Personen im aktiven 
Dienstverhältnis und 26 Versorgungempfänger/innen, die 
freiwillig versichert sind und die dies somit betrifft. Gleich
wohl zeigen die Erfahrungen in anderen Landeskirchen, 
die eine solche Regelung eingeführt haben, dass es einen 
Bedarf für diese Regelung gibt.

Um den Beitragszuschuss möglichst unaufwändig zu er
mitteln und eine ständige Neuberechnung zu vermeiden, 
wird bei der Berechnung des Beitragszuschusses nicht auf 
den konkret anfallenden Beitrag abgestellt, sondern auf 
den bei der AOK am Sitz der badischen Landeskirche be
stehenden Beitragssatz.

Grundsätzlich orientiert sich der Beitragszuschuss an der 
Höhe der Bruttobezüge. Da die Krankenversicherungsbei
träge über die Beitragsbemessungsgrenze der Höhe nach 
gedeckelt sind, ist auch der Beitragszuschuss auf einen 
Höchstbetrag zu begrenzen.

Um auch hier sehr hohen Verwaltungsaufwand zu vermei
den, sollen die Berechnungsfaktoren und der Höchstbe
trag durch Rechtsverordnung definiert und regelmäßig 
überprüft und angepasst werden. In der Gesetzesbegrün
dung wird für die regelmäßige Überprüfung der Zeitraum 
von drei Jahren genannt.

Die Pfarrvertretung hat zum vorgelegten Gesetzesentwurf 
Stellung genommen. In ihrer Stellungnahme äußert die 
Pfarrvertretung keine grundsätzlichen Einwände. Zitat: 
“Solange die Landeskirche an der Beihilfe als Regelfall der 
Krankenversicherung festhält, ist gegen eine Bezuschus
sung des Beitrags zu einer freiwilligen gesetzlichen Kran
kenversicherung grundsätzlich nichts einzuwenden.“ (Zitat 
Ende)

Mit der vorgesehenen Pauschalierung des Zuschusses, 
erklärt sich die Pfarrvertretung jedoch nicht einverstanden. 
Vielmehr spricht sie sich für die Spitzabrechnung des Zu
schusses nach dem tatsächlich individuell einer Person 
entstehenden, nachweisbaren Krankenversicherungsbei
trag aus.

Die Stellungnahme der Pfarrvertretung wurde an die Syno
dalen weitergeleitet und in den Ausschüssen zu diesem Ge
setzesentwurf mitberaten. Im Ergebnis folgte die Mehrheit 
der Synodalen in den Ausschussberatungen dem Wunsch 
der Pfarrvertretung auf individuelle Spitzabrechnung des 
Beitragszuschusses auf Grund des damit verbundenen 
hohen Verwaltungsaufwandes nicht.

Der Beschlussvorschlag, den ich nun im Wortlaut verlese, 
lautet deshalb:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen in der 
Fassung des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Heger, für 
den Bericht. Ich eröffne jetzt die Aussprache. Gibt es Wort
meldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Damit 
schließe ich die Aussprache. Möchten Sie noch ein 
Schlusswort?

(Synodaler Heger, Berichterstatter: Nein, vielen Dank!)
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Dann würden wir über das Gesetz abstimmen. Es handelt 
sich um ein Artikelgesetz, wobei Artikel 2 nur das Inkrafttre
ten und auch den Zeitpunkt des Inkrafttretens betrifft.

Beginnen wir also mit der Überschrift: Kirchliches Gesetz 
zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen.

Wer dem zustimmen kann, den bitte ich um das Handzei
chen. – Gibt es Enthaltungen? – Ich sehe eine Enthaltung. 
Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Somit 
haben wir 48 Ja-Stimmen und eine Enthaltung.

Nun kommen wir zu Artikel 1 des Gesetzes mit dem von 
Herrn Heger geschilderten Inhalt. Wer stimmt zu, ich bitte 
um das Handzeichen. – Wer enthält sich? – Anscheinend 
niemand, also keine Enthaltungen. Gibt es Gegenstim
men? – Auch nicht. Dann ist Artikel 1 in dieser Form mit 
etwa 47 Stimmen beschlossen.

Artikel 2 betrifft das Inkrafttreten am 1. Juli 2022. Wer kann 
dem zustimmen? – Das sind 55 Ja-Stimmen. Wer enthält 
sich? – Keine Enthaltungen. Wer stimmt dagegen? – Keine 
Gegenstimmen.

Dann müssen wir das ganze Gesetz noch einmal abstim
men. Wer dem Gesetz insgesamt zustimmen kann, den 
bitte ich um das Handzeichen. – Ich habe jetzt 57 Zustim
mungen für das Gesetz insgesamt. Gibt es Enthaltungen? 
– Ich sehe keine Enthaltungen. Gibt es Gegenstimmen? – 
Das ist auch nicht der Fall. Das Gesetz ist so beschlossen. 
Vielen Dank!

XIV 
Bericht zum Jubiläum 50 Jahre EMS
Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen zum Tagesord
nungspunkt XIV: Bericht zum Jubiläum 50 Jahre EMS 
(Evangelische Mission in Solidarität). Ich begrüße – hof
fentlich – Herrn Generalsekretär Dr. Heidtmann. Herr 
Dr. Heidtmann, sind Sie zugeschaltet?

Herr Dr. Heidtmann: Ich bin zugeschaltet und ich hoffe, 
Sie können mich hören.

Vizepräsidentin Lohmann: Wir hören Sie. Vielen Dank! 
Schön, dass Sie da sind, und ich darf Sie um Ihren Bericht 
bitten.

Herr Dr. Heidtmann: Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, 
sehr geehrte Frau Landesbischöfin, hohe Synode, sehr ge
ehrte Mitglieder der Kirchenleitung, liebe Schwestern und 
Brüder! Ich danke Ihnen herzlich für die Möglichkeit, heute 
Abend ein bisschen aus der EMS und aus unserem Jubi
läum zu berichten. Ich freue mich, einige vertraute Gesich
ter aus meiner Zeit in Baden hier auf dem Bildschirm 
wieder zu sehen.

Ich grüße Sie herzlich im Namen der Evangelischen Mis
sion in Solidarität.

Die EMS feiert in diesem Jahr ihr 50. Jubiläum und ich 
möchte Ihnen gerne zur Einstimmung auf dieses Jubiläum 
das Lied zum Jubiläum vorspielen, das der Pfarrer und Mu
siker Fabian Vogt komponiert hat: „Together we are free“. 
Sie werden in dem Video einige der Menschen kennenler
nen, mit denen die EMS die badische Landeskirche welt
weit verbindet.

(Das Lied „Together we are free“ wird eingespielt.)

Als die EMS vor 50 Jahren als das Evangelische Missions
werk in Südwestdeutschland gegründet wurde, war das 
Werk damals ein Zusammenschluss von den fünf südwest
deutschen Landeskirchen, fünf Missionsgesellschaften 
aus Deutschland und der Schweiz sowie der Herrnhuter 
Brüdergemeine. Heute ist die Evangelische Mission in 
 Solidarität eine internationale Gemeinschaft mit insgesamt 
23 Mitgliedskirchen, zwei Gastkirchen und immer noch den 
fünf Missionsgesellschaften. Wir verbinden weltweit mehr 
als 25 Millionen Gläubige miteinander. Wir haben Mit
gliedskirchen in Japan, Korea, Indien, Indonesien, dem 
Nahen Osten, Ghana, Südafrika und Europa.

Das Besondere an der EMS ist: Es ist eine gleichberech
tigte Gemeinschaft. Alle entscheiden gleichberechtigt über 
Projekte, über Personal und Finanzen. Das ist im Bereich 
von Mission, Ökumene und auch Entwicklungszusammen
arbeit weitgehend einzigartig. Diese enge Verknüpfung der 
Kirchen prägt auch die Zusammenarbeit. Die EMS trägt die 
Zusammenarbeit mit den Kirchen, die sie vor 50 Jahren 
aus der Basler Mission, der Deutschen Ostasienmission, 
der Herrnhuter Mission und dem Ev. Verein für die Schnel
ler-Schulen übernommen hat, weiter. Und wir erleben: Zu
sammen haben wir als Kirchen und Missionsgesellschaften 
sehr viel mehr Möglichkeiten, als wir sie alleine hätten.

Wir haben zum Auftakt des EMS-Jubiläums-Jahres im ver
gangenen Jahr junge Menschen aus allen Mitgliedskirchen 
zu einer Tagung nach Ghana eingeladen zu der Frage: 
Was bedeutet denn Mission heute?

Die Antwort der jungen EMS-Delegierten war: Bei Mission 
geht es um viel mehr als nur die Änderung des Glaubens. 
Mission ist eine gesellschaftsverändernde Kraft, die unser 
ganzes Leben verändert.

Und tatsächlich verändert die Zusammenarbeit der Kir
chen in der EMS das Leben der Menschen. Das gilt z. B. 
für die Dalit, die Unberührbaren in Indien, denen seit Gene
rationen vermittelt wird, dass sie Menschen zweiter Klasse 
seien und die in den Kinderheimen und Schulen der Kirche 
von Südindien, die über die EMS gefördert werden, eine 
ganz andere Botschaft erleben, nämlich: „Ihr seid das 
Ebenbild Gottes, ihr seid etwas ganz Besonderes!“

Das gilt auch für die Christen im Libanon, die in einer 
schrecklichen Abfolge von Krisen stecken, wo die öffentli
che Ordnung längst zusammengebrochen ist. Ich war ver
gangene Woche im Libanon. Wir können von den 
Libanesen zum Beispiel Resilienz lernen im Umgang mit 
Stromausfällen. Das ist dort nicht die Ausnahme, sondern 
der Alltag. Ich möchte Ihnen den ganz herzlichen Dank der 
evangelischen Christen im Libanon überbringen für die Un
terstützung aus Baden, aus der EMS in den letzten fünf 
Jahrzehnten. Besonders danken möchte ich für die Unter
stützung durch das Opfer im Einführungsgottesdienst und 
Verabschiedungsgottesdienst am Sonntag vor acht Tagen. 
Ohne diese Unterstützung würde es evangelische Christin
nen und Christen als Zusammenschluss in der Art im Liba
non nicht mehr geben. Es würde die Schneller-Schulen 
oder die Near-East-School of Theology in Beirut als Inseln 
der Hoffnung nicht mehr geben.

Ich möchte Ihnen deshalb anlässlich des EMS-Jubiläums 
für die vielfältigen Formen der Unterstützung und Beteili
gung danken, die die badische Landeskirche in großer 
Treue und Verlässlichkeit in den vergangenen fünf Jahr
zehnten in die EMS eingebracht hat. Wir verändern mit 
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 dieser Unterstützung das Leben der Menschen. Wir schaffen 
neue Lebensmöglichkeiten, die die Kirchen für sich nicht 
hätten. Aber: Die EMS verändert auch unser Leben und 
unsere Art, wie wir Kirche in Deutschland sind.Wir haben 
für unser Jubiläumsbuch, das im August bei der ÖRK-Voll
versammlung veröffentlicht werden soll, unter anderem die 
Dekanin Bärbel Schäfer aus dem Markgräflerland gebeten, 
zu beschreiben, was denn die Mitarbeit in der EMS, in der 
sie sehr aktiv ist, für ihre ganz praktische Arbeit vor Ort hier 
in Baden bedeutet.

Sie berichtet unter Bezug auf Dorothee Sölle, ich zitiere 
Barbara Schäfer: „Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, er 
stirbt sogar am Brot allein.“ In meinen Arbeitsabläufen als 
Dekanin stehen vermehrt Worte wie „Strategieprozess“ 
oder „Verminderung von Ressourcen“ etc. Die Gemeinden 
müssen sich darauf einstellen, mit deutlich weniger Perso
nal und Finanzen auszukommen. Dabei besteht die Ge
fahr, das Augenmerk noch stärker auf die je eigene 
Situation und auf die Aufrechterhaltung des Bekannten und 
Vertrauten zu richten. Die EMS aber verwebt Menschen 
aus vielen verschiedenen Ländern und Kontinenten. Sie 
hilft mir dabei, dieser Gefahr zu widerstehen und die welt
weite Dimension von Glauben und Christsein verlässlich 
einzutragen, auch in die oben erwähnten Prozesse. So 
bleiben wir, auch als kleinere Kirche, Kirche in der Nach
folge Christi. Das hoffe ich und dafür bete ich.“ Soweit Bär
bel Schäfer.

„Together, we are free“. Wir haben im Januar dieses Jubi
läumslied an alle Mitgliedskirchen gesandt und sie eingela
den, uns ihre eigenen Versionen dieses Liedes zu senden. 
Ich möchte auch Sie heute gerne einladen und uns Ihre 
Version des EMS-Jubiläumslieds zu schicken und am 18. 
September in allen Gemeinden der badischen Landeskir
che einen Jubiläumsgottesdienst zu feiern zusammen mit 
all den anderen Gemeinden in den EMS-Mitgliedskirchen. 
Wir wollen diesen Jubiläumsgottesdienst gestalten mit all 
den Beiträgen, die jetzt zu diesem Lied zurückkommen. 
Vielleicht gibt es dann auch eine alemannische oder kur
pfälzische Übersetzung des Jubiläumsliedes oder welche 
Fassung Sie auch finden. Sie finden auf der EMS-Website 
alles, was Sie brauchen: Noten, Sätze für Kirchenchor und 
Posaunenchor, Playback und eine Karaoke-Version. Ihrer 
Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt.

Ich möchte mich sehr herzlich bedanken für die sehr enge 
Verbindung der badischen Landeskirche in der EMS, für 
die vielfältige Unterstützung und für all das, was uns tat
sächlich vernetzt mit Menschen in den drei Kontinenten, 
die die EMS verbindet. Mit ein bisschen Vorgeschmack auf 
die Gottesdienste am 18. September möchte ich Ihnen 
noch einmal das EMS-Jubiläumslied vorspielen, aber jetzt 
in der Fassung der Studierenden vom United Theology 
College in Südindien.

Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen für die weiteren Bera
tungen alles Gute.

(Das Lied wird eingespielt.)

Vizepräsidentin Lohmann: Lieber Herr Dr. Heidtmann, 
ganz herzlichen Dank für Ihren Bericht und für Ihre Arbeit. 
Wir bleiben in Verbindung, wir bleiben in herzlicher Verbun
denheit. Vielen Dank! Alles Gute weiterhin.

Eine Aussprache zum Bericht ist nicht vorgesehen. Sie 
dürfen weiter zuhören. Sie haben für heute genug gearbei
tet. Dankeschön!

XV 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Ältestenrates vom 26. März 2022:   
Entwurf Änderung der Geschäftsordnung der 
Landessynode der Evangelischen Landeskirche 
in Baden   
(Anlage 18)

Vizepräsidentin Lohmann: Ich rufe auf Tagesordnungs
punkt XV, betreffend die Änderung der Geschäftsordnung 
der Landessynode. Ich bitte den Synodalen Dr. Beurer um 
den Bericht des Rechtsausschusses.

Synodaler Dr. Beurer, Berichterstatter: Sehr geehrte 
Frau Vizepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder! In der 
Schule wird Abschreiben mit der Note Sechs bestraft, in 
der Rechtssetzung mit dem sogenannten Nachführen von 
Gesetzesänderungen.

Unter der OZ 04/18 berichte ich über fünf derartige Anpas
sungen unserer Geschäftsordnung, die notwendig gewor
den sind durch

1. die Erweiterung des Amtsversprechens der Landes-
synodalen in der Grundordnung,

2. die Neufassung des Pfarrvertretungsgesetzes,

3. Synodenbeschlüsse zur Ertüchtigung des „Dritten 
Wegs“ im Arbeitsrecht und

4. und 5. die Umbenennung zweier Kirchenbezirke.

Künftig sind also Landessynodale der Wahrung der Ord
nungen unserer Kirche verpflichtet, Eingaben des Pfarrver
eins werden durch seinen Vorstand eingereicht, der 
Gesamtausschuss der Mitarbeitendenvertretungen erhält 
ein themenbezogenes Eingaberecht, Ladenburg-Wein
heim heißt Neckar-Bergstraße und Pforzheim-Land heißt 
jetzt Badischer Enzkreis. „Sonst ändert sich nix“, wie es 
einmal in der Werbung für einen bekannten Schokoriegel 
hieß.

Der Antrag des Rechtsausschusses lautet:

Die Landessynode beschließt den Antrag des Ältestenra-
tes zur Änderung der Geschäftsordnung der Landessyn-
ode der Evangelischen Landeskirche in Baden.

Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Beurer. 
Es ist deutlich geworden, was Sie sagen wollten.

Ich eröffne die Aussprache. Gibt es Wortmeldungen? – 
Dies scheint, wenn man die Verzögerungen einrechnet, mit 
denen wir heute leben müssen, nicht der Fall zu sein. Dann 
schließe ich die Aussprache.

Möchten Sie ein Schlusswort halten, Herr Dr. Beurer?

(Synodaler Dr. Beurer, Berichterstatter: Nein!)

Dann können wir über die vorgeschlagenen Änderungen 
abstimmen, wie sie in der Vorlage enthalten sind.

Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. 
Ich sehe 56 Zustimmungen. Gibt es Enthaltungen? – Das 
scheint nicht der Fall zu sein. Gibt es Gegenstimmen? – 
Das scheint ebenfalls nicht der Fall zu sein.

Dann ist die Änderung so beschlossen. Vielen Dank!
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XVI 
Bericht des Rechtsausschusses  
– zur Vorlage Strukturen in der Fläche im Prozess  
 EKIBA 2032 – Eckpunktepapier   
 (Anlage 10)  
– zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
 25. März 2022: Entwurf Kirchliches Erprobungs- 
 gesetz zum gemeindlichen und übergemeind- 
 lichen Zusammenwirken in Kooperationsräumen  
 (Erprobungsgesetz Kooperationsräume –  
 ErpG-Kor)  
 (Anlage 10.1)  
– zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
 25. März 2022: Entwurf Kirchliches Gesetz zur  
 Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer  
 Gesetze  
 (Anlage 10.2)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen zum Tagesord
nungspunkt XVI: Eckpunktepapier, Strukturen in der Flä
che, Erprobungsgesetz und Änderung der Grundordnung. 
Ich bitte den Synodalen Kadel um seinen Bericht. Herr 
Kadel, ich hoffe, Sie hören mich.

Synodaler Kadel, Berichterstatter: Vielen Dank, ich höre 
Sie sehr gut und kann wunderbar folgen.

Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe Konsynodale! 
Leider muss ich Ihnen zu dieser schon späten Stunde 
einen doch komplexen und leider auch etwas umfangrei
chen Bericht zumuten. Ich bitte jetzt schon um Ihr Ver
ständnis. Ich berichte über OZ 04/10, OZ 04./10.1 und OZ 
04./10.2, das heißt das Eckpunktepapier zu Strukturen in 
der Fläche im Prozess EKIBA 2032, den Entwurf eines 
kirchlichen Erprobungsgesetzes und den Entwurf eines 
kirchlichen Gesetzes zur Änderung der Grundordnung und 
weiterer Gesetze. In diesem Zusammenhang nehme ich 
zunächst Bezug auf die Ihnen im Vorfeld dieser Tagung zu
gesandten Drucksachen.

In meinem Bericht möchte ich nach den Gliederungsvorga
ben der Drucksachen vorgehen. Das bedeutet, dass ich 
zunächst zu dem Eckpunktepapier berichte, sodann zum 
Entwurf des Erprobungsgesetzes und zuletzt zum Entwurf 
des Gesetzes zur Änderung der Grundordnung und weite
rer Gesetze.

1. Eckpunkte und Ziele:

Insbesondere das Eckpunktepapier und der Entwurf des 
Erprobungsgesetzes stehen unter dem gemeinsamen 
Dach des Projekts EKIBA 2032, dem Entwicklungsprozess 
unserer Kirche, den bereits die vorherige Landessynode 
angestoßen hat und der unsere Kirche zukunftsfähig ma
chen will. Dabei ist beabsichtigt, einen Umstrukturierungs
prozess durchzuführen, der einerseits vor dem Hintergrund 
sinkender Mitgliederzahlen, zurückgehender Einnahmen 
und künftig geringer werdender Personenzahlen im haupt
amtlichen Dienst geprägt ist, wobei letzteres aus anstehen
den Ruheständen bei dem vorhandenen hauptamtlichen 
Personal und gleichzeitig aus den niedrigen Ausbildungs
zahlen resultiert. Andererseits soll der Spagat geschafft 
werden, die Hauptaufgaben unserer Kirche, nämlich Seel
sorge und Verkündigung, zukunftssicher und flächende
ckend auch weiterhin zu erfüllen. Die zur Abstimmung 
anstehenden Gesetze sollen dabei die Grundlage zur 
Schaffung eines Instrumentariums bilden, das diesen Spa
gat ermöglichen kann.

Wichtig ist, dass bei diesem Prozess an jedem Ort eine 
Grundversorgung gesichert sein soll. Zur Grundversorgung 
gehören unter anderem Gottesdienstangebote in festem 
Rhythmus, wenn auch möglicherweise nicht allsonntäglich, 
die seelsorgerische Grundversorgung und die Erreichbar
keit eines Seelsorgers oder einer Seelsorgerin, sowie die 
Gestaltung von Kasualien.

Aufgrund der künftigen Kürzungen im Personalbereich kann 
über die Grundversorgung hinaus eine weitergehende Ver
sorgung nur in Form von Schwerpunktbildungen gesche
hen. Diese werden von der Profilierung einzelner kirchlicher 
Orte mit besonderen Angeboten abhängen, beispielsweise 
besonderer Gottesdienstformate, Kindergärten oder beson
derer diakonischer Prägung. Dabei wird wichtig sein, auch 
sogenannte Kirchenferne anzusprechen.

Ein weiterer wesentlicher Zweck des Ihnen zur Abstim
mung vorliegenden Erprobungsgesetzes besteht darin, 
Vorgaben zu einer verbindlichen regionalen Kooperation 
zu machen. Dabei liegt die Betonung auf der Verbindlich
keit. Das Gesetz gibt dafür einen rechtssicheren Rahmen 
und schafft die Erprobungsmöglichkeiten neuer Strukturen.

Die gewollte verbindliche regionale Kooperation bedeutet 
aber nicht das Ende unserer traditionellen Parochialge
meinden. Sie tritt aber neu hinzu, da durchaus ein gewisser 
Druck zur Zusammenarbeit ausgeübt werden soll, um den 
Blick über den eigenen Kirchturm hinaus zu eröffnen. Das 
geschieht dadurch, dass verschiedene Modelle angeboten 
werden, die den beteiligten Kirchengemeinden und Kir
chenbezirken ein Höchstmaß an Flexibilität geben sollen, 
um eine möglichst punktgenaue Umsetzung in der jeweili
gen Region entsprechend den örtlichen Bedürfnissen zu 
ermöglichen.

Zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es neuer Strukturen, 
die auch die Einführung neuer Begriffe erforderlich machen.

So soll künftig von Kooperationsräumen ausgegangen 
werden, wobei darunter ein geographischer Raum zu 
 verstehen ist, in dem Kirchengemeinden strukturiert zu
sammenarbeiten müssen und sich mit anderen kirchlichen 
Orten und Präsenzen vernetzen sollen.

Als kirchliche Präsenzen sollen Orte verstanden werden, 
an denen erwartbar das Evangelium in Wort und Tat kom
muniziert und gelebt wird. Dabei verwendet das Gesetz 
gewollt einen unbestimmten Rechtsbegriff, dem lediglich 
Beispiele beigegeben sind, um den Akteuren vor Ort die 
größtmögliche Freiheit bei der Umsetzung zu ermöglichen.

Neu ist auch der Begriff des Vernetzungsraumes, der eine 
von mehreren Möglichkeiten der organisierten Zusammen
arbeit in einem Kooperationsraum beschreibt. Der Vernet
zungsraum ist der eigentliche Erprobungsraum vor Ort. 
Hier können vom ansonsten geltenden Recht abweichende 
Gestaltungen mit sehr weitgehendem Gestaltungsspiel
raum für ein der jeweiligen Situation entsprechendes und 
angepasstes Modell erprobt werden. Grenzen der Kreativi
tät liegen nur in den gesetzlichen oder genehmigungsbe
dingten Vorgaben. Dabei sind Vernetzungsräume 
Körperschaften kirchlichen Rechts, die durch Rechtsver
ordnung des EOK eingerichtet werden.

Unsere Landeskirche kennt bereits verschiedene Formen 
von überörtlichen Verbänden. Als weitere Form eines der
artigen Verbandes wird neu der Gemeindeverband ge
nannt. Bei diesem liegt der Fokus auf der gemeinsamen 
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Wahrnehmung von Aufgaben der Gemeindearbeit. Der Be
griff wurde bewusst gewählt als Abgrenzung zu anderen, 
im kirchlichen Sprachgebrauch bereits vorhandenen Ver
bandsbegriffen wie dem Verwaltungszweckverband oder 
dem Diakonieverband. Hierbei handelt es sich um eine 
Körperschaft des öffentlichen Rechts.

Wie eingangs bereits erwähnt, soll die regionale Koopera
tion als verbindliche Pflicht ausgestaltet sein, wodurch es 
nicht in das jeweilige Belieben einzelner Beteiligter gestellt 
wird, Empfehlungen umzusetzen oder auch nicht. Dabei 
kann die Intensität der regionalen Kooperation unter
schiedlich ausgebildet sein.

Formen der Kooperation sind:

– die Vereinigung von Gemeinden eines Kooperations
raumes zu einer Kirchengemeinde;

– die Bildung eines Gemeindeverbandes, in dem die Ge
meinden weiterhin selbstständige Kirchengemeinden 
bleiben, aber Teile ihrer Kompetenzen an den Verband 
übertragen;

– die Bildung eines Vernetzungsraumes durch die betei
ligten Gemeinden;

– die Bildung von überparochialen Dienstgruppen der 
Hauptamtlichen, die ihren Dienst in selbstständigen 
Kirchengemeinden leisten; diese Form soll nach der
zeitigem Verständnis aber nur als eine Übergangsrege
lung verstanden werden, weil nur die Hauptamtlichen 
betroffen sind und eine echte Zusammenarbeit der Ge
meinden untereinander als solche nicht vorgesehen ist.

Das Erprobungsgesetz, das ich Ihnen im Anschluss vor
stellen möchte, soll von seinem Zweck her die Pflicht zur 
Zusammenarbeit begründen und Vorgaben für die Umset
zung im Rahmen kirchenbezirklicher Leitungsverantwor
tung ermöglichen. Das Gesetz gibt dabei lediglich 
Leitplanken vor. Die konkrete Ausgestaltung soll vor Ort er
folgen.

Das Gesetz will gleichzeitig einen Impuls dafür geben, 
dass sehr kleine Kirchengemeinden fusionieren, da derar
tige kleine Kirchengemeinden, von denen es in unserer 
Landeskirche immer noch eine große Zahl gibt, in der Ver
waltung überproportional teuer und aufwendig sind. Dabei 
ist nach dem Gesetz eine Richtgröße von 1.000 Gemein
degliedern vorgesehen, um von einer selbstständigen Kir
chengemeinde auszugehen. Zur Verdeutlichung möchte 
ich darauf hinweisen, dass es derzeit 65 selbstständige un
geteilte Kirchengemeinden mit weniger als 500 Kirchenmit
gliedern, 33 mit weniger als 250 Kirchenmitgliedern und 
sogar sieben mit weniger als 100 Kirchenmitgliedern gibt. 
Ich denke, diese Zahlen sprechen für sich. Allerdings ent
steht durch das Gesetz kein Zwang zur Vereinigung. Viel
mehr handelt es sich um eine Richtschnur und 
Handlungsempfehlung als Zeichen eben, „sich auf den 
Weg zu machen“.

Nicht verschwiegen werden sollen in diesem Zusammen
hang auch auftretende Probleme, wie zum Beispiel:

– die zeitaufwändige Umsetzung der Einführung neuer 
Strukturen;

– die Einführung einer zusätzlichen Ebene durch die neu
gebildeten Kooperationsräume, was im Rahmen einer 

Verschlankung kirchlicher Strukturen kritisch anzumer
ken ist und nur dann funktionieren kann, wenn eine 
klare Abgrenzung der wechselseitigen Zuständigkei
ten erfolgt, um Dopplungen in den Strukturen zu ver
meiden;

– die Klärung der Finanzen der beteiligten Einheiten und 
das rechtliche Auftreten nach außen gehört auch zu 
den Schwierigkeiten.

Das Gesetz zur Änderung der Grundordnung enthält we
nige flankierende Regelungen in Ergänzung des Erpro
bungsgesetzes. Entgegen dem ursprünglichen Entwurf 
wurden normative Grundlagen, die als zu frühe Festlegun
gen angesehen wurden, nach Anhörung der ständigen 
Ausschüsse herausgenommen. Aus praktischen Gründen 
wurden aber andere Regelungsgegenstände in das Ge
setz aufgenommen, die mit dem Prozess EKIBA 2032 nicht 
in Zusammenhang stehen. Dazu mehr bei der Einzelvor
stellung des Gesetzes.

An die Landessynode wurden zwei Eingaben gerichtet, die 
im Wesentlichen auf eine Verschiebung der Entscheidung 
– so der Kirchenbezirk Konstanz – beziehungsweise ein 
Aussetzen des gesamten Prozesses EKIBA 2032 – so der 
Kirchengemeinderat Oberes Renchtal – abheben. (siehe An
lage 10.3)

Soweit die Eingaben formal verspätet eingegangen sind, 
wurde eine inhaltliche Befassung wegen der kirchenpoliti
schen Dringlichkeit des Themas einerseits und der kurz
fristigen Überlassung der Unterlagen an die Kirchenbezirke 
andererseits, die sich deswegen nicht früher mit den Pa
pieren befassen konnten, ausnahmsweise als sinnvoll er
achtet, ohne dass damit ein Präjudiz für künftig verspätetes 
Einbringen von Eingaben geschaffen werden soll.

In der Sache wird einer Vertagung oder Aussetzung nicht 
zugestimmt, da der gesamte Prozess schon seit über zwei 
Jahren die gesamte Landeskirche beschäftigt und auch in 
den Kirchenbezirken bekannt ist. Weiteres Zuwarten für 
die Schaffung einer gesetzlichen Grundlage erschien nicht 
angezeigt, da im Rahmen der Erprobung bei der Umset
zung des Gesetzes in den Gemeinden und Kirchenbezir
ken für Klärungen und Diskussionen noch hinreichend Zeit 
verbleibt und auch viele Gemeinden und Kirchenbezirke 
das Gesetz dringend erwarten. Den Sachanliegen der Ein
gebenden wird gerade durch die Tatsache der Erprobung 
im Wesentlichen Rechnung getragen.

Soweit sich aus der nachstehenden Vorstellung der Ge
setze nichts Anderes ergibt, hat der Rechtsausschuss nur 
redaktionelle Änderungen an den Entwürfen vorgenom
men, die Sie dem Hauptantrag des Rechtsausschusses 
entnehmen können.

2. Erprobungsgesetz:

Ich stelle Ihnen jetzt den Entwurf des Erprobungsgesetzes 
vor.

§ 1 enthält den Grundsatz der Zusammenarbeit von Kir
chengemeinden in Kooperationsräumen. Dabei werden 
die verschiedenen Formen denkbarer Kooperationen auf
gelistet. Absatz 1 wurde redaktionell angepasst, nachdem 
von einer Verankerung des Begriffs „Kooperationsraum“ in 
der Grundordnung, die noch der ursprüngliche Entwurf 
vorsah, abgesehen wurde.
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Wie bereits erwähnt, wird in § 1 Abs. 3 des Erprobungsge
setzes (ErpG) erstmals eine Richtgröße von 1.000 Ge
meindegliedern für selbstständige Kirchengemeinden 
eingeführt. – Richtgröße, kein Obligo.

§ 2 normiert die landeskirchliche Leitungsverantwortung 
dadurch, dass der Kirchenbezirk durch den Bezirkskir
chenrat nach Anhörung der Bezirkssynode und der betei
ligten Gemeinden des jeweiligen Kooperationsraumes die 
Präsenzen kirchlichen Handelns festlegt. Dies ist dann von 
den beteiligten Gemeinden im Rahmen der Verpflichtung 
zur konstruktiven Zusammenarbeit umzusetzen.

Die Formen der Präsenzen kirchlichen Handelns sind in 
Absatz 2 aufgelistet. Dabei geht es um einen Rahmen für 
die Festlegung von Schwerpunkten über die Grundversor
gung hinaus.

Die Absätze 3 bis 5 geben den Kirchenbezirken die Mög
lichkeit, die neuen Strukturen auch über Kirchenbezirks
grenzen hinaus zu etablieren. Dies wäre dann wichtig, 
wenn bereits heute eine Strukturveränderung des ganzen 
Bezirks in der Zukunft gesehen wird.

Aus dem Zusammenspiel der §§ 1 und 2 ergibt sich, dass 
sich keine Kirchengemeinde der Kooperation verschließen 
kann. Adressatin der Norm ist die Kirchengemeinde, nicht 
die zu einer Kirchengemeinde gehörende Pfarrgemeinde. 
Die Pfarrgemeinden einer Kirchengemeinde gehören auto
matisch zu demselben Kooperationsraum wie die Kirchen
gemeinde selbst.

§ 3 definiert die Einrichtung und Regelung des Vernet
zungsraumes, der als Körperschaft kirchlichen Rechts 
nach Anhörung des Bezirkskirchenrats durch Rechtsver
ordnung des EOK begründet wird.

§ 4 enthält rechtliche Regelungen für die Vernetzungs
räume.

Als erforderliches Vertretungsgremium wird gemäß Absatz 
1 ein Vernetzungsrat geschaffen, der die Zusammenarbeit 
der beteiligten Gemeinden koordiniert, die Dienstgruppen 
begleitet und die Aufgaben wahrnimmt, die ihm nach der 
landeskirchlichen Rechtsverordnung zugewiesen wurden.

Der Vernetzungsraum wird rechtlich einer der beteiligten 
Gemeinden zugeordnet, die für diesen im Außenverhältnis 
als verwaltende Kirchengemeinde agiert. Die entstehen
den Kosten des Vernetzungsraumes teilen sich die betei
ligten Gemeinden gemäß der Regelung in Absatz 3.

Die §§ 5 und 6 enthalten Personalregelungen.

Entgegen dem ursprünglichen Entwurf wird jetzt ein neuer 
§ 7 aufgenommen. Hierbei handelt es sich um eine Son
derregelung für Stadtkirchenbezirke, deren besondere 
Strukturen in der ersten Fassung des Gesetzentwurfes 
nicht hinreichend berücksichtigt worden waren. Den Be
sonderheiten soll durch eine Rechtsverordnung Rechnung 
getragen werden. Der Rechtsverordnung vorausgehen 
sollen intensive Beratungen zwischen dem EOK und den 
Dekaninnen und Dekanen der Stadtkirchenbezirke.

Dadurch wird der bisherige § 7 zu § 8, der das Inkrafttreten 
und Außerkrafttreten regelt. 

Es ist insoweit an dieser Stelle schon abschließend darauf 
hinzuweisen, dass das Erprobungsgesetz nach Art. 62 
Abs. 1 Satz 1 wie auch das Gesetz zur Änderung der 
Grundordnung eine verfassungsändernde Mehrheit erfor

dert. Das wird die Frau Vizepräsidentin sicherlich nachher 
noch weiter erläutern.

3. Gesetz zur Änderung der Grundordnung u. a.:

Bei dem Entwurf handelt es sich um ein sogenanntes Arti
kelgesetz, durch das Änderungen nicht nur bei der Grund
ordnung als solcher, sondern auch in anderen 
landeskirchlichen Gesetzen vorgenommen werden.

Artikel 1 bezieht sich auf Änderungen der Grundordnung.

Die ursprünglichen Änderungsbefehle in den Nummern 1, 
3 und 5, die zur vorzeitigen Verfestigung von Strukturen aus 
dem Erprobungsgesetz führen könnten, wurden gestrichen. 
Dies betrifft die angedachten Änderungen in Artikel 5  
Abs. 2, Art. 23 und Art. 43 Grundordnung und damit die 
Verankerung des Begriffs „Kooperationsraum“ in der Grund
ordnung.

In Artikel 22 wird der dortige Absatz 4 aufgehoben. In die
sem Absatz sind bislang Aufgaben der Gemeindever
sammlung enthalten. Diese Vorschrift über eine 
Aufgabenzuteilung kann im Hinblick auf die Verweisung 
auf eine die Aufgaben regelnde Rechtsverordnung nach 
Absatz 5 entfallen.

In Artikel 24 Abs. 3 wird ein neuer Satz 2 eingefügt. Nach 
dieser Neuregelung können bei der Vereinigung von 
Kirchen gemeinden auf Antrag die bislang selbstständigen 
Kirchengemeinden als Pfarrgemeinden fortbestehen. 
Hinter grund ist, dass nach bisherigem Recht bei einer Ver
einigung selbstständiger Kirchengemeinden eine neue ein
heitliche ungeteilte Kirchengemeinde entsteht. Durch die 
Neuregelung können die vormals selbstständigen Kirchen
gemeinden jedoch als Pfarrgemeinden bestehen bleiben, 
was im Sinne der Erhaltung der Identität der bisherigen Kir
chengemeinden einen Zusammenschluss attraktiver ma
chen soll.

Artikel 62 Abs. 1 Satz 2 wurde neu gefasst und um einen 
Halbsatz nach dem Semikolon erweitert. Danach kann der 
EOK eine Rechtsverordnung zu Strukturregelungen erlas
sen, die lediglich einzelne Kirchenbezirke, Teile von Kir
chenbezirken oder einzelne Gemeinden betrifft. Im 
Gegensatz zur ansonsten geltenden Praxis, dass Rechts
verordnungen generell-abstrakt für den gesamten Bereich 
der Landeskirche gelten, kann so auf die genannten Ebe
nen im konkreten Fall durch Rechtsverordnung eingewirkt 
werden, um damit eine passgenaue Normsetzung in einem 
begrenzten geographischen Raum zu generieren.

Artikel 62 Abs. 2 wird aufgehoben. Die Norm betraf den Er
lass von Rechtsverordnungen durch den Landeskirchenrat 
bei Erprobungsgesetzen. Sie wurde als entbehrlich ange
sehen, da sie in praxi so gut wie nie zur Anwendung kam.

Artikel 87 Nr. 2 wurde neu gefasst. Diese Verfassungsän
derung steht nicht in Zusammenhang mit dem Projekt 
EKIBA 2032. Es geht vielmehr darum, dass, soweit ein Mit
glied der theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Uni
versität in Heidelberg berufenes Mitglied der Landessynode 
ist, eine Stellvertretung nur für die Tätigkeit im Landeskir
chenrat begründet sein soll.

Die Regelung stellt die Korrektur eines Fehlers dar, der 
sich bei der letzten Änderung dieser Norm eingeschlichen 
hatte. Systemwidrig war bei der letzten Änderung die Ein
führung einer Stellvertretung sowohl für die Mitgliedschaft 
in der Landessynode als auch im Landeskirchenrat vorge
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sehen worden. Da es allerdings für alle anderen Mitglieder 
der Landessynode keine Stellvertretung gibt, wurde so für 
einen Einzelfall eine Stellvertretung in der Landessynode 
geschaffen. Diese auf einem Irrtum beruhende Ausnahme
vorschrift wird durch die Neufassung korrigiert.

Auch die Einführung eines neuen Satz 3 in Artikel 106 steht 
nicht in Zusammenhang mit dem Projekt EKIBA 2032. Hier 
geht es um Fragen der kirchlichen Aufsicht. Danach soll im 
Rahmen der kirchlichen Aufsicht eine Unterstützung durch 
andere kirchliche Rechtsträger vorgesehen werden. Diese 
Änderung der Grundordnung steht in Zusammenhang mit 
den Vorgaben der gesondert zu beschließenden Änderung 
des Aufsichtsgesetzes. Hierfür bedarf es jedoch der Schaf
fung einer entsprechenden Grundlage in der Grundord
nung, die an dieser Stelle mitgeregelt wird. Im Übrigen 
verweise ich wegen der Begründung der Änderung des 
Aufsichtsgesetzes auf den Bericht des dortigen Berichter
statters. Ich denke, den werden wir morgen hören.

Artikel 107 Abs. 1 Satz 1 wurde neu gefasst. Danach wird 
der Zusammenschluss von Kirchengemeinden und Kir
chenbezirken zu einem Verband vorgesehen und der Be
griff des Gemeindeverbandes in die Grundordnung 
eingeführt.

Artikel 107 Abs. 3 wird um einen neuen Satz 3 ergänzt. Da
nach wird eine Zweidrittelmehrheit für Rechtsverordnungen 
des Landeskirchenrats in einer bestimmten Situation einge
führt. Hintergrund ist, dass der Landeskirchenrat berechtigt 
ist, ohne Antrag der Beteiligten eine Rechtsverordnung zu 
erlassen und so beispielsweise einen Gemeindeverband zu 
begründen. Während entsprechende Rechtsverordnungen 
des EOK nur auf Antrag der Beteiligten ergehen können, 
kann eine Rechtsverordnung des Landeskirchenrats ohne 
entsprechenden Antrag einen erheblichen Eingriff in die 
Strukturen eines Kirchenbezirks und der beteiligten Kir
chengemeinden bedeuten. Zum Schutz der beteiligten Kir
chenbezirke und Kirchengemeinden und zur Erhöhung der 
Akzeptanz einer derartigen Rechtsverordnung wird daher 
die qualifizierte Mehrheit von zwei Dritteln der stimmbe
rechtigten Mitglieder des Landeskirchenrats neu eingeführt.

Ebenfalls neu eingefügt wird ein Absatz 5 in Artikel 108. 
Danach wird der Landeskirchenrat ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung die Voraussetzungen für eine digitale 
Durchführung von Sitzungen, Beschlussfassungen und 
Wahlen zu regeln. Wir haben alle gemerkt, wie wir mit Be
ginn der Corona-Pandemie durch das Verbot von Gremi
ensitzungen in Präsenz innerhalb kürzester Zeit in unseren 
Handlungsmöglichkeiten fast auf Null zurückgeführt wor
den waren. Erst durch das Notfallgesetz konnte eine 
Rechtsgrundlage für digitale Verhandlungen geschaffen 
werden. Nunmehr geht es darum, für künftige Fälle, in 
denen digitale Verhandlungen angezeigt sind, eine rechts
sichere Grundlage zu schaffen.

Ich komme zu Artikel 2 unseres Artikelgesetzes. Hier geht 
es um Änderungen im Leitungs- und Wahlgesetz.

§ 14a, der die Bildung von Ortsältestenräten regelt, wird re
daktionell neu gefasst und in der Besetzung der Ortsältes
tenräte flexibilisiert.

§ 23 Abs. 8 wird ebenfalls neu gefasst. Auch diese Neufas
sung steht nicht in Zusammenhang mit dem Projekt EKIBA 
2032. Vielmehr geht es im Vorgriff auf eine anstehende Än
derung im Rechnungswesen um eine Präzisierung bei der 
Erteilung des Feststellungsvermerks für Zahlungen sowie 

zur Erhöhung der Sicherheit um die Umsetzung des Vier
augenprinzips.

Die Änderung in § 53 Abs. 1 ist die notwendige Ergänzung 
im Leitungs- und Wahlgesetz zu der oben erläuterten Än
derung von Artikel 87 Nr. 2 Grundordnung in Bezug auf die 
Frage der Stellvertretung des in die Landessynode berufe
nen Mitglieds der theologischen Fakultät der Ruprecht-
Karls-Universität in Heidelberg.

Artikel 3 unseres Artikelgesetzes enthält eine Änderung 
des Verwaltungs- und Serviceamtsgesetzes.

Dessen § 4 Abs. 2 wird neu gefasst. Es geht um ein erwei
tertes Zusammenwirken nicht nur zwischen den Rechtsträ
gern in der Fläche, sondern auch zwischen diesen und der 
Landeskirche. Diese Klarstellung wurde von allen beteilig
ten Gremien als sinnvoll angesehen, um ein geordnetes 
Zusammenwirken zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund 
wird auch die Einrichtung einer entsprechenden Verwal
tungsdienstgemeinschaft durch die Änderung ermöglicht.

Artikel 4 des Artikelgesetzes betrifft schließlich das Inkraft
treten des gesamten Artikelgesetzes.

Die beiden Gesetzentwürfe waren in allen ständigen Aus
schüssen Gegenstand reger Diskussion. Dabei haben sich 
die ständigen Ausschüsse nach einzelnen Rückfragen je
weils mit großer Mehrheit für das Erprobungsgesetz aus
gesprochen.

Hinsichtlich des Gesetzes zur Änderung der Grundord
nung und anderer Gesetze bestanden in allen Ausschüs
sen Bedenken gegen eine zu frühe Festlegung und 
Verstetigung von Normen, die die Erprobung betrafen, auf 
der verfassungsrechtlichen Ebene. Daher wurden die drei 
diesbezüglichen Änderungsbefehle aus dem Gesetzent
wurf gestrichen. Im Übrigen fand das Gesetz in allen stän
digen Ausschüssen breite Zustimmung.

Im Finanzausschuss und im Hauptausschuss wurde von 
einzelnen Mitgliedern die Verpflichtung zur Kooperation 
nach dem Erprobungsgesetz hinterfragt und eine Ände
rung in eine Soll- oder Kannbestimmung erwogen. Für 
einen entsprechenden Änderungsantrag fand sich in den 
Ausschüssen aber keine Mehrheit. – Jetzt durchatmen!

Ich komme nun zum Hauptantrag des Rechtsausschusses.

Der Beschlussvorschlag lautet:

I. Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz 
zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Ge-
setze in der Fassung des Landeskirchenrats mit den in der 
Tischvorlage dargestellten Änderungen.

II. Die Landessynode beschließt das Kirchliche Erpro-
bungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen 
Zusammenwirken in Kooperationsräumen in der Fassung 
der Landeskirchenratsvorlage mit den in der Tischvorlage 
dargestellten Änderungen.

III. Die Eingabe des Bezirkskirchenrates Konstanz zu den 
Vorlagen OZ 04/10, OZ 04/10.1 und OZ 04/10.2 sowie die 
Eingabe des Kirchengemeinderates Oberes Renchtal wer-
den, soweit sie nicht mit der Beschlussfassung erledigt 
sind, zurückgewiesen.

Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Das war es!
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Hauptantrag  
des Rechtsausschusses

I. Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur Änderung 
der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze in der Fassung der 
Landeskirchenratsvorlage mit folgenden Änderungen:
1. Die Änderungsbefehle in Artikel 1 Nr. 1 (zu Art. 5), Nr. 3 (zu Art. 23) 

und Nr. 5 (zu Art. 43) entfallen. Die Ziffern der Änderungsbefehle 
werden angepasst.

2. In Artikel 1 Nr. 4 (Änderung von Art. 24 Abs. 3 Grundordnung) wird 
das Wort „Pfarrgemeinde“ durch das Wort „Pfarrgemeinden“ er
setzt.

II. Die Landessynode beschließt das Kirchliche Erprobungsgesetz 
zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zusammenwirken in Ko
operationsräumen in der Fassung der Landeskirchenratsvorlage mit 
folgenden Änderungen:
1. In § 1 Abs. 1 werden die Wörter „praktische Umsetzung der in Arti

kel 5 Abs. 2 Satz 3 Grundordnung vorgesehenen“ gestrichen.
2. In der Aufzählung in § 2 Abs. 2 sind die Nummern 1, 2, 6, 7, 8 und 

11 mit einem Kleinbuchstaben zu beginnen.
3. § 2 Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:   

„Kirchenbezirke können im Hinblick auf mögliche zukünftige Struk
turveränderungen in Zielvereinbarungen diese beschreiben und 
festlegen, wie im Hinblick darauf mit den Verpflichtungen nach § 1 
umzugehen ist.“

4. § 5 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:   
„Der Bezirkskirchenrat kann mit Zustimmung des Evangelischen 
Oberkirchenrats im Rahmen der kirchenbezirklichen Stellenpla
nung die Stellen landeskirchlicher Mitarbeitender, insbesondere 
der Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Diakoninnen und Diakone, 
einem Vernetzungsraum zuordnen. Die Rechtsverordnung nach § 
3 Abs. 1 kann bestimmen, in welchen im Leitungs- und Wahlgesetz 
genannten Gremien die betreffende Person mit welcher Rechts
stellung tätig ist.“

5. In § 5 Abs. 4 Satz 3 wird das Wort „dass“ durch das Wort „das“ er
setzt.

6. a) Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt:
„§ 7 Stadtkirchenbezirke

  Der Landeskirchenrat kann durch Rechtsverordnung die Anwen
dung dieses Gesetzes für Stadtkirchenbezirke regeln, soweit 
dies aufgrund der Verhältnisse der Stadtkirchenbezirke erforder
lich ist. Insbesondere kann vorgesehen werden, dass Koopera
tionsräume nach § 2 Abs. 1 thematisch eingerichtet werden.“

b) Der bisherige § 7 wird zu § 8.
III. Die Eingabe des Bezirkskirchenrates Konstanz zu den Vorlagen 
OZ 04/10, OZ 04/10.1 und OZ 04/10.2 sowie die Eingabe des Kir
chengemeinderates Oberes Renchtal werden, soweit sie nicht mit der 
Beschlussfassung erledigt sind, zurückgewiesen.

 

Vizepräsidentin Lohmann: Lieber Herr Kadel, herzlichen 
Dank für Ihren Bericht!

Wir kommen nun zur Aussprache. Wenn wir nach der Rei
henfolge des Beschlussvorschlags gehen, würden wir be
ginnen mit dem Gesetz zur Änderung der Grundordnung 
und weiterer Gesetze. Gibt es dazu Wortmeldungen?

Synodale Daute: Ich habe mich gemeldet, möchte aber 
nicht zur Änderung der Grundordnung sprechen, sondern 
vielmehr zum Erprobungsgesetz.

Vizepräsidentin Lohmann: Dann stellen wir Ihre Wortmel
dung zurück, vergessen Sie aber nicht.

(Gleiches gilt für den Synodalen Peter, der ebenfalls  
zum Erprobungsgesetz sprechen möchte.)

Wortmeldungen zum Grundordnungsänderungsgesetz 
und zur Änderung weiterer Gesetze liegen nicht vor. Dann 
machen wir weiter mit dem Erprobungsgesetz.

Synodale Daute: Ich danke zunächst einmal für den Be
richt, den ich sehr aufschlussreich fand. Ich bin eigentlich 
in der Vorbereitung auf die Synode mit dem Gedanken ge
gangen, dem Gesetz nicht zustimmen zu können. Ich kann 
es auch begründen, weil ich aus den Vorlagen entnommen 
habe, dass sehr viel gesteuert werden soll, sehr viel in 
Karlsruhe und in der Synode entschieden wird. Nun aber 
im Rahmen der Beratungen und, wie es auch noch einmal 
ausdrücklich im Bericht betont worden ist, liegt die Ent
scheidung doch sehr im Kirchenbezirk und bei den einzel
nen Gemeinden. Dass wir alle kooperieren müssen, dass 
wir uns zusammenschließen müssen, hängt natürlich 
damit zusammen, dass unsere Gesellschaft sich verändert 
hat, da wir sonst die Einsparungen nicht treffen können. 
Deshalb finde ich es gut, dass wir dies nun festschreiben. 
Wie das Ganze ausgestaltet wird, liegt aber wirklich in der 
Hand der Basis im Kirchenbezirk, bei den Kirchengemein
den. Dafür bin ich sehr dankbar. Deshalb werde ich jetzt 
auch zustimmen können.

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank für Ihr Votum, 
Frau Daute.

Synodaler Peter: Sehr geehrte Frau Vizepräsidentin, liebe 
Schwestern und Brüder! Auch von meiner Seite vielen 
Dank für den langen und sehr detaillierten Bericht. Ich kann 
von meiner Seite ganz grundsätzlich auch zustimmen. 
Nichts desto trotz möchte ich zusammen mit dem Konsyn
odalen Rainer Becker zu § 1 Abs. 3 des Erprobungsgeset
zes einen Änderungsantrag stellen. Da geht es, wie 
vorgetragen wurde, um die Richtgröße für Kirchengemein
den von 1.000 Kirchenmitgliedern. Es geht um die Anmer
kung, dass, wenn in einer Kommune mehrere 
Kirchengemeinden bestehen, überlegt werden soll, ob die 
nicht zu fusionieren sind.

Was die inhaltlichen Überlegungen dahinter angeht, sind 
wir im Prinzip d’accord. Es ist natürlich schon wichtig, dass 
man im Rahmen der Strukturfragen oder im Rahmen des 
Prozesses sich das entsprechend anschaut. Das muss 
entsprechend Berücksichtigung finden, indem man sich 
überlegen muss, was die entsprechenden Kriterien sind.

Die Frage, die sich uns aber stellt, ist die: muss es dafür 
einen normativen Impuls geben? Es ist ein Erprobungsge
setz und die hier betreffende Regelung ist als Richtlinie ge
dacht. Dennoch: Die Eindrücke, die ich aus unserem 
Prozess in der Ortenau habe, sind die, dass z. B. auch die 
Zuschnitte von Kirchengemeinden sehr wohl im Blick sind. 
Vieles bewegt sich da automatisch in eine Richtung, ohne 
dass wir das noch einmal explizit zumindest im Gesetzt 
aufführen müssen. Es gibt auch andere Stellen, wo man 
darauf hinweisen könnte. Das ist meine Frage: Muss das 
zwingend im Gesetz sein? Wenn es einmal im Gesetz 
steht, besteht schon auch die Möglichkeit oder Sorge, wie 
dieses transportiert wird, wie es in den Bezirken und Ge
meinden ankommt. Durch Kommunikation kann das 
schnell auch schon einmal in den falschen Hals gelangen: 
Man legt jetzt eine Grenze von 1.000 Gemeindemitgliedern 
fest. Entsteht dann eine Zweiklassengesellschaft? Ab 
wann ist eine Gemeinde für sich als Kirchengemeinde le
bensfähig. Ich spitze das jetzt bewusst zu, um die Frage
stellung einfach noch einmal zu verdeutlichen.

Dazu gehört auch die Frage von mehreren Kirchengemein
den auf dem Gebiet einer staatlichen Kommune. Auch  
für dort ist es eine relativ pauschale Aussage, die da ge-
troffen wird. Es mag zutreffen, dafür gibt es sicher Bei
spiele, wo es Sinn machen würde, die Kirchengemeinden 
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zusammenzulegen. Aus dem Bezirk aber kenne ich genü
gend Gegenbeispiele, bei denen es durch die Verwal
tungsreform große staatliche Kommunen gibt, bei denen 
sehr wohl mehrere Kirchengemeinden auch lebensfähig 
nebeneinander existieren können. Von der Größe her 
haben diese auch eigene Pfarrstellen usw.

An dieser Stelle verweise ich auf den Änderungsantrag, 
diesen Absatz zu streichen. Es geht darum, eine Entschei
dung gewissermaßen der Weisheit der Leute vor Ort zu 
überlassen. Gerne kann man intern überlegen oder das in 
die Kommunikation mitaufnehmen: Schaut genau hin, ma
chen die Zuschnitte, wie sie in den Bezirken gegeben sind, 
Sinn, dies zu hinterfragen. Wir sehen durch die Übernahme 
in das Erprobungsgesetz keinen wirklichen Nutzen, das hi
neinzuschreiben. So viel zur Begründung. Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Peter. Haben 
Sie den Antrag schriftlich formuliert und liegt er im Syno
denbüro vor?

Synodaler Peter: Ich habe den Antrag per Mail dem Syno
denbüro zukommen lassen.

Vizepräsidentin Lohmann: Wenn Sie ihn geschickt haben, 
liegt er sicher auch vor und kann vermutlich auch einge
blendet werden.

Ich würde nun vorschlagen, wie folgt zu verfahren: Gibt es 
noch weitere Wortmeldungen zum Erprobungsgesetz?

Synodale Falk-Goerke: Ich möchte zu dem Änderungsan
trag etwas sagen. Es ist meines Erachtens im Bericht recht 
deutlich herausgekommen, dass es nicht um eine Zwangs
vereinigung kleiner Gemeinden geht. Ich erinnere mich 
aber daran, dass wir schon vor einigen Jahren uns auf den 
Weg gemacht haben, diese ganz kleinen Gemeinden zu 
vereinigen. Im Endeffekt sind wir nun wieder an einem 
Punkt angelangt, im Rahmen der Strukturen darüber nach
zudenken, wie und wann eine sinnvolle Gemeindearbeit 
auch im Verhältnis zum Aufwand, der dahintersteht, noch 
tragbar ist.

Ich verstehe, dass es in manchen Gemeinden vielleicht 
auch Gründe gibt, warum man als kleinere Einheit selb
ständig weiterbesteht und man mit anderen lediglich ko
operiert. Nichtsdestotrotz würde ich dieses Signal an die 
Gemeinden senden: Denkt noch einmal darüber nach! Es 
kostet einen immensen Aufwand. Jede eigenständige Kir
chengemeinde benötigt einen eigenständigen Haushalt, 
benötigt die Gremien. Ich sage das jetzt als jemand, der 
Bezug hat zu einer der kleinen Gemeinde unter 100 Mit
gliedern. Ich werde mich daheim nicht beliebt machen, 
wenn ich sage: Ich bin trotzdem der Meinung, wir sollten 
diesen starken Impuls – das wurde im Bericht deutlich – 
unterstreichen, macht Euch auf den Weg, denkt noch ein
mal darüber nach, das in Form des Gesetzes aufzunehmen.

Ich vertraue auf die Weisheit unserer Gemeinden, würde 
sie aber auch auf dem Weg unterstützen, indem wir ihnen 
sagen, wir finden es wichtig, dass ihr darüber nachdenkt.

Den Punkt mit den Kommunen haben wir im Rechtsaus
schuss auch intensiv diskutiert. Es gibt Konstellationen, wo 
ich Herrn Peter völlig zustimme. Es kann sein, dass inner
halb einer Kommune Gemeinden nicht alle zu einer Kir
chengemeinde zusammengeschlossen werden. Aber auch 
dem trägt das Gesetz Rechnung. Beides, die 1.000 Ge
meindegliedergrenze als auch die Kommunengrenze sind 
als Sollbestimmung und „in der Regel“ drin. Es gibt keine 
Bestrebungen, irgendwelche Zwangsfusionierungen vor

zunehmen. Wir befinden uns im Umbruch. An der Stelle 
sollten wir auch nicht davor zurückschrecken, dieses Sig
nal zu setzen. Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Zwischendurch möchte ich den 
Hinweis an Herrn Peter geben: Das Synodenbüro teilt mir 
mit, dass Ihr Antrag nicht vorliegt. Vielleicht versuchen Sie, 
noch einmal eine E-Mail zu schicken.

Synodaler Becker: Ich beziehe mich auch noch einmal auf 
die Ausführungen von Frau Falk-Goerke. Ohne Zweifel ist 
es wichtig, wir brauchen sinnvolle und gute Einheiten, mit 
denen wir arbeiten können. Bei diesem Absatz bzw. Artikel 
ist eines wichtig: Wir müssen die Menschen mitnehmen. 
Frau Daute hat bei ihrem Votum gerade gesagt, wie wichtig 
es ist, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt für die einzelnen 
Gemeinden. Wenn jetzt gerade so eine deutliche Empfeh
lung ausgedrückt ist – es ist sogar etwas mehr –, wenn 
also ein Hinweis gegeben wird, könnte es sein, dass wir die 
Schwierigkeit haben, die Menschen auf diesem Weg mit
zunehmen. Was sollen wir uns auf den Weg machen, einen 
Verband gründen, wenn wir am Ende doch vereinigt wer
den sollen. Da geht es mir vor allem um Kommunikation 
und auch Motivation, die Leute mitzunehmen. Klar ist, wir 
sollen, wir wollen und müssen kooperieren, sollten aber 
auch die größtmögliche Wahl haben, wie wir es tun. Es 
könnte doch sehr stark als Zwang verstanden werden, 
möchte ich einmal sagen. Es ist die Sorge, gerade in der 
Kommunikation mit den Gemeinden, denn ich kenne meine 
Pappenheimer. Deshalb diese Eingabe. Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Becker. Hat 
es noch eine weitere Wortmeldung gegeben? Eine solche 
zeigt mir das Gerät gerade nicht an. Ich meine aber, ich 
hätte eine gesehen.

Synodaler Schulze: Ich unterstreiche, was Herr Peter und 
Kollege Becker gesagt haben. Ich glaube, es ist ganz wich
tig, in dieser sehr schwierigen Phase auf die Freiwilligkeit 
und die intrinsische Motivation der Gemeindeglieder zu 
setzen. Nach meiner Erfahrung funktioniert das auch gut. 
Ich finde eine solche Bestimmung dann kontraproduktiv, da 
sie in der Tat einen Druck aufbaut, der zum jetzigen Zeit
punkt meines Erachtens Motivation kostet, der Energie 
kostet. Das kann ich in meinem Kirchenbezirk nicht brau
chen. Das sage ich ganz klar. Deshalb werde ich auch die
sem Änderungsantrag zustimmen. Das heißt nicht, dass 
wir nicht kooperieren. Alle Gemeinden sind freiwillig unter
wegs und entwickeln die Kooperation und die enge Zu
sammenarbeit. In einer Kirche, die sich Kirche der Freiheit 
nennt, in einer solchen Situation sozusagen Leitplanken so 
eng zu fassen, finde ich schwierig. Ich weiß, da steht „soll“ 
und „in der Regel“, es wird aber trotzdem als starke Interven
tion wahrgenommen werden. Das finde ich wirklich schwierig.

Synodaler Götz: Ich kann mich meinen Vorrednern nur an
schließen. Es gibt auch innerhalb einer staatlichen Kom
mune zuweilen Kirchengemeinden, die so unterschiedlich 
geprägt sind, dass es schwierig wird, so zusammenzuar
beiten. Das umso mehr, wenn eine solche Zusammenarbeit 
als von außen aufgedrückt und als erzwungen erscheint. 
Deshalb möchte ich sehr darum bitten, dass man der Weis
heit und dem guten Willen der Menschen vor Ort an dieser 
Stelle mehr vertraut. Ich bin davon überzeugt, dass da, wo 
eine solche Vereinigung Sinn macht, auch die Kirchenge
meinden und die Verantwortlichen in den Kirchengemein
den das tun werden. Etwas mehr oder weniger zu erzwingen 
oder den Anschein zu erwecken, es wird etwas erzwungen, 
wird von den Menschen, die vor Ort leben und die die 
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 Verhältnisse vor Ort kennen, nur als kontraproduktiv ge-
sehen. Das halte ich für nicht sinnvoll. Wir wollen Gemein
den haben, die bestimmte Profile haben. Gerade deshalb 
kann es sehr viel Sinn machen, dass beispielsweise inner
halb einer Kommune verschiedene Kirchengemeinden exis
tieren, die verschiedene Frömmigkeitsformen, verschiedene 
Angebote und ähnliches vorhalten und den Menschen an
bieten. Deshalb möchte ich auch sehr dafür plädieren, 
diesem Änderungsantrag zuzustimmen. Vielen Dank!
Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Götz. Ein 
Hinweis an Herrn Peter: Ihr Antrag liegt inzwischen vor. Er 
lautet: „§ 1 Abs. 3 ist zu streichen.“ Das nur zur Information.
Synodale Vogel: Ich möchte inhaltlich nichts wiederholen, 
sondern mich den gemachten Ausführungen anschließen. 
Auch aus meiner Sicht bin ich für diese Änderung.
Synodaler Dr. Alpers: Werte Frau Vizepräsidentin, liebe 
Konsynodale! Ich schließe mich dem Votum von Herrn 
Peter und Herrn Becker auch an. Ich habe mich im Aus
schuss auch schon so verhalten, dass ich diese Regelung 
schwierig finde.
Kurz zur Erläuterung des Hintergrunds: Wir haben ein Er
probungsgesetz. Das heißt wir wollen gerade erst heraus
finden, was für die Zukunft wirklich gut ist. Wir sind da noch 
nicht sicher. Deshalb gehen wir in eine Erprobungsphase. 
Für mich passt es nicht zu dem Charakter, Gemeinden, die 
zu einer Kommune gehören, in einer Erprobung so stark 
und so drängend zu empfehlen – auch durch „sollen“ oder „in 
der Regel“ dazu zu zwingen –, darüber nachzudenken und 
Ausnahmen zu begründen, in eine Fusion zu gehen. Das 
ist für mich kein Erprobungscharakter. Vielleicht finden wir 
durch die Erprobung heraus, dass andere Kooperations
formen – wir schlagen ja auch weitere vor – in bestimmten 
Fällen auch ein gutes Format sein können. Deshalb sollten 
wir zunächst die Erprobung auswerten, bevor wir über eine 
solche Regelung nachdenken.
Wenn das Erprobungsgesetz irgendwann einmal ausläuft, 
werden Gemeinden fusioniert sein. Dadurch schaffen wir 
Fakten, die über eine Erprobung hinausgehen.
Synodaler Dr. Rees: Ich fand die Formulierung juristisch 
persönlich unproblematisch. Die Tatsache aber, dass sie 
Angst auslöst, zeigt mir, dass wir schlecht beraten wären, 
dem Antrag von Herrn Peter und Herrn Becker nicht zu fol
gen. Denn wir wollen ja Akzeptanz für die ganze Sache. 
Angst ist aber ein starker Effekt. Damit vergeben wir uns 
die Möglichkeit, für einen guten Entwurf Zustimmung zu 
gewinnen. Das können wir meines Erachtens nicht brau
chen. Wenn dies nur eine Empfehlung ist, mit der wir Angst 
machen, sollten wir auf die Empfehlung verzichten. Ich 
schließe mich Herrn Becker und Herrn Peter an.
Synodaler Weber: Ich grüße Sie alle miteinander. Ich fände 
es ganz sinnvoll, diesem Antrag zu folgen. Unsere ehren
amtlichen und unsere Kirchengemeinderatsmitglieder ma
chen sich gerade auf den Weg, treffen sich im Dekanat und 
überlegen, wie sie ihre Gemeinden stark machen und viel
leicht auch zusammenführen können. Mit diesem Zeichen, 
wenn wir dieses setzen würden, indem wir sagen, wir ma
chen wieder Richtlinien, dann nehmen wir den Betroffenen 
eine gewisse Form von Freiheit. Es heißt eben auch Erpro
bung. Warum lassen wir die Leute nicht einfach einmal pro
bieren. Wir können immer noch nachjustieren. Ich halte 
diesen Antrag für sinnvoll.
Synodaler Reimann: Ich habe mich gestern Abend in der 
Beratung zu diesem Erprobungsgesetz sehr gut zurecht

gefunden. Ich möchte noch einmal bekräftigen, dass es mir 
in den genannten Punkten sehr sinnvoll erscheint. Ich 
möchte vor allen Dingen auf das Instrument des soge
nannten Vernetzungsraumens hinweisen. Bei uns im Bil
dungs- und Diakonieausschuss wurde diese Möglichkeit 
als Jokermöglichkeit genutzt. Diese eröffnet so viele 
Räume in der Gestaltung, insbesondere dort, wo noch 
nichts rechtlich vorgeschrieben ist. Es bleibt bei der Freiwil
ligkeit. Ich wollte noch einmal darauf hinweisen: So eng, 
wie ich es jetzt in der Debatte höre, habe ich es gestern 
Abend in der Vorstellung überhaupt nicht empfunden. Im 
Gegenteil, wir waren der Meinung, dass hier Möglichkeiten 
aufgezeigt werden für die Gemeinden, ohne dass der 
Hammer geschwungen wird. Ich kann deshalb die Auffas
sung, wie sie vorgetragen wird, so jetzt nicht teilen. Ich 
würde dafür plädieren, dem vorgelegten Entwurf so zuzu
stimmen unter der besonderen Betonung auch der Vernet
zungsräume.
Synodaler Dr. Alpers: Ich habe mich noch einmal gemel
det auch als Reaktion auf Herrn Reimann. Ich nehme das 
eben nicht so wahr, dass eine Freiheit für Kirchengemein
den innerhalb einer Kommune nach der Formulierung, wie 
sie hier steht, noch bestünde, wenn wir den Änderungsan
trag nicht beschließen würden. Es steht eben hier, dass die 
Kirchengemeinden vereinigt werden sollen. Es wird eben 
nicht von einer Vereinigung im Sinne eines Kooperations
modells gesprochen, sondern von einer Fusion zu einer 
Kirchengemeinde. Das heißt, der Entscheidungs- und Er
probungsspielraum für Kirchengemeinden innerhalb einer 
Kommune wird auf Null reduziert. Sie werden sehr stark 
gedrängt, über „sollen“ und „in der Regel“ sich zu fusionie
ren innerhalb einer Kommune. Das aber ist das, was ich 
nicht möchte.
Synodaler Nödl: Ich habe gestern Abend schon in der Dis
kussion im Hauptausschuss darauf hingewiesen, dass 
man sehr sorgfältig bedenken müsse, dass dieses Gesetz 
auch eine hohe Akzeptanz bei den Leuten vor Ort, die die
ses Gesetz umsetzen müssen, finden muss. Deswegen 
sollten wir einerseits die nötige Klarheit im Wortlaut haben, 
auf der anderen Seite aber auch Formulierungen vermei
den, die den Eindruck einer Alternativlosigkeit oder ähnli
ches zur Folge haben könnten. Deshalb stimme ich auch 
zu, mit dem Änderungsantrag § 1 Abs. 3 zu streichen. 
Hinzu kommt, dass wir ohnehin noch ein sehr scharfes 
Schwert in § 2 stehen haben in dem dort steht, innerhalb 
eines Kooperationsraumes sind die Gemeinden mehr oder 
weniger verpflichtet, sich an einem Kooperationsmodell zu 
beteiligen. Es geht nicht nur um die Frage, ob sie kooperie
ren wollen, sondern sie haben die Wahlfreiheit, wie sie ko
operieren wollen. Schon dieses ist ein relativ scharfes 
Schwert. Da muten wir unseren Leuten vor Ort eigentlich 
schon sehr viel zu, auch aus berechtigten Gründen. Des
halb meine auch ich, gerade vom ländlichen Raum, dass 
es nichts bringt, diese Sollvorschrift von 1.000 Gemeinde
gliedern festzuschreiben. Entscheidend ist für mich, ob 
eine Gemeinde Aktivitäten entwickelt. Ein lebendiger Leib 
Christi vor Ort ist entscheidend. Deshalb würde ich mit 
strikten Zahlen oder auch mit Zwangsvereinigungen auf 
dem Gebiet einer Kommune sehr vorsichtig sein. Wir erle
ben das ja auch gerade in Baden-Württemberg durch die 
Gemeindereform, die wir hier 1972 durchgeführt haben. 
Diese hat selbst heute noch nach Jahrzehnten in den 
Orten nicht immer positive Auswirkungen.
Synodaler Peter: Ich wollte nur noch einmal kurz auf Herrn 
Dr. Reimann reagieren, damit es kein Missverständnis 
gibt. Der Antrag hat sich nicht gegen das Modell an sich 
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gewendet, auch nicht gegen Kooperationsräume. Es ging 
vielmehr genau darum, was inzwischen mehrfach gesagt 
wurde, das Verfahren möglichst offenzuhalten und nicht 
durch normative Setzungen das Ganze zu unterlaufen 
oder zu konterkarieren.
Synodale Heidler: Ich höre zwei verschiedene Dinge. Zum 
einen bietet das Gesetz Ermöglichungsraum mit ganz vie
len neuen Möglichkeiten. Das Gesetz bietet viel mehr Frei
heit, weil es diese vielen verschiedenen Möglichkeiten gibt, 
etwas zu tun. Auf der anderen Seite verspüre ich die Angst, 
dass da ein Zwang dahintersteht. Dies wird begründet, 
dass Gemeinden in der Regel vereinigt werden sollen, was 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 beinhaltet. Dazu meine Frage: Würde es 
den Druck herausnehmen, wenn man den zweiten Satz 
streicht. Ich fand die Idee eigentlich gut, dass Gemeinden 
darüber nachdenken sollen, ob die ganz kleinen Größen 
eine Hilfe sind und ob man streicht, dass sie in der Regel 
vereinigt werden sollen. Dann entsteht nicht der Eindruck, 
dass es Druck ist. Würde das helfen? Das wäre meine 
Frage an den Antragsteller.
Synodale Daute: Ich habe mich noch einmal gemeldet, 
weil das genau der Punkt in meiner Vorbereitung war, wo 
ich sagte, dem kann ich eigentlich nie zustimmen. Es kann 
nicht von Karlsruhe verordnet werden, dass sich Kirchen
gemeinden zu einer Kirchengemeinde zusammenschlie
ßen müssen. Die Argumente hierfür sind von meinen 
Vorrednern und Vorrednerinnen alle schon gesagt worden. 
Bei uns im Ausschuss ist es allerdings so diskutiert wor
den, dass es offen ist, dass es keine Verpflichtung gibt.
Wenn es nach außen andere Menschen so empfinden, 
dass großer Druck besteht und doch eine Verpflichtung 
gegeben ist, dann würde ich natürlich auf jeden Fall dem 
Antrag von Herrn Peter und Herrn Becker zustimmen, 
denn das ist genau der Punkt: Wir können den kleineren 
Kirchengemeinden nicht vorschreiben, sich zusammen
zuschließen, da sie unterschiedliche Ausprägungen 
haben, da sie unterschiedliche Frömmigkeiten haben. Wir 
können das nicht von oben beschließen. Das müssen die 
Kirchengemeinden selber tun. Wir müssen ihnen auch die 
Freiheit lassen, selbstständig in einem Kooperationsraum 
zu bleiben.
Ich komme aus einer Kirchengemeinde, wo die Dörfer einer 
politischen Gemeinde angehören, jedoch aus unterschied
lichen Kirchengemeinden bestehen. Das soll so auch 
bleiben. Für einen Zusammenschluss kann der Arbeitsauf
wand nicht das Argument sein, weil bei einem Zusammen
schluss die Arbeit erleichtert würde. Das kann nicht der 
Sinn sein zu sagen, Kirchengemeinden sollen oder müs
sen deshalb fusionieren. Wenn das so aufgefasst würde  
– im Ausschuss ist bei uns anders diskutiert worden –, 
schließe ich mich dem Änderungsantrag an.
Synodale Falk-Goerke: Ich habe mit großem Interesse die 
Diskussion jetzt hier gehört. Ich möchte mich dem für den 
Rechtsausschuss auch nicht verschließen, wenn ich sehe, 
was das wohl für Vorbehalte und Ängste auslöst. Von daher 
mein Vorschlag, dass wir als Rechtsausschuss uns diesen 
Änderungsantrag zu Eigen machen, gleichzeitig aber als 
Synode einen Begleitbeschluss fassen dahingehend, dass 
wir sagen: die Gemeinden sind sehr aufgefordert – das 
müsste ich nun noch zusammen mit jemandem formulieren –, 
darüber nachzudenken, ob Gemeinden zukünftig eine Richt
größe von 1.000 Gemeindegliedern nicht haben sollten und 
auch darüber nachzudenken, insbesondere Gemeinden 
aufzufordern, die im Gebiet einer staatlichen Kommune 
sind, sich Gedanken über eine Fusionierung zu machen.

Ich muss das nun noch rasch formulieren. Es geht darum, 
die Diskussion aufzugreifen. Ich halte es nach wie vor für 
wichtig, dass wir als Synode ein Signal setzen. Wir möch
ten, dass die kleinsten Gemeinden, wie es Frau Heidler 
eben auch sagte, sich nochmals ganz konkret auf den Weg 
machen. Wenn die Formulierung nun aber solche Ängste 
vor einem Zwang hervorruft und wir es nicht einmal in den 
Beratungen in den Ausschüssen geschafft haben, diesen 
Ängsten begegnen zu können, dann wird es meiner Mei
nung nach draußen in den Gemeinden vielleicht auch 
schwierig sein, das zu kommunizieren. Ich werde gleich 
noch einen Antrag formulieren dahingehend, dass der 
Hauptantrag des Rechtsausschusses ergänzt wird im 
Sinne des bisherigen Änderungsantrags und dann ein 
Begleitbeschluss folgt.

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank! Nur ein höflicher 
Hinweis, dass das dann kein Antrag des Rechtsausschus
ses ist. Das ist dann ein Antrag Falk-Goerke. Der Rechts
ausschuss hat einen Antrag vorgelegt.

Synodaler Lehmkühler: Ich habe offensichtlich mit Frau 
Falk-Goerke genau dasselbe gedacht. Ich habe schon 
einen Antrag geschickt.

(Vizepräsidentin Lohmann: Der liegt vor, vielen Dank!)

Für den Fall der Annahme des Antrags, den Abs. 3 von § 1 
zu streichen, beantrage ich, den Inhalt als Begleitbeschluss 
untergesetzlich weiterzugeben. Also: Die Landessynode 
bittet die Gemeinden, in der Gestaltung der Kooperations
räume auch darüber nachzudenken, ob nicht kleine Ge
meinden unter 1.000 Gemeindegliedern sich mit anderen 
Kirchengemeinden vereinigen. Dabei soll gegebenenfalls 
auch die kommunale Zugehörigkeit beachtet werden.

Synodaler Götz: Meine Wortmeldung hat sich jetzt wahr
scheinlich schon erledigt. Ich wollte nur noch einmal darauf 
hinweisen, dass es die Menschen vor Ort und die Kirchen
gemeinden selbst sind, die diese Dinge betreffen und ent
scheiden müssen, die nicht bei unseren Ausschusssitzungen 
dabei waren. Das, was wir als Stimmung oder Tendenz 
mehr oder weniger unterschwellig mitbekommen haben, 
das kennen diese Menschen nicht. Sie kennen nur diesen 
Text, den sie so nehmen müssen, wie er da steht. Das 
kann zu fatalen Reaktionen führen, auch zu Verhärtungen. 
Das sollten wir wirklich vermeiden. Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Götz. Gibt 
es weitere Wortmeldungen zum Erprobungsgesetz? – 
Dies scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich zu die
sem Punkt die Aussprache schließen.

Herr Kadel, möchten Sie ein Schlusswort halten?

Synodaler Kadel, Berichterstatter: Abgesehen davon, 
dass ich den Kompromissvorschlag von Frau Falk-Goerke 
begrüße, brauche ich kein Schlusswort. Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Kadel.

Bevor wir jetzt zur Abstimmung kommen: Wir würden nach 
der Systematik des Hauptantrags des Rechtsausschusses 
so vorgehen: Zunächst Grundordnung, dann Erprobungs
gesetz und dann die Sache mit den Begleitbeschlüssen.

Wir müssen nun 5 Minuten Pause machen, um hier die 
Technik zu regulieren. Ich gebe Ihnen noch die Information 
mit, dass wir 55 Stimmen bräuchten, damit überhaupt gül
tig abgestimmt werden kann. Da es auf jede Stimme an
kommen, brauche ich auch einen PC, den ich bedienen 
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kann und nicht nur einen, den ich nicht anfassen darf. Also 
bitte 5 Minuten Pause.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 21:46 bis 21:52 Uhr)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir fahren in der Sitzung fort. 
Wir wollen jetzt über den Tagesordnungspunkt XVI unter 
der Ordnungsziffer 04/10 abstimmen. Wir stimmen dabei 
zunächst über das Artikelgesetz auf Änderung der Grund
ordnung und Änderung weiterer Gesetze ab. Wir gehen 
dabei wie folgt vor, dass wir zunächst über die Änderungs
anträge des Rechtsausschusses abstimmen. Das sind in 
der Vorlage I die Ziffern 1 und 2. Dann stimmen wir über 
das Gesetz selbst ab, je nachdem welches Ergebnis wir er
zielt haben.
Es geht zunächst um den Änderungsantrag I. 1. Die Ände
rungsbefehle entfallen, die Ziffern werden angepasst. Da 
ging es darum, die neu einzuführenden Institute des Er-
probungsgesetzes nicht gleich in der Grundordnung zu 
verankern.
Wer der Änderung zu 1. zustimmen kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Ich habe 60 Zustimmungen, das ist 
vielversprechend. Das zeigt nämlich, dass die Beteiligung 
ausreichend ist.
Gibt es Enthaltungen? – Gibt es Gegenstimmen? – Keine 
Enthaltungen, keine Gegenstimmen. Dann ist das einstim
mig so beschlossen.
Wir kommen zum Änderungsantrag I. 2.: Pfarrgemeinden 
in Artikel 24.3.
Wer kann zustimmen? – Das sind 59 Ja-Stimmen, auch 
das ist eine deutliche Mehrheit. Gibt es Enthaltungen? – 
Gibt es Gegenstimmen? – Beides ist nicht der Fall. Vielen 
Dank!
Dann können wir nach Maßgabe dieser Änderungen das 
Gesetz selbst abstimmen. Zunächst die Überschrift: Kirch
liches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und 
weiterer Gesetze.
Wer stimmt der Überschrift zu? – Das sind 61 Ja-Stimmen. 
Gibt es Enthaltungen? – eine. Gibt es Gegenstimmen? – 
keine Gegenstimmen.
Wir kommen zu Artikel 1, Änderung der Grundordnung, die 
verbleibenden Änderungsbefehle. Ich schlage vor, den Ar
tikel 1 nach Maßgabe der soeben beschlossenen Ände
rungen insgesamt abzustimmen.
Wer kann zustimmen? – Ich verstehe es nicht, aber jetzt 
sind es 63 Ja-Stimmen. Vielen Dank. Gibt es Enthaltun
gen? – Gibt es Gegenstimmen? –  Nein, das ist nicht der 
Fall. Vielen Dank!
Wir kommen zu Artikel 2, das ist die Änderung des Lei-
tungs- und Wahlgesetzes.
Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
Das sind 60 Ja-Stimmen.Gibt es Enthaltungen? – eine. 
Gibt es Gegenstimmen? – Das scheint nicht der Fall. 
 Vielen Dank!
Artikel 3: Änderung des VSA-Gesetzes
Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. –

(Zuruf mit der Bitte um Einblendung des zur  
Abstimmung stehenden Textes.)

Wir sind in der Vorlage 04/10.2: Entwurf kirchliches Gesetz 
zur Änderung der Grundordnung und weiterer Gesetze. 

Abgestimmt haben wir Artikel 1: Änderung der Grundord
nung, Artikel 2: Änderung des Leitungs- und Wahlgeset
zes. Wir stimmen jetzt ab Artikel 3: Änderung des 
Verwaltungs- und Serviceamtsgesetzes.
Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. –

(Zuruf: Frau Lohmann, die Einblendung passt nicht  
zu dem, was Sie jetzt abstimmen lassen wollen.)

Vizepräsidentin Lohmann: In diesem speziellen Fall gilt 
das, was ich sage.

(weiterer Zuruf: Vielleicht kann man erläutern:  
Frau Lohmann bezieht sich auf die Vorlage, die 

der Landes synode vorliegt, nicht auf die 
Änderungs anträge zu dieser Vorlage, die jetzt  

eingeblendet werden.)
Ich hatte es gerade gesagt: Wir sind in der Vorlage 04/10.2: 
Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze. 
Artikel 1 Änderung der Grundordnung haben wir abgestimmt.
Artikel 2 Änderung des Leitungs- und Wahlgesetzes haben 
wir abgestimmt.
Wir stimmen jetzt ab Änderung des Verwaltungs- und Ser-
viceamtsgesetzes. Ich bitte immer noch um Handzeichen 
für diejenigen, die zustimmen. Ich kann jetzt aber nicht 
mehr sehen, wieviele Stimmen es sind. Machen wir also 
die Gegenprobe.
Gibt es Enthaltungen? – 4 Enthaltungen. – Gibt es Gegen
stimmen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Vielen Dank!
Jetzt kommt noch der Artikel 4 der Vorlage 04/10.2. Artikel 4 
betrifft das Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. Mai 2022.
Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Handzeichen. – 
60 Ja-Stimmen. Gibt es Enthaltungen? – eine Enthaltung. – 
Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall.
Jetzt müssen wir noch einmal dieses Artikelgesetz 04/10.2 
insgesamt abstimmen. Wer zustimmen kann, den bitte ich 
um das Handzeichen. – 61 Ja-Stimmen. Gibt es Enthaltun
gen? – eine Enthaltung.
Gibt es Gegenstimmen? – Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann ist das Gesetz auch als verfassungsänderndes 
Gesetz mit 60 Ja-Stimmen bei einer Enthaltung so be
schlossen. Vielen Dank!

(Vereinzelter Beifall.)
Wir kommen jetzt zu dem Erprobungsgesetz samt Ände
rungsanträgen. Ich habe mich in der Pause belehren lassen, 
dass sich ein Ausschussvorsitzender einen Änderungs-
antrag zu eigen machen kann. Frau Falk-Goerke als Vor-
sitzende des Rechtsausschusses hat gesagt, sie übernimmt 
den Antrag der Synodalen Peter und Becker zum Erpro
bungsgesetz.
Dann würden wir jetzt über die Änderungsanträge abstim
men. Die finden Sie im Hauptantrag des Rechtsausschus
ses unter II. Das machen wir ziffernweise.
Synodale Falk-Goerke (zur Geschäftsordnung): Wir 
stimmen über den Hauptantrag in der Fassung des Rechts
ausschusses ab, der die Änderungsanträge beinhaltet. Wir 
müssen somit die Änderungsanträge nicht einzeln abstim
men. Der Hauptantrag des Rechtsausschusses ist die ur
sprüngliche Fassung des Landeskirchenrats plus der 
Änderungen.

(Vizepräsidentin Lohmann: Ohne die Einzeländerungen.)
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Diese sind, im Endeffekt, wenn dem Hauptantrag zuge
stimmt ist, automatisch dabei.
Vizepräsidentin Lohmann: Das würde die Sache natürlich 
vereinfachen. Für die Synode müsste ich dann doch noch 
zur Klarstellung sagen, dass der Änderungsantrag nun
mehr zwischen 1 und 2 einen Antrag 1a umfasst, der lautet: 
§ 1 Abs. 3 ist zu streichen.
Synodale Daute: Ich habe noch eine kurze Frage: Wo finde 
ich den Änderungsantrag? Oder wird der eingeblendet?
Vizepräsidentin Lohmann: Kann dieser eingeblendet wer
den?

(Herr Buchert: Ich habe den Änderungsantrag nicht.)
Herr Buchert, Sie bräuchten den Hauptantrag des Rechts
ausschusses, wenn dieser eingeblendet werden könnte.
Die Einblendung sieht gut aus: Es fängt bei II. an, die Lan
dessynode beschließt das kirchliche Erprobungsgesetz. 
Da sehen Sie die Nr. 1, und nach der Nr. 1 liegt schriftlich 
vor – kann jetzt nicht eingeblendet werden – der Ände
rungsantrag, der lautet: § 1 Abs. 3 ist zu streichen. Ich lese 
nochmals § 1 Abs. 3 vor: Selbstständige Kirchengemein
den sollen als Richtgröße in der Regel mindestens 1.000 
Gemeindeglieder umfassen. Bestehen im Gebiet einer 
staatlichen Kommune mehrere Kirchengemeinden, so sol
len diese in der Regel vereinigt werden.
Das waren diese beiden streitigen Bestimmungen. Kleine 
Kirchengemeinden, eine Gemeinde auf dem Gebiet der 
Kommune. Das wird zusätzlich herausgestrichen zu den 
anderen Änderungsanträgen.

(Zuruf: Das soll der guten Ordnung halber noch die  
Ordnungsnummer 1 a enthalten, weil das nicht zu  
1. Abs. 1 gehört; weiterer Zuruf: Vielleicht wäre es  

auch sauberer, wenn man formuliert „wird gestrichen“  
und nicht „ist zu streichen“.)

Der Antrag lautet, wie er lautet. Wir machen jetzt keine Fas
sungsberatung mehr. Ich bitte um Verständnis. Sie haben 
die Änderungsvorschläge des Rechtsausschusses zur 
Kenntnis gehabt. Nach dieser Maßgabe würden wir jetzt 
das Erprobungsgesetz insgesamt abstimmen. Das ist kein 
Artikelgesetz, sondern ein Gesetz. Können wir das Gesetz 
insgesamt abstimmen.

(Zuruf: „ist zu streichen“, so lautet der Antrag.)
Der Antrag lautet: Die Landessynode beschließt das kirch
liche Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und überge
meindlichen Zusammenwirken in Kooperationsräumen in 
der Fassung der Landeskirchenratsvorlage mit folgenden 
Änderungen.
Dann kommt das, was eingeblendet war, nebst 1 a. Diesen 
Antrag würden wir jetzt abstimmen.
Wer diesem Antrag zustimmen kann, den bitte ich um das 
Handzeichen: 59 Ja-Stimmen. – Gibt es Enthaltungen? –  
2 Enthaltungen. Gibt es Gegenstimmen? – Das ist nicht 
der Fall.
Dann haben wir noch den Antrag auf Zurückweisung der 
Eingaben, soweit sie nicht erledigt sind; das ist auf dem An
trag des Rechtsausschusses die Ziff. III, die Eingabe des 
Bezirkskirchenrats Konstanz und des Kirchengemeinde
rats Oberes Renchtal. Diese werden zurückgewiesen, so
weit sie nicht erledigt sind.
Wer kann dem zustimmen? – 59 Ja-Stimmen. Gibt es Ent
haltungen? – 3 Enthaltungen. Gibt es Gegenstimmen? – 

Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann ist auch dieser 
Punkt erledigt.

Wir kommen zu den Begleitbeschlüssen. Da haben wir 
zwei Anträge vorliegen. In der Reihenfolge des Eingangs 
ist es der Antrag von Herrn Lehmkühler. Die Landessynode 
bittet die Gemeinden, in der Gestaltung der Kooperations
räume auch darüber nachzudenken, ob nicht kleinere Ge
meinden unter 1.000 Gemeindegliedern sich mit anderen 
Kirchengemeinden vereinigen. Dabei soll gegebenenfalls 
auch die kommunale Zugehörigkeit beachtet werden. 
Praktisch 1.3 als Empfehlung formuliert.

Der Antrag Falk-Goerke: Die Landessynode bittet die Kir
chengemeinden, über eine Vereinigung mit einer anderen 
Kirchengemeinde nachzudenken, wenn sie selbst deutlich 
weniger als 1.000 Gemeindeglieder haben. Wenn mehrere 
Kirchengemeinden in einer staatlichen Kommune liegen, 
sind diese gebeten, gemeinsam zu überlegen, ob sie sich 
vereinigen.

Ein großer sachlicher Unterschied besteht zwischen die
sen beiden Anträgen nicht.

(Synodaler Lehmkühler: Ich würde meinen Antrag  
zurückziehen. Ich finde mein Anliegen auch im  

Antrag von Frau Falk-Goerke.)

Vielen Dank, Herr Lehmkühler.

Dann stimmen wir ab über den Antrag von Frau Falk-Goerke 
über einen Begleitbeschluss folgenden Inhaltes: 

Die Landes synode bittet die Kirchengemeinden, über eine 
Vereinigung mit einer anderen Kirchengemeinde nachzu-
denken, wenn sie selbst deutlich weniger als 1.000 Ge-
meindeglieder haben. Wenn mehrere Kirchengemeinden 
in einer staat lichen Kommune liegen, sind diese gebeten, 
gemeinsam zu überlegen, ob sie sich vereinigen.

Wer kann diesem Antrag zustimmen? – Das sind 45 Ja-
Stimmen. Das ist die Mehrheit. Wir können es dabei belas
sen. Damit ist dieser Begleitbeschluss mehrheitlich 
angenommen.

Ich danke Ihnen allen für Ihre Geduld. Sie sehen, dass die 
Technik so ihre Tücken hat. Es dauert heute Abend alles 
etwas länger. Aber immerhin, wir haben ein schwieriges 
Gesetz beschlossen und die Grundordnung in verschiede
nen Punkten geändert. Herzlichen Dank dafür!

XVII 
Verschiedenes
Vizepräsidentin Lohmann: Ich komme zu Tagesordnungs
punkt XVII: Verschiedenes. Angemeldet ist dazu nichts. 
Eine Wortmeldung sehe ich ebenfalls nicht.

XVIII 
Beendigung der Sitzung / Schlussgebet
Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen zu Tagesord
nungspunkt XVIII: Beendigung der Sitzung. Ich bitte den 
Synodalen Dr. Garleff um das Schlussgebet.

(Der Synodale Dr. Garleff spricht das Schlussgebet.)

Vielen Dank, Herr Dr. Garleff. Gute Nacht, einen guten 
Heimweg brauche ich Ihnen nicht zu wünschen. Wir sehen 
uns morgen zur Vormittagssitzung.

(Ende der Sitzung: 22:34 Uhr)
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I 
Eröffnung der Sitzung / Eingangsgebet
Präsident Wermke: Meine sehr geehrten Damen und Her
ren, liebe Konsynodale, ich eröffne die dritte öffentliche Sit
zung der vierten Tagung der 13. Landessynode. Das 
Eingangsgebet spricht der Synodale Dr. Alpers.

(Der Synodale Dr. Alpers spricht das Eingangsgebet.)

II 
Begrüßung
Präsident Wermke: Ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu 
unserer dritten Plenarsitzung hier im Haus der Kirche und 
digital vor Ihren Bildschirmen. Ich begrüße alle, die über 
Youtube den Livestream verfolgen.
Mein herzlicher Gruß gilt: Herrn Dr. Witzenbacher, der uns 
später digital zugeschaltet wird und über die Vollversamm
lung des Ökumenischen Rates der Kirche (ÖRK) berichtet, 
ebenso Herrn Plagge und Herrn Martin, die uns, ebenfalls 
digital, über das Chorfest berichten werden.

Ein herzlicher Gruß auch unseren Stenografen Herrn Lam
precht und Herrn Erhardt.

An dieser Stelle möchte ich auch heute wieder zunächst 
 einige Vereinbarungen zum digitalen Sitzungsablauf mit 
Ihnen treffen.

Bitte schalten Sie Ihre Mikrofone stets aus, es sei denn, Sie 
werden zu einem Wortbeitrag aufgerufen.

Wortmeldungen bzw. Abstimmungen erfolgen über das 
Symbol „Hand heben“/“Hand senken“. Das haben wir ja 
gestern Abend eifrig geübt.

Der Chat soll ausschließlich genutzt werden für die Anmel
dung von Geschäftsordnungsanträgen – hierfür schreiben 
Sie bitte dieses Wort oder eine Abkürzung in den Chat – 
oder wenn die Sitzungsleitung ausdrücklich zu einer Äuße
rung im Chatverlauf auffordert. Sie wissen, alle sonstigen 
dort eingetragenen Änderungen werden nicht in das Proto
koll aufgenommen.

Anträge aus der Mitte der Synode sind dem Präsidium 
schriftlich vorzulegen. Die Vorlage geschieht über die An
meldung im Rahmen der Wortmeldung – also über das 
Symbol „Hand heben“ oder über den Eintrag des Wortes 
„Geschäftsordnungsantrag“ im Chat – und eine darauf 
 erfolgende Übersendung des Antrages per Mail an das 
Synodal büro, bitte nicht an das Schreibbüro. Anträge an 
das Synodalbüro, die nicht in dieser Form angemeldet oder 
gestellt werden, können leider nicht berücksichtigt werden.

Gibt es noch Fragen zu diesem Verfahren? – Wir sehen 
keine Wortmeldungen. Dann werden wir wieder in dieser 
Weise verfahren.

Die heutige Nachwahl in den Landeskirchenrat wird wieder 
über das bewährte digitale Wahltool Polyas erfolgen. An die
ser Stelle gleich der Hinweis: Die Zugangsdaten zur Wahl 
haben Sie wie gewohnt per Mail erhalten. Bitte loggen Sie 
sich zeitnah vor der Wahl ein und wenden Sie sich bei tech
nischen Problemen an die Polyas-Hotline. Die Nummer fin
den Sie in MS-Teams im Bereich „Links und Informationen“.

Vielen Dank.

III 
Bekanntgaben
Präsident Wermke: Wir kommen zum Tagesordnungs
punkt III. Alle Ausschüsse haben ausführlich den Bericht 
der Landesbischöfin mit ihr gemeinsam besprochen und 
haben ihn beraten. Eine gesonderte Stellungnahme im 
Plenum ist nicht erforderlich.

Ich danke Frau Landesbischöfin Springhart noch einmal 
sehr herzlich für den ausführlichen Bericht, der uns in die 
Zukunft weist.

IV 
Nachwahl in den Landeskirchenrat (Stellvertretung)
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IV. 
Ich denke, Sie haben sich zwischenzeitlich eingeloggt, so
dass diese Wahl dann problemlos erfolgen kann.

In § 54 a des Leitungs- und Wahlgesetzes ist die Zusam
mensetzung des Landeskirchenrats geregelt. Bei dieser 
Wahl gibt das kirchliche Wahlrecht bestimmte Anforderun
gen an die Eigenschaft von Personen vor, die sich um ein 
Mandat bewerben.
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Für den Landeskirchenrat gilt, dass von den Mitgliedern 
nach § 54 a Abs. 1 Nr. 2 – 5 LWG höchstens die Hälfte im 
kirchlichen Dienst stehen dürfen. In unserem Fall stellt das 
kein Problem dar, da Frau Heidler ein theologisches stell
vertretendes Mitglied war und wir nun die freie Wahl haben.

Wir benötigen wieder einen Wahlausschuss, und ich 
schlage vor, wie gestern zu verfahren und schlage Ihnen 
Herrn Heger und Frau Meister vor. – Ich sehe keinen Wider
spruch.

Wir kommen damit zur Wahl. Es kandidiert der Synodale 
Dr. Carsten T. Rees.

Nach den Bestimmungen unserer Kirchenverfassung ist im 
ersten Wahlgang gewählt, wer die Mehrheit der abgegebe
nen Stimmen erhalten hat, also die sogenannte absolute 
Mehrheit (Art. 108 Abs. 1 Nr. 3 GO).

Ich eröffne nun den Wahlgang und bitte Herrn Lange, die 
Stimmzettel online freizuschalten. (geschieht) – Es ist frei
geschaltet.

Sie wissen, dass nur eine Stimme zu vergeben ist, es ist ja 
auch im Wahltool angezeigt.

Ich erbitte Nachricht, wann wir die Wahlhandlung schlie
ßen können.

(Wahlhandlung)

Ich schließe den Wahlgang und bitte den Wahlausschuss, 
das Ergebnis auszuwerten. Da das erfahrungsgemäß etwas 
dauert, rufe ich den nächsten Tagesordnungspunkt auf.

V 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
– zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
 16. Februar 2022:  
  Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des  
 Kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in der  
 Evangelischen Landeskirche in Baden   
 (Anlage 4)  
– zum schriftlichen Antrag des Synodalen  
 Dr. Thomas Schalla u. a. betr. Änderung des  
 Ehrenamtsgesetzes  
 (Anlage 4.1)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt V. 
Es berichtet der Synodale Reimann.

Synodaler Reimann, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, sehr geehrte Mitsynodale, der heutige Bera
tungstag beginnt mit einem Gesetzentwurf, der wesentlich 
kürzer ist als der letzte vom gestrigen Abend. Er umfasst 
nämlich lediglich einen Satz.

Das Ehrenamt ist in unserer Kirche ein hohes Gut. Die Lan
dessynode hat deshalb in der Vergangenheit auch durch 
das Ehrenamtsgesetz sichergestellt, dass die Ehrenamtli
chen in unserer Landeskirche die Unterstützung und Be
gleitung bekommen, die sie für ihr Engagement brauchen. 
Gleichzeitig hat die Landessynode festgelegt, dass ehren
amtliche Tätigkeit grundsätzlich nicht auf Entgelt ausge
richtet ist.

Die Eingabe zur Anpassung des Ehrenamtsgesetzes stellt 
diese grundsätzliche Ausrichtung ehrenamtlichen Engage
ments nicht in Frage. Sie will aber ermöglichen, dass En
gagement in der Kirche nicht schlechtergestellt wird als der 
Einsatz beispielsweise in Sportvereinen.

Es besteht deshalb Regelungsbedarf hinsichtlich der Ein
kommensteuergesetzgebung. Die Übungsleiterpauschale 
von derzeit 3.000 Euro jährlich stellt Einkünfte aus Neben
tätigkeiten im Ehrenamt frei. Die Neuregelung soll nun 
durch einen Zusatz im Ehrenamtsgesetz so gestaltet wer
den, dass diese Pauschale auch „für kirchliche Zwecke“ er
möglicht wird.

Insbesondere für ehrenamtliche Arbeit mit Kindern und Ju
gendlichen ist die Anpassung des Gesetzes wichtig. Eh
renamtlich Mitarbeitende haben für Kinderfreizeiten und 
ähnliche Veranstaltungen oft einen sehr hohen zeitlichen 
Aufwand oder haben Unkosten im Zusammenhang mit der 
Durchführung von Freizeiten zu tragen. Dieser Aufwand 
kann derzeit noch nicht abgegolten werden, da dazu die 
rechtliche Grundlage fehlt. Auch für Studierende könnte die 
Mitarbeit in der Kinder- und Jugendarbeit eine attraktive Al
ternative zur Finanzierung ihres Studiums sein, wäre die 
Entgeltthematik anders geregelt.

Mit der in der Vorlage vorgeschlagenen Gesetzesänderung 
wird an der grundsätzlichen Unentgeltlichkeit der ehren
amtlichen Tätigkeit festgehalten und gleichzeitig ein Weg 
eröffnet, Entgelte für ehrenamtlich Tätige in besonders 
defi nier ten Fällen durch Rechtsverordnung des Evangeli
schen Oberkirchenrats zu ermöglichen. Eine Benennung 
einzelner Tätigkeiten im Gesetz selbst ist dagegen aus 
steuerrechtlichen Gründen nicht möglich.

Durch die vorgeschlagene Gesetzesänderung eröffnet sich 
jetzt die Möglichkeit, in definierten Bereichen auch ehren
amtlich geleistetes Engagement finanziell zu würdigen. 
Insbesondere für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ist das eine große Chance.

Mit der vorgeschlagenen Gesetzesänderung ist das Anlie
gen der Eingabe aufgenommen.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss stimmt mit großer 
Mehrheit dem Vorschlag zu und bittet die Landessynode, 
es ebenfalls zu tun.

Ich bitte nun um Einblendung des Beschlussvorschlages. 
Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden in der Fassung 
der Landeskirchenratsvorlage vom 16. Februar 2022.

Der Begleitbeschluss heißt:

Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchen-
rat, die Rechtsverordnung für Entgelte für ehrenamtliche 
Tätigkeiten in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeit-
nah auszuarbeiten.

 

Hauptantrag 
des Bildungs- und Diakonieausschusses

Beschlussvorschlag:
1. Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur Änderung 

des kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden in der Fassung der Landeskirchenratsvor
lage vom 16. Februar 2022.

2. Der schriftliche Antrag aus August 2021 (OZ 04/04.1) ist erledigt.
Begleitbeschluss:
Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, die 
Rechtsverordnung für Entgelte für ehrenamtliche Tätigkeiten in der 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zeitnah auszuarbeiten.
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Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Herr Reimann, für 
Ihren Bericht.

Der zweite Teil des Beschlussvorschlags ist eine logische 
Folge, wenn man den ersten Teil beschließt. Denn damit 
wird man den Anliegen der Eingeber absolut gerecht.

Ich eröffne die Aussprache und bitte um Wortmeldungen. 
– Ich sehe keine Meldungen. Dann schließen wir die Aus
sprache auch gleich wieder.

Möchten Sie, Herr Reimann, noch ein Schlusswort?

(Synodaler Reimann, Berichterstatter:  
Nein, wünsche ich nicht.)

Präsident Wermke: Dankeschön.

Das Gesetz ist ein Artikelgesetz. Wir kommen nun zur Ab-
stimmung. Es besteht aus Überschrift und zwei Artikeln. 
Da es sich um eine sehr überschaubare Angelegenheit 
handelt, habe ich vor, über das Gesetz insgesamt abstim
men zu lassen, soweit niemand widerspricht. – Dem ist 
nicht so. Dann können wir so verfahren.

Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden in der Fassung 
der Landeskirchenratsvorlage vom 16. Februar 2022.

Wer kann dem zustimmen? Bitte die Hand heben.– Das ist 
die weit überwiegende Mehrheit. Ich habe bereits 57 Zu
stimmungen. Dann brauchen wir noch die Gegenstimmen, 
soweit es welche gibt. Gibt es Gegenstimmen? – Ich sehe 
keine Gegenstimmen. Gibt es Enthaltungen? – Bei 2 Ent
haltungen ist das Gesetz in der vorgelegten Form ange
nommen und damit auch der schriftliche Antrag erledigt.

Wir kommen zum Begleitbeschluss, der natürlich folgen 
muss:

Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchen
rat, die Rechtsverordnung für Entgelte für ehrenamtliche 
Tätigkeiten in der Arbeit mit Kinder und Jugendlichen zeit
nah auszuarbeiten. 

Wer kann dem Begleitbeschluss zustimmen? – 55 Stim
men. Das ist die deutliche Mehrheit. Damit ist der Begleit
beschluss angenommen. Herzlichen Dank.

Wir kehren noch einmal zum vorherigen Tagesordnungs
punkt zurück.

IV 
Nachwahl in den Landeskirchenrat (Stellvertretung) 
(Fortsetzung)

Präsident Wermke: Ich rufe erneut den Tagesordnungs
punkt IV auf. Ich habe hier das Wahlprotokoll: Feststellung 
des Wahlergebnisses der Nachwahl eines stellvertreten
den Mitglieds des Landeskirchenrats. – 57 Stimmen wur
den abgegeben. Alle waren gültig. Es gab 16 Enthaltungen, 
keine Nein-Stimmen. Die erforderliche Stimmenzahl im 
ersten Wahlgang war 29. Herr Dr. Rees hat 41 Stimmen er
halten und ist somit gewählt.

Herr Dr. Rees, nehmen Sie die Wahl an?

Synodaler Dr. Rees: Gerne. Vielen Dank.

Präsident Wermke: Herzlichen Glückwunsch. Wir werden 
uns dann irgendwann einmal im Landeskirchenrat sehen 
und Sie dort auch noch einmal begrüßen.

VI 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:   
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer 
nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der 
Evangelischen Landeskirche in Baden“ (Versor-
gungsstiftungsgesetz – VersStG)   
(Anlage 14)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VI. 
Berichterstatter ist der Synodale Hager.

Synodaler Hager, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Schwestern und Brüder, wesentlicher An
lass für diese Vorlage des Landeskirchenrates war die sich 
abzeichnende Veränderung bzw. Neubewertung der Absi
cherung der Evangelischen Ruhegehaltskasse Darmstadt.

Bei der Ruhegehaltskasse zur Versorgung der Ruhe
standsbeamten ist ein hohes Defizit entstanden. Um die
ses auszugleichen, wurden bereits entsprechende 
Rückstellungen in den Haushalt eingestellt.

Mit der vorliegenden Neuformulierung wird klargestellt, 
dass etwaige Deckungslücken aus anderen Absicherungs
systemen in der Zukunft zunächst von den jeweiligen 
Dienstherren zu tragen sind. Sollte eine Erhöhung der 
Leistungen im Individualfall notwendig sein, so sind weitere 
Beiträge von den Dienstherren zu leisten.

Für jeden Doppelhaushalt soll ein versicherungsmathema
tisches Gutachten erstellt werden, um frühzeitig auf finan
zielle Änderungen reagieren zu können.

Änderungen erfolgen auch, weil die Bedeutung „anderer 
Versorgungssicherungsmaßnahmen“ aufgrund des inzwi
schen erfolgten Vermögensaufbaus in der Versorgungsstif
tung zurückgegangen ist.

Darüber hinaus wird auch über eine nachfolgende Ände
rung der Stiftungssatzung der Umfang der Beihilfeansprü
che klargestellt.

Zudem wird der Anschluss anderer Dienstherren nun ge
setzlich geregelt, der Abschluss von vertraglichen Einzel
vereinbarungen ist nicht mehr erforderlich.

Sowohl der Finanzausschuss als auch der Rechtsaus
schuss haben eine einstimmige Beschlussempfehlung 
 gefasst und empfehlen damit eine uneingeschränkte Zu
stimmung zur Vorlage.

Ich komme schon zum Beschlussvorschlag des Finanz
ausschusses und bitte den einzublenden.

Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung 
einer nicht rechtsfähigen „Versorgungsstiftung der Evan-
gelischen Landeskirche in Baden“ in der Fassung der Lan-
deskirchenratsvorlage vom 25. März 2022.

Vielen Dank.

Präsident Wermke: Ebenso herzlichen Dank, Herr Hager. 
Ich eröffne die Aussprache.
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Synodale von dem Bussche-Kessel: Guten Morgen. Ich 
finde es toll, dass wir jetzt etwas machen, damit die Defizite 
aufgefangen werden. Meine Frage ist: Ist denn auch vorab 
geklärt worden, wie sie entstanden sind? Ist sichergestellt, 
dass sie nicht wieder entstehen?

Präsident Wermke: Könnten Sie den letzten Teil bitte noch 
einmal wiederholen. Wir haben es hier nicht verstehen 
können.

Synodale von dem Bussche-Kessell: Also, die erste 
Frage war: Konnten die Ursachen für das Defizit einiger
maßen abgeklärt werden? Eine weitere Frage ist, ob dann, 
wenn man das getan hat, auch einigermaßen sicherge
stellt ist, dass wir künftig nicht wieder in ein solches Defizit 
laufen.

Präsident Wermke: Dankeschön. Ich denke, wir sammeln, 
falls noch eine weitere Frage kommt. – Das ist offensicht
lich nicht der Fall.

Ich weiß nicht, ob der Berichterstatter die beiden Fragen 
beantworten kann.

Synodaler Hager, Berichterstatter: Nein, dazu fehlt mir 
das Wissen aus der Vergangenheit. Dies müsste ein Refe
rent des EOK beantworten.

Präsident Wermke: Dann bitten wir Herrn Oberkirchenrat 
Wollinsky oder Herrn Süß, uns hier eine Antwort zu geben.

Oberkirchenrat Wollinsky: Es gibt eine gewisse Transpa
renz darüber, was die Ursachen sind. Man muss einfach 
feststellen, dass die Situation in den verschiedenen Glied
kirchen sehr unterschiedlich ist und deswegen auch die 
Sichtweisen, wie man damit umzugehen hat, sehr unter
schiedlich sind. Das führt dann wiederum zu Kompromis
sen dort, die wir vielleicht etwas kritisch sehen und sagen, 
wir wollen es für uns so handhaben, dass wir die Defizite 
klar benennen und dafür Vorsorge treiben. Wir beobach
ten, wie das jetzt gehandhabt wird, und schauen, dass wir 
das mit unserer Versorgungsstiftung so handhaben, dass 
wir sagen können, in der Summe sind wir einigermaßen 
auf dem richtigen Weg.

Beantwortet das Ihre Frage, Frau von dem Bussche-Kessell?

Synodale von dem Bussche-Kessell: Na ja, dann hoffe 
ich, dass das nicht wieder so auftritt, und danke Ihnen für 
Ihr Engagement.

Präsident Wermke: Dankeschön. Ich frage jetzt noch 
einmal, ob es weitere Rückfragen gibt aus der Mitte der 
 Synode. – Das ist nicht der Fall. Dann beende ich die Aus
sprache. Möchte der Berichterstatter ein Schlusswort?

(Synodaler Hager, Berichterstatter:  
Nein, möchte ich nicht. Dankeschön.)

Präsident Wermke: Wir kommen dann zur Abstimmung. 
Dazu brauchen wir eine verfassungsändernde Mehrheit.

Es ist ein Artikelgesetz, und wir haben keine Änderungsan
träge. Der Beschluss ist noch einmal eingeblendet. Das 
Gesetz besteht, wenn Sie die Landeskirchenratsvorlage 
zur Hand nehmen, aus insgesamt drei Artikeln.

Wir haben die Überschrift. Darf ich fragen, wer gegen die 
Überschrift stimmt? Dann können wir leichter auszählen. 
Ich bitte um die Handhebung. – Das ist bei niemandem der 
Fall. Wer enthält sich? – Das ist auch bei niemandem der 
Fall. Wer kann dem Artikel 1 nicht zustimmen? – Wer ent
hält sich bei Artikel 1? – Jeweils keine Meldung. 

Der Artikel 2 regelt das Inkrafttreten, das für den 1. Juli 2022 
vorgesehen ist. Wer kann dem nicht zustimmen? – 
 Niemand. Wer enthält sich? – Niemand.

Jetzt müssen wir das gesamte Gesetz noch einmal abstim
men. Da bitte ich um Zustimmung mit Handzeichen. – 57 
Personen haben zugestimmt. Das ist die erforderliche 
Mehrheit für dieses verfassungsändernde Gesetz, das 
damit beschlossen ist. Ich danke Ihnen.

VII 
Abschluss- und Zwischenberichte im landes-
kirchlichen Projektmanagement:  
– Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 
 2022:   
 Zwischenbericht Projekt P 01/19: Emoji –  
 Migrationsfamilien stärken   
 (Anlage 3.A)  
– Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar  
 2022:  
 Abschlussbericht Projekt K 09/14: Freiwilligen- 
 dienste   
 (Anlage 3.B)  
– Vorlage des Landeskirchenratse vom 25. März  
 2022: 
 Abschlussbericht Projekt K 01/14: Öko-fair- 
 soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie  
 (Anlage 3.C)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VII. 
Zu den Projektberichten, die in den Ausschüssen zur 
Kenntnis genommen und auch debattiert wurden, wird es 
im Plenum keinen Bericht geben. Die zuständigen Aus
schüsse haben – wie gesagt – diese Berichte beraten und 
bitten mich, herzlich allen an den Projekten Beteiligten sehr 
für den engagierten Einsatz zu danken, was ich hiermit 
gerne tun möchte.

VIII 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf Kirchliches Dienstreisekostengesetz   
(Anlage 5)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt VIII. 
Berichterstatterin ist die Synodale Jung.

Synodale Jung, Berichterstatterin: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Konsynodale, im September 2020 hatte 
der Rechnungsprüfungsausschuss der Landessynode den 
Evangelischen Oberkirchenrat gebeten zu prüfen, ob das 
neue Landesreisekostengesetz Baden-Württemberg über
nommen werden kann.

Damals stand das Landesreisekostengesetz noch in Über
arbeitung und wurde erst im Frühjahr 2021 geändert. Nach 
der Änderung kann nun auch die Vorlage des kirchlichen 
Reisekostenrechts erfolgen.

Zielsetzung ist, möglichst nahe an den staatlichen Vorga
ben zu bleiben und die einfache softwaretechnische Bear
beitung der Reisekostenfälle schlank und ohne gesonderten 
Aufwand zu ermöglichen. Das neue kirchliche Dienstreise
kostengesetz verweist daher überwiegend auf die staat-
lichen Vorgaben. Im Hinblick auf die Ausschlussfrist für die 
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Geltendmachung von Reisekosten, die Pauschalierung von 
Erstattungen, die Höhe der Erstattung bei Nutzung eines 
PKWs und die Regelung zum Klimaausgleich bei Flugreisen 
weichen die landeskirchlichen Regelungen vom Landes
reiskostengesetz ab. Darauf komme ich gleich zurück.

Das Gesetz ist anzuwenden auf alle Mitarbeitenden der 
Evangelischen Landeskirche in Baden, der Kirchengemein
den und Kirchenbezirke sowie der Aufsicht der Evangelischen 
Landeskirche in Baden unterstehenden Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen.

§ 1 wurde abweichend von der ursprünglichen Vorlage zur 
Klarstellung geändert. Die Anwendungen für Mitarbeitende 
in öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnissen erfolgt durch 
das Gesetz selbst. Für Angestellte hat die Synode keine 
Regelungskompetenz. Die Anwendbarkeit erfolgt über die 
Verweisung in den Arbeitsrechtsregelungen für Mitarbeitende 
(AR-M). Diese Änderung finden Sie in der Tischvorlage.

Das Landesrecht und damit auch das kirchliche Reisekos
tenrecht bringen folgende wesentliche Neuerungen:

	− Das Verkehrsmittel darf unter Berücksichtigung der Be
lange des Klimaschutzes frei gewählt werden. Die bis
herige kirchliche Regelung, dass ein triftiger Grund für 
die Nutzung eines Fahrzeugs notwendig ist, entfällt.

	− Durch Rechtsverordnung sollen auch Car-Sharing, Be
teiligung an Netzkarten oder Bahn-Karten unterstützt 
und damit der Förderung des Klimaschutzes Rechnung 
getragen werden.

	− Für die Nutzung von Fahrrad, E-Bike und Pedelec wer
den 25 Cent erstattet anstatt bisher 2 Cent.

	− Tagegeld wird künftig erst ab einer Reisedauer von 
mehr als 8 Stunden gewährt. Dies entspricht der steu
erlichen Regelung.

Das Gesetz und die landeskirchlichen Regelungen sehen 
folgende Abweichung vom Landesreisekostengesetz vor:

	− Die Ausschlussfrist für die Geltendmachung von Ansprü
chen soll ein Jahr ab Ende der Reise für alle betragen. 
Für die Angestellten ist die Jahresfrist durch die Arbeits
rechtsregelungen für Mitarbeitende (AR-M) zwingend 
vorgegeben. Es soll keine Schlechterstellung für Pfarre
rinnen und Pfarrer, Beamtinnen und Beamte erfolgen, 
deshalb wird für diese die Jahresfrist im Gesetz verankert. 
Dies ist abweichend von der ursprünglichen Vorlage 
nun in § 4 gefasst. Sie finden dies in der Tischvorlage.

	− Die Höhe der Wegstreckenentschädigung beträgt 
grundsätzlich 30 Cent pro Kilometer statt bisher 35 Cent. 
35 Cent werden nur bei erheblichem dienstlichen 
Inter esse, zum Beispiel Vertretung bei Gottesdiensten 
oder der Außerdienstfahrten bei Versorgung mehrerer 
Gemeinden.

Um durch die notwendig werdende Bestimmung von Fall
gestaltungen und deren Abgrenzung nicht einen erhebli
chen Verwaltungsaufwand zu verursachen, wird durch 
Rechtsverordnung landeskirchenweit einheitlich die Weg
streckenentschädigung auf 35 Cent festgelegt werden.

	− Die Möglichkeit der Pauschalierung der Erstattung ist in 
§ 4 geregelt.

	− Zur Regelung des Klimaausgleichs bei Flugreisen wird 
verwiesen auf die vom Evangelischen Oberkirchenrat 
festgelegten Grundsätze aus dem Jahr 2016.

Das Gesetz soll erst am 1. Januar 2023 in Kraft treten mit 
Beginn des neuen Haushaltsjahres.

Die Pfarrvertretung hat sich positiv zum Gesetz geäußert, 
insbesondere zur Erstreckung des Anwendungsbereichs 
auf Lehrvikarinnen und Lehrvikare zur Erstattung von 35 
Cent pro Kilometer anstatt 30 Cent sowie zur Erstattung 
von 25 Cent pro Kilometer für die Nutzung von Fahrrad, E-
Bike und Pedelec.

Der Beschlussvorschlag lautet:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Dienstreise-
kostengesetz in der Fassung der Tischvorlage des Rechts-
ausschusses.

Vielen Dank.

 

Hauptantrag des Rechtsausschusses 
Kirchliches Dienstreisekostengesetz  

(Dienstreisekostengesetz – DRG)
Vom ...

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:
§ 1 

Geltungsbereich
Dieses Gesetz gilt für alle Mitarbeitenden, die in einem öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnis zur Landeskirche, den Kirchengemeinden, 
Kirchenbezirken oder zu einer sonstigen der Aufsicht der Landes-
kirche unterstehenden Körperschaft, Anstalt und Stiftung stehen.

§ 2 
Genehmigungen

(1) Als allgemein genehmigt gelten
1 für Dekaninnen und Dekane, Schuldekaninnen und Schuldekane, 

Gemeindepfarrerinnen und Gemeindepfarrer (einschließlich Pfarre
rinnen und Pfarrer im Probedienst), Diakoninnen und Diakone und 
Kantorinnen und Kantoren sowie andere hauptamtliche Mitarbei
tende der Kirchengemeinden und Kirchenbezirke mit eigenem 
Dienst- und Verantwortungsbereich, Dienstreisen im Inland, soweit 
der Kostenträger hierfür Haushaltsmittel zur Verfügung stellt,

2 für andere Mitarbeitende der Landeskirche Dienstreisen innerhalb 
der Evangelischen Landeskirche in Baden (Kirchengebiet), wenn 
Ort, Zweck und Zeitpunkt vor Antritt der Dienstreise am ständigen 
Dienstort hinterlegt und mit dem Vorgesetzten abgesprochen sind. 
Dies gilt auch für Dienstreisen zu Regierungsstellen in Stuttgart.

(2) Dienstreisen der Mitarbeitenden im Sinne des Absatzes 1 Nr. 2 im 
Inland außerhalb des Kirchengebietes werden von den jeweiligen Vor
gesetzten genehmigt.
(3) Auslandsreisen der Mitarbeitenden der Landeskirche, der Kir
chenbezirke und Kirchengemeinden werden vom Evangelischen 
Oberkirchenrat genehmigt. Dienstreisen in das grenznahe Ausland 
werden von den jeweiligen Vorgesetzten genehmigt.
(4) Dienstreisen können nur genehmigt werden, wenn die Haushalts
mittel hierfür zur Verfügung stehen. Die bewirtschaftende Stelle hat 
dieses zu bestätigen. 

§ 3 
Anwendbarkeit staatlicher Regelungen

Soweit dieses Gesetz sowie die Rechtsverordnung nach § 7 keine 
anderen Regelungen enthält, sind die Bestimmungen zum Reisekos
tenrecht für den öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg 
entsprechend anzuwenden. § 4 Abs. 4 des Landesreisekostengeset
zes ist nicht anzuwenden, stattdessen gelten die vom Evangelischen 
Oberkirchenrat festgelegten Grundsätze. 

§ 4 
Ausschlussfrist

Die Reisekostenvergütung ist innerhalb einer Ausschlussfrist von 
einem Jahr bei der festsetzenden Stelle schriftlich zu beantragen. Die 
Frist beginnt mit dem Tage nach Beendigung der Dienstreise oder des 
Dienstgangs.
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§ 5 
Pauschalierung

(1) Der Kostenträger kann die Reisekostenvergütung pauschalieren. 
Der Beschluss des Kirchengemeinderates oder des Bezirkskirchenra
tes bedarf der Genehmigung durch den Evangelischen Oberkirchen
rat. Aus dem Genehmigungsantrag muss die Grundlage für die 
Bemessung des Pauschalbetrages hervorgehen. Soweit die bisher 
genehmigten Pauschalbeträge um nicht mehr als 60 % erhöht wer
den, gilt die Genehmigung als erteilt.
(2) Der Pauschalbetrag kann unversteuert bleiben, wenn der Emp
fänger nachweist, dass der Pauschalbetrag der dienstlich gefahrenen 
Strecke entspricht. Der schriftliche Nachweis hierfür ist am Ende 
jeden Jahres zu den Akten der Kirchengemeinde oder des Kirchenbe
zirkes zu nehmen. 

§ 6 
Außendienstentschädigung

Für die Pastoration von Außenorten wird eine pauschalierte Reisekos
tenvergütung gewährt. Das Nähere regelt der Evangelische Oberkir
chenrat in einer Rechtsverordnung (§ 6).

§ 7 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

Der Evangelische Oberkirchenrat kann zur Durchführung dieses Ge
setzes eine Rechtsverordnung erlassen und dabei insbesondere die 
Höhe der Wegstreckenentschädigung bestimmen. 

§ 8 
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 01. Januar 2023 in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt das Kirchliche Dienstreisekostengesetz (DRG) 
vom 26. April 1995 (GVBl. S. 103), geändert am 16. April 2011 (GVBl. 
S. 91), zuletzt geändert am 21. Mai 2021 (GVBl. Teil I, Nr. 35, S. 94) 
außer Kraft.

 

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Frau Jung.
Ich eröffne die Aussprache. – Wie es aussieht, kann ich sie 
gleich wieder schließen, da sich niemand gemeldet hat.
Frau Jung, möchten Sie ein Schlusswort?

(Synodale Jung, Berichterstatterin: Nein, vielen Dank.)
Präsident Wermke: Es ist ein Paragrafengesetz in der Vor
lage des Hauptantrages, der eben gerade wieder einge
blendet wird.
Sind Sie damit einverstanden, dass ich das Gesetz im 
Ganzen abstimmen lasse? Gibt es Widerspruch? – Das 
ist nicht so. Dann verfahren wir so.
Ich bitte Sie nun, wenn Sie dem Gesetz nicht zustimmen, 
die Hand zu erheben. – Ich sehe keine Meldungen. Ich 
bitte Sie, wenn Sie sich enthalten wollen, die Hand zu erhe
ben. – Da sehe ich auch keine Meldungen. Damit ist dieses 
Gesetz einstimmig so beschlossen. Herzlichen Dank.

IX 
Bericht zur Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates der Kirchen (ÖRK)
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt IX. 
Wir begrüßen dazu Herrn Oberkirchenrat der EKD, Herrn 
Dr. Marc Witzenbacher, der uns digital zugeschaltet wird. – 
Sie werden uns berichten, was wir für dieses Großereignis, 
das bei uns in Karlsruhe stattfinden wird, wissen sollten.

Oberkirchenrat Dr. Witzenbacher: Sehr geehrter Herr Prä
sident, liebe Synodale, vielen Dank für die Möglichkeit, 
dass ich Ihnen über die Vollversammlung berichten kann. 
Ich weiß nicht, ob Sie die Präsentation sehen.

(Präsentation wird eingeblendet,  
Folien hier nicht abgedruckt.)

In weniger als vier Monaten wird die Vollversammlung des 
Ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe stattfinden. 
Ich danke Ihnen sehr, dass ich Ihnen über ein paar Eckda
ten des aktuellen Planungsstandes berichten kann.

Die seit März in Kraft gesetzten Lockerungen der Corona-
maßnahmen machen es derzeit möglich, die Kontingente 
der Hallen des Kongresszentrums voll auszulasten, wenn 
von allen Besucherinnen und Besuchern Masken getragen 
werden. Der Ökumenische Rat der Kirchen hatte bislang 
das Szenario B mit rund 3.000 Besucherinnen und Besu
chern im Blick. Es besteht Hoffnung, dass sogar die volle 
Auslastung von 4.500 Besucherinnen und Besuchern 
möglich werden kann.

Die Registrierung für die Vollversammlung ist auch für die 
Öffentlichkeit seit Anfang März dieses Jahres möglich. 
Aller dings ist derzeit nur die Anmeldung für die gesamte 
Zeit der Vollversammlung möglich. Wir hoffen, dass auch 
Tagesmeldungen und kürzere Zeiträume bald über die 
Webseite des ÖRK angemeldet werden können.

Der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Span
nungen mit der russisch-orthodoxen Kirche überschatten 
die Planungen. Es finden zahlreiche Gespräche im Hinter
grund statt. Ein Ausschluss der Russisch-Orthodoxen Kir
che ist für den ÖRK allerdings keine Option. Dies würde 
auch dem Ziel des ÖRK, eine Plattform des Austauschs 
und der gemeinsamen Suche nach Einheit zu sein, wider
sprechen. Gleichwohl werden wir abwarten müssen, wie 
diese Spannungen die Vollversammlung beeinflussen wer
den. Nagelproben dafür werden zum einen die im Mai 
stattfindende Vor-Versammlung der orthodoxen Delegier
ten auf Zypern und die Sitzung des Zentralausschusses im 
Juni in Genf sein. Auf dieser Sitzung soll auch besprochen 
werden, wie der Prozess der Wahl der Generalsekretärin 
bzw. des Generalsekretärs weitergehen wird, um dieses 
Thema die Beratungen der Vollversammlung nicht domi
nieren zu lassen.

Es sind also nicht nur die Corona-Bedingungen, die in der 
weltweiten Perspektive weiterhin noch zu Restriktionen 
und Beeinträchtigungen führen und die Ausreise und die 
Einreise erschweren können. Noch hat die Gleichung viele 
Unbekannte, und wir müssen in den nächsten Wochen ab
warten, wie sich die unterschiedlichen Problemlagen dar
stellen werden.

Die logistischen und inhaltlichen Planungen des ÖRK 
gehen weiter. Die Corona-Pandemie hat in der Eventbran
che zu erheblichen Engpässen geführt, sodass die Pla
nung und Bestellung der Ausstattung mit Technik und 
Personal deutlich erschwert ist. Die Stadt Karlsruhe, die 
Messe Karlsruhe und die Karlsruhe Marketing und Event 
GmbH sind weiterhin hoch engagiert und versuchen, alles 
möglich zu machen. Inhaltlich nimmt das Programm der 
Vollversammlung weiter konkrete Formen an, doch sind 
noch viele Fragen offen, beispielsweise welche Rednerin
nen und Redner bei den Plena dabei sein werden. Für die 
100 Workshops, die an den fünf Tagen bei der Vollver
sammlung für die Delegierten stattfinden, sind mehr als 
260 Bewerbungen eingegangen, fast die Hälfte kam aus 
Europa. Da der ÖRK sehr darauf achtet, die unterschiedli
chen Weltregionen und Konfessionen zu berücksichtigen, 
war der Auswahlprozess nicht einfach, ist aber nun abge
schlossen. Einige der Workshops werden auch mit Beteili
gung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Ekiba 
durchgeführt werden, doch konnten insgesamt nicht alle 
Bewerbungen mit deutscher und badischer Beteiligung 
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berück sichtigt werden. Diese Workshops können aber im 
Begegnungsprogramm, das von uns als gastgebenden 
Kirchen vorbereitet wird, durchgeführt werden.
Die Planungen für die neun Begegnungsorte in Karlsruhe 
gehen voran. Das Programm wird Ende Mai/Anfang Juni 
feststehen und dann auch in einem Programmheft, das 
von der Stadt Karlsruhe herausgegeben wird, veröffent
licht. Im Programm der Begegnungsorte arbeiten zahlrei
che Kolleginnen und Kollegen der Evangelischen 
Landeskirche in Baden mit.
Für das Wochenendprogramm sind nun 40 Exkursionen 
jeweils am Samstag und am Sonntag geplant. Sie werden 
gerade von den Arbeitsgruppen vor Ort vorbereitet, die An
meldemöglichkeit wird in den nächsten Tagen an die Dele
gierten verschickt werden. Die Liste der Exkursionen kann 
über die Webseite „karlsruhe2022.de“ abgerufen werden, 
wie auch viele weitere Informationen und Materialien zur 
Vollversammlung.
Über diese Webseite können Sie auch Flyer, eine Serie mit 
vier Plakaten zur Geschichte des ÖRK, der Vollversamm
lungen, der Arbeit des ÖRK und den Themen der Vollver
sammlung kostenlos bestellen.
Über die Webseite sind auch einige Lieder des Ökumeni
schen Rats der Kirchen oder aus dem Umfeld herunterladbar, 
die für die Arbeit in der Gemeinde und zum gottesdienst-
lichen Gebrauch genutzt werden können. Noch im Mai soll 
auch ein Buch mit weiteren Liedern und Gebeten vom 
ÖRK herausgegeben werden.
Wer sich gerne mit dem Fahrrad auf einen Pilgerweg zur 
Vollversammlung aufmachen möchte, kann das aus vier 
Himmelsrichtungen tun. Dabei kann ein gesamter Weg von 
rund einer Woche oder auch nur ein Teilabschnitt mit dem 
Fahrrad bewältigt werden. Informationen und Anmelde
möglichkeiten finden sich ebenfalls auf der Webseite. Im 
Shop kann auch ein Flyer zum Fahrradpilgerweg herunter
geladen oder gedruckt bestellt werden. Am Eröffnungstag 
der Vollversammlung werden dann hoffentlich mehrere 
hundert Pilgerinnen und Pilger mit dem Fahrrad auf dem 
Marktplatz in Karlsruhe eintreffen.
Eröffnet wird die Vollversammlung am 31. August mit 
einem Gottesdienst auf dem Festplatz. Im Kongresszent
rum im Herzen der Stadt mit mehreren Hallen findet die ei
gentliche Vollversammlung statt. Der Festplatz wird mit 
einem großen Zelt überdacht werden, unter dem die Got
tesdienste gefeiert werden. Mit einem Pilgerzug wollen die 
Delegierten dann am Abend des Eröffnungstages auf den 
Marktplatz kommen, wo die Evangelische Landeskirche in 
Baden und die gastgebenden Kirchen, die Stadt Karlsruhe 
und die Region sie willkommen heißen werden. Erwartet 
werden an diesem Tag neben dem Bundespräsidenten 
Frank-Walter Steinmeier auch der Ministerpräsident von 
Baden-Württemberg Winfried Kretschmann.
Auf dem Marktplatz wird die Bühne über die ganze Zeit der 
Vollversammlung stehen. Wir koordinieren gerade in Zu
sammenarbeit mit den Kantorinnen und Kantoren vor Ort, 
der ACK in Karlsruhe, dem Kulturamt der Stadt und dem 
ÖRK ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm, 
das ein Fenster der Vollversammlung in die Stadt sein soll.
Auf der Bühne wird am 1. September auch die bundesweite 
Feier des Tages der Schöpfung der Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) stattfinden. 
Diese wird gerade in Zusammenarbeit mit der ACK Karls
ruhe und der ACK in Baden-Württemberg vorbereitet. Zu 

der Feier gehören auch ein Rahmenprogramm sowie ein 
Festakt im Rathaus der Stadt Karlsruhe.

Aber auch viele Einrichtungen der Stadt Karlsruhe haben 
die Vollversammlung im Blick. Ob das Zentrum für Medien 
und Kunst (ZKM), das ja zu den bedeutendsten Museen 
der Welt zählt, das Bundesverfassungsgericht, der Bun
desgerichtshof oder die Industrie- und Handelskammer – 
zahlreiche Institutionen und kulturelle Einrichtungen bieten 
in diesen Tagen ein Forum für die Themen und Veranstal
tungen in der Vollversammlung. Ein Beispiel sind die 
Schlosslichtspiele, ein Lichtkunstfestival, bei dem die Fas
sade des Karlsruher Schlosses als Video-Projektions-
fläche genutzt wird. In diesem Jahr der Vollversammlung 
werden sich die verschiedenen Videokünstlerinnen und 
-künstler mit dem Motto der Vollversammlung auseinan
dersetzen und sie grafisch auf die Fassade des Schlosses 
bringen.

Neben dem Begegnungsprogramm in den Begegnungs-
orten und den Exkursionen in die Region wird es am 
Wochen ende der Vollversammlung auch ein vielfältiges 
Programm in Karlsruhe geben, das vom evangelischen 
Dekanat in Zusammenarbeit mit der ACK Karlsruhe vorbe
reitet wird.

Das gesamte Programm der Vollversammlung sowie alle 
begleitenden Veranstaltungen wie das Begegnungspro
gramm und das kulturelle Programm können dann in Kürze 
auf der Webseite „karlsruhe2022.de“ abgerufen werden.

Mit der Zusage des Landes Baden-Württemberg, die Voll
versammlung mit 950.000 Euro zu unterstützen, können 
auch die unterschiedlichen Programmpunkte finanziell ent
lastet werden. Aus den Geldern des Landes werden bei
spielsweise auch die Mehrkosten für eine nachhaltige 
Vollversammlung und die EMAS-Zertifizierung der Vollver
sammlung mit finanziert. Der Bund hat dem ÖRK nach der 
Zuweisung von 3 Millionen Euro im vergangenen Jahr 
auch für dieses Jahr nochmals eine Summe von 3 Millio
nen Euro in Aussicht gestellt.

Trotz aller Unwägbarkeiten und einer nach wie vor unsi
cheren Situation an vielen Stellen gehen wir dennoch voll 
Zuversicht und Hoffnung auf die Vollversammlung zu. Viele 
Gemeinden, viele Menschen haben sich schon motivieren 
lassen, die Vollversammlung und ihre Themen aufzugrei
fen. So wird die Vollversammlung hoffentlich die Ökumene 
insgesamt und die multilaterale Ökumene im Besonderen 
stärken und nicht nur ein historisches Event in und für un
sere Landeskirche sein, sondern auch ein eindrückliches 
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und deutliches Zeugnis der Kirchen für Einheit, Versöh
nung und Frieden.

Ihnen allen danke ich von Herzen für Ihre Aufmerksamkeit 
und Ihre Unterstützung.

Präsident Wermke: Lieber Herr Witzenbacher, wir danken 
Ihnen für diese umfangreiche Information, und es obliegt 
mir jetzt noch, darauf hinzuweisen, dass wir in den Chat 
einen Link einstellen zu der Internetseite des ÖRK und 
damit auch zum E-Shop. Auf diesen Kanälen kann man 
sich dann weitere Informationen holen. Sie haben auch ge
sagt, man kann bestimmte Dinge bestellen und Ähnliches 
mehr. Bitte nutzen Sie den Link und informieren Sie sich 
dort. Alles Nähere wird dann dort auch zu finden sein – bis 
hin zu einer direkten Verbindung für Fragen und Ähnliches 
mehr.

Ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen, Herr Witzen
bacher, und der ganzen Veranstaltung, dass die äußerst 
umfangreichen Vorbereitungen auch in diesem Jahr – der 
ÖRK hat ja gewissermaßen ein Jahr Verzug durch Corona 
– dann doch endlich zum Tragen kommen können und die 
Umstände jedweder Art dies dann auch zulassen.

Vielen Dank. Wir sehen uns dann sicher wieder.

Oberkirchenrat Dr. Witzenbacher: Vielen Dank Ihnen und 
weiterhin gute Beratungen. Alles Gute.

X 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:  
Immobilienplattform „Kirchenland in Kirchenhand“  
(Anlage 11)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt X. 
Berichterstatter ist der Synodale Hartmann.

Synodaler Hartmann, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder, in der vorlie
genden Beschlussvorlage bittet der Evangelische Oberkir
chenrat um einen Auftrag zur Weiterarbeit an der 
Projektidee der Gründung einer kircheneigenen Immobili
enplattform zur wirtschaftlichen Verwertung und Entwick
lung derjenigen Liegenschaften, die wir in den kommenden 
Jahren abgeben werden oder die wir einer Umnutzung 
oder Nutzungserweiterung zuführen wollen. Das wird aus 
heutiger Sicht bis 2050 etwa die Hälfte unserer Liegen
schaften sein.

Die Immobilienplattform verfolgt zwei Ziele.

Erstes Ziel: Gemeinden werden nach den bezirklichen Be
schlüssen zur Gebäudeampel bei der Ausgestaltung und 
Umsetzung ihrer Gebäudestrategie fachlich unterstützt. 
Passgenau werden für geeignete Liegenschaften die Po
tenziale für zusätzliche Wertschöpfungen und Renditen 
durch Umnutzungen oder Nutzungserweiterungen entwi
ckelt. Hier braucht es Knowhow und vielerorts auch Finan
zierungen der dafür notwendigen Investitionen.

Zweites Ziel: das Vermögen der Kirche innerkirchlich zu 
halten. Das heißt, die Liegenschaften, die wir nach Abschluss 
der bezirklichen Gebäudeplanung aus der kirchlichen Nut
zung nehmen – also ganz oder teilweise aufgeben –, wer
den als Vermögenswerte unserer Kirche erhalten, statt sie 
an private Investoren oder die Kommunen zu verkaufen.

Die Immobilienplattform soll als eigene Gesellschaftsform 
gegründet werden. 

In der in allen Ausschüssen behandelten Vorlage ist eine 
erste Skizze einer möglichen Gesellschaftsstruktur darge
stellt.

Nach einem entsprechenden Auftrag zur Weiterarbeit durch 
die Landessynode wäre die Ausarbeitung einer konkreten 
Rechtsform unter Federführung der Stiftung Schönau der 
nächste Schritt.

Bereits in der kommenden Herbsttagung soll ein Vorschlag 
für eine mögliche Gesellschaftsform vorgelegt werden. Die 
entsprechenden Beschlussvorlagen sollen in der Früh
jahrssynode 2023 vorgelegt werden.

Folgende Rückmeldungen sind aus den Beratungen der 
Ausschüsse für die Weiterarbeit aufzunehmen:

Im Finanzausschuss wurde die Vorlage begrüßt und um zü
gige Bearbeitung gebeten. Der Evangelische Oberkirchen
rat wird gebeten, die vorzuschlagende Gesellschaftsform 
und die Bedingungen zur Beteiligung als Gesellschafter 
sorgfältig abzuwägen und transparent zu begründen.

Angesichts der zugrunde gelegten Marktorientierung gilt 
es, die wirtschaftlichen Ziele klar zu beschreiben.

Ob der TVÖD für ein marktförmiges Unternehmen über
haupt das geeignete Instrument sein kann, wird in Frage 
gestellt. Hier bittet der Finanzausschuss um Prüfung eines 
marktförmigen Vergütungssystems.

Zuletzt stellt sich die Frage, ob ein kirchliches Vorkaufs
recht als Instrument sinnvoll und vor dem Hintergrund kon
kurrierender Vorkaufsrechte der Kommunen überhaupt 
durchsetzbar ist.

Auch der Rechtsausschuss weist auf die Dringlichkeit der 
Umsetzung bei grundsätzlicher Zustimmung hin. Er stellt 
das Vorkaufsrecht und den damit verbundenen Zwang in 
Frage.

Weiter ist darauf zu achten, dass auch die ländlichen Regi
onen mit einer schwächeren Nachfrage von den Unterstüt
zungsleistungen profitieren können.

Der Hauptausschuss hat die Vorlage einstimmig angenom
men, betont die Wirksamkeit für die roten und gelben Ge
bäude der Gebäudeampel und bittet darum, auch die 
Perspektive der Klimaneutralität in die Konzeption und das 
Zielsystem der Immobilienplattform aufzunehmen.

Der Bildungs- und Diakonieausschuss stimmt dem Vorha
ben ebenfalls zu und weist darauf hin, dass die Kriterien für 
die Aufnahme von Gebäuden möglichst transparent darge
stellt werden sollen.

Da alle Ausschüsse die Vorlage in großer Einmütigkeit be
raten haben, schlage ich vor, auf den Vortrag der einzelnen 
Beschlussformulierungen zu verzichten und direkt über 
den Beschlussvorschlag im Ganzen abzustimmen.

Dankeschön.

 

Hauptantrag 
des Finanzausschusses

Die Landessynode nimmt die Überlegungen des Evangelischen 
Oberkirchenrates und der Stiftung Schönau zum Aufbau einer Immo
bilienplattform zur Kenntnis, billigt im Rahmen der hierzu in den Aus
schüssen oder im Plenarbericht gegebenen Rückmeldungen die 
Überlegungen und bittet den Evangelischen Oberkirchenrat Karlsruhe 
in der dargelegten Richtung weiterzuarbeiten und zu gegebener Zeit 
erforderliche weitere Beschlussvorlagen vorzulegen.
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1. Der Evangelischen Oberkirchenrat wird gebeten, Vorbereitungen 
zum Aufbau einer Immobilienplattform als Objektgesellschaft in 
einer noch zu definierenden Rechtsform zu erarbeiten, in die alle 
ökonomisch verwertbaren Bestände integriert werden können. 
Dabei ist eine kaufmännische Rechnungslegung (Bilanzierung, 
Gewinn und Verlust, Liquiditätssteuerung) anzustreben.

2. Der Evangelischen Oberkirchenrat wird gebeten, einen Vorschlag 
zur Unternehmensorganisation und Managementstruktur vorzule
gen, bei dem die Ressourcen der Stiftung Schönau, der pro kiba 
GmbH, des Evangelischen Oberkirchenrats, Kirchenbezirke, Ver
waltungs- und Serviceämter, Evangelischen Kirchenverwaltungen 
und Kirchengemeinden berücksichtigt werden.

3. Der Evangelischen Oberkirchenrat wird gebeten, einen Umsetzungs
vorschlag gegebenenfalls mit Gesetzesgrundlage auszuarbeiten, 
der die Ausübung eines Vorkaufsrechtes für die Immobilienplatt
form beinhaltet.

4. Der Evangelischen Oberkirchenrat wird gebeten, einen Geschäfts
plan auszuarbeiten, der unter anderem Vorschläge einer finanziellen 
Beteiligung an der Immobilienplattform beinhaltet (Finanzeinlage, 
Sacheinlage, Überbrückungsliquidität).

5. Der Evangelischen Oberkirchenrat wird gebeten, einen konkrete
ren Zeitplan für eine stufenweise Implementierung der Immobilien
plattform auszuarbeiten und für die Herbsttagung 2022 vorzulegen.

 

Präsident Wermke: Dann bitte ich, den Beschlussvor
schlag einzustellen. Ich danke Herrn Hartmann für den Be
richt und eröffne die Aussprache.
Synodale von dem Bussche-Kessell: Tut mir leid, dass 
ich mich schon wieder melde. Ich wollte nur sagen, es ist 
auch im Hauptausschuss angesprochen worden, dass die 
Denkmäler, die wir ja zuhauf auch in unseren Immobilien 
haben, eines besonderen Augenmerks bedürfen. Das ist 
denjenigen, die sich mit der Immobilienplattform beschäfti
gen, auch bekannt. Ich denke, dass im Zuge der Vorlage 
im Herbst bzw. im Frühjahr auch Überlegungen vorgestellt 
werden, wie man mit diesem Sonderimmobilienfonds auf 
der einen Seite marktgerecht und auf der anderen Seite 
werterhaltend umgehen kann.
Synodaler Hartmann, Berichterstatter: Ich schlage vor, 
dass wir das einfach ins Protokoll aufnehmen und den An
merkungen der Ausschüsse zufügen, damit es dann in der 
nächsten Vorlage beachtet wird.
Oberkirchenrat Wollinsky: Ich möchte nur bestätigen, 
dass uns das in der Konzeption sehr bewusst ist. Wie das 
nachher zu lösen ist, müssen wir sehen und würden wir in 
der Tat vorlegen. Was zu vermeiden gilt – und das ent
nehme ich den Rückmeldungen der Ausschüsse zur Klar
heit der Zielformulierung –, ist, dass wir völlig divergierende 
Interessen in einer Plattform zusammenführen. Im Zweifel 
sollten wir schauen, was man wie lösen kann. Man kann 
jetzt schwer mitgeben, wirtschaftlich und zielgerichtet un
terwegs zu sein und alle möglichen anderen Ziele mit zu 
bedienen. Es muss eher das Ziel sein, Erträge zu erwirt
schaften und sich dann darüber Gedanken zu machen, ob 
man einen Teil dieser Erträge in Denkmäler fließen lässt.
Das ist uns sehr bewusst, und das wollen wir gerne in die 
weitere Arbeit einfließen lassen und versuchen, einen guten 
Vorschlag dazu zu machen, wie man das handhaben kann.
Präsident Wermke: Gibt es weiteren Gesprächsbedarf?
Synodaler Reimann: Ich möchte noch einmal ermutigen, 
diesen Gedanken einer Immobilienplattform auf jeden Fall 
zu verfolgen. Dass es nicht einfach sein wird, hier Wirt
schaftlichkeit und alle Gebäulichkeiten gleich zu berück
sichtigen, ist mir auch klar. Aber im Bildungsausschuss 
wurde schon deutlich, dass dieses Instrument sehr zur 

emotionalen und seelischen Entlastung der Gemeinden 
führen kann, wenn sie wissen, sie müssen sich nicht end
gültig von ihren Gebäuden trennen, sondern sie können 
die Gebäude in Kirchenhand halten und haben weiterhin 
die Möglichkeit, sie zu nutzen. Darin sehe ich den ganz 
großen Vorteil dieser Idee. Es wird sicherlich noch schwie
rig werden, sie im Detail noch auszuarbeiten, aber das 
sollte nicht dazu führen, sie aufzugeben oder so zu verän
dern, dass sie nicht mehr wirksam sind. Vielen Dank.
Präsident Wermke: Gibt es weitere Wortmeldungen? – 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann beende ich die 
Aussprache und frage Herrn Hartmann, ob er ein Schluss
wort wünscht.

(Synodaler Hartmann, Berichterstatter: Danke, nein.)
Präsident Wermke: Im Bericht wurde deutlich vorgeschla
gen, dass wir eine Gesamtabstimmung über die einzelnen 
Punkte vornehmen, die ohnehin sehr in direktem Zusam
menhang stehen. Hier ist der Hauptantrag eingeblendet. 
Da kann man ihn noch einmal nachlesen.
Ich möchte zur Abstimmung kommen. Wer dafür stimmt, 
möge die Hand heben. – Das ist, so entnehme ich den 
Zahlen, die überwältigende Mehrheit, so dass wir es uns 
sparen können, nach Gegenstimmen und Enthaltungen zu 
fragen. Herzlichen Dank.
Der nächste Tagesordnungspunkt wäre – Sie merken es 
am Konjunktiv – ein Bericht zur Vorlage des Landeskir
chenrats, für die uns aber noch eine Unterlage fehlt. Das ist 
kein Problem, einfach dem Zeitaufwand im Schreibbüro 
geschuldet. Deshalb möchte ich TOP XII vorziehen.

XII 
Bericht zum Chorfest Baden 2022
Präsident Wermke: Ich rufe also Tagesordnungspunkt XII 
zur Behandlung auf. Ich habe die Herren Plagge und Martin 
vorhin schon begrüßend erwähnt. Hier werden wir eine Zu
schaltung erhalten, um die ich jetzt bitte.
Herr Plagge: Wir sind da und begrüßen Sie ganz herzlich. 
Es wird eine Präsentation eingeblendet.
(Präsentation wird eingeblendet. Hier nicht abgedruckt.)

Vielen Dank für die Möglichkeit, das Chorfest heute Ihnen 
vorzustellen. Wir brauchen ziemlich genau siebeneinhalb 
Minuten.
Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Achim 
Plagge, und ich bin als Landeskantor zuständig für die Or
ganisation der musikalischen Belange des Chorfestes.
Herr Martin: Guten Morgen, mein Name ist Jochen Martin. 
Ich bin Eventmanager und für die operative Organisation 
des Chorfestes Baden zuständig.
Herr Plagge: Das Chorfest Baden findet in der Größe nach 
2013 in Pforzheim und 2017 zum Reformationsjubiläum in 
Heidelberg nun zum dritten Mal statt, vom 1. bis 3. Juli.
Zuvor gab es jahrzehntelang den Landeskirchengesangs
tag, der ebenfalls regelmäßig alle vier Jahre in unterschied
lichem Umfang gefeiert wurde. Ursprünglich für das Jahr 
2021 – zusammen mit dem Unionsjubiläum geplant – 
musste das Chorfest wegen der Pandemie um ein Jahr 
verschoben werden. Nun freuen wir uns sehr auf ein klin
gendes erstes Juli-Wochenende in Karlsruhe.

(Werbespot wird eingeblendet.)
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Der Spot hätte nach 31 Sekunden enden sollen, jetzt 
haben wir eine halbe Minute mehr gebraucht – kein 
 Problem.

Das war der Werbespot für das Chorfest, den es auch auf 
unserer Homepage „www.chorfest-baden.de“ natürlich 
noch einmal zum Nachsehen gibt. Dort gibt es auch alle 
weiteren Informationen rund um das Chorfest.

Wir freuen uns auf ganz viele Chöre und bitten Sie persön
lich, die Chöre in Ihrem Umfeld, in Ihrer Gemeinde zu er
mutigen, sich auch beim Chorfest anzumelden. Aufgrund 
der hohen Infektionszahlen war hier bis Ostern noch deut
liche Zurückhaltung zu spüren. Das Chorfest bietet nämlich 
eine tolle Chance, echte Impulse für die eigene, wieder 
aufkeimende Chorarbeit in der Gemeinde zu setzen durch 
unsere vielfältigen Angebote.

Das Motto und das Logo des Chorfestes waren mit dem 
Unionsjubiläum abgestimmt. Das Wort Union ist im musi
kalischen Begriff unisono enthalten. Ein Workshop-Ange
bot mit dem Unionsbeauftragten Hans-Georg Ulrichs wird 
diesem gemeinsam geplanten Fest Rechnung tragen.

Wir starten am Freitag mit zwei musikalisch komplementä
ren tollen Konzerten nach einem Empfang durch die Stadt 
Karlsruhe. Die beliebtesten Chorsätze aus fünf Oratorien 
werden in theologisch sinnvoller Zusammenstellung the
matisch passend reflektiert durch Moderator Georg Bruder, 
den alle kennen aus „SWR aktuell“, und seinen Gästen: 
Landtagspräsidentin Aras, die EKD-Präses Heinrich, un
sere Landesbischöfin Springhart, Oberbürgermeister Men
trup, Landeskirchenmusikdirektor Michaelis sowie unsere 
Chorverbandsvorsitzende Labsch.

Am Samstag wird dieses Oratorium dann als Mitsingevent 
in der Mittagszeit noch einmal auf dem Marktplatz aufge
führt. Auch bei der Vollversammlung des ÖRK wird es 
nochmals eine Aufführung durch Simon Halsey geben.

Danach präsentieren wir als stilistische Ergänzung zur gro
ßen Vielfalt der Kirchenmusik das Konzert des Stavanger 
Gospelchors, bekannt von den beiden Gospelkirchentagen 
in Karlsruhe 2010 und 2018.

Der Samstag ist der Haupttag für die Chöre mit reichhalti
gem Angebot. Das gedruckte Programm wird bei der An
kunft verteilt. Es gibt eine Eröffnung auf dem zentralen 
Marktplatz, auf der Bühne mit Begrüßung durch städtische 
und landeskirchliche Vertreterinnen und Vertreter ab 10 Uhr.

Vielfältige Workshop-Angebote rund um das Singen wer
den an dem Tag zum Teil zweimal angeboten. Chöre und 
Instrumentalensembles können sich mit einem kurzen ei
genen Programm präsentieren beim „Mosaik der Chöre“ 
an verschiedenen Orten in der Stadt.

Ein eigenes Kinderchorprogramm findet rund um die 
Luther kirche für 150 Chorkinder statt.

Herr Martin: Für das Chorfest Baden konnte erstmalig die 
in Karlsruhe ansässige dm-drogeriemarkt-Gruppe als Pre
miumsponsor gewonnen werden, worüber wir uns sehr 
freuen. Für die dm-Präsenz beim Chorfest Baden 2022 ist 
dm drogeriemarkt mit dem dm-Kinderland dabei, wie dies 
schon einmal 2019 in Karlsruhe beim Verfassungsfest 
stattgefunden hat. Dieser Auftritt bietet Eltern und Kindern 
aller Altersstufen sowohl die klassischen kostenfreien dm-
Service-Stationen aus dem dm-Sortiment als auch ver
schiedene pädagogisch und kindgerecht aufgebaute 
Lern- und Erfahrungsstationen.

Ziel ist es, zu zeigen, dass wir uns gemeinsam mit unseren 
Kooperationspartnern für Bildung von Kindern, Nachhaltig
keit und Bewahrung der Schöpfung einsetzen. Beim dm-
Kinderland werden Samstag und Sonntag unter anderem 
der NABU, aber auch kirchliche Institutionen wie das Evan
gelische Jugendwerk der Evangelischen Kirche in Karls
ruhe, das Diakonische Werk Karlsruhe, das Waldmobil der 
Stiftung Schönau und die Singschulen der Evangelischen 
Kantorate in Karlsruhe präsent sein.
Herr Plagge: Mittags findet das schon erwähnte Mitsing-
oratorium auf dem Marktplatz statt. Jeder und jede kann 
sich dazustellen und einfach mitsingen. Noten dafür gibt es 
zuvor im E-Shop, das wird bald auf unserer Homepage als 
Link eingestellt, und sie werden vor Ort am Info-Stand ver
kauft werden.
Nach einem Auftritt der Kinderchöre auf der Marktplatz
bühne finden ein Abendgottesdienst und Proben dafür in 
zwei Kirchen sowie auf dem Friedrichsplatz statt – mit un
terschiedlichen musikalischen Schwerpunkten: von Gos
pel über Taizé bis zum Even-Song. Dann schließt sich 
daran eine große Chornacht in drei Kirchen in Karlsruhe 
sowie auf der Marktplatzbühne an. SWR 2 schneidet eine 
Aufnahme in der Christuskirche mit und sendet diese dann 
am Montagabend nach den 20-Uhr-Nachrichten mit den 
leistungsstärksten Chören unserer Landeskirche.
Der Tag schließt mit einem gemeinsamen Abendlieder-
singen auf dem Marktplatz ab.
Sonntag wird schließlich mit einem Festgottesdienst um 
10:30 Uhr mit unserer Landesbischöfin, viel Chormusik 
und Begleitung durch die Blechbläser der Landeskirche 
auf dem Marktplatz gefeiert werden. Dazu sind Sie natür
lich alle herzlich eingeladen.
Her Martin: Auf dem Weg zum Chorfest Baden gehen 
Achim Plagge und ich ab nächste Woche auf Tour durch 
unsere Landeskirche und veranstalten Regionalproben in 
Mosbach, Karlsruhe, Heidelberg, Lahr, Emmendingen und 
Überlingen. Dabei wollen wir Chören Lust auf das Chorfest 
2022 machen.
Wir sind sehr dankbar, dass die Stadt Karlsruhe durch Ge
meinderatsbeschluss mit 50.000 Euro und die Baden-
Württemberg-Stiftung mit 30.000 Euro das Chorfest Baden 
2022 finanziell fördern und unterstützen. Inzwischen gab 
es auch vonseiten der Kommunen ein sehr großes Inter
esse an dieser Veranstaltung. So können wir heute schon 
sagen, dass 2025 die Stadt Emmendingen gemeinsam mit 
dem Evangelischen Kirchenbezirk Emmendingen zum 
Chorfest einladen.
Für 2029 hat sich die Stadt Bruchsal in Stellung gebracht 
und will nach dem erfolgreichen Landesposaunentag 2019 
das Chorfest ausrichten und bis Ende 2023 eine Einladung 
aussprechen.
Das Chorfest erfährt aber auch aus der Wirtschaft einen 
sehr großen Zuspruch. So konnten für das Chorfest 2022 
in Karlsruhe 220.000 Euro an Sach- und Barmitteln akqui
riert werden. Dafür sind wir sehr dankbar und freuen uns 
sehr. Das zeigt, welch hohe Bedeutung Kirchenmusik in 
unserer Gesellschaft hat.
Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen 
Ihnen noch einen guten Tagungsverlauf und freuen uns, 
Sie im Juli 2022 ganz herzlich in Karlsruhe zu begrüßen.
Präsident Wermke: Herzlichen Dank für diese aus-
führlichen Informationen. Ich verweise noch einmal auf 
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„www.chorfest-baden.de“. Dort kann man Einzelheiten er
fahren und sich auch zu bestimmten Veranstaltungen ge
nauer informieren.
Wir wünschen dem Chorfest schon jetzt einen guten Ver
lauf und auch einen guten Zulauf. Herzlichen Dank.
Ich unterbreche jetzt unsere heutige Sitzung zu einer 
Pause und bitte Sie sehr herzlich, sich um 11 Uhr wieder 
vor den Bildschirmen einzufinden, sodass wir dann auch 
pünktlich die Sitzung fortsetzen können.
Herzlichen Dank.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 10:43 bis 11 Uhr)

(Vizepräsidentin Lohmann übernimmt  
die Sitzungsleitung.)

XIII 
Friedensgebet
Vizepräsidentin Lohmann: Zu Beginn des zweiten Teils 
unserer Vormittagssitzung wollen wir Gott um Frieden in 
der Ukraine und in den anderen Kriegsgebieten dieser 
Welt bitten. Wir beten mit Worten des Friedensgebets der 
Nagelkreuzgemeinschaft.

(Das Friedensgebet der Coventry-Nagelkreuz- 
gemeinschaft wird gemeinsam gesprochen.)

XIV 
Erklärung zum Ukraine-Krieg
Vizepräsidentin Lohmann: Liebe Konsynodale! Wir hatten 
vor, auch eine Erklärung zum Krieg in der Ukraine abzuge
ben, wenn es möglich ist. Ein Entwurf liegt uns vor. Ich bitte 
die Synodalen Schalla and Heidler um den Bericht.
Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Sehr geehrte 
Frau Vizepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder! Der 
Angriff der russischen Armee auf die Ukraine am 24. Feb
ruar dieses Jahres hat die Sicht Vieler auf die Grundlagen 
des europäischen Friedensprojektes von einem auf den 
anderen Tag verändert. Die vertraute Welt verwandelt sich 
für Millionen Menschen in ein Schlacht- und Trümmerfeld. 
Hunderttausende sind auf der Flucht,  verzweifelte Mütter, 
sterbende Männer – in der Ukraine wird die Welt zum Alb
traum. Es sind heute gewaltige Berge des Leidens, die sich 
auftürmen. Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung 
zählt für 2021 weltweit 20 Kriege.
Der Krieg in der Ukraine hat insbesondere in Europa deut
lich gemacht, dass die Fragen nach Frieden und Gerechtig
keit an Dringlichkeit nichts verloren haben. Die Evangelische 
Landeskirche in Baden sieht sich herausgefordert, wie viele 
andere auch, ihr Entsetzen über den Angriff Russlands zum 
Ausdruck zu bringen. Als Teil der deutschen Zivilgesell
schaft erinnert sie an Gottes Wort und drängt die politisch 
Verantwortlichen, sich für das Ende des Krieges in der Uk
raine einzusetzen. Sie sieht sich in der Verantwortung, 
auch ihrerseits alles dafür zu tun, um die Kräfte zu stärken, 
die sich um Frieden bemühen. Viele der Themen, die die 
Landessynode 2013 mit ihrem Beschluss zur Friedensethik 
behandelt hat, werden von neuem drängend. (siehe Protokoll 
Nr. 11, Herbsttagung 2013, Seite 116 ff.)

Synodale Heidler, Berichterstatterin: Die österliche Hoff
nung muss uns auch darin leiten, jetzt das menschenmög
liche gegen den Krieg zu tun. Vieles gibt Hoffnung. Es ist 
ermutigend, dass so viele weltweit gegen Putin, gegen sein 
Regime und seinen Krieg aufstehen. Es ist ermutigend, 

dass die politisch Verantwortlichen bislang mit Bedacht re
agiert haben. Es ist ermutigend, dass weltweit Menschen 
Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern üben und 
helfen, wo sie können.

Es ist eine besondere Aufgabe der Kirche, an Umkehr und 
Versöhnung zu erinnern. In unser Bemühen um Frieden 
schließen wir deshalb auch die ein, die nicht in Sippenhaft 
genommen werden dürfen, nur weil ihr Präsident Kriegs
verbrechen begeht. Wir denken an die Menschen aus 
Russland und ihre befreundeten Völker. Sie leben bei uns 
und wir sollten weiter in Freundschaft verbunden bleiben. 
Wir müssen dafür einstehen, dass hier Kulturen und Natio
nen in Frieden leben können und als Menschen verbunden 
bleiben.

Um der Sorge um die Situation in der Ukraine öffentlich 
Ausdruck zu verleihen, wird der Landessynode die fol
gende Erklärung mit der Bitte vorgelegt, sie sich zu eigen 
zu machen:

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: „Richte unsere 
Schritte auf den Weg des Friedens“

Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in 
Baden verurteilt mit aller Entschiedenheit den Angriff der 
russischen Armee auf die Ukraine. Sie ist entsetzt über das 
Ausmaß der Zerstörung und der Gewalt. Der Krieg führt zu 
fürchterlichem Leiden unter der Zivilbevölkerung in der Uk
raine und unter den Menschen, die auf beiden Seiten 
kämpfen müssen oder wollen. Die Invasion Russlands ist 
ein Bruch des Völkerrechts und durch nichts zu rechtferti
gen. Der Krieg vernichtet das Leben vieler Menschen in 
der Ukraine, bedroht die zivile Weltordnung und das friedli
che Zusammenleben der Menschen auf der Grundlage 
des Völkerrechts. Infolge der anhaltenden Aggression der 
russischen Armee führen Ernährungsengpässe insbeson
dere für die Ärmsten und Schwächsten weltweit zuneh
mend zu Hunger und Not. 

Die Landessynode fordert die russische Regierung auf, die 
Kampfhandlungen sofort einzustellen, ihre Truppen unver
züglich aus der Ukraine abzuziehen und weiteres Blutver
gießen zu verhindern.

Synodale Heidler, Berichterstatterin: Die Landessynode 
weiß sich allen Kriegsopfern verbunden, insbesondere den 
Menschen in der Ukraine. Sie ist dankbar für die vielen En
gagierten auch in der badischen Landeskirche, die den ge
flüchteten Menschen helfend zur Seite stehen. Sie leisten 
humanitäre Hilfe, setzen Zeichen der Solidarität und zei
gen ihre Verbundenheit im Gebet. Mit großer Achtung und 
Respekt schaut die Landessynode auf alle, die in Russland 
mutig gegen den Krieg protestieren oder sich weigern, 
daran teilzunehmen.

Die Evangelische Landeskirche in Baden versteht sich als 
eine Kirche auf dem Weg zum gerechten Frieden. Vor die
sem Hintergrund fordert sie eindringlich, diplomatische 
Wege offenzuhalten und intensiv zu nutzen, um mit friedli
chen Mitteln Wege zum Frieden zu finden.

Die Landessynode achtet das Recht auf Selbstverteidigung 
der Ukraine. Auf dieser Grundlage kann sie die Entschei
dung der Bundesregierung nachvollziehen, gemeinsam mit 
anderen Nationen neben finanzieller und humanitärer Un
terstützung auch Waffen für die Verteidigung der Ukraine zu 
liefern. Sie bringt zugleich ihre Sorge zum Ausdruck, dass 
Waffenlieferungen die Gefahr einer weiteren Eskalation des 
Krieges mit sich bringen können.
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Die Landessynode fühlt sich durch die Invasion der russi
schen Armee in der Ukraine und den weiter andauernden 
Kriegen herausgefordert und verpflichtet, ihre friedensethi
schen Grundentscheidungen der vergangenen Jahre er
neut aufzugreifen und kritisch zu diskutieren. 

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Die Landessyn
ode bittet die Landesbischöfin und den Evangelischen 
Oberkirchenrat, die kirchlichen Kontakte in die Ukraine und 
nach Russland intensiv zu nutzen, um die Kräfte zu stär
ken, die sich für den Frieden einsetzen. 

Die Landessynode bittet die Gemeinden in der Evangeli
schen Landeskirche in Baden, in Fürbitte und Gebet auch 
weiterhin insbesondere die Menschen der Liebe Gottes 
anzuvertrauen, die unter Krieg und Vertreibung leiden. Sie 
dankt für alle Zeichen der Solidarität und den Mut, der sich 
dem Unrecht und der Gewalt entgegenstellt. 

Die Landessynode ermutigt die Gemeinden, Dienste und 
Werke, sich auch weiterhin vor Ort für geflüchtete Men
schen einzusetzen und ihnen die notwendige Hilfe zukom
men zu lassen. Die Zusammenarbeit mit den Kommunen 
im Bereich der schulischen Versorgung oder der Kinderta
gesstätten, die seelsorgliche Begleitung der Geflüchteten 
sind ebenso wichtig wie konkrete Hilfen im Alltag.

Synodale Heidler, Berichterstatterin: Mit der Barmer 
Theologischen Erklärung erinnert die Landessynode in der 
„noch nicht erlösten Welt“ an „Gottes Reich, an Gottes 
Gebot und Gerechtigkeit” und damit an die „Verantwortung 
der Regierenden und Regierten“ für das Zusammenleben 
der Menschen in Frieden und Gerechtigkeit. Sie vertraut 
darauf, dass Gott insbesondere die Verantwortlichen in der 
Politik auf allen Seiten lenkt, Wege zu finden, den Krieg 
schnell zu beenden. Die Landessynode teilt mit der Chris
tenheit weltweit die österliche Hoffnung, dass die Liebe 
Christi die Mächte des Todes überwunden hat.

Entsprechend schlagen wir vor, die Ihnen auch als Tisch-
vorlage vorliegende Erklärung zum Krieg in der Ukraine zu 
beschließen. 

Herzlichen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Frau Heidler und 
Herr Schalla. Die Erklärung ist in den Ausschüssen auch 
schon erörtert und diskutiert worden, auch in den Formulie
rungen. In der Aussprache würde ich darum bitten, sich 
jetzt nicht allzu sehr in Kleinigkeiten der Formulierung zu 
verlieren. Gibt es Wortmeldungen?

Synodaler Dr. Rees: Ich bin ausgesprochen dankbar für 
diese Erklärung, die auch zum Ausdruck bringt, wie es 
innen bei vielen aussieht, die Zerrissenheit. Man weiß es 
nicht wirklich. Das sind die Schwierigkeiten, die man selber 
hat. Ich würde mich sehr freuen, wenn es machbar wäre, in 
möglichst vielen Gemeinden der Evangelischen Landeskir
che im Gottesdienst diese Erklärung anzukündigen.

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Rees. Gibt 
es weitere Wortmeldungen? – Das scheint nicht der Fall zu 
sein. Ein Schlusswort wird nicht gewünscht (wird bestätigt). 
Vielen Dank!

Dann komme ich zur Abstimmung. Im Hintergrund wissen 
wir, wie kompliziert Abstimmungen sind. Darum frage ich 
zunächst, wer möchte gegen die vorgeschlagene Erklä
rung stimmen. Dann bitte ich jetzt um Ihr Handzeichen. – 
Keine.

Gibt es Enthaltungen? – Auch das scheint nicht der Fall zu 
sein. Dann bitte ich jetzt trotzdem um Zustimmung und um 
Ihr Handzeichen. – 54 Ja-Stimmen nach der Zählung mei
nes Computers. Vielen Dank! Dann ist die Erklärung ein
stimmig so beschlossen.

 

Beschlossene Fassung:
Erklärung der Landessynode zum Krieg in der Ukraine vom 30.04.2022 
„Richte unsere Schritte auf den Weg des Friedens“ (Lukas 1, 79)
Die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden verur
teilt mit aller Entschiedenheit den Angriff der russischen Armee auf die 
Ukraine. Sie ist entsetzt über das Ausmaß der Zerstörung und der 
Gewalt. Der Krieg führt zu fürchterlichem Leiden unter der Zivilbevöl
kerung in der Ukraine und unter den Menschen, die auf beiden Seiten 
kämpfen müssen oder wollen. Die Invasion Russlands ist ein Bruch 
des Völkerrechts und durch nichts zu rechtfertigen. Der Krieg vernich
tet das Leben vieler Menschen in der Ukraine, bedroht die zivile Welt
ordnung und das friedliche Zusammenleben der Menschen auf der 
Grundlage des Völkerrechts. Infolge der anhaltenden Aggression der 
russischen Armee führen Ernährungsengpässe insbesondere für die 
Ärmsten und Schwächsten weltweit zunehmend zu Hunger und Not.  
Die Landessynode fordert die russische Regierung auf, die Kampf
handlungen sofort einzustellen, ihre Truppen unverzüglich aus der 
Ukraine abzuziehen und weiteres Blutvergießen zu verhindern. 
Die Landessynode weiß sich allen Kriegsopfern verbunden, insbeson
dere den Menschen in der Ukraine. Sie ist dankbar für die vielen En
gagierten auch in der badischen Landeskirche, die den geflüchteten 
Menschen helfend zur Seite stehen. Sie leisten humanitäre Hilfe, set
zen Zeichen der Solidarität und zeigen ihre Verbundenheit im Gebet. 
Mit großer Achtung und Respekt schaut die Landessynode auf alle, 
die in Russland mutig gegen den Krieg protestieren oder sich weigern, 
daran teilzunehmen.
Die Evangelische Landeskirche in Baden versteht sich als eine Kirche 
auf dem Weg zum gerechten Frieden. Vor diesem Hintergrund fordert 
sie eindringlich, diplomatische Wege offenzuhalten und intensiv zu 
nutzen, um mit friedlichen Mitteln Wege zum Frieden zu finden. 
Die Landessynode achtet das Recht auf Selbstverteidigung der Ukra
ine. Auf dieser Grundlage kann sie die Entscheidung der Bundesre
gierung nachvollziehen, gemeinsam mit anderen Nationen neben 
finanzieller und humanitärer Unterstützung auch Waffen für die
Verteidigung der Ukraine zu liefern. Sie bringt zugleich ihre Sorge zum 
Ausdruck, dass Waffenlieferungen die Gefahr einer weiteren Eskala
tion des Krieges mit sich bringen können. 
Die Landessynode fühlt sich durch die Invasion der russischen Armee 
in der Ukraine und den weiter andauernden Krieg herausgefordert 
und verpflichtet, ihre friedensethischen Grundentscheidungen der 
vergangenen Jahre erneut aufzugreifen und kritisch zu diskutieren.  
Die Landessynode bittet die Landesbischöfin und den Evangelischen 
Oberkirchenrat, die kirchlichen Kontakte in die Ukraine und nach 
Russland intensiv zu nutzen, um die Kräfte zu stärken, die sich für den 
Frieden einsetzen.  
Die Landessynode bittet die Gemeinden der Evangelischen Landes
kirche in Baden, in Fürbitte und Gebet auch weiterhin insbesondere 
die Menschen der Liebe Gottes anzuvertrauen, die unter Krieg und 
Vertreibung leiden. Sie dankt für alle Zeichen der Solidarität und den 
Mut, der sich dem Unrecht und der Gewalt entgegenstellt.  
Die Landessynode ermutigt die Gemeinden, Dienste und Werke, sich 
auch weiterhin vor Ort für geflüchtete Menschen einzusetzen und 
ihnen die notwendige Hilfe zukommen zu lassen. Die Zusammenar
beit mit den Kommunen im Bereich der schulischen Versorgung oder 
der Kindertagesstätten, die seelsorgliche Begleitung der Geflüchteten 
sind ebenso wichtig wie konkrete Hilfen im Alltag.
Mit der Barmer Theologischen Erklärung erinnert die Landessynode in 
der „noch nicht erlösten Welt“ an „Gottes Reich, an Gottes Gebot und 
Gerechtigkeit” und damit an die “Verantwortung der Regierenden und 
Regierten” für das Zusammenleben der Menschen in Frieden und Ge
rechtigkeit. Sie vertraut darauf, dass Gott insbesondere die Verant
wortlichen in der Politik auf allen Seiten lenkt, Wege zu finden, den 
Krieg schnell zu beenden. Die Landessynode teilt mit der Christenheit 
weltweit die österliche Hoffnung, dass die Liebe Christi die Mächte 
des Todes überwunden hat.
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XI 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses zur 
Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Bericht über die Aufklärung, Prävention und Inter-
vention von Missbrauch und sexualisierter Gewalt 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden  
(Anlage 16)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir gehen zurück zum Tages
ordnungspunkt XI, den wir vorhin übersprungen haben. 
Zwischenzeitlich liegt der Bericht mit Beschlussvorschlag 
vor: Bericht über die Aufklärung, Prävention und Interven
tion von Missbrauch und sexualisierter Gewalt. Ich bitte die 
Synodale Dr. von Hauff um den Bericht.
Synodale Dr. von Hauff, Berichterstatterin: Sehr geehrte 
Frau Vizepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder!
„Es ist erschütternd, dass Menschen in unserer Kirche se
xualisierte Gewalt erfahren haben,“ so unser Altbischof Jo
chen Cornelius-Bundschuh in einem Brief im März 2022.
Unsere neue Landesbischöfin Heike Springhart versichert: 
„Betroffene werden (…) offene Ohren bei uns finden. So 
verschieden die Erfahrungen sind, die Betroffene von 
 sexualisierter Gewalt gemacht haben, so unterschiedlich 
sind die Bedürfnisse nach Kontaktaufnahme.“
Als eine der ersten Landeskirchen hat die Evangelische 
Landeskirche in Baden vor über zehn Jahren begonnen, 
sexualisierte Gewalt und Machtmissbrauch aufzuklären, 
zu intervenieren und präventiv zu verhindern. Sie hat dazu 
folgende Maßnahmen ergriffen:
–	 Seit 2010 gibt es die Arbeitsgruppe „Sexueller Miss

brauch in kirchlichen Einrichtungen“. Diese Arbeits
gruppe setzt sich aus kirchlichen Mitarbeitenden und 
externen Personen aus Politik und Gesellschaft zu
sammen. Durch diese Arbeit konnten 27 Täter für den 
Zeitraum von 1954 bis 2010 identifiziert werden.

–	 Dem Aufruf, sich zu melden, folgten weitere betroffene 
Personen. Insgesamt konnten so 92 Fälle sachkundig 
gemacht werden. Trotzdem wird die Dunkelziffer weit 
höher liegen.

–	 Ein wichtiger Baustein zur Prävention und Intervention 
ist das Projekt „Alle Achtung: Grenzen achten, vor 
Missbrauch schützen“. Alle in der Kinder- und Jugend
arbeit tätigen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mit
arbeitenden müssen eine Schulung durchlaufen, bei 
der sie in Theorie und Praxis für Gefahren sensibilisiert 
werden und achtsames Verhalten einüben. Das Projekt 
ist mittlerweile verstetigt und wird dauerhaft fortgeführt. 
Einmal erhaltene Schulungen müssen im Verlauf der 
Zeit aufgefrischt werden.

– Weiter soll die vom Evangelischen Oberkirchenrat ein
gerichtete „Unabhängige Kommission zur Anerkennung 
der Opfer sexuellen Missbrauchs“, seit 2022 kurz „An
erkennungskommission“ genannt, als niedrigschwelli
ges Angebot Opfer hören und ehrlich Aufarbeitung 
ermöglichen. Aus dem dafür eingerichteten Fond wur
den bis heute 275.000 Euro an 56 betroffene Antrag
steller und Antragstellerinnen ausbezahlt.

– Kirche und Diakonie sehen sich auch nach erfolgter An
erkennungsleistung den Betroffenen gegenüber ver
pflichtet. Im konkreten Austausch soll ein individuelles 
Unterstützungsprogramm klären, wie in aktuellen Not
lagen Erleichterung geschaffen werden kann. Aus dem 
dafür eingerichteten Fond von 500.000 Euro können 

Betroffene bis zu 10.000 Euro als individuelle Hilfeleis
tung erhalten.

– Hinzu kommt eine vom Evangelischen Oberkirchenrat 
beschlossene „Gewaltschutzrichtlinie“, die den Schutz
bereich über Kinder und Jugendliche hinausgehend er
weitert und alle Erwachsenen einbezieht, die im 
kirchlichen Kontext in einem Arbeitsverhältnis stehen. 
Daraus folgt die Erweiterung der Personen, die in der 
Kultur der Grenzachtung geschult werden müssen.

– Zur Kenntlichmachung, Dokumentation und Bearbei
tung von begründeten Verdachtsfällen sexualisierter 
Gewalt wurden eine Ansprech- und eine Meldestelle 
eingerichtet. Sie sind unter den E-Mail-Adressen  
ansprechstelle@ekiba.de und meldestelle@ekiba.de 
zentral erreichbar.

– Weiterhin besteht das vor über zehn Jahren eingerich
tete Vertrauenstelefon. Es wird von einer erfahrenen 
Diplom-Pädagogin betreut. Betroffene und aufmerk
same Beobachter/innen können hier Missbrauchsfälle 
auch anonym melden und Unterstützung erfahren.

– In ihrem Bestreben, Risikofaktoren zu identifizieren, hat 
die Landeskirche einzelne Fälle einem externen Juris
ten zur Sichtung und Aufarbeitung vorgelegt.

– Hinzukommt eine exemplarische Fallstudie, die mit Un
terstützung einer Kirchenhistorikerin sexualisierte Ge
walt in einer konkreten Gemeinde unter Einbezug der 
Betroffenen und des gegenwärtigen Ältestenkreises 
unter die Lupe nehmen wird.

– Die Evangelische Landeskirche in Baden und ihre Dia
konie beteiligen sich grenzübergreifend auch an einer 
von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) in 
Auftrag gegebenen Studie. Darüber hinaus entwickeln 
die vier süddeutschen evangelischen Landeskirchen 
(Baden, Bayern, Pfalz und Württemberg) ein eigenes 
Format für eine gemeinsame Aufarbeitungskommission.

Die Landessynode hat sich auf ihrer Frühjahrstagung im 
Plenum und in Ausschüssen intensiv mit der Thematik be
fasst. Neben dem Unterstreichen der Maßnahmen, die be
reits ergriffen wurden und fortgeführt werden, ist es dem 
Hauptausschuss wichtig, dass es auch zu einer theologi
schen Auseinandersetzung mit dem Thema der sexuali
sierten Gewalt kommt. Als „lernende Kirche“ will sie sich 
dem Thema weiterhin besonders annehmen und den Be
troffenen zur Seite stehen.
Erfahrenes Leid kann nicht ungeschehen gemacht werden. 
Es kann aber benannt, öffentlich gemacht und aufgearbeitet 
werden und so zur Vermeidung von neuem Leid beitragen.
Wir bitten herzlich:
Nutzen Sie die benannten Kontaktmöglichkeiten und mel
den Sie sich, wenn Sie selbst von sexualisierter Gewalt be
troffen oder Ihnen entsprechende Fälle bekannt sind!
Als Beschlussvorschlag wird der Landessynode vorgelegt:
Die Landessynode nimmt den Bericht zur sexualisierten Ge-
walt zustimmend zur Kenntnis. Sie dankt dem Evangelischen 
Oberkirchenrat für die intensive Bemühung um Aufklärung, 
Prävention und Intervention von Missbrauch und sexueller 
Gewalt in Landeskirche und Diakonie. Sie bittet den Evan-
gelischen Oberkirchenrat, gemeinsam mit den beteiligten 
Landeskirchen den eingeschlagenen Weg zum Schutz der 
Menschen in Kirche und Diakonie weiter fortzusetzen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
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Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Frau Dr. von 
Hauff. Ich eröffne jetzt die Aussprache. Gibt es Wortmel
dungen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe 
ich die Aussprache wieder. Ein Schlusswort, Frau Dr. von 
Hauff?

(Synodale Dr. von Hauff, Berichterstatterin:  
Es ist alles gesagt!)

Vielen Dank! Dann kommen wir zur Abstimmung. Der Be
schluss ist eingeblendet.

Wer stimmt gegen diesen Beschluss? – Keine Gegenstim
men. Wer enthält sich? – Das scheint auch nicht der Fall zu 
sein.

Wer zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Hand-
zeichen. – Das sind 59 Ja-Stimmen. Vielen Dank!

Damit ist die zustimmende Kenntnisnahme mit den weiteren 
Bitten so beschlossen.

Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, 
kann ich folgendes mitteilen: Die Präsentation von Herrn 
Dr. Witzenbacher, die eben gefehlt hat, ist zwischenzeitlich 
in Teams eingestellt und kann dort eingesehen werden.

XV 
Bericht des Hauptausschusses:  
Dimensionen der Transformation  
(Anlage 21)

Vizepräsidentin Lohmann: Ich rufe auf Tagesordnungs
punkt XV.: Bericht des Hauptausschusses zum Thema 
 Dimensionen der Transformation. Ich bitte den Synodalen 
Dr. Alpers um den Bericht.

Synodaler Dr. Alpers, Berichterstatter: Sehr geehrte Frau 
Vizepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder! Die 13. Lan
dessynode der Evangelischen Landeskirche in Baden – also 
wir – hat sich am 26. und 27. April im Rahmen eines Fach
tages mit dem Thema Kirchenbild beschäftigt. Die Synode 
hat sich diesen Raum geschaffen, um sich auszutauschen 
über grundlegende Fragen von Kirche und um gemeinsam 
Orientierung zu gewinnen für anstehende konkrete strategi
sche Entscheidungen. Gemeinsam wurde beraten, wie das 
Evangelium Jesu Christi auch künftig gut in Wort und Tat 
ausgerichtet werden kann und welche Rolle und Formen 
Beheimatung von Christen – um sich insbesondere gegen
seitig in der Nachfolge zu unterstützen – einnimmt.

Ziel des Abends war es, Ideen und Fragestellungen zu 
identifizieren über die sich die Synodalen am nächsten 
Vormittag austauschten. Dazu dienten der Bericht der Lan
desbischöfin vom Vormittag und Videostatements von Per
sonen innerhalb und außerhalb der Landeskirche als 
Denkanstöße. Eine weitere Gedankenanregung war der 
Vortrag von Dr. Steffen Schramm, der in seiner Doktorar
beit 2014 die Entwicklung evangelischer Landeskirchen 
als Organisationen bis zur heutigen Zeit analysiert und die 
derzeitigen Umbrüche in ein zukünftiges Modell überführt 
hat. Er hat zunächst erörtert, wie insbesondere die zwei 
Modelle „neues Parochialmodell“ und „Differenzierungs
modell“ unsere gegenwärtige Gemeindestruktur, aber auch 
unser Nachdenken über die Zukunft prägen. Im zweiten 
Teil hat er einen Denkansatz für die Zukunft vorgestellt: 
Das Integrationsmodell. Kirche kann zur Plattform werden, 
welche das Evangelium ausrichtet – in vielen Formen an 
der Lebenswelt der Menschen orientiert. Er verdeutlichte 

dies an einer Ellipse mit den Polen „Orientierung am Evan
gelium“ und „Orientierung an der Lebenswelt der Men
schen“. Eine individuelle Nachbereitung des Vortrages ist 
durch das von Dr. Schramm empfohlene Buch „Gemeinde 
geht weiter – Theorie- und Praxisimpulse für kirchliche Lei
tungskräfte“ möglich. Eine erste Diskussion war uns in 
einer Art „FishBowl“ möglich.

Die Synodalen haben, so angeregt, über 250 Gedanken 
bzw. Fragestellungen für den nächsten Vormittag identifi
ziert. In zehn Arbeitsgruppen wurden diese intensiv in zwei 
Runden diskutiert.

Drei Beispiele für Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen:

Beispiel 1: Die Arbeitsgruppe „Kirche als Gegenwelt oder 
Kirche in der Welt? Kirche als Gegenüber? Wie kommt das 
Evangelium ins Spiel? Wie gelingt eine Orientierung an 
den Lebenswelten?“ hat unter anderem festgehalten: Die 
Verkündigung des Evangeliums ist unser Proprium und hat 
Vorrang gegenüber allem anderen – „Profil zeigen“. Die 
Sinnfrage unseres Tuns in die Welt tragen (von der „Zu
kunft des Reiches Gottes“ her leben) und mehr vom Men
schen her denken ist ihr wichtig. Letzteres ist mehr als ein 
Sprachproblem, sondern ein „change of mind“.

Beispiel 2: Die Arbeitsgruppe „Zukünftige Berufs- und Eh
renamtsbilder“ hat festgehalten: Arbeiten auf Augenhöhe 
und unter Anerkennung und Wertschätzung der verschie
denen Kompetenzen und dazu Dienstgruppen mit Haupt- 
und Ehrenamtlichen bilden. Außerdem wurde die Idee von 
„Ankerpersonen“ (ehren- und hauptamtliche) entwickelt. 
Diese sollen auch künftig das unterschiedliche Gesicht der 
Kirche mitten im Alltag und in ihren Lebenswelten verkör
pern.

Beispiel 3: In der Arbeitsgruppe „Gottesdienstformen und 
-formate“ ging es darum, wie das Ausrichten und Feiern 
von Gottes Liebe sich inhaltlich und kulturell an der Le
benswelt der Menschen orientieren kann. Aus dem Bericht 
der Landesbischöfin wurde die Aussage „Wer eine feste 
Mitte hat, kann weite Kreise ziehen“ aufgegriffen. Die feste 
Mitte unserer Gottesdienste ist inhaltlich definiert: Wir sind 
Kirche Jesu Christi. Von dieser Mitte lassen sich weite 
Kreise ziehen (vielfältige Formen, lebendige Sprache, …). 
Hierzu haben wir Freiräume, dessen müssen wir uns be
wusst sein, und brauchen eine gute Zusammenarbeit von 
ordinierten sowie beauftragten Personen mit weiteren Per
sonen mit Gaben in der Gottesdienstgestaltung.

Die weiteren Arbeitsgruppen waren:

– Was erwarten Jugendliche von der Kirche? Kirche in 
Social Media, Öffentlichkeitsarbeit – wie werden wir 
präsenter und wahrnehmbarer?

– Wie geschieht Leitung in Netzwerkstrukturen?

– Was bedeutet Gemeinschaft? Welche Formen gibt es? 
Ist dies ein Gegenpol zur Individualisierung? Was be
deutet zukünftig Gemeinde? Wer ist das „Wir“ von 
 Kirche?

– Welche kirchlichen räumlichen Größen für Gemeinden 
und Regionen braucht es zukünftig? Was bedeutet 
Beheimatung? Was bleibt, beziehungsweise wie wird 
Kirche sichtbar?

– Wie können Ortsgemeinden zu Motoren der Transfor
mation werden? Wie kann die Vernetzung von parochi
alen und funktionalen Perspektiven gelingen? Was soll 
mit den funktionierenden Ortsgemeinden geschehen, 
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Gemeinden, denen es gelingt, im Gemeinwesen integ
rativ zu wirken?

– Was lassen wir sein und nach welchen Kriterien ent
scheiden wir das?

Die Ergebnisse aller Arbeitsgruppen wurden dokumentiert 
und werden in der nächsten Sitzung des Ausschusses Kir
chenbild – möglichst noch vor Pfingsten – weiterbearbeitet. 
Sie werden unter anderem auch in den landeskirchenwei
ten Kongress einfließen, der am Samstag, den 4. März 
2023 stattfindet. Dadurch erhalten Leitungsverantwortliche 
aller Ebenen neben den vielfältigen Hilfestellungen für die 
notwendige Reduktionsperspektive eine weitere Hilfestel
lung für die ebenfalls notwendige Innovations- & Transfor
mationsperspektive der Strategie 2032.

Ein gutes Hilfsmittel hierzu ist auch der erste Bericht unse
rer neuen Landesbischöfin Heike Springhart vom 26. April. 
Liebe Frau Springhart, ganz herzlichen Dank an dieser 
Stelle nochmals für die gute Zusammenstellung und die 
grundsätzlichen Überlegungen im Bericht. Wir haben ihn 
auch in den ständigen Ausschüssen intensiv diskutiert und 
schätzen ihn sehr.

Ein weiteres Hilfsmittel dazu ist das Papier „Dimensionen 
gelingender Transformation“. Auch dieses wurde während 
des Fachtages in einer Arbeitsgruppe und in den ständigen 
Ausschüssen erörtert. Die ständigen Ausschüsse haben 
im Nachgang des Fachtages über das weitere Vorgehen 
beraten. Die ständigen Ausschüsse bitten darum dem Aus
schuss Kirchenbild die Endredaktion des Dokumentes „Di
mensionen gelingender Transformation“ zu übertragen. 
Der berichterstattende Hauptausschuss hat folgenden Be
schlussvorschlag für die Landessynode erarbeitet, der 
Ihnen auch als digitale Tischvorlage vorliegt. Ich bitte 
darum, diesen jetzt einzublenden.

Beschlussvorschlag:

1. Die Landessynode bedankt sich bei dem Ausschuss 
Kirchenbild für die Gestaltung des Fachtages Kirchen-
bild am 26. und 27. April 2022 und bittet den Ausschuss 
Kirchenbild, die Gedankenanstöße des Abends und Er-
kenntnisse der Arbeitsgruppen aufzubereiten und über 
das Synodalbüro den Mitgliedern der Landessynode 
bereitzustellen.

 Die Landessynode beauftragt den Ausschuss Kirchen-
bild, die Fragen, Gedankenanstöße und Gruppener-
gebnisse weiter zu bearbeiten und in geeigneter Form 
in Beratungsprozesse einzubringen.

2. Die Landessynode bittet das Ekiba-2032-Team des 
Evangelischen Oberkirchenrates und die Ressourcen-
steuerungsgruppe, die Erkenntnisse in die Prozesse 
und eigenen Beratungen einzubeziehen.

3. Die Landessynode begrüßt den Entwurf „Dimensionen 
der Transformation“ inhaltlich als wichtigen Impuls. Der 
Ausschuss Kirchenbild übernimmt die Endredaktion 
des Dokumentes „Dimensionen der Transformation“ 
aus der Perspektive des Fachtages. Der Evangelische 
Oberkirchenrat wird gebeten, das Dokument danach im 
Auftrag der Landessynode zeitnah zu veröffentlichen 
und in geeigneter Weise allen Kirchengemeinden und 
Kirchenbezirken bereitzustellen.

Vielen Dank!

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Alpers 
und vielen Dank dem Ausschuss „Kirchenbild“ für den sehr 

gelungenen Fachtag und für die sehr wichtige Arbeit, die 
Sie leisten.

Ich eröffne nun die Aussprache. Gibt es Wortmeldungen? – 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die 
Aussprache wieder. Herr Dr. Alpers, noch ein Schlusswort?

(Synodaler Dr. Alpers, Berichterstatter:  
Vielen Dank, nein!)

Die Beschlussvorlage haben Sie gesehen, wir kommen zur 
Abstimmung.

Zunächst auch hier die Frage: Stimmt jemand gegen den 
Beschluss? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Möchte 
sich jemand enthalten? – Auch das scheint nicht der Fall zu 
sein. Wer zustimmen kann, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Wir sind uns im Moment gerade sehr einig. Mein 
Computer zählt 60 Zustimmungen. Vielen Dank!

XVI 
Bericht des Finanzausschusses  
– zur Vorlage des Landeskirchenrates vom  
 16. Februar 2022: Festlegung von Klassifizie- 
 rungsquoten nach § 8 Abs. 1 Kirchliches  
 Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchen- 
 bezirken  
 (Anlage 8)  
– zur Eingabe des Bezirkskirchenrats Bretten- 
 Bruchsal betreffend Gebäudeampel   
 (Anlage 8.1)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen zum Tagesord
nungspunkt XVI: Bericht des Finanzausschusses zum 
Thema Klassifizierungsquoten und Eingabe betreffend Ge
bäudeampel. Ich bitte die Synodale Wiesner um ihren Be
richt.

Synodale Wiesner, Berichterstatterin: Sehr geehrte Frau 
Vizepräsidentin, liebe Glaubensgeschwister! „Wenn der 
Herr nicht das Haus baut, dann bauen umsonst, die daran 
bauen“. Das wusste schon der Psalmbeter in biblischer 
Zeit. Über die Jahrhunderte hat die Kirche mit dem Bau vie
ler neuer Gebäude und Kirchen der Hoffnung und dem 
Glauben Ausdruck gegeben, dass Gott in unserer Mitte ge
genwärtig ist. Vor allem die Zeit seit den 60er Jahren des 
letzten Jahrhunderts stand unter dem Eindruck, dass es 
mehr Raum braucht, um Gemeindeleben gestalten zu kön
nen. Generationen von Menschen haben in diesen Gebäu
den eine bestimmte Form des „Kirche sein“ erlebt und 
gelebt. In Gemeindehäusern und Kirchen hat sich viel per
sönliche Geschichte ereignet. Die Räume haben die Ge
schichten der Menschen aufgenommen und sind damit Teil 
der Lebensgeschichte von Generationen von evangeli
schen Christinnen und Christen in Baden geworden. In 
einer sich verändernden Welt, in der Kirche und Glauben 
an Relevanz verlieren und die Gemeinden schrumpfen, 
stellt sich nun die Frage, wie wir mit den auf uns zukom
menden Herausforderungen umgehen. Wir müssen uns 
verändern, wenn wir bleiben wollen, wer wir sind – Kirche 
Jesu Christi. Die jüngere Generation geht andere und neue 
Wege und braucht anderes als wir gebraucht haben.

Wir können nicht erwarten, dass junge Menschen nach 
dem Umzug und Antritt einer neuen Arbeitsstelle den Weg 
in die Ortsgemeinden finden und sich in Gebäuden behei
maten, in denen sie nicht groß geworden sind. Wir können 
nicht erwarten, dass junge Familien, die an einen Ort zie
hen, weil sie dort eine Wohnung gefunden haben, sich in 
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der Ortsgemeinde einbringen, nur weil sie den evangeli
schen Kindergarten nutzen. Die Frage darf nicht mehr sein: 
Warum kommen die nicht mehr zu uns? Die Frage muss 
sein: Was brauchen die Menschen von uns? Und so haben 
wir uns in der Landeskirche auf den Weg der Veränderung 
gemacht. Um unserem Auftrag bleibend gerecht werden zu 
können, müssen wir auch die Gebäude – Kirche und Ge
meindehäuser – daraufhin überprüfen, ob sie für uns noch 
zeitgemäß sind. Und natürlich: Es geht auch um die finan
ziellen Ressourcen der Kirchengemeinden in den nächs
ten Jahrzehnten. So ist die Liegenschaftsplanung ein 
wesentlicher Bestandteil des Strategieprozesses und be
gleitet uns schon über die letzten beiden Tagungen der 
Landessynode.
Dabei hinterfragen wir unseren Gebäudebestand nach den 
Kriterien der nachhaltigen Finanzierung und danach, wie 
wir unser gestecktes Ziel der Klimaneutralität bis zum Jahr 
2040 erreichen können. Beides ist Teil der Generationen
gerechtigkeit, die in unserer Landeskirche immer mitbe
dacht worden ist. Die leitende Frage dabei muss sein: 
Welche Ressourcen hinterlassen wir den Menschen, die 
sich in der nächsten Generation noch der Kirche zugehörig 
fühlen? Wie viel müssen wir einsparen, dass auch zukünf
tige Generationen noch Gestaltungsspielraum haben und 
nicht auf Altlasten sitzen bleiben? Und wie viele Gebäude 
müssen wir erhalten, damit wir uns nicht selbst wegsparen 
und nicht mehr sichtbar sind in der Zivilgesellschaft?
Das Liegenschaftsprojekt hat in der letzten Legislaturperi
ode seit 2014 die Datengrundlage geliefert, damit entspre
chende Prognosen und Handlungsoptionen überhaupt erst 
entwickelt werden konnten.
Im Rahmen des Liegenschaftsprojektes wurde bis 2018 
noch eine 10-Jahres-Garantie ausgesprochen für eine 
zentrale Mitfinanzierung von Gebäudeflächen, die im je
weiligen Masterplan auf Ebene der Kirchenbezirke zuge
teilt wurden.
Mit den Prognosen, dass die Finanzmittel der Evangeli
schen Landeskirche Baden in den nächsten Jahren noch 
stärker zurückgehen werden, wurden wir schon mit der 
ersten Präsentation der Freiburger Studie konfrontiert. Je
doch nicht erst durch die Pandemie und die damit einher
gehende Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage 
wurde das auch spürbar und das sehr plötzlich und ein
schneidend. Die Entwicklung der Weltwirtschaft lässt auch 
in Zukunft keine Verbesserung mehr erwarten. Wir müssen 
uns darauf einstellen, dass wir immer weniger liquide Mittel 
zur Verfügung haben werden.
So nahmen wir auf der Frühjahrstagung der Landessynode 
2021 die Eckdaten zur Kenntnis, dass der Gebäudebe
stand der Evangelischen Landeskirche Baden auf 30 bis 
45 Prozent abgesenkt werden muss, damit dieser weiter
hin nachhaltig finanziert werden kann. Das Ziel der Kli
maneutralität bis 2040 ist dabei nur ein kleiner Baustein. Es 
geht in Wirklichkeit darum, wieviel Mittel zur Substanzer
haltung wir brauchen und haben werden.
In der Herbsttagung der Landessynode 2021 erging unsere 
Bitte an den Evangelischen Oberkirchenrat, dem Landes
kirchenrat und der Ressourcensteuerungsgruppe einen 
Vorschlag zur zentralen Steuerung der Baufördermittel zu 
erarbeiten. Es sollte eine verbindliche Quotenvorgabe in 
Form einer Gebäudeampel entwickelt werden und mit einer 
zeitlichen Perspektive der Umsetzung versehen werden.
Der vorliegende Beschlussvorschlag verfolgt das Ziel, für 
den größten Teil des Gebäudebestandes zu einer konkre

ten Quotenfestlegung zu kommen, die dann zügig in den 
Kirchenbezirken verarbeitet werden kann. Die Quotenbil
dung soll einfach und handhabbar sein, die erforderlichen 
Einsparziele tatsächlich fördern und den Aspekt der Vertei
lungsgerechtigkeit im Blick behalten.
Mit dem Beschlussvorschlag wird es nun möglich, den 
Kirchenbezirken genaue Quoten in Form einer Gebäude
ampel zu geben, mit der sie in die weitere Liegenschafts
planung gehen können. Rote Gebäude können nicht 
mehr zentral mitfinanziert werden. Gelbe Gebäude werden 
in der Bewertung zunächst zurückgestellt. Grüne Gebäude 
haben eine Perspektive, weiterhin nachhaltig finanziert zu 
werden.
Dabei ist klar, dass eine umfassende Bewertung der Ge
bäude nicht schon bis Ende 2023 abgeschlossen sein 
kann, sondern es zunächst um die Entscheidung über rote 
und grüne Gebäude gehen muss. Der Faktor Zeit spielt 
eine große Rolle. Das wurde in den Beratungen deutlich. In 
manchen Kirchenbezirken wird mehr Zeit gebraucht als bis 
Ende 2023, um sich einvernehmlich und mit einer inhaltli
chen Strategie verknüpft auf eine Klassifizierung einigen 
zu können. Dazu gab es eine Eingabe aus dem Kirchenbe
zirk Bretten-Bruchsal, die fristgerecht an das Präsidium ge
richtet wurde und, mit Ordnungsziffer versehen, auch Teil 
der Beratung wurde.
An die Landessynode wurde noch eine weitere Eingabe 
aus Konstanz gerichtet, die im Wesentlichen eine Ver
schiebung der Entscheidung bzw. ein Aussetzen des ge
samten Prozesses Ekiba 2032 fordert.
Diese Eingabe wurde formal verspätet eingereicht. Der Äl
testenrat hat jedoch eine inhaltliche Befassung wegen der 
kirchenpolitischen Dringlichkeit des Themas und der kur
zen Beratungszeit in den Kirchenbezirken ausnahmsweise 
genehmigt. So wurde diese Eingabe mitberaten. Es soll 
damit kein Präjudiz für künftig verspätetes Einbringen von 
Eingaben geschaffen werden.
Der nun vorliegende Beschlussvorschlag sieht mehrere 
Grundsatzentscheidungen vor. Ich lese nicht den ganzen 
Beschlussvorschlag vor, sondern stelle ihn vor und be
nenne im Anschluss die Änderungen zur Vorlage.
Zunächst geht es darum, wie die Quoten gebildet und wel
che Klassifizierungen der Gebäude es geben wird.
Zu Ziffer I. Quotenbildung
Zu Ziffer 1a.:
Eine der grundlegenden Entscheidungen der Vorlage ist, 
dass die Anzahl der Gebäude und nicht die Flächen be
trachtet werden. Von der Teilförderung oder teilweisen Be
rücksichtigung von Gebäuden soll grundlegend Abstand 
genommen werden, was die weitere rechtliche und prakti
sche Handhabe erheblich vereinfacht.
Zu Ziffer 1b.-g.:
In einem ersten Schritt bis Ende 2023 werden zunächst 
Kirchen und Gemeindehäuser in eine gemeinsame Be
trachtung genommen und klassifiziert. In unseren Beratun
gen wurde klar, dass es eines besonderen Augenmerks 
auf die Kirchengebäude geben muss, zum einen aus Grün
den der Sensibilität, aber zum anderen gab es auch prakti
sche Gründe wie Denkmalschutz und Konzepte zur 
Umnutzung von Kirchen. Dass Gemeinden mit einer Kir
che der Kategorie rot eine stärkere Begleitung und Bera
tung benötigen, ist einleuchtend. Dazu gibt es aus der Mitte 
der Synode einen entsprechenden Begleitbeschluss.



30. April 2022  65Dritte Sitzung

30 % der Kirchen und Gemeindehäuser eines Kirchenbe
zirks müssen in der Gebäudeampel auf „rot“ gestellt wer
den. Das bedeutet, sie können in Zukunft nicht mehr durch 
zentrale Mittel der Evangelischen Landeskirche Baden mit
finanziert werden. Es bedeutet nicht, dass die Liegenschaf
ten sofort verkauft oder abgerissen werden müssen. Die 
Entscheidung der weiteren Verwendung der Gebäude steht 
immer noch in der Verantwortung der einzelnen Kirchen-
gemeinde. Und es stehen über die Finanzausgleichsmittel 
derzeit weiterhin Gelder für die bauliche Bewirtschaftung 
zur Verfügung. Lediglich die zentrale Bezuschussung für 
größere Baumaßnahmen an Gebäuden der Kategorie „rot“ 
wird es für solche Gebäude nicht mehr geben.

30 % der Gebäude werden der grünen Kategorie zugeord
net. Zur Ermittlung dieser Quote werden mit bestimmten 
Kriterien die Besonderheiten der einzelnen Kirchenbezirke 
einbezogen. Es werden neben der reinen Zahl der Ge
bäude auch die Mitgliederzahl und die Fläche eines Kir
chenbezirks mitberücksichtigt.

Hier wurde in den Beratungen nochmal die Möglichkeit ge
prüft, diese Kriterien auch für die Kategorie „rot“ gelten zu 
lassen. Doch hier wurde klar, dass es zu großen Unter
schieden in der Landeskirche geführt hätte. Die Schere 
würde so weit auseinander gehen, dass manche Kirchen
bezirke nur 18 % und andere bis zu 41 % rote Gebäude im 
Endeffekt zu klassifizieren hätten.

Gebäude, die zu mindestens 70 % durch Baulast des Staa
tes oder der Stiftung Schönau refinanziert werden können, 
werden aus der Betrachtung genommen und damit der 
Summe der Gebäude in der grünen Kategorie hinzuad
diert. Sie bilden eine eigene Kategorie der „hellgrünen Ge
bäude“.

Zu Ziffer 2:

Hier hat sich in den Beratungen der ständigen Ausschüsse 
eine Änderung ergeben, die sich auf die Eingaben aus 
Bretten-Bruchsal und Konstanz beziehen.

Vorgeschlagen war, dass die Quotenvergabe in der Kate
gorie „rot“ schon bis Ende 2023 vollständig erfolgen muss 
und in der Kategorie grün bis Ende 2023 erst dreiviertel der 
Gebäude feststehen sollten, so dass sich die Kirchenbe
zirke hier noch mehr Zeit bei der Entscheidung lassen kön
nen.

Jetzt soll es analog zur Kategorie grün auch für die Katego
rie rot möglich sein, nur 75 % der Gebäude bis 2023 zu be
nennen, damit das Baumoratorium im jeweiligen 
Kirchenbezirk aufgehoben werden kann. Bis spätestens 
Ende 2025 sollen die restlichen 25 % der Gebäude aus 
beiden Kategorien klassifiziert sein.

Zu Ziffer 3:

Zusätzlich wird bei der Klassifizierung in der Kategorie 
„Grün“ der durchschnittliche Bauwiederherstellungswert 
aller berücksichtigten Gebäude (Kirchen/Gemeindehäuser) 
auf Basis der Daten des Liegenschaftsprojekts erhoben.

So wird sichergestellt, dass der Bauwiederherstellungs
wert der auf grün gestellten Gebäude nicht den durch
schnittlichen Bauwiederherstellungswert übersteigt und es 
damit zu einer effektiven Kosteneinsparung kommen kann 
und nicht einfach die teuersten Gebäude dieser Kategorie 
zugeschlagen werden.

In der Betrachtung wird nicht der Bauwiederherstellungs
wert der Landeskirche, sondern des jeweiligen Kirchen-

bezirkes veranschlagt, um zu verhindern, dass  die 
Kirchenbezirke mit vielen repräsentativen und teuren Ge
bäude (wie beispielsweise die Stadtkirchenbezirke) nur 
sehr wenige Gebäude der Kategorie „grün“ zuschlagen 
können.

Was mit den 40 % gelben Gebäude geschehen soll, wird 
Gegenstand von Beratungen auf Ebene der Landeskirche 
und der Kirchenbezirke in einem längeren Prozess ab 
2024 sein.

Zu Ziffer 4:

Für Gebäude, die eine Mischnutzung von Kirche und Ge
meindehaus vorsehen, muss zunächst der Schwerpunkt 
der Nutzung festgestellt werden.

Für Gebäudetypen, die eine nicht trennbare Mischnutzung 
zu anderen Gebäudetypen, etwa Kindertagesstätten, 
haben, können gesonderte Regelungen getroffen werden. 
Diese Gebäude können vom Evangelischen Oberkirchen
rat zunächst aus der Betrachtung genommen werden.

Zu Ziffer 5:

Die Anzahl der Gebäude in den Kategorien „rot“ und „grün“ 
sollte möglichst gesichert sein. Deshalb wird es noch ein
mal eine Abklärung mit den Bezirken geben. Dabei ist zu 
betonen, dass es sich bei der Quotenbildung der grünen 
Kategorie um eine Planungsannahme handelt, die von Be
rechnungen bis zum Jahr 2050 ausgeht und deshalb keine 
gesicherten Aussagen über eine Bestandsgarantie bis zum 
Jahr 2050 getroffen werden können.

Zu Ziffer II. Umsetzung Ziffer 6.a.-d.:

Soweit die Eckdaten zur Quotenbildung. Nun geht es um 
die weitere Umsetzung.

Der Evangelische Oberkirchenrat wird gebeten, die ge
nauen Quoten und den Bauwiederherstellungswert zu er
mitteln und dazu dem Landeskirchenrat eine 
Rechtsverordnung zu weiteren Fragen vorzulegen, die 
sich in der Folge ergeben. Ebenso wird der Evangelische 
Oberkirchenrat gebeten, den Bauwiederherstellungswert 
und die Quotenfestlegung den einzelnen Bezirken zur Ver
fügung zu stellen, damit auf dieser Datengrundlage auf Be
zirksebene die nötigen Entscheidungen getroffen werden 
können.

Zu Ziffer III. Weiterarbeit

Zu Ziffer 7 und 8:

Im Anschluss an den Beschluss zur Klassifizierung der Ge
bäude auf Ebene der Bezirke soll der Evangelische Ober
kirchenrat sich prioritär mit dem Umgang der Gebäude in 
den Kategorien gelb und rot befassen. Die Kirchenbezirke 
und Gemeinden sollen Unterstützung erfahren in der 
Frage, wie es hier weitergehen soll.

Hier müssen Lösungen gefunden werden.

Weitere Unterstützungsmaßnahmen – zum Beispiel Förder- 
und Nutzungsinstrumente – für den Umgang mit der bei 
den Gemeinden verbleibenden Finanzierungslast sollen 
erarbeitet werden. Dabei steht im Vordergrund, dass kirch
liche Immobilien zunächst innerkirchlich verwertet werden 
sollen. Bei vielen Gebäuden, wie zum Beispiel historischen 
Dorfkirchen, müssen Kirchengemeinden mit solchen Bau
lasten engmaschig begleitet und unterstützt werden.

Weitere Regelungen zur rechtlichen Umsetzung für  
den Umgang mit Gebäuden der Kategorie „rot“ müssen 
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erarbeitet und den landeskirchlichen Gremien zur Ent
scheidung vorlegt werden.

Der Evangelische Oberkirchenrat soll weitere Überlegungen 
zum Denkmalschutz bei Kirchen und Sakralbauten anstellen.

Schließlich soll der Evangelische Oberkirchenrat Überle
gungen zu den bisher nicht genannten Gebäudetypen und 
den Gemeindehausflächenplänen anstellen und dem Lan
deskirchenrat zur Beratung vorlegen.

Der angemessene Umgang mit Kirchen, für die es keine 
zentralen Baufördermittel mehr geben kann, wird viele Ge
meinden und Bezirke vor große Herausforderungen stel
len. Hier wird der Evangelische Oberkirchenrat in einem 
Begleitbeschluss gebeten, ein nicht monetäres Unterstüt
zungssystem zu entwickeln.

Zum Schluss:

Die Frage der Liegenschaften wird uns in den nächsten 
zehn Jahren und darüber hinaus auf allen Ebenen der Lan
deskirche begleiten. Die Sorgen und Ängste der Kirchen
gemeinden und der Mitglieder unserer Kirche nehmen wir 
wahr und ernst. Sie sind gut nachvollziehbar. Den Status 
Quo zu erhalten ist jedoch keine Option.

Die Eingabe des Kirchenbezirks Bretten-Bruchsal, in der 
im Wesentlichen um einen zeitlichen Aufschub für die wei
teren inhaltlichen Beratungsprozesse gebeten wurde, ist in 
die Beratungen der Landessynode eingeflossen. Weitere 
Eingaben des Bezirkskirchenrats Konstanz, die das glei
che Anliegen verfolgen und die wir noch kurzfristig erhalten 
haben, waren ebenfalls Gegenstand der Beratungen in 
den Ausschüssen. Dazu ist folgendes zu sagen:

Die Vorgaben der Quotenbildung ist mit Zahlen und Fakten 
hinterlegt, die schon seit Jahren bekannt sind und eine 
klare Sprache sprechen.

Die aktuelle Lage und die prognostizierte Entwicklung der 
landeskirchlichen Mittel lassen es nicht zu, die jetzt anste
hende Quotenbildung bei Kirchen und Gemeindehäusern 
zu lange aufzuschieben, wenn wir die jetzt noch vorhande
nen Spielräume nutzen wollen. Wir müssen auch verhin
dern, dass in Gebäude investiert wird, die keine langfristige 
Perspektive haben. Gleichzeitig müssen erhebliche Inves
titionen getätigt werden, damit die vorhandenen Gebäude 
in Zukunft nachhaltig und im besten Fall klimaneutral be
wirtschaftet werden können.

Unterdessen ist der angestoßene Prozess nicht in den 
nächsten zwei Jahren zum Abschluss zu führen, sondern 
bildet den Auftakt für einen schrittweisen Prozess, der 
immer wieder auf Grundlage aktueller Daten überprüft und 
angepasst werden wird.

Beispielsweise wird die Klassifizierung der Pfarrhäuser 
erst in einem weiteren Schritt erfolgen, wenn die Ergeb
nisse der Stellenkürzungen zeigen, wo und in welcher 
Form dementsprechend Gebäude vorzuhalten sind.

Wir danken ausdrücklich allen Personen und Gremien, die 
auf Ebene der Kirchenbezirke sich im letzten Jahr mit auf 
den Weg gemacht haben. Wir wissen, wieviel wir der mitt
leren Ebene zumuten, zu der wir als Landessynodale 
ebenso dazu gehören.

Nur mit den zu treffenden Entscheidungen kann eine echte 
Perspektive für die Arbeit und das Leben der Kirche der 
nächsten Generation eröffnet werden. Wir treffen diese 
Entscheidungen nicht leichtfertig, sondern im Bewusstsein, 
dass nicht wir das Haus bauen, in dem die Kirche der Zu

kunft lebt und wirkt, sondern Gott. Unsere Füße sind auf 
weiten Raum gestellt und wir wollen offen und handlungs
fähig bleiben für das, was uns Gott vor die Füße legt.

Den Beschlussvorschlag des Finanzausschusses können 
Sie nun der Tischvorlage entnehmen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 

Hauptantrag 
des Finanzausschusses

I. Die Landessynode fasst den Beschluss zur Festlegung von Klassi
fizierungsquoten in der Fassung des Beschlussvorschlages der 
Landeskirchenratsvorlage vom 16. Februar 2022 mit folgenden Än
derungen:
1. Ziffer 2 wird wie folgt geändert:

a. Satz 3 wird gestrichen. 
b. Satz 4 wird wie folgt gefasst:
 „Die Zahl der Gebäude die den Kategorien „grün“ (ohne Bau

lastgebäude) und „rot“ zugewiesen werden können, müssen 
bis 31.12.2023 nur bis zu 75 Prozent festgelegt werden, 
wobei abgerundet wird. Bis spätestens 31.12. 2025 muss die 
Festlegung für alle Gebäude der Kategorien „grün“ (ohne 
Baulastgebäude) und „rot“ erfolgt sein.“

2. Ziffer 3 wird wie folgt gefasst:
  „3. Die der Kategorie „grün“ nach Ziffer 1 f zugeordneten Ge

bäude dürfen in der Summe ihrer Bauwiederherstellungswerte 
nicht die Summe überschreiten, die sich aus der Zahl der der 
Kategorie „grün“ zugeordneten Gebäude, multipliziert mit dem 
durchschnittlichen Bauwiederherstellungswert der Gebäude die
ser Gebäudetypen auf Basis der Daten des Liegenschaftspro
jektes für den betreffenden Kirchenbezirk ergibt.

  Der Bauwiederherstellungswert ist eine berechnete Größe, die 
landeskirchenweit für alle Gebäude nach einheitlichen, baufachlich 
fundierten Maßstäben ermittelt wird. Die zur Ermittlung heranzu
ziehenden Parameter legt der Evangelischen Oberkirchenrat 
nach baufachlichen Kriterien fest. Die jeweiligen Werte der ein
zelnen Parameter basieren im Wesentlichen auf der durch das 
Liegenschaftsprojekt ermittelten Datenbasis. Die grundsätzliche 
Ermittlungsmethodik für den Bauwiederherstellungswert wird 
offengelegt und in Landeskirchenrat und Synode erläutert.“

II. Die Eingabe des Bezirkskirchenrates des Kirchenbezirks Bretten-
Bruchsal vom 14.02.2022 (OZ 04/08.1) wird, soweit sie nicht erle
digt ist, zurückgewiesen. Die Eingabe des Bezirkskirchenrates des 
Kirchenbezirks Konstanz wird zurückgewiesen.

III. Die Landessynode fasst folgenden Begleitbeschluss:
 Der Evangelische Oberkirchenrat wird gebeten, ein (nicht monetä

res) Unterstützungssystem für Kirchen zu entwickeln, die keine 
zentralen Baufördermittel mehr erhalten können.

 

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Frau Wiesner, für 
Ihren Bericht und danke allen, die sich mit dem Thema be
fasst und die Vorlage vorbereitet haben.
Nochmals zur Klarstellung: Es geht jetzt um den Be
schlussvorschlag, der in der ursprünglichen Vorlage zu 
04/08 enthalten ist in Verbindung mit einigen Änderungen, 
die der Finanzausschuss vorschlägt und die in der Tisch
vorlage nachgewiesen sind.
Ich eröffne nun zunächst die Aussprache. Gibt es Wortmel
dungen? – Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe 
ich die Aussprache.
Möchten Sie noch ein Schlusswort sagen, Frau Wiesner?
Synodale Wiesner, Berichterstatterin: Ja! In meinem Be
richt, das ist mir jetzt gerade aufgefallen, habe ich vergessen, 
dem Oberkirchenrat zu danken für die unermüdliche Arbeit im 
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Gemeinde–, Finanz- und Baureferat für die sehr exakte und 
tolle Ausführung im Beschlussvorschlag. Dankeschön!

Vizepräsidentin Lohmann: Dem kann ich mich nur an
schließen. Dann kommen wir zur Abstimmung.

Wie wir es jetzt schon eingeübt haben, möchte ich zu
nächst die Gegenstimmen abstimmen. – Ich sehe keine 
Gegenstimmen.

Möchte sich jemand enthalten, dann bitte ich um ein Hand
zeichen. – 3 Enthaltungen.

Wer zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Handzei
chen: 57 Zustimmungen. Dann ist der Beschluss in der 
Fassung des Hauptantrags des Finanzausschusses ge
fasst. Vielen Dank!

XVII 
Bericht des Finanzausschusses zur Eingabe der 
Pfarrvertretung vom 26. Februar 2021 betreffend 
Besoldungsniveau der Pfarrerinnen und Pfarrer 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden   
(Anlage 1)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen nun zu einem 
Thema, in dem es mit der Einigkeit wahrscheinlich ein biss
chen vorbei sein wird. Wir hören den Bericht des Finanz
ausschusses zur Eingabe der Pfarrvertretung betreffend 
das Besoldungsniveau. Ich bitte den Synodalen Wick um 
seinen Bericht.

Synodaler Wick, Berichterstatter: Sehr geehrte Frau 
Vize präsidentin, liebe Schwestern und Brüder! Gegen
stand dieser Vorlage ist eine Eingabe der Pfarrvertretung 
vom 26. Februar 2021, die ganz aktuell um eine Stellung
nahme vom 11. April 2022 an das Präsidium der Landes-
synode ergänzt wurde.

Um diese Eingabe würdigen zu können, ist es erforderlich, 
sich mit dem Beschluss der 12. Landessynode vom 21. 
Oktober 2015 unter dem Titel „Vorlagen zur Übernahme 
des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes der EKD“ zu 
befassen. (siehe Protokoll Nr. 3, Herbsttagung 2015, S. 35 ff.) Es 
würde heute zu weit führen, diesen Beschluss im Detail zu 
erläutern.

Im Kern ging es darum, von der bis dahin geltenden Rege
lung der Besoldung und Versorgung der Pfarrerinnen und 
Pfarrer, Kirchenbeamtinnen und Kirchenbeamten, wonach 
das Beamtenrecht des Landes Baden-Württemberg An
wendung fand, überzugehen auf das Besoldungs- und Ver
sorgungsrecht der EKD.

Inhaltlich war damit ein Wechsel zum Beamtenrecht des 
Bundes verbunden. Im Bericht an die Landessynode von 
2015 war festgehalten worden, dass – ich zitiere – „durch 
die Übernahme des EKD-Gesetzes für die badische Lan
deskirche (…) die Einheit in der EKD, der Austausch zwi
schen den Landeskirchen und die Mobilität der Personen“ 
gefördert wird. Zitatende.

Weiter wurde festgehalten, dass – ich zitiere noch einmal 
– „jedoch hinsichtlich der Höhe der Besoldung und Versor
gung nicht das Ziel einer de-facto-Gehaltserhöhung ver
bunden“ sein sollte.

Da seinerzeit das Landesniveau von Besoldung und Ver
sorgung ca. 98 % des Bundesniveaus betragen hatte, 

enthielt der Beschluss einen sogenannten Bemessungs
satz von eben 98 %. Dieser gibt an, mit welchem Prozent
satz die Bundestabelle in der badischen Landeskirche zur 
Anwendung kommt.

Ich habe deshalb so weit ausgeholt, weil es in der heute 
vorliegenden Eingabe der Pfarrvertretung letztlich um die
sen Bemessungssatz geht.

Die Vorgängersynode hatte hierzu einen Begleitbeschluss 
gefasst, auf den sich die Pfarrvertretung jetzt beruft und 
den ich deshalb hier im Wortlaut wiedergeben muss.

Ich zitiere: „Der Bemessungssatz nach § 1 Abs. 3 Ausfüh
rungsgesetz des Besoldungs- und Versorgungsgesetzes 
der EKD soll so festgelegt werden, dass bei einer nach-
haltigen Betrachtung das Besoldungsniveau der Landes-
beamtinnen und Landesbeamten Baden-Württemberg 
abgebildet wird, wobei eine durchschnittliche Betrachtung 
aller Besoldungsgruppen und Besoldungsstufen vorzuneh
men ist.

Der Bemessungssatz kann geändert werden, wenn dies 
erforderlich ist, um ein langfristiges Auseinanderfallen des 
für die Beamtinnen und Beamten des Landes Baden-Würt
temberg bestehenden Besoldungsniveaus und des Besol
dungsniveaus der Landeskirche zu vermeiden.“

An dieser Stelle setzt nun die Eingabe der Pfarrvertretung 
an. In der erwähnten Stellungnahme vom 11. April 2022 
heißt es dazu unter anderem:

„Die Landessynode hatte sich 2015 darauf verpflichtet, bei 
einer nachhaltigen Betrachtung mit einem Bemessungs
satz die Höhe der Landesbesoldung abzubilden.“

Die Pfarrvertretung schlägt eine Anhebung auf 100 % der 
Bundesbesoldung und die Aufhebung des Begleitbe
schlusses aus 2015 vor.

Ich erspare Ihnen und mir, nun die ganzen Zahlenwerke 
anzuführen, die zwischen dem Evangelischen Oberkir
chenrat und der Pfarrvertretung ausgetauscht wurden. Wer 
jemals Tarifverhandlungen miterlebt hat, weiß, dass man 
sich gerne an einzelnen Tabellenwerten festbeißen kann, 
und das sollten wir hier nicht tun.

Am Ende geht es um diese Fragen:

1. Liegt ein nachhaltiges Auseinanderfallen des für die 
Beamtinnen und Beamten des Landes Baden-Würt
temberg bestehenden Besoldungsniveaus und des Be
soldungsniveaus der Landeskirche im Sinne jenes 
Begleitbeschlusses vor?

2. Welche insbesondere finanziellen Folgen hätte ein 
„Nachziehen“ des Bemessungssatzes auf zum Beispiel 
100 %, und wie wären diese gegebenenfalls zu kom
pensieren?

3. Fühlt sich diese Landessynode in dem Sinne an den 
Begleitbeschluss vom 21. Oktober 2015 gebunden, 
dass sie aus dem dort benutzten „Kann“ ein „Muss“ 
macht?

Zur ersten Frage wird in der Vorlage für diese Synode aus
geführt, dass man im Ergebnis davon ausgehen könnte, 
dass es angemessen wäre, nunmehr den Bemessungs
satz aufzugeben und komplett die Bundesbesoldung zu 
übernehmen – eine Vorlage, die die Pfarrvertretung aufge
nommen und in ihrer aktuellen Stellungnahme aufgegriffen 
hat.



68  30. April 2022Dritte Sitzung

Die finanziellen Folgen, das betrifft die zweite Frage, wird 
in der Vorlage mit etwa 2,86 Millionen Euro pro Jahr zu
sätzlich angegeben. Die Pfarrvertretung hatte hier in Zwei
fel gezogen, ob aufgrund der Auswirkungen auf die 
Altersversorgung dieser Betrag tatsächlich so hoch sei. Die 
Zahl wurde aber vom Evangelischen Oberkirchenrat noch 
einmal ausdrücklich bestätigt.
Die Beantwortung der dritten Frage, ob sich diese Synode 
in der Verpflichtung sieht, daraus eine Anpassung des Be
messungssatzes auf einen noch im Detail zu ermittelndem 
höherem Wert vorzunehmen, obliegt nun uns.
In der Vorlage, die wir hier unseren Beratungen zugrunde 
gelegt haben, werden drei Optionen genannt. Ich versu
che, diese mit eigenen Worten wieder zu geben.
1. Option: Diese Synode sieht nicht die Notwendigkeit, auf
grund des Begleitbeschlusses aus 2015, den Bemes
sungssatz anzupassen und hebt diesen Begleitbeschluss 
folgerichtig auf. Eine solche Entscheidung liegt im Ermes
sen dieser Synode.
2. Option: Der Bemessungssatz wird angepasst, aber zu
nächst in die Beratungen des Doppelhaushaltes 2024/25 
eingebracht, um die Folgen in Form anderweitiger Einspa
rungen berücksichtigen zu können.
3. Option: Der Bemessungssatz wird bereits im Herbst 
2022 angepasst, gleichzeitig werden die erforderlichen an
derweitigen Einsparungen ermittelt und gegebenenfalls in 
einen Nachtragshaushalt eingearbeitet.
An dieser Stelle noch der Hinweis auf § 17 Abs. 6 unserer 
Geschäftsordnung:
Zitat: „Soweit die Eingänge (…) Finanzen oder Personal
stellen betreffen bzw. Haushaltsüberschreitungen oder au
ßerplanmäßige Finanzmittel erfordern, werden sie 
abschließend im Rahmen der Haushaltsberatungen be
handelt.“ – Zitatende.
Mit diesen drei Optionen haben sich im Rahmen der Bera
tungen die ständigen Ausschüsse befasst, deren Ergeb
nisse ich nun wiedergebe.
Wichtig ist zunächst, dass sich alle Ausschüsse bewusst 
waren, dass wir uns in einem Dilemma befinden und dass 
unsere Entscheidung heute zu Enttäuschungen führen 
kann.
So verstehen wir das Anliegen der Pfarrvertretung, die in 
einer Anpassung des Bemessungssatzes auch eine Aner
kennung und Wertschätzung der Arbeit der Pfarrerinnen 
und Pfarrer sehen möchte, die sich immer weiter steigen
den Anforderungen gegenüber sehen. Und wir verstehen 
auch, dass bei der Gewinnung von qualifizierten Nach
wuchskräften die Vergütung eine Rolle spielen kann. In vie
len Wortbeiträgen in den Ausschussberatungen wurde dies 
engagiert zum Ausdruck gebracht.
Wir alle wissen, was wir an unseren Pfarrerinnen und Pfar
rern haben und wie wertvoll deren Dienst ist.
Aber wir stecken in dem Dilemma, dass wir bei rückgängi
gen Finanzen jeden Euro nur einmal und nur für einen Be
darf ausgeben können. Und das war es, was die drei 
Ausschüsse, die den Hauptantrag tragen, bewegt hat.
Mit einer solchen Gehaltserhöhung – die in etwa einem 
Äquivalent von 28 Pfarrgehältern entsprechen würde – 
würden wir auch ein problematisches Signal an die Ge
meinden und Bezirke senden, denen wir mit den Kürzungs - 
maßnahmen und Strukturveränderungen jetzt und in 

 Zukunft vieles  zumuten. Daher müssen wir, wenn wir dem 
Hauptantrag zustimmen, in Kauf nehmen, dass wir die 
Pfarrvertretung enttäuschen.
In Abwägung dieser Argumente hat der berichterstattende 
Finanzausschuss den Hauptantrag verabschiedet, dem 
sich jeweils mehrheitlich der Hauptausschuss und der Bil
dungs- und Diakonieausschuss anschließen.
Der Rechtsausschuss hat nahezu einstimmig einen Ände
rungsantrag eingebracht.
Mit dem Hauptantrag des Finanzausschusses soll der Be
gleitbeschluss aus dem Jahr 2015 aufgehoben werden. 
Das Besoldungsniveau soll bei 98 % verbleiben.
Der Rechtsausschuss beantragt die Erhöhung der Besol
dung auf 100 %, eine abschließende Beratung im Rahmen 
der Haushaltsplanungen 2024/2025 und gegebenenfalls 
eine gestreckte Erhöhung in mehreren Stufen. Der Begleit
beschluss aus dem Jahr 2015 soll auch nach dem Antrag 
des Rechtsausschusses aufgehoben werden.
Die Einzelheiten der Anträge können Sie der jetzt einge
blendeten Tischvorlage entnehmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

 

Hauptantrag 
des Finanzausschusses

1. Die Landessynode hebt den Begleitbeschluss vom 21.10.2015 auf. 
2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, den 

Vergleich des Besoldungsniveaus zwischen der Landeskirche und 
dem Land Baden-Württemberg zu beobachten und dem Landeskir
chenrat im Rahmen der Haushaltsberatung zu berichten.

Änderungsantrag des Rechtsausschusses:
1. Die Landessynode hebt den Begleitbeschluss vom 21.10.2015 auf. 
2. Die Landessynode beabsichtigt entsprechend des Begleitbe

schlusses der Landessynode vom 21.10.2015 wegen des nachhal
tigen Auseinanderfallens des Besoldungsniveaus des Landes 
Baden-Württemberg und der Landeskirche den Bemessungssatz 
nach § 1 Abs. 3 AG-BVG-EKD zu streichen. Die abschließende 
Beratung soll im Rahmen der Haushaltsplanung für den Haushalt 
2024/2025 erfolgen, so dass eine etwaige Rechtsänderung zum 
01.01.2024 in Kraft treten soll.

3. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, 
a) im Jahr 2023 einen Gesetzentwurf zur Streichung von § 1 Abs. 3 

BVG-EKD vorzulegen. Hierbei kann auch eine zeitlich gestaf
felte Nachführung vorgesehen werden.

b) Die finanziellen Auswirkungen in die Eckdaten zur Haushaltspla
nung 2024/2025 aufzunehmen. 

 

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Wick, für 
diesen Bericht, mit dem Sie die unterschiedlichen Stand
punkte und die Problematik sehr schön dargestellt haben. 
Wir wissen jetzt wohl alle, worüber wir reden und welche 
Folgen unsere Entscheidung so oder so haben wird.

Die Option, alle Pfarrer, Pfarrfrauen und Pfarrerskinder von 
der Beratung auszuschließen, haben wir nach unserer Ge
schäftsordnung nicht.

Ich eröffne jetzt die Aussprache. Gibt es Wortmeldungen? 
– Es gibt keine Wortmeldungen. Man muss auch sagen, 
wir haben ausführlich diskutiert. Dann schließe ich die Aus
sprache wieder und bitte Herrn Wick um sein Schlusswort, 
wenn gewünscht.

(Synodaler Wick, Berichterstatter: Vielen Dank, nein!)
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Vielen Dank, Herr Wick.

Wir verfahren jetzt wie folgt: Wir stimmen zunächst den 
Änderungsantrag des Rechtsausschusses ab. Sie sehen 
eingeblendet oben den Hauptantrag des Finanzausschus
ses mit den Nummern 1 und 2 und dann den Änderungs
antrag des Rechtsausschusses mit drei Nummern, wie es 
Herr Wick erläutert hat.

Wir müssen jetzt positiv abstimmen. Mit Enthaltungen an
zufangen, bringt an dieser Stelle wenig.

Wer stimmt dem Änderungsantrag des Rechtsausschus
ses zu? – Ich zähle 27 Ja-Stimmen.

Ich bitte nun um die Nein-Stimmen. Wer stimmt gegen den 
Änderungsantrag des Rechtsausschusses? – Bisher sind 
es 29 Gegenstimmen. Damit ist der Antrag abgelehnt.

Möchte sich noch jemand ausdrücklich enthalten? – 4 Ent
haltungen. Bei 27 Ja-Stimmen, 29 Nein-Stimmen und vier 
Enthaltungen ist der Änderungsantrag des Rechtsaus
schusses abgelehnt.

Ich stelle jetzt den Hauptantrag des Finanzausschusses 
zur Abstimmung. Wer stimmt dem zu? – 46 Ja-Stimmen.

Wer stimmt gegen den Hauptantrag des Finanzausschus
ses? – 9 Gegenstimmen.

Wer möchte sich enthalten? – 6 Enthaltungen.

Damit ist der Hauptantrag beschlossen mit 46 Ja-Stimmen, 
9 Gegenstimmen und 6 Enthaltungen. Vielen Dank!

XVIII 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses 
und des Hauptausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:   
EOK 2032: Stellenentwicklung, Stärkung kritischer 
Funktionen, Umsetzung im Stellenplan   
(Anlage 15)

Vizepräsidentin Lohmann: Wir kommen zu Tagesord
nungspunkt XVIII, der auch beachtlich ist. Diesen behan
deln wir noch. Bei diesem Tagesordnungspunkt geht es um 
Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen und 
Umsetzung im Stellenplan. Ich darf den Synodalen Dr. 
Schalla und die Synodale von dem Bussche-Kessell um 
ihren Bericht bitten.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Sehr geehrte 
Frau Vizepräsidentin, liebe Schwestern und Brüder! Ei
gentlich würden wir jetzt hier zu zweit stehen, Frau von 
dem Bussche-Kessell für den Hauptausschuss und ich für 
den Bildungs- und Diakonieausschuss. Wir haben uns für 
diesen Bericht aber darauf geeinigt, dass ich das für heute 
übernehme. Ich hoffe, Sie können mit mir vorliebnehmen. 
Nun zur Sache!

Der Transformationsprozess erfordert von uns allen große 
Anstrengungen. Eine besonders große Verantwortung für 
eine gelungene Transformation trägt der Evangelische 
Oberkirchenrat. Deshalb hat die Landessynode im Mai 
letzten Jahres den Beschluss gefasst, dem Evangelischen 
Oberkirchenrat als externe Unterstützung die Beratungs
firma Horvarth und Partners zur Seite zu stellen. H & P hat 
in dem Bericht auf dieser Synode dargelegt (hier nicht abge
druckt), dass die erste Phase der Analyse abgeschlossen 
ist. In den nächsten Jahren geht es um die praktische Be
gleitung der Umsetzung. Daher hat der Landeskirchenrat 
eine Fortsetzung der Beratungstätigkeit bewilligt.

Dies als Vorspann zu der Ihnen jetzt zur Abstimmung 
 vorliegenden Vorlage 04/15 zur Stellenentwicklung und 
Stärkung kritischer Funktionen im Evangelischen Ober-
kirchenrat.
Der Evangelische Oberkirchenrat hat drei strategische He
rausforderungen gleichzeitig zu managen, die untereinan
der Schnittmengen haben: Zum einen die Transformation 
„EOK 2032“, zum anderen den Strategieprozess „EKIBA 
2032“ und die Umsetzung des VSA-Gesetzes. Aus diesen 
drei Herausforderungen resultiert ein zusätzlicher Perso
nalbedarf vor allem in den Bereichen Digitalisierung, Kom
munikation und Mitgliederorientierung. Zusätzlich deshalb, 
weil diese große Aufgabe nebenbei zum Tagesgeschäft zu 
bewältigen ist.
Unabhängig von der nun erbetenen Bewilligung der rund 
15 Stellen hat der Evangelische Oberkirchenrat die Kür
zung von 25 % seines regulären Personals durch konkrete 
Maßnahmen unterlegt. Weitere 5 % werden im Laufe der 
nächsten Arbeitsphase festgelegt. Punkt 3 der Beschluss
vorlage legt dazu fest, dass der Evangelische Oberkirchenrat 
möglichst noch in der Legislaturperiode dieser Landes-
synode eine Zwischenbilanz vorlegt, wie bis 2032 Einspa
rungen von insgesamt 30 % erreicht werden.
Angesichts abnehmender finanzieller Ressourcen ist es 
wichtig hervorzuheben, dass der zusätzliche Personalbe
darf zum einen durch den in der Herbsttagung der Landes
synode 2020 gefassten Umschichtungsbeschluss (siehe 
Protokoll Nr. 12, Herbsttagung 2020, S. 29 ff.) langfristig finanziell 
abgesichert ist und durch Erträge aus dem landeskirchli
chen Stellenfinanzierungsvermögen. Die zusätzlichen 
Stellen ermöglichen es dem Evangelischen Oberkirchenrat 
darüber hinaus, den Bezirken und Gemeinden in ihren Um
strukturierungsmaßnahmen besser zur Seite zu stehen.
Die strategischen Herausforderungen liegen nicht allein in 
den infrastrukturellen Maßnahmen. Die Profilierung und in
novative Weiterentwicklung kirchlicher Arbeit ist für die Zu
kunft unserer Kirche ebenso wichtig. Im Rahmen der 
Stellenplanung sind 1,5 Stellen im Evangelischen Oberkir
chenrat für die Mitgliederorientierung vorgesehen. Der Bil
dungs- und Diakonieausschuss weist darauf hin, dass die 
Mitwirkung an der Entwicklung eines arbeitsfeldübergrei
fenden Gesamtkonzepts für Mitgliederorientierung und 
-gewinnung eine wichtige Aufgabe dieser Stellen sein 
sollte. In Begleitbeschlüssen zur Vorlage wird dieser Im
puls aufgenommen.
Alle vier Ausschüsse können sich den Beschlussvorschlä
gen mit kleinen redaktionellen Änderungen anschließen.
Im Beschlussvorschlag Nummer 2 soll der Klammerzusatz 
(Nr.2) gestrichen werden. In Beschlussvorschlag Nr. 3 soll 
das Wort „Gesamtkonzept“ durch das Wort „Konzept“ 
 ersetzt werden. In Beschlussvorschlag Nr. 4 wird aufge
nommen, dass die Zwischenbilanz möglichst in dieser 
Legis laturperiode vorzulegen ist. Im Beschlussvorschlag 
Nr. 5 wird am Ende klarstellend eingefügt, dass die Finan
zierung der Stellen aus den Erträgen des landeskirchlichen 
Stellenfinanzierungsvermögens erfolgen soll.
Die Landessynode dankt den Mitarbeitenden des Evange
lischen Oberkirchenrates ausdrücklich für die voraus
schauende Planung und den großen Einsatz für die 
strategischen Prozesse im Evangelischen Oberkirchenrat 
und in der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Den Hauptantrag des Bildungs- und Diakonieausschusses 
sowie des Hauptausschusses mit den geschilderten Ände
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rungen finden Sie in der Tischvorlage bzw. in der Einblen
dung.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!

Verehrte Frau Vizepräsidentin, lese ich den gesamten Text 
nun vor oder setzen wir voraus, dass das alle lesen?

Vizepräsidentin Lohmann: Ich glaube, wir setzen voraus, 
dass das alle lesen.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Dann darf ich die 
Begleitbeschlüsse zu dem Hauptantrag vortragen.

1. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkir-
chenrat um die referatsübergreifende Konzeption eines 
Masterplans oder einer Roadmap zum Thema Mitglie-
derorientierung in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden. Dabei sollen auch die Einsichten des Studien-
tags Jugendarbeit und des Kongresses zum Kirchen-
bild im Frühjahr 2023 berücksichtigt werden.

2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkir-
chenrat zu prüfen, wie die Mitgliedergewinnung, insbe-
sondere die Anzahl der Taufen, gesteigert werden 
können.

3. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkir-
chenrat, eine Arbeitshilfe für die Mitgliederorientierung 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden zu erar-
beiten. Dabei sollen die bereits identifizierten Lebens-
phasen und -übergänge (Geburt, Konfirmation, Eintritt 
in die Erwerbstätigkeit) besonders berücksichtigt wer-
den.

Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.

 

Hauptantrag 
des Bildungs- und Diakonieausschusses  

sowie Hauptausschusses
1. Die Landessynode nimmt den Bericht zur geplanten Entwicklung 

des Evangelischen Oberkirchenrates im Rahmen des Programms 
„EOK 2032“ zustimmend zur Kenntnis.

2. Die Landessynode stimmt zu, dass bestimmte, für das Gelingen 
der strategischen Prozesse der Evangelischen Landeskirche in 
Baden (insbesondere „ekiba 2032“, „EOK 2032“, Umsetzung VSA-
Gesetz) und für eine stabile Organisationsstruktur kritische Funkti
onen gezielt verstärkt werden sollen und nimmt den bisherigen 
Planungsstand zur Kenntnis.

3. Der Evangelische Oberkirchenrat wird gebeten, zur Herbsttagung 
der Landessynode 2022 ein Konzept vorzulegen. Dieses soll den 
zusätzlichen Bedarf (kritische Funktionen) für den Stellenplan des 
Doppelhaushaltes 2024/25 sowie die Einsparungen bis 2032 (Kon
zept zur Vorbereitung eines Strukturstellenplans ab 2024/2025) 
enthalten. Die Finanzierung des Mehrbedarfs soll aus den Mitteln 
des Umschichtungsbeschlusses der Synode und, sofern diese 
noch nicht zur Verfügung stehen, aus den Erträgen des landes
kirchlichen Stellenfinanzierungsvermögens erfolgen.

4. Der Evangelische Oberkirchenrat wird weiterhin gebeten, mög
lichst in der jetzigen Legislaturperiode der Landessynode, spätes
tens aber 2026, in einer Zwischenbilanz darzustellen, wie bis 2032 
Einsparungen von insgesamt 30 Prozent der Stellen (Ausgangsba
sis Stellenplan 2020 mit rund 355 Stellen) erreicht werden.

5. Die Landessynode stimmt zu, dass in der neu zu schaffenden Ab
teilung Digitalisierung / Organisation / Projektmanagement eine 
Stelle in A13, eine Stelle Tischvorlage in A12 und drei Stellen in 
EG9-12 (vorbehaltlich einer entsprechenden Bewertung) schon 
jetzt unbefristet besetzt werden können, um den Umstrukturie
rungsprozess steuern zu können. Gleiches gilt für die Stellen zur 
Unterstützung in der Abteilung Gemeindefinanzen und der Rechts
abteilung mit Blick auf den Prozess „ekiba 2032“. Die Finanzierung 
für 2022 erfolgt aus den restlichen Stellenpoolmitteln aus dem Dop
pelhaushalt 2018/19 (ca. 350.000 Euro). Für 2023 sollen diese 

Stellen aus den Erträgen des landeskirchlichen Stellenfinanzie
rungsvermögens (ca. 800.000 Euro) finanziert werden.

Begleitbeschlüsse:
1. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat um die 

referatsübergreifende Konzeption eines Masterplans oder einer 
Roadmap zum Thema Mitgliederorientierung in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden.

 Dabei sollen auch die Einsichten des Studientags Jugendarbeit 
und des Kongresses zum Kirchenbild im Frühjahr 2023 berücksich
tigt werden.

2. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat zu prü
fen, wie die Mitgliedergewinnung, insbesondere die Anzahl der 
Taufen, gesteigert werden können.

3. Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, eine 
Arbeitshilfe für die Mitgliederorientierung in der Evangelischen Lan
deskirche in Baden zu erarbeiten. Dabei sollen die bereits identifi
zierten Lebensphasen und übergänge (Geburt, Konfirmation, 
Eintritt in die Erwerbstätigkeit) besonders berücksichtigt werden.

 

Vizepräsidentin Lohmann: Vielen Dank, Herr Dr. Schalla.

Zur Klarstellung: Der Hauptantrag entspricht ganz wesent
lich dem Antrag, der auch in der ursprünglichen Vorlage 
enthalten war mit den von Herrn Dr. Schalla klargestellten 
Änderungen. Dann gibt es noch die Begleitbeschlüsse, die 
eben vorgelesen worden sind.

Ich eröffne die Aussprache. Gibt es Wortmeldungen? – 
Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließe ich die 
Aussprache wieder.

Möchten Sie noch ein Schlusswort sprechen?

(Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Nein, Danke!)

Wir kommen zur Abstimmung. Eingeblendet ist der 
Hauptantrag, das ist der ursprüngliche Beschlussvorschlag 
mit den Änderungen, die vollständig eingearbeitet sind. Sie 
brauchen die alte Vorlage daher nicht.

Wir gehen jetzt wieder in umgekehrter Reihenfolge vor: 
Wer gegen diesen Beschluss stimmt, den bitte ich um das 
Handzeichen. – Wir haben eine Gegenstimme. Wer sich 
enthalten möchte, den bitte ich um das Handzeichen. – 
eine Enthaltung. Wer kann dem Beschlussvorschlag zu
stimmen? – 56 Ja-Stimmen. Die Vorlage ist mit 56 
Ja-Stimmen, einer Gegenstimme und einer Enthaltung be
schlossen.

Wir kommen zu den Begleitbeschlüssen. Könnten wir die 
auch noch einmal eingeblendet erhalten? Vielen Dank! 
Ich möchte die Begleitbeschlüsse insgesamt abstimmen 
lassen.

Ich stelle auch hier wieder die Frage: Wer stimmt gegen 
diese Begleitbeschlüsse? – anscheinend niemand. Wer 
möchte sich enthalten? – 4 Enthaltungen. Ich bitte jetzt um 
die Ja-Stimmen. – Ich zähle 57 Ja-Stimmen. Damit sind 
auch die Begleitbeschlüsse mit 57 Ja-Stimmen, keinen 
Gegenstimmen und vier Enthaltungen beschlossen.

Vielen Dank für die konzentrierte Arbeit. Wir machen jetzt 
eine Pause bis 13.15 Uhr.

(Unterbrechung der Sitzung 
von 12:30 bis 13:15 Uhr)

(Präsident Wermke übernimmt die Sitzungsleitung.)

Präsident Wermke: Liebe Konsynodale, meine sehr ge
ehrten Damen und Herren, wir setzen die unterbrochene 
dritte Sitzung unserer Tagung fort.
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XIX 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des 
Kirchlichen Gesetzes über die Rechts- und Fach-
aufsicht in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden   
(Anlage 6)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XIX. 
Berichterstatter ist der Synodale Bollacher.

Synodaler Bollacher, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder, mit dem 
Kirchlichen Gesetz über die Rechts- und Fachaufsicht, 
dem Aufsichtsgesetz, sollen dem Evangelischen Oberkir
chenrat aufsichtsrechtliche Instrumente an die Hand gege
ben werden, in Zukunft bei bereits vorliegenden oder auch 
sich abzeichnenden Rechtsverstößen nachgeordneter 
Rechtsträger einzuschreiten.

Hintergrund sind einige kleinere und zwei größere Fälle in 
den vergangenen Jahren, in denen der Evangelische 
Oberkirchenrat gefordert war, für rechtmäßiges Handeln in 
bestimmten Bereichen der Evangelischen Landeskirche in 
Baden zu sorgen. In diesen Situationen hat sich gezeigt, 
dass das alte Aufsichtsgesetz aus dem Jahre 2011 dem 
Evangelischen Oberkirchenrat keine ausreichende Hand
habe bietet, aufsichtlich einzuschreiten.

Aufgrund der Vorfälle hat sich also das bisherige Aufsichts
gesetz als ergänzungsbedürftig erwiesen. Zwar ist es trotz 
des Fehlens gesetzlich festgelegter Eingriffsmöglichkeiten 
gelungen, auf dem Weg der Vereinbarung notwendige 
Maßnahmen zu treffen, doch herrschte viel Unklarheit über 
das Wesen der Rechtsaufsicht, ihrer Möglichkeiten und 
Befugnisse. Dies war bei der raschen Beseitigung der 
Missstände hinderlich. Die bei der Bewältigung der Krisen
situationen als geeignet erkannten Instrumente sollen nun 
Eingang ins Gesetz finden.

Die Eckpunkt des neu gefassten Gesetzes sind folgende:

Die Fachaufsicht wird neben der Rechtsaufsicht stärker im
plementiert. Artikel 106 Absatz 1 der Grundordnung be
stimmt, dass die Fachaufsicht nur dann gilt, wenn sie 
einzelgesetzlich etabliert ist. Deshalb steht nun in § 16 Auf
sichtsgesetz, dass der Evangelische Oberkirchenrat im 
Bereich des Vollzugs der Verwaltungsgeschäfte im allge
meinen Verwaltungshandeln und insbesondere im Bereich 
der Finanzverwaltung fachlich vorgeben kann, wie eine 
Sache zu machen ist. Er muss nicht allein darauf achten, 
dass nur rechtmäßig gehandelt wird.

Das neu gefasste Aufsichtsgesetz weist dem Evangeli
schen Oberkirchenrat mehr Befugnisse zu. Dies bedeutet 
auch mehr Verantwortung. Deshalb wird das Verhältnismä
ßigkeitsprinzip besonders betont: Die zu ergreifenden Maß
nahmen müssen der Verantwortung der einschreitenden 
Behörde entsprechen, geeignet, erforderlich und gemäß  
§ 2 Absatz 5 im engeren Sinne verhältnismäßig sein.

Die Aufsichtsvereinbarung hat sich als dem Kooperations
gedanken entsprechend bewährt und wird in § 2 Absatz 6 
als aufsichtsrechtliches Instrument eingeführt. Sie trägt der 
Überzeugung Rechnung, dass kooperatives Handeln dem 
Prinzip Weisung vorzuziehen ist.

Gegen jede Aufsichtsmaßnahme gibt es die Möglichkeit, 
durch Beschwerde und Klage vorzugehen. § 2 Absatz 7 

stellt nun aber klar, dass dies keine aufschiebende Wir
kung hat. Dem Evangelischen Oberkirchenrat wird bei der 
Frage, ob er aufsichtsrechtlich einschreiten will oder soll, in 
§ 2 Absatz 8 freies Ermessen eingeräumt. Das heißt, er 
kann – freilich nach sorgfältiger Abwägung – ein Einschrei
ten ablehnen, auch wenn rechtswidriges Handeln des 
nachgeordneten Rechtsträgers vorliegt. Ein Anspruch auf 
Einschreiten besteht ausdrücklich nicht. Dies mag auf den 
ersten Blick irritieren – vor allem den Juristen. Sachliche 
Gründe und die Möglichkeit, im kirchlichen Recht im Ver
gleich zur staatlichen Gesetzgebung auch andere Wege zu 
gehen, sprechen aber dafür. So kann der Evangelische 
Oberkirchenrat zu dem Schluss kommen, trotz rechtswidri
gen Vorgehens der betroffenen Körperschaft aus guten 
Gründen auf ein Einschreiten zu verzichten, etwa weil Ver
stöße künftig nicht mehr zu besorgen sind, oder ein Hin
weis, sich fortan rechtmäßig zu verhalten, ausreichend 
erscheint. Auch fehlt es mitunter an zeitlicher oder perso
neller Kapazität, kleineren Verstößen nachzugehen, die 
von dritter Seite möglicherweise aus unsachlichen Grün
den an den Evangelischen Oberkirchenrat herangetragen 
werden. Schließlich wird mit der Möglichkeit, ein aufsichtli
ches Tätigwerden abzulehnen, dem möglichen Argument 
begegnet, der Evangelische Oberkirchenrat habe jetzt – 
anders als bisher – die Instrumente, einzugreifen und 
müsse dies also unbedingt tun.

Die Rechtsaufsicht kann auch schon zur Abwehr drohen
der rechtswidriger Zustände tätig werden, also nicht erst, 
wenn diese sich manifestieren. Der Evangelische Oberkir
chenrat muss nicht abwarten, bis der Schaden eingetreten 
ist. Das steht in § 3 Absatz 2.

§ 12 Absatz 1 Nr. 1 macht rechtssystematisch eine Aus
nahme von dem Grundsatz, dass sich eine aufsichtsrecht
liche Maßnahme gegen den Rechtsträger, nicht aber 
gegen seine Organe richtet. Im kirchlichen Recht besteht 
aber auch hier die Möglichkeit, gewisse Abweichungen 
vom vergleichbaren staatlichen Recht vorzunehmen und – 
wie hier – eine aufsichtsrechtliche Maßnahme direkt an die 
Organe des Rechtsträgers zu adressieren.

§ 13 sieht die Möglichkeit vor, den betroffenen Rechtsträ
gern in gewissem Umfang und für eine gewisse Zeit Dispens 
von der Einhaltung bestimmter kirchlicher Rechtsnormen 
zu erteilen, wenn dies die Sicherstellung wesentlicher 
Funktionen der Verwaltung dringend erfordert.

Der betroffene Rechtsträger kann nach § 14 Abs. 1 ver
pflichtet werden, Unterstützung anzunehmen, etwa durch 
die Hilfe dritter Stellen. Dies entspricht der aus dem staatli
chen Recht bekannten Ersatzvornahme.

§ 14 Abs. 3 etabliert die Pflicht eines Dritten, dem von einer 
Aufsichtsmaßnahme betroffenen Rechtsträger unterstüt
zend zur Seite zu stehen. Da es sich bei dem verpflichteten 
Dritten nicht um denjenigen handelt, der sich rechtswidrig 
verhalten hat, er also nicht Adressat einer aufsichtlichen 
Maßnahme sein kann, war dieser Solidaritätsgedanke auch 
in der Grundordnung zu verankern. Das ist in Artikel 106 
Absatz 3 der Grundordnung geschehen. Der Änderungs
befehl dazu findet sich in Vorlage 04/10.2. (siehe Anlage 10.2)

Der Rechts-, der Haupt- und der Bildungs- und Diakonie
ausschuss haben die Vorlage beraten. Der Rechtsaus
schuss hat einige Änderungen vorgeschlagen, die alle 
redaktioneller Art waren, also den Inhalt des Entwurfs nicht 
berühren und in die neue Tischvorlage eingearbeitet sind.
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Der Hauptausschuss und der Finanzausschuss haben die 
Vorlage einstimmig gebilligt. Der Bildungs- und Diakonie
ausschuss hat keine inhaltlichen Änderungen eingebracht, 
bittet aber darum, bei allen aufsichtsrechtlichen Vorgängen 
die Kultur der Kooperation besonders zu pflegen.

Ich stelle daher folgenden Antrag:

Die Landessynode beschließt das kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Rechts- und 
Fachaufsicht in der Evangelischen Landeskirche in Baden in 
der Fassung des Hauptantrages des Rechtsausschusses.

Dankeschön.
 

Hauptantrag 
des Rechtsausschusses

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur Änderung 
des Kirchlichen Gesetzes über die Rechts- und Fachaufsicht in der 
Evangelischen Landeskirche in Baden in der Fassung des Hauptan
trages des Rechtsausschusses.

Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes  
über die Rechts- und Fachaufsicht in der Evangelischen  

Landeskirche in Baden
vom …

Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:
Artikel 1 

Änderung des Aufsichtsgesetzes
Das Kirchliche Gesetz über die Rechts- und Fachaufsicht in der Evan
gelischen Landeskirche in Baden (Aufsichtsgesetz – AufsG) vom 27. 
Oktober 2011 (GVBl. 2012 S. 5) wird wie folgt geändert:
1. Das Inhaltsverzeichnis 
 wird gestrichen.
2. Vor §§ 1, 5, 12 und 13 
 werden jeweils die Abschnittsüberschriften gestrichen.
3. In § 2 Abs. 1 und 2, § 3, § 6, § 7, § 9, § 10 Abs. 1, § 11 und § 12 

Abs. 6
 wird die Abkürzung „i.S.“ jeweils durch die Worte „im Sinne“ er

setzt.
4. In § 7, § 8 Abs. 1 Satz 1, § 10 Abs. 1, § 11 Satz 1, § 12 Abs. 5, § 

12 Abs. 6
 wird das Wort „aufsichtführende“ jeweils durch das Wort „auf

sichtsführende“ ersetzt.
5. In § 2 Abs. 3 wird in Satz 2 „(§ 13)“ durch „(§ 17)“ ersetzt.
6. In § 2 werden die Absätze 4 und 5 wie folgt gefasst:
 (4) Die kirchliche Aufsicht wird als Rechts- und Fachaufsicht aus

geübt. Sie geschieht im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen 
Genehmigungs- und Zustimmungsvorbehalte sowie durch gesetz
lich geregelte Maßnahmen im Einzelfall.

 (5) Im Rahmen der Aufsicht ist die Maßnahme zu ergreifen, die 
geeignet und erforderlich und im engeren Sinn verhältnismäßig 
ist. Im Bereich der Finanzaufsicht ist das zeitlich schnelle aufsicht
liche Vorgehen zur Klärung der Problemlage dabei in besonderer 
Weise zu berücksichtigen.“

7. In § 2 werden folgende Absätze 6 bis 9 angefügt:
 (6) „Über Maßnahmen der Aufsicht kann eine Verwaltungsverein

barung (Aufsichtsvereinbarung) geschlossen werden. Maßnah
men der Aufsicht können auf Antrag ergriffen werden.

 (7) Beschwerden und Anfechtungsklagen gegen Maßnahmen der 
kirchlichen Aufsicht haben keine aufschiebende Wirkung.

 (8) Ob und inwieweit aufsichtlich vorgegangen wird, steht im 
freien Ermessen der aufsichtsführenden Stelle. Im Rahmen der 
Finanzaufsicht ist aufsichtlich vorzugehen, wenn die Maßnahme 
erforderlich ist, um erhebliche finanzielle Schäden vom Rechtsträ
ger oder der Kirche insgesamt abzuwenden. Aufsichtliches Han
deln ist in der Regel erforderlich, wenn die aufsichtliche Maßnahme 
die Umsetzung staatlichen Rechts bewirken, sichern oder fördern 
soll. Auf das Eingreifen der kirchlichen Aufsicht besteht kein An
spruch.

 (9) Entscheidungen und Maßnahmen im Rahmen der kirchlichen 
Aufsicht sind zu begründen. Von der Begründung kann bei Auf
sichtsvereinbarungen oder dann abgesehen werden, wenn einem 
Antrag entsprochen wird.“

8. In § 3 wird folgender Satz 2 angefügt:
 „Maßnahmen der Rechtsaufsicht können ergriffen werden, um ein 

bevorstehendes rechtswidriges Verwaltungshandeln zu vermeiden.“
9. In § 8 wird jeweils das Wort „soll“ durch das Wort „kann“ ersetzt.
10. In § 11 Satz 1 werden 
 die Worte „und reichen die Maßnahmen der aufsichtführenden 

Stelle nach den §§ 6 bis 10 nicht aus, um die Rechtmäßigkeit 
seines Handelns sicherzustellen,“ gestrichen.

11. Der bisherige § 12 wird zu § 15. 
12. § 13 wird gestrichen.
13. Nach § 11 werden folgende §§ 12 bis 14 eingefügt:

§ 12 
Weitere Maßnahmen

 (1) Die aufsichtsführende Stelle kann anstatt oder ergänzend zu 
den in §§ 6 bis 11 genannten Maßnahmen jede Maßnahme ergrei
fen, die geeignet ist, den rechtswidrigen Zustand zu beenden, zu 
vermeiden oder dessen Auswirkungen abzumildern oder zu besei
tigen. Hierzu kann die aufsichtsführende Stelle insbesondere:
1. Kollegialorgane des Rechtsträgers im Rahmen der jeweiligen 

Zuständigkeit anweisen, Beschlüsse zu fassen, wobei ver
schiedene Beschlussalternativen vorgelegt werden können;

2. einzelne Entscheidungsbefugnisse von Organen des Rechts
trägers auf andere Organe des Rechtsträgers oder auf eine von 
der Aufsicht beauftragte Person oder mehrere Personen über
tragen oder die Entscheidungsbefugnisse ersatzweise selbst 
ausüben;

3. die Weisung erteilen, bestimmte Beschlüsse nicht zu fassen 
oder bestimmte Handlungen zu unterlassen;

4. die leitenden Mitarbeitenden eines Rechtsträgers anweisen, 
den hauptberuflich tätigen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden 
des Rechtsträgers im Rahmen des geltenden Rechts Weisun
gen für ihr Handeln zu geben sowie die Umsetzung der Wei
sung zu überwachen und hierüber zu berichten.

 (2) Absatz 1 Satz 2 Nummern 1 und 2 gelten auch, wenn es sich 
um Beschlüsse oder Entscheidungen handelt, bei denen dem zu
ständigen Organ ein eigenständiges Planungsermessen einge
räumt ist, wenn das zuständige Organ innerhalb einer zu 
bestimmenden angemessenen Frist den erforderlichen Beschuss 
nicht fasst.

§ 13 
Dispens von bindenden Vorschriften

 (1) Soweit es die Sicherstellung wesentlicher Funktionen der Ver
waltung dringend erfordert, kann der Evangelische Oberkirchenrat 
als aufsichtsführende Stelle hinsichtlich der im Verwaltungshan
deln anzuwendenden Vorschriften des kirchlichen Rechts Dispens 
erteilen.

 (2) Die Rechtsvorschriften, von denen Dispens erteilt wird, sind 
bestimmt zu bezeichnen, wobei eine Benennung nach Normgrup
pen oder Normabschnitten hinreichend ist.

 (3) Der Dispens ist durch Bescheid dem Rechtsträger gegenüber 
auszusprechen und auf höchstens vier Jahre zu befristen. Dieser 
soll in der Regel auf einen oder auf zwei Zeiträume eines Doppel
haushaltes bezogen sein. Er kann, wenn die Situation unverän
dert besteht, einmal um weitere vier Jahre verlängert werden.

 (4) Über einen Dispens ist der Landeskirchenrat formlos zu 
unterrichten. Dem Rechnungsprüfungsamt der Landeskirche ist 
der Bescheid zur Kenntnis zu geben.

 (5) Kirchliche Mitarbeitende können für die Laufzeit des Dispenses 
nicht für eine Amtspflichtverletzung aufgrund der Verletzungen der 
dem Dispens unterliegenden kirchlichen Rechtsvorschriften ar
beits- oder dienstrechtlich belangt werden.

§ 14 
Unterstützungsleistungen

 (1) Soweit Rechtsträger ihre Aufgaben nicht oder nur noch teil
weise wahrnehmen können und damit ein rechtmäßiges Verwal
tungshandeln nicht mehr besteht, kann aufsichtlich angeordnet 
werden, dass der Rechtsträger in seinem Verwaltungshandeln 
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unterstützt wird, wenn in anderer Weise ein rechtmäßiges Verwal
tungshandeln nicht gesichert werden kann. Der Rechtsträger ist 
verpflichtet die Unterstützungshandlung anzunehmen, zu fördern 
und jede Behinderung der unterstützenden Maßnahme zu unter
lassen.

 (2) Unterstützungsleistungen können durch alle Rechtsträger in 
der Landeskirche erfolgen, soweit diese der Unterstützungsleis
tung zustimmen.

 (3) Rechtsträger können zu einer Unterstützungsleistung für 
einen anderen Rechtsträger verpflichtet werden, wenn die Unter
stützungsleistung dringend erforderlich ist, anderweitige Möglich
keiten, ein rechtmäßiges Verwaltungshandeln zu gewährleisten, 
nicht bestehen und die Erfüllung eigener Aufgaben dadurch nicht 
schwerwiegend beeinträchtigt wird. Als anderweitige Möglichkeit 
ist der Einsatz eines anderen kirchlichen Rechtsträgers nicht an
zusehen. Im Fall der Verpflichtung muss eine Regelung zur Kost
entragung nach Absatz 4 vorgesehen werden.

 (4) Bei Unterstützungsleistungen kann die Aufsicht durch Be
scheid dem Grunde nach anordnen, dass die Kosten der Unter
stützungsleistung durch den betroffenen Rechtsträger zu tragen 
sind. Der Umfang der Kostentragung kann in diesem Fall in pau
schaler Weise festgelegt werden, wenn die pauschale Berech
nung der Kosten sachgemäß erscheint und Verwaltungsaufwand 
vermeidet. Die Feststellung der Kostentragung der Höhe nach 
erfolgt durch einen Kostenbescheid, der mit Wirkung für die betei
ligten Rechtsträger erlassen wird. Soweit der Evangelische Ober
kirchenrat Unterstützungsleistungen anordnet und erbringt, die als 
solche nicht dem Aufgabenbereich des Evangelischen Oberkir
chenrats zuzuordnen sind und die für Rechtsträger der Gemein
den oder auf gemeindlicher Ebene erbracht werden sollen, 
können die Kosten, wenn eine andere Kostenregelung nicht ge
troffen wird, mit Zustimmung des Landeskirchenrates zu Lasten 
des kirchengemeindlichen Steueranteils veranschlagt werden.“

14. Nach § 15 werden folgende §§ 16 und 17 eingefügt:
„§16 

Maßnahmen der Fachaufsicht
 (1) Im Bereich des Vollzugs der Verwaltungsgeschäfte, im all

gemeinen Verwaltungshandeln sowie insbesondere im Bereich 
der Finanzverwaltung kann der evangelische Oberkirchenrat die 
Fachaufsicht gegenüber dem Rechtsträger wahrnehmen, wenn
1. das Verwaltungshandeln des Rechtsträgers zu erheblichen Er

schwernissen im Bereich kirchlicher Verwaltung führt, wobei Er
schwernisse, die sich bei anderen in Verwaltungsvorgänge 
einbezogene Rechtsträger ergeben oder die das Zusammenwir
ken von Rechtsträgern betreffen, gleichfalls beachtlich sind oder

2. das bestehende Verwaltungshandeln unter dem Blickwinkel 
der finanziellen und personellen Möglichkeiten als erheblich 
unzweckmäßig oder unwirtschaftlich anzusehen ist.

 (2) Bei Maßnahmen der Fachaufsicht ist bei der Prüfung nach 
§ 2 Absatz 5 die Selbstverwaltungshoheit der jeweiligen kirchli
chen Körperschaft in besonderer Weise zu beachten. 

 (3) Für die zu ergreifenden Maßnahmen der Fachaufsicht gel
ten die §§ 6 bis 14 entsprechend.

§ 17 
Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen

 Der Evangelische Oberkirchenrat wird ermächtigt, nähere Rege
lungen zur Umsetzung des Gesetzes sowie über aufsichtliche 
Maßnahmen durch Rechtsverordnung zu treffen. Er kann hier ins
besondere folgende Gegenstände regeln:
1. die Delegation kirchlicher Aufsicht (§ 2 Abs. 3),
2. das Verfahren der Einholung von Genehmigungen (§ 15).“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Juli 2022 in Kraft.

 

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
Karlsruhe, den 
Die Landesbischöfin

Prof. Dr. Heike Springhart

 

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Herr Bollacher. Ich 
eröffne die Aussprache. – Diese scheint nicht gewünscht, 
sodass ich sie auch bereits wieder schließen kann. Ich 
frage den Berichterstatter, ob er noch ein Schlusswort 
wünscht.

Synodaler Bollacher, Berichterstatter: Nur den herzli
chen Dank an die Rechtsabteilung des EOK für die gute 
Ausarbeitung des Gesetzes und die sehr erhellende Erläu
terung in der Präsenz im Rechtsausschuss. Vielen Dank.

Präsident Wermke: Dem Dank schließen wir uns an. Es ist 
ein Artikelgesetz. Das werden wir in der Abstimmung ent
sprechend berücksichtigen. Der Beschlussvorschlag war 
schon mehrfach eingeblendet und ist wieder da. Sie haben 
gehört, dass es sich bei verschiedenen Veränderungen le
diglich um redaktionelle Änderungen handelt, dass also 
der inhaltliche Teil davon nicht berührt ist.

Ich komme zur Abstimmung. Zunächst die Überschrift. Ich 
frage nur nach Gegenstimmen oder Enthaltungen. Wer 
stimmt dagegen? – Niemand. Wer enthält sich? – Ebenso 
niemand. Dann kommt Artikel 1. Wer stimmt dagegen? – 
Niemand. Wer enthält sich? – Offensichtlich ebenfalls 
niemand. Dann Artikel 3, das Inkrafttreten. Gibt es Gegen
stimmen? – Keine Gegenstimme. Wer enthält sich? – Auch 
niemand. Jetzt noch einmal das gesamte Gesetz. Gegen
stimmen? – Keine. Enthaltungen? – Keine. Damit ist das 
Gesetz einstimmig beschlossen. Herzlichen Dank.

XX 
Bericht des Bildungs- und Diakonieausschusses: 
Kairos-Palästina
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XX. 
Herr Dr. Schalla wird uns einführen und sicherlich erklären, 
wie der Verlauf bisher war, und uns dann einen Beschluss
vorschlag empfehlen.

Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder, die 13. Lan
dessynode hat eine synodale Arbeitsgruppe eingesetzt, 
um die erneute Befassung der Landessynode mit dem Auf
ruf der palästinensischen Christinnen und Christen aus 
dem Jahr 2009 vorzubereiten.

Ursprünglich sollte die synodale Arbeitsgruppe eine Erklä
rung vorbereiten, mit der die Landessynode auf die Lage 
der palästinensischen Christinnen und Christen im Heili
gen Land Stellung nimmt und auf die Bitte um Unterstüt
zung antwortet.

Schnell wurde aber in unseren Beratungen deutlich, dass 
eine weitere Erklärung der Landessynode ein zu einfacher 
Weg wäre und der Komplexität der Fragen nicht gerecht 
würde.

Stattdessen schlägt die Arbeitsgruppe vor, einen längeren 
Dialogweg zu initiieren, den die Landessynode an der 
Seite der palästinensischen Geschwister in den kommen
den zwei Jahren gehen möge. Das Ziel des Dialogweges 
ist, die intensive Beschäftigung mit dem Anliegen des Kai
ros-Palästina-Dokuments auf allen Ebenen unserer Lan
deskirche zu ermöglichen.

Ich stelle Ihnen nachfolgend für den Bildungs- und Diako
nieausschuss den Vorschlag zum Dialogweg der synoda
len Arbeitsgruppe und den Beschlussvorschlag sowie die 
Begleitbeschlüsse hierzu vor. Auch alle anderen ständigen 
Ausschüsse der Landessynode haben sich mit dem Vor
schlag im Rahmen der Ausschusssitzungen befasst.
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Mit den palästinensischen Geschwistern unterwegs.
Ein Begegnungs–, Dialog- und Lernweg, angestoßen und 
begleitet durch die Landessynode der Evangelischen Lan
deskirche in Baden.
Der Ausgangspunkt:
In seiner Eingabe vom 13. März 2019 an die 12. Landessy
node der Evangelischen Landeskirche in Baden bittet das 
„Forum Friedensethik in der Evangelischen Landeskirche 
in Baden“ die Landessynode, „sich erneut mit dem Kairos-
Palästina-Dokument zu befassen.“ Dieses Dokument pa
lästinensischer Christen wurde 2009 als ein „Schrei der 
Hoffnung“ an die eigene Gesellschaft und an die Kirchen 
weltweit veröffentlicht und erhielt eine breite Resonanz. 
Aufgrund der politischen Entwicklungen hat der Aufruf bis 
heute nichts an seiner Bedeutung verloren. (siehe Protokoll 
Nr. 11, Herbsttagung 2019, S. 61 f.)

Der Grundgedanke des Dialogweges:
Die 13. Landessynode nimmt den Impuls der Eingabe auf 
und macht sich auf den Weg, den Ruf der christlichen Ge
schwister in Palästina zu hören, tiefer zu verstehen, Pers
pektivwechsel einzuüben und in den Dialog zu bringen mit 
unserem Kontext, für den die christlich-jüdischen Beziehun
gen in der Folge der Shoah grundlegend sind und bleiben. 
Im Wissen um die Komplexität des israelisch-palästinensi
schen Konflikts verzichtet die Landessynode damit (zu
nächst) darauf, die Herausforderungen, die die Thematik 
darstellt, durch ein schriftliches Statement zu beantworten. 
Sie schlägt vielmehr einen Weg des ökumenischen Ler
nens ein, der auf Begegnung, Dialog und theologischen 
Austausch gründet – auch mit anderen Landeskirchen und 
im Rahmen der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das 
Positionspapier „Israel-Palästina. Leitgedanken und erläu
ternde Thesen. Ein Gesprächsimpuls aus den fünf Landes
kirchen Baden, Hessen und Nassau, Pfalz, Rheinland 
sowie Westfalen“ kann die Landessynode als Formulierung 
der theologischen Grundanliegen auch für den Dialogweg 
als Bezugspunkt in Anspruch nehmen.
Der Zeitrahmen:
Beginnend mit der Vollversammlung des Ökumenischen 
Rates in Karlsruhe im September 2022 erstreckt sich der 
Prozess in zwei Abschnitten voraussichtlich bis zur Herbst
synode 2024. Eine Konsultation auf der Hälfte des Weges 
soll ein Zwischenfazit ziehen: Was haben wir bisher gese
hen und gelernt? Wo stehen wir? Wie geht es aufgrund 
 unserer Erkenntnisse weiter? Dementsprechend wird zu
nächst die erste Hälfte des Prozesses geplant, danach die 
zweite.
Die Auftaktveranstaltung für den Dialogweg:
Zwei Stunden im Rahmen der Herbsttagung 2022 der Lan
dessynode – zum Beispiel als Abendveranstaltung mit Po
dium: Landesbischöfin, Gäste aus Palästina und Israel – mit 
Streaming-Angebot in die Evangelische Landeskirche in 
Baden und in die Welt.
Mögliche Formate des Dialogweges:
Denkbar wären zum Beispiel Begegnung und Austausch in 
Palästina und Israel sowie mit Gästen von dort hier in 
Baden, geschwisterliche Besuche bei Christen in Palästina 
und Israel, Vorträge, Dialoge (öffentliche und geschlossene) 
mit Vertretern verschiedener Organisationen, mit jüdischen 
Gemeinden bzw. Juden in Deutschland und Israel und mit 
ökumenischen Partnern, Gastdozentur eines palästinensi
schen Theologen an der Evangelischen Hochschule in 

Freiburg (Institut für Friedenspädagogik), Einladung von 
Gästen zur Landessynode und in die Kirchenbezirke usw.

Welche Formate realisiert werden, muss noch im Rahmen 
der Gesamtplanung des Dialogweges entschieden werden 
und steht insbesondere unter Finanzierungsvorbehalt der 
Landessynode.

Es wird die Idee verfolgt, alle diesbezüglichen Aktivitäten 
der Evangelischen Landeskirche in Baden (Yad-VaShem-
Studienprogramm von Religionslehrkräften, Pilger- und Stu
dienreisen aus den verschiedenen Feldern der Landeskirche, 
Pfarrkollegs, jüdisch-christliche Aktivitäten, Angebote der 
Evangelischen Erwachsenenbildung, Weltgebetstag der 
Frauen aus Palästina in 2024, Friedenslicht der Pfadfinder 
aus Bethlehem etc.) und die bestehenden internationalen 
ökumenischen Beziehungen der Evangelischen Landeskir
che in Baden in die Region (unter anderem über das Evan
gelische Missionswerk Südwestdeutschland) in einen 
möglichst kohärenten Gesamtprozess zu integrieren. Ob 
bzw. wie weit die Erzdiözese Freiburg bzw. benachbarte 
Landeskirchen punktuell einbezogen werden könnten, wäre 
zu prüfen.

Für die Steuerung soll eine Lenkungsgruppe aus vier Syn
odalen und drei Personen aus den Fachabteilungen des 
Evangelischen Oberkirchenrates gebildet werden.

Die Eingabe des Forums Friedensethik gilt damit als aufge
nommen und einer Bearbeitung zugeführt.

Ich verlese den Hauptantrag des Bildungs- und Diakonie
ausschusses:

Die Landessynode beschließt den Dialogweg „Mit den pa-
lästinensischen Geschwistern unterwegs“ in der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden.

Und die Begleitbeschlüsse:

1. Die Landessynode ermutigt Kirchenbezirke, Gemeinden, 
Werke und Dienste der Evangelischen Landeskirche in 
Baden, die Themen des Dialogweges aufzugreifen und 
aktiv in die Dialoge und Kooperationen vor Ort einzu-
bringen. Der Evangelische Oberkirchenrat wird gebe-
ten, dabei angemessen zu unterstützen.

2. Für die Begleitung des Dialogweges wird eine synodale 
Lenkungsgruppe unter Beteiligung der zuständigen 
Fachabteilungen des Evangelischen Oberkirchenrats 
eingesetzt.

3. Die synodale Lenkungsgruppe wird gebeten, für die 
Herbsttagung 2022 der Landessynode ein möglichst 
detailliertes Programm für den Dialogweg und den vor-
aussichtlichen Finanzbedarf zur Beratung vorzulegen.

Danke für die Aufmerksamkeit.

Präsident Wermke: Herzlichen Dank. Ich eröffne die Aus
sprache zu diesem Bericht. – Ich sehe keinen Bedarf. Ich 
nehme nicht an, Herr Dr. Schalla, dass Sie noch ein 
Schlusswort anhängen wollen.

(Synodaler Dr. Schalla, Berichterstatter: 
Da haben Sie völlig Recht.)

Präsident Wermke: So können wir also zur Abstimmung 
kommen.

Der Beschlussvorschlag ist relativ kurz und einfach. Wir 
würden, wenn Sie zustimmen, den Dialogweg „Mit den 
 palästinensischen Geschwistern unterwegs“ in der Evange
lischen Landeskirche in Baden beschließen. Gibt es hier 
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Gegenstimmen? – Das ist nicht der Fall. Gibt es Enthaltun
gen? – Bei 5 Enthaltungen ist dieser Beschluss gefasst.

Die Begleitbeschlüsse möchte ich einem abstimmen las
sen, also die Ziffern 1, 2 und 3 gemeinsam. Gibt es hier 
Gegenstimmen? – Keine. Enthaltungen? – Bei 5 Enthal
tungen – das entspricht auch dem Abstimmungsergebnis 
zum Beschluss selbst – sind diese Begleitbeschlüsse an
genommen. Besten Dank.

Wir werden uns mit der Angelegenheit in der Herbsttagung 
wieder befassen.

XXI 
Bericht des Finanzausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:  
Klimaneutralität, Liegenschaftsprozess und Pro-
zess Ekiba 2032   
(Anlage 17)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XXI. 
Berichterstatter ist der Synodale Dr. Rees.

Synodaler Dr. Rees, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe synodale Geschwister, auch bei dieser 
Vorlage geht es um Gebäude. Aber es geht um viel mehr. 
Es geht um unsere Verantwortung für die Bewahrung Got
tes guter Schöpfung. Seit dem Start des Konziliaren Pro
zesses „Friede, Gerechtigkeit und Bewahrung der 
Schöpfung“ 1983 in Vancouver sind die christlichen Kir
chen immer stärker zu wichtigen Anwältinnen der guten 
Schöpfung Gottes geworden. Wenn wir in diesem Prozess 
weiterhin glaubhafte Zeuginnen und Zeugen bleiben wol
len, dann muss unser Lehren und Predigen weiterhin seine 
deutliche Entsprechung in unserem Handeln finden. Damit 
ist Klimaneutralität ein Kernanliegen unserer Kirche.

Und neben unserer Verantwortung für die Schöpfung tra
gen wir auch wirtschaftliche Mitverantwortung für einen 
 soliden Haushalt unserer Kirche vor dem Hintergrund stei
gender Energiekosten und kommender Bepreisung von 
CO2-Emissionen.

Können wir diese beiden Ziele zusammen verfolgen?

Um diese Fragen wissenschaftlich fundiert beantworten zu 
können, haben unsere Landeskirche wie auch das Erzbis
tum Freiburg eine Studie beim Öko-Institut e. V. Freiburg 
und dem Institut für Energie- und Umweltforschung Heidel
berg in Auftrag gegeben. Mit den Unterlagen zu dieser 
Frühjahrssitzung liegt Ihnen der Endbericht der „Untersu
chung zur Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2011 
– 2020 der Evangelischen Landeskirche in Baden“ vom 
März 2021 vor, die überarbeitete Fassung. Ich stelle Ihnen 
die für unsere Entscheidung relevanten Punkte in aller 
Kürze vor.

Die wichtigsten Hebel zum Erreichen der Klimaneutralität 
unserer Landeskirche sieht die Studie bei:

1. Öko-fair-soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie

2. Mobilität

3. Strom-Gebäude

4. Wärme-Gebäude.

Drei dieser Hebel wurden und werden auf dieser Synode 
besprochen: die Öko-fair-soziale Beschaffung als Projekt-
Abschlussbericht – Vorlage 04/03.C (siehe Anlage 3C) – 

sowie Strom-Wärme-Gebäude – Vorlage 04/17 (siehe 
Anlage 17). Mit der Mobilität wird sich eine kommende Syn
ode eingehend beschäftigen müssen.

Im Folgenden werde ich mich also auf den Bereich Liegen
schaften beschränken.

Der Umgang mit unseren Gebäuden ist der wohl mäch
tigste Hebel zum Erreichen der Klimaneutralität der Evan
gelischen Landeskirche in Baden. 57 % der CO2-Emissionen 
im Jahr 2018 wurden durch „Wärme-Gebäude“ verursacht.

Zu möglichen Vorgehensweisen hat die Studie vier Szena
rien erstellt. Diese Szenarien sind nicht als Prognosen zu 
verstehen. Vielmehr sollen sie aufzeigen, welche Folgen 
sich aus verschiedenen Vorgehensweisen der Landeskir
che ergeben. Die vier Szenarien sind:

– Trend-Szenarien 1 a und 1 b

– das Klimaschutzszenario 2 mit dem Ziel der Klimaneu
tralität bis 2050

– das Klimaschutzszenario 3 mit dem Ziel der Klimaneu
tralität bis 2040.

Die wichtigsten Grundannahmen, in denen sich die Szena
rien je unterscheiden, sind:

– Abgangsrate der Gebäude. Diese ergibt sich aus der 
Umsetzung der Gebäude-Klassifizierung.

– Sanierungsquote

– Sanierungstiefe

– Heizungstauschrate.

Für die Szenarien müssen zusätzlich externe Rahmenbe
dingungen abgeschätzt werden. Besonders wichtig sind 
dabei die:

– Entwicklung von Emissionsfaktoren

– Energiepreise

– CO2-Bepreisung

– Regulative zum Klimaschutz, seien sie landes-, bundes- 
oder europaweit.

Nicht enthalten in der Bilanz sind die CO2-Emissionen von:

– Stiftung Schönau im Bereich deren Immobilienportfolios

– Schulstiftung

– gGbmH-Fachschulen

Auch die sogenannte „Graue Energie“ ist in der Bilanz nicht 
enthalten. Das ist der Energieverbrauch, der bei der Her
stellung, Lagerung, Transport, Verarbeitung und Entsor
gung von Baumaterialien entsteht. Denn andere Studien 
haben eindeutig gezeigt, dass sich die eingesetzte Graue 
Energie in Monaten bis maximal wenigen Jahren amorti
siert.

In Worten der Studie zusammengefasst: „Für die Ekiba er
gibt sich daraus, hohe Effizienzstandards (Passivhaus, Ef
fizienzhaus 40 im Neubau, im Bestand mindestens 
KfW-Einzelmaßnahmenstandard oder Effizienzhaus 55, 
sofern keine Dämmrestriktionen vorhanden sind) anzuset
zen, zusätzlich nachhaltige Bau- und Dämmstoffe und 
Holzbau zu fördern.“ – Zitat Ende. Die Studie merkt ergän
zend an, dass Zusatzkosten für höhere Effizienz weitge
hend wirtschaftlich sind, da sie sich schneller amortisieren.
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Was ist laut Studie der Weg zu einer Klimaneutralität für 
CO2-Emissionen = Netto-Null?

– Ziel ist es, die direkten CO2-Emissionen um 90 – 95 % 
gegenüber einem aktuellen Bezugsjahr zu reduzieren.

– Zugleich ist ein endenergiebezogener Zielpfad zu be
schreiben, der eine Reduktion um mindestens 50 % be
inhaltet.

– Ein Restbetrag von 10 % der CO2-Emissionen kann 
durch nachhaltige, hochqualitative Kompensationspro
jekte ausgeglichen werden.

Das bedeutet, eine Fokussierung auf erneuerbare Ener
gien kann nur in Einklang mit einer Minimierung des Ge
samtenergiebedarfs verfolgt werden, ansonsten reichen 
die Erneuerbaren nicht für alle Akteure.

Deshalb ist es wichtig, Nachhaltigkeitsaspekte über den 
reinen Klimaschutz hinaus zu betrachten. Die eigene Klima
neutralität muss im Einklang mit einer globalen Klima-
neutralität und einer globalen Ressourcengerechtigkeit 
stehen.

Auch zeigt die Studie die Bedeutung der Photovoltaik für 
das Erreichen der Klimaziele: Ein möglichst schneller Aus
bau von Photovoltaik auf allen Dächern der Evangelischen 
Landeskirche in Baden ist laut Studie nötig! Deshalb weist 
die Studie auch darauf hin: Vor dem Hintergrund der Kosten 
Instandhaltung und Klimaschutz sind die Kosten Photo-
voltaik vergleichsweise gering.

Für die Entscheidungen der Synode von größter Wichtig
keit ist der Vergleich der Szenarien Ziel der Klimaneutralität 
2040 oder bis 2050.

Eine Vollkostenanalyse zeigt hier, dass die Erreichung des 
Ziels bis 2040 nur unwesentlich mehr Kosten verursacht 
als eine spätere Erreichung. Lediglich die Verteilung der 
Kosten ist anders. Bezieht man Einsparungen und Nut
zung von Förderung und Zuschüssen mit in die Kostenbe
rechnung ein, ist Szenario 3 sogar günstiger! Das hängt 
wesentlich damit zusammen, dass in Szenario 3 schon 
2040 mindestens 35 % der Gebäude abgegeben sind.

Ergänzend zur Studien sei noch angemerkt, dass die in der 
Studie veranschlagten Energiekosten angesichts der aktu
ellen politischen Entwicklung eher steigen werden. Sparen 
wird also noch viel wichtiger!

Die Beschlussvorlage „Klimaneutralität, Liegenschaftspro
zess und Prozess Ekiba 2032“ baut logisch stringent auf 
den Ergebnissen der Studie auf. Sie wählt dabei den Weg, 
der im Szenario Erreichen der Klimaziele bis 2040 aufge
zeigt wird.

Denn laut Studie sind wir in der sehr guten Situation, dass 
ein Erreichen der Klimaziele bis 2040 statt bis 2050 der 
wirtschaftlichere Weg ist, eine wirklich gute Erkenntnis.

Unterstrichen werden muss auch, dass der Zeitpunkt die
ser Vorlage entscheidend ist. Der Prozess Klimaneutralität 
kann nur gelingen, wenn er eng mit dem Liegenschaftspro
zess verzahnt ist. So ist zum Beispiel die Frage des „Grün-
Stellens“ von Gebäuden eng mit der Frage der zu 
erwartenden Sanierungskosten verbunden. Hier ist eine 
Verzahnung zur Quotenbildung in Vorlage OZ 04/08 Punkt I 
1.3 gegeben. (siehe Anlage 8)

Unsere Vorlage, die Vorlage OZ 04/17 (siehe Anlage 17), 
zeigt zudem, dass sich der Evangelische Oberkirchenrat 

intensiv mit der Studie befasst hat – aber nicht nur intensiv, 
sondern auch kreativ. Unter den verschiedenen Randzif
fern liegt Ihnen schon jetzt eine Vielzahl von möglichen 
Handlungsansätzen vor, die natürlich noch im Detail aus
geführt werden müssten. Und genau um den Auftrag, dies 
zu tun, wird in der Vorlage nach Würdigung der Vorarbeiten 
gebeten.

Alle vier ständigen Ausschüsse haben sich intensiv mit der 
Vorlage befasst und diese sehr engagiert diskutiert. Ich 
geben Ihnen nun die Meinungsbilder der Ausschüsse 
wieder:

Der Rechtsausschuss hat drei Meinungsbilder abgegeben.

1. Vorfinanzierung der Maßnahmen – dem stimmt der 
Ausschuss einstimmig zu.

2. Ziel Klimaneutralität bis 2040 – dem stimmt der Aus
schuss einstimmig zu.

3. Beschlussvorschlag der Vorlage, also das Gesamte – 
dem stimmt der Ausschuss einstimmig zu.

Der Hauptausschuss hat zwei Meinungsbilder abgegeben:

1. Auftrag zur Erstellung einer Vorlage eines verbindli
chen Gesetzes zur Klimaneutralität – dem stimmt der 
Ausschuss bei drei Enthaltungen zu.

2. Beschlussvorschlag der Vorlage – einstimmige Zustim
mung.

Der Finanzausschuss hat drei Meinungsbilder abgegeben:

1. Vorfinanzierung der Maßnahmen – einstimmige Zu
stimmung.

2. Auftrag zur Erstellung einer Vorlage eines verbindli
chen Gesetzes zur Klimaneutralität – dem stimmt der 
Ausschuss mehrheitlich zu.

3. Beschlussvorschlag der Vorlage – dem stimmt der Aus
schuss einstimmig zu.

Der Ausschuss für Bildung und Diakonie hat vier Meinungs
bilder abgegeben:

1. Ziel Klimaneutralität bis 2040 – einstimmige Zustim
mung.

2. Auftrag zur Erstellung einer Vorlage eines verbindli
chen Gesetzes zur Klimaneutralität – einstimmige Zu
stimmung.

3. Vorfinanzierung der Maßnahme – einstimmige Zustim
mung.

4. Beschlussvorschlag der Vorlage – einstimmige Zustim
mung.

Außerdem bittet der Bildungs- und Diakonieausschuss 
noch darum, die Zweckbindung für die 2,5 % (vgl. Ziffer 28) 
aus dem Umschichtungsbeschluss im Rahmen der Direkt
zuweisungen an die Kirchengemeinden für Klimaschutz/
Gebäude zu prüfen.

Dies haben wir in einem Begleitbeschluss mit aufgenom
men.

Damit hat die Vorlage mit den einzelnen, besonders her
vorgehobenen Teilaspekten eine breite Zustimmung durch 
die zuständigen Ausschüsse erfahren.

Ich bitte jetzt um Einblendung des Beschlussvorschlages 
und des Begleitbeschlusses:
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Die Landessynode nimmt die Überlegungen des Evangeli-
schen Oberkirchenrates in der Vorlage Klimaneutralität, 
Liegenschaftsprozess und Prozess Ekiba 2032 zur Kennt-
nis, billigt im Rahmen der hierzu in den Ausschüssen oder 
im Planbericht gegebenen Rückmeldung die Überlegun-
gen und bittet den Evangelischen Oberkirchenrat, in der 
dargelegten Richtung weiterzuarbeiten und zu gegebener 
Zeit erforderliche weitere Beschlussvorlagen vorzulegen.

Der schon angesprochene Vorschlag für einen Begleitbe
schluss lautet:

Die Landessynode bittet den Evangelischen Oberkirchen-
rat, die Zweckbindung für die avisierten 2,5 % (vgl. Ziffer 28 
der Vorlage des Landeskirchenrates) (siehe Anlage 17) aus 
dem Umschichtungsbeschluss im Rahmen der Direktzu-
weisungen an die Kirchengemeinden für Klimaschutz/Ge-
bäude zu prüfen.

Präsident Wermke: Herzlichen Dank, Herr Berichterstatter.

Ich eröffne die Aussprache. – Nachdem in den ständigen 
Ausschüssen, und zwar in allen, wie Herr Dr. Rees berich
tet hat, die Zustimmung eigentlich fast überall gänzlich war, 
war auch nicht damit zu rechnen, dass wir jetzt in eine grö
ßere Diskussion einsteigen werden. Damit schließe ich die 
Aussprache. Herr Dr. Rees, möchten Sie noch ein Schluss-
wort?

Synodaler Dr. Rees, Berichterstatter: Zweieinhalb Sätze.

Das sind viele Zahlen, komplexe Zusammenhänge und 
große Herausforderungen. Aber wenn wir zustimmen, be
deutet das letztlich und ganz einfach – das finde ich sehr 
wichtig, diese Dimension –, wir nehmen den Auftrag Gottes 
an, seine umsichtigen und bescheidenen Sachwalter und 
Sachwalterinnen für seine gute Schöpfung zu sein, immer 
mehr in die Rolle hineinzuwachsen und sie auch ganz und 
gar ernst zu nehmen. Vielen Dank.

Präsident Wermke: Damit kommen wir zur Abstimmung. 
Es gibt einen Beschlussvorschlag, der eingeblendet wird, 
und einen Begleitbeschluss, der unter 2. nachzulesen ist. 
Gibt es Gegenstimmen zum Beschlussvorschlag 1? – 
Keine. Enthaltungen? – Keine. Damit ist dieser Beschluss
vorschlag einstimmig angenommen worden.

Jetzt kommt der Begleitbeschluss, die Ziffer 2. Gibt es hier 
Gegenstimmen? – Nein. Gibt es Enthaltungen? – Nein. 
Damit ist auch der Begleitbeschluss unter Ziffer 2 einstim
mig angenommen worden. Ich danke Ihnen.

XXII 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Aus-
führungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD 
(Anlage 12)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XXII. 
Herr Kaiser wird uns berichten.

Synodaler Kaiser, Berichterstatter: Sehr geehrter Herr 
Präsident, liebe Konsynodale, bisher war der Dienst mit 
einem Umfang von unter 50 % gem. § 19 des Ausführungs
gesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD (AG-PfDG.EKD) 
für Pfarrpersonen nur im Bereich des Religionsunterrichts 
möglich.

Es besteht allerdings der Bedarf, den unterhälftigen Dienst 
auch im Bereich des Pfarrdienstes zu ermöglichen. Beach
tet man die Personalknappheit, bietet eine solche Möglich
keit für verschiedene Anwendungen flexible Lösungen.

Die vorliegende Anpassung eröffnet deshalb auch außer
halb des Religionsunterrichts, im Rahmen des Vertretungs
dienstes und einer Befristung auf drei Jahre, den 
unterhälftigen Einsatz auf gemeindlicher Ebene.

Dazu wurde das Anliegen der Pfarrvertretung, wie sich 
Dienstwohnungen dazu verhalten, zur Kenntnis genom
men und wird bereits an anderer Stelle beraten.

Der Beschlussvorschlag des Rechtsausschusses lautet 
daher:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz zur 
Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstge-
setz der EKD in der Fassung der Vorlage des Landeskir-
chenrates vom 25. März 2022.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Wermke: Ebenso herzlichen Dank. Wird dazu 
das Wort gewünscht? – Das ist wohl nicht der Fall.  Herr 
Kaiser, ich nehme auch an, dass Sie kein Schlusswort 
wünschen.

(Synodaler Kaiser, Berichterstatter:  
Das ist richtig, kein Schlusswort.)

Präsident Wermke: Dann kommen wir bereits zur Abstim-
mung. Es handelt sich um ein Artikelgesetz. Ich denke, der 
Vortrag war so klar, dass ich wagen kann, Ihnen vorzu
schlagen, dass wir das Gesetz im Ganzen abstimmen. 
Gibt es Einwände? – Danke, nein.

Dann wäre der Beschlussvorschlag, wie es uns der Rechts
ausschuss vorgelegt hat.

Ich bitte Sie, wenn Sie dagegen sind, dass wir diesen Be
schluss fassen, dann sich zu melden – mit der berühmten 
Hand, mit der wir die ganze Zeit arbeiten. – Hier sehe ich 
keine Meldungen. Gibt es Enthaltungen? – Das ist auch 
nicht der Fall.

Dann ist dieses Gesetz einstimmig beschlossen. Herzli
chen Dank.

XXIII 
Bericht des Rechtsausschusses zur Vorlage des 
Landeskirchenrates vom 25. März 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz über das Archivwesen 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden 
(Archiv gesetz – ArchG)   
(Anlage 13)

Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 
XXIII. Hier berichtet uns der Synodale Lehmkühler:

Synodaler Lehmkühler, Berichterstatter: Sehr geehrter 
Herr Präsident, liebe Schwestern und Brüder, wie das Ar
chivwesen dem Auftrag der Kirche, das Evangelium von 
Jesus Christus zu verkünden, dienen soll, erschließt sich 
nicht gleich auf den ersten Blick. Für viele gilt es als kno
chentrockene, um nicht zu sagen staubige Angelegenheit, 
die nicht ganz oben auf der Wunschliste der Arbeitsfelder 
in einem Pfarramt steht. So könnte man sich die Frage stel
len, ob wir denn gerade keine anderen Probleme haben, 
als ausgerechnet ein Archivgesetz zu beschließen.
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Wenn ich aber zum Beispiel an den Vortrag von Dr. Steffen 
Schramm am Dienstagabend denke, in dem er eindrucks
voll aufgezeigt hat, wie und wann das Kirchenbild entstan
den ist, das en vogue war, als viele von uns in ihrer 
Jugendzeit Kirche erlebten, dann ahne ich, dass dieses 
Wissen ohne Archive vermutlich verloren gewesen wäre. 
Auch in der Aufarbeitung sexualisierter Gewalt sind Archive 
sehr wichtig.

Ja, Archive dienen nicht direkt der Verkündigung, aber sie 
helfen uns zu verstehen, woher wir kommen und unter wel
chen Bedingungen frühere Generationen Kirche gestaltet 
haben, um dem Verkündigungsauftrag gerecht werden zu 
können. Und manchmal fließen diese Erkenntnisse auch 
tatsächlich direkt in die Verkündigung ein, wie wir bei der 
Predigt unserer Landesbischöfin zur Amtseinführung erle
ben konnten. Die fünf Minuten Stille, mit denen die Ge
schichte unserer Landeskirche vor 200 Jahren begann, 
wären uns ohne Archive sicher nicht mehr bewusst, und 
Frau Springhart hätte ihre Predigt anders beginnen müssen.

Aus diesem Grund gab es bisher schon verpflichtende Be
stimmungen, wie ein Archiv zu führen ist, was da hineinge
hört, aber auch, was nicht. Allerdings wurde das bisher 
untergesetzlich durch eine Rechtsverordnung des Evange
lischen Oberkirchenrats geregelt. Die derzeit gültige 
stammt übrigens vom 23. Mai 1989. Das Datum allein zeigt 
schon einen Veränderungsbedarf an, war doch damals 
zum Beispiel digitales Archivgut noch gar kein Thema.

Aber warum wird dieser Veränderungsbedarf nicht einfach 
in eine neue Rechtsverordnung des Evangelischen Ober
kirchenrats gefasst?

Die Begründung dafür findet sich in § 8, in dem der Über
gang vom Datenschutzgesetz zum Archivrecht geregelt 
wird. Da der Datenschutz gesetzlich geregelt ist, ist es 
sinnvoll, auch das Archivrecht gesetzlich zu regeln, damit 
sich die beiden Bereiche gewissermaßen auf Augenhöhe 
begegnen.

Ich gehe die Paragrafen nicht einzeln durch, sondern sage 
nur zu einzelnen etwas und beginne mit dem § 3. Der be
stimmt verschiedene Begriffe, die im Gesetzestext vorkom
men, zum Beispiel Archivreife oder Archivwürdigkeit. In 
diesem Paragrafen gibt es die einzige Änderung im Haupt
antrag des Rechtsausschusses gegenüber der Vorlage 
des Landeskirchenrates. Beim ersten Punkt „Angehörige“ 
wird in der Aufzählung der Begriff „Partner einer eingetra
genen Lebenspartnerschaft“ geändert in „eingetragene Le
benspartner“. Diese Änderung ist eine Angleichung an den 
Sprachgebrauch in anderen Rechtstexten, also keine in
haltliche Veränderung.

§ 7 regelt, wie die Überschrift sagt, die Anbietung und Ab
gabe von Unterlagen. Das könnte im Zusammenhang mit 
den Strukturveränderungen wichtig werden, wenn in den 
Kooperationsräumen neue Rechtsträger entstehen.

Der schon genannte § 8 hört sich zuerst widersprüchlich 
an, regelt er doch, dass Unterlagen, die nach dem Daten
schutzgesetz der EKD gelöscht werden müssen, dem zu
ständigen Archiv zur Übernehme anzubieten sind. Das 
Datenschutzgesetz der EKD selbst sieht aber vor, dass 
unter bestimmten Umständen das Recht auf Löschung 
personenbezogener Daten ausgeschlossen werden kann. 
Deswegen stellt Absatz 2 klar, dass der Übergang ins Ar
chiv einer Löschung gleichkommt, weil der Schutz der Per
son durch die Einschränkung der Nutzung von Archivgut 
gewahrt wird.

Dementsprechend regeln die folgenden Paragrafen dann 
die Schutzfristen und die Rechte Betroffener.

Ich verlese jetzt den Hauptantrag des Rechtsausschusses:

Die Landessynode beschließt das Kirchliche Gesetz über 
das Archivwesen in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden in der Fassung der Vorlage des Landeskirchenrates 
vom 25. März 2022 mit folgender Änderung:

In § 3 Nr. 1 werden die Wörter „Partner einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft“ ersetzt durch die Wörter „einge-
tragene Lebenspartner“.

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Präsident Wermke: Und wir bedanken uns für einen gar nicht 
trockenen Vortrag in dieser staubtrockenen Angelegenheit. 
Möchte sich jemand in der Sache zu Wort melden?

Synodaler Rufer: Guten Tag. In § 3 wird als Begriff geklärt, 
was eine Unterlage ist, und dann steht zutreffender Weise 
auch drin, auch eine Werbe-E-Mail und ein Notizzettel sind 
Unterlagen. In § 7 Absatz 8 heißt es, sie dürfen nur ge
löscht werden gegen ein Kassationsprotokoll. Ich glaube 
nicht, dass das jemals gemacht werden wird, und ich halte 
nichts davon, Gesetze zu machen, von denen man von 
Vornherein weiß, dass sie nicht eingehalten werden.

Präsident Wermke: Kann hierzu jemand eine Antwort 
geben?

Synodale Lohmann: § 7 setzt ja archivwürdige Unterlagen 
voraus.

Synodaler Rufer: In Absatz 8 heißt es, über alles, was ver
nichtet wird, ist ein Kassationsprotokoll zu erstellen. Da 
geht es nicht um archivwürdige Sachen.

Herr Tröger-Methling: Danke, dass ich etwas sagen darf. 
Ich bin auch nicht der Held des Archivrechts, aber mir wird 
gesagt, dass es Kassationsprotokolle tatsächlich gibt und 
es auch so vollzogen wird. Die Fachleute, die damit täglich 
arbeiten, haben das Gesetz erstellt. Ich würde auch darauf 
vertrauen, dass sie wissen, was sie da formulieren.

Präsident Wermke: Herr Rufer, sind Sie mit dieser Antwort 
zufrieden?

Synodaler Rufer: Nein, ich glaube nicht, dass es irgendwo 
ein Kassationsprotokoll gibt, in dem drinsteht, dass eine 
Werbe-E-Mail gelöscht worden ist.

Synodaler Lehmkühler: Mir wurde erklärt, die ganze 
Sache mit dem Kassationsprotokoll ist etwas, das eintritt 
vom Übergang der Registratur ins Archiv. Bei mir kommen 
Werbe-E-Mails eh nicht in die Registratur, Werbeflyer kom
men schon gar nicht in die Registratur. Deswegen stellt 
sich die Frage für mich nicht, wenn ich das ans Archiv über
gebe, dass das dann noch einmal kassiert werden muss, 
weil es vorher schon gar nicht in die Registratur hineinge
kommen ist.

Präsident Wermke: Möchte sich noch jemand in der De
batte melden?

Synodaler Kadel: Möglicherweise kriegt man das Problem 
von Herrn Rufer in den Griff, wenn man sich die genaue 
Definition für Archivreife in § 3 anschaut. Es heißt, die ar
chivreifen Unterlagen sind nicht alle Unterlagen, sondern 
nur solche, für die eine Aufbewahrungsfrist besteht. Das 
heißt, was von Vornherein keiner Aufbewahrungsfrist 
 unterliegt, fällt schon gar nicht unter den Begriff der 
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Archiv reife. Reklamematerialien und Ähnliches, von denen 
Herr Rufer sprach, mögen zwar Unterlagen sein, aber keine 
Unterlagen, denen Archivreife zukommt, sodass sich aus 
meiner Sicht das angesprochene Problem gar nicht stellt. 
Danke.

Präsident Wermke: Vielen Dank. Gibt es weitere Wortmel
dungen? – Offensichtlich nicht. Dann schließe ich die Aus
sprache und komme zur Abstimmung.

Es ist ein Paragrafengesetz. Sie haben die eine Änderung 
zur Kenntnis genommen. Inzwischen gibt es hier einen an
deren Sprachgebrauch, also gewissermaßen ist das eine 
redaktionelle Änderung, aber keine inhaltliche. Die würden 
wir natürlich hier mitbeschließen. Ich habe nicht vor, die 
einzelnen Paragrafen abstimmen zu lassen, sondern 
würde gerne, wenn niemand widerspricht, das gesamte 
Gesetz abstimmen lassen. – Ich sehe keinen Widerspruch.

Dann stelle ich gemäß dem Hauptantrag des Rechtsaus
schusses mit eben dieser kleinen Ergänzung „eingetra
gene Lebenspartner“ dies zur Abstimmung und bitte Sie, 
wenn Sie dagegen stimmen wollen, die Hand zu heben. – 
eine Gegenstimme. Gibt es Enthaltungen? – 3 Enthaltungen.

Bei einer Gegenstimme und drei Enthaltungen ist das Ge
setz so beschlossen – mit eben dieser sprachlichen Verän
derung. Herzlichen Dank.

XXIV 
Verschiedenes
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XXIV. 
Hier hat Herr Dr. Schalla einen Beitrag angemeldet.

Synodaler Dr. Schalla: Lieber Herr Präsident und Hohe 
Synode, Jesus spricht: „Ich bin der gute Hirte und kenne 
die meinen, und die meinen kennen mich“. Das Hirtenwort 
für den kommenden Sonntag hat uns ja schon heute Mor
gen als Lehrtext in den Tag geleitet, und es soll nun auch 
fast am Ende der Tagung der Landessynode dem Dank der 
Vorsitzenden Gestalt geben.

Der große Hirte Jesus Christus sammelt und führt das Volk 
Gottes in die Welt, und er sammelt auch die, die ihrerseits 
als Hirten und Hirtinnen beauftragt sind: Bischöf/innen, 
Prälate, Oberkirchenräte, Diakone, Pfarrer – das alles ist 
im Petrusbrief nachzulesen. Ich füge hinzu: Präsidenten 
und Vizepräsidenten, Schriftführerinnen, Leiterinnen und 
Mitarbeiter von Geschäftsstellen, Mitarbeiter in Schreibbü
ros, Fachleute für das Digitale.

Nicht nur der große Hirte, auch alle anderen haben Anteil 
an dem, was mit dem Hirtenamt verbunden ist, das Leiten, 
das Fürsorgen, das Schützen, das Aufbauen, Sammeln 
und Orientieren. Natürlich, die Landessynodalen hören 
nicht so auf die Stimme ihrer Hirten, wie wir alle auf unse
ren Herrn Jesus Christus, aber ein wenig ist das wohl 
schon so. Der Herr kennt die Seinen, und wer nicht hört, 
wird ihn schon kennenlernen. Möglicherweise ist das dem 
einen oder anderen in der Begegnung mit dem Präsidium 
schon passiert.

Dass es mal wieder gelungen ist, die komplexen Themen 
zu bearbeiten, einer Lösung zuzuführen oder einer Weiter
arbeit, hat viel mit der Kompetenz der versammelten Hir
tenschar hier zu tun. Die Vorsitzenden danken heute mal 
ausnahmsweise zuerst der Geschäftsstelle, Frau Meister 
und Frau Thomas.

(Beifall)

Ihrer fürsorgenden Geduld und hin und wieder auch ihrem 
sturen Beharren – manchmal auf Hoffnung, manchmal nicht 
– und Nachgehen ist es zu verdanken, dass die bunte Herde 
der Landessynode mal wieder – immer wieder, will ich sagen 
– auf frisches Wasser trifft. Auch die Entbehrungen des Hir
tenamtes kann man hier gut ablesen. Wenn ich es richtig 
gesehen habe, ist die Tagesordnung für diesen Tag heute 
gegen 2 Uhr nachts fertig geworden. Danach aber ging es 
noch in die Bar, habe ich mir sagen lassen. Schreibbüro 
und Technik schließen wir da gerne mit ein.

Lieber Herr Präsident, liebe Vizepräsidenten und Schrift
führer, wir sind froh, dass Sie alle uns immer wieder auf 
dem Weg von den dunklen Tälern hinauf zu den grünen 
Auen sammeln und orientieren. Für Ihrer aller Mühen und 
Beharrlichkeit, für das geduldige Abwarten auf gehobene 
und sich wieder senkende Hände, freundliches Zurecht
weisen irrender Landessynodaler und die stetige Hoffnung 
darauf, dass auch die Mühen der Landessynode schließ
lich Gutes und Barmherzigkeit zutage fördern wird, danke 
ich Ihnen im Namen der Vorsitzenden der ständigen Aus
schüsse der Landessynode ganz herzlich.

(Beifall)

Präsident Wermke: Dann darf ich mich für all die eben An
gesprochenen auch bei den Vorsitzenden herzlich bedanken.

Gibt es Weiteres zum Punkt „Verschiedenes“? – Das ist 
nicht der Fall.

XXV 
Schlusswort des Präsidenten
Präsident Wermke: Ich rufe auf Tagesordnungspunkt XXV.

Liebe Schwestern und Brüder, wieder geht eine Tagung 
unserer Landessynode zu Ende, dieses Mal in einer etwas 
ungewohnten Mischform. Doch mir scheint, es ist trotz eini
ger Tücken wieder gelungen, im gegenseitigen Austausch 
und in gründlichen Beratungen zu guten Ergebnissen zu 
kommen, trotz der aufgetretenen technischen Schwierig
keiten an der einen oder anderen Stelle.

Die Zeit der Präsenz hier in Bad Herrenalb haben wir ge
nossen, im digitalen Tagen sind wir doch schon einigerma
ßen geübt, und so war es letztendlich eine sehr erfolgreiche 
Tagung. Der Gottesdienst zu Beginn mit Verpflichtung und 
Urkundenübergabe hat uns gestärkt. Vielen Dank, Frau Dr. 
Weber, für Predigt und Gestaltung, ebenso allen weiteren 
Beteiligten.

Ein Fachtag „Kirchenbild“ war bestens vorbereitet, der pfäl
zische Referent hat uns in manchem die Augen geöffnet 
und viele Anregungen gegeben. Die Workshop-Gruppen 
haben die Thematik weitergeführt und viele Vorschläge für 
den Transformationsprozess erarbeitet.

Gespannt waren wir alle natürlich auf den ersten Bericht 
unserer neuen Landesbischöfin, und dieser Bericht hat 
nachhaltige Wegmarken gesetzt. Herzlichen Dank für 
diese Sicht auf die mannigfaltigen Themen, mit denen wir 
uns auseinanderzusetzen haben.

Die Notwendigkeit der Einsparungen und Veränderungen 
sowohl im Verwaltungshandeln als vor allem auch in den 
Kirchengemeinden und Bezirken vor Ort haben wir schon 
lange erkannt. Schritt für Schritt beschäftigen wir uns mit 
Überlegungen, die letztendlich in Beschlussform gegossen 
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die Zukunft sichern wollen. Wichtig ist uns allen, dass die 
oft schwerwiegenden Auswirkungen im Miteinander in den 
Bezirken und zwischen den Bezirken, Gemeinden und der 
Landesebene immer wieder neu kommuniziert werden, 
damit unklare Vorstellungen und daraus resultierende 
Ängste und Ärgernisse vermieden werden können.

Hier wird weiterhin noch Arbeit vor uns liegen, doch die en
gagierten, gründlichen Beratungen in den Ausschüssen 
helfen bei der Argumentation wie bei der Beschlussfas
sung sehr.

Ein herzliches Dankeschön Ihnen allen für Ihre engagierte 
Mitarbeit und Aufgeschlossenheit, für Ihr Vertrauen, und 
einen besonderen Dank den Vorsitzenden der Ausschüsse.

Auch von meiner Seite ein herzliches Dankeschön an Vize
präsident Kreß, Vizepräsidentin Lohmann und unsere 
erste Schriftführerin für die Zusammenarbeit in der Vorbe
reitung und Durchführung dieser Tagung, ebenso Herrn 
Buchert, der von zuhause aus Vorlagen und Änderungsan
träge eingestellt hat.

Die hervorragende Vorarbeit des Synodalbüros unter Lei
tung von Frau Meister hat uns die Arbeit im Präsidium au
ßerordentlich erleichtert. Das nun neu zusammengesetzte 
Team hat hervorragende Arbeit geleistet.

Danke auch Frau Ries und Frau Schilling im Schreibbüro, 
wie auch allen, die bei Auf- und Abbau mit angepackt 
haben. Danke Frau Gutknecht für die Rechtsberatung und 
den Herren Friedrich und Jakobi, die den Livestream be
treuten.

Ich danke allen, die unsere Tagung geistlich geleitet und 
begleitet haben in Gottesdienst, Andacht und Gebeten, 
 besonders auch der Prälatin und dem Prälaten.

Danke den Mitgliedern des Kollegiums des Evangelischen 
Oberkirchenrats für die Begleitung unserer Arbeit, ein 
 besonderer Dank gilt Frau Landesbischöfin Springhart und 
auch deren Vorgänger, Landesbischof Cornelius-Bund
schuh. Ich denke, dessen Verabschiedung hat gezeigt, wie 
gut und vertrauensvoll die Zusammenarbeit in den Jahren 
seiner Amtszeit war. Ich bin sicher, es wird auch in der 
Amtszeit der neuen Landesbischöfin so sein.

Danke allen Berichterstattenden, die uns Entscheidungen 
leichter machten, ebenso ein herzlicher Dank allen Refe

renten und nicht zu vergessen, auch den Rahmenprotokol
lanten.

Danke all den Mitarbeitenden im Oberkirchenrat, die uns 
durch Einführungen in die Sachbereiche, auch in den Aus
schüssen, wertvolle Informationen vermittelt haben.

Und schließlich danke an alle, die sich um die technischen 
Angelegenheiten im Kurhaus gekümmert haben, natürlich 
auch hier im Haus der Kirche, und an alle, die für unser täg
liches Wohl gesorgt haben.

Ihnen, liebe Konsynodale und liebe Mitglieder des Kollegi
ums, Ihnen allen persönlich, Ihren Familien und Ihrem Ein
satz für unsere Kirche wünsche ich Gottes Segen und eine 
behütete Zeit.

Vielen Dank.

XXVI 
Beendigung der Tagung / Schlussgebet der Landes-
bischöfin
Präsident Wermke: Ich schließe die dritte öffentliche Sit
zung der vierten Tagung der 13. Landessynode und bitte 
die Landesbischöfin Frau Prof. Dr. Springhart um das 
Schlussgebet.

Landesbischöfin Prof. Dr. Springhart: Sehr gerne. Unsere 
Begegnungen waren ein Segen, und ich wünsche, dass 
sie weiter ein Segen sind, und spreche Gebet und Segen 
zum Schluss.

(Die Landesbischöfin spricht das Schlussgebet.)

Präsident Wermke: Wir möchten diese dritte Sitzung unse
rer vierten Tagung und damit auch die gesamte Tagung 
nun gemeinsam mit dem Lied Nr. 333 abschließen, so wie 
wir es vor Corona-Zeiten immer getan haben. Frau Lan
genbach wird uns hierzu musikalisch begleiten, wie sie ja 
auch bei vielen Gelegenheiten begleitet und geleitet hat. 
Auch dafür vielen Dank. Wir singen die Strophen 1, 2, 3 
und 6.

(Die Synode singt das Lied.)

Herzlichen Dank und Ihnen allen eine behütete Zeit.

(Ende der Tagung: 14:25 Uhr)
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Eingabe der Pfarrvertretung vom 26. Februar 2021 
betr. Besoldungsniveau der Pfarrerinnen und Pfarrer 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden 
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Anlage 4 

Tabelle 1: Betrachtung zum 01.04.2021 

Erf.-
jahr

Bes-
Grup  
Land

Bes-
Grup 
Bund

Stufe 
Land 
A13 / 
A14

Betrag 
Land

einschl.
Struktur-

zulage

Stufe 
Bund 
A 13 
/ A14 Betrag Bund Bund Summe Land

Summe 
EKIBA

Differenz EKIBA 
- Land

98,00% 98,00%
1 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
2 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
3 A13 A13 5 0,00€ 2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
4 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 2 4.735,60€ 4.640,89€ 58.689,36€ 55.690,68€ - 2.998,68 €
5 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 2 4.735,60€ 4.640,89€ 58.689,36€ 55.690,68€ - 2.998,68 €
6 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 3 4.958,76€ 4.859,58€ 58.689,36€ 58.314,96€ - 374,40 €
7 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 3 4.958,76€ 4.859,58€ 61.115,52€ 58.314,96€ - 2.800,56 €
8 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 3 4.958,76€ 4.859,58€ 61.115,52€ 58.314,96€ - 2.800,56 €
9 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 4 5.183,27€ 5.079,60€ 61.115,52€ 60.955,20€ - 160,32 €

10 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 4 5.183,27€ 5.079,60€ 62.733,00€ 60.955,20€ - 1.777,80 €
11 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 4 5.183,27€ 5.079,60€ 62.733,00€ 60.955,20€ - 1.777,80 €
12 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 5 5.337,78€ 5.231,02€ 62.733,00€ 62.772,24€ 39,24 € 
13 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.337,78€ 5.231,02€ 64.350,12€ 62.772,24€ - 1.577,88 €
14 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.337,78€ 5.231,02€ 64.350,12€ 62.772,24€ - 1.577,88 €
15 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.337,78€ 5.231,02€ 64.350,12€ 62.772,24€ - 1.577,88 €
16 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 6 5.493,62€ 5.383,75€ 64.350,12€ 64.605,00€ 254,88 € 
17 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.493,62€ 5.383,75€ 65.967,60€ 64.605,00€ - 1.362,60 €
18 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.493,62€ 5.383,75€ 65.967,60€ 64.605,00€ - 1.362,60 €
19 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.493,62€ 5.383,75€ 65.967,60€ 64.605,00€ - 1.362,60 €

20 A13 A14 10 5.395,77€ 5.497,30€ 7 6.107,66€ 5.985,51€ 65.967,60€ 71.826,12€ 5.858,52 € 
21 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.107,66€ 5.985,51€ 73.176,36€ 71.826,12€ - 1.350,24 €
22 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.107,66€ 5.985,51€ 73.176,36€ 71.826,12€ - 1.350,24 €
23 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.107,66€ 5.985,51€ 73.176,36€ 71.826,12€ - 1.350,24 €
24 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 73.176,36€ 74.186,88€ 1.010,52 € 
25 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
26 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
27 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
28 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
29 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
30 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
31 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
32 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
33 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
34 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
35 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
36 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
37 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
38 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
39 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €
40 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.308,41€ 6.182,24€ 75.273,96€ 74.186,88€ - 1.087,08 €

2.565.973,32€ 2.527.182,24€ - 38.791,08 €
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 27.05.2019, Stand 01.04.2019 18.947,28 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 05.02.2019, Stand 01.07.2018 20.885,32 € 
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22 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 73.176,36€ 73.119,00€ - 57,36 €
23 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 73.176,36€ 73.119,00€ - 57,36 €
24 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 73.176,36€ 75.522,24€ 2.345,88 € 
25 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
26 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
27 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
28 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
29 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
30 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
31 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
32 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
33 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
34 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
35 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
36 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
37 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
38 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
39 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 
40 A14 A14 12 6.272,83€ 6.272,83€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.273,96€ 75.522,24€ 248,28 € 

2.565.973,32€ 2.572.672,08€ 6.698,76 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 27.05.2019, Stand 01.04.2019 18.947,28 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 05.02.2019, Stand 01.07.2018 20.885,32 € 

Tabelle 2: Betrachtung zum 01.04.2022 

Erf.-
jahr

Bes-
Grup  
Land

Bes-
Grup 
Bund

Stufe 
Land 
A13 / 
A14

Betrag 
Land

einschl.
Struktur-

zulage

Stufe 
Bund 
A 13 
/ A14 Betrag Bund Bund Summe Land

Summe 
EKIBA

Differenz 
EKIBA - Land 

98,00% 98,00%
1 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
2 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
3 A13 A13 5 0,00€ 2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
4 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 2 4.820,84€ 4.724,42€ 58.689,36€ 56.693,04€ - 1.996,32 €
5 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 2 4.820,84€ 4.724,42€ 58.689,36€ 56.693,04€ - 1.996,32 €
6 A13 A13 6 4.789,25€ 4.890,78€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 58.689,36€ 59.364,72€ 675,36 € 
7 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 61.115,52€ 59.364,72€ - 1.750,80 €
8 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 61.115,52€ 59.364,72€ - 1.750,80 €
9 A13 A13 7 4.991,43€ 5.092,96€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 61.115,52€ 62.052,48€ 936,96 € 

10 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 62.733,00€ 62.052,48€ - 680,52 €
11 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 62.733,00€ 62.052,48€ - 680,52 €
12 A13 A13 8 5.126,22€ 5.227,75€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 62.733,00€ 63.902,16€ 1.169,16 € 
13 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 64.350,12€ 63.902,16€ - 447,96 €
14 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 64.350,12€ 63.902,16€ - 447,96 €
15 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 64.350,12€ 63.902,16€ - 447,96 €
16 A13 A13 9 5.260,98€ 5.362,51€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 64.350,12€ 65.767,92€ 1.417,80 € 
17 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 65.967,60€ 65.767,92€ - 199,68 €
18 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 65.967,60€ 65.767,92€ - 199,68 €
19 A13 A13 10 5.395,77€ 5.497,30€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 65.967,60€ 65.767,92€ - 199,68 €
20 A13 A14 10 5.395,77€ 5.497,30€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 65.967,60€ 73.119,00€ 7.151,40 € 
21 A14 A14 11 6.098,03€ 6.098,03€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 73.176,36€ 73.119,00€ - 57,36 €
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Tabelle 3: Betrachtung zum 31.12.2022 

Erf.-
jahr

Bes-
Grup  
Land

Bes-
Grup 
Bund

Stufe 
Land 
A13 / 
A14

Betrag 
Land

einschl.
Struktur-

zulage

Stufe 
Bund 
A 13 
/ A14 Betrag Bund Bund Summe Land

Summe 
EKIBA

Differenz EKIBA 
- Land

98,00% 98,00%
1 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
2 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
3 A13 A13 5 0,00€ 2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
4 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 2 4.820,84€ 4.724,42€ 60.332,64€ 56.693,04€ - 3.639,60 €
5 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 2 4.820,84€ 4.724,42€ 60.332,64€ 56.693,04€ - 3.639,60 €
6 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 60.332,64€ 59.364,72€ - 967,92 €
7 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 62.826,72€ 59.364,72€ - 3.462,00 €
8 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 3 5.048,02€ 4.947,06€ 62.826,72€ 59.364,72€ - 3.462,00 €
9 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 62.826,72€ 62.052,48€ - 774,24 €

10 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 64.489,44€ 62.052,48€ - 2.436,96 €
11 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 4 5.276,57€ 5.171,04€ 64.489,44€ 62.052,48€ - 2.436,96 €
12 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 64.489,44€ 63.902,16€ - 587,28 €
13 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 66.151,92€ 63.902,16€ - 2.249,76 €
14 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 66.151,92€ 63.902,16€ - 2.249,76 €
15 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.325,18€ 66.151,92€ 63.902,16€ - 2.249,76 €
16 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 66.151,92€ 65.767,92€ - 384,00 €
17 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 67.814,64€ 65.767,92€ - 2.046,72 €
18 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 67.814,64€ 65.767,92€ - 2.046,72 €
19 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.480,66€ 67.814,64€ 65.767,92€ - 2.046,72 €
20 A13 A14 10 5.546,85€ 5.651,22€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 67.814,64€ 73.119,00€ 5.304,36 € 
21 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 75.225,24€ 73.119,00€ - 2.106,24 €
22 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 75.225,24€ 73.119,00€ - 2.106,24 €
23 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.093,25€ 75.225,24€ 73.119,00€ - 2.106,24 €

24 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 75.225,24€ 75.522,24€ 297,00 € 
25 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
26 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
27 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
28 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
29 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
30 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
31 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
32 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
33 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
34 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
35 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
36 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
37 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
38 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
39 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €
40 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.293,52€ 77.381,64€ 75.522,24€ - 1.859,40 €

2.637.819,84€ 2.572.672,08€ - 65.147,76 €
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 27.05.2019, Stand 01.04.2019 18.947,28 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 05.02.2019, Stand 01.07.2018 20.885,32 € 
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24 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 75.225,24€ 77.448,84€ 2.223,60 € 
25 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
26 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
27 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
28 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
29 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
30 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
31 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
32 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
33 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
34 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
35 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
36 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
37 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
38 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
39 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 
40 A14 A14 12 6.448,47€ 6.448,47€ 8 6.421,96€ 6.454,07€ 77.381,64€ 77.448,84€ 67,20 € 

2.637.819,84€ 2.638.301,52€ 481,68 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 27.05.2019, Stand 01.04.2019 18.947,28 € 
zum Vergleich: Ergebnis Tabelle vom 05.02.2019, Stand 01.07.2018 20.885,32 € 

Tabelle 4: Betrachtung zum 31.12.2022 mit Angabe des Bemessungssatzes, der zur geringsten Abweichung führt 

Erf.-
jahr

Bes-
Grup  
Land

Bes-
Grup 
Bund

Stufe 
Land 
A13 / 
A14

Betrag 
Land

einschl.
Struktur-

zulage

Stufe 
Bund 
A 13 
/ A14 Betrag Bund Bund Summe Land

Summe 
EKIBA

Differenz 
EKIBA - Land 

100,50% 100,50%
1 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
2 A13 A13 5 0,00€ 1 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
3 A13 A13 5 0,00€ 2 0,00€ 0,00€ 0,00€ 0,00€ - €
4 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 2 4.820,84€ 4.844,94€ 60.332,64€ 58.139,28€ - 2.193,36 €
5 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 2 4.820,84€ 4.844,94€ 60.332,64€ 58.139,28€ - 2.193,36 €
6 A13 A13 6 4.923,35€ 5.027,72€ 3 5.048,02€ 5.073,26€ 60.332,64€ 60.879,12€ 546,48 € 
7 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 3 5.048,02€ 5.073,26€ 62.826,72€ 60.879,12€ - 1.947,60 €
8 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 3 5.048,02€ 5.073,26€ 62.826,72€ 60.879,12€ - 1.947,60 €
9 A13 A13 7 5.131,19€ 5.235,56€ 4 5.276,57€ 5.302,95€ 62.826,72€ 63.635,40€ 808,68 € 

10 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 4 5.276,57€ 5.302,95€ 64.489,44€ 63.635,40€ - 854,04 €
11 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 4 5.276,57€ 5.302,95€ 64.489,44€ 63.635,40€ - 854,04 €
12 A13 A13 8 5.269,75€ 5.374,12€ 5 5.433,86€ 5.461,03€ 64.489,44€ 65.532,36€ 1.042,92 € 
13 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.461,03€ 66.151,92€ 65.532,36€ - 619,56 €
14 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.461,03€ 66.151,92€ 65.532,36€ - 619,56 €
15 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 5 5.433,86€ 5.461,03€ 66.151,92€ 65.532,36€ - 619,56 €
16 A13 A13 9 5.408,29€ 5.512,66€ 6 5.592,51€ 5.620,47€ 66.151,92€ 67.445,64€ 1.293,72 € 
17 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.620,47€ 67.814,64€ 67.445,64€ - 369,00 €
18 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.620,47€ 67.814,64€ 67.445,64€ - 369,00 €
19 A13 A13 10 5.546,85€ 5.651,22€ 6 5.592,51€ 5.620,47€ 67.814,64€ 67.445,64€ - 369,00 €
20 A13 A14 10 5.546,85€ 5.651,22€ 7 6.217,60€ 6.248,69€ 67.814,64€ 74.984,28€ 7.169,64 € 
21 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.248,69€ 75.225,24€ 74.984,28€ - 240,96 €
22 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.248,69€ 75.225,24€ 74.984,28€ - 240,96 €
23 A14 A14 11 6.268,77€ 6.268,77€ 7 6.217,60€ 6.248,69€ 75.225,24€ 74.984,28€ - 240,96 €
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Anlage 2 Eingang 04/02

Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022:  
Projektantrag im landeskirchlichen Projektmanage-
ment: Laufzeitverlängerung des Projektes „Sicherung 
und Bearbeitung der Pfarrarchive“

Erläuterungen:
Die Wahrnehmung zeitlich befristeter Aufgaben erfolgt im EOK in der 
Organisationsform des Projektmanagements. Projekte werden von der 
Initialidee über den Antrag an die Landessynode, die Umsetzung der 
vorgenommenen Schritte und die Überprüfung der Ergebnisse bei 
Zwischen- oder Abschlussberichten an die Landessynode nach einem 
im Projekthandbuch beschriebenen, transparenten Verfahren entwickelt 
und durchführt.
Der Rhythmus der Berichterstattung richtet sich nach den unter 
„Rechtsgrundlagen“ zitierten Beschlüssen des Kollegiums und des 
Landeskirchenrates von 2008.
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Anlage 1 
Personal Projekt „Sicherung und Bearbeitung der Pfarrarchive“ 

Projektmitarbeiter*in 1 (EG 9b): Vertragslaufzeit: 1.1.2018 bis 31.12.2022, Kündigung z. 31.12.2018, Wiederbesetzung z. 1.10.2018 bis 
30.9.2022, Vertragsänderung im September 2019 mit Vertragsverlängerung z. 31.5.2023, Vertragsänderung 
im Juni 2020 mit Vertragsverlängerung z. 30.9.2023, Versetzung z. 1.4.2021 und somit Wiederbesetzung der 
Stelle z. 1.4.2021 mit Vertragsende z. 30.9.2023 

Projektmitarbeiter*in 2 (EG 9b): Vertragslaufzeit: 1.10.2018 bis 30.9.2023 

Projektmitarbeiter*in 3 (EG 9b): Vertragslaufzeit: 1.10.2018 bis 30.9.2023, Kündigung z. 31.8.2019, Wiederbesetzung z. 1.7.2020 mit 
Vertragslaufzeit bis 30.9.2023, Kündigung z. 31.10.2021 

Projektmitarbeiter*in 4 (EG 8):  Vertragslaufzeit: 1.10.2018 bis 30.9.2023, Kündigung z. 31.7.2021, Wiederbesetzung z. 1.10.2021 mit 
Vertragslaufzeit bis 30.9.2023 

Projektmitarbeiter*in 5 (EG 8): Vertragslaufzeit: 1.1.2019 bis 30.9.2023 
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Anlage 3 Eingang 04/03 

Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022, 
16. Februar 2022 und 25. März 2022:   
Abschluss- und Zwischenberichte im landeskirch-
lichen Projektmanagement 
Erläuterungen:
Die Wahrnehmung zeitlich befristeter Aufgaben erfolgt im EOK in der 
Organisationsform des Projektmanagements. Projekte werden von 
der Initialidee über den Antrag an die Landessynode, die Umsetzung 
der vorgenommenen Schritte und die Überprüfung der Ergebnisse bei 
Zwischen- oder Abschlussberichten an die Landessynode nach einem 
im Projekthandbuch beschriebenen, transparenten Verfahren entwi-
ckelt und durchführt.
Der Rhythmus der Berichterstattung richtet sich nach den unter 
„Rechtsgrundlagen“ zitierten Beschlüssen des Kollegiums und des 
Landeskirchenrates von 2008.

Anlage 3.A Eingang 04/03.A 

Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 
2022:  
Zwischenbericht Projekt P 01819: Emoji – Migrations-
familien stärken 
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Evangelischer Oberkirchenrat

Federführendes Referat: 5
Projektübersicht

Modellprojekt zur Förderung der Integration an der Schnittstelle von 
psychologischen Beratungsstellen und Flucht- und Migrationsdiensten

Emoji – Migrationsfamilien stärken
Kinder und Eltern mit Migrations- und Fluchterfahrung fin-
den Zugang zu psychologischer Beratung und erfahren be-
darfsgerechte Unterstützung

Datum: 29.11.2021 (14.01.2019)

Ziele des Projektes Messgrößen
Was will dieses Projekt erreichen? Woran merken wir, dass die Ziele erreicht werden?

Ziel A
Um Kindern mit belastenden Flucht- und Migrationserfahrungen sowie ihren Eltern gelingende 
Integrationsschritte zu ermöglichen, werden Probleme bei der Orientierung im fremden 
Deutschland durch psychologische Beratung im geschützten Rahmen bearbeitet, ebenso auch 
der Umgang mit erlittenerund Diskriminierung. Dafür müssen Zugänge gefunden werden, be-
stehende Angebote und Methoden für die Zielgruppe weiterentwickelt, neue Hilfsansätze kon-
zipiert u. modellhaft erprobt werden.
Die Ressourcen der Kinder (und ihrer Eltern) werden einbezogen und gestärkt. Die Angebote 
dienen besonders auch der Prävention von latenten Aggressions- und Gewaltpotenzialen, die 
aus unbearbeiteten traumatischen Fluchterlebnissen entstehen können. 
Dies soll exemplarisch in Bretten und Pforzheim-Stadt als Kooperationsprojekt an der Schnitt-
stelle zwischen Psycholog. Beratung und Flucht- und Migrationsdienst durchgeführt werden. 
Ziel B
Zur Aufnahme der Modellprojekt-Ergebnisse an anderen Psychologischen Beratungsstellen 
und Flucht- und Migrationsdiensten werden die Erfahrungen des Projekts projektbegleitend 
konzeptionell ausgewertet und dokumentiert.
Das Projekt ist ein Modellbeispiel für die interkulturelle Öffnung von Regeldiensten, indem es 
neue Zugänge und adäquate bedarfsgerechte Unterstützungsangebote implementiert.
Ein wichtiger Partner in der Projektbegleitung ist das örtliche Jugendamt, das an solchen inter-
kulturellen Modellen für diese Zielgruppen interessiert ist und im Blick auf die Anschlussfinan-
zierung zuständig ist.

- Jeder Standort ist mit mindestens fünf Netzwerkpartnern in Austausch und Kon-
takt.

- Zwei örtlich relevante Unterstützungsformate sind konzipiert, mit Werbematerial.
- Zwei Schulungen für Netzwerkpartner sind durchgeführt.
- Das Dolmetschenden-Netzwerk ist gefunden, eine-Schulung ist durchgeführt.
- Je Standort werden etwa 50 Familien erreicht.
- Es werden mindestens zwei verschiedene Unterstützungsformate durchgeführt.
- Fragebogen (Prä-Post) dokumentieren Wirktendenzen und die Bewertung des

Angebots.
- Interkulturelle Weiterentwicklung erfolgt auf Team- und institutioneller Ebene

durch mindestens zwei Fortbildungen, durch Reflexion und Supervision, durch In-
terkulturelles

- Training.
- Ein Schulungsangebot zum integrierenden Umgang für Fachkräfte ist in das Re-

gelangebot
- implementiert.
- Eine Fachtagung mit auswertender Dokumentation pro Standort hat stattgefunden
- Die weitere Finanzierung von Unterstützungsangeboten durch psychologische

Beratung für Flüchtlings- und Migrationsfamilien ist an den Standorten sicherge-
stellt.

Erläuterungen Zielfoto
Welchen Beitrag leistet das Projekt für die 

Evangelische Landeskirche in Baden?
Welche Vorstellung dient zur Erläuterung des Projektendes?

1. In einer vielfältiger werdenden Gesellschaft wird evangelische Kirche mit ihren
Angeboten auch für Zugewanderte attraktiv.

2. Kirche ist mit einem integrationsfördernden Unterstützungsangebot präsent bei
migrierten und geflüchteten Menschen und zeigt sich solidarisch.

3. Mit dem Modellprojekt zeigt sie sich als verlässliche Partnerin für die Kom-
mune/Jugendamt.

4. Kirche macht sich stark für Teilhabe, Akzeptanz und gesellschaftlichen Zusam-
menhalt.

Im Lukaszentrum Pforzheim trifft sich eine Gruppe von Frauen und Kindern, die Gemüse-Hoch-
beete anlegen will, damit Stadtkinder erleben können, wie Gemüse wächst. 
Frau Ahmed und ihre Tochter aus dem Bürgerkriegsland Somalia sind auch dabei. Frau Ahmed 
konnte im Rahmen des Familiennachzugs ihre 8-jährige Tochter nach fünf Jahren nach Deutsch-
land nachholen. Sie hat ebenso wie ihr Kind in einer Gruppe am Projektangebot teilgenommen.
Sie haben erfahren, dass psychologische Beratung geholfen hat, die Trennung, Schuld- wie auch 
Fremdheitsgefühle zu bearbeiten. Sie haben Selbstvertrauen gewonnen und wissen, dass die 
Evangelische Kirche sie auch in Zukunft mit verschiedenen Beratungsangeboten unterstützen 
kann.
Davon erzählt Frau Ahmed einer anderen Frau, auch von der tollen Gruppenarbeit im Lukas-Zent-
rum. Nach der Pflanzaktion wollen die beiden einen Kochkurs anbieten und einen Mittagstisch für 
Alleinerziehende im Stadtteil mit organisieren.

Sach-Verw. und Inv. Kosten: 59.320 € Personalsachkosten (Euro): 429.500 € 
Personalkosten: 5.300 €

Projektbeginn:
10/2019 (9/2019)

Projektende:
3/2023 (2/2023)

Anlage 1

Evangelischer Oberkirchenrat
Federführendes Referat: 5 Projektstrukturplan 

Modellprojekt zur Förderung der Integration an der Schnittstelle von 
psychologischen Beratungsstellen und Flucht- und Migrationsdiensten

Kinder und Eltern mit Migrations- und Fluchterfahrung fin-
den Zugang zu psychologischer Beratung und erfahren be-
darfsgerechte Unterstützung

Datum: 29.11.2021 (14.01.2019)

Anlage 2

Projektleitung:
Bank 

Gnegel

Erstellung des Ge-
samtkonzeptes

AP1:
Vernetzung und
Zugänge

AP2:
Multiplikator*innen-
Schulung
Flyer für 
Fachdienste

AP3:
Auswahl und 
Schulung Dol-
metschende

AP4:
Konzept für 
Hilfsangebote 
und Flyer für 
Teilnehmende

AP5
Konzept der Eva-
luation

AP6:
Auftaktveranstal-
tung mit 
Öffentlichkeits-ar-
beit

AP7:
Auswahl Teil-
nehmende

Projektteam 2
Bretten/Bruchsal

AP9:
Auswertung und Evaluation

AP10:
Erstellung der Dokumentation

Team Psycholo-
gische
Beratungsstelle

Diakonie-Team 
Flucht/Migration

Projektteam 1
Pforzheim 

Projektbeirat

Team Psychologi-
sche Beratungs-
stelle

AP8:
Durchführung 
Maßnahmen mit 
Dokumentation 
und Evaluation

AP11:
Abschlussveranstaltung mit Öffentlichkeitsar-
beit und Präsentation der Ergebnisse

Projektbeirat

Diakonie-Team
Flucht/Migration

Auswahl von 
2 Standorten

Projektgruppe:
Projektleitung u. Pro-
jektfachkräfte u. Lei-
tung

Alle Projektbeteiligte betreffende Arbeitspakete:

– 5 –
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Evangelischer Oberkirchenrat
Federführendes Referat: 5

Projektphasenplan
Zeitliche Überlappungen sind möglich

Kinder und Eltern mit Migrations- und Fluchterfahrung fin-
den Zugang zu psychologischer Beratung und erfahren be-
darfsgerechte Unterstützung

Datum: 29.11.2021 (14.01.2019)

Phase 1: ab Okt. 2019 Phase 2: ab Februar 2020 Phase 3: bis März 2023

ab
 O

kt
ob

er
20

23
: A

PK
, K

ol
le

gi
um

, L
KR

Vorbereitung bis zu 6 Monate Durchführung 30 Monate Auswertung ca. 6 Monate

- Teams aus erfahrenen Fachkräften von Psychologi-
schen Beratungsstellen (2x 25%) und Migrations- bzw.
Fluchtberatungsstellen (1x 25%) werden gebildet.

- Sie vernetzen sich mit den verschiedenen Akteuren
und Institutionen vor Ort, die mit der Zielgruppe zu
tun haben, besonders Kitas, Familienzentren, Schu-
len (Schulsozialarbeit, Vorbereitungsklassen), Ju-
gendamt, Integrationsmanagement bei Anschlussun-
terbringung, Flüchtlingssozialarbeit in den Unter-
künften. Im Rahmen der Vernetzung werden Prob-
lemlagen und Bedarfe in den Regionen identifiziert,
auf die psychologische Beratung mit konkreten Ange-
boten eingeht.

- Ein Informations- und Schulungsangebote für Netz-
werkpartner als Multiplikatoren zur Sensibilisierung
wird entwickelt und angeboten.

- Möglichkeiten mit Dolmetschenden zu arbeiten wer-
den eruiert, Kooperationen werden aufgebaut, ggf.
Schulungen durchgeführt. Die Zusammenarbeit mit
Dolmetschenden ist notwendig für die begleitende
Elternarbeit.
Strukturen sind: das örtliche Projektteam, die Pro-
jektgruppe, das Team der Psychologischen Bera-
tungsstelle, das Team der Migrations- und Flücht-
lingsberatung, die örtlichen Projektbeiräte.

- Hilfeangebote sind konzipiert und Fragebögen für die
Evaluation entwickelt.

- Auftaktveranstaltung an beiden Projektstandorten

Durchführung von Maßnahmen wie
- spiel- oder kunsttherapeutische Gruppen für Kinder,

ggf. Einzelberatung, begleitende Elternarbeit
- Angebote etwa zum Umgang mit Aggression, mit Ver-

lusterfahrungen, mit traumatischen Erlebnissen, mit
Diskriminierungserfahrungen für Kinder, ggf. Einzel-
beratung, begleitende Elternarbeit

- Gruppenangebote für Kinder und Eltern mit und ohne
Migrationshintergrund als begleitete Integrationser-
fahrung

- Informationsveranstaltungen und Gesprächsangebote
für Eltern über Erziehungsthemen / in Müttergruppen
/ in Vätergruppen, ggf. unter Hinzuziehung von Dol-
metscher*innen, mit Möglichkeit zu flankierenden
Einzelgesprächen

 Bei Bedarf erfolgt nach den Regeln des Datenschut-
zes eine fallbezogene Vernetzung mit beteiligten
Institutionen und Helfer*innen (Jugendamt, Ju-
gendhilfeeinrichtungen, Sozialarbeiter*innen in Un-
terkünften, Schulen, Kitas, Ehrenamtliche, …).

 Bei Bedarf Organisation von Hol- und Bring-Fahr-
diensten.

 Dokumentation und Evaluation
 Interkulturelle Weiterentwicklung des Teams

Die Beratungs- und Schulungsangebote sind an den Bedar-
fen der Vielfaltsgesellschaft ausgerichtet.  

Eine Fachtagung zum Ende der Projektlaufzeit findet statt, 
an der die Evaluation präsentiert, die Ergebnisse kommu-
niziert und aus interdisziplinär-wissenschaftlicher Sicht 
kommentiert wurden.

Zu dieser Veranstaltung liegt eine Dokumentation in Form 
eines Projektberichtes vor. Sie stellt die modellhaften Er-
fahrungen mit den jeweils wesentlichen Gelingens-Fakto-
ren dar. Sie enthält alle Materialien wie z.B. Schulungsmo-
dule für Dolmetschende, für Fachkräfte in der Arbeit mit 
Kindern/für Elternarbeit. Die Evaluation ist Teil dieser Do-
kumentation.

Die Dokumentation von modellhaften Erfahrungen mit nie-
derschwelligen Angeboten steht für die Etablierung von 
Strukturen regelhafter Zusammenarbeit auch anderen Be-
ratungsstellen zur Verfügung. Sie beschreibt die unter-
schiedlichen Bedingungen an den zwei Standorten Bretten 
und Pforzheim-Stadt (ländlich und städtisch geprägter 
Raum, hohe oder geringe Vernetzungsdichte von Unter-
stützungsdiensten, eher homogene oder heterogene Her-
kunftsländer der Geflüchteten, …) in Verbindung mit der 
auswertenden Ableitung von Gelingens-Faktoren für die 
Erleichterung von Integrationsschritten. 
Die entwickelten Perspektiven für die erforderliche Wei-
terarbeit nach Projektende einschließlich der Finanzie-
rungsrecherche sind dokumentiert.

Ergebnis:  
Kosten: 72.000 € (75.000 €)

Ergebnis:
Kosten: 350.000 €

Ergebnis:  
Kosten: 72.120 € (75.090 €)

Anlage 3

Projektantrag

Anlage 4

Evangelischer Oberkirchenrat Projekt "Emoji - Migrationsfamilien stärken" AZ: 14/66

Federführendes Referat: Ref. 3 Untertitel: "Kinder und Eltern mit Migrations- und Fluchterfahrung finden Zugang" (Bezeichnung für die Beschlussfassung)
Datum des Beschlusses: 12.04.2019 Projektleitung  Frau Bank; Ref. 3 Stand 24.02.2020 genehm. bisher noch 

SB.GLD.Obj Bewirt- Anweisungs- Ist 2018 Plan 2019 Ist 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Mittel verbraucht verfügbar
03.2171.07. schafter/in berechtigte 1.10. 31.03. Summe  Summe  Summe  

Grp. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
I. Personalsachkosten
1.1 Standort Bretten 7630 UK 100 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 19.400 59.650 61.500 63.300 10.900 214.750 0,00 214.750,00
1.2 Standort Pforzheim 7630 UK 200 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 19.400 59.650 61.500 63.300 10.900 214.750 0,00 214.750,00
1.3 0 0,00 0,00

Summen - Personalkosten 0,00 38.800 0,00 119.300 123.000 126.600 21.800 429.500 0,00 429.500,00

I.a Allgemeine Verwaltungskosten
1.a.1 PV (inkl.ZGAST), IT, ID 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
1.a.2 Haushaltswesen (8 % der Sachmittel) 6511 510 530,00 1.240 1.210 1.210 580 4.750 530,00 4.220,00
1.a.3 Controlling und APK-Assistenz 6511 110 110,00 110 110 110 110 550 110,00 440,00

Summen - AVL 0,00 620 640,00 1.350 1.320 1.320 690 5.300 640,00 4.660,00
II. Sachkosten
2.1 Projektleitung
2.1.1 Druckkosten (Flyer, Berichte, Dokumentation, 

Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) 6341 UK 1 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 100 100 100 100 400 0,00 400,00
2.1.2 Sach- und Regiekosten für Projektleitung 6311 UK 1 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 300 500 500 500 200 2.000 0,00 2.000,00
2.1.3 Kosten für Evaluation 6521 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 2.500 2.500 2.500 2.500 5.000 15.000 0,00 15.000,00
2.1.4 Supervision 6121 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 2.000 2.000 2.050 800 6.850 0,00 6.850,00
2.1.5 Einsparung gemäß LKR-Beschluss -280 -510 -510 -515 -610 -2.425 -2.425,00

Summe 2.520 4.590 4.590 4.635 5.490 21.825 0,00 21.825,00

2.2 je Standort
2.2.1 Veranstaltung-, Fahrt- und Fortbildungskosten 6121 UK 1 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 1.050 3.550 3.550 3.550 600 12.300 0,00 12.300,00
2.2.2 Mittel für Dolmetscher 6571 UK 1 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 400 1.500 1.500 1.500 100 5.000 0,00 5.000,00
2.2.3 Pauschale für Verwaltung und Organisation 6311 UK 2 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 250 500 600 600 50 2.000 0,00 2.000,00
2.2.4 Druckkosten (Flyer, Berichte, Dokumentation, 

Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) 6341 UK 2 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 200 200 200 200 200 1.000 0,00 1.000,00
2.2.5 Einsparung gemäß LKR-Beschluss -287,50 -585,00 -585,00 -95,00 -1.552,50 -1.552,50

Summe Standort 1 (Bretten) 7630 UK 100 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 1.900 5.462,50 5.265,00 5.265,00 855,00 18.747,50 0,00 18.747,50
2.2.1 Veranstaltung-, Fahrt- und Fortbildungskosten 6121 UK 2 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 1.050 3.550 3.550 3.550 600 12.300 0,00 12.300,00
2.2.2 Mittel für Dolmetscher 6571 UK 2 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 400 1.500 1.500 1.500 100 5.000 0,00 5.000,00
2.2.3 Pauschale für Verwaltung und Organisation 6311 UK 3 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 250 500 600 600 50 2.000 0,00 2.000,00
2.2.4 Druckkosten (Flyer, Berichte, Dokumentation, 

Öffentlichkeitsarbeit und Evaluation) 6341 UK 3 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 200 200 200 200 200 1.000 0,00 1.000,00
2.2.5 Einsparung gemäß LKR-Beschluss -287,50 -585,00 -585,00 -95,00 -1.552,50 -1.552,50

Summe Standort 2 (Pforzheim) 7630 UK 200 Frau G. Schäfer 3, 3Dr, 14Mo, 14 Kd, 14 Bl 1.900,00 5.462,50 5.265,00 5.265,00 855,00 18.747,50 0,00 18.747,50
Summe alle 2 Standorte 3.800 10.925 10.530 10.530 1.710 37.495 0,00 37.495,00
Summen - Sachkosten 0,00 6.320 0,00 15.515 15.120 15.165 7.200 59.320 0,00 59.320,00

III. Investitionskosten
3.1 Dienst-Smartphone 0 0 0 0 0 0,00 0,00
3.2 Büroausstattung 0 0,00 0,00
3.2 Laptop 0 0,00 0,00

Summen - Investitionskosten 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Summe Gesamtkosten 0,00 45.740 640,00 136.165 139.440 143.085 29.690 494.120 640 493.480

IV. abzl. Einnahmen
4.1 0 0,00 0,00
4.2 0 0,00 0,00

Summen - Einnhamen 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Projektmitteleinsatz 2320 0,00 45.740 640,00 136.165 139.440 143.085 29.690 494.120 640 493.480
Zuweisungen und zentrale Kosten bucht der ABZ-Service, Frau Schäfer

Bitte in die grauen Felder nichts eintragen. Hier sind Formeln hinterlegt, sie berechnen die gesamten Projektkosten. Felder die nicht benötigt werden, einfach leer lassen !
Bei Fragen zum Formular oder den Kostenberechnungen wenden Sie sich bitte an das Controlling, Herr Duchardt ( Tel. 705).

Finanzbericht
Soll-Ist-Vergleich

APK-Formular Stand 10.2014

– 7 –
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Projektübersicht K 09/14 Evangelischer Oberkirchenrat

Federführendes Referat: 5

Synodenbeschluss: 12. April 2014

Freiwilligendienste 2020

Messgrößen
Woran merken wir, dass die Ziele erreicht werden?

In 6 Jahren werden insgesamt 150 Freiwillige der genannten Zielgruppen
einen Freiwilligendienst in der Landeskirche und ihrer Diakonie geleistet
haben.
• Zu Ziel 1: Über die Anschubfinanzierung gelingt es, durch das Projekt

20 bis 30 auf Dauer angelegte Freiwilligenplätze in Kirchengemeinden
und Jugendarbeit zu schaffen und die dauerhafte Finanzierung zu
sichern.

• Zu Ziel 2: Die Gesamtzahl der älteren Freiwilligen (Ü 27) steigt
kontinuierlich auf 40 Plätze an. Eine Konzeption für diese Zielgruppe
wurde erstellt.

• Zu Ziel 3: Aus den ökumenischen Partnerschaften der Landeskirche
leisten jährlich 20 Freiwillige, darunter 5 aus Übersee ihren Dienst in
Baden (Auftrag des Bildungsgesamtplans E 2.4).

Zielfoto
Welche Vorstellung dient zur Erläuterung des Projektendes ?

2020 findet eine Jugendsynode zu dem Thema „Freiwilligendienste im
kirchlichen Umfeld“ statt.
Dazu erscheint eine Seminargruppe von 20 Personen mit dem Arbeits-
schwerpunkt Kirche und Jugendwerke, berichtet von ihren Erfahrungen
und tauscht sich mit den Jugendsynodalen aus.
Begleitet wird diese Synode von 5 Pfarrerinnen und Pfarrern, welche sich
über ihren Freiwilligendienst innerhalb der evangelischen Landeskirche in
Baden für ein Theologiestudium entschieden haben.

Ziele des Projektes

Was will dieses Projekt erreichen?

Die Weiterentwicklung und Zukunftsfähigkeit der Freiwilligendienste in Kirche
und Diakonie in Baden wird gesichert.
Neue Formen von Einsatzmöglichkeiten sollen innerhalb von 6 Jahren in drei
Bereichen entwickelt werden:
1. in kirchlichen Einsatzfeldern (Kirchengemeinden, Jugendarbeit, Bezirke)
2. für ältere Freiwillige (über 27Jährige im Bereich Bundesfreiwilligendienst)
3. für Freiwillige aus den internationalen ökumenischen Partnerschaften der

Landeskirche (Auftrag des Bildungsgesamtplans E 2.4)

Sachkosten (Euro):
Plan: 12.04.2014: 721.600 €
Plan: 20.12.2016: 854.558 €
Stand 01.12.2021: -11.500 €

Projektbeginn:
01.09. 2014

Personalkosten (Euro):
Plan: 7.300 €
Stand 01.12.2021:

Projektende:
31.08.2021

Erläuterungen 
Welchen Beitrag leistet das Projekt für die 

Evangelische Landeskirche in Baden?

Um die Rolle der Kirchengemeinde und Kirchenbezirke bei den Freiwilligen-
diensten nachhaltig zu stärken und um das Interesse an kirchlichen und
diakonischen Berufsfeldern zu stabilisieren ist es notwendig, mehr Freiwillige
und Einsatzstellen für diesen Bereich zu gewinnen. Dabei geht es nicht um
eine Ausweitung der Anzahl von Plätzen, sondern darum, innerhalb der
vorhandenen Kontingente die Anzahl der Einsatzmöglichkeiten in kirchlichen
Einsatzfeldern zu erhöhen und zu qualifizieren. Gleichzeitig sollen für
Freiwillige über 27 Jahre und Freiwillige aus dem Ausland Konzepte entwickelt
und neue Einsatzmöglichkeiten geschaffen werden.

Anlage 1

Stand: 01.12.2021

Evangelischer Oberkirchenrat

Federführendes Referat: 5

Synodenbeschluss: 12. April 2014 Projektstrukturplan K 09/14 

Kirchengemeinden
Jugendarbeit,

Bezirke
Graf 

Freiwillige über 27
Giese

Projektleitung
Ref 3 Dermann/Krazert

DWB Hartlieb

Freiwillige aus 
Ökumenischen

Partnerschaften
Herold / Kreuzer

Öffentlichkeitsarbeit
Debatin/Graf

Evaluation
Graf

Konzeptberatung
Arbeitsfelder und 

Finanzierung
Hartlieb

Durchführung 
und Begleitung ES

Hartlieb
Bildungsarbeit und 

Begleitung FW
Graf/Wiebe

Konzeptberatung
Arbeitsfelder und 

Finanzierung
Giese

.

Durchführung 
und Begleitung ES

Giese

Gewinnung von
Freiwilligen

Debatin/Graf

Konzeptberatung
Arbeitsfelder und 

Finanzierung
Herold / Hartlieb

Konzeptentwicklung 
mit  Partnerkirchen 

Herold / Hartlieb

Durchführung 
und Begleitung ES
Herold / Kreuzer

Bildungsarbeit und 
Begleitung FW

Herold / Kreuzer

Bildungsarbeit und 
Begleitung FW

Giese/Splett

Abschlussbericht

Hartlieb / Graf

Auswertungs-
instrumente

Graf

Gewinnung von
Einsatzstellen

Graf

Anlage 2

Freiwilligendienste 2020

Projektsteuerung
Ref 3: Dermann/Krazert / Ref 4: Sommer / DWB: Hartlieb / Ref 1: Heitmann

Stand: 01 Dezember 2021
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Evangelischer Oberkirchenrat

Federführendes Referat: 5

Synodenbeschluss: 12. April 2014
Projektphasenplan K 09/14 

Pilotphase Umsetzungsphase 2Umsetzungsphase 1

Ergebnisse:

• Konzept, Evaluationskonzept

• Evaluation Pilotphase

• Anteilige Messgrößen, s. 1.3

Kosten: 257.050 €

Ergebnisse: 

• Anteilige Messgrößen, s. 1.3

• Evaluation Gesamtprojekt,
Auswertung, Bericht

Kosten: 196.550 €

Ergebnisse:

• Anteilige Messgrößen, s. 1.3

• Evaluation
Umsetzungsphase 1

Kosten: 270.000 €D
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Phase 3Phase 2Phase 1

Konzeptionierung

Gewinnung der 
Einsatzstellen, 
Begleitung, 
Finanzierungsberatung

Gewinnung der 
Freiwilligen

Evaluierung 
Einsatzstelle und 
Freiwillige jährlich

Gewinnung der 
Einsatzstellen, Begleitung, 
Finanzierungsberatung

Gewinnung der Freiwilligen

Evaluierung Einsatzstelle 
und Freiwillige jährlich

Gewinnung der 
Einsatzstellen, Begleitung, 
Finanzierungsberatung

Gewinnung der Freiwilligen

Evaluierung Einsatzstelle 
und Freiwillige jährlich

Gesamtauswertung

Abschlussbericht

Anlage 3

Freiwilligendienste 2020

Stand: 01. Dezember 2021
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Anlage 4

Evangelischer Oberkirchenrat Freiwilligendienste 2020 Finanzierungsplan Alter Plan Alter Plan neuer Plan Projekt-
Federführendes Referat: 5

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung 2014-2020  2017-2020 2017-2021 Abweichung ergebnis

Datum des Beschlusses: Verantwortlich: Herr Hartlieb genehm. bisher noch Stand: 29.11.2016 genehm. genehm. genehm. neuer Plan - 2014-2021
SB GLD Oj 2014 Plan Ist 2014 2015 Plan Ist 2015 2016 Plan Ist 2016 Mittel bis 2016 verbraucht verfügbar 2017 Plan 2017 Plan ist 2017 2018 Plan 2018 Plan Ist 2018 2019  Plan 2019  Plan Ist 2019 2020  Plan 2020  Plan Ist 2020 2021  Plan Ist 2021 Mittel Mittel Mittel alter Plan
03.2130.00 1.9. lt.VWN-DW Summe Summe Summe Alt Neu Alt Neu Alt Neu alt. 31.8. neu neu: 31.8. Summe Summe Summe

Grp. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
I. Personalkosten

Summen - PK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.a Allgemeine Verwaltungskosten
1.a.1 PV (inkl.ZGAST), IT, ID 
1.a.2 Haushaltswesen (8 % der Sachmittel)
1.a.3 Controlling und APK-Assistenz (EOK) 6960 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 0 2.100,33

Summen - AVL 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 2.100,33
II. Sachmittelkosten * 1
2.1 Raumkosten 
2.2 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 6.700,00 1.860,00 24.000,00 16.245,00 32.000,00 23.360,00 62.700 41.465,00 21.235,00 36.000 32.000 28.610 32.000 32.000 39.275 32.000 32.000 43.025 10.000 32.000 49.450 14.000 13.225,00 172.700 110.000 142.000 32.000 215.050,30
2.3 Einsatzstellenförderung ohne Unterkunft 9.300,00 0,00 44.800,00 16.040,00 47.600,00 36.040,00 101.700 52.080,00 49.620,00 50.400 40.000 59.495 50.400 40.000 58.200 50.400 40.000 34.300 15.000 36.000 44.625 18.199 4.950,00 267.900 166.200 174.199 7.999 253.650,19
2.4 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 3. Förderjahr 8.000,00 700,00 8.000 700,00 7.300,00 10.000 10.000 700 10.000 10.000 3.163 10.000 10.000 3.300 6.650 10.000 4.263 10.000 42.562,50 44.650 36.650 50.000 13.350 54.687,50
2.5 Einsatzstellenförderung ohneUnterkunft 3. Förderjahr 12.600,00 875,00 12.600 875,00 11.725,00 14.000 14.000 5.148 14.000 20.000 7.000 14.000 20.000 9.125 9.300 20.000 5.063 20.000 7.437,50 63.900 51.300 94.000 42.700 34.647,00
2.6 Reisekosten Üs 3.500,00 1.155,00 8.000,00 5.749,99 8.000,00 8.555,96 19.500 15.460,95 4.039,05 8.000 8.000 8.652 8.000 8.000 16.062 8.000 8.000 15.941 6.000 8.000 6.000 49.500 30.000 38.000 8.000 56.114,97
2.7 Reisekosten Eu 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 6.000 0,00 6.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 7.528 2.000 7.215,77 13.500 7.500 10.000 2.500 14.743,88
2.8 Sprachkurs VHS 5.000,00 869,00 8.500,00 2.184,00 8.500,00 5.138,67 22.000 8.191,67 13.808,33 8.500 4.000 4.964 8.500 4.000 6.745 8.500 4.000 6.252 6.000 4.000 2.221 3.000 53.500 31.500 19.000 -12.500 28.373,40
2.9 Basissprachkurs Sprachlehrer 2.000,00 1.440,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.000 1.440,00 5.560,00 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 2.000 2.000 15.500 8.500 10.000 1.500 1440
2.10 Öffentlichkeitsarbeit, Stellenaquise bei KiGem., u.ä. 3.000,00 431,00 3.000,00 1.144,44 3.000,00 257,14 9.000 1.832,58 7.167,42 2.000 3.000 12.814 2.000 3.000 1.386 2.000 3.000 6.156 3.000 3.000 173 3.000 18.000 9.000 15.000 6.000 22.360,40
2.11 Eigen-Evaluation, Berichte, Gremien 250,00 0,00 250,00 80,00 250,00 324,55 750 404,55 345,45 250 500 800 250 500 412 250 500 250 500 409 1.750 1.000 2.409 1.409 1.616,93
2.12 zusätzliche Begleittage International 1.000,00 4.215,00 3.000,00 4.489,03 3.000,00 5.485,07 7.000 14.189,10 -7.189,10 3.000 8.000 51.655 3.000 8.000 39.349 3.000 8.000 42.512 3.000 8.000 25.537 8.000 204,32 19.000 12.000 40.000 28.000 173.445,97
2.13 Gesamtevaluation u. Abschlussbericht 0 0,00 0,00 1.225 153 131 600 0 600 600 600 600 0 1.509,75
2.14 Arbeitshilfe für Einsatzstellen 305,58 0 305,58 -305,58 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 305,58

Summen - SK 7300 32.750 9.970,00 96.050 45.932,46 127.450 81.041,97 256.250 136.944,43 119.305,57 136.650 123.500 174.062 132.650 129.500 171.745 132.650 129.500 160.741 63.300 125.500 138.858 88.208 75.595 721.500 465.250 596.208 130.958 857.945,87

III. Investitionskosten 79.387 0
0 0,00 0,00 0

Summen - Inv. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Gesamtkosten 7300 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 161.091 63.550 125.750 139.109 88.208 75.595 723.600 466.550 597.508 130.958 860.046,20

IV. abzl. Einnahmen 0 0,00
4.1 0 0,00 0,00 900 176 2.722,29 0 3.797,79

Summen - Einnhamen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 176 0 2.722 900 900 900 900 3.798

Projektmitteleinsatz 1960 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 160.191 63.550 125.750 138.933 79.387 72.873 722.700 465.650 596.608 131.858 856.248
 Die Projektstellen können maximal bis zur ausgewiesenen Besoldung- bzw. Vergütungsgruppe besetzt werden.Personal- und Sachkosten sind nicht gegeseitig deckungsfähig

*1 Die Buchhaltung wird im DW geführt. Die entstandenen Kosten werden am JE nachgewiesen und über SB 03 an das DW erstattet. Gesamtsumme netto DWB            852.458,00   
Anmerkung der Projektleitung geplant Gesamtsumme brutto 853.658,33 
Die Kosten in Höhe von 262.900 Euro für die 0,5 Dep.Stelle in der Projektleitung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Aquise von Abgerufen 640.600,00 

Einsatzstellen und der Begleitung und Betreuung der Freiwilligen wird vollständig über Kostenträgerzuwendungen finanziert. Rest nach Antragssumme 83.000,33 
Das Risiko der Finanzierung trägt das DW Baden. Rest nach neuem Plan 213.958,33 

Kontrolle 213.058,33 
bis 10.2016 bis 10.2016

bis 10.2018 bis 10.2018

235.750 124.179

269.133 274.900

-38.333 -137.156 328.806

gerundet gerundet 235.792 124.221

269.133 274.900

-38.375 -137.156 328.806

Gesamtdarstellung Jahres VWN und Projektmitteleinsatz
Ergebnis oder landeskirchl. Endergebnis

Jahr Nettokosten Mitteleinsatz Zuschuss Fehlbetrag
2014 9.970,16 10.070,00 32.750,00 
2015 45.932,46 46.282,46 96.050,00 
2016 81.041,97 81.391,97 127.450,00 
2017 174.062,40 174.412,40 123.500,00 
2018 171.745,07 172.095,07 129.500,00 
2019 160.740,70 160.190,70 129.500,00 
2020 138.858,18 138.933,01 125.500,00 
2021 75.595,09 72.872,80 79.387,00 

PK Controlling 2.100,33 
Summe 857.946,03 856.248,41 845.737 10.511,08 

Finanzbericht
Soll-Ist-Vergleich bis 2016

APK FormularStand 10 2009

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung
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Evangelischer Oberkirchenrat Freiwilligendienste 2020 Finanzierungsplan Alter Plan Alter Plan neuer Plan Projekt-
Federführendes Referat: 5

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung 2014-2020  2017-2020 2017-2021 Abweichung ergebnis

Datum des Beschlusses: Verantwortlich: Herr Hartlieb genehm. bisher noch Stand: 29.11.2016 genehm. genehm. genehm. neuer Plan - 2014-2021
SB GLD Oj 2014 Plan Ist 2014 2015 Plan Ist 2015 2016 Plan Ist 2016 Mittel bis 2016 verbraucht verfügbar 2017 Plan 2017 Plan ist 2017 2018 Plan 2018 Plan Ist 2018 2019  Plan 2019  Plan Ist 2019 2020  Plan 2020  Plan Ist 2020 2021  Plan Ist 2021 Mittel Mittel Mittel alter Plan
03.2130.00 1.9. lt.VWN-DW Summe Summe Summe Alt Neu Alt Neu Alt Neu alt. 31.8. neu neu: 31.8. Summe Summe Summe

Grp. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
I. Personalkosten

Summen - PK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.a Allgemeine Verwaltungskosten
1.a.1 PV (inkl.ZGAST), IT, ID 
1.a.2 Haushaltswesen (8 % der Sachmittel)
1.a.3 Controlling und APK-Assistenz (EOK) 6960 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 0 2.100,33

Summen - AVL 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 2.100,33
II. Sachmittelkosten * 1
2.1 Raumkosten 
2.2 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 6.700,00 1.860,00 24.000,00 16.245,00 32.000,00 23.360,00 62.700 41.465,00 21.235,00 36.000 32.000 28.610 32.000 32.000 39.275 32.000 32.000 43.025 10.000 32.000 49.450 14.000 13.225,00 172.700 110.000 142.000 32.000 215.050,30
2.3 Einsatzstellenförderung ohne Unterkunft 9.300,00 0,00 44.800,00 16.040,00 47.600,00 36.040,00 101.700 52.080,00 49.620,00 50.400 40.000 59.495 50.400 40.000 58.200 50.400 40.000 34.300 15.000 36.000 44.625 18.199 4.950,00 267.900 166.200 174.199 7.999 253.650,19
2.4 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 3. Förderjahr 8.000,00 700,00 8.000 700,00 7.300,00 10.000 10.000 700 10.000 10.000 3.163 10.000 10.000 3.300 6.650 10.000 4.263 10.000 42.562,50 44.650 36.650 50.000 13.350 54.687,50
2.5 Einsatzstellenförderung ohneUnterkunft 3. Förderjahr 12.600,00 875,00 12.600 875,00 11.725,00 14.000 14.000 5.148 14.000 20.000 7.000 14.000 20.000 9.125 9.300 20.000 5.063 20.000 7.437,50 63.900 51.300 94.000 42.700 34.647,00
2.6 Reisekosten Üs 3.500,00 1.155,00 8.000,00 5.749,99 8.000,00 8.555,96 19.500 15.460,95 4.039,05 8.000 8.000 8.652 8.000 8.000 16.062 8.000 8.000 15.941 6.000 8.000 6.000 49.500 30.000 38.000 8.000 56.114,97
2.7 Reisekosten Eu 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 6.000 0,00 6.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 7.528 2.000 7.215,77 13.500 7.500 10.000 2.500 14.743,88
2.8 Sprachkurs VHS 5.000,00 869,00 8.500,00 2.184,00 8.500,00 5.138,67 22.000 8.191,67 13.808,33 8.500 4.000 4.964 8.500 4.000 6.745 8.500 4.000 6.252 6.000 4.000 2.221 3.000 53.500 31.500 19.000 -12.500 28.373,40
2.9 Basissprachkurs Sprachlehrer 2.000,00 1.440,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.000 1.440,00 5.560,00 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 2.000 2.000 15.500 8.500 10.000 1.500 1440
2.10 Öffentlichkeitsarbeit, Stellenaquise bei KiGem., u.ä. 3.000,00 431,00 3.000,00 1.144,44 3.000,00 257,14 9.000 1.832,58 7.167,42 2.000 3.000 12.814 2.000 3.000 1.386 2.000 3.000 6.156 3.000 3.000 173 3.000 18.000 9.000 15.000 6.000 22.360,40
2.11 Eigen-Evaluation, Berichte, Gremien 250,00 0,00 250,00 80,00 250,00 324,55 750 404,55 345,45 250 500 800 250 500 412 250 500 250 500 409 1.750 1.000 2.409 1.409 1.616,93
2.12 zusätzliche Begleittage International 1.000,00 4.215,00 3.000,00 4.489,03 3.000,00 5.485,07 7.000 14.189,10 -7.189,10 3.000 8.000 51.655 3.000 8.000 39.349 3.000 8.000 42.512 3.000 8.000 25.537 8.000 204,32 19.000 12.000 40.000 28.000 173.445,97
2.13 Gesamtevaluation u. Abschlussbericht 0 0,00 0,00 1.225 153 131 600 0 600 600 600 600 0 1.509,75
2.14 Arbeitshilfe für Einsatzstellen 305,58 0 305,58 -305,58 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 305,58

Summen - SK 7300 32.750 9.970,00 96.050 45.932,46 127.450 81.041,97 256.250 136.944,43 119.305,57 136.650 123.500 174.062 132.650 129.500 171.745 132.650 129.500 160.741 63.300 125.500 138.858 88.208 75.595 721.500 465.250 596.208 130.958 857.945,87

III. Investitionskosten 79.387 0
0 0,00 0,00 0

Summen - Inv. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Gesamtkosten 7300 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 161.091 63.550 125.750 139.109 88.208 75.595 723.600 466.550 597.508 130.958 860.046,20

IV. abzl. Einnahmen 0 0,00
4.1 0 0,00 0,00 900 176 2.722,29 0 3.797,79

Summen - Einnhamen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 176 0 2.722 900 900 900 900 3.798

Projektmitteleinsatz 1960 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 160.191 63.550 125.750 138.933 79.387 72.873 722.700 465.650 596.608 131.858 856.248
 Die Projektstellen können maximal bis zur ausgewiesenen Besoldung- bzw. Vergütungsgruppe besetzt werden.Personal- und Sachkosten sind nicht gegeseitig deckungsfähig

*1 Die Buchhaltung wird im DW geführt. Die entstandenen Kosten werden am JE nachgewiesen und über SB 03 an das DW erstattet. Gesamtsumme netto DWB            852.458,00   
Anmerkung der Projektleitung geplant Gesamtsumme brutto 853.658,33 
Die Kosten in Höhe von 262.900 Euro für die 0,5 Dep.Stelle in der Projektleitung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Aquise von Abgerufen 640.600,00 

Einsatzstellen und der Begleitung und Betreuung der Freiwilligen wird vollständig über Kostenträgerzuwendungen finanziert. Rest nach Antragssumme 83.000,33 
Das Risiko der Finanzierung trägt das DW Baden. Rest nach neuem Plan 213.958,33 

Kontrolle 213.058,33 
bis 10.2016 bis 10.2016

bis 10.2018 bis 10.2018

235.750 124.179

269.133 274.900

-38.333 -137.156 328.806

gerundet gerundet 235.792 124.221

269.133 274.900

-38.375 -137.156 328.806

Gesamtdarstellung Jahres VWN und Projektmitteleinsatz
Ergebnis oder landeskirchl. Endergebnis

Jahr Nettokosten Mitteleinsatz Zuschuss Fehlbetrag
2014 9.970,16 10.070,00 32.750,00 
2015 45.932,46 46.282,46 96.050,00 
2016 81.041,97 81.391,97 127.450,00 
2017 174.062,40 174.412,40 123.500,00 
2018 171.745,07 172.095,07 129.500,00 
2019 160.740,70 160.190,70 129.500,00 
2020 138.858,18 138.933,01 125.500,00 
2021 75.595,09 72.872,80 79.387,00 

PK Controlling 2.100,33 
Summe 857.946,03 856.248,41 845.737 10.511,08 

Finanzbericht
Soll-Ist-Vergleich bis 2016

APK FormularStand 10 2009

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung

Kirchenkompassprojekte ZWD2020-FinPlan-final DH 30.11.2021_DIN A 3.xlsx

Anlage 4

Evangelischer Oberkirchenrat Freiwilligendienste 2020 Finanzierungsplan Alter Plan Alter Plan neuer Plan Projekt-
Federführendes Referat: 5

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung 2014-2020  2017-2020 2017-2021 Abweichung ergebnis

Datum des Beschlusses: Verantwortlich: Herr Hartlieb genehm. bisher noch Stand: 29.11.2016 genehm. genehm. genehm. neuer Plan - 2014-2021
SB GLD Oj 2014 Plan Ist 2014 2015 Plan Ist 2015 2016 Plan Ist 2016 Mittel bis 2016 verbraucht verfügbar 2017 Plan 2017 Plan ist 2017 2018 Plan 2018 Plan Ist 2018 2019  Plan 2019  Plan Ist 2019 2020  Plan 2020  Plan Ist 2020 2021  Plan Ist 2021 Mittel Mittel Mittel alter Plan
03.2130.00 1.9. lt.VWN-DW Summe Summe Summe Alt Neu Alt Neu Alt Neu alt. 31.8. neu neu: 31.8. Summe Summe Summe

Grp. Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro
I. Personalkosten

Summen - PK 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I.a Allgemeine Verwaltungskosten
1.a.1 PV (inkl.ZGAST), IT, ID 
1.a.2 Haushaltswesen (8 % der Sachmittel)
1.a.3 Controlling und APK-Assistenz (EOK) 6960 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 0 2.100,33

Summen - AVL 100 100,00 350 350,00 350 350,00 800 800,00 0,00 350 350 350 350 350 350 350 350 350 250 250 250 0 2.100 1.300 1.300 2.100,33
II. Sachmittelkosten * 1
2.1 Raumkosten 
2.2 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 6.700,00 1.860,00 24.000,00 16.245,00 32.000,00 23.360,00 62.700 41.465,00 21.235,00 36.000 32.000 28.610 32.000 32.000 39.275 32.000 32.000 43.025 10.000 32.000 49.450 14.000 13.225,00 172.700 110.000 142.000 32.000 215.050,30
2.3 Einsatzstellenförderung ohne Unterkunft 9.300,00 0,00 44.800,00 16.040,00 47.600,00 36.040,00 101.700 52.080,00 49.620,00 50.400 40.000 59.495 50.400 40.000 58.200 50.400 40.000 34.300 15.000 36.000 44.625 18.199 4.950,00 267.900 166.200 174.199 7.999 253.650,19
2.4 Einsatzstellenförderung mit Unterkunft 3. Förderjahr 8.000,00 700,00 8.000 700,00 7.300,00 10.000 10.000 700 10.000 10.000 3.163 10.000 10.000 3.300 6.650 10.000 4.263 10.000 42.562,50 44.650 36.650 50.000 13.350 54.687,50
2.5 Einsatzstellenförderung ohneUnterkunft 3. Förderjahr 12.600,00 875,00 12.600 875,00 11.725,00 14.000 14.000 5.148 14.000 20.000 7.000 14.000 20.000 9.125 9.300 20.000 5.063 20.000 7.437,50 63.900 51.300 94.000 42.700 34.647,00
2.6 Reisekosten Üs 3.500,00 1.155,00 8.000,00 5.749,99 8.000,00 8.555,96 19.500 15.460,95 4.039,05 8.000 8.000 8.652 8.000 8.000 16.062 8.000 8.000 15.941 6.000 8.000 6.000 49.500 30.000 38.000 8.000 56.114,97
2.7 Reisekosten Eu 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 6.000 0,00 6.000,00 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.500 2.000 7.528 2.000 7.215,77 13.500 7.500 10.000 2.500 14.743,88
2.8 Sprachkurs VHS 5.000,00 869,00 8.500,00 2.184,00 8.500,00 5.138,67 22.000 8.191,67 13.808,33 8.500 4.000 4.964 8.500 4.000 6.745 8.500 4.000 6.252 6.000 4.000 2.221 3.000 53.500 31.500 19.000 -12.500 28.373,40
2.9 Basissprachkurs Sprachlehrer 2.000,00 1.440,00 2.500,00 0,00 2.500,00 7.000 1.440,00 5.560,00 2.500 2.000 2.500 2.000 2.500 2.000 1.000 2.000 2.000 15.500 8.500 10.000 1.500 1440
2.10 Öffentlichkeitsarbeit, Stellenaquise bei KiGem., u.ä. 3.000,00 431,00 3.000,00 1.144,44 3.000,00 257,14 9.000 1.832,58 7.167,42 2.000 3.000 12.814 2.000 3.000 1.386 2.000 3.000 6.156 3.000 3.000 173 3.000 18.000 9.000 15.000 6.000 22.360,40
2.11 Eigen-Evaluation, Berichte, Gremien 250,00 0,00 250,00 80,00 250,00 324,55 750 404,55 345,45 250 500 800 250 500 412 250 500 250 500 409 1.750 1.000 2.409 1.409 1.616,93
2.12 zusätzliche Begleittage International 1.000,00 4.215,00 3.000,00 4.489,03 3.000,00 5.485,07 7.000 14.189,10 -7.189,10 3.000 8.000 51.655 3.000 8.000 39.349 3.000 8.000 42.512 3.000 8.000 25.537 8.000 204,32 19.000 12.000 40.000 28.000 173.445,97
2.13 Gesamtevaluation u. Abschlussbericht 0 0,00 0,00 1.225 153 131 600 0 600 600 600 600 0 1.509,75
2.14 Arbeitshilfe für Einsatzstellen 305,58 0 305,58 -305,58 1.000 0 1.000 1.000 1.000 1.000 0 305,58

Summen - SK 7300 32.750 9.970,00 96.050 45.932,46 127.450 81.041,97 256.250 136.944,43 119.305,57 136.650 123.500 174.062 132.650 129.500 171.745 132.650 129.500 160.741 63.300 125.500 138.858 88.208 75.595 721.500 465.250 596.208 130.958 857.945,87

III. Investitionskosten 79.387 0
0 0,00 0,00 0

Summen - Inv. 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Summe Gesamtkosten 7300 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 161.091 63.550 125.750 139.109 88.208 75.595 723.600 466.550 597.508 130.958 860.046,20

IV. abzl. Einnahmen 0 0,00
4.1 0 0,00 0,00 900 176 2.722,29 0 3.797,79

Summen - Einnhamen 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0 0 900 0 0 176 0 2.722 900 900 900 900 3.798

Projektmitteleinsatz 1960 32.850 10.070,00 96.400 46.282,46 127.800 81.391,97 257.050 137.744,43 119.305,57 137.000 123.850 174.412 133.000 129.850 172.095 133.000 129.850 160.191 63.550 125.750 138.933 79.387 72.873 722.700 465.650 596.608 131.858 856.248
 Die Projektstellen können maximal bis zur ausgewiesenen Besoldung- bzw. Vergütungsgruppe besetzt werden.Personal- und Sachkosten sind nicht gegeseitig deckungsfähig

*1 Die Buchhaltung wird im DW geführt. Die entstandenen Kosten werden am JE nachgewiesen und über SB 03 an das DW erstattet. Gesamtsumme netto DWB            852.458,00   
Anmerkung der Projektleitung geplant Gesamtsumme brutto 853.658,33 
Die Kosten in Höhe von 262.900 Euro für die 0,5 Dep.Stelle in der Projektleitung, der Öffentlichkeitsarbeit, der Aquise von Abgerufen 640.600,00 

Einsatzstellen und der Begleitung und Betreuung der Freiwilligen wird vollständig über Kostenträgerzuwendungen finanziert. Rest nach Antragssumme 83.000,33 
Das Risiko der Finanzierung trägt das DW Baden. Rest nach neuem Plan 213.958,33 

Kontrolle 213.058,33 
bis 10.2016 bis 10.2016

bis 10.2018 bis 10.2018

235.750 124.179

269.133 274.900

-38.333 -137.156 328.806

gerundet gerundet 235.792 124.221

269.133 274.900

-38.375 -137.156 328.806

Gesamtdarstellung Jahres VWN und Projektmitteleinsatz
Ergebnis oder landeskirchl. Endergebnis

Jahr Nettokosten Mitteleinsatz Zuschuss Fehlbetrag
2014 9.970,16 10.070,00 32.750,00 
2015 45.932,46 46.282,46 96.050,00 
2016 81.041,97 81.391,97 127.450,00 
2017 174.062,40 174.412,40 123.500,00 
2018 171.745,07 172.095,07 129.500,00 
2019 160.740,70 160.190,70 129.500,00 
2020 138.858,18 138.933,01 125.500,00 
2021 75.595,09 72.872,80 79.387,00 

PK Controlling 2.100,33 
Summe 857.946,03 856.248,41 845.737 10.511,08 

Finanzbericht
Soll-Ist-Vergleich bis 2016

APK FormularStand 10 2009

Neuplanung ab Neuplanung ab 2017
einschl. Projektverlängerung
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Anlage 3.C Eingang 04/03.C 

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Abschlussbericht Projekt K 01/14: Öko-fair-soziale 
Beschaffung in Kirche und Diakonie
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Evangelischer Oberkirchenrat
Federführendes Referat: 8
Datum des Synoden Beschlusses

Projektübersicht
Verstetigung ÖFSB

Weitere Beschlüsse:
Projekt ÖFSB (LaSy) 14.04.2017

Ziele des Projektes Messgrößen
Was will dieses Projekt erreichen? Woran merken wir, dass die Ziele erreicht werden?

1. Bis 2021 ist die öko-fair-soziale Beschaffung gängige Praxis in der Mehr-
heit der Gemeinden und Einrichtungen der Landeskirche. Die dafür not-
wendigen Strukturen sind etabliert. Eine kontinuierliche Ansprache der
Gemeinden und Einrichtungen sichert die weitere Umsetzung der öko-
fair-sozialen Beschaffung innerhalb der EKIBA ab.

2. Die Betriebskosten des Beschaffungsportals für die EKIBA sind durch die
partnerschaftliche Nutzung mit anderen Landeskirchen & Diözesen auf
unter 15.000 € gesunken.

3. Durch eine Bündelung des Beschaffungsvolumens mit mehreren Partner-
kirchen bekommen die Kirchengemeinden und Einrichtungen öko-fair-
soziale Produkte zu günstigen Preisen. Als große Nachfrager werden die
kooperierenden Kirchen als relevanter Akteur auf dem Markt für öko-
fair-soziale Produkte wahrgenommen.

4. Die zusammen mit den Einkaufenden im EOK entwickelten öko-fair-
sozialen Beschaffungskriterien werden in der Praxis im EOK konsequent
angewendet.

5. Für das Portal existiert ein Konzept, welches die Fortführung in einer
möglichst selbsttragenden Struktur über das Jahr 2021 hinaus absichert.

A: Mindestens 350 Gemeinden und Einrichtungen der EKIBA sind auf der 
Plattform registriert und nutzen sie [mind. Verdopplung zu Phase I].

B: Für die EKIBA wird ab 2020 ein Umsatz von € 300.000 pro Jahr über 
die Plattform abgewickelt.

C: Mindestens 250 Haupt- und Ehrenamtliche der EKIBA wurden zum 
Thema Öko-fair-soziale Beschaffung geschult [zusätzlich zu Phase I]. 
Mindestens 100 davon nutzen im Anschluss die Einkaufsplattform.

D: Mindestens vier Partner beteiligen sich zusammen mit der EKIBA über 
2020 hinaus an den Kosten für den Betrieb der Einkaufsplattform.

E: Am Ende liegen für mindestens sechs Produktbereiche Rahmenver-
träge vor.

F: Für den EOK existieren verbindliche öko-fair-soziale Beschaffungskri-
terien für alle in der Vorstudie als relevant identifizierten Beschaf-
fungsbereiche und die Beschaffung ist entsprechend umgestellt. 

G: Es liegt ein Konzept vor, wie die Plattform nach 2021 weiterbetrie-
ben werden kann. Die Betriebskosten für die EKIBA liegen dann zu-
künftig unter 15.000 € pro Jahr.

Erläuterungen Zielfoto
Welchen Beitrag leistet das Projekt für die 

Evangelische Landeskirche in Baden?
Welche Vorstellung dient zur Erläuterung des Projektendes?

Das Vorhaben leistet einen Beitrag zur operativen Umsetzung der Ziele des 
Pilgerwegs des Friedens und der Gerechtigkeit und zur Umsetzung des Kli-
maschutzkonzeptes. Durch eine weitreichende Bündelung der Beschaffung 
auch mit anderen Landeskirchen/Diözesen werden öko-fair-soziale Produk-
te für Gemeinden und Einrichtungen der EKIBA günstiger. 

Nachhaltige Beschaffung ist gelebter Alltag innerhalb der EKIBA. Haupt- 
und Ehrenamtliche nutzen die Einkaufsplattform ganz selbstverständlich 
für ihren Einkauf. Durch erste gebündelte Ausschreibungen konnte das 
Produktangebot auf die Bedürfnisse angepasst und die Beschaffungskos-
ten für öko-fair-soziale Produkte gesenkt werden. Das Betreiberkonsorti-
um der Webseite www.wir-kaufen-anders.de ist der zentrale Ansprech-
partner wenn es um nachhaltige kirchliche Beschaffung geht. Immer 
mehr kirchliche Partner möchten an der Plattform partizipieren, 
wodurch der Betrieb für die Folgejahre gesichert ist.

Sachkosten (Euro): 28.000-57.000 Projektbeginn: 03/2018

Personalkosten (Euro): 55.000-88.000 Projektende: 12/2021

Anlage 1

Evangelischer Oberkirchenrat
Federführendes Referat: 8

Datum des Synoden Beschlusses
Projektstrukturplan Verstetigung ÖFSB

Weitere Beschlüsse:
Projekt ÖFSB (LaSy) 14.04.2017

[L] = Leitung (Florian Hahnfeldt); [K] = Koordination (Markus Radke); [A] = Assistenz (Anja Luft)

TP 1 wird gemeinschaftlich mit Partnern finanziert, TP 2 betrifft ausschließlich die EKIBA.

Projektleitung

TP 1
Portalbetrieb (mit Partnern)

AP 1.1: Koordination Partnerkirchen [L]

AP 1.2: Koordination Dienstleister 
Anpassung/ Fortenwticklung Portal [L]

AP 1.3: Inhaltliche Fortentwicklung 
Portal [A, K, L]

AP 1.4: Rahmenverträge [L]

AP 1.5: Öffentlichkeits- und
Bildungsarbeit [A, K, L]

AP 1.6 Helpdesk und Nutzerverwaltung 
[A, K, L]

AP 1.7 Projektleitung [L]

AP 1.8 Administrtaion [L, A]

TP 2
Verstetigung ÖFSB in der EKIBA

AP 2.1: Schulungen [K]

AP 2.2: Beratung für 
Gemeinden und 
Einrichtungen [K]

AP 2.3: Öffentlichkeitsarbeit 
[L, A]

Anlage 2

– 8 –

– 9 –
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Evangelischer Oberkirchenrat

Federführendes Referat 8 

Datum des Synoden Beschlusses

Projektphasenplan Verstetigung ÖFSB

Weitere Beschlüsse:
Projekt ÖFSB (LaSy) 14.04.2017

Phase 1

AP
K,

 K
ol

le
gi

um
, L

KR
, g

gf
. L

aS
y

Phase 2

AP
K,

 K
ol

le
gi

um
, L

KR
, g

gf
. L

aS
y

Phase 3

AP
K,

 K
ol

le
gi

um
, L

KR
, g

gf
. L

aS
yErste Erweiterung Konsolidierung Verstetigung

• Erste Partnerkirchen steigen in
das Projekt ein.

• Die Plattform wird entsprechend
angepasst, neue Prozesse wer-
den eingeführt und getestet.

• Gemeinsam mit Partnern wird
das Sortiment überarbeitet. Aus-
schreibungen werden durchge-
führt.

• Regulärer Betrieb der Plattform
für alle bestehenden Partner.

• Ein Konzept zur Verstetigung der
Plattform wird mit den Partnern
entwickelt.

• Neue Partner treten dem Projekt
bei bzw. geben Absichtserklä-
rung ab.

• Schulungen und Runde Tische
werden angeboten.

• Erfahrungen aus Pilotprojekten
des Vorprojektes werden nutz-
bar gemacht.

• Schulungen und Runde Tische
werden angeboten.

• Erfahrungen aus Pilotprojekten
des Vorprojektes werden nutz-
bar gemacht.

• Schulungen und Runde Tische
werden angeboten.

• Erfahrungen aus Pilotprojekten
des Vorprojektes werden nutzbar
gemacht.

Ergebnis: Die Plattform kann ge-
meinsam mit Partnern genutzt wer-
den.

Evaluationskonzept: Messgrößen

En
de

 2
01

8 Ergebnis: Die Plattform erfüllt die 
Bedürfnisse der Beteiligten.

En
de

 2
01

9 Ergebnis: Die Verstetigung ist gesi-
chert über 2021 hinaus.

En
de

 2
02

1

Anlage 3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Summe
Ausgaben

Personalkosten HOH 140.018 €     232.701 €   152.501 €   53.944 €     40.501 € 39.124 € 11.539 € 670.328 €
Personalkosten BGA - € - € - € 55.563 € 81.906 € 69.504 € 66.400 € 273.372 €

Sachkosten HOH 125.674 €     94.588 € 94.469 € 13.470 € 14.216 € 2.816 € 1.892 € 347.125 €
Sachkosten BGA - € - € - € 83.033 € 86.332 € 69.236 € 86.787 € 325.388 €

Summe HOH 265.692 €     327.289 € 246.970 € 67.414 € 54.717 € 41.940 € 13.431 € 1.017.453 €
Summe BGA - € - € - € 138.595 € 168.238 €     138.740 € 153.187 € 598.760 €

1.616.213 €

Einnahmen
Projekt ÖFSB HOH 1.210.330 € 8.120 € 3.461 €- - € - € 175 € - € 1.215.164 €
Anteil an WKA* HOH 19.253 €- 23.104 €- 23.104 €- 22.970 €- 88.431 €-
WKA inkl. EKIBA BGA - € - € 450 € 162.415 € 128.436 € 245.876 € 223.345 € 760.522 €

1.887.254 €

271.042 €
109.280 €
161.762 €

Ausgabenübersicht Projekt Öko-fair-soziale Beschaffung mit BGA wir-kaufen-anders.de (WKA) (Anlage 4)
K. 01/14 Öko-fair-soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie
Hinweis: Aufgrund der notwendigen Trennung der Buchführung (siehe Erläuterung) und Umstellung der Haushaltsstellen wurde eine abweichende Darstellung gewählt.

Restmittel
davon Projektmittel (Rückgabe Haushalt)
im BGA verbleibend

Erläuterung: Seit 2018 wurde ein Teil des ÖFSB‐Projektes als Betrieb gewerblicher Art 
(BGA) geführt und gemeinschaftlich mit Partnern finanziert. Weitere Projekt‐
tätigkeiten liefen im hoheitlichen Bereich (HOH). Die Mittel des BGA dürfen gemäß 
Absprache mit den Partnern nicht in den Haushalt zurückfließen und bleiben dem 
BGA erhalten. Die Anteile der EKIBA am BGA WKA (siehe *) wurden entsprechend 
umgebucht und sind Teil der Einnahmen des BGA.

Die Abrechnung ist vorläufig vorbehaltlich weiterer Verpflichtungen, welche sich aus der 
Abwicklung der alten Projektstruktur oder steuerlicher Zahlungen ergeben.

– 11 –

– 10 –
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Anlage 4 Eingang 04/04

Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirch-
lichen Gesetzes über das Ehrenamt in der Evange-
lischen Landeskirche in Baden

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 35/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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Anlage 4.1 Eingang 04/04.1 

Schriftlicher Antrag des Synodalen Dr. Thomas Schalla 
u.a. betr. Änderungen des Ehrenamtsgesetzes  
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Anlage 5 Eingang 04/05 

Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf Kirchliches Dienstreisekostengesetz

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 36/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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Anlage 6 Eingang 04/06

Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirch-
lichen Gesetzes über die Rechts- und Fachaufsicht in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 37/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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rif
fe

n 
w

er
de

n,
 w

en
n 

di
e 

M
aß

na
hm

e 
da

s
Zi

el
 v

er
fo

lg
t, 

ei
n 

be
vo

rs
te

he
nd

 re
ch

ts
w

id
rig

es
 V

er
w

al
tu

ng
sh

an
de

ln
 z

u 
ve

rm
ei

de
n.

“

8.
§ 

8 
w

ird
 w

ie
 fo

lg
t g

ef
as

st
:

„§
 8

B
ea

ns
ta

nd
un

g

D
ie

 a
uf

si
ch

tfü
hr

en
de

 S
te

lle
 k

an
n

re
ch

ts
w

id
rig

e 
Be

sc
hl

üs
se

, v
on

 d
en

en
 s

ie
 K

en
nt

ni
s 

er
la

ng
t, 

be
an

st
an

de
n 

un
d 

ih
re

 A
uf

he
bu

ng
 o

de
r Ä

nd
er

un
g 

in
ne

rh
al

b 
ei

ne
r a

ng
em

es
se

ne
n 

Fr
is

t v
er

-
la

ng
en

.S
ie

 k
an

n
fe

rn
er

 v
er

la
ng

en
, 

da
ss

 M
aß

na
hm

en
, 

di
e 

au
fg

ru
nd

 r
ec

ht
sw

id
rig

er
 B

e-
sc

hl
üs

se
 g

et
ro

ffe
n 

w
ur

de
n,

 in
ne

rh
al

b 
ei

ne
r a

ng
em

es
se

ne
n 

Fr
is

t r
üc

kg
än

gi
g 

ge
m

ac
ht

 w
er

-
de

n.
“ 

9.
In

 §
 1

1 
Sa

tz
 1

 w
er

de
n

di
e 

W
or

te
 „

un
d 

re
ic

he
n 

di
e 

M
aß

na
hm

en
 d

er
 a

uf
si

ch
tfü

hr
en

de
n 

St
el

le
 n

ac
h 

de
n 

§§
 

6 
bi

s
10

ni
ch

t a
us

, u
m

 d
ie

 R
ec

ht
m

äß
ig

ke
it 

se
in

es
 H

an
de

ln
s 

si
ch

er
zu

st
el

le
n,

“ g
es

tri
ch

en
.

10
.D

er
 b

is
he

rig
e 

§ 
12

 w
ird

 z
u 

§ 
15

.

11
.§

 1
3 

w
ird

 g
es

tri
ch

en
.

12
.N

ac
h 

§ 
11

 w
er

de
n 

fo
lg

en
de

 §
§ 

12
 b

is
 1

4 
ei

ng
ef

üg
t:

§
12

W
ei

te
re

 M
aß

na
hm

en

(1
)D

ie
 a

uf
si

ch
tfü

hr
en

de
 S

te
lle

 k
an

n
an

st
at

to
de

r e
rg

än
ze

nd
 z

u 
de

n 
in

 §
§ 

6 
bi

s 
11

 g
en

an
n-

te
n 

M
aß

na
hm

en
 je

de
 M

aß
na

hm
e 

er
gr

ei
fe

n,
 d

ie
 g

ee
ig

ne
t i

st
, d

en
 r

ec
ht

sw
id

rig
en

 Z
us

ta
nd

zu
 b

ee
nd

en
, 

zu
 v

er
m

ei
de

n 
od

er
 d

es
se

n 
Au

sw
irk

un
ge

n 
ab

zu
m

ild
er

n 
od

er
 z

u 
be

se
iti

ge
n.

H
ie

rz
u 

ka
nn

 d
ie

 a
uf

si
ch

tfü
hr

en
de

 S
te

lle
 in

sb
es

on
de

re
:

1.
Ko

lle
gi

al
or

ga
ne

 d
es

 R
ec

ht
st

rä
ge

rs
 im

 R
ah

m
en

 d
er

 je
w

ei
lig

en
 Z

us
tä

nd
ig

ke
it 

an
zu

w
ei

-
se

n,
 B

es
ch

lü
ss

e 
zu

 fa
ss

en
, w

ob
ei

 v
er

sc
hi

ed
en

e 
Be

sc
hl

us
sa

lte
rn

at
iv

en
 v

or
ge

le
gt

 w
er

de
n

kö
nn

en
;

2.
ei

nz
el

ne
 E

nt
sc

he
id

un
gs

be
fu

gn
is

se
 v

on
 O

rg
an

en
 d

es
 R

ec
ht

st
rä

ge
rs

 a
uf

 a
nd

er
e 

O
r-

ga
ne

 d
es

 R
ec

ht
st

rä
ge

rs
 o

de
r a

uf
ei

ne
vo

n 
de

r A
uf

si
ch

t b
ea

uf
tra

gt
e 

Pe
rs

on
od

er
 m

eh
re

re
Pe

rs
on

en
üb

er
tra

ge
n 

od
er

 d
ie

 E
nt

sc
he

id
un

gs
be

fu
gn

is
se

 e
rs

at
zw

ei
se

 s
el

bs
t a

us
üb

en
;

3.
di

e 
W

ei
su

ng
 e

rte
ile

n,
 b

es
tim

m
te

 B
es

ch
lü

ss
e 

ni
ch

t z
u 

fa
ss

en
 o

de
r 

be
st

im
m

te
 H

an
d-

lu
ng

en
 z

u 
un

te
rla

ss
en

;

4.
di

e 
le

ite
nd

en
 M

ita
rb

ei
te

nd
en

 e
in

es
 R

ec
ht

st
rä

ge
rs

 a
nw

ei
se

n,
 d

en
 h

au
pt

be
ru

fli
ch

 tä
ti-

ge
n 

un
d 

eh
re

na
m

tli
ch

en
 M

ita
rb

ei
te

nd
en

 d
es

 R
ec

ht
st

rä
ge

rs
im

 R
ah

m
en

 d
es

 g
el

te
nd

en
R

ec
ht

s
W

ei
su

ng
en

fü
r i

hr
 H

an
de

ln
zu

 g
eb

en
 s

ow
ie

 d
ie

 U
m

se
tz

un
g 

de
r W

ei
su

ng
 z

u 
üb

er
-

w
ac

he
n 

un
d 

hi
er

üb
er

 z
u 

be
ric

ht
en

.

(2
)

Ab
sa

tz
 1

 S
at

z 
2 

N
um

m
er

n 
1 

un
d 

2 
ge

lte
n 

au
ch

, 
w

en
n 

es
 s

ic
h 

um
 B

es
ch

lü
ss

e 
od

er
En

ts
ch

ei
du

ng
en

 h
an

de
lt,

 b
ei

 d
en

en
 d

em
 z

us
tä

nd
ig

en
 O

rg
an

 e
in

 e
ig

en
st

än
di

ge
s 

Pl
an

un
gs

-
er

m
es

se
n 

ei
ng

er
äu

m
t i

st
, w

en
n 

da
s 

zu
st

än
di

ge
 O

rg
an

 in
ne

rh
al

b 
ei

ne
r 

zu
 b

es
tim

m
en

de
n

an
ge

m
es

se
ne

n 
Fr

is
t d

en
 e

rfo
rd

er
lic

he
n 

Be
sc

hu
ss

 n
ic

ht
 fa

ss
t.

§
13

D
is

pe
ns

 v
on

 b
in

de
nd

en
 V

or
sc

hr
ift

en

(1
)S

ow
ei

t e
s 

di
e 

Si
ch

er
st

el
lu

ng
 w

es
en

tli
ch

er
 F

un
kt

io
ne

n 
de

rV
er

w
al

tu
ng

 d
rin

ge
nd

 e
rfo

rd
er

t,
ka

nn
 d

er
 E

va
ng

el
is

ch
e 

O
be

rk
irc

he
nr

at
 a

ls
 a

uf
si

ch
tfü

hr
en

de
 S

te
lle

 h
in

si
ch

tli
ch

de
r i

m
 V

er
-

w
al

tu
ng

sh
an

de
ln

 a
nz

uw
en

de
nd

en
 re

ch
tli

ch
en

 V
or

sc
hr

ift
en

 d
es

 k
irc

hl
ic

he
n 

R
ec

ht
s 

D
is

pe
ns

er
te

ile
n.

(2
)D

ie
 R

ec
ht

sv
or

sc
hr

ift
en

, v
on

 d
en

en
 D

is
pe

ns
 e

rte
ilt

 w
ird

, s
in

d 
be

st
im

m
t z

u 
be

ze
ic

hn
en

,
w

ob
ei

 e
in

e 
Be

ne
nn

un
g 

na
ch

 N
or

m
gr

up
pe

n 
od

er
 N

or
m

ab
sc

hn
itt

en
 h

in
re

ic
he

nd
 is

t.

(3
)D

er
 D

is
pe

ns
 is

t d
ur

ch
 B

es
ch

ei
d

de
m

 R
ec

ht
st

rä
ge

r g
eg

en
üb

er
 a

us
zu

sp
re

ch
en

. D
er

 D
is

-
pe

ns
 is

t a
uf

 h
öc

hs
te

ns
 v

ie
r J

ah
re

 z
u 

be
fri

st
en

. D
er

 D
is

pe
ns

 v
on

 V
or

sc
hr

ift
en

 d
es

 k
irc

hl
ic

he
n

H
au

sh
al

ts
- 

un
d 

Ka
ss

en
re

ch
ts

 s
ol

l i
n 

de
r 

R
eg

el
 a

uf
 e

in
en

 o
de

r 
au

f z
w

ei
 Z

ei
trä

um
e 

ei
ne

s
D

op
pe

lh
au

sh
al

te
s 

be
zo

ge
n 

se
in

. D
er

 D
is

pe
ns

 k
an

n,
 w

en
n 

di
e 

Si
tu

at
io

n 
un

ve
rä

nd
er

t b
e-

st
eh

t,
ei

nm
al

 u
m

 w
ei

te
re

 v
ie

r J
ah

re
ve

rlä
ng

er
t w

er
de

n.

(4
)Ü

be
r e

in
en

 D
is

pe
ns

 is
t d

er
 L

an
de

sk
irc

he
nr

at
 fo

rm
lo

s 
zu

 u
nt

er
ric

ht
en

. D
em

 R
ec

hn
un

gs
-

pr
üf

un
gs

am
t d

er
 L

an
de

sk
irc

he
 is

t d
er

 B
es

ch
ei

d
zu

r K
en

nt
ni

s 
zu

 g
eb

en
.

(5
)

Ki
rc

hl
ic

he
 M

ita
rb

ei
te

nd
e 

kö
nn

en
 f

ür
 d

ie
 L

au
fz

ei
t 

de
s 

D
is

pe
ns

es
 n

ic
ht

 f
ür

 e
in

e 
Am

ts
-

pf
lic

ht
ve

rle
tz

un
g 

au
fg

ru
nd

 d
er

 V
er

le
tz

un
ge

n 
de

r 
de

m
 D

is
pe

ns
 u

nt
er

lie
ge

nd
en

 k
irc

hl
ic

he
n

R
ec

ht
sv

or
sc

hr
ift

en
 a

rb
ei

ts
- o

de
r d

ie
ns

tre
ch

tli
ch

 b
el

an
gt

 w
er

de
n.

– 
3 

–
– 

2 
–
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§
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U
nt

er
st

üt
zu

ng
sl

ei
st

un
ge

n

(1
)S

ow
ei

t R
ec

ht
st

rä
ge

r i
hr

e 
Au

fg
ab

en
 n

ic
ht

 o
de

r n
ur

 n
oc

h 
te

ilw
ei

se
 w

ah
rn

eh
m

en
 k

ön
ne

n
un

d 
da

m
it 

ei
n 

re
ch

tm
äß

ig
es

 V
er

w
al

tu
ng

sh
an

de
ln

 n
ic

ht
 m

eh
r b

es
te

ht
, k

an
n 

au
fs

ic
ht

lic
h 

an
-

ge
or

dn
et

 w
er

de
n,

 d
as

s 
de

r 
R

ec
ht

st
rä

ge
r 

in
 s

ei
ne

m
 V

er
w

al
tu

ng
sh

an
de

ln
 u

nt
er

st
üt

zt
 w

ird
,

w
en

n 
in

 a
nd

er
er

 W
ei

se
 e

in
 re

ch
tm

äß
ig

es
 V

er
w

al
tu

ng
sh

an
de

ln
 n

ic
ht

 g
es

ic
he

rt 
w

er
de

n 
ka

nn
.

D
er

 R
ec

ht
st

rä
ge

r i
st

 v
er

pf
lic

ht
et

 d
ie

 U
nt

er
st

üt
zu

ng
sh

an
dl

un
g 

an
zu

ne
hm

en
, z

u 
fö

rd
er

n 
un

d
je

de
 B

eh
in

de
ru

ng
 d

er
 u

nt
er

st
üt

ze
nd

en
 M

aß
na

hm
e 

zu
 u

nt
er

la
ss

en
.

(2
)U

nt
er

st
üt

zu
ng

sl
ei

st
un

ge
n 

kö
nn

en
 d

ur
ch

 a
lle

 R
ec

ht
st

rä
ge

r i
n 

de
r L

an
de

sk
irc

he
 e

rfo
lg

en
,

so
w

ei
t d

ie
se

 d
er

 U
nt

er
st

üt
zu

ng
sl

ei
st

un
g 

zu
st

im
m

en
.

(3
)

R
ec

ht
st

rä
ge

r 
kö

nn
en

 z
u 

ei
ne

r 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

sl
ei

st
un

g 
fü

r 
ei

ne
n 

an
de

re
n 

R
ec

ht
st

rä
ge

r
ve

rp
fli

ch
te

t w
er

de
n,

 w
en

n 
di

e 
U

nt
er

st
üt

zu
ng

sl
ei

st
un

g 
dr

in
ge

nd
 e

rfo
rd

er
lic

h 
is

t, 
an

de
rw

ei
tig

e
M

ög
lic

hk
ei

te
n,

 e
in

 re
ch

tm
äß

ig
es

 V
er

w
al

tu
ng

sh
an

de
ln

 z
u 

ge
w

äh
rle

is
te

n,
 n

ic
ht

 b
es

te
he

n
un

d
di

e 
Er

fü
llu

ng
 e

ig
en

er
 A

uf
ga

be
n 

da
du

rc
h 

ni
ch

t s
ch

w
er

w
ie

ge
nd

 b
ee

in
trä

ch
tig

t w
ird

. A
ls

 a
n-

de
rw

ei
tig

e 
M

ög
lic

hk
ei

t i
st

 d
er

 E
in

sa
tz

 e
in

es
 a

nd
er

en
 k

irc
hl

ic
he

n 
R

ec
ht

st
rä

ge
rs

 n
ic

ht
 a

nz
u-

se
he

n.
 Im

 F
al

l d
er

 V
er

pf
lic

ht
un

g 
m

us
s 

ei
ne

 R
eg

el
un

g 
zu

r 
Ko

st
en

tra
gu

ng
 n

ac
h 

Ab
sa

tz
 4

vo
rg

es
eh

en
 w

er
de

n.

(4
)B

ei
 U

nt
er

st
üt

zu
ng

sl
ei

st
un

ge
n 

ka
nn

di
e 

Au
fs

ic
ht

du
rc

h 
Be

sc
he

id
 d

em
G

ru
nd

e 
na

ch
 a

n-
or

dn
en

, d
as

s 
di

e 
Ko

st
en

 d
er

 U
nt

er
st

üt
zu

ng
sl

ei
st

un
g 

du
rc

h 
de

n 
be

tro
ffe

ne
n 

R
ec

ht
st

rä
ge

r z
u

tra
ge

n 
si

nd
. D

er
 U

m
fa

ng
 d

er
 K

os
te

nt
ra

gu
ng

 k
an

n 
in

 d
ie

se
m

 F
al

l i
n 

pa
us

ch
al

er
 W

ei
se

 fe
st

-
ge

le
gt

 w
er

de
n,

 w
en

n 
di

e 
pa

us
ch

al
e 

Be
re

ch
nu

ng
 d

er
 K

os
te

n 
sa

ch
ge

m
äß

 e
rs

ch
ei

nt
 u

nd
 V

er
-

w
al

tu
ng

sa
uf

w
an

d 
ve

rm
ei

de
t. 

D
ie

 F
es

ts
te

llu
ng

 d
er

 K
os

te
nt

ra
gu

ng
 d

er
 H

öh
e 

na
ch

 e
rfo

lg
t

du
rc

h 
ei

ne
n 

Ko
st

en
be

sc
he

id
, d

er
m

it 
W

irk
un

g 
fü

r d
ie

 b
et

ei
lig

te
n 

R
ec

ht
st

rä
ge

r e
rla

ss
en

 w
ird

.
So

w
ei

t d
er

 E
va

ng
el

is
ch

e 
O

be
rk

irc
he

nr
at

U
nt

er
st

üt
zu

ng
sl

ei
st

un
ge

n
an

or
dn

et
 u

nd
 e

rb
rin

gt
,

di
e 

al
s 

so
lc

he
 n

ic
ht

 d
em

 A
uf

ga
be

nb
er

ei
ch

 d
es

 E
va

ng
el

is
ch

en
 O

be
rk

irc
he

nr
at

s 
zu

zu
or

dn
en

si
nd

 u
nd

 d
ie

 fü
r R

ec
ht

st
rä

ge
r d

er
 G

em
ei

nd
en

 o
de

r a
uf

 g
em

ei
nd

lic
he

r E
be

ne
 e

rb
ra

ch
t w

er
-

de
n 

so
lle

n,
 k

ön
ne

n
di

e 
Ko

st
en

, w
en

n 
ei

ne
 a

nd
er

e 
Ko

st
en

re
ge

lu
ng

 n
ic

ht
 g

et
ro

ffe
n 

w
ird

, m
it

Zu
st

im
m

un
g 

de
s 

La
nd

es
ki

rc
he

nr
at

es
 z

u 
La

st
en

 d
es

 k
irc

he
ng

em
ei

nd
lic

he
n 

St
eu

er
an

te
ils

ve
ra

ns
ch

la
gt

 w
er

de
n.

“

13
.N

ac
h 

§ 
15

 w
er

de
n

fo
lg

en
de

 §
§ 

16
un

d 
17

ei
ng

ef
üg

t:

„§
16

M
aß

na
hm

en
 d

er
 F

ac
ha

uf
si

ch
t

(1
)

Im
 B

er
ei

ch
 d

es
 V

ol
lz

ug
s 

de
r 

Ve
rw

al
tu

ng
sg

es
ch

äf
te

, i
m

 a
llg

em
ei

ne
n 

Ve
rw

al
tu

ng
sh

an
-

de
ln

 s
ow

ie
 in

sb
es

on
de

re
 im

 B
er

ei
ch

 d
er

 F
in

an
zv

er
w

al
tu

ng
 k

an
n 

de
r e

va
ng

el
is

ch
e 

O
be

rk
ir-

ch
en

ra
t d

ie
 F

ac
ha

uf
si

ch
t g

eg
en

üb
er

 d
em

 R
ec

ht
st

rä
ge

r w
ah

rn
eh

m
en

, w
en

n

1.
da

s 
Ve

rw
al

tu
ng

sh
an

de
ln

 d
es

 R
ec

ht
st

rä
ge

rs
 z

u 
er

he
bl

ic
he

n 
Er

sc
hw

er
ni

ss
en

 im
 B

e-
re

ic
h 

ki
rc

hl
ic

he
r V

er
w

al
tu

ng
 fü

hr
t, 

w
ob

ei
 E

rs
ch

w
er

ni
ss

e,
 d

ie
 s

ic
h 

be
i a

nd
er

en
 in

 V
er

w
al

-
tu

ng
sv

or
gä

ng
e 

ei
nb

ez
og

en
e 

R
ec

ht
st

rä
ge

r e
rg

eb
en

od
er

 d
ie

 d
as

 Z
us

am
m

en
w

irk
en

 v
on

R
ec

ht
st

rä
ge

rn
 b

et
re

ffe
n,

 g
le

ic
hf

al
ls

 b
ea

ch
tli

ch
 s

in
d 

od
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Anlage 7 Eingang 04/07

Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:  
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirch-
lichen Gesetzes über die Gewährung von Beihilfen in 
Krankheits-, Geburts- und Todesfällen

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 38/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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Quotenvorschlag Gebäudeabbau
Januar 2022
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Januar 2022

1. Mögliche Kriterien im einzelnen
- Gebäudeanzahl
- Gemeindegliederzahl
- Geographische Fläche
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Gebäudeanzahl

Anmerkung: Gezählt wurden 
nur Gebäude, bei denen die 
Baupflicht ganz oder teilweise 
bei der jeweiligen 
Kirchengemeinde, dem Stadt-
/Kirchenbezirk, der ESPS oder 
dem Land liegt.
Pfarrhäuser werden nicht 
berücksichtigt, diese sind mit 
dem Pfarrstellenplan zu 
definieren.

30 % Kerngebäude = insgesamt ca. 379 grüne Gebäude
40 % Gebäude in Klärung = insgesamt ca. 505 gelbe Gebäude
30 % abzugebende Gebäude = insgesamt ca. 379 rote Gebäude

Gebäudeanzahl
– 4 –

– 3 –
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Gemeindegliederzahl

Die Anzahl der 
grünen Gebäude des 

betreffenden KBZ 
steht in direktem 
Verhältnis zum 

blauen GGL-Balken

30 % Kerngebäude = insgesamt ca. 379 grüne Gebäude
40 % Gebäude in Klärung = insgesamt ca. 505 gelbe Gebäude
30 % abzugebende Gebäude = insgesamt ca. 379 rote Gebäude

Gemeindegliederzahl

– 5 –

– 6 –
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Geogr. Fläche

Die Anzahl der grünen 
Gebäude des betreffenden 

KBZ steht in direktem 
Verhältnis zum

braunen Flächen-Balken

30 % Kerngebäude = insgesamt ca. 379 grüne Gebäude
40 % Gebäude in Klärung = insgesamt ca. 505 gelbe Gebäude
30 % abzugebende Gebäude = insgesamt ca. 379 rote Gebäude

Geogr. Fläche
– 8 –
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9 von XX

2. Vorschlag zur Quotenermittlung
- grüne Gebäude: Kombination der 3 Kriterien
- rote Gebäude: 30 % d. Gebäude des Kibez.
- Zusätzlich: Begrenzung des

Bauwiederherstellungswerts je Bezirk

Kombination

grüne Gebäude: Kombination der 3 Kriterien
rote Gebäude: 30 % des Kibez.

– 9 –
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Stadt-/Kirchenbezirke

Anzahl 
Kirchen, GZ 
und GH 
Stand 2015

Anzahl 
Kirchen, GZ 
und GH Stand 
Sept. 2021

Gebäude 
im Bau 
(alles GH)* pauschal 30 % nach GGL

Fläche 
Kibez. in 

km²

je 1/3 pauschal, 
GGL, Fläche 

Kibez

Prozentualer 
Anteil

Adelsheim-Boxberg 58 53 17 6 21 15 26%
Baden-Baden und Rastatt 41 33 1 12 15 20 16 38%
Badischer Enzkreis 40 40 12 11 6 9 23%
Breisgau-Hochschwarzwald 70 69 21 20 34 25 36%
Bretten-Bruchsal 62 60 19 18 16 18 28%
Emmendingen 62 61 19 16 19 18 29%
Hochrhein 30 29 9 9 29 16 52%
Karlsruhe-Land 63 61 19 23 11 18 28%
Konstanz 33 33 10 15 14 13 39%
Kraichgau 84 81 25 16 12 18 21%
Ladenburg-Weinheim 36 36 4 11 16 5 10 29%
Markgräflerland 114 108 34 21 20 25 22%
Mosbach 56 55 1 17 8 13 13 23%
Neckargemünd-Eberbach 50 50 1 15 10 8 11 22%
Ortenau 114 108 2 34 36 53 41 36%
Südliche Kurpfalz 46 42 14 23 8 15 33%
Überlingen-Stockach 26 26 8 10 30 14 55%
Villingen 47 44 14 13 26 18 38%
Wertheim 34 32 10 6 16 11 31%
Freiburg 28 26 8 17 5 10 35%
Heidelberg 29 27 9 13 3 8 29%
Karlsruhe 54 52 16 24 4 15 27%
Mannheim 50 47 1 15 22 4 14 27%
Pforzheim-Stadt 35 30 1 11 12 4 9 25%
Gebäude insgesamt 1.262 1.203 11 379 379 379 377

mögliche Ermittlung der 30 % zu haltenden Gebäude

Zusammenfassung der 
Verteilungsergebnisse 
bei 30 % zu haltenden 
Kirchen, 
Gemeindezentren und 
Gemeindehäusern

*Zusätzlich zu den hier
genannten Zahlen gibt es
noch weitere
Projektgenehmigungen,
bei denen das
betreffende Gebäude
allerdings noch nicht im
Bau ist.

Zusammenfassung der 
Verteilungsergebnisse bei 
30 % abzugebenden 
Kirchen, 
Gemeindezentren und 
Gemeindehäusern

*Zusätzlich zu den hier
genannten Zahlen gibt es noch
weitere Projektgenehmigungen,
bei denen das betreffende
Gebäude allerdings noch nicht
im Bau ist.

Stadt-/Kirchenbezirke

Anzahl 
Kirchen, GZ 
und GH 
Stand 2015 pauschal 30 % nach GGL

Fläche 
Kibez. in 

km²

je 1/3 pauschal, 
GGL, Fläche 

Kibez

Gebäude-
abgang seit 
2015

Gebäude im 
Bau (alles GH)*

Adelsheim-Boxberg 58 17 39 6 21 5
Baden-Baden und Rastatt 41 12 7 6 8 8 1
Badischer Enzkreis 40 12 14 20 15 0
Breisgau-Hochschwarzwald 70 21 22 1 15 1
Bretten-Bruchsal 62 19 18 18 18 2
Emmendingen 62 19 22 13 18 1
Hochrhein 30 9 8 1 6 1
Karlsruhe-Land 63 19 9 27 18 2
Konstanz 33 10 0 0 3 0
Kraichgau 84 25 43 40 36 3
Ladenburg-Weinheim 36 11 0 18 10 0 4
Markgräflerland 114 34 58 50 47 6
Mosbach 56 17 33 18 23 3 1
Neckargemünd-Eberbach 50 15 24 23 21 0 1
Ortenau 114 34 27 4 22 6 2
Südliche Kurpfalz 46 14 4 20 12 4
Überlingen-Stockach 26 8 2 0 3 0
Villingen 47 14 15 2 10 3
Wertheim 34 10 19 1 10 2
Freiburg 28 8 2 13 8 2
Heidelberg 29 9 2 16 9 2
Karlsruhe 54 16 2 33 17 2
Mannheim 50 15 3 30 16 3 1
Pforzheim-Stadt 35 11 6 19 12 5 1
Gebäude insgesamt 1.262 379 379 379 378 61

mögliche Ermittlung der 30 % abzugebenden Gebäude

– 12 –
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Anzahl grüner 
Gebäude x Ø BWW 
der Gebäude des 
jeweiligen Bezirks

Bauwiederherstellungswert (BWW) als Korrektiv, damit 
nicht nur kostengünstige Gebäude abgebaut werden*

* Die Summe der BWW muss mit der Abschätzung der insgesamt landeskirchenweit verfügbaren Baumittel der kommenden Jahre korrespondieren.

Kombination + BWW

3. Umgang mit Baulasten Dritter

– 13 –

– 14 –
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Verteilungsergebnis 
nach dem aktuellem 
Modell

Stadt-/Kirchenbezirke

Anzahl 
Kirchen, GZ 
und GH 
Stand 2015

je 1/3 
pauschal, GGL, 
Fläche Kibez

Gebäude mit 
Baulast Land/ 

ESPS mind. 
70 %

pauschal 
jeweils 30 % 
der Gebäude 

des Kibez.

Gebäude in 
Klärung (Rest)

Adelsheim-Boxberg 58 15 26% 3 5% 17 30% 23 39%
Baden-Baden und Rastatt 41 16 38% 1 2% 12 30% 12 29%
Badischer Enzkreis 40 9 23% 8 20% 12 30% 11 27%
Breisgau-Hochschwarzwald 70 25 36% 9 13% 21 30% 15 21%
Bretten-Bruchsal 62 18 28% 4 6% 19 30% 22 35%
Emmendingen 62 18 29% 15 24% 19 30% 11 17%
Hochrhein 30 16 52% 0 0% 9 30% 5 18%
Karlsruhe-Land 63 18 28% 11 17% 19 30% 16 25%
Konstanz 33 13 39% 0 0% 10 30% 10 31%
Kraichgau 84 18 21% 6 7% 25 30% 35 42%
Ladenburg-Weinheim 36 10 29% 6 17% 11 30% 9 24%
Markgräflerland 114 25 22% 22 19% 34 30% 33 29%
Mosbach 56 13 23% 13 23% 17 30% 13 24%
Neckargemünd-Eberbach 50 11 22% 8 16% 15 30% 16 32%
Ortenau 114 41 36% 11 10% 34 30% 28 24%
Südliche Kurpfalz 46 15 33% 4 9% 14 30% 13 29%
Überlingen-Stockach 26 14 55% 2 8% 8 30% 2 7%
Villingen 47 18 38% 2 4% 14 30% 13 28%
Wertheim 34 11 31% 0 0% 10 30% 13 39%
Freiburg 28 10 35% 1 4% 8 30% 9 31%
Heidelberg 29 8 29% 4 14% 9 30% 8 28%
Karlsruhe 54 15 27% 4 7% 16 30% 19 36%
Mannheim 50 14 27% 3 6% 15 30% 18 37%
Pforzheim-Stadt 35 9 25% 3 9% 11 30% 13 37%
Gebäude insgesamt 1.262 377 140 379 366

Ergänzung der Anzahl der Kirchen/GZ/ GH 
mit Baulast Land/ESPS von mindestens 70 %

(hellgrün) 

Baulasten

– 16 –
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Anlage 8 zu Eingang 04/08.1

Eingabe des Bezirkskirchenrats Konstanz betr. Bitte 
um eine zeitliche Nachordnung der Liegenschaften 
innerhalb des Strukturprozesses
Hinweis: Diese Eingabe ist erst kurz vor Tagungsbeginn eingegangen. 
Eine Stellungnahme des Evangelischen Oberkirchenrates konnte aus 
diesem Grund nicht erfolgen und die Eingabe konnte nicht mehr in die 
Liste der Eingänge aufgenommen werden.
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Anlage 8.1 Eingang 04/08.1

Eingabe des Bezirkskirchenrats Bretten-Bruchsal 
betr. Gebäudeampel
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Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022: 
Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“
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Anlage 10  zu Eingang 04/10

Eingabe des Bezirkskirchenrates Konstanz betr. Struk-
turen in der Fläche im Prozess EKIBA 2032 und   
Eingabe des Kirchengemeinderates Oberes Renchtal 
betr. Resolution zum Strategieprozess EKIBA 2032
Hinweis: Diese Eingaben sind erst kurz vor Tagungsbeginn einge-
gangen. Eine Stellungnahme des Evangelischen Oberkirchenrates 
konnte aus diesem Grund nicht erfolgen und die Eingaben konnten 
nicht mehr in die Liste der Eingänge aufgenommen werden.
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Anlage 10.1   Eingang 04/10.1

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Entwurf Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeind-
lichen und übergemeindlichen Zusammenwirken in 
Kooperationsräumen (Erprobungsgesetz Kooperations-
räume – ErpG-KoR)

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 43/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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 d
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r d
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 d
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 d
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 d
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 d
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t d
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 d
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 d
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eg
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 d
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 d
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w
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n.

3.
D

ie
 g

em
ei

ns
am

e 
W

ah
rn

eh
m

un
g 

vo
n 

Au
fg

ab
en

 d
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 d
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 d
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 d
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e.
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D
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ei
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 d
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 d
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 d
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 d
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 d
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m
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 d
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 D
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e
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 d
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 b
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w
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. D
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 d
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R
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m
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 d
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 d
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 d
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Ü
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 d
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 d
ie

 n
ac

h 
de

n 
Ab

sä
tz

en
 1

 u
nd

 3
 z

ug
eo

rd
ne

t 
w

er
de

n,
 s

in
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 d
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R
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D
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 b
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e 

w
ah

rg
en

om
m

en
 w

er
de

n,
 k

ei
ne

r 
D

im
is

so
ria

le
. D

ie
 M

itg
lie

de
r 

de
r 

D
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Anlage 10.2   Eingang 04/10.2

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grund-
ordnung 2022 und weiterer Gesetze 

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 39/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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Rz. Alte Fassung Neue Fassung 

01 Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden 
(Grundordnung – GO) 

Grundordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden 
(Grundordnung – GO) 

02 Artikel 5 Artikel 5 

03 (1) Die Evangelische Landeskirche in Baden baut sich von ihren 
Gemeinden her auf. Die Gemeinden sind Bestandteil der Landes-
kirche und Grundlage des kirchlichen Verfassungsaufbaues, soweit 
sie nach kirchlichem oder staatlichem Recht körperschaftlich ver-
fasst sind. 

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden baut sich von ihren 
Gemeinden her auf. Die Gemeinden sind Bestandteil der Landes-
kirche und Grundlage des kirchlichen Verfassungsaufbaues, soweit 
sie nach kirchlichem oder staatlichem Recht körperschaftlich ver-
fasst sind. 

04 (2) Die Gemeinden nehmen ihren Auftrag in der Bindung an Schrift 
und Bekenntnis und im Rahmen der Rechtsordnung der Landeskir-
che selbstständig und in eigener Verantwortung wahr. Sie stehen in 
der Gemeinschaft mit den anderen Gemeinden der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und nehmen in ihren Handlungen und Ent-
scheidungen Rücksicht aufeinander und auf das Zusammenleben 
im Kirchenbezirk. 

(2) Die Gemeinden nehmen ihren Auftrag in der Bindung an Schrift 
und Bekenntnis und im Rahmen der Rechtsordnung der Landeskir-
che selbstständig und in eigener Verantwortung wahr. Sie stehen in 
der Gemeinschaft mit den anderen Gemeinden der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und nehmen in ihren Handlungen und Ent-
scheidungen Rücksicht aufeinander und auf das Zusammenleben 
im Kirchenbezirk. Sie vernetzen sich mit anderen Gemeinden 
und kirchlichen Präsenzen in ihrem räumlichen Umfeld in ei-
nem Kooperationsraum und pflegen Formen verbindlicher Zu-
sammenarbeit mit anderen Gemeinden. 

05 Artikel 22 Artikel 22 

06 (1) In der Gemeindeversammlung können sich alle Mitglieder der 
Pfarrgemeinde oder eines Predigtbezirks aus ihrer Mitverantwor-
tung für das Leben und den Auftrag der Gemeinde über Vorgänge, 
Vorhaben und Entscheidungen der Pfarrgemeinde und der Kirche 
informieren und diese Gegenstände erörtern. Die Gemeindever-
sammlung kann durch Mehrheitsbeschluss den Leitungsorganen 
der Pfarrgemeinde, der Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks und 
der Landeskirche schriftlich begründete Vorschläge machen. 

(1) In der Gemeindeversammlung können sich alle Mitglieder der 
Pfarrgemeinde oder eines Predigtbezirks aus ihrer Mitverantwor-
tung für das Leben und den Auftrag der Gemeinde über Vorgänge, 
Vorhaben und Entscheidungen der Pfarrgemeinde und der Kirche 
informieren und diese Gegenstände erörtern. Die Gemeindever-
sammlung kann durch Mehrheitsbeschluss den Leitungsorganen 
der Pfarrgemeinde, der Kirchengemeinde, des Kirchenbezirks und 
der Landeskirche schriftlich begründete Vorschläge machen. 

07 (2) Bei Abstimmung und Wahlen in der Gemeindeversammlung 
sind alle wahlberechtigten Gemeindeglieder stimmberechtigt. 

(2) Bei Abstimmung und Wahlen in der Gemeindeversammlung 
sind alle wahlberechtigten Gemeindeglieder stimmberechtigt. 

08 (3) In jeder Pfarrgemeinde ist mindestens einmal im Jahr eine Ge-
meindeversammlung durchzuführen, um den Jahresbericht des 

(3) In jeder Pfarrgemeinde ist mindestens einmal im Jahr eine Ge-
meindeversammlung durchzuführen, um den Jahresbericht des 

Ältestenkreises über die Leitung der Gemeinde entgegenzuneh-
men und zu besprechen. Die Gemeindeversammlung ist einzube-
rufen, wenn mindestens 20 wahlberechtigte Gemeindeglieder dies 
unter Angabe des Besprechungsgegenstandes verlangen. Die Ge-
meindeversammlung tagt öffentlich. 

Ältestenkreises über die Leitung der Gemeinde entgegenzuneh-
men und zu besprechen. Die Gemeindeversammlung ist einzube-
rufen, wenn mindestens 20 wahlberechtigte Gemeindeglieder dies 
unter Angabe des Besprechungsgegenstandes verlangen. Die Ge-
meindeversammlung tagt öffentlich. 

09 (4) Die Gemeindeversammlung berät den Ältestenkreis insbeson-
dere: 
1. vor einer Pfarrwahl durch Erörterung der bei der Pfarrstellenbe-
setzung zu berücksichtigenden Erfordernisse der Gemeinde; 
2. vor einer Stellungnahme zu Entscheidungen des Bezirkskirchen-
rates nach Artikel 15 Abs. 1 und Abs. 3; 
3. in grundsätzlichen Fragen des Gemeindeaufbaues und bei we-
sentlichen Veränderungen in der Gestaltung der Gemeindearbeit 
und den gemeindlichen Arbeitsformen; 
4. bei größeren Bauvorhaben der Gemeinde. 

(4) Die Gemeindeversammlung berät den Ältestenkreis insbeson-
dere: 
1. vor einer Pfarrwahl durch Erörterung der bei der Pfarrstellenbe-
setzung zu berücksichtigenden Erfordernisse der Gemeinde; 
2. vor einer Stellungnahme zu Entscheidungen des Bezirkskirchen-
rates nach Artikel 15 Abs. 1 und Abs. 3; 
3. in grundsätzlichen Fragen des Gemeindeaufbaues und bei we-
sentlichen Veränderungen in der Gestaltung der Gemeindearbeit 
und den gemeindlichen Arbeitsformen; 
4. bei größeren Bauvorhaben der Gemeinde. 

10 (5) Das Nähere über Aufgaben, Einberufung und Durchführung der 
Gemeindeversammlung wird in einer Rechtsverordnung des Lan-
deskirchenrates geregelt. 

(5) Das Nähere über Aufgaben, Einberufung und Durchführung der 
Gemeindeversammlung wird in einer Rechtsverordnung des Lan-
deskirchenrates geregelt. 

11 Artikel 23 Artikel 23 

12 Besitzt eine Gemeinde die Rechte einer Körperschaft des öffentli-
chen Rechts nach staatlichem Recht oder werden ihr künftig diese 
Rechte verliehen, so ist sie eine Kirchengemeinde. 

(1) Besitzt eine Gemeinde die Rechte einer Körperschaft des öffent-
lichen Rechts nach staatlichem Recht oder werden ihr künftig diese 
Rechte verliehen, so ist sie eine Kirchengemeinde. 

13  (2) Die Kirchengemeinde verwirklicht ihren Auftrag auch in der 
strukturierten Zusammenarbeit mit anderen Kirchengemein-
den in einem Kooperationsraum. 
 

14 Artikel 24 Artikel 24 

15 (1) Die Errichtung, Auflösung, Trennung und Vereinigung von Kir-
chengemeinden erfolgt durch Rechtsverordnung des Landeskir-
chenrates nach Anhörung der betroffenen Ältestenkreise sowie im 
Benehmen mit den betroffenen Kirchengemeinderäten. 

(1) Die Errichtung, Auflösung, Trennung und Vereinigung von Kir-
chengemeinden erfolgt durch Rechtsverordnung des Landeskir-
chenrates nach Anhörung der betroffenen Ältestenkreise sowie im 
Benehmen mit den betroffenen Kirchengemeinderäten. 
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16 (2) Die Entscheidung nach Absatz 1 erfolgt durch kirchliches Ge-
setz, wenn die Veränderung mit Rücksicht auf gesamtkirchliche 
oder übergeordnete Interessen eines Kirchenbezirkes gegen den 
ausdrücklichen Willen einer Kirchengemeinde vorgenommen wer-
den soll. 

(2) Die Entscheidung nach Absatz 1 erfolgt durch kirchliches Ge-
setz, wenn die Veränderung mit Rücksicht auf gesamtkirchliche 
oder übergeordnete Interessen eines Kirchenbezirkes gegen den 
ausdrücklichen Willen einer Kirchengemeinde vorgenommen wer-
den soll. 

17 (3) Durch die Vereinigung von Kirchengemeinden, von denen keine 
in Pfarrgemeinden untergliedert ist, entsteht eine Kirchengemeinde, 
die zugleich Pfarrgemeinde ist. Liegen die Voraussetzungen nach 
Satz 1 nicht vor, kann der Landeskirchenrat auf übereinstimmenden 
Antrag des Bezirkskirchenrates sowie der betroffenen Pfarr- und 
Kirchengemeinden in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 auch 
eine Vereinigung der Pfarrgemeinden herbeiführen. 

(3) Durch die Vereinigung von Kirchengemeinden, von denen keine 
in Pfarrgemeinden untergliedert ist, entsteht eine Kirchengemeinde, 
die zugleich Pfarrgemeinde ist. Die bisherigen Kirchengemein-
den können als Pfarrgemeinde fortbestehen, soweit alle betei-
ligten Kirchengemeinden mit Zustimmung des Bezirkskirchen-
rates dies beantragen. Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 
nicht vor, kann der Landeskirchenrat auf übereinstimmenden An-
trag des Bezirkskirchenrates sowie der betroffenen Pfarr- und Kir-
chengemeinden in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 auch eine 
Vereinigung der Pfarrgemeinden herbeiführen. 

18 (4) Änderungen in der Begrenzung des räumlichen Gebiets einer 
Kirchengemeinde erfolgen nach Anhörung der betroffenen Pfarr- 
und Kirchengemeinden durch Rechtsverordnung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates. 

(4) Änderungen in der Begrenzung des räumlichen Gebiets einer 
Kirchengemeinde erfolgen nach Anhörung der betroffenen Pfarr- 
und Kirchengemeinden durch Rechtsverordnung des Evangeli-
schen Oberkirchenrates. 

19 (5) Sollen eine Kirchengemeinde oder Teile von ihr mit Zustim-
mung des Kirchengemeinderates und im Benehmen mit dem Be-
zirkskirchenrat an eine andere Landeskirche abgegeben werden, 
erfolgt dies durch den Abschluss eines zwischenkirchlichen Ver-
trages, der der Bestätigung durch die Landessynode bedarf. Das 
Gleiche gilt für die Aufnahme einer Kirchengemeinde aus einer an-
deren Landeskirche. 

(5) Sollen eine Kirchengemeinde oder Teile von ihr mit Zustimmung 
des Kirchengemeinderates und im Benehmen mit dem Bezirkskir-
chenrat an eine andere Landeskirche abgegeben werden, erfolgt 
dies durch den Abschluss eines zwischenkirchlichen Vertrages, der 
der Bestätigung durch die Landessynode bedarf. Das Gleiche gilt 
für die Aufnahme einer Kirchengemeinde aus einer anderen Lan-
deskirche. 

20 Artikel 43 Artikel 43 

21 (1) Der Bezirkskirchenrat ist verantwortlich für alle Leitungsaufga-
ben, die nicht der Bezirkssynode, der Dekanin bzw. dem Dekan 
oder der Schuldekanin bzw. dem Schuldekan vorbehalten sind. 

(1) Der Bezirkskirchenrat ist verantwortlich für alle Leitungsaufga-
ben, die nicht der Bezirkssynode, der Dekanin bzw. dem Dekan 
oder der Schuldekanin bzw. dem Schuldekan vorbehalten sind. 

22 (2) Die Aufgaben des Bezirkskirchenrates sind insbesondere: (2) Die Aufgaben des Bezirkskirchenrates sind insbesondere: 

1. die Tagungen der Bezirkssynode vorzubereiten, den Rechen-
schaftsbericht vorzulegen und die Entschließungen der Bezirkssy-
node auszuführen; 
2. in eiligen Fällen Aufgaben der Bezirkssynode zwischen den Sy-
nodaltagungen wahrzunehmen. Die getroffenen Entscheidungen 
und Maßnahmen sind der Bezirkssynode bei ihrer nächsten Ta-
gung bekannt zu geben; 
3. Synodale nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in die 
Bezirkssynode zu berufen; 
4. über die Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung und örtliche 
Abgrenzung der Pfarrgemeinden des Kirchenbezirks nach Maß-
gabe von Artikel 15 Abs. 1 zu entscheiden; 
 
 
 
5. im Rahmen der landeskirchlichen Stellenzuweisung über die Er-
richtung neuer und die Aufhebung oder Zusammenlegung beste-
hender Gemeindepfarrstellen nach Maßgabe von Artikel 15a 
Abs. 1 sowie landeskirchlicher Stellen zu entscheiden, soweit es 
sich nicht um Stellen im Bereich des Religionsunterrichts handelt; 
5a im Rahmen der landeskirchlichen Liegenschaftsplanung die er-
forderlichen Entscheidungen zu treffen; 
6. über die Errichtung, Aufhebung und Zuordnung von Predigtstel-
len zu entscheiden; 
7. -aufgehoben- 
8. die Rechte und Pflichten des Kirchenbezirks nach dem Pfarr-
stellenbesetzungsgesetz wahrzunehmen; 
9. die Befugnisse des Kirchenbezirks als Dienstherr und Anstel-
lungsträger in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisse und die privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden wahrzu-
nehmen; 
10. bei Gemeindevisitationen und bei der Visitation des Kirchenbe-
zirks nach Maßgabe der Visitationsordnung mitzuwirken; 

1. die Tagungen der Bezirkssynode vorzubereiten, den Rechen-
schaftsbericht vorzulegen und die Entschließungen der Bezirkssy-
node auszuführen; 
2. in eiligen Fällen Aufgaben der Bezirkssynode zwischen den Sy-
nodaltagungen wahrzunehmen. Die getroffenen Entscheidungen 
und Maßnahmen sind der Bezirkssynode bei ihrer nächsten Ta-
gung bekannt zu geben; 
3. Synodale nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen in die 
Bezirkssynode zu berufen; 
4. über die Errichtung, Aufhebung, Zusammenlegung und örtliche 
Abgrenzung der Pfarrgemeinden des Kirchenbezirks nach Maß-
gabe von Artikel 15 Abs. 1 zu entscheiden; 
4a. nach Anhörung der Bezirkssynode Kooperationsräume 
festzulegen, in denen die Kirchengemeinden verbindlich zu-
sammenarbeiten; 
5. im Rahmen der landeskirchlichen Stellenzuweisung über die Er-
richtung neuer und die Aufhebung oder Zusammenlegung beste-
hender Gemeindepfarrstellen nach Maßgabe von Artikel 15a 
Abs. 1 sowie landeskirchlicher Stellen zu entscheiden, soweit es 
sich nicht um Stellen im Bereich des Religionsunterrichts handelt; 
5a im Rahmen der landeskirchlichen Liegenschaftsplanung die er-
forderlichen Entscheidungen zu treffen; 
6. über die Errichtung, Aufhebung und Zuordnung von Predigtstel-
len zu entscheiden; 
7. -aufgehoben- 
8. die Rechte und Pflichten des Kirchenbezirks nach dem Pfarr-
stellenbesetzungsgesetz wahrzunehmen; 
9. die Befugnisse des Kirchenbezirks als Dienstherr und Anstel-
lungsträger in Bezug auf die öffentlich-rechtlichen Dienstverhält-
nisse und die privatrechtlich angestellten Mitarbeitenden wahrzu-
nehmen; 
10. bei Gemeindevisitationen und bei der Visitation des Kirchenbe-
zirks nach Maßgabe der Visitationsordnung mitzuwirken; 
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11. über Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Ältestenkrei-
ses nach Maßgabe der kirchlichen Lebensordnungen zu entschei-
den; 
12. Zwistigkeiten zwischen Gemeinden, den Kirchenältesten, Pfar-
rerinnen und Pfarrern und anderen Mitarbeitenden zu schlichten 
und Entscheidungen zu treffen, soweit diese nicht in die Zustän-
digkeit anderer kirchlicher Organe fallen; 
13. das Vermögen und die Einrichtungen des Kirchenbezirks zu 
verwalten; 
14. den Jahresabschluss des Kirchenbezirks festzustellen; 
15. bei der allgemeinen kirchlichen Aufsicht über die Gemeinden 
einschließlich ihrer Dienste und Einrichtungen mitzuwirken, soweit 
sie dem Bezirkskirchenrat nach der Ordnung der Landeskirche 
übertragen ist. 

11. über Rechtsbehelfe gegen Entscheidungen des Ältestenkrei-
ses nach Maßgabe der kirchlichen Lebensordnungen zu entschei-
den; 
12. Zwistigkeiten zwischen Gemeinden, den Kirchenältesten, Pfar-
rerinnen und Pfarrern und anderen Mitarbeitenden zu schlichten 
und Entscheidungen zu treffen, soweit diese nicht in die Zustän-
digkeit anderer kirchlicher Organe fallen; 
13. das Vermögen und die Einrichtungen des Kirchenbezirks zu 
verwalten; 
14. den Jahresabschluss des Kirchenbezirks festzustellen; 
15. bei der allgemeinen kirchlichen Aufsicht über die Gemeinden 
einschließlich ihrer Dienste und Einrichtungen mitzuwirken, soweit 
sie dem Bezirkskirchenrat nach der Ordnung der Landeskirche 
übertragen ist. 

23 (3) Der Kirchenbezirk wird im Rechtsverkehr gemeinschaftlich 
durch die Dekanin oder den Dekan und die Dekanstellvertreterin 
oder den Dekanstellvertreter oder durch eine dieser Personen, zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied des Bezirkskirchenrates, ver-
treten. 

(3) Der Kirchenbezirk wird im Rechtsverkehr gemeinschaftlich 
durch die Dekanin oder den Dekan und die Dekanstellvertreterin 
oder den Dekanstellvertreter oder durch eine dieser Personen, zu-
sammen mit einem weiteren Mitglied des Bezirkskirchenrates, ver-
treten. 

24 (4) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zuständigkeiten 
des Bezirkskirchenrates auf Ausschüsse oder andere Rechtsträ-
ger werden durch kirchliches Gesetz geregelt. 

(4) Die Voraussetzungen für die Übertragung von Zuständigkeiten 
des Bezirkskirchenrates auf Ausschüsse oder andere Rechtsträger 
werden durch kirchliches Gesetz geregelt. 

25 (5) Der Stadtkirchenrat nimmt zusätzlich die Aufgaben wahr, die 
nach der Grundordnung oder den kirchlichen Gesetzen dem Kir-
chengemeinderat obliegen, soweit diese Aufgaben nach den ge-
setzlichen Regelungen nicht der Stadtsynode übertragen sind. 

(5) Der Stadtkirchenrat nimmt zusätzlich die Aufgaben wahr, die 
nach der Grundordnung oder den kirchlichen Gesetzen dem Kir-
chengemeinderat obliegen, soweit diese Aufgaben nach den ge-
setzlichen Regelungen nicht der Stadtsynode übertragen sind. 

26 Artikel 62 Artikel 62 

27 (1) Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Organisations-
formen kann die Landessynode mit verfassungsändernder Mehrheit 
Erprobungsgesetze beschließen, die von einzelnen Vorschriften 
der Grundordnung abweichen. Das Erprobungsgesetz kann vorse-
hen, dass zur Ausführung eine Rechtsverordnung des Landeskir-
chenrates erlassen wird. Das jeweilige Erprobungsgesetz sowie 

(1) Zur Erprobung neuer Ordnungen, Arbeits- und Organisations-
formen kann die Landessynode mit verfassungsändernder Mehrheit 
Erprobungsgesetze beschließen, die von einzelnen Vorschriften 
der Grundordnung abweichen. Das Erprobungsgesetz kann vorse-
hen, dass zur Ausführung eine Rechtsverordnung des Landeskir-
chenrates erlassen wird; zu Strukturregelungen, die für einzelne 

ausführende Regelungen treten spätestens nach Ablauf von sechs 
Jahren außer Kraft. Eine Verlängerung ist einmalig, längstens um 
weitere drei Jahre möglich. 

Kirchenbezirke, Teile von Kirchenbezirken oder Gemeinden 
getroffen werden sollen, kann eine Rechtsverordnung des 
Evangelischen Oberkirchenrates erlassen werden. Das jewei-
lige Erprobungsgesetz sowie ausführende Regelungen treten spä-
testens nach Ablauf von sechs Jahren außer Kraft. Eine Verlänge-
rung ist einmalig, längstens um weitere drei Jahre möglich. 

28 (2) Auf Vorschlag der zuständigen Leitungsorgane der Pfarrge-
meinden, Kirchengemeinden und Kirchenbezirke kann der Landes-
kirchenrat durch Rechtsverordnung Erprobungsregelungen für 
diese treffen, die von Vorschriften der Grundordnung oder anderer 
Gesetze abweichen. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung 
von zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen stimmberechtig-
ten Mitglieder des Landeskirchenrates. Die Geltungsdauer der 
Rechtsverordnung ist auf längstens drei Jahre zu begrenzen. Sie 
kann, auch für Teile der Regelung, einmalig längstens um weitere 
drei Jahre verlängert werden. Die Landessynode kann die Rechts-
verordnung oder Teile derselben außer Kraft setzen. 

(2) Auf Vorschlag der zuständigen Leitungsorgane der Pfarrge-
meinden, Kirchengemeinden und Kirchenbezirke kann der Landes-
kirchenrat durch Rechtsverordnung Erprobungsregelungen für 
diese treffen, die von Vorschriften der Grundordnung oder anderer 
Gesetze abweichen. Die Rechtsverordnung bedarf der Zustimmung 
von zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen stimmberechtig-
ten Mitglieder des Landeskirchenrates. Die Geltungsdauer der 
Rechtsverordnung ist auf längstens drei Jahre zu begrenzen. Sie 
kann, auch für Teile der Regelung, einmalig längstens um weitere 
drei Jahre verlängert werden. Die Landessynode kann die Rechts-
verordnung oder Teile derselben außer Kraft setzen. 

29 (3) Der Evangelische Oberkirchenrat unterrichtet die Landessynode 
und den Landeskirchenrat über die Erfahrungen bei der Erprobung 
der zugelassenen Arbeits- und Organisationsformen. 

(3) Der Evangelische Oberkirchenrat unterrichtet die Landessynode 
und den Landeskirchenrat über die Erfahrungen bei der Erprobung 
der zugelassenen Arbeits- und Organisationsformen. 

30 Artikel 87 Artikel 87 

31 Die Theologische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg nimmt in der Verantwortung für die christliche Lehre durch jene 
Mitglieder, die mit Zustimmung der Landeskirche in ihr Amt berufen 
worden sind, an der Leitung der Kirche teil, indem sie 
1. bei der Ausbildung der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer, in 
Theologischen Prüfungen sowie im Predigerseminar mit der Lan-
deskirche zusammenwirkt; 
2. durch ein nach Artikel 66 Abs. 1 und den dazu erlassenen ge-
setzlichen Bestimmungen berufenes Mitglied oder dessen Stellver-
tretung in der Landessynode und im Landeskirchenrat vertreten ist; 
 
 

Die Theologische Fakultät der Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
berg nimmt in der Verantwortung für die christliche Lehre durch jene 
Mitglieder, die mit Zustimmung der Landeskirche in ihr Amt berufen 
worden sind, an der Leitung der Kirche teil, indem sie 
1. bei der Ausbildung der angehenden Pfarrerinnen und Pfarrer, in 
Theologischen Prüfungen sowie im Predigerseminar mit der Lan-
deskirche zusammenwirkt; 
2. durch ein nach Artikel 66 Abs. 1 und den dazu erlassenen ge-
setzlichen Bestimmungen berufenes Mitglied oder dessen Stellver-
tretung in der Landessynode und im Landeskirchenrat vertreten ist, 
wobei für den Landeskirchenrat eine Stellvertretung benannt 
wird; 
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3. die Organe der Kirchenleitung durch theologische Gutachten be-
rät. 

3. die Organe der Kirchenleitung durch theologische Gutachten be-
rät. 

32 Artikel 106 Artikel 106 

33 Die Gemeinden, die Kirchenbezirke, deren Verbände und andere 
kirchliche Rechtsträger unterliegen unabhängig von ihrer Rechts-
form der kirchlichen Aufsicht durch die Landeskirche. Die kirchliche 
Aufsicht wird als Rechtsaufsicht und, nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen, als Fachaufsicht ausgeübt. 

Die Gemeinden, die Kirchenbezirke, deren Verbände und andere 
kirchliche Rechtsträger unterliegen unabhängig von ihrer Rechts-
form der kirchlichen Aufsicht durch die Landeskirche. Die kirchliche 
Aufsicht wird als Rechtsaufsicht und, nach Maßgabe der gesetzli-
chen Bestimmungen, als Fachaufsicht ausgeübt. Kirchliche Auf-
sicht kann nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen 
eine Unterstützung durch andere kirchliche Rechtsträger vor-
sehen. 

34 Artikel 107 Artikel 107 

35 (1) Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben von Kirchengemeinden 
und von Kirchenbezirken, insbesondere zum Vollzug der Verwal-
tungsgeschäfte und diakonischer Aufgaben und zur Unterhaltung 
gemeinsamer Einrichtungen, können diese zu einem Zweckver-
band zusammengeschlossen werden. Dem Verband können 
gleichzeitig sowohl Kirchengemeinden als auch Kirchenbezirke an-
gehören. Der Evangelische Oberkirchenrat kann beantragen, dem 
Verband die Rechte einer Körperschaft des öffentlichen Rechts zu 
verleihen. Zum Vollzug der Verwaltungsgeschäfte der Kirchenge-
meinden und der Kirchenbezirke, die nicht Stadtkirchenbezirke 
sind, ist ein Verwaltungszweckverband zu bilden. 

(1) Kirchengemeinden und Kirchenbezirke können zu einem 
Zweckverband zusammengeschlossen werden, der insbeson-
dere als Gemeindeverband, Diakonieverband oder Verwal-
tungszweckverband eine gemeinsame Aufgabenerledigung 
oder die Unterhaltung gemeinsamer Einrichtungen ermöglicht. 
Dem Verband können gleichzeitig sowohl Kirchengemeinden als 
auch Kirchenbezirke angehören. Der Evangelische Oberkirchenrat 
kann beantragen, dem Verband die Rechte einer Körperschaft des 
öffentlichen Rechts zu verleihen. Zum Vollzug der Verwaltungsge-
schäfte der Kirchengemeinden und der Kirchenbezirke, die nicht 
Stadtkirchenbezirke sind, ist ein Verwaltungszweckverband zu bil-
den. 

36 (2) Die Bildung des Verbandes erfolgt auf Antrag der Beteiligten 
durch Rechtsverordnung des Evangelischen Oberkirchenrates. Ge-
hören dem Verband nur Kirchengemeinden an, ist der Bezirkskir-
chenrat zuvor anzuhören. 

(2) Die Bildung des Verbandes erfolgt auf Antrag der Beteiligten 
durch Rechtsverordnung des Evangelischen Oberkirchenrates. Ge-
hören dem Verband nur Kirchengemeinden an, ist der Bezirkskir-
chenrat zuvor anzuhören. 

37 (3) Abweichend von Absatz 2 kann der Landeskirchenrat auch ohne 
Antrag durch Rechtsverordnung einen Verband bilden, wenn dies 
aus übergeordneten Interessen erforderlich ist. Das Benehmen mit 

(3) Abweichend von Absatz 2 kann der Landeskirchenrat auch ohne 
Antrag durch Rechtsverordnung einen Verband bilden, wenn dies 
aus übergeordneten Interessen erforderlich ist. Das Benehmen mit 
den betroffenen Kirchengemeinden und Kirchenbezirken ist 

den betroffenen Kirchengemeinden und Kirchenbezirken ist herzu-
stellen. 

herzustellen. Die Rechtsverordnung nach Satz 1 bedarf der Zu-
stimmung von zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen 
stimmberechtigten Mitglieder des Landeskirchenrates. 

38 (4) Die Rechtsverordnung regelt, soweit nicht gesetzlich anderes 
vorgesehen ist, insbesondere: 
1. die Zusammensetzung der Verbandsversammlung und anderer 
Organe, das Verfahren ihrer Bildung sowie Art und Umfang der Zu-
ständigkeit; 
2. die Aufgaben, die für die Mitglieder wahrzunehmen sind; 
3. die Zuständigkeiten, die von den Mitgliedern oder anderen 
Rechtsträgern auf den Verband übertragen werden können. 
Die einzelnen Kirchengemeinden oder Kirchenbezirke sollen in der 
Verbandsversammlung angemessen vertreten sein. Durch Gesetz 
kann für einzelne Zweckverbände vorgesehen werden, dass die 
Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes durch einen dafür ein-
gerichteten weiteren Zweckverband erledigt werden. 

(4) Die Rechtsverordnung regelt, soweit nicht gesetzlich anderes 
vorgesehen ist, insbesondere: 
1. die Zusammensetzung der Verbandsversammlung und anderer 
Organe, das Verfahren ihrer Bildung sowie Art und Umfang der Zu-
ständigkeit; 
2. die Aufgaben, die für die Mitglieder wahrzunehmen sind; 
3. die Zuständigkeiten, die von den Mitgliedern oder anderen 
Rechtsträgern auf den Verband übertragen werden können. 
Die einzelnen Kirchengemeinden oder Kirchenbezirke sollen in der 
Verbandsversammlung angemessen vertreten sein. Durch Gesetz 
kann für einzelne Zweckverbände vorgesehen werden, dass die 
Verwaltungsgeschäfte des Zweckverbandes durch einen dafür ein-
gerichteten weiteren Zweckverband erledigt werden. 

39 (5) Die Auflösung des Verbandes erfolgt durch Rechtsverordnung 
des Evangelischen Oberkirchenrates im Benehmen mit den Betei-
ligten sowie dem zuständigen Verbandsorgan. Ist die Errichtung 
nach Absatz 3 erfolgt, ist der Landeskirchenrat zuständig. 

(5) Die Auflösung des Verbandes erfolgt durch Rechtsverordnung 
des Evangelischen Oberkirchenrates im Benehmen mit den Betei-
ligten sowie dem zuständigen Verbandsorgan. Ist die Errichtung 
nach Absatz 3 erfolgt, ist der Landeskirchenrat zuständig. 

40  Artikel 108 

41  (5) Der Landeskirchenrat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 
die Voraussetzungen für eine digitale Durchführung von Sitzungen, 
Beschlussfassungen und Wahlen zu regeln. 

42 Kirchliches Gesetz über  
Zusammensetzung, Wahl und Aufgaben von Leitungsorganen 

in der Evangelischen Landeskirche in Baden  
(Leitungs- und Wahlgesetz - LWG) 

Kirchliches Gesetz über  
Zusammensetzung, Wahl und Aufgaben von Leitungsorganen 

in der Evangelischen Landeskirche in Baden  
(Leitungs- und Wahlgesetz - LWG) 

43 § 14 a 
Ortsältestenrat 

§ 14 a 
Ortsältestenrat 

44 (1) Bestehen in einer Pfarrgemeinde mehrere Predigtbezirke, kann 
der Ältestenkreis Zuständigkeiten nach Artikel 16 Abs. 3 GO auf die 

(1) Bestehen in einer Pfarrgemeinde oder Kirchengemeinde meh-
rere Predigtbezirke, kann der Ältestenkreis oder der 
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Kirchenältesten übertragen, die im Predigtbezirk wohnen, soweit 
sie die örtliche Gemeindearbeit, den Gottesdienst und Fragen der 
kirchlichen Lebensordnungen betreffen. Zusätzlich kann er in den 
Predigtbezirken weitere Personen, die die allgemeinen Vorausset-
zungen der Wählbarkeit erfüllen (§§ 3 bis 4), mit diesen Aufgaben 
betrauen (Ortsälteste). Die Ortsältesten bilden in diesem Fall zu-
sammen mit den Kirchenältesten, die im Predigtbezirk wohnen, den 
Ortsältestenrat. Der Ältestenkreis entsendet weiterhin eine Gemein-
depfarrerin oder einen Gemeindepfarrer der Pfarrgemeinde in den 
Ortsältestenrat. 

Kirchengemeinderat Zuständigkeiten nach Artikel 16 Abs. 3 GO 
auf die Kirchenältesten übertragen, die im Predigtbezirk wohnen, 
soweit sie die örtliche Gemeindearbeit, den Gottesdienst und Fra-
gen der kirchlichen Lebensordnungen betreffen. Zusätzlich kann er 
in den Predigtbezirken weitere Personen, die die allgemeinen Vo-
raussetzungen der Wählbarkeit erfüllen (§§ 3 bis 4), mit diesen Auf-
gaben betrauen (Ortsälteste). Die Ortsältesten bilden in diesem Fall 
zusammen mit den Kirchenältesten, die im Predigtbezirk wohnen, 
den Ortsältestenrat. Der Ältestenkreis entsendet weiterhin eine Ge-
meindepPfarrerin oder einen GemeindepPfarrer oder eine Diako-
nin oder einen Diakon oder eine Kantorin oder einen Kantor, 
die oder der ihren Dienst auch in der Kirchengemeinde ausübt, 
der Pfarrgemeinde in den Ortsältestenrat. 

45 § 23 
Vorsitz im Kirchengemeinderat 

§ 23 
Vorsitz im Kirchengemeinderat 

46 (1) Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte jeweils ein 
stimmberechtigtes Mitglied ins Vorsitzenden- und Stellvertreten-
denamt. In das Stellvertretendenamt können mehrere Personen ge-
wählt werden. Personen nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 sind nicht wählbar. 
Der Kirchengemeinderat bestimmt die Amtszeit dieser Ämter. Der 
Kirchengemeinderat kann die Amtszeit durch Beschluss, der der 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen Mitglie-
der des Kirchengemeinderates bedarf, vorzeitig beenden. 

(1) Der Kirchengemeinderat wählt aus seiner Mitte jeweils ein 
stimmberechtigtes Mitglied ins Vorsitzenden- und Stellvertreten-
denamt. In das Stellvertretendenamt können mehrere Personen ge-
wählt werden. Personen nach § 20 Abs. 1 Nr. 4 sind nicht wählbar. 
Der Kirchengemeinderat bestimmt die Amtszeit dieser Ämter. Der 
Kirchengemeinderat kann die Amtszeit durch Beschluss, der der 
Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlich vorgeschriebenen Mitglie-
der des Kirchengemeinderates bedarf, vorzeitig beenden. 

47 (2) Wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester oder ein Mit-
glied nach § 21 Abs. 7 ins Vorsitzendenamt gewählt, ist zumindest 
ein Mitglied nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 in das Stellvertretendenamt zu 
wählen. Das Entsprechende gilt für den umgekehrten Fall. Der Kir-
chengemeinderat kann dem Mitglied im Stellvertretendenamt be-
stimmte Leitungsaufgaben übertragen. 

(2) Wird eine Kirchenälteste bzw. ein Kirchenältester oder ein Mit-
glied nach § 21 Abs. 7 ins Vorsitzendenamt gewählt, ist zumindest 
ein Mitglied nach § 20 Abs. 1 Nr. 3 in das Stellvertretendenamt zu 
wählen. Das Entsprechende gilt für den umgekehrten Fall. Der Kir-
chengemeinderat kann dem Mitglied im Stellvertretendenamt be-
stimmte Leitungsaufgaben übertragen. 

48 (3) Die Person im Vorsitzendenamt oder die Person im Stellvertre-
tendenamt hat die Aufgabe die Kirchengemeinde nach Artikel 28 
Abs. 1 GO gemeinsam mit einer weiteren Person im Rechtsverkehr 
zu vertreten. 

(3) Die Person im Vorsitzendenamt oder die Person im Stellvertre-
tendenamt hat die Aufgabe die Kirchengemeinde nach Artikel 28 
Abs. 1 GO gemeinsam mit einer weiteren Person im Rechtsverkehr 
zu vertreten. 

49 (4) Die Person im Vorsitzendenamt sorgt für die Ausführung der Be-
schlüsse des Kirchengemeinderats und führt den Schriftwechsel. 
Berichte und Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat sind 
über die Dekanin bzw. den Dekan einzureichen (Artikel 46 Abs. 3 
GO), die bzw. der sie mit ihrer bzw. seiner Stellungnahme dem 
Evangelischen Oberkirchenrat vorlegt. 

(4) Die Person im Vorsitzendenamt sorgt für die Ausführung der Be-
schlüsse des Kirchengemeinderats und führt den Schriftwechsel. 
Berichte und Anträge an den Evangelischen Oberkirchenrat sind 
über die Dekanin bzw. den Dekan einzureichen (Artikel 46 Abs. 3 
GO), die bzw. der sie mit ihrer bzw. seiner Stellungnahme dem 
Evangelischen Oberkirchenrat vorlegt. 

50 (5) Die Person im Vorsitzendenamt ist verpflichtet, die durch Ge-
setz, Satzung oder Beschluss des Kirchengemeinderats zur Mitwir-
kung berufenen Stellen (z. B. Ausschüsse, Gemeindeversamm-
lung) zu beteiligen und ist dafür verantwortlich, dass die vorge-
schriebenen aufsichtlichen Genehmigungen rechtzeitig beantragt 
werden. 

(5) Die Person im Vorsitzendenamt ist verpflichtet, die durch Ge-
setz, Satzung oder Beschluss des Kirchengemeinderats zur Mitwir-
kung berufenen Stellen (z. B. Ausschüsse, Gemeindeversamm-
lung) zu beteiligen und ist dafür verantwortlich, dass die vorge-
schriebenen aufsichtlichen Genehmigungen rechtzeitig beantragt 
werden. 

51 (7) Der Person im Vorsitzendenamt obliegt die Dienstaufsicht über 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Die Zu-
ständigkeit des Kirchengemeinderates für Personalentscheidungen 
bleibt hiervon unberührt. 

(7) Der Person im Vorsitzendenamt obliegt die Dienstaufsicht über 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde. Die Zu-
ständigkeit des Kirchengemeinderates für Personalentscheidungen 
bleibt hiervon unberührt. 

52 (8) Die Person im Vorsitzendenamt ist zuständig für die Erteilung 
der Kassenanordnungen. 

(8) Die Person im Vorsitzendenamt erteilt den Feststellungs-
vermerk für Zahlungen gemeinsam mit einer weiteren Person, 
die hinsichtlich des betreffenden Zahlungsvorgangs sachkun-
dig ist. Sodann legt die Person im Vorsitzendenamt den Fest-
stellungsvermerk mit den rechnungsbegründenden Unterla-
gen sowie der Weisung, die Zahlung anzuordnen und zu voll-
ziehen dem zuständigen Verwaltungs- und Serviceamt vor. 

53 (9) Aufgaben nach Absatz 3 bis 8 können durch Beschluss des Kir-
chengemeinderates oder durch Regelungen, die Bestandteil der 
Geschäftsordnung sind, delegiert werden. Die Bestimmungen der 
§§ 25 bis 28 bleiben hiervon unberührt. 

(9) Aufgaben nach Absatz 3 bis 8 können durch Beschluss des Kir-
chengemeinderates oder durch Regelungen, die Bestandteil der 
Geschäftsordnung sind, delegiert werden. Die Bestimmungen der 
§§ 25 bis 28 bleiben hiervon unberührt. 

54 (10) Wenn der Kirchengemeinderat mit einem Beschluss gegen 
rechtliche Regelungen verstößt, hat die Person im Vorsitzendenamt 
den Beschluss zu beanstanden und, falls der Kirchengemeinderat 
bei seinem Beschluss verbleibt, unverzüglich die Entscheidung des 
Evangelischen Oberkirchenrats einzuholen. Die Ausführung des 
Beschlusses ist bis zu dessen Entscheidung auszusetzen. 

(10) Wenn der Kirchengemeinderat mit einem Beschluss gegen 
rechtliche Regelungen verstößt, hat die Person im Vorsitzendenamt 
den Beschluss zu beanstanden und, falls der Kirchengemeinderat 
bei seinem Beschluss verbleibt, unverzüglich die Entscheidung des 
Evangelischen Oberkirchenrats einzuholen. Die Ausführung des 
Beschlusses ist bis zu dessen Entscheidung auszusetzen. 
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55 (11) Für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Kirchenge-
meinderates richtet dieser in der Regel eine Geschäftsstelle bei ei-
nem der Gemeindepfarrämter ein. 

(11) Für die Führung der Verwaltungsgeschäfte des Kirchenge-
meinderates richtet dieser in der Regel eine Geschäftsstelle bei ei-
nem der Gemeindepfarrämter ein. 

56 (12) Der Kirchengemeinderat kann im Einvernehmen mit der Per-
son im Vorsitzendenamt Geschäfte der laufenden Verwaltung an 
ehrenamtliche Mitarbeitende übertragen. 

(12) Der Kirchengemeinderat kann im Einvernehmen mit der Per-
son im Vorsitzendenamt Geschäfte der laufenden Verwaltung an 
ehrenamtliche Mitarbeitende übertragen. 

57 § 53 
Berufung von Synodalen 

§ 53 
Berufung von Synodalen 

58 (1) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates berufen im 
Einvernehmen mit der Landesbischöfin oder dem Landesbischof 
Pfarrerinnen oder Pfarrer und Gemeindeglieder, die die allgemei-
nen Voraussetzungen der Wählbarkeit (§§ 3 bis 4) erfüllen, darunter 
ein Mitglied der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg, sowie für dieses eine Stellvertretung, zu Mitglie-
dern der Landessynode. 

(1) Die synodalen Mitglieder des Landeskirchenrates berufen im 
Einvernehmen mit der Landesbischöfin oder dem Landesbischof 
Pfarrerinnen oder Pfarrer und Gemeindeglieder, die die allgemei-
nen Voraussetzungen der Wählbarkeit (§§ 3 bis 4) erfüllen, darunter 
ein Mitglied der Theologischen Fakultät der Ruprecht-Karls-Univer-
sität Heidelberg, sowie für dieses eine Stellvertretung, zu Mitglie-
dern der Landessynode. 

59 (2) Die Zahl der Berufenen darf höchstens ein Fünftel der gewählten 
Landessynodalen betragen. 

(2) Die Zahl der Berufenen darf höchstens ein Fünftel der gewählten 
Landessynodalen betragen. 

60 (3) Unter den Berufenen soll höchstens ein Drittel der Personen im 
kirchlichen Dienst stehen (§ 2 Abs. 5). 

(3) Unter den Berufenen soll höchstens ein Drittel der Personen im 
kirchlichen Dienst stehen (§ 2 Abs. 5). 

61 (4) Nach Absatz 1 sollen weiterhin vier Personen, die zum Zeitpunkt 
der Berufung das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in die 
Landessynode berufen werden. Die Berufungen werden jeweils für 
die erste und die zweite Hälfte der Amtszeit der Landessynode aus-
gesprochen. Absätze 2 und 3 sind nicht anwendbar. 

(4) Nach Absatz 1 sollen weiterhin vier Personen, die zum Zeitpunkt 
der Berufung das 27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, in die 
Landessynode berufen werden. Die Berufungen werden jeweils für 
die erste und die zweite Hälfte der Amtszeit der Landessynode aus-
gesprochen. Absätze 2 und 3 sind nicht anwendbar. 

62 (5) Bei der Berufung der Synodalen ist darauf zu achten, dass die 
Landessynode in ihrer Zusammensetzung der Mannigfaltigkeit der 
Kräfte und Aufgaben in der Landeskirche entspricht. 

(5) Bei der Berufung der Synodalen ist darauf zu achten, dass die 
Landessynode in ihrer Zusammensetzung der Mannigfaltigkeit der 
Kräfte und Aufgaben in der Landeskirche entspricht. 

63 (6) Die Berufung erfolgt nach Abschluss der Wahl der Landessyno-
dalen durch die Bezirkssynoden. Vorschläge für die Berufung kön-
nen gemacht werden. 

(6) Die Berufung erfolgt nach Abschluss der Wahl der Landessyno-
dalen durch die Bezirkssynoden. Vorschläge für die Berufung kön-
nen gemacht werden. 

 
 

  

64 Kirchliches Gesetz 
über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben kirchlicher 
Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter 

und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden 

(Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz - VSA-G) 

Kirchliches Gesetz 
über die Wahrnehmung der Verwaltungsaufgaben kirchlicher 
Rechtsträger sowie über die Verwaltungs- und Serviceämter 

und Evangelischen Kirchenverwaltungen in der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden 

(Verwaltungs- und Serviceamtsgesetz - VSA-G) 
65 § 4 

Verwaltungsdienstgemeinschaft; 
Zusammenarbeit 

§ 4 
Verwaltungsdienstgemeinschaft; 

Zusammenarbeit 
66 (1) Die kirchlichen Rechtsträger können die in § 1 Abs. 2 bezeich-

neten Aufgaben im Wege des gemeinsamen Zusammenwirkens er-
ledigen oder einzelne der in § 1 Abs. 2 bezeichneten Aufgaben 
durch einen anderen kirchlichen Rechtsträger erledigen lassen 
(Verwaltungsdienstgemeinschaft). § 3 Abs. 1 und 2 bleibt unbe-
rührt. Die Zusammenarbeit wird in einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung der kirchlichen Rechtsträger geregelt, die 
1. unbefristet abzuschließen ist, 
2. die genannten Aufgaben nennt und die rechtliche Verantwortlich-
keit festlegt und 
3. die Kostenerstattung oder die Kostenteilung für die Aufgabener-
füllung regelt. 
Die Vereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung des Evan-
gelischen Oberkirchenrates. Im Rahmen der Kostenteilung oder 
Kostenerstattung sind die zu teilenden oder erstattenden Kosten so 
zu bemessen, dass sie den anfallenden Aufwand decken und sich 
zwischen der übertragenen Aufgabe und den anzusetzenden Kos-
ten kein Missverhältnis ergibt. § 6 gilt für die Aufgabenübertragung 
entsprechend. 

(1) Die kirchlichen Rechtsträger können die in § 1 Abs. 2 bezeich-
neten Aufgaben im Wege des gemeinsamen Zusammenwirkens er-
ledigen oder einzelne der in § 1 Abs. 2 bezeichneten Aufgaben 
durch einen anderen kirchlichen Rechtsträger erledigen lassen 
(Verwaltungsdienstgemeinschaft). § 3 Abs. 1 und 2 bleibt unbe-
rührt. Die Zusammenarbeit wird in einer öffentlich-rechtlichen Ver-
einbarung der kirchlichen Rechtsträger geregelt, die 
1. unbefristet abzuschließen ist, 
2. die genannten Aufgaben nennt und die rechtliche Verantwortlich-
keit festlegt und 
3. die Kostenerstattung oder die Kostenteilung für die Aufgabener-
füllung regelt. 
Die Vereinbarung bedarf der vorherigen Genehmigung des Evan-
gelischen Oberkirchenrates. Im Rahmen der Kostenteilung oder 
Kostenerstattung sind die zu teilenden oder erstattenden Kosten so 
zu bemessen, dass sie den anfallenden Aufwand decken und sich 
zwischen der übertragenen Aufgabe und den anzusetzenden Kos-
ten kein Missverhältnis ergibt. § 6 gilt für die Aufgabenübertragung 
entsprechend. 

67 (2) Absatz 1 gilt für die Verwaltungszweckverbände für die ihnen 
nach § 3 Abs. 1 und 2 übertragenen Aufgaben entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt für die Verwaltungszweckverbände für die ihnen 
nach § 3 Abs. 1 und 2 übertragenen Aufgaben, sowie für ein Zu-
sammenwirken der Landeskirche mit den kirchlichen Rechts-
trägern im Rahmen der Aufgaben nach § 1 Abs. 2, entspre-
chend. 
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Anlage 11 Eingang 04/11

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Immobilienplattform „Kirchenland in Kirchenhand“
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Anlage 12 Eingang 04/12

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des Aus-
führungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz der EKD

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 40/2022 Teil I ab-
gedruckt.)

Vo
rla

ge
 d

es
 L

an
de

sk
irc

he
nr

at
es

an
 d

ie
 L

an
de

ss
yn

od
e 

de
r E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

zu
r F

rü
hj

ah
rs

ta
gu

ng
20

22
 

En
tw

ur
f

K
irc

hl
ic

he
s 

G
es

et
z 

zu
r Ä

nd
er

un
g 

de
s

A
us

fü
hr

un
gs

ge
se

tz
es

zu
m

 P
fa

rr
di

en
st

ge
se

tz
 d

er
 E

K
D

Vo
m

…

D
ie

 L
an

de
ss

yn
od

e 
ha

t d
as

fo
lg

en
de

 k
irc

hl
ic

he
 G

es
et

z
be

sc
hl

os
se

n:

A
rt

ik
el

1
Ä

nd
er

un
g

de
s

A
us

fü
hr

un
gs

ge
se

tz
es

 z
um

 P
fa

rr
di

en
st

ge
se

tz
 d

er
 E

K
D

D
as

 A
us

fü
hr

un
gs

ge
se

tz
 z

um
 K

irc
he

ng
es

et
z 

zu
r R

eg
el

un
g 

de
r D

ie
ns

tv
er

hä
ltn

is
se

 d
er

 P
fa

rre
-

rin
ne

n 
un

d 
Pf

ar
re

r 
in

 
de

r 
Ev

an
ge

lis
ch

en
 

Ki
rc

he
 

in
 

D
eu

ts
ch

la
nd

(A
us

fü
hr

un
gs

ge
se

tz
 P

fa
rrd

ie
ns

tg
es

et
z 

de
r E

KD
 - 

AG
-P

fD
G

.E
KD

)v
om

 1
6.

 A
pr

il 
20

11
 (G

VB
l. 

S.
 9

1)
, z

ul
et

zt
 g

eä
nd

er
t a

m
 2

4.
 O

kt
ob

er
 2

01
9 

(G
VB

l. 
20

20
, S

. 1
2)

 w
ird

 w
ie

 fo
lg

t g
eä

nd
er

t:

1.
 In

 §
19

Ab
s.

1 
w

er
de

n
na

ch
 d

em
 W

or
t „

R
el

ig
io

ns
un

te
rri

ch
t“

fo
lg

en
de

 W
ör

te
re

in
ge

fü
gt

:

„o
de

r f
ür

 h
öc

hs
te

ns
 d

re
iJ

ah
re

 in
 g

em
ei

nd
lic

he
n

Ve
rtr

et
un

gs
di

en
st

en
“

2.
 I

n 
§ 

24
 A

bs
. 

3 
w

er
de

n 
di

e
W

ör
te

r
„§

 8
7 

Ab
s.

4 
Pf

D
G

.E
KD

“ 
du

rc
h

di
e 

W
ör

te
r

„§
 8

7a
 

Pf
D

G
.E

KD
“ e

rs
et

zt
.

A
rt

ik
el

2
In

kr
af

ttr
et

en

D
ie

se
s 

ki
rc

hl
ic

he
 G

es
et

z
tri

tt
zu

m
 1

.J
ul

i2
02

2
in

 K
ra

ft.

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

D
ie

se
s 

ki
rc

hl
ic

he
G

es
et

z 
w

ird
 h

ie
rm

it
ve

rk
ün

de
t.

K
a 

r l
 s

 r 
u 

h 
e,

de
n

D
ie

La
nd

es
bi

sc
hö

fin

P 
r o

f.
D

r.
H

 e
 i

k
e

S
p 

r i
 n

g 
h

a
rt

– 
1 

–



208  April 2022Anlage 12

Zu
r B

eg
rü

nd
un

g:

Zu
 1

.

Im
 G

ru
nd

pr
in

zi
p 

ka
nn

 a
us

 b
ea

m
te

nr
ec

ht
lic

he
n 

G
rü

nd
en

 T
ei

ld
ie

ns
t n

ur
 m

it 
ei

ne
m

 M
in

de
st

um
-

fa
ng

 v
on

 5
0%

 g
ef

üh
rt 

w
er

de
n.

 §
 6

8 
Ab

s.
 3

 P
fD

G
.E

KD
 is

t e
s 

ab
er

 a
uc

h 
m

ög
lic

h 
vo

rz
us

eh
en

, 
di

es
e 

G
re

nz
e 

zu
 u

nt
er

sc
hr

ei
te

n 
un

d 
al

so
 e

in
en

 u
nt

er
hä

lft
ig

en
 T

ei
ld

ie
ns

t z
uz

ul
as

se
n.

Be
i Ü

be
r-

na
hm

e 
de

s 
Pf

ar
rd

ie
ns

tg
es

et
ze

s 
de

r E
KD

 w
ur

de
 d

ie
se

 F
ra

ge
 e

in
ge

he
nd

 e
rö

rte
rt 

un
d 

fe
st

ge
le

gt
, 

da
ss

 u
nt

er
hä

lft
ig

er
 T

ei
ld

ie
ns

t n
ur

 im
 B

er
ei

ch
 d

es
 R

el
ig

io
ns

un
te

rri
ch

te
s,

 n
ic

ht
 je

do
ch

 im
 B

er
ei

ch
 

de
s 

G
em

ei
nd

ep
fa

rrd
ie

ns
te

s 
vo

rs
te

llb
ar

 s
ch

ie
n.

 I
m

 B
er

ei
ch

 d
es

 R
el

ig
io

ns
un

te
rri

ch
ts

 b
es

te
ht

 
au

ch
 e

in
 p

ra
kt

is
ch

es
 B

ed
ür

fn
is

, d
a 

es
 e

rfo
rd

er
lic

h 
un

d 
ge

w
ün

sc
ht

 is
t, 

Pf
ar

re
rin

ne
n 

od
er

 P
fa

r-
re

r, 
di

e 
si

ch
 z

um
 B

ei
sp

ie
l i

n 
ei

ne
r B

eu
rla

ub
un

g 
au

s 
fa

m
iliä

re
n 

G
rü

nd
en

 b
ef

in
de

n,
 u

nt
er

hä
lft

ig
 

im
 R

el
ig

io
ns

un
te

rri
ch

t e
in

zu
se

tz
en

. D
ie

s 
w

ar
 fr

üh
er

 n
ur

 a
uf

 B
as

is
 e

in
es

 A
ng

es
te

llt
en

ve
rh

äl
t-

ni
ss

es
 p

ra
kt

is
ch

 m
ög

lic
h.

 D
ah

er
 e

rö
ffn

et
 §

 1
9 

AG
-P

fD
G

.E
KD

 (
s.

u.
) 

di
es

e 
M

ög
lic

hk
ei

t 
be

-
sc

hr
än

kt
 a

uf
 d

en
 D

ie
ns

t i
m

 R
el

ig
io

ns
un

te
rri

ch
t.

N
un

m
eh

r e
rg

ib
t s

ic
h 

de
rB

ed
ar

f, 
au

ch
 d

en
 E

in
sa

tz
 a

uf
 d

er
 g

em
ei

nd
lic

he
n

Eb
en

e 
im

 u
nt

er
hä

lf-
tig

en
 U

m
fa

ng
 fü

r b
eg

re
nz

te
 D

ie
ns

te
 z

uz
ul

as
se

n.
 K

on
kr

et
 m

öc
ht

e 
ei

ne
 P

er
so

n,
 d

ie
 ü

be
rh

äl
fti

g 
ei

ne
r 

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

en
 T

ät
ig

ke
it 

fü
r 

be
gr

en
zt

e 
Ze

it 
na

ch
ge

he
n 

m
öc

ht
e,

au
ch

 g
er

ne
 im

 B
e-

re
ic

h 
de

s 
Pf

ar
rd

ie
ns

te
s 

un
te

rh
äl

fti
g 

ei
ng

es
et

zt
 w

er
de

n.
 S

ei
te

ns
 d

er
 L

an
de

sk
irc

he
 b

es
te

ht
 fü

r 
so

lc
he

 fl
ex

ib
le

 L
ös

un
ge

n 
an

ge
si

ch
ts

 d
er

 s
ic

h 
an

kü
nd

ig
en

de
n 

Pe
rs

on
al

kn
ap

ph
ei

t e
in

 In
te

re
ss

e.
 

D
ah

er
 s

ol
l n

un
 d

ie
se

 M
ög

lic
hk

ei
t a

uc
h 

au
ße

rh
al

b 
de

s 
R

el
ig

io
ns

un
te

rri
ch

ts
 e

rö
ffn

et
 w

er
de

n.
 E

in
 

Ei
ns

at
z 

nu
r 

in
 e

in
er

 e
in

ze
ln

en
G

em
ei

nd
e 

so
ll 

da
be

i a
be

r 
ni

ch
t i

n 
Be

tra
ch

t g
ez

og
en

 w
er

de
n,

w
ei

l e
s 

ni
ch

t d
ar

um
 g

eh
t,

di
e 

Ve
rs

or
gu

ng
 v

on
G

em
ei

nd
en

du
rc

h 
ei

ne
n 

un
te

rh
äl

fti
ge

n 
Te

ild
ie

ns
t 

zu
 re

du
zi

er
en

. I
m

 B
er

ei
ch

 d
er

 g
em

ei
nd

lic
he

n 
Ve

rtr
et

un
gs

di
en

st
e 

ka
nn

 e
in

 u
nt

er
hä

lft
ig

er
 E

in
-

sa
tz

 a
be

r g
ut

 a
bg

eb
ild

et
 w

er
de

n.

§ 
19

(Z
u 

§ 
68

) B
eu

rla
ub

un
g,

 T
ei

ld
ie

ns
t, 

S
te

lle
nt

ei
lu

ng
(1

) U
nt

er
hä

lft
ig

er
 T

ei
ld

ie
ns

ti
st

 in
 e

in
em

 U
m

fa
ng

 v
on

 m
in

de
st

en
s

20
 %

 e
in

es
 D

ep
ut

at
es

 b
ei

 
P

fa
rr

st
el

le
n 

im
 h

au
pt

be
ru

fli
ch

en
 R

el
ig

io
ns

un
te

rr
ic

ht
 z

ul
äs

si
g.

Zu
 2

.

Ko
rre

kt
ur

 e
in

es
re

da
kt

io
ne

lle
n 

Fe
hl

er
s 

(F
eh

lv
er

w
ei

s)
.

St
ut

en
se

e,
 d

en
 1

0.
3.

20
22

 

 

Be
tr:

 S
te

llu
ng

na
hm

e 
zu

m
 E

nt
w

ur
f d

es
 L

KR
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

de
s 

AG
-P

fD
G

.E
KD

/ I
hr

 
Sc

hr
ei

be
n 

vo
m

 7
.2

.2
2 

Se
hr

 g
ee

hr
te

r H
er

r T
rö

ge
r-M

et
hl

in
g,

 

da
 d

ie
 P

fa
rrv

er
tre

tu
ng

 e
rs

t h
eu

te
 e

in
e 

zu
sä

tz
lic

he
 S

itz
un

g 
al

s 
Vi

de
ok

on
fe

re
nz

 
du

rc
hf

üh
re

n 
ko

nn
te

, s
ch

ic
ke

 ic
h 

Ih
ne

n 
et

w
as

 s
pä

te
r a

ls
 v

on
 Ih

ne
n 

er
be

te
n 

di
e 

St
el

lu
ng

na
hm

e 
zu

m
 E

nt
w

ur
f d

es
 L

KR
 z

ur
 Ä

nd
er

un
g 

de
s 

AG
-P

fD
G

.E
KD

, v
er

bu
nd

en
 

m
it 

de
r B

itt
e,

 s
ie

 a
n 

di
e 

zu
st

än
di

ge
n 

G
re

m
ie

n 
w

ei
te

rz
ul

ei
te

n:
 

Pu
nk

t 1
 d

es
 G

es
et

ze
nt

w
ur

fs
, d

ie
 E

rm
ög

lic
hu

ng
 u

nt
er

hä
lft

ig
en

 D
ie

ns
te

s 
üb

er
 d

en
 

R
el

ig
io

ns
un

te
rri

ch
t h

in
au

s,
 w

ird
 v

on
 d

er
 P

fa
rrv

er
tre

tu
ng

 e
in

he
llig

 b
eg

rü
ßt

. 
D

ar
üb

er
 h

in
au

s 
ka

nn
 s

ic
h 

di
e 

Pf
ar

rv
er

tre
tu

ng
 a

uc
h 

vo
rs

te
lle

n,
 d

as
s 

di
e 

Sy
no

de
 n

ic
ht

 
nu

r V
er

tre
tu

ng
sd

ie
ns

te
 in

 d
en

 B
lic

k 
ni

m
m

t, 
so

nd
er

n 
au

ch
 d

en
 re

gu
lä

re
n 

G
em

ei
nd

ep
fa

rrd
ie

ns
t. 

Vo
ra

us
se

tz
un

g 
da

fü
r w

är
e 

al
le

rd
in

gs
  

a)
 e

in
 D

ie
ns

tp
la

n,
 d

er
 d

ie
 z

u 
üb

er
ne

hm
en

de
n 

Au
fg

ab
en

 k
la

r d
ef

in
ie

rt 
b)

 d
as

 E
in

ve
rn

eh
m

en
 m

it 
de

n 
Ko

lle
gI

nn
en

 in
 d

er
 D

ie
ns

tg
ru

pp
e 

bz
w

. i
n 

de
r 

Ko
op

er
at

io
ns

re
gi

on
 

c)
 k

la
re

 A
bs

pr
ac

he
n 

da
rü

be
r, 

w
ie

 d
ie

 n
ic

ht
 a

us
ge

fü
llt

en
 S

te
lle

na
nt

ei
le

 v
er

tre
te

n 
w

er
de

n.
 

Al
s 

So
nd

er
fa

ll 
de

r T
he

m
at

ik
 u

nt
er

hä
lft

ig
er

 D
ie

ns
t s

te
llt

 s
ic

h 
di

e 
El

te
rn

ze
it 

da
r. 

M
eh

rfa
ch

 h
at

 d
ie

 P
fa

rrv
er

tre
tu

ng
 A

nf
ra

ge
n 

vo
n 

Pf
ar

re
rin

ne
n 

er
ha

lte
n,

 d
ie

 d
en

 V
er

lu
st

 
de

r S
te

lle
 n

ac
h 

18
 M

on
at

en
 u

nt
er

hä
lft

ig
em

 G
em

ei
nd

ep
fa

rrd
ie

ns
t a

ls
 p

ro
bl

em
at

is
ch

 
fü

r d
ie

 P
ha

se
 d

er
 F

am
ilie

ng
rü

nd
un

g 
an

sa
he

n,
 d

a 
de

r S
te

lle
nv

er
lu

st
 d

en
 

er
zw

un
ge

ne
n 

Au
sz

ug
 a

us
 e

in
er

 P
fa

rrd
ie

ns
tw

oh
nu

ng
 b

ed
eu

te
t, 

de
re

n 
Be

zu
g 

ja
 

au
fg

ru
nd

 d
er

 D
ie

ns
tw

oh
nu

ng
sp

fli
ch

t n
ic

ht
 in

s 
Be

lie
be

n 
de

r P
fa

rrp
er

so
n 

ge
st

el
lt 

is
t. 

In
so

fe
rn

 w
är

e 
es

 fü
r u

ns
 d

en
kb

ar
, d

as
s 

di
e 

La
nd

es
ki

rc
he

 im
 Z

ug
 d

er
 N

eu
re

ge
lu

ng
 

de
s 

AG
-P

fD
G

.E
KD

 m
it 

ei
ne

m
 §

 1
6 

(3
) v

on
 d

er
 Ö

ffn
un

gs
kl

au
se

l d
es

 §
 5

4 
(2

) 
Pf

D
G

.E
KD

1  G
eb

ra
uc

h 
m

ac
ht

 u
nd

 fü
r d

ie
 E

lte
rn

ze
it 

ei
ne

 E
nt

fri
st

un
g 

de
s 

St
el

le
nv

er
lu

st
s 

be
i u

nt
er

hä
lft

ig
em

 D
ie

ns
t v

or
ni

m
m

t. 
D

am
it 

kö
nn

te
 b

ei
 m

in
de

st
en

s 
20

 %
 D

ie
ns

tu
m

fa
ng

 d
ie

 g
es

am
te

 E
lte

rn
ze

it 
oh

ne
 V

er
lu

st
 d

es
 P

fa
rrh

au
se

s 
in

 
An

sp
ru

ch
 g

en
om

m
en

 w
er

de
n.

 

 H
er

zl
ic

he
 G

rü
ße

 

Vo
lk

er
 M

at
th

ae
i, 

Vo
rs

itz
en

de
r d

er
 P

fa
rrv

er
tre

tu
ng

, R
eu

tg
ra

be
nw

eg
 1

6,
 7

62
97

 
St

ut
en

se
e 

 

 
1  W

ird
 w

äh
re

nd
 d

er
 E

lte
rn

ze
it 

ke
in

 D
ie

ns
t o

de
r D

ie
ns

t m
it 

w
en

ig
er

 a
ls

 d
er

 H
äl

fte
 e

in
es

 v
ol

le
n 

D
ie

ns
tu

m
fa

ng
s 

au
sg

eü
bt

, s
o 

tri
tt 

ei
n 

Ve
rlu

st
 d

er
 S

te
lle

 n
ic

ht
 e

in
, s

of
er

n 
di

es
e 

Fo
rm

en
 d

er
 E

lte
rn

ze
it 

in
sg

es
am

t l
än

gs
te

ns
 fü

r 1
8 

M
on

at
e 

in
 A

ns
pr

uc
h 

ge
no

m
m

en
 w

er
de

n.
 D

ie
 E

va
ng

el
is

ch
e 

Ki
rc

he
 in

 
D

eu
ts

ch
la

nd
, d

ie
 G

lie
dk

irc
he

n 
un

d 
gl

ie
dk

irc
hl

ic
he

n 
Zu

sa
m

m
en

sc
hl

üs
se

 k
ön

ne
n 

je
 fü

r i
hr

en
 B

er
ei

ch
 

ei
ne

 lä
ng

er
e 

Fr
is

t b
es

tim
m

en
. I

m
 Ü

br
ig

en
 g

el
te

n 
§ 

69
 A

bs
at

z 
3 

un
d 

4,
 d

ie
 §

§ 
72

 u
nd

 7
3,

 §
 7

4 
Ab

sa
tz

 2
 

un
d 

di
e 

§§
 7

5 
un

d 
76

 w
äh

re
nd

 d
er

 E
lte

rn
ze

it 
en

ts
pr

ec
he

nd
. 

St
el

lu
ng

na
hm

e 
de

r P
fa

rr
ve

rt
re

tu
ng

 d
er

 E
va

ng
el

is
ch

en
 L

an
de

sk
irc

he
 in

 B
ad

en
 

vo
m

 1
0.

 M
är

z 
20

22
 b

et
r. 

En
tw

ur
f K

irc
hl

ic
he

s 
G

es
et

z 
zu

r Ä
nd

er
un

g 
de

s 
A

us
fü

h-
ru

ng
sg

es
et

ze
s 

zu
m

 P
fa

rr
di

en
st

ge
se

tz
 d

er
 E

K
D

– 
3 

–

– 
2 

–



April 2022  209Anlage 13

Anlage 13 Eingang 04/13

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Entwurf kirchliches Gesetz über das Archivwesen in 
der Evangelischen Landeskirche in Baden (Archiv-
gesetz – ArchG)

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 41/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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es

ch
ic

ht
lic

he
n 

un
d

kü
ns

tle
ris

ch
en

 A
us

sa
ge

ge
ha

lt 
ki

rc
hl

ic
he

n 
Ar

ch
iv

gu
ts

.

(2
)D

ie
 T

rä
ge

r d
er

 k
irc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
e 

ha
be

n 
di

e 
no

tw
en

di
ge

n 
or

ga
ni

sa
to

ris
ch

en
, t

ec
hn

is
ch

en
un

d 
pe

rs
on

el
le

n 
M

aß
na

hm
en

 z
u 

tre
ffe

n,
 u

m
 d

ie
 d

au
er

nd
e 

Au
fb

ew
ah

ru
ng

,
Er

ha
ltu

ng
 u

nd
Be

nu
tz

ba
rk

ei
t 

de
s 

Ar
ch

iv
gu

ts
 

zu
 

ge
w

äh
rle

is
te

n 
so

w
ie

 
de

ss
en

 
Sc

hu
tz

 
vo

r 
un

be
fu

gt
er

Be
nu

tz
un

g,
 v

or
 B

es
ch

äd
ig

un
g 

od
er

 V
er

ni
ch

tu
ng

 s
ic

he
rz

us
te

lle
n.

(3
)A

rc
hi

vg
ut

 is
t u

nv
er

äu
ße

rli
ch

.

§
2

G
el

tu
ng

sb
er

ei
ch

D
ie

se
s 

Ki
rc

he
ng

es
et

z 
gi

lt 
fü

r 
di

e 
Ev

an
ge

lis
ch

e 
La

nd
es

ki
rc

he
 

in
 

Ba
de

n,
 

ih
re

 
Ki

rc
he

ng
em

ei
nd

en
, 

Ki
rc

he
nb

ez
irk

e
un

d 
Ve

rb
än

de
 s

ow
ie

 a
nd

er
e 

ki
rc

hl
ic

he
 R

ec
ht

st
rä

ge
r 

un
ab

hä
ng

ig
 v

on
 i

hr
er

 R
ec

ht
sf

or
m

, 
di

e 
de

r 
Au

fs
ic

ht
 d

ur
ch

 d
ie

 L
an

de
sk

irc
he

 u
nt

er
lie

ge
n

(k
irc

hl
ic

he
 R

ec
ht

st
rä

ge
r).

 

§
3

B
eg

rif
fs

be
st

im
m

un
ge

n

Im
 S

in
ne

 d
ie

se
s 

G
es

et
ze

s 
is

t o
de

r s
in

d
1.

An
ge

hö
rig

e:
 E

he
ga

tte
n,

 P
ar

tn
er

 e
in

er
 e

in
ge

tra
ge

ne
n 

Le
be

ns
ge

m
ei

ns
ch

af
t 

so
w

ie
 K

in
de

r,
En

ke
lk

in
de

r, 
G

ro
ße

lte
rn

, E
lte

rn
 u

nd
 G

es
ch

w
is

te
r d

er
 B

et
ro

ffe
ne

n;
2.

Be
tro

ffe
ne

: 
Be

st
im

m
te

 o
de

r 
be

st
im

m
ba

re
 n

at
ür

lic
he

 P
er

so
ne

n,
 z

u 
de

ne
n 

In
fo

rm
at

io
ne

n
vo

rli
eg

en
;

3.
En

ts
te

hu
ng

: 
D

er
 Z

ei
tp

un
kt

 d
er

 l
et

zt
en

 i
nh

al
tli

ch
en

 B
ea

rb
ei

tu
ng

 d
er

 U
nt

er
la

ge
n 

ei
ne

s
Vo

rg
an

gs
;

4.
U

nt
er

la
ge

n:
 S

ch
rif

tg
ut

 u
nd

 D
at

en
 je

de
r A

rt,
 u

na
bh

än
gi

g 
vo

n 
ih

re
r p

hy
si

ka
lis

ch
en

 N
at

ur
, d

er
Ar

t i
hr

er
 E

nt
st

eh
un

g,
 A

uf
be

w
ah

ru
ng

 u
nd

 S
pe

ic
he

ru
ng

;
5.

Ar
ch

iv
re

ife
: A

rc
hi

vr
ei

f s
in

d 
U

nt
er

la
ge

n,
 d

er
en

 A
uf

be
w

ah
ru

ng
sf

ris
t a

bg
el

au
fe

n 
is

t o
de

r d
ie

 fü
r

di
e 

Er
fü

llu
ng

 d
er

 A
uf

ga
be

n 
de

r l
au

fe
nd

en
 V

er
w

al
tu

ng
 n

ic
ht

 m
eh

r s
tä

nd
ig

 b
en

öt
ig

t w
er

de
n;

6.
Be

w
er

tu
ng

: B
ew

er
tu

ng
 is

t d
ie

 F
es

ts
te

llu
ng

 d
er

 A
rc

hi
vw

ür
di

gk
ei

t d
es

 A
rc

hi
vg

ut
s 

du
rc

h 
da

s
zu

st
än

di
ge

 A
rc

hi
v;

– 
1 

–
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7.
Ar

ch
iv

w
ür

di
gk

ei
t: 

Ar
ch

iv
w

ür
di

g 
si

nd
 U

nt
er

la
ge

n,
 d

ie
 b

le
ib

en
de

n 
W

er
t h

ab
en

, i
ns

be
so

nd
er

e
a)

fü
r d

ie
 k

irc
hl

ic
he

 G
es

et
zg

eb
un

g,
 V

er
w

al
tu

ng
 u

nd
 R

ec
ht

sp
re

ch
un

g,
b)

au
fg

ru
nd

 
ih

re
r 

ki
rc

hl
ic

he
n,

 
po

lit
is

ch
en

, 
re

ch
tli

ch
en

, 
so

zi
al

en
, 

w
irt

sc
ha

ftl
ic

he
n 

od
er

ku
ltu

re
lle

n 
Be

de
ut

un
g 

fü
r W

is
se

ns
ch

af
t o

de
r F

or
sc

hu
ng

,
c)

w
en

n
ei

ne
 R

ec
ht

sv
or

sc
hr

ift
 o

de
r V

er
ei

nb
ar

un
g 

di
e 

da
ue

rn
de

 A
uf

be
w

ah
ru

ng
 v

or
si

eh
t,

d)
Fi

lm
e

od
er

 D
ok

um
en

ta
tio

ne
n,

 d
ie

 im
 A

uf
tra

g 
de

r L
an

de
sk

irc
he

 e
nt

st
an

de
n 

si
nd

so
w

ie
e)

Pr
og

ra
m

m
e,

 d
ie

 z
ur

 L
es

ba
rk

ei
t v

on
 D

at
en

 n
ot

w
en

di
g 

si
nd

;
8.

Ar
ch

iv
gu

t: 
U

nt
er

la
ge

n,
 d

ie
 a

rc
hi

vr
ei

f s
in

d 
un

d 
fü

r 
di

e 
di

e 
Ar

ch
iv

w
ür

di
gk

ei
t f

es
tg

es
te

llt
 u

nd
üb

er
 d

ie
 d

au
er

ha
fte

 Ü
be

rn
ah

m
e 

en
ts

ch
ie

de
n 

w
ur

de
;

9.
Ar

ch
iv

ie
ru

ng
: 

Ar
ch

iv
ie

ru
ng

 u
m

fa
ss

t 
di

e 
Er

fa
ss

un
g,

 B
ew

er
tu

ng
, 

Ü
be

rn
ah

m
e,

 E
rh

al
tu

ng
,

Er
sc

hl
ie

ßu
ng

, 
Ve

rw
ah

ru
ng

, 
N

ut
zb

ar
m

ac
hu

ng
 

un
d 

Au
sw

er
tu

ng
 

vo
n

Ar
ch

iv
gu

t 
na

ch
ar

ch
iv

w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

en
 S

ta
nd

ar
ds

;
10

.
Zw

is
ch

en
ar

ch
iv

gu
t: 

U
nt

er
la

ge
n,

 d
ie

 d
as

 A
rc

hi
v 

vo
r 

Ab
la

uf
 d

er
 A

uf
be

w
ah

ru
ng

sf
ris

te
n

vo
rlä

uf
ig

 ü
be

rn
om

m
en

 h
at

.U
nt

er
la

ge
n 

au
s 

de
m

 Z
w

is
ch

en
ar

ch
iv

, d
er

en
 A

uf
be

w
ah

ru
ng

sf
ris

te
n

be
re

its
 a

bg
el

au
fe

n 
si

nd
, a

be
r 

ih
r

bl
ei

be
nd

er
 W

er
t n

oc
h 

ni
ch

t f
es

tg
es

te
llt

 w
or

de
n 

is
t, 

w
er

de
n

w
ie

 A
rc

hi
vg

ut
 b

eh
an

de
lt.

§
4

K
irc

hl
ic

he
 A

rc
hi

ve
 u

nd
 ih

re
 A

uf
ga

be
n

(1
)D

ie
 k

irc
hl

ic
he

n 
R

ec
ht

st
rä

ge
r 

er
ric

ht
en

 u
nd

 u
nt

er
ha

lte
n 

ki
rc

hl
ic

he
 A

rc
hi

ve
.

G
em

ei
ns

am
e

Ar
ch

iv
e 

kö
nn

en
 e

rri
ch

te
t w

er
de

n.

(2
)K

irc
hl

ic
he

 A
rc

hi
ve

 h
ab

en
 d

ie
 A

uf
ga

be
, 

da
s 

Ar
ch

iv
gu

t 
au

s
ih

re
m

 Z
us

tä
nd

ig
ke

its
be

re
ic

h
au

fz
un

eh
m

en
. 

Ar
ch

iv
gu

t 
au

s 
pr

iv
at

er
 H

er
ku

nf
t 

ka
nn

 a
uf

ge
no

m
m

en
 w

er
de

n,
 s

ow
ei

t 
di

es
 im

ki
rc

hl
ic

he
n 

In
te

re
ss

e 
lie

gt
.

(3
)

Au
fg

ru
nd

 
ei

ne
s 

Ve
rtr

ag
s 

kö
nn

en
 

m
it 

G
en

eh
m

ig
un

g 
du

rc
h 

de
n 

Ev
an

ge
lis

ch
en

O
be

rk
irc

he
nr

at
 

Ki
rc

he
ng

em
ei

nd
en

, 
Ki

rc
he

nb
ez

irk
e,

 
Ve

rb
än

de
 

un
d 

an
de

re
 

ki
rc

hl
ic

he
R

ec
ht

st
rä

ge
r

ih
r 

Ar
ch

iv
gu

t e
in

em
 a

nd
er

en
 k

irc
hl

ic
he

n 
Ar

ch
iv

 a
ls

 D
ep

os
itu

m
 z

ur
 V

er
w

ah
ru

ng
üb

er
ge

be
n.

 D
ie

 je
w

ei
lig

en
 E

ig
en

tu
m

sr
ec

ht
e 

am
 A

rc
hi

vg
ut

 b
le

ib
en

 d
av

on
 u

nb
er

üh
rt.

§
5

La
nd

es
ki

rc
hl

ic
he

s 
A

rc
hi

v

(1
)

D
as

 L
an

de
sk

irc
hl

ic
he

 A
rc

hi
v 

de
r 

Ev
an

ge
lis

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

 is
t 

da
s 

fü
r 

di
e

La
nd

es
ki

rc
he

 z
us

tä
nd

ig
e 

Ar
ch

iv
. E

s 
is

t B
es

ta
nd

te
il 

de
s 

Ev
an

ge
lis

ch
en

 O
be

rk
irc

he
nr

at
s.

(2
)D

as
 L

an
de

sk
irc

hl
ic

he
 A

rc
hi

v 
fö

rd
er

t d
ie

 E
rfo

rs
ch

un
g 

un
d 

Ve
rm

itt
lu

ng
de

s 
Ar

ch
iv

gu
ts

un
d

le
is

te
t d

az
u 

ei
ge

ne
 B

ei
trä

ge
.

(3
)

D
as

 L
an

de
sk

irc
hl

ic
he

 A
rc

hi
v 

be
rä

t 
un

d 
un

te
rs

tü
tz

t 
di

e 
ki

rc
hl

ic
he

n 
R

ec
ht

st
rä

ge
r

be
i d

er
Sc

hr
ift

gu
tv

er
w

al
tu

ng
, d

er
 E

rri
ch

tu
ng

 u
nd

 E
rh

al
tu

ng
 ih

re
r A

rc
hi

ve
 u

nd
 b

ei
 d

er
 A

rc
hi

vi
er

un
g.

 D
ie

s
gi

lt 
in

sb
es

on
de

re
 b

ei
 d

er
Ei

nf
üh

ru
ng

 n
eu

er
 o

de
r 

be
i w

es
en

tli
ch

en
 Ä

nd
er

un
ge

n
be

st
eh

en
de

r
el

ek
tro

ni
sc

he
r S

ys
te

m
e 

un
d 

Ve
rfa

hr
en

.

(4
)

D
as

 L
an

de
sk

irc
hl

ic
he

 A
rc

hi
v 

ka
nn

 a
rc

hi
vw

ür
di

ge
 U

nt
er

la
ge

n 
vo

n 
an

de
re

n 
al

s 
vo

n 
de

n 
in

§
2

ge
na

nn
te

n 
R

ec
ht

st
rä

ge
rn

üb
er

ne
hm

en
, s

of
er

n 
da

ra
n 

ei
n 

ki
rc

hl
ic

he
s 

In
te

re
ss

e 
be

st
eh

t.

§ 
6

A
uf

si
ch

t

(1
) 

D
er

 
Ev

an
ge

lis
ch

e 
O

be
rk

irc
he

nr
at

fü
hr

t
in

 
Ar

ch
iv

an
ge

le
ge

nh
ei

te
n 

di
e 

Fa
ch

-
un

d 
R

ec
ht

sa
uf

si
ch

t
üb

er
di

e
ki

rc
hl

ic
he

n
R

ec
ht

st
rä

ge
r

un
d

so
rg

t
fü

r
di

e
W

ah
ru

ng
de

s 
ge

sa
m

tk
irc

hl
ic

he
n 

In
te

re
ss

es
.

(2
)

Im
 

R
ah

m
en

 
de

r 
Fa

ch
au

fs
ic

ht
 

is
t 

de
r 

Ev
an

ge
lis

ch
e 

O
be

rk
irc

he
nr

at
be

re
ch

tig
t, 

di
e

ki
rc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
e 

un
d 

da
s 

R
eg

is
tra

tu
rg

ut
 z

u 
üb

er
pr

üf
en

 u
nd

 V
er

fü
gu

ng
en

 z
um

 S
ch

ut
z 

un
d

Er
ha

lt 
de

s 
Ar

ch
iv

- u
nd

 R
eg

is
tra

tu
rg

ut
s 

zu
 tr

ef
fe

n.

(3
)V

er
än

de
ru

ng
en

 u
nd

 V
er

la
ge

ru
ng

en
 v

on
 k

irc
hl

ic
he

m
 A

rc
hi

vg
ut

 d
er

 k
irc

hl
ic

he
n

R
ec

ht
st

rä
ge

r
be

dü
rfe

n 
de

r G
en

eh
m

ig
un

g 
du

rc
h 

de
n 

Ev
an

ge
lis

ch
en

 O
be

rk
irc

he
nr

at
.

(4
)B

ei
 d

er
 E

in
fü

hr
un

g 
ne

ue
r F

ac
hv

er
fa

hr
en

 u
nd

 S
ys

te
m

e 
du

rc
h 

di
e 

ki
rc

hl
ic

he
n

R
ec

ht
st

rä
ge

r
is

t d
er

 E
va

ng
el

is
ch

e 
O

be
rk

irc
he

nr
at

 b
er

ei
ts

 in
 d

er
 P

la
nu

ng
sp

ha
se

 e
in

zu
be

zi
eh

en
.

(5
)

Be
i 

G
ef

ah
r 

im
 V

er
zu

g 
fü

r 
Ar

ch
iv

gu
t 

ka
nn

 d
er

 E
va

ng
el

is
ch

e 
O

be
rk

irc
he

nr
at

 d
ie

 z
ur

Si
ch

er
un

g 
un

d 
Be

rg
un

g 
de

s 
Ar

ch
iv

gu
te

s 
de

r 
ki

rc
hl

ic
he

n
R

ec
ht

st
rä

ge
r 

no
tw

en
di

ge
n

M
aß

na
hm

en
 tr

ef
fe

n.

§
7

A
nb

ie
tu

ng
 u

nd
 A

bg
ab

e 
vo

n 
U

nt
er

la
ge

n

(1
)S

äm
tli

ch
e 

ar
ch

iv
re

ife
 U

nt
er

la
ge

n,
 u

na
bh

än
gi

g 
vo

n 
de

r 
Ar

t 
ih

re
r 

Sp
ei

ch
er

un
g,

si
nd

 d
em

 
zu

st
än

di
ge

n 
Ar

ch
iv

un
ve

rz
üg

lic
h 

un
d 

un
ve

rä
nd

er
t a

nz
ub

ie
te

n 
un

d 
zu

 ü
be

rg
eb

en
, s

ow
ei

t n
ic

ht
 

ei
ne

 E
rm

äc
ht

ig
un

g 
de

s 
La

nd
es

ki
rc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
s 

zu
r e

ig
en

st
än

di
ge

n 
Ve

rn
ic

ht
un

g 
vo

n 
ge

na
u 

be
ze

ic
hn

et
en

U
nt

er
la

ge
n

vo
rli

eg
t. 

Vo
r 

de
r 

Be
w

er
tu

ng
 d

ür
fe

n 
U

nt
er

la
ge

n 
oh

ne
 Z

us
tim

m
un

g 
de

s 
La

nd
es

ki
rc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
s 

ni
ch

t v
er

ni
ch

te
t w

er
de

n.

(2
)U

nt
er

la
ge

n,
di

e
fü

rd
ie

Er
fü

llu
ng

de
rA

uf
ga

be
n

ni
ch

tm
eh

rb
en

öt
ig

tw
er

de
n,

si
nd

un
ab

hä
ng

ig
 

vo
n 

ei
ne

r A
uf

be
w

ah
ru

ng
sp

fli
ch

ts
pä

te
st

en
s

10
Ja

hr
e 

na
ch

 d
er

 le
tz

te
n 

in
ha

ltl
ic

he
n 

Be
ar

be
itu

ng
 

de
m

La
nd

es
ki

rc
hl

ic
he

n
Ar

ch
iv

zu
r B

ew
er

tu
ng

 a
nz

ub
ie

te
n.

(3
)W

er
de

n 
ki

rc
hl

ic
he

R
ec

ht
st

rä
ge

ra
uf

ge
ho

be
n 

od
er

 z
us

am
m

en
ge

le
gt

,s
in

d 
ih

re
 U

nt
er

la
ge

n 
ge

sc
hl

os
se

n 
de

m
 R

ec
ht

sn
ac

hf
ol

ge
r 

od
er

 d
em

 z
us

tä
nd

ig
en

 k
irc

hl
ic

he
n

Ar
ch

iv
 a

nz
ub

ie
te

n.
 

So
w

ei
t 

ke
in

e 
R

ec
ht

sn
ac

hf
ol

ge
 v

or
lie

gt
, 

w
ird

 d
as

Ar
ch

iv
 v

om
 L

an
de

sk
irc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
 

üb
er

no
m

m
en

.

(4
)U

nt
er

la
ge

n,
 w

el
ch

e
da

s 
zu

st
än

di
ge

 A
rc

hi
v 

al
s

ni
ch

t
ar

ch
iv

w
ür

di
g 

be
w

er
te

t 
ha

t,
kö

nn
en

 
du

rc
h 

di
e 

an
bi

et
un

gs
pf

lic
ht

ig
e 

St
el

le
 v

er
ni

ch
te

t 
w

er
de

n,
 w

en
n 

ni
ch

t 
Vo

rs
ch

rif
te

n 
w

ei
te

re
 

Au
fb

ew
ah

ru
ng

sf
ris

te
n

be
st

im
m

en
.

N
ic

ht
ar

ch
iv

w
ür

di
ge

U
nt

er
la

ge
n,

di
e

ni
ch

t
ve

rn
ic

ht
et

 
w

ur
de

n,
 s

in
d

du
rc

h 
di

e 
an

bi
et

un
gs

pf
lic

ht
ig

e 
St

el
le

 g
es

on
de

rt 
zu

 la
ge

rn
 u

nd
 z

u
ke

nn
ze

ic
hn

en
.

(5
)K

irc
hl

ic
he

R
ec

ht
st

rä
ge

r, 
di

e
üb

er
 k

ei
n 

ei
ge

ne
s 

Ar
ch

iv
 v

er
fü

ge
n,

 d
as

 a
rc

hi
vf

ac
hl

ic
he

n 
An

sp
rü

ch
en

ge
nü

gt
,

ha
be

n
U

nt
er

la
ge

n,
di

e
si

e
zu

r
Er

fü
llu

ng
ih

re
r

Au
fg

ab
en

ni
ch

t
m

eh
r 

be
nö

tig
en

, 
de

m
 L

an
de

sk
irc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
 a

nz
ub

ie
te

n.
 D

as
La

nd
es

ki
rc

hl
ic

he
 A

rc
hi

v 
ha

t 
da

s 
an

ge
bo

te
ne

 
Ar

ch
iv

gu
t

zu
 

be
w

er
te

n,
 

zu
 

üb
er

ne
hm

en
, 

zu
 

ve
rw

ah
re

n,
 

zu
 

er
ha

lte
n,

 
zu

 
er

sc
hl

ie
ße

n 
un

d 
al

lg
em

ei
n 

nu
tz

ba
r z

u
m

ac
he

n.

(6
)F

ür
 d

ie
 E

rs
ch

lie
ßu

ng
 u

nd
 V

er
w

ah
ru

ng
 d

es
 A

rc
hi

vg
ut

es
 n

ac
h

Ab
sa

tz
5

ka
nn

 d
ie

 E
rs

ta
ttu

ng
 

an
fa

lle
nd

er
 K

os
te

n
ge

m
äß

de
r G

eb
üh

re
no

rd
nu

ng
ge

lte
nd

 g
em

ac
ht

 w
er

de
n.

(7
)Z

ur
 F

es
ts

te
llu

ng
 d

es
 b

le
ib

en
de

n 
W

er
ts

 i
st

de
n 

M
ita

rb
ei

te
nd

en
 d

es
 L

an
de

sk
irc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
s 

Ei
ns

ic
ht

 in
 d

ie
na

ch
 M

aß
ga

be
 d

es
 A

bs
at

ze
s

1 
an

zu
bi

et
en

de
n

U
nt

er
la

ge
n 

un
d 

di
e 

da
zu

ge
hö

rig
en

 R
eg

is
tra

tu
rh

ilf
sm

itt
el

 z
u 

ge
w

äh
re

n.
W

ird
 d

er
 b

le
ib

en
de

W
er

t d
er

 U
nt

er
la

ge
n 

fe
st

ge
st

el
lt,

 h
at

 d
ie

 a
nb

ie
te

nd
e 

St
el

le
 d

ie
 U

nt
er

la
ge

n 
m

it 
Ab

lie
fe

ru
ng

sv
er

ze
ic

hn
is

se
n 

an
da

s 
La

nd
es

ki
rc

hl
ic

he
 A

rc
hi

v
ab

zu
ge

be
n.

 D
as

 L
an

de
sk

irc
hl

ic
he

 A
rc

hi
v 

ka
nn

 a
uf

 d
ie

 A
nb

ie
tu

ng
 u

nd
 

Ab
ga

be
 v

on
 U

nt
er

la
ge

n
oh

ne
 b

le
ib

en
de

n 
W

er
t v

er
zi

ch
te

n.

(8
)U

nt
er

la
ge

n,
 d

en
en

 k
ei

n 
bl

ei
be

nd
er

 W
er

t 
zu

ko
m

m
t, 

si
nd

 z
u 

ve
rn

ic
ht

en
. 

H
ie

rü
be

r 
is

t 
ei

n 
Ka

ss
at

io
ns

pr
ot

ok
ol

l 
zu

 
er

st
el

le
n.

Es
 

si
nd

di
e 

vo
m

Ev
an

ge
lis

ch
en

 
O

be
rk

irc
he

nr
at

 

– 
3 

–
– 

2 
–
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vo
rg

eg
eb

en
en

M
us

te
r 

zu
 v

er
w

en
de

n.
Im

 F
al

le
 e

le
kt

ro
ni

sc
he

r 
U

nt
er

la
ge

n 
si

nd
 d

ie
se

 b
ei

 d
er

 
ab

ge
be

nd
en

St
el

le
 n

ac
h 

de
m

 S
ta

nd
 d

er
 T

ec
hn

ik
 z

u 
lö

sc
he

n.

(9
)D

ie
 F

or
m

 d
er

 Ü
be

rm
itt

lu
ng

 u
nd

 d
as

 D
at

en
fo

rm
at

 ri
ch

te
n 

si
ch

 n
ac

h 
de

n 
fü

r d
ie

 V
er

w
al

tu
ng

in
 d

er
 L

an
de

sk
irc

he
 v

er
bi

nd
lic

h 
fe

st
ge

le
gt

en
 S

ta
nd

ar
ds

. S
of

er
n 

fü
r d

ie
 F

or
m

 d
er

 Ü
be

rm
itt

lu
ng

un
d 

da
s 

D
at

en
fo

rm
at

 k
ei

n
St

an
da

rd
 f

ür
 d

ie
 V

er
w

al
tu

ng
 i

n 
de

r 
La

nd
es

ki
rc

he
 v

er
bi

nd
lic

h
fe

st
ge

le
gt

 w
ur

de
, s

in
d 

di
es

e 
im

 E
in

ve
rn

eh
m

en
 m

it 
de

r a
bg

eb
en

de
n 

St
el

le
 fe

st
zu

le
ge

n.

(1
0)

El
ek

tro
ni

sc
he

 U
nt

er
la

ge
n,

 d
ie

 e
in

er
 la

uf
en

de
n 

Ak
tu

al
is

ie
ru

ng
 u

nt
er

lie
ge

n,
 s

in
d 

un
te

r d
en

Vo
ra

us
se

tz
un

ge
n 

de
r 

Ab
sä

tz
e

1 
bi

s 
3 

zu
 

be
st

im
m

te
n,

 
ei

nv
er

ne
hm

lic
h 

zw
is

ch
en

La
nd

es
ki

rc
hl

ic
he

m
 

Ar
ch

iv
 

un
d 

ab
ge

be
nd

er
 

St
el

le
 

fe
st

zu
le

ge
nd

en
 

St
ic

ht
ag

en
 

eb
en

fa
lls

an
zu

bi
et

en
.

§
8

A
nb

ie
tu

ng
 u

nd
 A

bg
ab

e 
vo

n 
U

nt
er

la
ge

n,
 d

ie
 e

in
er

 L
ös

ch
un

gs
pf

lic
ht

 u
nt

er
lie

ge
n

(1
)

D
ie

ki
rc

hl
ic

he
n 

R
ec

ht
st

rä
ge

r 
ha

be
n 

de
m

 z
us

tä
nd

ig
en

Ar
ch

iv
 a

uc
h 

U
nt

er
la

ge
n 

zu
r

Ü
be

rn
ah

m
e 

an
zu

bi
et

en
, 

di
e 

au
fg

ru
nd

 d
er

 B
es

tim
m

un
ge

n 
de

s 
EK

D
-D

at
en

sc
hu

tz
ge

se
tz

es
ge

lö
sc

ht
w

er
de

n 
m

üs
se

n.

(2
)D

ur
ch

 d
en

 Ü
be

rg
an

g 
an

 d
as

 A
rc

hi
v 

ge
lte

n 
di

e 
U

nt
er

la
ge

n 
al

s 
ge

lö
sc

ht
 o

de
rv

er
ni

ch
te

t.

§
9

B
en

ut
zu

ng
 v

on
 A

rc
hi

vg
ut

(1
)J

ed
e 

Pe
rs

on
 h

at
 n

ac
h 

M
aß

ga
be

 d
ie

se
s 

Ki
rc

he
ng

es
et

ze
s 

na
ch

 A
bl

au
f d

er
 S

ch
ut

zf
ris

te
n 

ei
n

R
ec

ht
 a

uf
 N

ut
zu

ng
 v

on
Ar

ch
iv

gu
t.

(2
)

D
ie

Be
nu

tz
un

g 
vo

n 
Ar

ch
iv

gu
t 

is
t 

zu
 b

ea
nt

ra
ge

n.
 M

it 
de

m
 A

nt
ra

g 
ve

rp
fli

ch
te

t 
si

ch
 d

ie
an

tra
gs

te
lle

nd
e 

Pe
rs

on
, d

ie
 B

en
ut

zu
ng

so
rd

nu
ng

 e
in

zu
ha

lte
n.

 Z
ug

le
ic

h 
ve

rp
fli

ch
te

t s
ie

 s
ic

h,
 b

ei
de

r 
Au

sw
er

tu
ng

 v
on

 E
rk

en
nt

ni
ss

en
 a

us
 d

em
 k

irc
hl

ic
he

n 
Ar

ch
iv

gu
t 

Pe
rs

ön
lic

hk
ei

ts
- 

un
d

U
rh

eb
er

re
ch

te
 s

ow
ie

 s
on

st
ig

e 
sc

hu
tz

w
ür

di
ge

 B
el

an
ge

 D
rit

te
r 

zu
 a

ch
te

n.
 I

m
 F

al
le

 e
in

er
Ve

rle
tz

un
g 

di
es

er
 R

ec
ht

e 
un

d 
Be

la
ng

e 
ha

fte
t d

ie
 b

en
ut

ze
nd

e 
Pe

rs
on

.

(3
)D

ie
 a

bg
eb

en
de

 S
te

lle
 o

de
r i

hr
e 

R
ec

ht
s-

 u
nd

 F
un

kt
io

ns
na

ch
fo

lg
er

 h
ab

en
 im

 R
ah

m
en

 ih
re

r
Zu

st
än

di
gk

ei
t d

as
 R

ec
ht

, d
as

 v
on

 Ih
ne

n 
an

 d
as

 A
rc

hi
v 

üb
er

ge
be

ne
 A

rc
hi

vg
ut

 n
ac

h 
M

aß
ga

be
di

es
es

 K
irc

he
ng

es
et

ze
s 

un
d 

de
r B

en
ut

zu
ng

so
rd

nu
ng

 z
u 

nu
tz

en
.

(4
)D

ie
 B

en
ut

zu
ng

 is
t e

in
zu

sc
hr

än
ke

n 
od

er
 z

u 
ve

rs
ag

en
, s

ow
ei

t
1.

G
ru

nd
 z

u 
de

r 
An

na
hm

e 
be

st
eh

t, 
da

ss
 d

er
 E

va
ng

el
is

ch
en

 L
an

de
sk

irc
he

 in
 B

ad
en

, d
er

Ev
an

ge
lis

ch
en

 
Ki

rc
he

 
in

 
D

eu
ts

ch
la

nd
, 

ei
ne

r 
ih

re
r 

G
lie

dk
irc

he
n 

od
er

 
ei

ne
m

 
de

r
gl

ie
dk

irc
hl

ic
he

n 
Zu

sa
m

m
en

sc
hl

üs
se

 w
es

en
tli

ch
e 

N
ac

ht
ei

le
 e

nt
st

eh
en

,
2.

G
ru

nd
 z

u 
de

r 
An

na
hm

e 
be

st
eh

t, 
da

ss
 s

ch
ut

zw
ür

di
ge

 B
el

an
ge

 B
et

ro
ffe

ne
r 

od
er

 D
rit

te
r

en
tg

eg
en

st
eh

en
,

3.
di

e 
an

tra
gs

te
lle

nd
e

Pe
rs

on
 

ge
ge

n 
ar

ch
iv

re
ch

tli
ch

e 
Be

st
im

m
un

ge
n 

od
er

N
eb

en
be

st
im

m
un

ge
n 

ve
rs

to
ße

n
ha

t,
4.

de
r E

rh
al

tu
ng

sz
us

ta
nd

 d
es

 A
rc

hi
vg

ut
s 

be
ei

nt
rä

ch
tig

t w
ür

de
 o

de
r e

in
er

 B
en

ut
zu

ng
 e

nt
ge

-
ge

ns
te

ht
,

5.
du

rc
h 

di
e 

Be
nu

tz
un

g 
ei

n 
ni

ch
t v

er
tre

tb
ar

er
 V

er
w

al
tu

ng
sa

uf
w

an
d 

en
ts

te
he

n 
w

ür
de

,
6.

Ve
re

in
ba

ru
ng

en
 m

it 
ge

ge
nw

är
tig

en
 o

de
r f

rü
he

re
n 

Ei
ge

nt
üm

er
n 

en
tg

eg
en

st
eh

en
od

er
7.

de
r 

m
it 

de
r 

Be
nu

tz
un

g 
ve

rfo
lg

te
 

Zw
ec

k 
du

rc
h 

di
e 

Ei
ns

ic
ht

na
hm

e 
in

Q
ue

lle
nv

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
en

, R
ep

ro
du

kt
io

ne
n,

 D
ru

ck
w

er
ke

 u
nd

 a
nd

er
e 

Se
ku

nd
är

qu
el

le
n

er
re

ic
ht

 w
er

de
n 

ka
nn

.

§
10

 S
ch

ut
zf

ris
te

n

(1
)A

rc
hi

vg
ut

 d
ar

f f
rü

he
st

en
s 

dr
ei

ßi
g

Ja
hr

e 
na

ch
 d

er
 le

tz
te

n 
vo

rg
an

gs
be

zo
ge

ne
n 

in
ha

ltl
ic

he
n

Be
ar

be
itu

ng
 d

er
 U

nt
er

la
ge

n 
be

nu
tz

t w
er

de
n.

 D
ie

se
 S

ch
ut

zf
ris

t g
ilt

 n
ic

ht
 fü

r A
rc

hi
vg

ut
, d

as
 b

ei
se

in
er

 E
nt

st
eh

un
g 

zu
r V

er
öf

fe
nt

lic
hu

ng
 b

es
tim

m
t o

de
r d

er
 Ö

ffe
nt

lic
hk

ei
t z

ug
än

gl
ic

h 
w

ar
.

(2
)

U
nb

es
ch

ad
et

 d
es

 A
bs

at
ze

s 
1 

gi
lt 

fü
r 

di
e 

Be
nu

tz
un

g
vo

n 
Ar

ch
iv

gu
t, 

da
s 

si
ch

 n
ac

h 
se

in
er

Zw
ec

kb
es

tim
m

un
g 

od
er

 n
ac

h 
se

in
em

 w
es

en
tli

ch
en

 I
nh

al
t 

au
f 

na
tü

rli
ch

e 
Pe

rs
on

en
 b

ez
ie

ht
(p

er
so

ne
nb

ez
og

en
es

 A
rc

hi
vg

ut
)

1.
ei

ne
 S

ch
ut

zf
ris

t v
on

 z
eh

n 
Ja

hr
en

 n
ac

h 
de

m
 T

od
 d

er
 b

et
ro

ffe
ne

n 
Pe

rs
on

 o
de

r P
er

so
ne

n,
2.

be
i d

en
en

da
s 

To
de

sj
ah

r n
ic

ht
 o

de
r n

ur
 m

it 
un

ve
rh

äl
tn

is
m

äß
ig

em
 A

uf
w

an
d 

fe
st

zu
st

el
le

n
is

t, 
ei

ne
 S

ch
ut

zf
ris

t 
vo

n 
10

0 
Ja

hr
en

 n
ac

h 
de

r 
G

eb
ur

t 
de

r 
be

tro
ffe

ne
n 

Pe
rs

on
 o

de
r

Pe
rs

on
en

,
3.

be
i 

de
ne

n
w

ed
er

 T
od

es
- 

no
ch

 G
eb

ur
ts

ja
hr

 m
it 

ve
rh

äl
tn

is
m

äß
ig

 h
oh

em
 A

uf
w

an
d

fe
st

st
el

lb
ar

 s
in

d,
 e

in
e 

Sc
hu

tz
fri

st
 v

on
 6

0 
Ja

hr
en

 n
ac

h 
de

r l
et

zt
en

 in
ha

ltl
ic

he
n 

Be
ar

be
itu

ng
de

r U
nt

er
la

ge
n.

(3
)D

ie
 in

 A
bs

at
z 

2 
N

um
m

er
n 

1 
bi

s 
3 

fe
st

ge
le

gt
en

 S
ch

ut
zf

ris
te

n 
ge

lte
n 

au
ch

 b
ei

 d
er

 B
en

ut
zu

ng
du

rc
h 

ki
rc

hl
ic

he
 R

ec
ht

st
rä

ge
r.

(4
)

D
ie

 S
ch

ut
zf

ris
te

n 
na

ch
 A

bs
at

z 
2 

si
nd

 n
ic

ht
 a

uf
 A

rc
hi

vg
ut

 a
nz

uw
en

de
n,

 d
as

 s
ic

h 
au

f
Am

ts
trä

ge
r i

n 
Au

sü
bu

ng
 ih

re
r Ä

m
te

r u
nd

 a
uf

 P
er

so
ne

n 
de

r Z
ei

tg
es

ch
ic

ht
e 

be
zi

eh
t, 

es
 s

ei
 d

en
n

ih
r s

ch
ut

zw
ür

di
ge

r p
riv

at
er

 L
eb

en
sb

er
ei

ch
 is

t b
et

ro
ffe

n.

§
11

Ve
rk

ür
zu

ng
 o

de
r V

er
lä

ng
er

un
g 

vo
n 

Sc
hu

tz
fr

is
te

n

(1
)D

ie
 S

ch
ut

zf
ris

te
n 

kö
nn

en
 a

uf
 A

nt
ra

g 
ve

rk
ür

zt
 w

er
de

n.

(2
)

D
ie

 p
er

so
ne

nb
ez

og
en

en
 S

ch
ut

zf
ris

te
n 

na
ch

 §
 1

0 
Ab

s.
 2

 k
ön

ne
n 

nu
r 

ve
rk

ür
zt

 w
er

de
n,

so
fe

rn 1.
di

e 
Be

tro
ffe

ne
n 

in
 d

ie
 N

ut
zu

ng
 e

in
ge

w
illi

gt
 h

ab
en

 o
de

r
2.

im
 F

al
le

 d
es

 T
od

es
 d

er
 B

et
ro

ffe
ne

n 
de

re
n 

R
ec

ht
sn

ac
hf

ol
ge

r i
n 

di
e 

N
ut

zu
ng

 e
in

ge
w

illi
gt

ha
be

n.

(3
)L

ie
gt

 k
ei

ne
 E

in
w

illi
gu

ng
 v

or
, k

an
n 

da
s 

La
nd

es
ki

rc
hl

ic
he

 A
rc

hi
v 

di
e 

Sc
hu

tz
fri

st
en

 n
ac

h 
§ 

10
Ab

s.
 2

 v
er

kü
rz

en
, w

en
n

1.
di

e 
N

ut
zu

ng
 fü

r e
in

 w
is

se
ns

ch
af

tli
ch

es
 F

or
sc

hu
ng

s-
 o

de
r D

ok
um

en
ta

tio
ns

vo
rh

ab
en

 o
de

r
zu

r W
ah

rn
eh

m
un

g 
be

re
ch

tig
te

r B
el

an
ge

 u
ne

rlä
ss

lic
h 

is
t, 

di
e 

im
 ü

be
rw

ie
ge

nd
en

 In
te

re
ss

e
ei

ne
r a

nd
er

en
 P

er
so

n 
od

er
 S

te
lle

 li
eg

en
, u

nd
2.

ei
ne

 B
ee

in
trä

ch
tig

un
g 

sc
hu

tz
w

ür
di

ge
r B

el
an

ge
 B

et
ro

ffe
ne

r o
de

r i
hr

er
 A

ng
eh

ör
ig

en
 d

ur
ch

an
ge

m
es

se
ne

 
M

aß
na

hm
en

 
od

er
 

da
s 

Ei
nh

ol
en

 
vo

n 
Ve

rp
fli

ch
tu
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 d
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D
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 d
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in

er
 v

er
st

or
be

ne
n 

Pe
rs

on
 e
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ra
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 r.

   
H

 e
 i 

k 
e 

  S
 p

 r 
i n

 g
 h

 a
 r 

t

– 
7 

–
– 

6 
–



April 2022  213Anlage 13

Zu
r B

eg
rü

nd
un

g:

Zu
 §

 1
:

§ 
1

be
sc

hr
ei

bt
di

e
Au

fg
ab

en
de

s
Ar

ch
iv

w
es

en
s

un
d

fo
rm

ul
ie

rt
di

e
Ve

rp
fli

ch
tu

ng
en

de
rT

rä
ge

r 
de

rk
irc

hl
ic

he
n 

Ar
ch

iv
e 

im
 H

in
bl

ic
k 

au
f d

as
 A

rc
hi

vg
ut

.

Zu
 §

 2
:

D
as

 k
irc

hl
ic

he
G

es
et

z 
üb

er
 d

as
 A

rc
hi

vw
es

en
 g

ilt
 fü

r d
ie

 L
an

de
sk

irc
he

, i
hr

e 
U

nt
er

gl
ie

de
ru

ng
en

un
d 

di
e 

un
te

r 
ih

re
r 

Au
fs

ic
ht

 s
te

he
nd

en
 R

ec
ht

st
rä

ge
r 

un
ab

hä
ng

ig
 v

on
de

re
n 

R
ec

ht
sf

or
m

.
U

m
fa

ss
ts

in
d

da
m

it 
un

te
r a

nd
er

em
 d

ie
 k

irc
hl

ic
he

n 
St

ift
un

ge
n 

un
d 

di
e 

vo
n 

Ki
rc

he
ng

em
ei

nd
en

un
d 

Ki
rc

he
nb

ez
irk

en
 g

eb
ild

et
en

 V
er

bä
nd

e 
na

ch
 A

rt.
 1

07
 G

ru
nd

or
dn

un
g.

Zu
 §

 4
:

§ 
4

re
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Anlage 14 Eingang 04/14

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Entwurf kirchliches Gesetz zur Änderung des kirch-
lichen Gesetzes über die Errichtung einer nicht 
rechts fähigen „Versorgungsstiftung der Evangelischen 
Landeskirche in Baden“ (Versorgungsstiftungsgesetz – 
VersStG)

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 42/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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Rn. Alte Fassung Neue Fassung

01 Kirchliches Gesetz über die Errichtung einer nicht 
rechtsfähigen »Versorgungsstiftung der Evangelischen 

Landeskirche in Baden« 
(Versorgungsstiftungsgesetz – VersStG)

Kirchliches Gesetz über die Errichtung einer nicht 
rechtsfähigen »Versorgungsstiftung der Evangelischen 

Landeskirche in Baden« 
(Versorgungsstiftungsgesetz – VersStG)

02 Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen: Die Landessynode hat das folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

03 § 1
Name, Sitz

§ 1
Name, Sitz

04 (1) Unter dem Namen »Stiftung zur Sicherung der Versorgungs- und
Beihilfeansprüche der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger in der Evangelischen Landeskirche in Baden und
zur Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weiteren
Stellen der Landeskirche (Versorgungsstiftung)« wird eine nicht
rechtsfähige kirchliche Stiftung errichtet, die mit dem Inkrafttreten
dieses Kirchengesetzes entstanden ist.

(1) Unter dem Namen »Stiftung zur Sicherung der Versorgungs- und
Beihilfeansprüche der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger in der Evangelischen Landeskirche in Baden und
zur Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weiteren
Stellen der Landeskirche (Versorgungsstiftung)« wird eine nicht
rechtsfähige kirchliche Stiftung errichtet, die mit dem Inkrafttreten
dieses Kirchengesetzes entstanden ist.

05 (2) Sitz der Stiftung ist Karlsruhe. (2) Sitz der Stiftung ist Karlsruhe.

06 § 2
Zweck

§ 2
Zweck

07 (1) Die Evangelische Landeskirche in Baden sichert die Versorgung
ihrer in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Be-
diensteten und deren Hinterbliebenen nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen. Sie sichert ferner die Versorgung der in öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen stehenden Bediensteten und deren
Hinterbliebenen von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken und kirch-
lichen Stiftungen (Vertragspartner), mit denen die Stiftung eine ent-
sprechende Vereinbarung gemäß § 8 getroffen hat. Die Stiftung hat
den Zweck, die von der Landeskirche bzw. den Vertragspartnern auf-
zubringenden Versorgungsleistungen ganz oder teilweise

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden sichert die Versorgung
ihrer in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Be-
diensteten und deren Hinterbliebenen nach beamtenrechtlichen
Grundsätzen. Sie sichert ferner die Versorgung der in öffentlich-
rechtlichen Dienstverhältnissen stehenden Bediensteten und deren
Hinterbliebenen von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken, Zweck-
verbänden und kirchlichen Stiftungen (andere Dienstherren) (Ver-
tragspartner), mit denen die Stiftung eine entsprechende Vereinba-
rung gemäß § 8 getroffen hat. Die Stiftung hat den Zweck, die von
der Landeskirche bzw. den Vertragspartnern aufzubringenden Ver-
sorgungsleistungen ganz oder teilweise abzudecken. Ferner deckt

abzudecken. Ferner deckt die Stiftung einen Teil des Aufwands der 
Landeskirche zur Finanzierung von
a) Stellen im Gemeindepfarrdienst und
b) weiteren Stellen der Landeskirche sowie
c) Beihilfeansprüchen der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger
ab.

die Stiftung einen Teil des Aufwands der Landeskirche zur Finanzie-
rung von
a) Stellen im Gemeindepfarrdienst und
b) weiteren Stellen der Landeskirche sowie
c) Beihilfeansprüchen der Versorgungsempfängerinnen und Versor-
gungsempfänger
ab.

08 (2) Durch das Stiftungsvermögen sollen
1. eine nachhaltige Absicherung der anderweitig nicht gedeckten
Versorgungs- und Beihilfenverpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sowie
2. ein Finanzierungsbeitrag für Stellen im Gemeindepfarrdienst und
für weitere Stellen der Landeskirche
erreicht werden.

(2) Durch das Stiftungsvermögen sollen
1. eine nachhaltige Absicherung der anderweitig nicht gedeckten
Versorgungs- und Beihilfenverpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sowie
2. ein Finanzierungsbeitrag für Stellen im Gemeindepfarrdienst und
für weitere Stellen der Landeskirche
erreicht werden.
Näheres zum Umfang der Absicherung nach Nummer 1 regelt
die Stiftungssatzung.

09 § 3
Stiftungsvermögen

§ 3
Stiftungsvermögen

10 (1) Das Stiftungsvermögen zur Sicherung der Versorgungsansprü-
che (Versorgungsvermögen), zur Finanzierung von Stellen im Ge-
meindepfarrdienst und weiteren Stellen der Landeskirche (Stellenfi-
nanzierungsvermögen) und der Beihilfen der Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger (Beihilfenfinanzierungsvermö-
gen) ist getrennt von anderem Vermögen der Landeskirche zu halten
und innerhalb der Stiftung getrennt auszuweisen. Innerhalb des Stel-
lenfinanzierungsvermögens ist das Vermögen zur Finanzierung von
Stellen im Gemeindepfarrdienst vom Vermögen zur Finanzierung
von weiteren landeskirchlichen Stellen getrennt zu halten.

(1) Das Stiftungsvermögen zur Sicherung der Versorgungsansprü-
che (Versorgungsvermögen), zur Finanzierung von Stellen im Ge-
meindepfarrdienst und weiteren Stellen der Landeskirche (Stellenfi-
nanzierungsvermögen) und der Beihilfen der Versorgungsempfänge-
rinnen und Versorgungsempfänger (Beihilfenfinanzierungsvermö-
gen) ist getrennt von anderem Vermögen der Landeskirche zu halten
und innerhalb der Stiftung getrennt auszuweisen. Innerhalb des Stel-
lenfinanzierungsvermögens ist das Vermögen zur Finanzierung von
Stellen im Gemeindepfarrdienst vom Vermögen zur Finanzierung
von weiteren landeskirchlichen Stellen getrennt zu halten.

11 (2) Die Erträge und falls erforderlich auch der Bestand des Versor-
gungs- und Beihilfenfinanzierungsvermögens dürfen nur

(2) Die Erträge und falls erforderlich auch der Bestand des Versor-
gungs- und Beihilfenfinanzierungsvermögens dürfen nur

– 7 –

– 6 –



218  April 2022Anlage 14

entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. Aus dem Stel-
lenfinanzierungsvermögen dürfen nur die Erträge verwendet werden.

entsprechend dem Stiftungszweck verwendet werden. Aus dem Stel-
lenfinanzierungsvermögen dürfen nur die Erträge verwendet werden.

12 § 3 Abs. 3 bei Randnummer 20 Wird zu § 4 Abs. 4
(3) Spätestens alle fünf Jahre ist durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten zu ermitteln, welcher Bestand im Versorgungsver-
mögen zur Abdeckung der Versorgungsverpflichtungen nach § 2
Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist.

13 (4) Die Erträge aus dem Versorgungsvermögen sind nach Abzug der
Verwaltungskosten so lange dem Stiftungsvermögen zuzuführen, bis
das nach Absatz 3 ermittelte Vermögen erreicht ist. Die Erträge aus
dem Stellen- und Beihilfenfinanzierungsvermögen sind nach Abzug
der Verwaltungskosten diesem wieder zuzuführen, soweit sie nicht
im Sinne des § 2 Abs. 2 verwendet werden.

(3) Die Erträge aus dem Versorgungs- und Beihilfevermögen sind
nach Abzug der Verwaltungskosten und der Verwendung für Ver-
sorgungs- und Beihilfeverpflichtungen im Sinne des § 2 Abs. 2
Nr. 1 so lange dem Stiftungsvermögen zuzuführen, bis das die nach
§ 4 Absatz 3 4 ermittelte Vermögen Deckungsrückstellung erreicht
ist. Die Erträge aus dem den beiden Stellenfinanzierungsvermö-
gen Stellen- und Beihilfenfinanzierungsvermögen sind nach Abzug
der Verwaltungskosten diesem wieder zuzuführen, soweit sie nicht
im Sinne des § 2 Abs. 2 Nr. 2 verwendet werden.

14 (5) Anstelle der Zuführung zum Versorgungsvermögen können des-
sen Erträge vorbehaltlich des Absatzes 4 auf Beschluss des Landes-
kirchenrats für andere Versorgungssicherungsmaßnahmen der Lan-
deskirche mit der gleichen Zwecksetzung (§ 2 Abs. 1 Satz 2) verwen-
det werden.

(5) Anstelle der Zuführung zum Versorgungsvermögen können des-
sen Erträge vorbehaltlich des Absatzes 4 auf Beschluss des Landes-
kirchenrats für andere Versorgungssicherungsmaßnahmen der Lan-
deskirche mit der gleichen Zwecksetzung (§ 2 Abs. 1 Satz 2) verwen-
det werden.

15 (6) Abweichend von Absatz 4 kann auf Vorschlag des Evangelischen
Oberkirchenrates die Landessynode jeweils für einen Haushaltszeit-
raum (Doppelhaushalt) beschließen, dass die Erträge aus dem Ver-
sorgungsvermögen in bestimmter Höhe zur Abdeckung laufender
Versorgungsansprüche verwendet werden können.

(6) Abweichend von Absatz 4 kann auf Vorschlag des Evangelischen
Oberkirchenrates die Landessynode jeweils für einen Haushaltszeit-
raum (Doppelhaushalt) beschließen, dass die Erträge aus dem Ver-
sorgungsvermögen in bestimmter Höhe zur Abdeckung laufender
Versorgungsansprüche verwendet werden können.

16 § 4
Ausstattung

§ 4
Ausstattung

17 (1) Das bisher angesammelte Vermögen zur Sicherung der Alters-
versorgung wird vollständig in das Versorgungsvermögen überführt.

(1) Das bisher angesammelte Vermögen zur Sicherung der Alters-
versorgung wird vollständig in das Versorgungsvermögen überführt.

18 (2) Zuführungen zum Zwecke der Versorgungsabsicherung und der
Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weiteren Stel-
len der Landeskirche aus dem Haushalt der Landeskirche und ande-
rem Sondervermögen sind jederzeit zulässig.

(2) Zuführungen zum Zwecke der Versorgungsabsicherung Absi-
cherung von Versorgungs- und Beihilfeverpflichtungen und der
Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weiteren Stel-
len der Landeskirche aus dem Haushalt der Landeskirche und ande-
rem Sondervermögen sind jederzeit zulässig.

19 (3) Dem Versorgungsvermögen fließen die sich nach § 14 AG-BVG-
EKD durch Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungen ergebenden Unterschiedsbeträge zu. Die Beträge sind jähr-
lich nachträglich zum 15. Januar des Folgejahres der Stiftung zuzu-
führen. Die Höhe der Beträge wird nach einer vom Evangelischen
Oberkirchenrat festzulegenden Berechnungsformel aus den Ist-Aus-
gaben des abgelaufenen Haushaltsjahres pauschal ermittelt. Auf die
Zuführung ist bis zum 15. Juni des laufenden Jahres ein Abschlag in
der zu erwartenden Höhe zu zahlen, der mit der Zuführung zum 15.
Januar zu verrechnen ist.

(3) Dem Versorgungsvermögen fließen die sich nach § 14 AG-BVG-
EKD durch Verminderung der Besoldungs- und Versorgungsanpas-
sungen ergebenden Unterschiedsbeträge zu. Die Beträge sind jähr-
lich nachträglich zum 15. Januar des Folgejahres der Stiftung zuzu-
führen. Die Höhe der Beträge wird nach einer vom Evangelischen
Oberkirchenrat festzulegenden Berechnungsformel aus den Ist-Aus-
gaben des abgelaufenen Haushaltsjahres pauschal ermittelt. Auf die
Zuführung ist bis zum 15. Juni des laufenden Jahres ein Abschlag in
der zu erwartenden Höhe zu zahlen, der mit der Zuführung zum 15.
Januar zu verrechnen ist.

20 § 3 Abs. 3:
(3) Spätestens alle fünf Jahre ist durch ein versicherungsmathemati-
sches Gutachten zu ermitteln, welcher Bestand im Versorgungsver-
mögen zur Abdeckung der Versorgungsverpflichtungen nach § 2
Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist.

(4) Spätestens alle fünf Jahre Für jeden Haushaltszeitraum ist
durch ein versicherungsmathematisches Gutachten zu ermitteln,
welcher Bestand im Versorgungs- und Beihilfefinanzierungsver-
mögen zur Abdeckung der Versorgungsverpflichtungen Absiche-
rung der Verpflichtungen nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist.

21 § 4a
Anbindung der Kirchengemeinden, Kirchenbezirke, Zweckver-

bände und kirchlichen Stiftungen
22 (1) Soweit andere Dienstherren öffentlich-rechtliche Dienstver-

hältnisse begründen, sind diese zur Absicherung der nicht an-
derweitig gedeckten Versorgung ihrer Bediensteten zur Bei-
tragszahlung an die Versorgungsstiftung verpflichtet.

23 (2) Der Beitragssatz sowohl für die Versorgungssicherung als
auch für die Beihilfen wird für jede abgesicherte Person durch
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einen von der Stiftung beauftragten Aktuar nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen ermittelt und regelmäßig über-
prüft. Die Festsetzung des Beitrags erfolgt durch Verwaltungs-
akt. 

24 (3) Die Beitragspflicht für die Versorgungssicherung besteht für
jede versicherte Person ab Dienstbeginn bis zum Ablauf des Mo-
nats, in dem diese in den Ruhestand tritt. Dies gilt auch bei vor-
zeitigem Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit.

25 (4) Wechselt eine Person zu einem anderen Dienstherrn im
Sinne dieses Gesetzes oder zur Landeskirche unter Beibehal-
tung des öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnisses, verbleiben
die aus den Beiträgen angesammelten Mittel in der Stiftung.
Diese werden bei der Ermittlung und Festsetzung der Beitrags-
höhe berücksichtigt.

26 (5) Die Versorgungsstiftung erstattet dem anderen Dienstherrn
bei Eintritt der Leistungspflicht die nach den landeskirchlichen
Vorschriften der jeweiligen Person zustehenden Brutto-Versor-
gungsbezüge abzüglich der Leistungen der Evangelischen Ru-
hegehaltskasse Darmstadt und anderer auf die Versorgungsbe-
züge anzurechnenden Einkünfte sowie die Auslagen für die Bei-
hilfeverpflichtungen nach den Vorschriften der Evangelischen
Landeskirche. Die Leistungspflicht der Stiftung hinsichtlich der
Versorgungszahlungen beginnt mit dem Eintritt der abgesicher-
ten Person in den Ruhestand, frühestens jedoch mit Ablauf des
Monats, in dem die Beitragspflicht zur Stiftung gemäß Absatz 3
endet.

27 (6) Absatz 5 gilt entsprechend für die Versorgung von Hinterblie-
benen, Vollwaisen und Halbwaisen.

28 § 5
Verwaltung

§ 5
Verwaltung

29 (1) Die Stiftung wird nach Maßgabe landeskirchlichen Rechts, insbe-
sondere der Grundordnung, des kirchlichen Stiftungsrechts, des
Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung und die Haus-
haltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und der
zu seiner Durchführung ergangenen Bestimmungen verwaltet.

(1) Die Stiftung wird nach Maßgabe landeskirchlichen Rechts, insbe-
sondere der Grundordnung, des kirchlichen Stiftungsrechts, des
Kirchlichen Gesetzes über die Vermögensverwaltung und die Haus-
haltswirtschaft in der Evangelischen Landeskirche in Baden und der
zu seiner Durchführung ergangenen Bestimmungen verwaltet.

30 (2) Leitung und Verwaltung der Stiftung obliegen dem Stiftungsvor-
stand.

(2) Leitung und Verwaltung der Stiftung obliegen dem Stiftungsvor-
stand.

31 (3) Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem Evangelischen
Oberkirchenrat.

(3) Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem Evangelischen
Oberkirchenrat.

32 (4) Für die Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung wird
eine sachkundige Mitarbeiterin oder ein sachkundiger Mitarbeiter des
Evangelischen Oberkirchenrats bestimmt. Sind wegen des Ge-
schäftsumfanges der Stiftung haupt- oder nebenberuflich tätige Per-
sonen erforderlich, so können Stellen im Stellenplan der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden errichtet werden.

(4) Für die Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung wird
eine sachkundige Mitarbeiterin oder ein sachkundiger Mitarbeiter des
Evangelischen Oberkirchenrats bestimmt. Sind wegen des Ge-
schäftsumfanges der Stiftung haupt- oder nebenberuflich tätige Per-
sonen erforderlich, so können Stellen im Stellenplan der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden errichtet werden.

33 (5) Die Kosten der Verwaltung werden aus Mitteln der Stiftungsver-
mögen getragen.

(5) Die Kosten der Verwaltung werden aus Mitteln der Stiftungsver-
mögen getragen.

34 § 6
Stiftungsvorstand

§ 6
Stiftungsvorstand

35 (1) Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf sachkundigen Mitgliedern,
die vom Evangelischen Oberkirchenrat für jeweils sechs Kalender-
jahre berufen werden. In ihm sollen die beziehungsweise der Vorsit-
zende des Finanzausschusses der Landessynode sowie die Finanz-
referentin beziehungsweise der Finanzreferent des Evangelischen
Oberkirchenrates vertreten sein.

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf sachkundigen Mitgliedern,
die vom Evangelischen Oberkirchenrat für jeweils sechs Kalender-
jahre berufen werden. In ihm sollen die beziehungsweise der Vorsit-
zende des Finanzausschusses der Landessynode sowie die Finanz-
referentin beziehungsweise der Finanzreferent des Evangelischen
Oberkirchenrates vertreten sein.

36 (2) Der Stiftungsvorstand kann Anlageausschüsse bilden. (2) Der Stiftungsvorstand kann Anlageausschüsse bilden.

37 (3) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand und in den Anlageausschüssen
ist, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, ehrenamtlich. Die

(3) Die Tätigkeit im Stiftungsvorstand und in den Anlageausschüssen
ist, sofern die Satzung nichts anderes bestimmt, ehrenamtlich. Die
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persönlichen Auslagen sind nach den kirchenrechtlichen Bestimmun-
gen zu ersetzen. An Mitglieder, die nicht im kirchlichen Dienst stehen 
und auch keine Versorgungsbezüge aus einer kirchlichen Kasse er-
halten, kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden.

persönlichen Auslagen sind nach den kirchenrechtlichen Bestimmun-
gen zu ersetzen. An Mitglieder, die nicht im kirchlichen Dienst stehen 
und auch keine Versorgungsbezüge aus einer kirchlichen Kasse er-
halten, kann eine Aufwandsentschädigung gezahlt werden.

38 § 7
Haushaltsplan

§ 7
Haushaltsplan

39 Vor Beginn eines jeden Haushaltszeitraumes hat der Stiftungsvor-
stand einen Haushaltsplan aufzustellen, zu beschließen und der Auf-
sicht zur Genehmigung vorzulegen.

Vor Beginn eines jeden Haushaltszeitraumes hat der Stiftungsvor-
stand einen Haushaltsplan aufzustellen, zu beschließen und der Auf-
sicht zur Genehmigung vorzulegen.

40 § 8
Kirchengemeinden/Kirchenbezirke/Stiftungen

§ 8
Kirchengemeinden/Kirchenbezirke/Stiftungen

41 Die Stiftung kann Vereinbarungen mit Kirchengemeinden, Kirchen-
bezirken und kirchlichen Stiftungen über die Sicherung der Versor-
gung der im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Be-
diensteten und ihrer Hinterbliebenen treffen.

Die Stiftung kann Vereinbarungen mit Kirchengemeinden, Kirchen-
bezirken und kirchlichen Stiftungen über die Sicherung der Versor-
gung der im öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden Be-
diensteten und ihrer Hinterbliebenen treffen.

42 § 9
Rechnungsprüfung

§ 9
Rechnungsprüfung

43 Die Rechnungsprüfung erfolgt durch die für die Prüfung der Jahres-
rechnung der Landeskirche zuständige Prüfungseinrichtung. Das Er-
gebnis ist dem Evangelischen Oberkirchenrat mitzuteilen. Dieser un-
terrichtet den Rechnungsprüfungsausschuß der Landessynode.

Die Rechnungsprüfung erfolgt durch die für die Prüfung der Jahres-
rechnung der Landeskirche zuständige Prüfungseinrichtung. Das Er-
gebnis ist dem Evangelischen Oberkirchenrat mitzuteilen. Dieser un-
terrichtet den Rechnungsprüfungsausschuß der Landessynode.

44 § 10
Satzung/Änderung/Aufhebung

§ 10
Satzung/Änderung/Aufhebung

45 (1) Das Nähere regelt eine Satzung, die auch Bestimmungen hin-
sichtlich der Aufsicht über die Stiftung enthalten muss.

(1) Das Nähere regelt eine Satzung, die auch Bestimmungen hin-
sichtlich der Aufsicht über die Stiftung enthalten muss.

46 (2) Satzung und Satzungsänderungen erläßt der Evangelische Ober-
kirchenrat.

(2) Satzung und Satzungsänderungen erläßt der Evangelische Ober-
kirchenrat Landeskirchenrat.

47 (3) Eine Änderung des Stiftungszweckes sowie die Aufhebung der
Stiftung kann nur durch ein Kirchengesetz erfolgen, das die Landes-
synode mit verfassungsändernder Mehrheit (Artikel 59 Abs. 2 GO)

(3) Eine Änderung des Stiftungszweckes sowie die Aufhebung der
Stiftung kann nur durch ein Kirchengesetz erfolgen, das die Landes-
synode mit verfassungsändernder Mehrheit (Artikel 59 Abs. 2 GO)

beschließt. Bei Aufhebung der Stiftung fallen das Versorgungs-, Bei-
hilfefinanzierungs- und das Stellenfinanzierungsvermögen zur Finan-
zierung landeskirchlicher Stellen an die Evangelische Landeskirche 
in Baden; das Stellenfinanzierungsvermögen zur Finanzierung von 
Stellen im Gemeindepfarrdienst wird dem Steueranteil der Kirchen-
gemeinden zugeführt.

beschließt. Bei Aufhebung der Stiftung fallen das Versorgungs-, Bei-
hilfefinanzierungs- und das Stellenfinanzierungsvermögen zur Finan-
zierung landeskirchlicher Stellen an die Evangelische Landeskirche 
in Baden; das Stellenfinanzierungsvermögen zur Finanzierung von 
Stellen im Gemeindepfarrdienst wird dem Steueranteil der Kirchen-
gemeinden zugeführt.
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Alte Fassung Neue Fassung

Satzung der nichtrechtsfähigen „Stiftung zur Sicherung der 
Versorgungs- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und zur Finanzierung von Stellen im 

Gemeindepfarrdienst und weiteren Stellen der Landeskirche“
(Versorgungsstiftung)

Satzung der nichtrechtsfähigen „Stiftung zur Sicherung der 
Versorgungs- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungsempfänger in der Evangelischen 
Landeskirche in Baden und zur Finanzierung von Stellen im 

Gemeindepfarrdienst und weiteren Stellen der Landeskirche“
(Versorgungsstiftung)

Der Evangelische Oberkirchenrat erlässt gemäß § 10 Abs. 2 des 
Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer nicht rechtsfähigen 
„Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ 
vom 27. Oktober 1999 (GVBl. S. 141), zuletzt geändert am 23. April 
2010 (GVBl. S. 110), folgende Satzung:

Der Evangelische Oberkirchenrat erlässt gemäß § 10 Abs. 2 des 
Kirchlichen Gesetzes über die Errichtung einer nicht rechtsfähigen 
„Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in Baden“ 
vom 27. Oktober 1999 (GVBl. S. 141), zuletzt geändert am 23. April 
2010 (GVBl. S. 110), folgende Satzung:

§1
Name, Sitz

§1
Name, Sitz

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung zur Sicherung der Versor-
gungs- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger in der Evangelischen Landeskirche in Baden
und zur Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weite-
ren Stellen der Landeskirche (Versorgungsstiftung)“.

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung zur Sicherung der Versor-
gungs- und Beihilfeansprüche der Versorgungsempfängerinnen und
Versorgungsempfänger in der Evangelischen Landeskirche in Baden
und zur Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weite-
ren Stellen der Landeskirche (Versorgungsstiftung)“.

(2) Sitz der Stiftung ist Karlsruhe. (2) Sitz der Stiftung ist Karlsruhe.

§2
Zweck

§2
Zweck

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden sichert die Versorgung
ihrer in einem öffentlichen-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden
Bediensteten und deren Hinterbliebenen (Versorgungsempfängerin-
nen/Versorgungsempfänger) nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen. Sie sichert ferner die Versorgung der im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehenden Bediensteten und deren Hinterbliebenen
von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken und kirchlichen Stiftungen

(1) Die Evangelische Landeskirche in Baden sichert die Versorgung
ihrer in einem öffentlichen-rechtlichen Dienstverhältnis stehenden
Bediensteten und deren Hinterbliebenen (Versorgungsempfängerin-
nen/Versorgungsempfänger) nach beamtenrechtlichen Grundsät-
zen. Sie sichert ferner die Versorgung der im öffentlich-rechtlichen
Dienstverhältnis stehenden Bediensteten und deren Hinterbliebenen
von Kirchengemeinden, Kirchenbezirken und kirchlichen Stiftungen

(Vertragspartner), mit denen die Stiftung eine entsprechende Verein-
barung getroffen hat.

Die Stiftung hat den Zweck, die von der Landeskirche bzw. den Ver-
tragspartnern aufzubringenden Versorgungs- und Beihilfeleistungen 
ganz oder teilweise abzudecken. Ferner deckt die Stiftung einen Teil 
des Aufwands zur Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst 
und weiteren Stellen der Landeskirche ab.

(Vertragspartner), mit denen die Stiftung eine entsprechende Verein-
barung getroffen hat.

Die Stiftung hat den Zweck, die von der Landeskirche bzw. den Ver-
tragspartnern nach § 2 Versorgungstiftungsgesetz aufzubringen-
den Versorgungs- und Beihilfeleistungen ganz oder teilweise abzu-
decken. Ferner deckt die Stiftung sowie einen Teil des Aufwands zur 
Finanzierung von Stellen im Gemeindepfarrdienst und weiteren Stel-
len der Landeskirche ab aufzubringen.

(2) Durch das Stiftungsvermögen sollen
1. eine nachhaltige Absicherung der anderweitig nicht gedeckten
Versorgungs- und Beihilfenverpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sowie
2. ein Finanzierungsbeitrag für Stellen im Gemeindepfarrdienst und
für weitere Stellen der Landeskirche
erreicht werden.

(2) Durch das Stiftungsvermögen sollen
1. eine nachhaltige Absicherung der anderweitig nicht gedeckten
Versorgungs- und Beihilfenverpflichtungen gegenüber den Versor-
gungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern sowie
a) Versorgungsverpflichtungen nach Maßgabe der Absätze 3 bis
5,
b) Beihilfeverpflichtungen für Bedienstete der Evangelischen
Landeskirche und anderer Dienstherren mit Ausnahme der
Evangelischen Stiftung Pflege Schönau, die ab dem 1. Januar
2014 in Ruhestand getreten sind oder zukünftig in Ruhestand
treten und
c) Beihilfeverpflichtungen für Bedienstete der Evangelischen
Stiftung Pflege Schönau, die ab dem 1. September 2011 in Ru-
hestand getreten sind oder zukünftig in Ruhestand treten und
2. ein Finanzierungsbeitrag für Stellen im Gemeindepfarrdienst und
für weitere Stellen der Landeskirche
erreicht werden.
(3) Der Umfang der Versorgungsverpflichtungen gemäß Absatz
1 Nr. 1 a) bemisst sich nach den Versorgungsverpflichtungen
der Evangelischen Landeskirche oder der anderen Diensther-
ren, abzüglich der Kassenleistungen der Evangelischen
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Ruhegehaltskasse Darmstadt und der Leistungen der Deut-
schen Rentenversicherung Bund.
(4) Kassenleistungen der Evangelischen Ruhegehaltskasse
Darmstadt sind entsprechend dem abgesicherten Umfang an
Eckpersonen und auf Basis des Verwaltungsratsbeschlusses
der Evangelischen Ruhegehaltskasse Darmstadt für 2019 anzu-
setzen. Danach beläuft sich die Versorgung auf ein Drittel des
Höchstruhegehaltssatzes von 71,75 Prozent der Bundesbesol-
dungsstufe A 14, Stufe 8, 60 Prozent der Bezüge für Hinterblie-
bene, 20 Prozent der Bezüge für Vollwaisen und 12 Prozent der
Bezüge für Halbwaisen.
(5) Rentenansprüche gegen die Deutsche Rentenversicherung
Bund sind insoweit anzusetzen, als es sich aus der bis 1999 er-
folgten Versicherung von Bediensteten der Evangelischen Lan-
deskirche und anderer Dienstherren ergeben. Nicht anzusetzen
sind selbst erworbene Ansprüche von Bediensteten aus vorher-
gehenden Arbeitsverhältnissen, da diese bei der Berechnung
der Versorgungsbezüge berücksichtigt werden.
(6) Reduzieren die Evangelische Ruhegehaltskasse Darmstadt
oder die Deutsche Rentenversicherung Bund ihre Leistungen
unter das in Absätzen 4 und 5 dargestellte Niveau, müssen die
nicht gedeckten Versorgungsverpflichtungen von der Evangeli-
schen Landeskirche in Baden oder den anderen Dienstherren
getragen werden.
(7) Durch Beschluss der Landessynode können mit Zustimmung
des Stiftungsvorstands über den in Absatz 2 Nr. 1 a genannten
Umfang hinaus weitere Verpflichtungen auf die Versorgungsstif-
tung übertragen werden. Die Finanzierung ist durch zusätzliche
Beiträge sicherzustellen.

§ 3
Stiftungsvermögen

§ 3
Stiftungsvermögen

Die Stiftung verwaltet die nach dem Versorgungsstiftungsgesetz zu-
gewiesenen Mittel und legt sie ertragbringend an. Sichern Kirchen-
gemeinden, Kirchenbezirke oder kirchliche Stiftungen ihre Versor-
gungsverpflichtungen über die Stiftung ab, sind mit ihnen Vereinba-
rungen zu treffen.

Die Stiftung verwaltet die nach dem Versorgungsstiftungsgesetz zu-
gewiesenen Mittel und legt sie ertragbringend an. Sichern Kirchen-
gemeinden, Kirchenbezirke oder kirchliche Stiftungen ihre Versor-
gungsverpflichtungen über die Stiftung ab, sind mit ihnen Vereinba-
rungen zu treffen.

§ 4
Stiftungsvorstand

§ 4
Stiftungsvorstand

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf sachkundigen, vom Evan-
gelischen Oberkirchenrat zu berufenden Mitgliedern.

(1) Der Stiftungsvorstand besteht aus fünf sachkundigen, vom Evan-
gelischen Oberkirchenrat zu berufenden Mitgliedern.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 werden für 6 Kalenderjahre berufen.
Im Stiftungsvorstand sollen die bzw. der Vorsitzende des Finanzaus-
schusses der Landessynode sowie die Finanzreferentin bzw. der Fi-
nanzreferent des Evangelischen Oberkirchenrats vertreten sein. Die
Mitglieder sollen über die notwendigen Erfahrungen zu Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben verfügen. Wiederberufung ist zulässig. Nicht
berufen werden kann das für die Stiftungsaufsicht zuständige Mit-
glied des Evangelischen Oberkirchenrats.

(2) Die Mitglieder nach Absatz 1 werden für 6 Kalenderjahre berufen.
Im Stiftungsvorstand sollen die bzw. der Vorsitzende des Finanzaus-
schusses der Landessynode sowie die Finanzreferentin bzw. der Fi-
nanzreferent des Evangelischen Oberkirchenrats vertreten sein. Die
Mitglieder sollen über die notwendigen Erfahrungen zu Wahrneh-
mung ihrer Aufgaben verfügen. Wiederberufung ist zulässig. Nicht
berufen werden kann das für die Stiftungsaufsicht zuständige Mit-
glied des Evangelischen Oberkirchenrats.

(3) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsvorstandes aus, so erfolgt die
Nachberufung für den Rest der Amtsdauer. Im Übrigen gilt Artikel 105
GO entsprechend.

(3) Scheidet ein Mitglied des Stiftungsvorstandes aus, so erfolgt die
Nachberufung für den Rest der Amtsdauer. Im Übrigen gilt Artikel 105
GO entsprechend.

(4) der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende
bzw. einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende bzw.
einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(4) der Stiftungsvorstand wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende
bzw. einen Vorsitzenden und eine stellvertretende Vorsitzende bzw.
einen stellvertretenden Vorsitzenden.

(5) Für die Beschlussfähigkeit, das Zustandekommen von Beschlüs-
sen sowie für die Durchführung von Wahlen gilt Artikel 108 GO ent-
sprechend.

(5) Für die Beschlussfähigkeit, das Zustandekommen von Beschlüs-
sen sowie für die Durchführung von Wahlen gilt Artikel 108 GO ent-
sprechend.

– 16 –

– 17 –



April 2022  223Anlage 14

(6) Der Stiftungsvorstand ist berechtigt, weitere Sachverständige zu
den Beratungen heranzuziehen. Diese nehmen als Gäste an den Sit-
zungen des Stiftungsvorstandes teil.

(6) Der Stiftungsvorstand ist berechtigt, weitere Sachverständige zu
den Beratungen heranzuziehen. Diese nehmen als Gäste an den Sit-
zungen des Stiftungsvorstandes teil.

§ 5
Aufgaben des Stiftungsvorstandes

§ 5
Aufgaben des Stiftungsvorstandes

(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Stiftung in eigener
Verantwortung.

(1) Der Stiftungsvorstand leitet und verwaltet die Stiftung in eigener
Verantwortung.

(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung; für ihn handelt der Vor-
sitzende bzw. die Vorsitzende, bei dessen bzw. deren Verhinderung
der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin durch Einzelvollmacht. Ge-
richtlich wird die Stiftung durch den Evangelischen Oberkirchenrat
vertreten.

(2) Der Stiftungsvorstand vertritt die Stiftung; für ihn handelt der Vor-
sitzende bzw. die Vorsitzende, bei dessen bzw. deren Verhinderung
der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin durch Einzelvollmacht. Ge-
richtlich wird die Stiftung durch den Evangelischen Oberkirchenrat
vertreten.

(3) Der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, das Vermögen sicher und
Ertrag bringen anzulegen. Hierbei sind insbesondere die Grundsätze
der Streuung und der angemessenen Mischung von Anlagen zu be-
achten und die Anlage der Mittel nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten unter Berücksichtigung der Risiken vorzunehmen. Hierfür stellt
der Stiftungsvorstand im Einvernehmen mit der Aufsicht Anlage-
grundsätze auf.

(3) Der Stiftungsvorstand ist verpflichtet, das Vermögen sicher und
Ertrag bringen anzulegen. Hierbei sind insbesondere die Grundsätze
der Streuung und der angemessenen Mischung von Anlagen zu be-
achten und die Anlage der Mittel nach wirtschaftlichen Gesichtspunk-
ten unter Berücksichtigung der Risiken vorzunehmen. Hierfür stellt
der Stiftungsvorstand im Einvernehmen mit der Aufsicht Anlage-
grundsätze auf.

(4) Der Stiftungsvorstand hat insbesondere noch folgende Aufgaben:
1. Erlass einer Geschäftsordnung,
2. Aufstellung und Beschluss des Haushaltsplanes,
3. Feststellung und Vorlage der Jahresrechnung an die Aufsicht,
4. Berufung von Mitgliedern der Anlageausschüsse.

(4) Der Stiftungsvorstand hat insbesondere noch folgende Aufgaben:
1. Erlass einer Geschäftsordnung,
2. Aufstellung und Beschluss des Haushaltsplanes,
3. Feststellung und Vorlage der Jahresrechnung an die Aufsicht,
4. Berufung von Mitgliedern der Anlageausschüsse.

(5) Der Beschluss über die Geschäftsordnung bedarf der Genehmi-
gung der Aufsicht (§ 9).

(5) Der Beschluss über die Geschäftsordnung bedarf der Genehmi-
gung der Aufsicht (§ 9).

(6) Der Stiftungsvorstand hat ferner die Arbeit der Anlageausschüsse
zu überwachen. Er kann sich zu diesem Zweck über die Angelegen-
heiten und Aufgaben der Anlageausschüsse unterrichten. An den Sit-
zungen der Anlageausschüsse kann der Vorsitzende bzw. die

(6) Der Stiftungsvorstand hat ferner die Arbeit der Anlageausschüsse
zu überwachen. Er kann sich zu diesem Zweck über die Angelegen-
heiten und Aufgaben der Anlageausschüsse unterrichten. An den Sit-
zungen der Anlageausschüsse kann der Vorsitzende bzw. die

Vorsitzende oder der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin beratend 
teilnehmen.

Vorsitzende oder der Stellvertreter bzw. die Stellvertreterin beratend 
teilnehmen.

(7) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und der Anlageaus-
schüsse sowie Sachverständige (§ 4 Abs. 6) und die geschäftsfüh-
rende Person (§ 7) haben über vertrauliche Angelegenheiten Still-
schweigen zu bewahren.

(7) Die Mitglieder des Stiftungsvorstandes und der Anlageaus-
schüsse sowie Sachverständige (§ 4 Abs. 6) und die geschäftsfüh-
rende Person (§ 7) haben über vertrauliche Angelegenheiten Still-
schweigen zu bewahren.

§ 6
Anlageausschüsse

§ 6
Anlageausschüsse

(1) Bei externer Vermögensverwaltung ist jeweils ein Anlageaus-
schuss zur Beratung des Stiftungsvorstandes zu bilden. Die Mitglie-
der der Stiftung (Anleger) in den Anlageausschüssen beruft der Stif-
tungsvorstand.

(1) Bei externer Vermögensverwaltung ist jeweils ein Anlageaus-
schuss zur Beratung des Stiftungsvorstandes zu bilden. Die Mitglie-
der der Stiftung (Anleger) in den Anlageausschüssen beruft der Stif-
tungsvorstand.

(2) Funktion und Aufgaben eines Anlageausschusses sind in den mit
der Kapitalanlagegesellschaft abzuschließeneden Richtlinien oder in
den Vermögenverwaltungsverträgen zu regeln.

(2) Funktion und Aufgaben eines Anlageausschusses sind in den
mit der Kapitalanlagegesellschaft abzuschließeneden Richtlinien
oder in den Vermögenverwaltungsverträgen zu regeln.

§ 7
Geschäftsführende Person

§ 7
Geschäftsführende Person

(1) Die Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung obliegt der
vom Evangelischen Oberkirchenrat im Einvernehmen mit dem Stif-
tungsvorstand bestimmten Person. Diese ist an die Weisung der Vor-
sitzenden bzw. des Vorsitzenden der Stiftung sowie an die Be-
schlüsse des Stiftungsvorstandes und an die Geschäftsordnung ge-
bunden.

(1) Die Führung der laufenden Geschäfte der Verwaltung obliegt der
vom Evangelischen Oberkirchenrat im Einvernehmen mit dem Stif-
tungsvorstand bestimmten Person. Diese ist an die Weisung der Vor-
sitzenden bzw. des Vorsitzenden der Stiftung sowie an die Be-
schlüsse des Stiftungsvorstandes und an die Geschäftsordnung ge-
bunden.

(2) Die geschäftsführende Person hat insbesondere folgende Aufga-
ben:
1. Verwaltung der Stiftung nach den Vorgaben des Stiftungsvorstan-
des bzw. der erlassenen Geschäftsordnung,
2. Vorbereitung der Aufstellung des Haushaltsplanes,
3. Vollzug des Haushaltsplanes,
4. Erstellung der Jahresrechnung,

(2) Die geschäftsführende Person hat insbesondere folgende Aufga-
ben:
1. Verwaltung der Stiftung nach den Vorgaben des Stiftungsvorstan-
des bzw. der erlassenen Geschäftsordnung,
2. Vorbereitung der Aufstellung des Haushaltsplanes,
3. Vollzug des Haushaltsplanes,
4. Erstellung der Jahresrechnung,
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5. Vorbereitung der Sitzung des Stiftungsvorstandes,
6. Mitwirkung bei den Vermögensanlagen,
7. Unterrichtung der Stiftungsaufsicht über wesentlichen Angelegen-
heiten der Stiftung (§ 9).

5. Vorbereitung der Sitzung des Stiftungsvorstandes,
6. Mitwirkung bei den Vermögensanlagen,
7. Unterrichtung der Stiftungsaufsicht über wesentlichen Angelegen-
heiten der Stiftung (§ 9).

(3) Näheres regelt die vom Stiftungsvorstand erlassene Geschäfts-
ordnung.

(3) Näheres regelt die vom Stiftungsvorstand erlassene Geschäfts-
ordnung.

§ 8
Sitzungen des Stiftungsvorstandes

§ 8
Sitzungen des Stiftungsvorstandes

(1) Die Sitzungen des Stiftungsvorstandes finden auf Einladung des
Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens jedoch
einmal jährlich statt. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende leitet die
Sitzung. Wenn mindestens drei Mitglieder die Einberufung des Stif-
tungsvorstandes beantragen, ist zu einer Sitzung einzuladen, die in-
nerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages stattzufinden hat.

(1) Die Sitzungen des Stiftungsvorstandes finden auf Einladung des
Vorsitzenden bzw. der Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens je-
doch einmal jährlich statt. Der Vorsitzende bzw. die Vorsitzende lei-
tet die Sitzung. Wenn mindestens drei Mitglieder die Einberufung
des Stiftungsvorstandes beantragen, ist zu einer Sitzung einzula-
den, die innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrages statt-
zufinden hat.

(2) Die Einladung zur Sitzung ergeht spätestens zwei Wochen vor
der Sitzung unter Angabe der Beratungsgegenstände.

(2) Die Einladung zur Sitzung ergeht spätestens zwei Wochen vor
der Sitzung unter Angabe der Beratungsgegenstände.

(3) Für die Beschlussfähigkeit sowie das Zustandekommen von Be-
schlüssen gilt Artikel 108 GO entsprechend. In Eilfällen können unter
Verzicht auf die satzungsmäßigen Fristen Beschlüsse im Wege
schriftlicher oder mit anderen medientechnischen Geräten (auch
fernmündlich) erfolgter Abstimmungen gefasst werden. Dies ist ge-
sondert zu protokollieren.

(3) Für die Beschlussfähigkeit sowie das Zustandekommen von Be-
schlüssen gilt Artikel 108 GO entsprechend. In Eilfällen können un-
ter Verzicht auf die satzungsmäßigen Fristen Beschlüsse im Wege
schriftlicher oder mit anderen medientechnischen Geräten (auch
fernmündlich) erfolgter Abstimmungen gefasst werden. Dies ist ge-
sondert zu protokollieren.

(4) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist,
kann nicht an der Verhandlung und Beschlussfassung teilnehmen
(Artikel 111 GO).

(4) Wer an dem Gegenstand der Beratung persönlich beteiligt ist,
kann nicht an der Verhandlung und Beschlussfassung teilnehmen
(Artikel 111 GO).

(5) Über die Sitzungen und ihre Beschlüsse ist eine Niederschrift zu
fertigen. Eine Mehrfertigung der Niederschrift ist der Aufsicht (§ 9)
zuzuleiten. Genehmigungspflichtige Beschlüsse sind gesondert vor-
zulegen.

(5) Über die Sitzungen und ihre Beschlüsse ist eine Niederschrift zu
fertigen. Eine Mehrfertigung der Niederschrift ist der Aufsicht (§ 9)
zuzuleiten. Genehmigungspflichtige Beschlüsse sind gesondert vor-
zulegen.

§ 9
Aufsicht

§ 9
Aufsicht

(1) Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem Evangelischen
Oberkirchenrat. Ist ein Mitglied des Kollegiums Mitglied des Stiftungs-
vorstandes, wirkt es bei Entscheidungen der Aufsicht nicht mit.

(1) Die Rechtsaufsicht über die Stiftung obliegt dem Evangelischen
Oberkirchenrat. Ist ein Mitglied des Kollegiums Mitglied des Stif-
tungsvorstandes, wirkt es bei Entscheidungen der Aufsicht nicht mit.

(2) Zweck der Aufsicht ist es, darauf zu achten, dass die Geschäfts-
tätigkeiten der Stiftung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen und
satzungsmäßigen Bestimmungen erfolgen. Die geschäftsführende
Person unterrichtet die Aufsicht über alle wesentlichen Angelegen-
heiten der Stiftung.

(2) Zweck der Aufsicht ist es, darauf zu achten, dass die Geschäfts-
tätigkeiten der Stiftung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
und satzungsmäßigen Bestimmungen erfolgen. Die geschäftsfüh-
rende Person unterrichtet die Aufsicht über alle wesentlichen Ange-
legenheiten der Stiftung.

(3) Rechts- und satzungswidrige Beschlüsse des Stiftungsvorstan-
des sind zu beanstanden und ihre Aufhebung zu verlangen. Kommt
der Stiftungsvorstand in einer ihm gesetzten angemessenen Frist der
getroffenen Anordnung nicht nach, hat der Evangelische Oberkir-
chenrat die notwendigen Maßnahmen zu verfügen und zu vollziehen.

(3) Rechts- und satzungswidrige Beschlüsse des Stiftungsvorstan-
des sind zu beanstanden und ihre Aufhebung zu verlangen. Kommt
der Stiftungsvorstand in einer ihm gesetzten angemessenen Frist
der getroffenen Anordnung nicht nach, hat der Evangelische Ober-
kirchenrat die notwendigen Maßnahmen zu verfügen und zu vollzie-
hen.

(4) Macht sich ein Mitglied des Stiftungsvorstandes einer groben
Pflichtverletzung schuldig oder ist es zu ordnungsgemäßer Ge-
schäftsführung nicht mehr fähig, so kann der Evangelische Oberkir-
chenrat dieses Mitglied abberufen und eine Nachberufung vorneh-
men.

(4) Macht sich ein Mitglied des Stiftungsvorstandes einer groben
Pflichtverletzung schuldig oder ist es zu ordnungsgemäßer Ge-
schäftsführung nicht mehr fähig, so kann der Evangelische Oberkir-
chenrat dieses Mitglied abberufen und eine Nachberufung vorneh-
men.

§ 10
Rechnungswesen, Verwaltungskosten

§ 10
Rechnungswesen, Verwaltungskosten

(1) Die Rechnung der Stiftung wird als Sondervermögen getrennt
nach den einzelnen Zweckvermögen (§ 2) in der Kassengemein-
schaft der Evangelischen Landeskirchenkasse geführt.

(1) Die Rechnung der Stiftung wird als Sondervermögen getrennt
nach den einzelnen Zweckvermögen (§ 2) in der Kassengemein-
schaft der Evangelischen Landeskirchenkasse geführt.

(2) Das Versorgungssicherungsvermögen ist für alle Einleger bzw.
Einlegerinnen gemeinsam in der Vermögensrechnung nachzuwei-
sen.

(2) Das Versorgungssicherungsvermögen ist für alle Einleger bzw.
Einlegerinnen gemeinsam in der Vermögensrechnung nachzuwei-
sen.
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(3) Die zur Durchführung des Jahresabschlusses notwendigen Kas-
senanweisungen und Abrechnungen sind der Landeskirchenkasse
bis zum 1. Februar des dem laufenden Rechnungsjahr folgenden Ka-
lenderjahres zuzuleiten.

(3) Die zur Durchführung des Jahresabschlusses notwendigen Kas-
senanweisungen und Abrechnungen sind der Landeskirchenkasse
bis zum 1. Februar 30. April des dem laufenden Rechnungsjahr fol-
genden Kalenderjahres zuzuleiten.

(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von vier Monaten nach Ende
des Haushaltsjahres zu erstellen und der Aufsicht (§ 9) zuzuleiten.
Dem Jahresabschluss soll ein Bericht über die Entwicklung der Stif-
tung, die Anlagepolitik und die erzielte Rendite aus den Kapitalanla-
gen beigefügt werden.

(4) Der Jahresabschluss ist innerhalb von vier sechs Monaten nach
Ende des Haushaltsjahres zu erstellen und der Aufsicht (§ 9) zuzu-
leiten. Dem Jahresabschluss soll ein Bericht über die Entwicklung
der Stiftung, die Anlagepolitik und die erzielte Rendite aus den Kapi-
talanlagen beigefügt werden.

(5) Über die Entlastung des Stiftungsvorstandes entscheidet die Auf-
sicht (§ 9) nach Vorlage des Prüfungsberichtes.

(5) Über die Entlastung des Stiftungsvorstandes entscheidet die
Aufsicht (§ 9) nach Vorlage des Prüfungsberichtes.

(6) Die notwendigen Verwaltungskosten sind aus den Erträgen der
Stiftung zu tragen. Die Kosten für die geschäftsführende Person so-
wie Sachverständigenkosten, die für die gesamte Stiftung anfallen,
sind anteilig auf die einzelnen Zweckvermögen umzulegen. Gutach-
terkosten und spezifische Sachkosten im Zusammenhang mit den
Vermögensanlagen sind aus den jeweiligen Zweckvermögen zu tra-
gen. Alle anderen Sachkosten sind vom Versorgungsvermögen zu
tragen. Für die nebenamtliche Tätigkeit von landeskirchlichen Be-
diensteten im Stiftungsvorstand wird kein Personalkostenersatz ge-
leistet.

(6) Die notwendigen Verwaltungskosten sind aus den Erträgen der
Stiftung zu tragen. Die Kosten für die geschäftsführende Person so-
wie Über die Erstattung von Personalkosten des Evangelischen
Oberkirchenrates entscheidet der Stiftungsvorstand durch Be-
schluss. Sachverständigenkosten, die für die gesamte Stiftung an-
fallen, sind anteilig auf die einzelnen Zweckvermögen umzulegen.
Gutachterkosten und spezifische Sachkosten im Zusammenhang
mit den Vermögensanlagen sind aus den jeweiligen Zweckvermö-
gen zu tragen. Alle anderen Sachkosten sind vom Versorgungsver-
mögen zu tragen. Für die nebenamtliche Tätigkeit von landeskirchli-
chen Bediensteten im Stiftungsvorstand wird kein Personalkosten-
ersatz geleistet.

§ 11
Satzungsänderungen

§ 11
Satzungsänderungen

Satzungsänderungen werden durch den Evangelischen Oberkir-
chenrat beschlossen. Bringt der Stiftungsvorstand Vorschläge nicht 
selbst ein, ist er vorher zu hören.

Satzungsänderungen werden durch den Evangelischen Oberkir-
chenrat Landeskirchenrat beschlossen. Bringt der Stiftungsvor-
stand Vorschläge nicht selbst ein, ist er vorher zu hören.
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Anlage 17 Eingang 04/17

Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: 
Klimaneutralität, Liegenschaftsprozess und Prozess 
Ekiba 2032
Zur Umsetzung der Beschlüsse im Liegenschaftsprozess (Quoten-
bildung u.a.), sowie zu den Herausforderungen auf dem Weg zu einer 
klimaneutralen Kirche im Rahmen des Gesamtprozesses Ekiba 2032
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Anlage 18 Eingang 04/18

Vorlage des Ältestenrates vom 26. März 2022:  
Entwurf Änderung der Geschäftsordnung der Landes-
synode der Evangelischen Landeskirche in Baden

Endgültige Fassung des Gesetzes ist im GVBl. Nr. ( 47/2022 Teil I ab-
gedruckt.)
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OZ Text zuständige/r- EOK-
Referent/in

04/01 Eingabe der Pfarrvertretung vom 26. Februar 2021 betr. Besoldungsniveau der Pfarrerinnen und 
Pfarrer in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Wick

OKRin Henke (Ref. 6)

04/02 Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022: Projektantrag im landeskirchlichen Projekt-
management: Laufzeitverlängerung des Projektes „Sicherung und Bearbeitung der 
Pfarrarchive“
Berichterstattender Ausschuss: HA – Herr Buchert

OKRin Henke (Ref. 6)

04/03 Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022, 16. Februar
2022 und 25. März 2022:
Abschluss- und Zwischenberichte im landeskirchlichen Projektmanagement

OKRin Henke (Ref. 6)

04/03.A Vorlage des Landeskirchenrates vom 26. Januar 2022: Zwischenbericht Projekt P 01/19:  
Emoji – Migrationsfamilien stärken
Berichterstattender Ausschuss: bei Bedarf BDA – Frau Daute

OKR Keller (Ref. 3)

04/03.B Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022: Abschlussbericht Projekt K 09/14:  
Freiwilligendienste
Berichterstattender Ausschuss: bei Bedarf BDA – Frau Daute

OKR Keller (Ref. 3)

04/03.C Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: Abschlussbericht Projekt K 01/14:  
Öko-fair-soziale Beschaffung in Kirche und Diakonie
Berichterstattender Ausschuss: bei Bedarf BDA – Frau Daute

OKR Wollinsky (Ref. 5)

04/04 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des kirchlichen Gesetzes über das Ehrenamt 
in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Reimann

OKRin Henke (Ref. 6)

04/04.1 Schriftl. 
Antrag

des Synodalen Dr. Thomas Schalla u. a. betr. Änderung des Ehrenamtsgesetzes
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Reimann

OKRin Henke (Ref. 6)

04/05 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022: Entwurf Kirchliches Dienstreisekosten-
gesetz
Berichterstattender Ausschuss: RA – Frau Jung

OKRin Henke (Ref. 6)

04/06 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Rechts- 
und Fachaufsicht in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Bollacher

OKRin Henke (Ref. 6)

04/07 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Kirchlichen Gesetzes über die Gewährung 
von Beihilfen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen
Berichterstattender Ausschuss: HA – Herr Heger

OKRin Henke (Ref. 6)

04/08 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022: Festlegung von Klassifizierungsquoten 
nach § 8 Abs. 1 Kirchliches Gesetz zur Ressourcensteuerung in Kirchenbezirken
Berichterstattender Ausschuss: FA – Frau Wiesner

OKRin Henke (Ref. 6)

04/08.1 Eingabe des Bezirkskirchenrats Bretten-Bruchsal betr. Gebäude-Ampel
Berichterstattender Ausschuss: FA – Frau Wiesner

OKRin Henke (Ref. 6)

04/09 Vorlage des Landeskirchenrates vom 16. Februar 2022: Prüfaufträge „Stellen in der Fläche“
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Rüter-Ebel

OKR Dr. Weber (Ref. 2)

04/09.1 Eingabe von Renate und Axel Malter und Lothar Mößner u. a. betr. Gemeindepfarrstellen
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Rüter-Ebel

OKR Dr. Weber (Ref. 2)
OKR Wollinsky (Ref. 5)

04/09.2 Eingabe des Bezirkskirchenrats Karlsruhe-Land u. a. betr. Gemeindepfarrstellen
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Herr Rüter-Ebel

OKR Dr. Weber (Ref. 2)
OKR Wollinsky (Ref. 5)

04/10 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Strukturen in der Fläche im Prozess EKIBA 2032 – Eckpunktepapier
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Kadel

OKRin Henke (Ref. 6)

Anlage 19 
Endgültige Liste der Eingänge zur zur Frühjahrstagung 2022 der Landessynode  
– Zuweisung an die zuständigen Ausschüsse –



238  April 2022Anlage 19

04/10.1 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Entwurf Kirchliches Erprobungsgesetz zum gemeindlichen und übergemeindlichen Zu-
sammenwirken in Kooperationsräumen
(Erprobungsgesetz Kooperationsräume – ErpG-KoR)
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Kadel

OKRin Henke (Ref. 6)

04/10.2 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung der Grundordnung 2022 und weiterer Gesetze

OKRin Henke (Ref. 6)

Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Kadel

04/11 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: Immobilienplattform „Kirchenland in 
Kirchen hand“

OKR Wollinsky (Ref. 5)

Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Hartmann

04/12 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des Ausführungsgesetzes zum Pfarrdienstgesetz 
der EKD
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Kaiser

OKRin Henke (Ref. 6)

04/13 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz über das Archivwesen in der Evangelischen Landeskirche in 
Baden (Archivgesetz – ArchG)
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Lehmkühler

OKRin Henke (Ref. 6)

04/14 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Entwurf Kirchliches Gesetz zur Änderung des kirchlichen Gesetzes über die Errichtung 
einer nicht rechtsfähigen
„Versorgungsstiftung der Evangelischen Landeskirche in
Baden“ (Versorgungsstiftungsgesetz – VersStG)
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Hager

OKRin Henke (Ref. 6)

04/15 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
EOK 2032: Stellenentwicklung, Stärkung kritischer Funktionen, Umsetzung im Stellen-
plan
Berichterstattender Ausschuss: BDA und HA –
Herr Dr. Schalla und Frau von dem Bussche-Kessell

OKR Wollinsky (Ref. 5)

04/16 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022:
Bericht über die Aufklärung, Prävention und Intervention von Missbrauch und sexuali-
sierter Gewalt in der Evangelischen Landeskirche in Baden
Berichterstattender Ausschuss: BDA – Frau Dr. von Hauff

OKRin Henke (Ref. 6)

04/17 Vorlage des Landeskirchenrates vom 25. März 2022: Klimaneutralität, Liegenschaftsprozess 
und Prozess Ekiba 2032
Berichterstattender Ausschuss: FA – Herr Dr. Rees

OKR Wollinsky (Ref. 
5)

04/18 Vorlage des Ältestenrates vom 26. März 2022:
Entwurf Änderung der Geschäftsordnung der Landessynode der Evangelischen 
Landes kirche in Baden
Berichterstattender Ausschuss: RA – Herr Dr. Beurer

---
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Ausschuss für Ausbildungsfragen Ningel, Sabine; Schalla, Dr. Thomas

Beirat Alter und demografischer Wandel Weida, Ruth

Beirat des Zentrums für Seelsorge Kerschbaum, Matthias; Schumacher, Michael

Beirat friedensethischer Prozess   Beurer, Dr. Jochen; Schaupp, Dorothea; Weida, Ruth

Beirat Vernetzung Wiesner, Natalie

Delegiertenversammlung ACK Hauff, Dr. Adelheid von

Fachgruppe Gleichstellung Weber, Lydia; Winkelmann-Klingsporn, Elisabeth

Mission und Ökumene
– Fachgruppe Ökumene vor Ort Hauff, Dr. Adelheid von; Hock, Dagmar
– Fachgruppe Mission und Ökumene weltweit, 
 Kirchlicher Entwicklungsdienst Daute, Doris; Schaupp, Dorothea
– Fachgruppe Ökumene in Europa, Ökumenische Theologie Reimann, Ulrich; Schaupp, Dorothea
– Fachgruppe Ökumenischer Rat der Kirchen Alpers, Dr. Sascha

Interreligiöses Gespräch
– Fachgruppe christlich-islamisches Gespräch Hauff, Adelheid von
– Fachgruppe christlich-jüdisches Gespräch Hager, Gert

Kommission für Konfirmation Garleff, Dr. Gunnar; Nemet, Simon

Landesjugendkammer Peter, Gregor

Liturgische Kommission   Alpers, Dr. Sascha; Kaminsky, Dr. Ronald; 
  Lehmkühler, Thomas; Ningel, Sabine

Anlage 20
Zusammenstellung der Wahlen und der Entsendung in 
verschiedene Gremien bei der Sitzung des Ältesten-
rates am 26. April 2022
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Anlage 21
Fachtag Kirchenbild am 26. und 27. April 2022
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Evangelische Landeskirche in Baden 
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Telefon 0721 9175-0 
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